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ENTWURF

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz Uber die Vergabe von Auftragen
(Bundesvergabegesetz 2017) erlassen wird und das Bundesvergabegesetz 2017 sowie das
Bundesvergabegesetz  Verteidigung und  Sicherheit 2012  gedndert  werden
(Vergaberechtsreformgesetz 2017)

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1

Bundesgesetz Uber die Vergabe von Auftragen (Bundesvergabegesetz 2017 —
BVergG 2017)
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) 1. Unterabschnitt
Offnung und Prifung der Angebote, Ausscheiden von Angeboten

§ 298. Entgegennahme, Verwahrung und Offnung der Angebote

8 299. Vorgehen bei der Priifung der Angebote

8§ 300. Prafung der Angemessenheit der Preise und vertiefte Angebotsprifung
8 301. Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote

8§ 302. Ausscheiden von Angeboten

8§ 303. Ausscheiden von Angeboten, die Erzeugnisse aus Drittlandern umfassen

2. Unterabschnitt
Der Zuschlag

§ 304. Wahl des Angebotes fur den Zuschlag
8§ 305. Mitteilung der Zuschlagsentscheidung
8 306. Stillhaltefrist und Zuschlagserteilung

8§ 307. Wirksamkeit des Zuschlages
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9. Abschnitt
Beendigung des Vergabeverfahrens
§ 308. Allgemeine Bestimmungen
§ 300. Vergabevermerk fiir Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich
§ 310. Griinde fur den Widerruf eines VVergabeverfahrens
§ 311 Mitteilung der Widerrufsentscheidung, Stillhaltefrist, Unwirksamkeit des Widerrufs

4. Hauptstuck
Bestimmungen fiir besondere Auftrage und fur besondere Verfahren

1. Abschnitt
Vergabe von besonderen Dienstleistungsauftragen
§ 312. Besondere Dienstleistungsauftrage
§ 313. Partizipatorischen Organisationen vorbehaltene Dienstleistungsauftrage
2. Abschnitt

Bestimmungen fiir den Abschluss von Rahmenvereinbarungen und die Vergabe von Auftragen
aufgrund von Rahmenvereinbarungen

§ 314. Allgemeines

§ 315. Abschluss von Rahmenvereinbarungen

8§ 316. Vergabe von Auftragen aufgrund von Rahmenvereinbarungen
3. Abschnitt

Bestimmungen betreffend die Durchfiihrung von elektronischen Auktionen

8 317. Allgemeines

8§ 318. Allgemeine Bestimmungen betreffend die Durchfiihrung von elektronischen Auktionen

§ 319. Besondere Bestimmungen flr die Durchfiihrung von einfachen elektronischen

Auktionen

8§ 320. Besondere Bestimmungen fur die Durchfiihrung von sonstigen elektronischen Auktionen

4. Abschnitt

Bestimmungen Uber das Einrichten und den Betrieb eines und die Vergabe von Auftragen
aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems

§ 321. Allgemeines
§ 322. Einrichten und Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems
§ 323. Vergabe von Auftragen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems
5. Abschnitt
Bestimmungen Gber Wettbewerbe
§ 324. Allgemeines
§ 325. Teilnahme am Wettbewerb
8§ 326. Durchfuhrung von Wettbewerben

4. Teil
Rechtsschutz vor dem Bundesverwaltungsgericht

1. Hauptstiick
Zustandigkeit, fachkundige Laienrichter, Ausschluss und Ablehnung

§ 327. Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes

§ 328. Senatszustandigkeit und -zusammensetzung

8§ 329. Fachkundige Laienrichter

§ 330. Aufgabe des Vorsitzenden

§ 331. Unvereinbarkeit

8§ 332. Ausschluss fachkundiger Laienrichter und Ablehnung durch die Parteien

2. Hauptstiick
Besondere Bestimmungen Uber das Verfahren des Bundesverwaltungsgerichtes in den
Angelegenheiten des 6ffentlichen Auftragswesens

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 333. Anzuwendendes Verfahrensrecht
§ 334. Zustandigkeit
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§ 335. Verfahrenshilfe
§ 336. Auskunftspflicht
§ 337. Akteneinsicht
§ 338. Zustellungen
8§ 339. Mindliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht
§ 340. Gebilhren
8§ 341. Gebuhrenersatz

2. Abschnitt

Nachprifungsverfahren

§ 342. Einleitung des Verfahrens
§ 343. Fristen fur Nachprifungsantrage
§ 344, Inhalt und Zuldssigkeit des Nachpriifungsantrages
8§ 345. Bekanntmachung der Verfahrenseinleitung und einer Verhandlung
§ 346. Parteien des Nachprufungsverfahrens
8§ 347. Nichtigerklarung von Entscheidungen des Auftraggebers
§ 348. Entscheidungsfrist
§ 349. Mutwillensstrafen

3. Abschnitt

Einstweilige Verfigungen

§ 350. Antragstellung
§ 351 Erlassung der einstweiligen Verfiigung
§ 352. Verfahrensrechtliche Bestimmungen

4. Abschnitt

Feststellungsverfahren
§ 353. Einleitung des Verfahrens
8§ 354. Inhalt und Zul&ssigkeit des Feststellungsantrages
8§ 355. Verfahrensrechtliche Bestimmungen
8§ 356. Feststellung von Rechtsverst6i3en, Nichtigerklarung und Verhdngung von Sanktionen
§ 357. Unwirksamerklarung des Widerrufes
5. Teil

AuRerstaatliche Kontrolle, IMI, Statistik, Verpflichtungen nach Zuschlagserteilung und
zivilrechtliche Bestimmungen

1. Hauptstiick
AuRerstaatliche Kontrolle, grenziberschreitende Zusammenarbeit, statistische Verpflichtungen

§ 358. Korrekturmechanismus und Verfahren der Republik Osterreich mit der Kommission
8§ 359. Grenzlberschreitende Zusammenarbeit von Auftraggebern und Behdrden

8 360. Statistische Verpflichtungen

8 361. Ubermittlung von zusatzlichen statistischen Informationen zu Bekanntmachungen

8§ 362. Ubermittlung von sonstigen Unterlagen

2. Hauptstiick
Verpflichtungen nach Zuschlagserteilung und zivilrechtliche Bestimmungen

8 363. Bekanntgabepflichten im Zusammenhang mit Subunternehmern
§ 365. Aufbewahrungspflichten

8 366. Anderungen von Vertragen wahrend ihrer Laufzeit

8 367. Verpflichtung zur Kiindigung von Vertrégen

8 368. Meldepflichten bei Bauauftragen

8 369. Empfang und Verarbeitung elektronischer Rechnungen

8§ 370. Schadenersatzanspriiche

§ 371. Ruckgriff gegen den beglinstigten Bieter

8§ 372. Rucktrittsrecht des Auftraggebers vom Vertrag

8§ 373. Verhaltnis zu sonstigen Rechtsvorschriften

8§ 374. Zustandigkeit und Verfahren

8§ 375. Wirkung eines aufhebenden Erkenntnisses auf den abgeschlossenen Vertrag

§ 376. Bestimmungen Uber Schiedsgerichtsbarkeit
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6. Teil
Straf-, Schluss- und Ubergangsbestimmungen

§ 377. Strafbestimmungen

§ 378. Inkrafttretens-, AuRerkrafttretens- und Ubergangsvorschriften

§ 379. Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen

§ 380. Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes

§ 381 Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen

§ 382. Vollziehung

§ 383. Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen

§ 384. Bezugnahme auf Rechtsakte der Union

Anhang | Verzeichnis der Tatigkeiten entsprechend der Allgemeinen Systematik der
Wirtschaftszweige gemal § 5 Z 1 bzw. § 177

Anhang 11 Bauauftrdge nach § 4 Abs. 2 und 3

Anhang 111 Liste der zentralen 6ffentlichen Auftraggeber*)

Anhang IV Verzeichnis der in § 12 Abs. 1 Z 1 genannten Waren im Bereich der Verteidigung*)

Anhang V Anforderungen an die Instrumente und Vorrichtungen fur die elektronische
Entgegennahme von Angeboten, Teilnahmeantrége, Priifantragen sowie Planen und
Entwiirfen fur Wettbewerbe

Anhang VI In die Bekanntmachung gemé&R 8§ 56 und in die Bekanntgabe gemaf § 61
aufzunehmende Angaben

Anhang VII Vorgaben fur die Veroffentlichung

Anhang VIII Kerndaten

Anhang IX Liste der einschlagigen Berufs- oder Handelsregister, Bescheinigungen oder
Erklarungen*

Anhang X Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

Anhang XI Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit

Anhang XII Unionsrechtlich vorgeschriebene Modelle der Lebenszykluskostenrechnung geman
§ 92 Abs. 4 und § 263 Abs. 4

Anhang XII1 Daten zur Berechnung bestimmter tiber die gesamte Lebensdauer anfallenden
externen Kosten von Strallenfahrzeugen

Anhang XIV Anforderungen an die Energieeffizienz gemaR § 95

Anhang XV Inhalt der Aufforderung zur Angebotsabgabe, zur Teilnahme am Dialog oder zur
Interessensbestatigung

Anhang XVI Besondere Dienstleistungsauftrage gemal den 8§ 151 und 312

Anhang XVII Dienstleistungsauftrége, die gemal den 8§ 152 Abs. 1 oder 313 Abs. 1
partizipatorischen Organisationen vorbehalten werden kénnen

Anhang XVII1  Verzeichnis der Verfahren, in welchen keine besonderen oder ausschlieRlichen
Rechte gemaR § 169 Abs. 2 zuerkannt werden

Anhang XIX Liste der Unionsvorschriften gemdR § 184 Abs. 2 Z 1

Anhang XX In die Bekanntmachung gemal § 225 und in die Bekanntgabe gemal § 231
aufzunehmende Angaben

Anhang XXI Muster fur die Bekanntmachung von Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich

1. Teil
Regelungsgegenstand und Begriffsbestimmungen

Regelungsgegenstand

8§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt insbesondere

1. die Verfahren zur Beschaffung von Leistungen (Vergabeverfahren) im 6ffentlichen Bereich, das
sind die Vergabe von offentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftragen sowie die
Durchfiihrung von Wettbewerben durch offentliche Auftraggeber und die Vergabe von
bestimmten Bau- und Dienstleistungsauftrdgen, die nicht von offentlichen Auftraggebern
vergeben, aber von diesen subventioniert werden (2. Teil),

2. die Verfahren zur Beschaffung von Leistungen (Vergabeverfahren) im Sektorenbereich, das sind
die Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsauftrdgen durch Sektorenauftraggeber sowie
die Durchfuhrung von Wettbewerben durch Sektorenauftraggeber (3. Teil),

3. den Rechtsschutz im Zusammenhang mit VVergabeverfahren im Sinne der Z 1 und 2, die in den
Vollziehungsbereich des Bundes fallen (4. Teil), sowie
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die Vorgangsweise im Zusammenhang mit der aulRerstaatlichen Kontrolle von Vergabeverfahren
und der grenziberschreitenden Zusammenarbeit von Auftraggebern und zustadndigen Stellen
sowie bestimmte zivilrechtliche Konsequenzen (5. Teil).

Begriffsbestimmungen

8§ 2. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind folgende Begriffsbestimmungen malgebend:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Abénderungsangebot ist ein Angebot eines Bieters, das im Hinblick auf die ausgeschriebene
Leistung eine lediglich geringfiigige gleichwertige technische Anderung beinhaltet, das von der
ausgeschriebenen Leistung aber nicht in einem so weitgehenden AusmaB wie ein
Alternativangebot abweicht.

. Alternativangebot ist ein Angebot Uber einen alternativen Leistungsvorschlag des Bieters.
. Angebot ist die Erklarung eines Bieters, eine bestimmte Leistung gegen Entgelt unter Einhaltung

festgelegter Bedingungen erbringen zu wollen.

. Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmer, die sich unbeschadet der

sonstigen Bestimmungen des zwischen ihnen bestehenden Innenverhaltnisses dem Auftraggeber
gegenuber solidarisch zur vertragsgemdfen Erbringung einer Leistung verpflichten.

. Auftraggeber (6ffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber) ist jeder Rechtstréger, der

vertraglich an einen Auftragnehmer einen Auftrag zur Erbringung von Leistungen gegen Entgelt
erteilt oder zu erteilen beabsichtigt.

. Auftragnehmer ist jeder Unternehmer, mit dem vertraglich vereinbart wird, dem Auftraggeber

eine Leistung gegen Entgelt zu erbringen.

. Ausschreibung ist die an eine bestimmte oder unbestimmte Zahl von Unternehmern gerichtete

Erklarung des Auftraggebers, in der er festlegt, welche Leistung er zu welchen Bedingungen
erhalten mdchte (Bekanntmachung sowie Ausschreibungs- und Wetthewerbsunterlagen).

. Bauwerk ist das Ergebnis einer Gesamtheit von Tief- oder Hochbauarbeiten, das seinem Wesen
nach eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfillen soll.
. Beschaffungsdienstleister ist ein Rechtstréger, der auf dem Markt

Nebenbeschaffungstétigkeiten anbietet.

Bewerber ist ein Unternehmer, der sich an einem Vergabeverfahren beteiligen will und einen
Teilnahmeantrag gestellt oder eine Aufforderung zur Angebotsabgabe erhalten hat.

Bieter ist ein Unternehmer, der ein Angebot Ubermittelt hat.

Bietergemeinschaft ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmer zum Zweck der
Ubermittlung eines gemeinsamen Angebotes.
Elektronisch ist ein Verfahren, bei dem elektronische Gerate (elektronische Mittel) fur die
Verarbeitung (einschliellich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten zum Einsatz
kommen und bei dem Daten (iber Kabel, liber Funk, mit optischen Verfahren oder mit anderen
elektromagnetischen Verfahren tbertragen, weitergeleitet und empfangen werden.
Elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format,
das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermdglicht, ausgestellt, Ubermittelt und
empfangen wird.
Entscheidung ist jede Festlegung eines Auftraggebers im Vergabeverfahren.
a) Gesondert anfechtbar sind folgende, nach auf?en in Erscheinung tretende Entscheidungen:
aa) im offenen Verfahren: die Ausschreibung; sonstige Entscheidungen waéhrend der
Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die
Zuschlagsentscheidung;
bb) im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und bei dynamischen
Beschaffungssystemen: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme; die
Aufforderung zur Angebotsabgabe; sonstige Entscheidungen wéhrend der Angebotsfrist;
das Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die
Zuschlagsentscheidung;
cc) im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung: die Aufforderung zur
Angebotsabgabe; die Ausschreibungsunterlagen; sonstige Entscheidungen wahrend der
Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die
Zuschlagsentscheidung;
dd) im  Verhandlungsverfahren ~ mit  vorheriger =~ Bekanntmachung  und  bei
Innovationspartnerschaften: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme; die
Aufforderung  zur  Angebotsabgabe; sonstige  Entscheidungen  wéhrend  der
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Verhandlungsphase bzw. wahrend der Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes;
die Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung;

ee) im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung: die Aufforderung zur
Angebotsabgabe; die Ausschreibungsunterlagen; sonstige Entscheidungen wahrend der
Verhandlungsphase bzw. wahrend der Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes;
die Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung;

ff) beim wettbewerblichen Dialog: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme;
die Aufforderung zur Teilnahme; die Nichtberlicksichtigung einer Lésung in der
Dialogphase; der Abschluss der Dialogphase; die Aufforderung zur Angebotsabgabe; das
Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung;

gg) bei der Direktvergabe: die Wahl des Vergabeverfahrens;
hh) bei der Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung: die Bekanntmachung;

ii) bei besonderen Dienstleistungsauftragen, sofern nicht sublit. aa bis hh und jj anwendbar
sind: jede nach aul3en in Erscheinung tretende Entscheidung des Auftraggebers;

jj) bei der Rahmenvereinbarung: hinsichtlich des zum Abschluss der Rahmenvereinbarung
fiihrenden Verfahrens die gesondert anfechtbaren Entscheidungen gemald sublit. aa), bb),
dd) oder ee) mit Ausnahme der Zuschlagsentscheidung; die Entscheidung, mit welchem
Unternehmer bzw. mit welchen Unternehmern die Rahmenvereinbarung abgeschlossen
werden soll; der erneute Aufruf zum Wettbewerb; das Ausscheiden eines Angebotes; die
Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung;

kk) im offenen Wetthewerb: die Ausschreibung; die Widerrufsentscheidung; die Entscheidung
Uber die Zuweisung des Preisgeldes bzw. der Zahlungen oder Uber die Nicht-Zulassung
zur Teilnahme am anschliefenden Verhandlungsverfahren;

II) im nicht offenen Wettbewerb: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme; die
Aufforderung zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten; die Widerrufsentscheidung; die
Entscheidung Uber die Zuweisung des Preisgeldes bzw. der Zahlungen oder (ber die
Nicht-Zulassung zur Teilnahme am anschlieBenden Verhandlungsverfahren;

mm) im geladenen Wettbewerb: die Aufforderung zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten; die
Wettbewerbsunterlagen; die Widerrufsentscheidung; die Entscheidung Uber die
Zuweisung des Preisgeldes bzw. der Zahlungen oder Uber die Nicht-Zulassung zur
Teilnahme am anschlieBenden Verhandlungsverfahren;

nn) im Prifsystem: die Ausschreibung; die Ablehnung des Antrages auf Aufnahme in das
Prufsystem; die Mitteilung Uber die beabsichtigte Aberkennung der Qualifikation.

b) Nicht gesondert anfechtbare Entscheidungen sind alle tbrigen, den gesondert anfechtbaren
Entscheidungen zeitlich vorhergehenden Entscheidungen. Diese kénnen nur in dem gegen die
ihnen néchst folgende gesondert anfechtbare Entscheidung gerichteten Nachprufungsantrag
angefochten werden.

Européische technische Bewertung ist eine dokumentierte Bewertung der Leistung eines

Bauproduktes in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit dem betreffenden

Européischen Bewertungsdokument gemall der Begriffsbestimmung in Art. 2 Z12 der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung

von Bauprodukten, ABI. Nr. L 88 vom 04.04.2011 S. 5.

Geistige Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die nicht zwingend zum gleichen Ergebnis

fuhren, weil ihr wesentlicher Inhalt in der Lésung einer Aufgabenstellung durch Erbringung

geistiger Arbeit besteht. Fur derartige Leistungen ist ihrer Art nach zwar eine Ziel- oder

Aufgabenbeschreibung, nicht jedoch eine vorherige eindeutige und vollstdndige Beschreibung

der Leistung (konstruktive Leistungsbeschreibung) maoglich.

Gemeinsame technische Spezifikation ist eine technische Spezifikation im Bereich der

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die gemdaR den Art. 13 und 14 der

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zur europdischen Normung, zur Anderung der Richtlinien

89/686/EWG und 93/15/EWG sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG,

98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG und zur Aufhebung des

Beschlusses 87/95/EWG und des Beschlusses Nr.1673/2006/EG, ABI. Nr.L 316 vom

14.11.2012 S. 12, festgelegt wurde.

Gutezeichen ist ein Dokument, ein Zeugnis oder eine Bescheinigung, mit dem bzw. der bestéatigt

wird, dass ein Bauwerk, eine Ware, eine Dienstleistung, ein Prozess oder ein Verfahren

bestimmte  Anforderungen (Gutezeichen-Anforderungen) erflllt. Diese Glitezeichen-
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Anforderungen sind jene Anforderungen, die ein Bauwerk, eine Ware, eine Dienstleistung, ein
Prozess oder ein Verfahren erfiillen muss, um das betreffende Gutezeichen zu erhalten.
Innovation ist die Realisierung von neuen oder deutlich verbesserten Waren, Dienstleistungen
oder Verfahren, inshesondere von Produktions-, Bau- oder Konstruktionsverfahren, neuen
Vermarktungsmethoden oder neuen Organisationsverfahren betreffend Geschaftspraxis, Ablaufe
am Arbeitsplatz oder externe Beziehungen.

Konformitatsbewertungsstelle ist eine Stelle, die Konformitatsbewertungstatigkeiten wie etwa

Kalibrierung, Versuche, Zertifizierung und Inspektion durchfiihrt und gemaR der Verordnung

Nr. 764/2008/EG ber die Vorschriften fir die Akkreditierung und Marktuberwachung im

Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung

Nr. 339/93/EWG, ABI. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S. 30, akkreditiert ist.

Kriterien:

a) Auswahlkriterien sind die vom Auftraggeber in der Reihenfolge ihrer Bedeutung
festgelegten, nicht diskriminierenden, mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehenden
und zu diesem verhaltnismaRigen unternehmerbezogenen Kriterien, nach welchen die Qualitat
der Bewerber beurteilt wird und die Auswahl im nicht offenen Verfahren mit vorheriger
Bekanntmachung, im Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, bei
Innovationspartnerschaften, bei nicht offenen Wettbewerben oder im wettbewerblichen Dialog
erfolgt.

b) Beurteilungskriterien sind die vom Auftraggeber in der Reihenfolge ihrer Bedeutung
festgelegten, nicht diskriminierenden Kriterien, nach welchen das Preisgericht bei
Wetthewerben seine Entscheidungen trifft.

¢) Eignungskriterien sind die vom Auftraggeber festgelegten, nicht diskriminierenden, mit dem
Auftragsgegenstand in  Verbindung stehenden und zu diesem verhaltnismaRigen
Mindestanforderungen betreffend die Befugnis, Zuverléssigkeit und Leistungsfahigkeit
(Eignung) an den Bewerber oder Bieter, die gemall den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
nachzuweisen sind.

d) Zuschlagskriterien bzw. Zuschlagskriterium

aa) sind bei der Wahl des technisch und wirtschaftlich glinstigsten Angebotes die niedrigsten
Kosten oder die vom Auftraggeber im Verhéltnis oder ausnahmsweise in der Reihenfolge
ihrer Bedeutung festgelegten, nicht diskriminierenden und mit dem Auftragsgegenstand in
Verbindung stehenden Kriterien, nach welchen das flr den Auftraggeber technisch und
wirtschaftlich glnstigste Angebot ermittelt wird; die Zuschlagskriterien dirfen dem
Auftraggeber keine uneingeschrankte Wahlfreiheit Ubertragen und missen die
Maoglichkeit eines wirksamen Wetthewerbes gewdhrleisten und mit Spezifikationen
einhergehen, die eine wirksame Uberprifung der von den Bietern U(bermittelten
Informationen gestatten, damit bewertet werden kann, wie gut die Angebote die
Zuschlagskriterien erfullen, oder

bb) ist bei der Wahl des Angebotes mit dem niedrigsten Preis der Preis.

Zuschlagskriterien stehen gemé&R sublit. aa mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung, wenn

sie sich in irgendeiner Hinsicht und in irgendeinem Stadium des Lebenszyklus auf die geman

dem Auftrag zu erbringenden Leistungen beziehen. Dies schliefit Faktoren ein, die mit dem

bestimmten Prozess der Herstellung oder der Bereitstellung der zu erbringenden Leistung oder

des Handels damit oder einem bestimmten Prozess in Bezug auf ein anderes Stadium des

Lebenszyklus zusammenhéngen, auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen

Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken.

Lebenszyklus sind alle aufeinander folgenden oder miteinander verbundenen Stadien,
einschlieBlich der durchzufiihrenden Forschung und Entwicklung, der Produktion, des Handels
und der damit verbundenen Bedingungen, des Transportes, der Nutzung und Wartung wahrend
der Lebensdauer einer Ware oder eines Bauwerkes oder wahrend der Erbringung einer
Dienstleistung, angefangen von der Beschaffung der Rohstoffe oder der Erzeugung von
Ressourcen bis hin zu Entsorgung, Aufréumarbeiten und Beendigung der Dienstleistung oder
Nutzung.
Nebenbeschaffungstatigkeiten sind Tatigkeiten zur Unterstlitzung von Beschaffungstétigkeiten,
wie insbesondere
a) die Bereitstellung technischer Infrastruktur, die es dem Auftraggeber ermdglicht, Auftrage zu
vergeben oder Rahmenvereinbarungen Uber Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen
abzuschlieRen, oder
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b) die Beratung zur Ausfilhrung oder Planung von Vergabeverfahren, oder

c) die Vorbereitung und Betreuung von Vergabeverfahren im Namen des betreffenden
Auftraggebers.

Norm ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungsorganisation zur

wiederholten oder stdndigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung nicht zwingend

vorgeschrieben ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fallt:

a) Europaische Norm: Norm, die von einer europdischen Normungsorganisation angenommen
wurde und der Offentlichkeit zugénglich ist.

b) Internationale Norm: Norm, die wvon einer internationalen Normungsorganisation
angenommen wurde und der Offentlichkeit zugénglich ist.

¢) Nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen wurde
und der Offentlichkeit zuganglich ist.

Preis:
a) Angebotspreis (Auftragssumme) ist die Summe aus Gesamtpreis und Umsatzsteuer.

b) Einheitspreis ist der Preis fiir die Einheit einer Leistung, die in Stick, Zeit-, Masse- oder
anderen Maleinheiten erfassbar ist.

c) Festpreis ist der Preis, der auch beim Eintreten von Anderungen der Preisgrundlagen (wie
insbesondere  Kollektivvertragsléhne, Materialpreise) fur den vereinbarten Zeitraum
unveranderlich bleibt.

d) Gesamtpreis ist die Summe der Positionspreise (Menge mal Einheitspreis oder Pauschalpreis)
unter Berticksichtigung allfalliger Nachldsse und Aufschlége. Der Gesamtpreis ist das Entgelt
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994 — UStG 1994, BGBI. Nr. 663/1994, und bildet die
Bemessungsgrundlage fur die Umsatzsteuer.

e) Pauschalpreis ist der fir eine Gesamtleistung oder Teilleistung in einem Betrag angegebene
Preis.

f) Regiepreis ist der Preis fiir eine Einheit (zB Leistungsstunde oder Materialeinheit), welche
nach tatsachlichem Aufwand abgerechnet wird.

g) Veranderlicher Preis ist der Preis, der bei Anderung vereinbarter Grundlagen geéndert
werden kann.

Preisangebotsverfahren ist jenes Verfahren, bei dem die Bieter aufgrund der

Ausschreibungsunterlagen die Preise flr vom Auftraggeber beschriebene Leistungen in ihren

Angeboten bekannt geben.

Preisaufschlags- und Preisnachlassverfahren ist jenes Verfahren, bei dem vom Auftraggeber
in den Ausschreibungsunterlagen zusétzlich zu den beschriebenen Leistungen auch Bezugspreise
bekannt gegeben werden, zu denen die Bieter in ihren Angeboten — gewohnlich in Prozent
ausgedriickt — Aufschldge oder Nachlésse angeben.

Qualifizierte elektronische Signatur ist eine elektronische Signatur, die den Anforderungen
von Art.3 Z12 der Verordnung (EU) Nr.910/2014 (ber elektronische ldentifizierung und
Vertrauensdienste fur elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/93/EG, ABI. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, entspricht.

Qualifiziertes elektronisches Siegel ist ein elektronisches Siegel, das den Anforderungen von

Art. 3 Z 27 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entspricht.

Schriftlich bedeutet jede aus Wortern und Ziffern bestehende Darstellung, die gelesen,

reproduziert und anschlieBend mitgeteilt werden kann, einschlieBlich elektronisch libermittelter,

bereitgestellter bzw. zur Verfligung gestellter Informationen.

Sicherstellungen:

a) Vadium ist eine Sicherstellung fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von
seinem Angebot zuriicktritt oder der Bieter nach Ablauf der Angebotsfrist behebbare
wesentliche Méngel trotz Aufforderung des Auftraggebers schuldhaft nicht behebt.

b) Kaution ist eine Sicherstellung fiir den Fall, dass ein Vertragspartner bestimmte, im Vertrag
festgelegte besondere Pflichten verletzt.

¢) Deckungsriicklass ist eine Sicherstellung gegen Uberzahlungen (Abschlagsrechnungen oder
Zahlung nach Plan), denen nur anndhernd ermittelte Leistungen zugrunde liegen. Ferner ist der
Deckungsricklass eine Sicherstellung fir die Vertragserfillung durch den Auftragnehmer,
sofern diese nicht durch eine Kaution abgesichert ist.
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d) Haftungsrticklass ist eine Sicherstellung fiir den Fall, dass der Auftragnehmer die ihm aus
der Gewahrleistung oder aus dem Titel des Schadenersatzes obliegenden Pflichten nicht
erfullt.

Strallenfahrzeug ist ein Fahrzeug, das einer der in Tabelle 3 des Anhanges XIIl genannten
Fahrzeugklassen angehort.

Subunternehmer ist ein Unternehmer, der Teile des an den Auftragnehmer erteilten Auftrages
ausfihrt. Die bloRe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leistung
erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.

Syntax ist die maschinenlesbare Sprache oder der Dialekt einer maschinenlesbaren Sprache, die
bzw. der fur die Darstellung der in einer elektronischen Rechnung enthaltenen Datenelemente
verwendet wird.

Technische Bezugsgrofie ist jeder Bezugsrahmen, der keine europdische Norm ist und von den
europdischen Normungsorganisationen nach den an die Bedurfnisse des Marktes angepassten
Verfahren erarbeitet wurde.

Technische Spezifikationen beschreiben die fiir die Leistung geforderten Merkmale. Diese
Merkmale konnen sich auch auf den spezifischen Prozess oder die spezifische Methode zur
Produktion bzw. Erbringung der nachgefragten Leistung oder auf einen spezifischen Prozess
eines Lebenszyklus-Stadiums der Leistung beziehen. Diese Merkmale missen nicht materieller
Bestandteil der Leistung sein; sie missen jedenfalls mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen und zu diesem verhéltnismafig sein. Technische Spezifikationen kénnen sein:

a) bei Bauauftrdgen die Gesamtheit der insbesondere in der Ausschreibung enthaltenen
technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen Eigenschaften eines Werkstoffes,
eines Produktes oder einer Lieferung definiert sind, damit diese den vom Auftraggeber
vorgesehenen Zweck erflillen. Dazu gehdren Umwelt- und Klimaleistungsstufen, die
Konzeption fir alle Anforderungen (einschlielich der Zugénglichkeit fir Menschen mit
Behinderung) sowie Konformitatsbewertung, Performance, Sicherheit oder Abmessungen,
einschlieBlich  Qualitatssicherungsverfahren, Terminologie, Symbole, Versuchs- und
Prufmethoden, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen sowie
Produktionsprozesse und —methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen.
AuRerdem gehdren dazu auch die Vorschriften fir die Planung und Kostenrechnung, die
Bedingungen fur die Prufung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die
Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der
Auftraggeber fiir fertige Bauwerke oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch
allgemeine oder spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist;

b) bei Liefer- und Dienstleistungsauftrdgen Spezifikationen, die in einem Schriftstiick enthalten
sind, das die erforderlichen Merkmale fiir ein Erzeugnis oder eine Dienstleistung vorschreibt,
wie Qualitatsstufen, Umwelt- und Klimaleistungsstufen, die Konzeption fur alle
Anforderungen (einschlieBlich der Zugéanglichkeit fir Menschen mit Behinderung) sowie
Konformitétsbewertung, Performance, Vorgaben flir die Verwendungsmoglichkeiten,
Sicherheit oder Abmessungen des Produktes, einschlieBlich der Vorschriften (Gber
Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prufungen und Prufverfahren, Verpackung,
Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktionsprozesse und -methoden
in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der Dienstleistung sowie Uber
Konformitéatsbewertungsverfahren.

Unternehmer sind Rechtstrager wie natirliche oder juristische Personen, 6ffentliche
Einrichtungen oder Zusammenschliisse dieser Personen bzw. Einrichtungen, eingetragene
Personengesellschaften oder Arbeits- und Bietergemeinschaften, die auf dem Markt die
Ausfuhrung von Bauleistungen, die Lieferung von Waren oder die Erbringung von
Dienstleistungen anbieten.

Variantenangebot ist ein Angebot aufgrund einer Ausschreibungsvariante des Auftraggebers.

Verbundenes Unternehmen  sind Unternehmen  gemal  §189a Z8  des
Unternehmensgesetzbuches — UGB, dRGBI. S 219/1897, deren Jahresabschluss mit demjenigen
des Auftraggebers, Bewerbers oder Bieters konsolidiert ist; ferner gelten als verbundene
Unternehmen im Sinne dieses Bundesgesetzes diejenigen Unternehmen, auf die der
Auftraggeber, Bewerber oder Bieter unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss
ausiiben kann oder die einen beherrschenden Einfluss auf den Auftraggeber, Bewerber oder
Bieter ausiiben kénnen oder die gemeinsam mit dem Auftraggeber, Bewerber oder Bieter dem
beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens unterliegen, sei es aufgrund der
Eigentumsverhdltnisse, der finanziellen Beteiligung oder der fiir das Unternehmen geltenden



19 von 236

sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist zu vermuten, wenn ein Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines anderen Unternehmens
halt oder Uber die Mehrheit der mit den Anteilen eines anderen Unternehmens verbundenen
Stimmrechte verfligt oder mehr als die Halfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgans eines anderen Unternehmens bestellen kann.

41. Vergabekontrollbehdrden sind die zur Kontrolle der Vergabe von diesem Bundesgesetz
unterliegenden Leistungen durch diesem Bundesgesetz unterliegende Auftraggeber berufenen
Verwaltungsbehdrden oder Verwaltungsgerichte.

42. Vergebende Stelle ist jene Organisationseinheit oder jener Bevollméchtigter des Auftraggebers,
die bzw. der das Vergabeverfahren fir den Auftraggeber durchfuhrt.

43. Wahlposition ist die Beschreibung einer Leistung, die vom Auftraggeber als Teil einer Variante
zur Normalausfiihrung vorgesehen ist.

44, Widerrufsentscheidung ist die an Unternehmer bermittelte bzw. fiir diese bereitgestellte nicht
verbindliche Absichtserklarung, ein Vergabeverfahren widerrufen zu wollen.

45, Widerrufserklarung (Widerruf) ist die an Unternehmer 0bermittelte bzw. flr diese
bereitgestellte Erklarung des Auftraggebers, ein VVergabeverfahren ohne Zuschlagserteilung bzw.
ohne Ermittlung des Gewinners oder der Gewinner bzw. des Teilnehmers oder der Teilnehmer zu
beenden.

46. Zeitstempel ist ein qualifizierter elektronischer Zeitstempel, der den Anforderungen von Art. 3
Z 34 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entspricht.

47. Zentrale Beschaffungsstelle ist ein Auftraggeber geméR den 88 4 Abs. 1 bzw. 167 oder ein
Auftraggeber gemaBR Art.2 Abs.1 Z1 der Richtlinie 2014/24/EU (ber die offentliche
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014
S. 65, bzw. Art. 4 Abs. 1 lit. a erster Fall der Richtlinie 2014/25/EU (ber die Vergabe von
Auftrdgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie und Verkehrsversorgung sowie
der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014
S.243, der eine zentrale Beschaffungstatigkeit, gegebenenfalls zusammen mit einer
Nebenbeschaffungstétigkeit, austibt.

48. Zentrale Beschaffungstatigkeiten sind folgende auf Dauer fiir Auftraggeber geméR den 8§ 4
Abs. 1 bzw. 167 bis 169 oder fir Auftraggeber gemaR Art.2 Abs.1 Z1 der Richtlinie
2014/24/EU bzw. Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU durchgefiihrte Tatigkeiten:

a) der Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder
b) die Vergabe von Auftrdgen oder der Abschluss von Rahmenvereinbarungen.

49. Zuschlagsentscheidung ist die an Bieter Ubermittelte bzw. fir diese bereitgestellte nicht
verbindliche Absichtserklarung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll.

50. Zuschlagserteilung (Zuschlag) ist die an den Bieter abgegebene Erklérung, sein Angebot
anzunehmen.

Verfahren, die unterschiedlichen Regelungen unterliegen

83. (1) Fur Verfahren, die sowohl Leistungen umfassen, die den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes unterliegen, wie auch Leistungen, die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht
unterliegen, und deren Leistungsteile objektiv nicht trennbar sind, gelten, sofern nicht Abs.3 Z2
anzuwenden ist, die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, wenn die Leistungsteile, die den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegen, den Hauptgegenstand des Vergabeverfahrens bilden.

(2) Bei Verfahren, deren Leistungsteile objektiv trennbar sind und die sowohl Leistungen umfassen,
die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegen, wie auch Leistungen, die den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes nicht unterliegen, kann der Auftraggeber getrennte Verfahren fur die einzelnen
Leistungsteile durchflhren; in diesem Fall gelten flr die Verfahren die jeweils anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen.

(3) Fur Verfahren, die sowohl Leistungen umfassen, die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
unterliegen, wie auch Leistungen, die den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und
Sicherheit 2012 — BVergGVS 2012, BGBI. | Nr. 10/2012, unterliegen bzw. auf die Art. 346 des Vertrages
Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) Anwendung findet, gilt:

1. Sind die einzelnen Leistungsteile objektiv trennbar, so kann der Auftraggeber getrennte
Verfahren fir die einzelnen Leistungsteile durchfiihren; in diesem Fall gelten fir die Verfahren
die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

2. Sind die einzelnen Leistungsteile objektiv trennbar und ist die Durchfiihrung eines einzigen
Verfahrens aus sachlichen Griinden gerechtfertigt oder sind die einzelnen Leistungsteile objektiv
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nicht trennbar, so unterliegt die Durchfiihrung dieses Verfahrens nicht diesem Bundesgesetz. Die
Entscheidung, ein einziges Verfahren durchzufiihren, darf jedoch nicht den Zweck verfolgen, die
Vergabe von Leistungsteilen von der Anwendung dieses Bundesgesetzes oder des
BVergGVS 2012 auszunehmen.

(4) Bei Verfahren, deren Leistungsteile objektiv trennbar sind und die sowohl Leistungen umfassen,
die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegen, wie auch Leistungen, die den Bestimmungen
des Bundesgesetzes (ber die Vergabe von Konzessionen — BVergGKonz 2017, unterliegen, kann der
Auftraggeber ein einziges Verfahren nach folgenden Bestimmungen durchfiihren:

1. Unterliegt ein Leistungsteil den Bestimmungen des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes und der
andere Leistungsteil den Bestimmungen des BVergGKonz 2017, gelten fiir die Durchfiihrung des
Verfahrens die Bestimmungen des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes.

2. Unterliegt ein Leistungsteil den Bestimmungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes fur die
Ausiibung einer bestimmten Sektorentétigkeit und der andere Leistungsteil den Bestimmungen
des BVergGKonz 2017 fir die Austibung derselben Sektorentdtigkeit, so gelten fir die
Durchfiihrung des Verfahrens die Bestimmungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes.

3. Unterliegt ein Leistungsteil den Bestimmungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes fiir die
Ausiibung einer bestimmten Sektorentétigkeit und der andere Leistungsteil den Bestimmungen
des BVergGKonz 2017, so gilt, sofern nicht Z 2 Anwendung findet:

a) Ist es objektiv mdglich festzustellen, welcher Leistungsteil den Hauptgegenstand des
Verfahrens darstellt, so sind die fur diesen Leistungsteil geltenden Bestimmungen auf die
Durchfiihrung des Verfahrens anzuwenden.

b) Ist es objektiv nicht mdglich festzustellen, welcher Leistungsteil den Hauptgegenstand des
Verfahrens darstellt, so ist das Vergabeverfahren nach den Bestimmungen des 3. Teiles dieses
Bundesgesetzes durchzufiihren.

(5) Fur Vergabeverfahren, die sowohl Leistungen umfassen, die den Bestimmungen des 3. Teiles

wie auch den Bestimmungen des 2. Teiles unterliegen, gilt:

1. Sind die einzelnen Leistungsteile objektiv nicht trennbar und ist es objektiv mdglich
festzustellen, welcher Leistungsteil den Hauptgegenstand des Verfahrens darstellt, so sind die fir
diesen Leistungsteil geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf die Durchfiihrung des
Verfahrens anzuwenden. Ist es objektiv nicht mdglich festzustellen, welcher Leistungsteil den
Hauptgegenstand des Vergabeverfahrens darstellt, so gelten die Bestimmungen des 2. Teiles
dieses Bundesgesetzes flr die Durchfiihrung des Vergabeverfahrens.

2. Sind die einzelnen Leistungsteile objektiv trennbar, so kann der Auftraggeber getrennte
Verfahren fir die einzelnen Leistungsteile durchfiihren; in diesem Fall gelten fur die Verfahren
die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

3. Sind die einzelnen Leistungsteile objektiv trennbar, so kann der Auftraggeber ein einziges
Verfahren nach folgenden Bestimmungen durchfihren:

a) Ist es objektiv mdglich festzustellen, welcher Leistungsteil den Hauptgegenstand des
Vergabeverfahrens darstellt, so sind die fiir diesen Leistungsteil geltenden Bestimmungen auf
die Durchfiihrung des Verfahrens anzuwenden.

b) Ist es objektiv nicht mdglich festzustellen, welcher Leistungsteil den Hauptgegenstand des
Vergabeverfahrens darstellt, so ist das Vergabeverfahren nach den Bestimmungen des
2. Teiles dieses Bundesgesetzes durchzufiihren.

(6) Bei Verfahren, deren Leistungsteile objektiv trennbar sind und die sowohl Leistungen umfassen,
die den Bestimmungen des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes unterliegen, wie auch Leistungen, die weder
den Bestimmungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes noch jenen des BVergGKonz 2017 oder des
BVergGVS 2012 unterliegen, kann der Auftraggeber ein einziges Verfahren gemaR den Bestimmungen
des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes durchfiihren.

(7) Bei Verfahren, deren Leistungsteile objektiv trennbar sind und die sowohl Leistungen umfassen,
die den Bestimmungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes unterliegen, wie auch Leistungen, die weder
den Bestimmungen des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes noch jenen des BVergGKonz 2017 oder des
BVergGVS 2012 unterliegen, kann der Auftraggeber ein einziges Verfahren geméR den Bestimmungen
des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes durchfiihren.
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2. Teil
Vergabeverfahren fur ¢ffentliche Auftraggeber

1. Hauptstick
Geltungsbereich, Grundsatze

1. Abschnitt
Personlicher Geltungsbereich

Offentliche Auftraggeber und sonstige zur Anwendung von Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes verpflichtete Auftraggeber

84. (1) Dieses Bundesgesetz gilt mit Ausnahme seines 3. Teiles fur Vergabeverfahren von
offentlichen Auftraggebern, das sind

1. der Bund, die Lander, die Gemeinden und Gemeindeverbande oder
2. Einrichtungen, die

a) zu dem besonderen Zweck gegriindet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht
gewerblicher Art zu erfullen,

b) zumindest teilrechtsféhig sind und

¢) Uberwiegend von 6ffentlichen Auftraggebern geméR Z 1 oder anderen Einrichtungen im Sinne
der Z 2 finanziert werden oder die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch diese
unterliegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus
Mitgliedern besteht, die von offentlichen Auftraggebern gemdR Z 1 oder anderen
Einrichtungen im Sinne der Z 2 ernannt worden sind, oder

3. Verbande, die aus einem oder mehreren offentlichen Auftraggebern gemal Z 1 oder 2 bestehen.

(2) Wenn ein offentlicher Auftraggeber Bauauftrdge uber Tiefbauarbeiten im Sinne des Anhanges |
oder Bauauftrdge im Sinne des Anhanges Il oder in Verbindung mit solchen Bauauftrdgen vergebene
Dienstleistungsauftrage einer Einrichtung, die kein 6ffentlicher Auftraggeber im Sinne des Abs. 1 ist, im
Oberschwellenbereich zu mehr als 50% direkt subventioniert, so gelten bei der Vergabe dieser Bau- und
Dienstleistungsauftrage die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(3) Wenn ein offentlicher Auftraggeber im Namen und auf Rechnung einer Einrichtung, die kein
Offentlicher Auftraggeber im Sinne des Abs. 1 ist, im Oberschwellenbereich Bauauftrage Uber
Tiefbauarbeiten im Sinne des Anhanges | oder Bauauftrdége im Sinne des Anhanges Il oder
Dienstleistungsauftrage in Verbindung mit solchen Bauauftragen, die der 6ffentliche Auftraggeber jeweils
zu mehr als 50% direkt subventioniert, vergibt, so gelten bei der Vergabe dieser Bau- und
Dienstleistungsauftrége die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(4) Wenn ein offentlicher Auftraggeber einer Einrichtung, die kein Auftraggeber im Sinne des
Abs. 1 bzw. der 88 167 bis 169 ist, einen Dienstleistungsauftrag tiber die Erbringung von o6ffentlichen
Personenverkehrsdiensten auf der StraRe gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 Uber &ffentliche
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Strae und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1191/69 und EWG Nr. 1107/70, ABI. Nr. L 315 vom 03.12.2007 S. 1, vergibt, so muss in dem
Vertrag zwischen 6ffentlichem Auftraggeber und betreffender Einrichtung bestimmt sein, dass letztere
beim Kauf von StraBenfahrzeugen im Oberschwellenbereich die Bestimmungen des § 94 sinngeman
anzuwenden hat.

2. Abschnitt
Auftragsarten

Bauauftrage

8§ 5. Bauauftrége sind entgeltliche Vertrage, die einen der folgenden Vertragsgegenstande haben:

1. die Ausfihrung oder die gleichzeitige Ausfihrung und Planung von Bauleistungen im
Zusammenhang mit einer der in Anhang | genannten Tétigkeiten oder

2. die Ausfiihrung oder die gleichzeitige Ausfiihrung und Planung eines Bauvorhabens oder

3. die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte gemaR den vom o6ffentlichen Auftraggeber
genannten Erfordernissen, gleichgiltig mit welchen Mitteln die Erbringung erfolgt, sofern der
offentliche Auftraggeber einen entscheidenden Einfluss auf die Art und die Planung des
Vorhabens hat.
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Lieferauftrage

8 6. Lieferauftrdge sind entgeltliche Vertrdge, deren Vertragsgegenstand der Kauf, das Leasing, die
Miete, die Pacht oder der Ratenkauf von Waren, mit oder ohne Kaufoption, einschlieBlich von
Nebenarbeiten wie dem Verlegen und der Installation, ist.

Dienstleistungsauftrége
8§ 7. Dienstleistungsauftrage sind entgeltliche Vertrége, die keine Bau- oder Lieferauftrége sind.
Abgrenzungsregelungen

§ 8. (1) Auftrage, die mehr als eine Art von Leistung gemaR den 88 5 bis 7 (Bauleistung, Lieferung
oder Dienstleistung) umfassen, sind nach den Regelungen jener Leistungsart zu vergeben, die den
Hauptgegenstand des Auftrages bildet.

(2) Abweichend von Abs. 1 gelten Auftriage, die sowohl Lieferungen im Sinne des § 6 als auch
Dienstleistungen im Sinne des § 7 umfassen, als Dienstleistungsauftrage, wenn der geschétzte Wert der
vom Auftrag erfassten Dienstleistungen hoher ist als der geschatzte Gesamtwert der Waren. Andernfalls
gelten derartige Auftrage als Lieferauftrage.

(3) Auftrage, die sowohl Dienstleistungen gemalR Anhang XVI als auch andere Dienstleistungen
umfassen, sind nur dann nach den Regelungen fiir Dienstleistungen geméR Anhang XV1 zu vergeben,
wenn der geschétzte Wert der Dienstleistungen gemaR Anhang XVI héher ist als derjenige der anderen
Dienstleistungen.

3. Abschnitt
Ausnahmen vom Geltungsbereich, gemeinsame Auftragsvergabe

Ausgenommene Vergabeverfahren

8 9. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fir

1. Auftrage im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, die dem BVergGVS 2012 unterliegen, sowie
fur Auftradge, die gemdl §9 BVergGVS 2012 vom Geltungsbereich des BVergGVS 2012
ausgenommen sind,

2. Vergabeverfahren, soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der Republik Osterreich
nicht durch weniger einschneidende MaBnahmen gewéhrleistet werden kann,

3. Vergabeverfahren, soweit ein o6ffentlicher Auftraggeber aufgrund der Anwendung der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verpflichtet wirde, Informationen zu Ubermitteln, deren
Offenlegung nach Auffassung der Republik Osterreich ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen
zuwiderlaufen wirde (Art. 346 Abs. 1 lit. a AEUV),

4. Vergabeverfahren, deren Durchfihrung und Ausfihrung aufgrund von bundes- oder
landesgesetzlichen Bestimmungen fiir geheim erklart werden oder deren Durchfiihrung und
Ausfuhrung aufgrund  bundes- oder landesgesetzlicher  Bestimmungen  besondere
SicherheitsmalRnahmen erfordert und die dafir zustdndige Behorde festgestellt hat, dass der
Schutz der betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch weniger einschneidende
MaRnahmen gewahrleistet werden kann,

5. Vergabeverfahren, deren Durchfuihrung anderen verpflichtenden Verfahrensregeln unterliegt und
die festgelegt wurden
a) durch ein Rechtsinstrument, das vdlkerrechtliche Verpflichtungen begriindet, wie eine im
Einklang mit den Vertragen geschlossene internationale Ubereinkunft zwischen der Republik
Osterreich und einem oder mehreren Drittstaaten (iber Leistungen fir ein von den
Vertragsparteien gemeinsam zu verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt, oder

b) durch eine internationale Organisation,
6. Vergabeverfahren mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, deren Durchfiihrung anderen

verpflichtenden Verfahrensregeln unterliegen und die festgelegt wurden

a) durch eine im Einklang mit dem AEUV geschlossene internationale Ubereinkunft oder
Vereinbarung zwischen der Republik Osterreich und einem oder mehreren Drittstaaten tber
Leistungen flr ein von den Vertragsparteien gemeinsam zu verwirklichendes oder zu
nutzendes Projekt, oder

b) durch eine internationale, einen bestimmten Unternehmer betreffende Ubereinkunft oder
Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von Truppen, oder

¢) durch eine internationale Organisation,
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7. Vergabeverfahren mit oder ohne Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, die ein 6ffentlicher
Auftraggeber gemaR den Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder internationalen
Finanzierungseinrichtung durchfihrt,

a) sofern das Vergabeverfahren durch diese Organisation oder Einrichtung vollstandig finanziert
wird, oder

b) sofern das Vergabeverfahren durch diese Organisation oder Einrichtung Uberwiegend
finanziert wird und die Organisation oder Einrichtung mit dem &ffentlichen Auftraggeber die
Anwendung der Vergabeverfahrensregeln dieser Organisation oder Einrichtung vereinbart hat,

8. Dienstleistungsauftrage betreffend

a) die Vertretung eines offentlichen Auftraggebers durch einen Rechtsanwalt in

aa) einem Schiedsgerichts- oder Schlichtungsverfahren in Osterreich, in einem anderen Staat
oder vor einer internationalen Schiedsgerichts- oder Schlichtungsinstanz oder

bb) gerichtlichen oder behdrdlichen Verfahren in Osterreich, in einem anderen Staat oder vor
internationalen Gerichten oder Einrichtungen,

b) die Rechtsheratung durch einen Rechtsanwalt zur Vorbereitung eines unter lit. a genannten
Verfahrens oder die Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt, wenn konkrete Anhaltspunkte
daflr vorliegen und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Angelegenheit, auf die sich
die Beratung bezieht, Gegenstand eines Verfahrens nach lit. a werden wird,

¢) Beglaubigungs- und Beurkundungsdienstleistungen, die von Notaren zu erbringen sind,

d) von Treuhdndern oder bestellten VVormindern erbrachte Rechtsdienstleistungen oder sonstige
Rechtsdienstleistungen, deren Erbringer durch ein Gericht bestellt oder durch Gesetz dazu
bestimmt werden, um bestimmte Aufgaben unter der Aufsicht dieser Gerichte wahrzunehmen,
oder

e) sonstige Rechtsdienstleistungen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat — wenn auch nur
gelegentlich — mit der Ausubung von hoheitlichen Befugnissen verbunden sind,

9. Vertrége uber Erwerb, Miete oder Pacht von Grundstiicken oder vorhandenen Gebduden oder
anderem  unbeweglichen  Vermdgen oder Rechten  daran, ungeachtet deren
Finanzierungsmodalitten,

10. Dienstleistungsauftrage, die von einem Offentlichen Auftraggeber an einen offentlichen
Auftraggeber oder an einen Offentlichen Sektorenauftraggeber aufgrund eines ausschlief3lichen
Rechtes vergeben werden, das dieser aufgrund verdffentlichter, mit dem AEUV
Ubereinstimmender Rechts- oder Verwaltungsvorschriften innehat,

11. Dienstleistungsauftrage Uber Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen mit Ausnahme jener
Dienstleistungsauftrage Uber Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, die unter die CPV-
Codes 73000000-2 bis 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 des
,Gemeinsamen Vokabulars fiir offentliche Auftrage® (CPV) gemiB der Verordnung (EG)
Nr. 213/2008 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 Uber das Gemeinsame
Vokabular fir Offentliche Auftrdge (CPV) und der Vergaberichtlinien 2004/17/EG und
2004/18/EG im Hinblick auf die Uberarbeitung des Vokabulars, ABI. Nr. L 74 vom 15.03.2008
S. 1, fallen, und
a) deren Ergebnisse ausschlieBliches Eigentum des o&ffentlichen Auftraggebers fiir seinen

Gebrauch bei der Ausiibung seiner eigenen Tatigkeit sind und

b) die vollstandig durch den 6ffentlichen Auftraggeber verglitet werden,

12. Auftrége Uber Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen,

13. Auftrage Uber Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem
Ankauf oder der Ubertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne des
81 Z4, 6 und 7 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 — WAG 2007, BGBI. I Nr. 60/2007,
Dienstleistungen der Zentralbanken sowie mit der Europdischen Finanzstabilisierungsfazilitat
und dem Europdischen Stabilitdtsmechanismus durchgefiihrte Transaktionen,

14. Auftrage Uber Kredite und Darlehen, unabhéngig davon, ob sie im Zusammenhang mit der
Ausgabe, dem Verkauf, dem Kauf oder der Ubertragung von Wertpapieren oder anderen
Finanzinstrumenten stehen oder nicht,

15. Arbeitsvertrége,

16. Dienstleistungsauftrdge im Bereich des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der
Gefahrenabwehr, die von nicht gewinnorientierten Organisationen oder Vereinigungen erbracht
werden und die unter die folgenden CPV-Codes fallen: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
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752511104, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit Ausnahme
des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeférderung,

Dienstleistungsauftrage tber oOffentliche Personenverkehrsdienste auf der Schiene oder per
Untergrundbahn,

Dienstleistungsauftrage uber nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse,
Dienstleistungsauftrdge an Anbieter von audiovisuellen oder Horfunkmediendiensten tiber den
Erwerb, die Entwicklung, Produktion oder Koproduktion wvon Sendematerial, das fur
audiovisuelle Mediendienste oder Horfunkmediendienste bestimmt ist, sowie fiir Auftrage Uber
Ausstrahlungszeit oder Bereitstellung von Sendungen, die an Anbieter von audiovisuellen oder
Horfunkmediendiensten vergeben werden,

die Beschaffung von Liefer- oder Dienstleistungen von einer zentralen Beschaffungsstelle geman
diesem Bundesgesetz oder von einer zentralen Beschaffungsstelle gemal Art. 2 Abs. 1 Z 16 der
Richtlinie 2014/24/EU mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer
sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens,

die Beschaffung von Leistungen von einem &ffentlichen Auftraggeber gemal Art. 2 Abs. 1 Z 1
der Richtlinie 2014/24/EU, der fur die Durchfuhrung eines gemeinsamen Vergabeverfahrens
zusténdig ist und seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens hat,

Dienstleistungsauftrédge an eine zentrale Beschaffungsstelle gemal diesem Bundesgesetz oder an
eine zentrale Beschaffungsstelle gemaR Art. 2 Abs. 1 Z 16 der Richtlinie 2014/24/EU mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens zur Erbringung von zentralen Beschaffungstatigkeiten oder von zentralen
Beschaffungstatigkeiten zusammen mit Nebenbeschaffungstétigkeiten,

Dienstleistungsauftrdge im Rahmen politischer Kampagnen, die unter die CPV-Codes 79341400-
0, 92111230-3 und 92111240-6 fallen und von einer politischen Partei im Rahmen einer
Wahlkampagne vergeben werden,

. Vergabeverfahren, die hauptsachlich den Zweck haben, dem &ffentlichen Auftraggeber die

Bereitstellung oder den Betrieb 06ffentlicher Kommunikationsnetze gemédR 83 Z 17 des

Telekommunikationsgesetzes 2003 — TKG 2003, BGBI | Nr. 70/2003, oder die Bereitstellung

eines oder mehrerer elektronischer Kommunikationsdienste gemaR § 3 Z 9 in Verbindung mit

Z 11 TKG 2003 fur die Offentlichkeit zu ermdglichen,

Vergabeverfahren eines ¢ffentlichen Auftraggebers, der Postdienste gemal? 8 173 Abs. 2 erbringt

und die der Durchfiihrung folgender Tatigkeiten dienen:

a) Mehrwertdienste, die mit elektronischen Mitteln verknupft sind und génzlich mit diesen
Mitteln erbracht werden, oder

b) Finanzdienstleistungen gemaR den CPV-Codes 66100000-1 bis 66720000-3, insbesondere
Postanweisungen und -tberweisungen, oder

¢) philatelistische Dienstleistungen, oder

d) Dienstleistungen, bei denen die materielle Auslieferung oder Lagerung mit anderen nicht
postalischen Aufgaben kombiniert wird (logistische Dienstleistungen), und

Vergabeverfahren zur unwesentlichen Anderung von Vertragen und Rahmenvereinbarungen

wahrend ihrer Laufzeit.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat die fir die Ausnahme vom Geltungsbereich dieses
Bundesgesetzes gemall Abs. 1 mafRgeblichen Griinde schriftlich festzuhalten und der Europaischen
Kommission (Kommission) den Abschluss jeder Ubereinkunft gemafl Abs.1 Z5 lit.a und Z 6 lit.a
mitzuteilen.

Ausgenommene 6ffentlich-6ffentliche Verhaltnisse

8 10. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht

1.

fur Auftrége, die ein 6ffentlicher Auftraggeber durch einen Rechtstréger erbringen lasst,

a) Uber den der oOffentliche Auftraggeber eine dhnliche Kontrolle wie Uber seine eigenen
Dienststellen ausubt,

b) mehr als 80% der Tétigkeiten des kontrollierten Rechtstragers der Ausflihrung der Aufgaben
dienen, mit denen er von dem die Kontrolle austibenden 6ffentlichen Auftraggeber oder von
anderen von diesem 6ffentlichen Auftraggeber kontrollierten Rechtstrédgern betraut wurde, und

c) keine direkte private Kapitalbeteiligung am kontrollierten Rechtstrager besteht, mit Ausnahme
nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und Formen der privaten
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Kapitalbeteiligung ohne Sperrminoritét, die jeweils in Ubereinstimmung mit dem AEUV
durch gesetzliche Bestimmungen eines Mitgliedstaates vorgeschrieben sind und keinen
ausschlaggebenden Einfluss auf den kontrollierten Rechtstrager vermitteln.
Eine Kontrolle im Sinne von lit.a liegt vor, wenn der o6ffentliche Auftraggeber einen
ausschlaggebenden Einfluss sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen
Entscheidungen des kontrollierten Rechtstragers ausibt. Eine derartige Kontrolle kann auch
durch einen anderen Rechtstréger ausgetibt werden, der vom offentlichen Auftraggeber auf
gleiche Weise kontrolliert wird.

2. fur Auftrage, die ein im Sinne der Z 1 lit. a kontrollierter 6ffentlicher Auftraggeber
a) an den ihn kontrollierenden 6ffentlichen Auftraggeber vergibt oder

b) an einen anderen von dem ihn kontrollierenden &ffentlichen Auftraggeber kontrollierten
Rechtstrager vergibt, sofern an diesem Rechtstréger keine direkte private Kapitalbeteiligung
besteht, mit Ausnahme nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und
Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminoritét, die jeweils in Ubereinstimmung
mit dem AEUV durch gesetzliche Bestimmungen eines Mitgliedstaates vorgeschrieben sind
und keinen ausschlaggebenden Einfluss vermitteln.

3. fur Auftrége, die ein 6ffentlicher Auftraggeber durch einen Rechtstréger erbringen I&sst,

a) Uber den der 6ffentliche Auftraggeber gemeinsam mit anderen 6ffentlichen Auftraggebern
eine &hnliche Kontrolle wie Uber seine eigenen Dienststellen ausibt,

b) mehr als 80% der Tatigkeiten des kontrollierten Rechtstragers der Ausfiihrung der Aufgaben
dienen, mit denen er von den die Kontrolle ausubenden 6ffentlichen Auftraggebern oder von
anderen von diesen Offentlichen Auftraggebern kontrollierten Rechtstrdgern betraut wurde,
und

c) keine direkte private Kapitalbeteiligung am kontrollierten Rechtstrager besteht, mit Ausnahme
nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und Formen der privaten
Kapitalbeteiligung ohne Sperrminoritit, die in Ubereinstimmung mit dem AEUV durch
gesetzliche Bestimmungen eines Mitgliedstaates vorgeschrieben sind und keinen
ausschlaggebenden Einfluss auf den kontrollierten Rechtstrager vermitteln.

(2) Eine gemeinsame Kontrolle im Sinne von Abs. 1 Z 3 lit. a liegt vor, wenn

1. die beschlussfassenden Organe des kontrollierten Rechtstragers sich aus Vertretern samtlicher
beteiligter ¢ffentlicher Auftraggeber zusammensetzen, wobei einzelne Vertreter mehrere oder
alle beteiligten offentlichen Auftraggeber vertreten kdnnen,

2. die beteiligten 6ffentlichen Auftraggeber gemeinsam einen ausschlaggebenden Einfluss sowohl
auf die strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen Entscheidungen des kontrollierten
Rechtstragers austiben kénnen und

3. der Kkontrollierte Rechtstrdger keine Interessen verfolgt, die denen der kontrollierenden
offentlichen Auftraggeber zuwiderlaufen.

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fir Vertrdge zwischen éffentlichen Auftraggebern, wenn
1. der Vertrag eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 6ffentlichen Auftraggebern begriindet
oder implementiert, mit der sichergestellt werden soll, dass von den beteiligten &ffentlichen
Auftraggebern zu erbringende o6ffentliche Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung
gemeinsamer Ziele ausgefihrt werden kénnen,

2.die Implementierung dieser Zusammenarbeit ausschlieBlich durch Uberlegungen im
Zusammenhang mit dem 6ffentlichen Interesse bestimmt wird und

3. die beteiligten offentlichen Auftraggeber auf dem offenen Markt weniger als 20% der durch die
Zusammenarbeit erfassten Tatigkeiten erbringen.

(4) Zur Ermittlung des prozentualen Anteiles der Tatigkeiten gemalR Abs.1 Z 1 lit. b, Abs.1 Z3
lit. b und Abs. 3 Z 3 ist der durchschnittliche Gesamtumsatz oder ein geeigneter alternativer, in Relation
zu den jeweiligen Téatigkeiten stehender, Wert heranzuziehen. Liegen wegen des Grindungszeitpunktes
oder des Zeitpunktes der Aufnahme der Tatigkeit fir die letzten drei Jahre keine Angaben Uber den
Umsatz oder einen geeigneten alternativen, in Relation zu den jeweiligen Tétigkeiten stehenden, Wert vor
oder sind diese Daten aufgrund einer erfolgten Umstrukturierung nicht mehr relevant, so gentigt es, wenn
die Ermittlung des Anteiles der Tatigkeiten etwa durch Prognosen (ber die Geschaftsentwicklung
glaubhaft gemacht wird.

(5) Die Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 3 sind auch auf Sachverhalte anwendbar, bei denen an Stelle oder
neben einem oOffentlichen Auftraggeber ein offentlicher Sektorenauftraggeber oder ein Auftraggeber
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gemél Art. 2 Abs.1 Z 1 der Richtlinie 2014/24/EU bzw. Art. 4 Abs. 1 lit. a erster Fall der Richtlinie
2014/25/EU beteiligt ist.

(6) Der offentliche Auftraggeber hat die fur die Ausnahme vom Geltungsbereich dieses
Bundesgesetzes gemal Abs. 1 bis 5 maRgeblichen Grinde schriftlich festzuhalten.

Gemeinsame grenziberschreitende Auftragsvergabe mehrerer 6ffentlicher Auftraggeber

§ 11. (1) Offentliche Auftraggeber, die diesem Bundesgesetz unterliegen, kénnen mit ¢ffentlichen
Auftraggebern gemdfl Art.2 Abs.1 Z1 der Richtlinie 2014/24/EU mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens vereinbaren,
Vergabeverfahren gemeinsam durchzufihren. Sofern dies nicht bereits in einer im Einklang mit dem
AEUV geschlossenen internationalen Ubereinkunft oder Vereinbarung zwischen der Republik Osterreich
und anderen beteiligten Mitgliedstaaten der EU oder sonstigen Vertragsparteien des EWR-Abkommens
geregelt ist, ist in der Vereinbarung zwischen den beteiligten &ffentlichen Auftraggebern jedenfalls
festzulegen:

1. welcher offentliche Auftraggeber fir die Durchfuhrung welchen Teiles des Vergabeverfahrens
zusténdig ist (Zustandigkeiten der Parteien),
2. die jeweils anwendbaren nationalen Regelungen und
3. die interne Organisation des Vergabeverfahrens, einschlielich der Durchfiihrung des Verfahrens,
die Zustadndigkeit zum Abschluss der Vertrdge und die Verteilung der zu beschaffenden
Leistungen.
Die nach Z1 und 2 festzulegende Verteilung der Zustdndigkeiten und der jeweils anwendbaren
nationalen Regelungen sind in der Ausschreibung fiir die gemeinsam zu vergebenden Auftrdge bekannt
Zu geben.

(2) Wird eine zentrale Beschaffungstatigkeit fur einen offentlichen Auftraggeber durch eine zentrale
Beschaffungsstelle gemal Art.2 Abs.1 Z 16 der Richtlinie 2014/24/EU mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgefiihrt,
so unterliegt

1. die Durchfiihrung des Vergabeverfahrens,
2. die Vergabe eines Auftrages im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems,

3. die Durchfiihrung eines erneuten Aufrufes zum Wettbewerb gemaR einer Rahmenvereinbarung
und

4. im Falle der Vergabe eines Auftrages aufgrund einer Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf
zum Wettbewerb die Festlegung, welcher Partei der Rahmenvereinbarung der Zuschlag erteilt
werden soll,

den Regelungen des Sitzstaates der zentralen Beschaffungsstelle.

(3) Grinden offentliche Auftraggeber mit 6ffentlichen Auftraggebern gemafR Art. 2 Abs. 1 Z 1 der
Richtlinie 2014/24/EU mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens zur gemeinsamen Durchfiihrung von Vergabeverfahren einen
Rechtstrager, der offentlicher Auftraggeber gemél diesem Bundesgesetz oder gemall Art. 2 Abs.1 Z 1
der Richtlinie 2014/24/EU ist, so haben die beteiligten 6ffentlichen Auftraggeber gemaf den auf den
Rechtstrager anwendbaren Regelungen die auf den Rechtstrdger anwendbaren nationalen
Vergaberegelungen eines der folgenden Mitgliedstaaten oder einer der folgenden Vertragsparteien des
EWR-Abkommens zu vereinbaren:

1. die nationalen Vergaberegelungen des Sitzstaates des Rechtstragers oder
2. die nationalen Vergaberegelungen jenes Mitgliedstaates der EU oder jener Vertragspartei des
EWR-Abkommens, in dem der Rechtstrager seine Tatigkeiten entfaltet.
Diese Vereinbarung gilt, sofern dies im Griindungsakt des Rechtstragers festgelegt wurde, unbefristet,
oder kann auf einen bestimmten Zeitraum, auf bestimmte Arten von Auftragen oder auf die Durchfiihrung
eines oder mehrerer VVergabeverfahren beschrénkt werden.

(4) Eine Vereinbarung gemal Abs. 1 oder eine Griindung gemaR Abs. 3 darf nicht den Zweck
verfolgen, die Anwendung von im Einklang mit dem Unionsrecht stehenden verbindlichen 6ffentlich-
rechtlichen Regelungen zu umgehen, denen die beteiligten 6ffentlichen Auftraggeber in ihren Sitzstaaten
unterliegen.
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4. Abschnitt
Schwellenwerte, Berechnung des geschatzten Leistungswertes

Schwellenwerte

8 12. (1) Verfahren von offentlichen Auftraggebern zur Vergabe von Auftrdgen erfolgen im
Oberschwellenbereich, wenn der geschdtzte Auftragswert
1. bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen, die von in Anhang Il genannten &ffentlichen
Auftraggebern vergeben werden, mindestens 135 000 Euro betrégt; bei Lieferauftrdgen, die im
Bereich des Bundesministeriums fiir Landesverteidigung und Sport vergeben werden, gilt dies
nur fir Auftrdge im Verteidigungsbereich betreffend Waren, die in Anhang IV genannt sind,
oder

2. bei Dienstleistungsauftragen gemal Anhang XVI1 mindestens 750 000 Euro betragt, oder
3. bei allen tbrigen Liefer- und Dienstleistungsauftrdgen mindestens 209 000 Euro betrégt, oder
4. bei Bauauftrdgen mindestens 5 225 000 Euro betragt.

(2) Wetthewerbe von offentlichen Auftraggebern erfolgen im Oberschwellenbereich, wenn bei
Realisierungswettbewerben  der geschétzte Auftragswert des Dienstleistungsauftrages unter
Berucksichtigung etwaiger Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer bzw. bei Ideenwettbewerben die
Summe der Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer

1. bei von in Anhang Ill genannten 6ffentlichen Auftraggebern durchgefiihrten Wettbewerben

mindestens 135 000 Euro betréagt, oder

2. bei von anderen als in Anhang Ill genannten offentlichen Auftraggebern durchgefiihrten
Wettbewerben mindestens 209 000 Euro betragt.

(3) Verfahren von offentlichen Auftraggebern zur Vergabe wvon Auftrdgen erfolgen im
Unterschwellenbereich, wenn der geschétzte Auftragswert die in Abs. 1 genannten Betrdge nicht erreicht.
Wetthewerbe erfolgen im Unterschwellenbereich, wenn der geschétzte Auftragswert unter Einrechnung
der Preisgelder und Zahlungen oder die Summe der Preisgelder und Zahlungen an die Teilnehmer die in
Abs. 2 genannten Betrédge nicht erreicht.

Allgemeine Bestimmungen betreffend die Berechnung des geschétzten Auftragswertes

8 13. (1) Grundlage fir die Berechnung des geschétzten Auftragswertes eines Auftrages ist der
Gesamtwert ohne Umsatzsteuer, der vom 6ffentlichen Auftraggeber voraussichtlich zu zahlen ist. Bei
dieser Berechnung ist der geschatzte Gesamtwert aller der zum Vorhaben gehérigen Leistungen
einschlieBlich aller Optionen und etwaiger Vertragsverlangerungen, die in der Ausschreibung
ausdrucklich vorgesehen sind, zu berticksichtigen.

(2) Sieht der offentliche Auftraggeber Prémien oder Zahlungen an Bewerber oder Bieter vor, so hat
er diese bei der Berechnung des geschatzten Auftragswertes zu beriicksichtigen.

(3) Der geschatzte Auftragswert der auszuschreibenden Leistung ohne Umsatzsteuer ist vom
oOffentlichen Auftraggeber vor der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens sachkundig zu ermitteln.
Malgeblicher Zeitpunkt fir die Ermittlung ist der Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens durch
den offentlichen Auftraggeber. Bei Vergabeverfahren mit vorheriger Bekanntmachung ist dies der
Zeitpunkt der Absendung der Bekanntmachung, bei Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
die erste nach auflen in Erscheinung tretende Entscheidung.

(4) Besteht der offentliche Auftraggeber aus mehreren eigenstdndigen Organisationseinheiten, so ist
der geschatzte Auftragswert flr alle Organisationseinheiten zu beriicksichtigen. Abweichend davon kann
der Auftragswert auf der Ebene einer eigenstandigen Organisationseinheit geschétzt werden, wenn die
betreffende Einheit selbstdndig fir ihre Auftragsvergaben oder bestimmte Kategorien von
Auftragsvergaben zustandig ist.

(5) Die Wahl der angewandten Berechnungsmethode darf nicht den Zweck verfolgen, die
Anwendung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen. Sofern nicht sachliche Griinde
vorliegen, darf ein Auftrag nicht so unterteilt werden, dass er nicht den Vorschriften dieses
Bundesgesetzes fur den Oberschwellenbereich unterliegt.

Berechnung des geschatzten Auftragswertes bei Bauauftréagen

8 14. (1) Besteht ein Bauvorhaben aus mehreren Losen, fur die jeweils ein gesonderter Auftrag
vergeben wird, so ist als geschatzter Auftragswert der geschatzte Gesamtwert aller dieser Lose
anzusetzen. Als Lose im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch gewerbliche Té&tigkeiten im Sinne des
Anhanges | (Gewerke).
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(2) Bei der Berechnung des geschétzten Auftragswertes von Bauauftrdgen ist neben dem
Auftragswert der Bauleistungen auch der geschatzte Gesamtwert aller fur die Ausflhrung der
Bauleistungen erforderlichen Waren und Dienstleistungen einzubeziehen, die dem Unternehmer vom
offentlichen Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden.

(3) Erreicht oder ubersteigt der kumulierte Wert der Lose den in § 12 Abs.1 Z 4 genannten
Schwellenwert, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fur die Vergabe von Bauauftragen im
Oberschwellenbereich fir die Vergabe aller Lose. Dies gilt nicht fiir jene Lose, deren geschatzter
Auftragswert weniger als 1 Million Euro betragt, sofern der kumulierte Wert der vom 6ffentlichen
Auftraggeber ausgewdhlten Lose 20% des kumulierten Wertes aller Lose nicht Ubersteigt. Fir die
Vergabe dieser Lose gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von Bauauftrégen
im Unterschwellenbereich; fir die Wahl des Verfahrens gilt als geschétzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses.

(4) Erreicht oder Ubersteigt der kumulierte Wert der Lose den in § 12 Abs.1 Z 4 genannten
Schwellenwert nicht, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fiir die Vergabe von
Bauauftrdgen im Unterschwellenbereich fir die Vergabe aller Lose. Fur die Wahl des Verfahrens zur
Vergabe von Auftragen im Unterschwellenbereich gilt als geschatzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses.

Berechnung des geschatzten Auftragswertes bei Lieferauftragen

8§ 15. (1) Bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf ist als geschétzter Auftragswert anzusetzen:

1. bei befristeten Auftrdgen mit einer Laufzeit von hochstens zwdlf Monaten der geschétzte
Gesamtbetrag der wahrend der Vertragsdauer voraussichtlich zu leistenden Entgelte;

2. bei befristeten Auftrdgen mit einer Laufzeit von mehr als zwolf Monaten der geschétzte
Gesamtbetrag der wahrend der Vertragsdauer voraussichtlich zu leistenden Entgelte
einschlieBlich des geschétzten Restwertes;

3. bei unbefristeten Auftrdgen oder bei unklarer Vertragsdauer das 48fache des voraussichtlich zu
leistenden Monatsentgeltes.

(2) Bei regelmdRig wiederkehrenden Lieferauftragen sowie bei Lieferauftrdgen, die innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes verlangert werden sollen, ist als geschétzter Auftragswert anzusetzen entweder
1. der tatséchliche Gesamtwert aller entsprechenden aufeinander folgenden Auftrdge im
vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den vorangegangenen zwolf Monaten, nach
Maglichkeit unter Beriicksichtigung der voraussichtlichen Anderungen bei Mengen oder Wert
wéhrend der auf den urspriinglichen Auftrag folgenden zwolf Monate, oder

2. der geschatzte Gesamtwert der aufeinander folgenden Auftrdge, die wahrend der auf die erste
Lieferung folgenden zwolf Monate oder des auf die erste Lieferung folgenden Finanz- bzw.
Haushaltsjahres, soweit dieses langer als zwolf Monate ist, vergeben werden sollen.

(3) Besteht eine Lieferung aus der Beschaffung gleichartiger Lieferleistungen in mehreren Losen, fir
die jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird, so ist als geschétzter Auftragswert der geschétzte
Gesamtwert aller dieser Lose anzusetzen.

(4) Erreicht oder ubersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 12 Abs. 1 Z 1 oder 3 genannten
Schwellenwerte, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes flr die Vergabe von Lieferauftrdgen
im Oberschwellenbereich fiir die Vergabe aller Lose. Dies gilt nicht fir jene Lose, deren geschétzter
Auftragswert weniger als 80 000 Euro betrégt, sofern der kumulierte Wert der vom offentlichen
Auftraggeber ausgewdhlten Lose 20% des kumulierten Wertes aller Lose nicht Ubersteigt. Fir die
Vergabe dieser Lose gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von
Lieferauftrdgen im Unterschwellenbereich; fiir die Wahl des Verfahrens gilt als geschatzter Auftragswert
der Wert des einzelnen Loses.

(5) Erreicht oder (bersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 12 Abs. 1 Z 1 oder 3 genannten
Schwellenwerte nicht, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von
Lieferauftrdgen im Unterschwellenbereich fiir die Vergabe aller Lose. Lose, deren geschatzter
Auftragswert weniger als 50 000 Euro betrégt, kénnen im Wege der Direktvergabe vergeben werden,
sofern der kumulierte Wert der vom 6ffentlichen Auftraggeber ausgewéhlten Lose 40% des kumulierten
Wertes aller Lose nicht tibersteigt.

Berechnung des geschatzten Auftragswertes bei Dienstleistungsauftragen

816. (1) Bei Auftrdgen uber die folgenden Dienstleistungen ist als geschétzter Auftragswert
anzusetzen:

1. bei Versicherungsleistungen die Versicherungspramie und sonstige Entgelte;
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2. bei Bankdienstleistungen und anderen Finanzdienstleistungen die Gebihren, Provisionen und
Zinsen sowie sonstige Entgelte;

3. bei Auftragen, die Planungsleistungen zum Gegenstand haben, die Gebiihren, Provisionen sowie
sonstige Entgelte.

(2) Bei Dienstleistungsauftragen, fur die kein Gesamtpreis angegeben wird, ist als geschatzter
Auftragswert anzusetzen:

1. bei befristeten Auftrdgen mit einer Laufzeit von hdchstens 48 Monaten der geschatzte
Gesamtwert fur die Laufzeit des Vertrages;

2. bei unbefristeten Auftrdgen oder Auftrdgen mit einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten das
48fache des zu leistenden Monatsentgeltes.

(3) Bei regelméRig wiederkehrenden Dienstleistungsauftrdgen sowie bei Dienstleistungsauftragen,
die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes verlangert werden sollen, ist als geschatzter Auftragswert
anzusetzen entweder

1. der tatséchliche Gesamtwert aller entsprechenden aufeinander folgenden Auftrage im
vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den vorangegangenen zwolf Monaten, nach
Maoglichkeit unter Berlicksichtigung der voraussichtlichen Anderungen bei Mengen oder Wert
wahrend der auf den ursprunglichen Auftrag folgenden zwolf Monate, oder

2. der geschatzte Gesamtwert der aufeinander folgenden Auftrége, die wahrend der auf die erste
Dienstleistungserbringung ~ folgenden  zwolf  Monate oder des auf die erste
Dienstleistungserbringung folgenden Finanz- bzw. Haushaltsjahres, soweit dieses langer als
zwolf Monate ist, vergeben werden sollen.

(4) Besteht eine Dienstleistung aus mehreren Losen, flr die jeweils ein gesonderter Auftrag
vergeben wird, so ist als geschatzter Auftragswert der geschatzte Gesamtwert aller dieser Lose
anzusetzen.

(5) Erreicht oder Ubersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 12 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten
Schwellenwerte, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von
Dienstleistungsauftragen im Oberschwellenbereich fiir die Vergabe aller Lose. Dies gilt nicht fiir jene
Lose, deren geschatzter Auftragswert weniger als 80 000 Euro betrédgt, sofern der kumulierte Wert der
vom Offentlichen Auftraggeber ausgewéhlten Lose 20% des kumulierten Wertes aller Lose nicht
Ubersteigt. Fir die Vergabe dieser Lose gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fiir die Vergabe
von Dienstleistungsauftragen im Unterschwellenbereich; fir die Wahl des Verfahrens gilt als geschatzter
Auftragswert der Wert des einzelnen Loses.

(6) Erreicht oder Ubersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 12 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten
Schwellenwerte nicht, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von
Dienstleistungsauftrdgen im Unterschwellenbereich fir die Vergabe aller Lose. Lose, deren geschatzter
Auftragswert weniger als 50 000 Euro betrégt, kénnen im Wege der Direktvergabe vergeben werden,
sofern der kumulierte Wert der vom 6ffentlichen Auftraggeber ausgewahlten Lose 40% des kumulierten
Wertes aller Lose nicht ibersteigt.

Berechnung des geschatzten Auftragswertes bei Rahmenvereinbarungen und
bei dynamischen Beschaffungssystemen

817. Der geschatzte Auftragswert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen
Beschaffungssystems ist der fur ihre gesamte Laufzeit geschatzte Gesamtwert aller aufgrund dieser
Rahmenvereinbarung oder dieses dynamischen Beschaffungssystems voraussichtlich zu vergebenden
Auftrége.

Berechnung des geschatzten Auftragswertes bei Innovationspartnerschaften

8§ 18. Der geschatzte Auftragswert einer Innovationspartnerschaft ist der geschatzte Gesamtwert der
Forschungs- und  Entwicklungstatigkeiten ~ wéhrend  samtlicher ~ Phasen  der  geplanten
Innovationspartnerschaft sowie der im Rahmen der Innovationspartnerschaft zu entwickelnden und in
weiterer Folge zu beschaffenden Waren, Dienst- oder Bauleistungen.

Anderung der Schwellen- oder Loswerte

8 19. (1) Der Bundeskanzler kann durch Verordnung anstelle der in den 8§ 12 Abs. 1 und 2, 14
Abs. 3, 15 Abs. 4 und 5, 16 Abs. 5 und 6, 43, 44, 46 Abs. 2, 47 Abs. 2 sowie 151 Abs. 5 festgesetzten
Schwellen- oder Loswerte, soweit dies aufgrund von volkerrechtlichen Verpflichtungen Osterreichs oder
von unionsrechtlichen Vorschriften erforderlich bzw. zuléssig bzw. im Interesse einer einheitlichen oder
wirtschaftlicheren Vorgangsweise bei der Vergabe von Auftragen zweckmaRig ist, andere Schwellen-
oder Loswerte festsetzen.
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(2) Sofern die in 8 12 Abs. 1 und 2 festgesetzten Schwellenwerte an die von der Kommission gemaf
dem Verfahren des Art. 6 der Richtlinie 2014/24/EU geanderten Schwellenwerte angeglichen werden
sollen, hat der Bundeskanzler die neu festgesetzten Schwellenwerte im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

5. Abschnitt
Grundsatze des Vergabeverfahrens und allgemeine Bestimmungen

Grundsétze des Vergabeverfahrens

8§ 20. (1) Vergabeverfahren sind nach einem in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Verfahren, unter
Beachtung der unionsrechtlichen Grundséatze wie insbesondere der Gleichbehandlung aller Bewerber und
Bieter, der Nichtdiskriminierung, der VerhdltnismaRigkeit, der Transparenz sowie des freien und lauteren
Wettbewerbes und unter Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit durchzufiihren. Die Vergabe
hat an befugte, leistungsfahige und zuverlassige (geeignete) Unternehmer zu angemessenen Preisen zu
erfolgen.

(2) Die volkerrechtlich zuldssige unterschiedliche Behandlung von Bewerbern und Bietern aus
Grinden ihrer Staatsangehdrigkeit oder des Warenursprunges bleibt von Abs. 1 unberihrt.

(3) Bei der Durchfilhrung von Vergabeverfahren ist eine gebietsmaRige Beschrankung des
Teilnehmerkreises oder eine Beschrankung der Teilnahme auf einzelne Berufsstande, obwohl auch andere
Unternehmer die Berechtigung zur Erbringung der Leistung besitzen, unzul&ssig.

(4) Verfahren zur Vergabe von Auftrdgen und Realisierungswettbewerbe sind nur dann
durchzuflihren, wenn die Absicht besteht, die Leistung auch tatsachlich zu vergeben. Der offentliche
Auftraggeber ist jedoch nicht verpflichtet, ein Vergabeverfahren durch Zuschlag zu beenden.

(5) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht zu nehmen. Dies kann
insbesondere durch die Beriicksichtigung 0Okologischer Aspekte (wie etwa Endenergieeffizienz,
Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz) bei der Beschreibung der Leistung,
bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien
mit 6kologischem Bezug oder durch die Festlegung von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen.

(6) Im Vergabeverfahren kann auf die Beschéftigung von Frauen, von Personen im
Ausbildungsverhéltnis, von Langzeitarbeitslosen, von Menschen mit Behinderung und &lteren
Arbeitnehmern sowie auf MaBnahmen zur Umsetzung sonstiger sozialpolitischer Belange Bedacht
genommen werden. Dies kann insbesondere durch die Berlcksichtigung derartiger Aspekte bei der
Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung
konkreter Zuschlagskriterien oder durch die Festlegung von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen.

(7) Im Vergabeverfahren kann auf innovative Aspekte Bedacht genommen werden. Dies kann
insbesondere durch deren Beriicksichtigung bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der
technischen Spezifikationen oder durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien erfolgen.

(8) Die Konzeption und Durchfuhrung eines Vergabeverfahrens soll nach Mdglichkeit so erfolgen,
dass Kleine und mittlere Unternehmen am Vergabeverfahren teilnehmen kénnen.

(9) Die Konzeption oder Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens darf nicht den Zweck verfolgen,
das Vergabeverfahren vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes auszunehmen, die Anwendung
der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen oder den Wettbewerb kinstlich einzuschranken.
Eine kinstliche Einschrankung des Wettbewerbes liegt jedenfalls dann vor, wenn durch die Konzeption
oder Durchfiihrung des Vergabeverfahrens bestimmte Unternehmer auf unzul&ssige Weise bevorzugt
oder benachteiligt werden.

Allgemeine Bestimmungen Uber Bewerber und Bieter

8 21. (1) Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens
oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweiz) ansassig sind und die flr die Auslbung einer
Tatigkeit in Osterreich eine behordliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen
mussen, haben ein darauf gerichtetes Verfahren mdglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der
Angebotsfrist einzuleiten.

(2) Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften kdnnen Angebote oder Teilnahmeantrage
einreichen, sofern nicht in der Ausschreibung aus sachlichen Griinden die Teilnahme oder die Bildung
von Arbeits- oder Bietergemeinschaften fur unzuldssig erklart wurde. Der &ffentliche Auftraggeber kann
ferner in der Ausschreibung aus sachlichen Griinden eine allféllige Beschrankung der Mitgliederanzahl
oder der Zusammensetzung von Arbeits- oder Bietergemeinschaften vorsehen. Der &ffentliche
Auftraggeber kann Arbeits- oder Bietergemeinschaften nicht verpflichten, zwecks Einreichens eines
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Angebotes oder eines Teilnahmeantrages eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Der o6ffentliche
Auftraggeber kann jedoch von einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft verlangen, dass sie eine bestimmte
Rechtsform annimmt, wenn ihr der Zuschlag erteilt worden ist, sofern dies fiir die ordnungsgemalie
Durchfiihrung des Auftrages erforderlich ist. Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften sind als
solche parteifahig zur Geltendmachung der ihnen durch dieses Bundesgesetz eingerdumten Rechte. Beim
nicht offenen Verfahren und beim Verhandlungsverfahren haben die aufgeforderten Bewerber dem
oOffentlichen Auftraggeber die Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft vor Ablauf der halben
Angebotsfrist mitzuteilen. Im Auftragsfall schulden Bietergemeinschaften als Arbeitsgemeinschaften dem
offentlichen Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung.

(3) Unbeschadet des Abs. 2 durfen Bewerber oder Bieter, die gemaR den Rechtsvorschriften der
Schweiz oder einer Vertragspartei des EWR-Abkommens, in deren Gebiet sie anséssig und zur
Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil sie
gemal den osterreichischen Rechtsvorschriften entweder eine natirliche oder juristische Person sein
mussten.

(4) Bei Bau- und Dienstleistungsauftrdgen sowie bei Lieferauftrégen, die Dienstleistungen oder
Verlege- oder Installationsarbeiten umfassen, kénnen Bewerber oder Bieter, die keine nattrliche Person
sind, verpflichtet werden, in ihrem Angebot oder in ihrem Teilnahmeantrag die Namen und die berufliche
Qualifikation jener natlrlichen Personen anzugeben, die fur die Erbringung der betreffenden Leistung
verantwortlich sein sollen.

Gemeinsame Auftragsvergabe mehrerer 6ffentlicher Auftraggeber

§22. (1) Offentliche Auftraggeber kénnen einzelne Vergabeverfahren ginzlich oder teilweise
gemeinsam durchfiihren. Eine gemeinsame Durchflihrung eines Vergabeverfahrens liegt auch dann vor,
wenn ein 6ffentlicher Auftraggeber das Verfahren in seinem eigenen Namen und im Auftrag aller anderen
beteiligten 6ffentlichen Auftraggeber alleine durchfiihrt.

(2) In der Ausschreibung ist anzugeben, ob eine gemeinsame Auftragsvergabe erfolgt, welche
oOffentlichen Auftraggeber an der gemeinsamen Auftragsvergabe beteiligt sind und gegebenenfalls
welcher offentliche Auftraggeber im eigenen Namen und im Auftrag der anderen beteiligten 6ffentlichen
Auftraggeber das Vergabeverfahren alleine durchfuhrt. Sofern das Vergabeverfahren nur teilweise
gemeinsam durchgefihrt wird, ist in der Ausschreibung anzugeben, welcher 6ffentliche Auftraggeber fir
welchen Teil des Vergabeverfahrens zustdndig ist. Erfolgt keine diesbezligliche Angabe in der
Ausschreibung, so gelten alle in der Ausschreibung genannten 6ffentlichen Auftraggeber als an der
gemeinsamen Durchfiihrung des gesamten Verfahrens beteiligt.

Vorbehaltene Auftrage zugunsten sozialer und beruflicher Integration

8 23. (1) Der offentliche Auftraggeber kann bei Verfahren zur Vergabe von Auftrdgen vorsehen,
dass an diesen Verfahren nur geschiitzte Werkstatten, integrative Betriebe oder sonstige Unternehmen,
deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung oder von
sonstigen benachteiligten Personen ist, teilnehmen kénnen oder dass die Erbringung von Auftrdgen im
Rahmen von Programmen mit geschitzten Beschaftigungsverhéltnissen zu erfolgen hat, wobei
mindestens 30% der Arbeithehmer des den Auftrag ausfiihrenden Unternehmens Menschen mit
Behinderung oder sonstige benachteiligte Arbeitnehmer sein mussen.

(2) Sofern eine Bekanntmachung erfolgt, ist auf eine Beschrankung des Teilnehmerkreises oder des
ausfiihrungsberechtigten Kreises gemafR Abs. 1 hinzuweisen.

Vorherige Erkundung des Marktes

8 24. Vor Einleitung eines Vergabeverfahrens kann ein 6ffentlicher Auftraggeber zur Vorbereitung
vorherige Markterkundungen durchfiihren und potentiell interessierte Unternehmer (ber seine Pléne und
Anforderungen informieren. Im Rahmen der Markterkundungen kann sich der &ffentliche Auftraggeber
insbesondere von Dritten beraten lassen. Er kann die solcherart eingeholten Informationen fir die
Planung und Durchflihrung des Vergabeverfahrens nutzen, sofern dadurch der Wettbewerb nicht verzerrt
oder gegen die Grundsétze des VVergabeverfahrens verstolen wird.

Vorarbeiten

8§ 25. (1) Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit diesen in Verbindung stehendes Unternehmen
den offentlichen Auftraggeber beraten oder war er auf andere Weise an der Vorbereitung des
Vergabeverfahrens beteiligt, so hat der offentliche Auftraggeber alle erforderlichen MalRnahmen zu
setzen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Bewerbers oder Bieters nicht
verzerrt wird. Als MaRnahmen kommen insbesondere die Ubermittlung oder Bereitstellung aller
Informationen, die im Zusammenhang mit den Vorarbeiten ausgetauscht wurden oder die aus den
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Vorarbeiten resultieren, an alle Teilnehmer des Vergabeverfahrens oder die Festlegung angemessener
Angebotsfristen in Betracht. Die vom o&ffentlichen Auftraggeber gesetzten MaRnahmen sind im
Vergabevermerk festzuhalten.

(2) Bewerber, Bieter sowie mit diesen in Verbindung stehende Unternehmen, die im Sinne des
Abs. 1 an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt waren, sind, soweit durch ihre Teilnahme ein
fairer und lauterer Wettbewerb unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ausgeschlossen
ware, von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlieBen. Vor dem Ausschluss ist dem betroffenen
Unternehmer die Mdglichkeit zu geben, nachzuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des
Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzerren konnte.

Vermeidung von Interessenkonflikten

8§ 26. (1) Der offentliche Auftraggeber hat geeignete MaRnahmen zur wirksamen Verhinderung,
Aufdeckung und Behebung von sich bei der Durchfiihrung von Vergabeverfahren ergebenden
Interessenkonflikten zu treffen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine Gleichbehandlung
aller Wirtschaftsteilnehmer sowie die Transparenz des Vergabeverfahrens zu gewahrleisten.

(2) Ein Interessenkonflikt liegt jedenfalls dann vor, wenn Mitarbeiter eines offentlichen
Auftraggebers oder einer vergebenden Stelle, die an der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beteiligt
sind oder Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen kdnnen, direkt oder indirekt ein finanzielles,
wirtschaftliches oder sonstiges personliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und
Unabhéngigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeintrachtigen konnte.

Vertraulichkeit von Unterlagen betreffend ein Vergabeverfahren, Verwertungsrechte

8 27. (1) Der offentliche Auftraggeber und die Teilnehmer eines Vergabeverfahrens haben den
vertraulichen Charakter aller bei der Durchfihrung eines Vergabeverfahrens ausgetauschten
Informationen zu wahren.

(2) Sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, darf der ¢ffentliche Auftraggeber
keine ihm von einem Unternehmer Gbermittelten und von diesem als vertraulich bezeichneten
Informationen weitergeben. Dies betrifft insbesondere technische Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse
sowie vertrauliche Aspekte der Angebote.

(3) Der offentliche Auftraggeber kann den Teilnehmern eines Vergabeverfahrens Anforderungen
zum Schutz der Vertraulichkeit der ihnen im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur Verfligung gestellten,
Ubermittelten bzw. bereitgestellten Informationen vorschreiben.

(4) Soweit Schutzrechte oder Geheimhaltungsinteressen verletzt wiirden, durfen sowohl der
oOffentliche Auftraggeber als auch die Teilnehmer eines Vergabeverfahrens Ausarbeitungen des anderen
sowie sonstige zur Verfligung gestellte, Ubermittelte bzw. bereitgestellte Plane, Zeichnungen, Entwiirfe,
Modelle, Proben, Muster, Computerprogramme und dergleichen nur mit dessen ausdricklicher
Zustimmung fir sich verwenden oder an Dritte weitergeben.

(5) Der offentliche Auftraggeber kann sich vorbehalten, bestimmte von ihm zur Verfiigung gestellte,
Ubermittelte bzw. bereitgestellte Plane, Zeichnungen, Entwirfe, Modelle, Proben, Muster,
Computerprogramme und dergleichen, fiir die keine Vergitung verlangt wurde, zuriickzufordern.

(6) Die Bewerber oder Bieter kdnnen sich vorbehalten, fiir den Fall, dass ihnen der Zuschlag nicht
erteilt wird, die Rickstellung jener besonderen Ausarbeitungen sowie von ihnen (bermittelter Pléne,
Zeichnungen, Entwurfe, Modelle, Proben, Muster, Computerprogramme und dergleichen zu verlangen,
fur die keine Vergltung vorgesehen ist. Dasselbe gilt fir besondere Ausarbeitungen fir
Alternativangebote, von denen kein Gebrauch gemacht wird.

Gesamt- oder Losvergabe

8§ 28. (1) Die Leistungen eines Vorhabens koénnen gemeinsam oder getrennt vergeben werden
(Gesamt- oder Losvergabe). Eine getrennte Vergabe in Losen kann in ortlicher oder zeitlicher Hinsicht,
nach Menge und Art der Leistung oder im Hinblick auf Leistungen verschiedener Gewerbe oder
Fachrichtungen erfolgen. Fir die Gesamt- oder Losvergabe sind wirtschaftliche oder technische
Gesichtspunkte, wie zB die Notwendigkeit einer einheitlichen Ausfihrung und einer eindeutigen
Gewabhrleistung, maligebend.

(2) Ein Zuschlag in Teilen einer ausgeschriebenen Gesamtleistung ist ebenso wie ein bloRRer
Vorbehalt einer allfélligen Losvergabe unzuldssig. Soll die Mdglichkeit fur eine Vergabe in Losen
gewahrt bleiben, sind sowohl die Gesamtleistung als auch die allenfalls getrennt zur Vergabe
gelangenden Lose auszuschreiben.

(3) Erfolgt eine Losvergabe, hat der 6ffentliche Auftraggeber
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1. die Ausschreibung so zu gestalten, dass der Bieter Teilangebotspreise bilden kann, und

2.in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestatigung anzugeben, ob
Angebote nur fiir ein Los, fur mehrere Lose oder fir alle Lose abgegeben werden kénnen.

(4) Erfolgt eine Losvergabe, kann der offentliche Auftraggeber, auch wenn Angebote fiir mehrere
oder fir alle Lose abgegeben werden dirfen, die Zahl der Lose beschrénken, fiir die ein einzelner Bieter
den Zuschlag erhalten kann, sofern die Hochstzahl der Lose pro Bieter in der Bekanntmachung oder in
der Aufforderung zur Interessensbestatigung angegeben wurde. Der 6ffentliche Auftraggeber hat fiir den
Fall, dass die Anwendung der Zuschlagskriterien dazu fiihren wiirde, dass ein einzelner Bieter den
Zuschlag fur eine gréRere Zahl von Losen als die Hochstzahl erhalten wirde, in den
Ausschreibungsunterlagen objektive und nicht diskriminierende Kriterien oder Regeln fir die Losvergabe
festzulegen.

(5) Erfolgt eine Losvergabe, kann der 6ffentliche Auftraggeber Auftrage Uber mehrere oder alle Lose
an einen Bieter vergeben, wenn er sich in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur
Interessensbestatigung diese Mdglichkeit vorbehalten hat, er die Lose oder Losgruppen angegeben hat,
die kombiniert werden kdnnen, und die gemeinsame Vergabe der Lose wirtschaftlich giinstiger als eine
getrennte VVergabe der Lose ist.

(6) Erfolgt keine Unterteilung des Auftrages in Lose, so hat der o6ffentliche Auftraggeber bei
Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich dies in der Ausschreibung oder im Vergabevermerk zu
begrinden.

Allgemeine Bestimmungen betreffend den Preis

829. (1) Der Preis ist nach dem Preisangebotsverfahren oder nach dem Preisaufschlags- und
Preisnachlassverfahren zu erstellen.

(2) Zu Einheitspreisen ist auszuschreiben, anzubieten und zuzuschlagen, wenn sich eine Leistung
nach Art und Giite genau, nach Umfang zumindest anndhernd bestimmen lasst.

(3) Zu Pauschalpreisen ist auszuschreiben, anzubieten und zuzuschlagen, wenn Art, Giite und
Umfang einer Leistung sowie die Umstande, unter denen sie zu erbringen ist, zur Zeit der Ausschreibung
hinreichend genau bekannt sind und mit einer Anderung wahrend der Ausfiihrung nicht zu rechnen ist.

(4) Eine Vergabe zu Regiepreisen ist nur dann durchzufithren, wenn Art, Gite und Umfang der
Leistung oder die Umsténde, unter denen sie zu erbringen ist, nicht so genau erfasst werden kénnen, dass
eine Vergabe nach Einheits- oder Pauschalpreis méglich ist und nur nach dem tatsachlichen Stunden-
oder Materialaufwand abgerechnet werden kann.

(5) Zu Festpreisen ist auszuschreiben, anzubieten und zuzuschlagen, wenn den Vertragspartnern
nicht durch langfristige Vertrdge oder durch preisbestimmende Kostenanteile, die einer starken
Preisschwankung unterworfen sind, unzumutbare Unsicherheiten entstehen. In diesem Fall ist zu
verénderlichen Preisen auszuschreiben, anzubieten und zuzuschlagen. Der Zeitraum fir die Geltung fester
Preise darf grundsatzlich die Dauer von zw6lf Monaten nicht tibersteigen.

Verwendung des CPV

8§ 30. Bei der Durchfuhrung von Vergabeverfahren und fiir die Erstellung von Statistiken hat der
offentliche Auftraggeber die jeweils aktuellen Bezeichnungen und Codes des CPV zu verwenden. Dies
gilt insbesondere fir die Abgrenzung des Anwendungsbereiches dieses Bundesgesetzes, fiir
Bekanntmachungen, fur die Beschreibung des Auftragsgegenstandes und fiir die Erstellung des
Vergabevermerkes.

2. Hauptstiick
Arten und Wahl der Vergabeverfahren

1. Abschnitt
Arten der Vergabeverfahren

Arten der Verfahren zur Vergabe von Auftrégen

8 31. (1) Die Vergabe von Auftrégen Uber Leistungen hat im Wege eines offenen Verfahrens, eines
nicht offenen Verfahrens, eines Verhandlungsverfahrens, einer Rahmenvereinbarung, eines dynamischen
Beschaffungssystems, eines wettbewerblichen Dialoges, einer Innovationspartnerschaft, einer
Direktvergabe oder einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung zu erfolgen.
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(2) Beim offenen Verfahren wird eine unbeschriankte Anzahl von Unternehmern 6ffentlich zur
Abgabe von Angeboten aufgefordert.

(3) Beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung werden, nachdem eine
unbeschrénkte Anzahl von Unternehmern 6ffentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert
wurde, ausgewdahlte geeignete Bewerber zur Abgabe von Angeboten aufgefordert.

(4) Beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung wird eine beschrankte Anzahl
von geeigneten Unternehmern zur Abgabe von Angeboten aufgefordert.

(5) Beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung werden, nachdem eine
unbeschrankte Anzahl von Unternehmern &ffentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert
wurde, ausgewdhlte geeignete Bewerber zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Danach kann (ber den
Auftragsinhalt verhandelt werden.

(6) Beim Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung wird eine beschrénkte Anzahl
von geeigneten Unternehmern zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Danach kann {ber den
Auftragsinhalt verhandelt werden.

(7) Eine Rahmenvereinbarung ist eine Vereinbarung ohne Abnahmeverpflichtung zwischen einem
offentlichen Auftraggeber und einem oder mehreren Unternehmern, die zum Ziel hat, die Bedingungen
fur die Auftrage, die wahrend eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen,
insbesondere in Bezug auf den in Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls die in Aussicht
genommene Menge. Aufgrund einer Rahmenvereinbarung wird nach Abgabe von Angeboten eine
Leistung von einer Partei der Rahmenvereinbarung mit oder ohne erneuten Aufruf zum Wetthewerb
bezogen.

(8) Ein dynamisches Beschaffungssystem ist ein vollelektronisches Verfahren fiir die Beschaffung
von Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfligbaren Merkmale den Anforderungen des
oOffentlichen Auftraggebers geniigen. Bei einem dynamischen Beschaffungssystem wird eine
unbeschrénkte Anzahl von Unternehmern 6ffentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrégen aufgefordert und
alle geeigneten Unternehmer sind wahrend seiner Gultigkeitsdauer zur Teilnahme am System zuzulassen.
Bei einem dynamischen Beschaffungssystem wird die Leistung nach einer gesonderten Aufforderung zur
Angebotsabgabe von einem Teilnehmer am dynamischen Beschaffungssystem bezogen. Ein dynamisches
Beschaffungssystem kann in Kategorien von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen untergliedert
werden, die anhand von Merkmalen der vorgesehenen Beschaffung in der betreffenden Kategorie
sachlich definiert werden.

(9) Beim wettbewerblichen Dialog flihrt der 6ffentliche Auftraggeber, nachdem eine unbeschrankte
Anzahl von Unternehmern offentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert wurde, mit
ausgewahlten geeigneten Bewerbern einen Dialog Uber alle Aspekte des Auftrages. Ziel des Dialoges ist
es, eine oder mehrere der Ausschreibung entsprechende Lésung oder Ldsungen zu ermitteln, auf deren
Grundlage die jeweiligen Teilnehmer zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.

(10) Bei einer Innovationspartnerschaft werden, nachdem eine unbeschrédnkte Anzahl von
Unternehmern 6ffentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert wurde, ausgewahlte geeignete
Bewerber zur Abgabe von Angeboten zur Entwicklung einer innovativen Ware, Bau- oder Dienstleistung
aufgefordert. Danach wird Uber den Auftragsinhalt (Entwicklung und anschlieRender Erwerb der daraus
hervorgehenden Leistung) verhandelt.

(11) Bei der Direktvergabe wird eine Leistung, gegebenenfalls nach Einholung von Angeboten oder
unverbindlichen Preisauskiinften von einem oder mehreren Unternehmern, formfrei von einem
ausgewahlten geeigneten Unternehmer gegen Entgelt bezogen.

(12) Bei der Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung wird, nachdem einer unbeschrankten
Anzahl von Unternehmern die beabsichtigte VVergabe eines Auftrages bekannt gemacht wurde, und nach
Einholung von einem oder mehreren Angeboten, eine Leistung formfrei von einem ausgewdhlten
geeigneten Unternehmer gegen Entgelt bezogen.

Arten des Wettbewerbes

832. (1) Wettbewerbe konnen als Ideenwettbewerbe oder als Realisierungswettbewerbe
durchgefuhrt werden.

(2) Ideenwettbewerbe sind Verfahren, die dazu dienen, dem 6ffentlichen Auftraggeber insbesondere
auf den Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens, der Werbung
oder der Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, dessen oder deren Auswahl
durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung mit oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt.
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(3) Realisierungswettbewerbe sind Verfahren, bei denen im Anschluss an die Durchfiihrung eines
Ideenwettbewerbes ein Verhandlungsverfahren zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrages gemar § 37
Abs. 1 Z 7 durchgefiihrt wird.

(4) Die Durchfiihrung von Wettbewerben hat im Wege eines offenen, eines nicht offenen oder eines
geladenen Wettbewerbes zu erfolgen.

(5) Beim offenen Wetthewerb wird vom 6ffentlichen Auftraggeber eine unbeschrénkte Anzahl von
Unternehmern und Personen offentlich zur VVorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.

(6) Beim nicht offenen Wettbewerb werden, nachdem eine unbeschrénkte Anzahl von Unternehmern
und Personen offentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert wurde, vom &ffentlichen
Auftraggeber ausgewdhlte geeignete Wettbewerbsteilnehmer zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten
aufgefordert.

(7) Beim geladenen Wettbewerb wird vom &ffentlichen Auftraggeber eine beschrénkte Anzahl von
geeigneten Wettbewerbsteilnehmern unmittelbar zur VVorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.

2. Abschnitt
Wahl der Vergabeverfahren im Ober- und im Unterschwellenbereich

Wahl des offenen oder des nicht offenen Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung

8§ 33. Der offentliche Auftraggeber kann bei der Vergabe von Auftrdgen frei zwischen dem offenen
Verfahren und dem nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung wéhlen.

Wahl des Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Bekanntmachung
oder des wettbewerblichen Dialoges

8 34. Auftrage konnen im Wege des Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Bekanntmachung oder
im Wege des wettbewerblichen Dialoges vergeben werden, wenn

1. die Bedurfnisse des offentlichen Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfligbarer
Losungen erflllt werden kénnen, oder

2. der Auftrag konzeptionelle oder innovative Losungen umfasst, oder

3. der Auftrag aufgrund konkreter Umsténde, die mit seiner Art, Komplexitdt oder seinen
rechtlichen oder finanziellen Bedingungen oder den damit einhergehenden Risiken
zusammenhangen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden kann, oder

4. die technischen Spezifikationen vom oOffentlichen Auftraggeber nicht mit ausreichender
Genauigkeit unter Verweis auf eine Norm, eine europdische technische Bewertung, eine
gemeinsame technische Spezifikation oder eine technische Bezugsgrofiie erstellt werden kdnnen,
oder

5.im Rahmen eines durchgefiihrten offenen oder nicht offenen Verfahrens mit vorheriger
Bekanntmachung keine ordnungsgeméfen Angebote oder nur unannehmbare Angebote
abgegeben worden sind und die urspriinglichen Bedingungen fur den Auftrag nicht grundlegend
gedndert werden.

Im Fall der Z5 kann bei der Durchfuhrung eines Verhandlungsverfahrens von der Bekanntmachung
Abstand genommen werden, wenn der Offentliche Auftraggeber in das betreffende
Verhandlungsverfahren nur jene Unternehmer einbezieht, die im Verlauf des vorangegangenen offenen
oder nicht offenen Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung fir geeignet befunden wurden und die
Angebote unterbreitet haben, die den Anforderungen der 88 125 bis 129 entsprochen haben.

Wabhl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bei Bauauftragen
8 35. (1) Bauauftrédge kdnnen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben
werden, wenn

1.im Rahmen eines durchgefuhrten offenen oder nicht offenen Verfahrens mit vorheriger
Bekanntmachung kein oder kein im Sinne des Abs. 2 geeignetes Angebot abgegeben oder kein
oder kein im Sinne des Abs.2 geeigneter Teilnahmeantrag gestellt worden ist und die
urspriinglichen Bedingungen fur den Bauauftrag nicht grundlegend gedndert werden, oder

2. die Bauleistung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil das Ziel der
Auftragsvergabe die Erschaffung oder der Erwerb eines einzigartigen Kunstwerkes oder einer
einzigartigen kiinstlerischen Leistung ist, oder

3. die Bauleistung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil

a) aus technischen Griinden ein Wettbewerb nicht vorhanden ist, oder
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b) die Bauleistung aufgrund des Schutzes von ausschlieBlichen Rechten, wie etwa der Rechte am
geistigen Eigentum, nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann,

und es keine verniinftige Alternative oder Ersatzldsung gibt und der mangelnde Wetthewerb

nicht das Ergebnis einer kinstlichen Einschrankung der Anforderungen des Vergabeverfahrens

ist, oder

. &uBerst dringliche, zwingende Griinde, die nicht dem Verhalten des offentlichen Auftraggebers

zuzuschreiben sind, im Zusammenhang mit Ereignissen, die der 6ffentliche Auftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren mit
vorheriger ~ Bekanntmachung oder in einem gemd3 §34  durchzufiihrenden
Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen einzuhalten, oder

. neue Bauleistungen in der Wiederholung gleichartiger Bauleistungen bestehen, und

a) der Auftrag von demselben &ffentlichen Auftraggeber an den Auftragnehmer, der den
urspriinglichen Auftrag erhalten hat, vergeben wird,

b) der urspriingliche Auftrag im Wege eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens
mit  vorheriger Bekanntmachung, eines Verhandlungsverfahrens mit vorheriger
Bekanntmachung, eines wettbewerblichen Dialoges oder einer Innovationspartnerschaft
vergeben wurde,

¢) die Bauleistungen einem Grundprojekt entsprechen und dieses Projekt auch Grundlage des
ursprunglichen Auftrages war,

d) die Mdglichkeit der Anwendung eines derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der ersten
Ausschreibung vorgesehen war,

e) der Umfang mdglicher zusétzlicher Bauleistungen sowie die Bedingungen, unter denen sie
vergeben werden, in der ersten Ausschreibung angegeben war,

f) die Vergabe binnen drei Jahren nach Abschluss des urspriinglichen Vertrages erfolgt und

g) der geschatzte Gesamtauftragswert der fortgesetzten Bauleistungen bei der Berechnung des
geschétzten Auftragswertes des urspringlichen Auftrages beriicksichtigt wurde.

(2) Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es ohne wesentliche Anderungen offensichtlich nicht den
in der Ausschreibung genannten Bedirfnissen und Anforderungen des offentlichen Auftraggebers
entspricht. Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn der Unternehmer von der Teilnahme am
Vergabeverfahren auszuschlieBen ist oder die Eignung des Unternehmers nicht gegeben ist.

(3) Auf Verlangen der Kommission hat der offentliche Auftraggeber einen Bericht Uber das
Vorliegen der VVoraussetzungen gemal Abs. 1 Z 1 in einem bestimmten Verfahren vorzulegen.

Wahl des Verhandlungsverfahrens ochne vorherige Bekanntmachung bei Lieferauftragen

836. (1) Lieferauftrage konnen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
vergeben werden, wenn

1.

im Rahmen eines durchgeflihrten offenen oder nicht offenen Verfahrens mit vorheriger
Bekanntmachung kein oder kein im Sinne des § 35 Abs. 2 geeignetes Angebot abgegeben oder
kein oder kein im Sinne des § 35 Abs. 2 geeigneter Teilnahmeantrag gestellt worden ist und die
urspriinglichen Bedingungen fur den Lieferauftrag nicht grundlegend geéndert werden, oder

. die Lieferung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil das Ziel der

Auftragsvergabe die Erschaffung oder der Erwerb eines einzigartigen Kunstwerkes oder einer
einzigartigen kinstlerischen Leistung ist, oder

. die Lieferung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil

a) aus technischen Griinden ein Wettbewerb nicht vorhanden ist, oder

b) die Lieferung aufgrund des Schutzes von ausschlielichen Rechten, wie etwa der Rechte am
geistigen Eigentum, nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann,

und es keine vernlnftige Alternative oder Ersatzlésung gibt und der mangelnde Wetthewerb

nicht das Ergebnis einer kinstlichen Einschrankung der Anforderungen des Vergabeverfahrens

ist, oder

. &uRerst dringliche, zwingende Griinde, die nicht dem Verhalten des 6ffentlichen Auftraggebers

zuzuschreiben sind, im Zusammenhang mit Ereignissen, die der 6ffentliche Auftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren mit
vorheriger ~ Bekanntmachung oder in einem gemdl §34  durchzufiihrenden
Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen einzuhalten, oder

. €s sich um Waren handelt, die ausschlieRlich zu Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder

Entwicklungszwecken hergestellt werden, wobei der Lieferauftrag jedoch nicht die
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Serienfertigung zum Nachweis der Marktfahigkeit der Ware oder zur Deckung der Forschungs-
und Entwicklungskosten umfassen darf, oder

. fur fruher durchgefihrte Lieferungen des urspringlichen Unternehmers zusétzliche Lieferungen

notwendig werden, die entweder zur teilweisen Erneuerung der gelieferten Waren oder
Einrichtungen oder zur Erweiterung von bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt
sind, und ein Wechsel des Auftragnehmers dazu fithren wiirde, dass der &ffentliche Auftraggeber
Waren mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen misste und dies eine technische
Unvereinbarkeit oder unverhdltnisméagige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung
mit sich bringen wirde; die Laufzeit dieser Auftrdge darf in der Regel drei Jahre nicht
uberschreiten, oder

. es sich um die Lieferung von Waren handelt, die an Borsen notiert und gekauft werden, oder
. es sich um die Lieferung von Waren handelt, die zu besonders giinstigen Bedingungen von einem

Unternehmer, der seine Geschéaftstatigkeit endgultig einstellt, oder von einem Verwalter oder
Liquidator im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, einer Vereinbarung mit Glaubigern oder eines
in den Rechts- oder Verwaltungsvorschriften einer anderen EWR-Vertragspartei vorgesehenen
gleichartigen Verfahrens erworben werden.

(2) Auf Verlangen der Kommission hat der &ffentliche Auftraggeber einen Bericht ber das
Vorliegen der VVoraussetzungen gemal Abs. 1 Z 1 in einem bestimmten Verfahren vorzulegen.

Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bei Dienstleistungsauftragen

837. (1) Dienstleistungsauftrage konnen im  Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden, wenn

1

.im Rahmen eines durchgefiihrten offenen oder nicht offenen Verfahrens mit vorheriger

Bekanntmachung kein oder kein im Sinne des 8§ 35 Abs. 2 geeignetes Angebot abgegeben oder
kein oder kein im Sinne des 8 35 Abs. 2 geeigneter Teilnahmeantrag gestellt worden ist und die
urspriinglichen Bedingungen fir den Dienstleistungsauftrag nicht grundlegend gedndert werden,
oder

. die Dienstleistung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil das Ziel

der Auftragsvergabe die Erschaffung oder der Erwerb eines einzigartigen Kunstwerkes oder einer
einzigartigen kiinstlerischen Leistung ist, oder

. die Dienstleistung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil

a) aus technischen Griinden ein Wettbewerb nicht vorhanden ist, oder

b) die Dienstleistung aufgrund des Schutzes von ausschlieBlichen Rechten, wie etwa der Rechte
am geistigen Eigentum, nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann,

und es keine verninftige Alternative oder Ersatzlésung gibt und der mangelnde Wettbewerb

nicht das Ergebnis einer kiinstlichen Einschrankung der Anforderungen des Vergabeverfahrens

ist, oder

. auRerst dringliche, zwingende Griinde, die nicht dem Verhalten des 6ffentlichen Auftraggebers

zuzuschreiben sind, im Zusammenhang mit Ereignissen, die der 6ffentliche Auftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren mit
vorheriger ~ Bekanntmachung oder in  einem gemdl 8§34  durchzufiihrenden
Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen einzuhalten, oder

. es sich um Dienstleistungen handelt, die zu besonders glinstigen Bedingungen von einem

Unternehmer, der seine Geschéftstatigkeit endgultig einstellt, oder von einem Verwalter oder
Liquidator im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, einer Vereinbarung mit Glaubigern oder eines
in den Rechts- oder Verwaltungsvorschriften einer anderen EWR-Vertragspartei vorgesehenen
gleichartigen Verfahrens erworben werden, oder

. heue Dienstleistungen in der Wiederholung gleichartiger Dienstleistungen bestehen, und

a) der Auftrag von demselben offentlichen Auftraggeber an den Auftragnehmer, der den
ursprunglichen Auftrag erhalten hat, vergeben wird,

b) der urspriingliche Auftrag im Wege eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens
mit  vorheriger Bekanntmachung, eines Verhandlungsverfahrens mit  vorheriger
Bekanntmachung, eines wettbewerblichen Dialoges oder einer Innovationspartnerschaft
vergeben wurde,

c) die Dienstleistungen einem Grundprojekt entsprechen und dieses Projekt auch Grundlage des
ursprunglichen Auftrages war,

d) die Mdglichkeit der Anwendung eines derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der ersten
Ausschreibung vorgesehen war,
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e) der Umfang moglicher zusétzlicher Dienstleistungen sowie die Bedingungen, unter denen sie
vergeben werden, in der ersten Ausschreibung angegeben war,

f) die Vergabe binnen drei Jahren nach Abschluss des urspriinglichen Vertrages erfolgt und

g) der geschatzte Gesamtauftragswert der fortgesetzten Dienstleistungen bei der Berechnung des
geschétzten Auftragswertes des urspringlichen Auftrages berticksichtigt wurde, oder

7.im Anschluss an einen gemdR den WVorschriften des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes
durchgefiihrten Wettbewerb der Auftrag gemaR den im Wettbewerb festgelegten Bestimmungen
an den Gewinner oder an einen der Gewinner des Wettbewerbes vergeben werden muss. Im
letzteren Fall sind alle Gewinner des Wetthbewerbes zur Teilnahme an den Verhandlungen
aufzufordern.

(2) Auf Verlangen der Kommission hat der offentliche Auftraggeber einen Bericht Uber das
Vorliegen der VVoraussetzungen gemafR Abs. 1 Z 1 in einem bestimmten Verfahren vorzulegen.

Wahl der elektronischen Auktion

§ 38. Auftrdge kdnnen im Wege einer elektronischen Auktion vergeben werden, wenn bei der
Durchfiihrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens, eines Verhandlungsverfahrens
mit vorheriger Bekanntmachung, bei der Vergabe von Auftragen aufgrund einer Rahmenvereinbarung
gemédR 8155 Abs.7 oder bei der Vergabe von Auftrdgen aufgrund eines dynamischen
Beschaffungssystems die Spezifikationen des Auftrages in der Ausschreibung eindeutig und vollstandig
beschrieben sind. Die Auktion kann sich nur auf Angebotsteile beziehen, die in eindeutiger und objektiv
nachvollziehbarer Weise so quantifizierbar sind, dass sie in Zahlen oder in Prozentangaben darstellbar
sind. Bau- oder Dienstleistungsauftrage, die geistige Leistungen — wie etwa die Planung von Bauwerken —
zum Gegenstand haben, kdnnen nicht Gegenstand einer elektronischen Auktion sein.

Abschluss von Rahmenvereinbarungen und Vergabe von Auftrégen
aufgrund einer Rahmenvereinbarung

§39. Auftrdge konnen aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, sofern die
Rahmenvereinbarung nach Durchfiihrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens mit
vorheriger Bekanntmachung oder eines Verhandlungsverfahrens abgeschlossen wurde.

Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems und Vergabe von Auftragen
aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems

8 40. Auftrage konnen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden, sofern
das dynamische Beschaffungssystem gemaf den 88 161 und 162 eingerichtet und betrieben wird.

Woahl der Innovationspartnerschaft

8 41. Auftrage kdnnen im Wege einer Innovationspartnerschaft vergeben werden, wenn ein Bedarf
nach einer innovativen Ware, Bau- oder Dienstleistung besteht, der nicht durch den Erwerb von bereits
auf dem Markt verfiigharen Waren, Bau- oder Dienstleistungen befriedigt werden kann.

Wahl des Wettbewerbes

8 42. Der offentliche Auftraggeber kann bei der Durchfuhrung von Wettbewerben frei zwischen dem
offenen und dem nicht offenen Wettbewerb wahlen.

3. Abschnitt
Nur im Unterschwellenbereich zugelassene Vergabeverfahren

Wahl des nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung

8 43. Auftrdge konnen im Unterschwellenbereich im nicht offenen Verfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden, sofern dem o&ffentlichen Auftraggeber geniigend geeignete
Unternehmer bekannt sind, um einen freien und lauteren Wettbewerb sicherzustellen, und wenn

1. bei Bauauftrdgen der geschatzte Auftragswert 300 000 Euro nicht erreicht, oder
2. bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen der geschatzte Auftragswert 80 000 Euro nicht erreicht.
Zusatzliche Maglichkeiten der Wahl des Verhandlungsverfahrens

8 44. (1) Im Unterschwellenbereich konnen Auftrdge im Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Bekanntmachung vergeben werden.

(2) Auftrage koénnen im Unterschwellenbereich im Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden, wenn
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1. der geschatzte Auftragswert 80 000 Euro nicht erreicht, oder

2. aufgrund einer besonders glinstigen Gelegenheit, die sich fiir einen sehr kurzen Zeitraum ergeben
hat, Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmer zu einem Preis beschafft werden
koénnen, der erheblich unter den marktiblichen Preisen liegt.

(3) Der offentliche Auftraggeber kann Auftrage Uber geistige Dienstleistungen in einem
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einem Unternehmer vergeben, sofern
die Durchfuhrung eines wirtschaftlichen Wettbewerbes aufgrund der Kosten des Beschaffungsvorganges
fiir den offentlichen Auftraggeber wirtschaftlich nicht vertretbar ist und der geschatzte Auftragswert 50%
des jeweiligen Schwellenwertes geméafR § 12 Abs. 1 Z 1 oder 3 nicht erreicht.

Zusatzliche Méglichkeit der Wahl des Wettbewerbes

8§ 45. Sofern dem &ffentlichen Auftraggeber geniigend geeignete Unternehmer bekannt sind, ist die
Durchfiihrung eines geladenen Wettbewerbes im Unterschwellenbereich zulassig.

Direktvergabe

8§ 46. (1) Fur die Vergabe von Auftrdgen durch 6ffentliche Auftraggeber im Wege der Direktvergabe
gelten ausschlieBlich der 1. Teil, die 8§ 4 Abs. 1, 5 bis 10, 13 bis 16, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 bis 4 und 9, 31
Abs. 11, 66, 100, 111, der 4. Teil, die §§ 358, 360 Abs. 1 und 6, 361, 365, 367 Z 2, 370, 371, 373 bis 375
und der 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 4.

(2) Eine Direktvergabe ist ausschlielich zuldssig, wenn der geschétzte Auftragswert 50 000 Euro
nicht erreicht.

(3) Die Eignung des erfolgreichen Bieters muss spatestens zum Zeitpunkt des Zuschlages vorliegen.
An Unternehmer, ber deren Vermdgen ein Insolvenzverfahren eréffnet oder mangels kostendeckenden
Vermdgens kein Insolvenzverfahren eréffnet wurde oder die sich in Liquidation befinden oder ihre
gewerbliche Tatigkeit einstellen, kdnnen jedoch Auftrage im Wege der Direktvergabe vergeben werden,
wenn ihre Leistungsfahigkeit dazu hinreicht.

(4) Die bei der Durchfihrung einer Direktvergabe gegebenenfalls eingeholten Angebote oder
unverbindlichen Preisauskinfte sind entsprechend zu dokumentieren. Der 6ffentliche Auftraggeber hat
Uberdies den Gegenstand und Wert des vergebenen Auftrages, den Namen des Auftragnehmers sowie,
sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich vertretbar ist, die Prifung der Preisangemessenheit zu
dokumentieren.

Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung

8 47. (1) Fur die Vergabe von Auftrédgen durch offentliche Auftraggeber im Wege der Direktvergabe
mit vorheriger Bekanntmachung gelten ausschlieBlich der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 22, die 88 4
Abs. 1, 5 bis 10, 13 bis 16, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 bis 4 und 9, 31 Abs. 12, 66, 100, 111, 146 Abs. 1, 150
Abs. 9, der 4. Teil, die 8§ 358, 360 Abs. 1 und 6, 361, 365, 367 Z 2, 370, 371, 373 bis 375 und der 6. Teil
sowie die VVorschriften der Abs. 2 bis 8.

(2) Eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung ist ausschlieflich zuldssig, wenn der
geschatzte Auftragswert

1. bei Liefer- und Dienstleistungsauftrdgen 130 000 Euro und

2. bei Bauauftragen 500 000 Euro

nicht erreicht.
(3) Der offentliche Auftraggeber hat die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder

Dienstleistungsauftrages mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung geméaR § 64 Abs. 1
bis 3 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung hat zumindest folgende Angaben zu enthalten:

1. Bezeichnung des 6ffentlichen Auftraggebers,

2. Gegenstand der Leistung sowie Erfiillungsort und Leistungsfrist,

3. Hinweis, wo die Ausschreibungsunterlagen verfigbar sind, und

4. ausdriickliche Bezeichnung als Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung.

(4) Der offentliche Auftraggeber muss objektive, nicht diskriminierende und mit dem
Auftragsgegenstand zusammenhéngende Kriterien festlegen, anhand derer die allenfalls vorgesehene

Auswahl des Unternehmers bzw. der Unternehmer erfolgt, von dem bzw. denen Angebote eingeholt
werden, und anhand derer das erfolgreiche Angebot bestimmt wird.

(5) Der offentliche Auftraggeber hat den Unternehmern, die sich um eine Teilnahme am Verfahren
zur Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung beworben oder ein Angebot gelegt haben,
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unverziglich nach Zuschlagserteilung mitzuteilen, welchem Unternehmer der Zuschlag erteilt wurde. In
dieser Mitteilung ist der Gesamtpreis anzugeben.

(6) Die Eignung des erfolgreichen Bieters muss spatestens zum Zeitpunkt des Zuschlages vorliegen.
An Unternehmer, uber deren Vermdgen ein Insolvenzverfahren erdffnet oder mangels kostendeckenden
Vermdgens kein Insolvenzverfahren erdffnet wurde oder die sich in Liquidation befinden oder ihre
gewerbliche Tétigkeit einstellen, kénnen jedoch Auftrage im Wege der Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung vergeben werden, wenn ihre Leistungsfahigkeit dazu hinreicht.

(7) Der offentliche Auftraggeber hat die Widerrufserklarung den Unternehmern, die sich um eine
Teilnahme am Verfahren zur Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung beworben oder ein Angebot
gelegt haben, unverziiglich bereitzustellen bzw. zu ibermitteln.

(8) Der offentliche Auftraggeber hat alle wesentlichen Festlegungen und Vorgange im
Vergabeverfahren, den Gegenstand und Wert des vergebenen Auftrages, den Namen des Auftragnehmers
sowie, sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich wvertretbar ist, die Prifung der
Preisangemessenheit zu dokumentieren.

3. Hauptstiick
Bestimmungen fur die Durchfihrung von Vergabeverfahren

1. Abschnitt
Wege der Informationsiibermittlung, Dokumentation

Elektronische Kommunikation

8 48. (1) Der offentliche Auftraggeber kann, sofern in den nachfolgenden Abséatzen nicht anderes
bestimmt wird, zwischen der elektronischen Kommunikation, der Kommunikation (iber den Postweg oder
Uber einen anderen geeigneten Weg oder einer Kombination dieser Kommunikationswege wahlen. Soweit
die Kommunikation zwischen 6ffentlichem Auftraggeber und Unternehmer in einem Vergabeverfahren
nicht elektronisch erfolgt, gilt Abs. 7 fir minder bedeutsame Kommunikation.

(2) Soweit die Kommunikation zwischen 6ffentlichem Auftraggeber und Unternehmer in einem
Vergabeverfahren elektronisch erfolgt oder zu erfolgen hat, gelten die folgenden Absatze.

(2a) Die Kommunikation zwischen Unternehmer und zentraler Beschaffungsstelle hat im
Oberschwellenbereich nach MaRgabe der folgenden Absétze elektronisch zu erfolgen.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat unter Beachtung der folgenden Absétze in der Ausschreibung
nahere Festlegungen hinsichtlich der zu beachtenden Anforderungen an die elektronische
Kommunikation zu treffen.

(4) Der Unternehmer hat Informationen elektronisch zu Gbermitteln. Der 6ffentliche Auftraggeber
kann Informationen elektronisch Ubermitteln oder elektronisch bereitstellen; der Unternehmer ist von der
Bereitstellung zu verstdndigen. Elektronisch tbermittelte Informationen gelten als ibermittelt, sobald ihre
Daten in den elektronischen Verfugungsbereich des Empfangers gelangt sind. Elektronisch bereitgestellte
Informationen gelten als bereitgestellt, sobald ihre Daten fur den Empfanger abrufbar sind.

(5) Die fur die elektronische Kommunikation zu verwendenden Kommunikationsmittel sowie deren
technische Merkmale dirfen keinen diskriminierenden Charakter haben, mussen allgemein verfugbar
sowie mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechnologie
kompatibel sein und dirfen den Zugang des Unternehmers zum Vergabeverfahren nicht beschranken.

(6) Die Kommunikation muss insoweit nicht elektronisch erfolgen, als

1. die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel aufgrund der besonderen Art des Auftrages
spezifische Instrumente, VVorrichtungen oder Dateiformate erfordern wirde, die nicht allgemein
verflgbar sind oder nicht von allgemein verfligbaren Anwendungen unterstiitzt werden, oder

2. die fur die Kommunikation verwendete Anwendung Dateiformate unterstiitzt, die sich flr die
Beschreibung des Angebotes eignen, jedoch selbst Dateiformate verwendet, die
a) nicht mittels anderer allgemein verfligharer Anwendungen verarbeitet werden kénnen oder
b) durch Lizenzen geschiitzt sind und nicht vom o6ffentlichen Auftraggeber Ubermittelt bzw.

bereitgestellt werden kénnen, oder

3. die Nutzung der elektronischen Kommunikationsmittel spezielle Burogeréte erfordern wirde, die

fur dffentliche Auftraggeber nicht allgemein verfugbar sind, oder
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4.in den Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen die Einreichung von physischen oder
mafistabsgetreuen Modellen verlangt wird, die nicht elektronisch tbermittelt werden kdnnen,
oder

5. dies aufgrund einer Verletzung der Sicherheit der elektronischen Kommunikationsmittel
erforderlich ist oder

6. dies zum Schutz besonders sensibler Informationen erforderlich ist. Diese Informationen miissen
ein so hohes Schutzniveau erfordern, dass dies durch elektronische Instrumente und
Vorrichtungen, die fir den Unternehmer allgemein verfiigbar sind oder diesem gemai Abs. 10
bereitgestellt werden kénnen, nicht angemessen gewéhrleistet werden kann.

Die Griinde fur die Verwendung anderer Kommunikationsmittel sind im Vergabevermerk anzugeben.

(7) Die Kommunikation kann mundlich erfolgen, soweit diese keine wesentlichen Bestandteile des
Vergabeverfahrens betrifft und ihr Inhalt ausreichend dokumentiert wird. Als wesentliche Bestandteile
gelten jedenfalls die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen, der Teilnahmeantrag, die
Interessensbestatigung und das Angebot.

(8) Sofern bei fristgebundenen Kommunikationen der vom offentlichen Auftraggeber flr die
Durchfiihrung des Vergabeverfahrens verwendete Server bis zum Zeitpunkt des Ablaufes der jeweiligen
Frist nicht durchgehend empfangsbereit ist, hat der 6ffentliche Auftraggeber die betreffende Frist
erforderlichenfalls entsprechend zu verlangern. Jedenfalls ist allen Bewerbern oder Bietern eine
Verlangerung der Teilnahmeantrags- oder Angebotsfrist mitzuteilen. Ist dies nicht moglich, so ist die
Verlangerung in geeigneter Form bekannt zu machen.

(9) Der o&ffentliche Auftraggeber hat bei der gesamten elektronischen Kommunikation
sicherzustellen, dass die Integritat der Daten gewéhrleistet ist.

(10) Der offentliche Auftraggeber kann die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen
vorschreiben, die nicht allgemein verfiigbar sind, sofern er dem Unternehmer einen alternativen Zugang
anbietet. Ein solcher liegt jedenfalls vor, wenn der 6ffentliche Auftraggeber

1.ab dem Tag der Veroffentlichung der Bekanntmachung oder dem Tag der Absendung der
Aufforderung zur Interessensbestatigung unentgeltlich einen  kostenlosen, direkten,
uneingeschrankten und vollstdndigen elektronischen Zugang zu diesen Instrumenten und
Vorrichtungen anbietet, oder

2. gewdhrleistet, dass ein Unternehmer, der aus von ihm nicht zu verantwortenden Grinden keinen
Zugang zu den Instrumenten und Vorrichtungen und keine Mdglichkeit hat, diese fristgerecht zu
besorgen, Zugang zum Vergabeverfahren mittels provisorischer, unentgeltlicher und online
verfligbarer Token erhélt, oder

3. einen alternativen Kanal fir die elektronische Kommunikation unterstitzt oder anbietet.

Die Bekanntmachung oder die Aufforderung zur Interessensbestatigung muss die Internet-Adresse, tber
die die Instrumente und Vorrichtungen geméR Z 1 zugénglich sind, angeben.

(11) Fiir die Instrumente und Vorrichtungen zur elektronischen Ubermittlung und den Empfang von
Angeboten und Teilnahmeantrégen gilt:
1. die Instrumente und Vorrichtungen mussen den Anforderungen des AnhangesV entsprechen
und

2. die Informationen iiber die Spezifikationen fir die elektronische Ubermittlung der Angebote und
Teilnahmeantrdge, einschlieBlich Informationen tber Verschllsselung und Zeitstempel, missen
dem Unternehmer zugénglich sein.

(12) Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen, Teilnahmeantrage, Angebote, Dokumente, die im
Zusammenhang mit der Angebotsbewertung stehen, sowie Auftragsbestatigungen sind mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur, einem qualifizierten elektronischen Siegel oder einer Amtssignatur
geméal § 19 Abs. 1 des E-Government-Gesetzes — E-GovG, BGBI. | Nr. 10/2004, zu versehen bzw. hat
die Ubermittlung so zu erfolgen, dass die Vollstandigkeit, Echtheit und Unverfalschtheit der tibermittelten
Datensatze mit einer Qualitat gewahrleistet ist, die mit der Qualitat einer qualifizierten elektronischen
Signatur bzw. eines qualifizierten elektronischen Siegels vergleichbar ist.

(13) Der Bundeskanzler und die Landesregierungen kénnen, sofern dies einer homogeneren
Abwicklung von Vergabeverfahren dient, fur den jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des
jeweiligen  Vollziehungsbereiches durch Verordnung jeweils eine bestimmte elektronische
Kommunikationsplattform  festlegen, welche die 6ffentlichen Auftraggeber im jeweiligen
Vollziehungsbereich bei der elektronischen Kommunikation zu nutzen haben. In dieser Verordnung sind
néhere Festlegungen hinsichtlich des Umfanges der Verpflichtung zur Nutzung einschlieBlich einer
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etwaigen Verpflichtung, auch die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen gemdfR § 89 auf der
Kommunikationsplattform zur Verfigung zu stellen, zu treffen sowie nahere Modalitdten zur Nutzung
vorzuschreiben. Der Bundeskanzler und die Landesregierungen kénnen, sofern dies einer homogeneren
Abwicklung von Vergabeverfahren dient, fir den jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des
jeweiligen Vollziehungsbereiches durch Verordnung technische Anforderungen zur Sicherstellung des
Datenaustausches zwischen elektronischen Kommunikationsplattformen festlegen.

Dokumentationspflichten

8 49. (1) Der offentliche Auftraggeber hat alle wesentlichen Entscheidungen und Vorgédnge im
Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren so ausreichend zu dokumentieren, dass sie nachvollzogen
werden konnen. Ferner ist jede Mitwirkung von Dritten an der Vorbereitung einer Ausschreibung zu
dokumentieren. Die Dokumentation ist flir mindestens drei Jahre ab Zuschlagserteilung aufzubewahren.

(2) Sofern Dokumente ausschlieBlich in elektronischer Form erstellt bzw. Gbermittelt werden, sind
sie in jener Form und mit jenem Inhalt, die oder den sie zum Zeitpunkt des Verfassens durch den
offentlichen Auftraggeber oder des Absendens vom bzw. des Einlangens beim 6ffentlichen Auftraggeber
aufweisen, so zu kennzeichnen und zu speichern, dass ein nachtragliches Verandern des Inhaltes sowie
des Zeitpunktes des Verfassens, des Absendens vom bzw. des Einlangens beim 6ffentlichen Auftraggeber
feststellbar ist (Integritat der Daten).

2. Abschnitt
Bekanntmachungen

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen tber Bekanntmachungen

Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe von Leistungen

§ 50. (1) Bekannt zu machen sind:

1. die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrages im offenen
Verfahren, im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, im Rahmen eines wettbewerblichen
Dialoges oder einer Innovationspartnerschaft;

2. die beabsichtigte Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages mit vorheriger
Bekanntmachung;

3. der beabsichtigte Abschluss einer Rahmenvereinbarung, sofern nicht von der Mdglichkeit der
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung zum Abschluss einer
Rahmenvereinbarung Gebrauch gemacht wird;

4. die beabsichtigte Durchfiihrung eines offenen oder nicht offenen Wettbewerbes;

5. die beabsichtigte Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems und jede Anderung der
Giiltigkeitsdauer eines dynamischen Beschaffungssystems, bei Bekanntmachungen in Osterreich
auch die Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems.

(2) In der Bekanntmachung ist auf das allfallige Erfordernis einer behordlichen Entscheidung fur die
Zuléssigkeit der Ausubung einer Tatigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung gemaR § 21 Abs. 1
ausdrucklich hinzuweisen.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat in der Bekanntmachung anzugeben, welcher Nachweis oder
welche Nachweise fur die Befugnis, die berufliche Zuverlassigkeit, die finanzielle und wirtschaftliche
Leistungsféhigkeit und die technische Leistungsfahigkeit vorzulegen oder auf Aufforderung durch den
offentlichen Auftraggeber nachzureichen sind.

(4) Soll das Angebot, dem der Zuschlag erteilt werden soll, im Wege einer elektronischen Auktion
ermittelt werden, so hat die Bekanntmachung gemdR Abs.1 Z1 bis 3 und 5 eine dahingehende
Festlegung zu enthalten.

(5) Soll das Angebot in Form eines elektronischen Kataloges abgegeben werden oder soll das
Angebot einen elektronischen Katalog beinhalten, so hat die Bekanntmachung gemaf Abs. 1 Z 1 bis 3
und 5 eine dahingehende Festlegung zu enthalten.

(6) Soll ein Realisierungswettbewerb durchgefiihrt werden, hat die Bekanntmachung eine Festlegung
zu enthalten, ob im Anschluss an die Durchfiihrung eines Ideenwettbewerbes ein Verhandlungsverfahren
zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrages gemafi § 37 Abs. 1 Z 7 durchgefiihrt wird.
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(7) In der Bekanntmachung der Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems ist dessen
Laufzeit bzw. dessen Beginn- und Endzeitpunkt anzugeben und — sofern es von einer zentralen
Beschaffungsstelle eingerichtet wird — anzugeben, ob die Mdglichkeit der Nutzung des dynamischen
Beschaffungssystems durch andere Auftraggeber besteht.

Zuséatzliche Bekanntmachung auf Unionsebene

§51. Der Ooffentliche  Auftraggeber kann  Bekanntmachungen, die nicht einer
Bekanntmachungsverpflichtung geméal diesem Bundesgesetz  unterliegen, dem Amt flr
Veroffentlichungen unter Verwendung allenfalls existierender einschldgiger Standardformulare fir
Bekanntmachungen bekannt geben.

Berichtigung einer Bekanntmachung

8 52. Ist eine Berichtigung einer Bekanntmachung erforderlich, so ist diese ebenso bekannt zu
machen wie die urspriingliche Bekanntmachung.

Veroffentlichung eines Beschafferprofils
8§ 53. (1) Der offentliche Auftraggeber kann im Internet ein Beschafferprofil veréffentlichen.

(2) Das Beschafferprofil kann Bekanntmachungen, Angaben {ber laufende Vergabeverfahren,
geplante Auftrédge, vergebene Auftrage, widerrufene Verfahren sowie alle sonstigen Informationen
betreffend ein Vergabeverfahren oder Informationen von allgemeinem Interesse wie Kontaktstelle,
Telefonnummer, Postanschrift und elektronische Adresse enthalten.

Veroffentlichung und Standardisierung von Kerndaten

8 54. (1) Der Bundeskanzler kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Finanzen durch
Verordnung néhere Festlegungen hinsichtlich der Standardisierung des Kerndatenformats insbesondere in
Bezug auf Darstellung, Struktur und Form der Kerndaten erlassen.

(2) Das Unternehmensserviceportal hat Informationen gemaR Anhang VIII in einer fur natlrliche
Personen les- und suchbaren Weise anzubieten, wobei insbesondere die Suche nach einzelnen
Kerndatenfeldern und nach einer Kombination derselben mdglich sein muss. Dieser Dienst ist vom
Unternehmensserviceportal im Internet kostenlos, uneingeschrankt und vollstdndig sowie grundsétzlich
jederzeit zur Verfligung zu stellen. Das Unternehmensserviceportal hat die Informationen geméR
Anhang VIII mindestens einmal téglich aktualisiert anzubieten und die Zeitpunkte der Aktualisierungen
auf der Internet-Adresse des Dienstes gemall dem zweiten Satz bekannt zu machen.

2. Unterabschnitt
Besondere Bekanntmachungsbestimmungen fir den Oberschwellenbereich

Arten der Bekanntmachung

855. (1) Eine Bekanntmachung auf Unionsebene hat unter Verwendung des einschlagigen
Standardformulars entweder durch eine Bekanntmachung von Auftrdgen bzw. Wettbewerben oder durch
eine Bekanntmachung im Wege einer VVorinformation gemaR § 57 Abs. 2 oder 3 zu erfolgen.

(2) Eine Bekanntmachung in Osterreich hat elektronisch entweder durch eine Bekanntmachung von
Auftragen bzw. Wettbewerben oder durch eine Bekanntmachung im Wege einer Vorinformation gemaR
§ 60 Abs. 2 oder 3 zu erfolgen.

Bekanntmachungen auf Unionsebene

8 56. Der offentliche Auftraggeber hat Bekanntmachungen auf Unionsebene geméR Anhang VII zu
erstellen und dem Amt fir Veroffentlichungen der Europdischen Union (Amt flr Verdffentlichungen)
unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars fir Bekanntmachungen elektronisch zu
ibermitteln. Als Ubermittlung gilt auch die Zur-Verfigung-Stellung der Daten der Bekanntmachungen
und Mitteilungen im Online-Verfahren. Der 6ffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung der
Bekanntmachung nachweisen konnen. Falls Daten online zur Verfugung gestellt werden, gilt als
Absendung die Eintragung der Daten im Online-System.

Bekanntmachung einer Vorinformation auf Unionsebene

8 57. (1) Sofern der offentliche Auftraggeber von der Maéglichkeit der Verkiirzung der Angebotsfrist
gemdal § 73 Gebrauch machen mdchte, muss er auf Unionsebene eine Vorinformation geméR § 56
bekanntmachen. Die Vorinformation kann (berdies im Beschafferprofil des offentlichen Auftraggebers
veroffentlicht werden. Die Vorinformation darf nicht im Beschafferprofil veréffentlicht werden, bevor der
oOffentliche Auftraggeber unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars eine entsprechende
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Bekanntmachung uber die Veroffentlichung der Vorinformation an das Amt fir Verdffentlichungen
abgesendet hat. Im Beschafferprofil ist das Datum der Absendung der Bekanntmachung an das Amt fir
Veroffentlichungen anzugeben.

(2) Ein nicht in Anhang I11 genannter 6ffentlicher Auftraggeber kann bei nicht offenen Verfahren
und bei Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung die Bekanntmachung einer
Vorinformation gemé&R § 56 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden,
sofern die Vorinformation

1. sich ausdrticklich auf jene Leistungen bezieht, die Auftragsgegenstand sein werden,
2.den Hinweis enthalt, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren bzw. im

Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung ohne spatere Veroffentlichung einer
Bekanntmachung vergeben wird,

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen, und

4. spétestens 35 Tage und frihestens 12 Monate vor der Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe abgesendet wird.

Eine zusétzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zul&ssig.

(3) Ein offentlicher Auftraggeber kann bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages
die Bekanntmachung einer Vorinformation gemafi 8 56 als Bekanntmachung der beabsichtigten VVergabe
eines Auftrages verwenden, sofern die Vorinformation

1. die Arten der zu vergebenden Dienstleistungen ausdrtcklich anflhrt,

2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spatere Veroffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird, und

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen.
Eine zusatzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zuldssig.

(4) Der von einer Vorinformation gemafl Abs. 2 und 3 abgedeckte Zeitraum betrégt hdchstens zwolf
Monate ab Absendung der Bekanntmachung an das Amt fiir Veroffentlichungen. Bei der Vergabe eines
besonderen Dienstleistungsauftrages kann ein Zeitraum von mehr als zwolf Monaten festgelegt werden,
soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

Freiwillige Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens auf Unionsebene

8§ 58. Sofern der Offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfihrung eines
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuldssig ist, kann der
oOffentliche Auftraggeber dem Amt fur Verdffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen
Standardformulars fur Bekanntmachungen die Entscheidung bekannt geben, welchem Bieter der Zuschlag
erteilt werden soll.

Bekanntmachungen in Osterreich

859. (1) Der Bundeskanzler und die Landesregierungen haben fir den jeweiligen
Vollziehungsbereich durch Verordnung jeweils ein elektronisches Publikationsmedium festzulegen, in
welchem der offentliche Auftraggeber Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich in Osterreich zu
veroffentlichen hat. In dieser Verordnung sind nahere Festlegungen hinsichtlich der Ubermittlung der
Bekanntmachungen an das Publikationsmedium sowie der im Zuge der Ubermittlung und der
Veroffentlichung der Bekanntmachungen zu beachtenden Modalitaten und zu erbringenden Leistungen zu
treffen.

(2) Die Verfugbarkeit der Inhalte in den gemal Abs. 1 festgelegten Publikationsmedien muss
zumindest bis zum Ablauf der Angebotsfrist gewahrleistet sein.

(3) Der offentliche Auftraggeber kann Bekanntmachungen zusétzlich verdffentlichen, indem er die
Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur Verfligung stellt bzw.
Ubermittelt und darin auf die Informationen gemal dem 1. Abschnitt des Anhanges V111 (Kerndaten fiir
Bekanntmachungen) verweist. Der 6ffentliche Auftraggeber hat diese Kerndaten in einem offenen und
maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollstandig zur Verfligung zu
stellen.

(4) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem &ffentlichen
Auftraggeber frei.

(5) Sofern der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zul&ssig ist, kann der
offentliche Auftraggeber die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll,
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bekanntmachen. Die Verfugbarkeit der Inhalte einer solchen Bekanntmachung muss zumindest fur zehn
Tage gewahrleistet sein.

(6) Eine Bekanntmachung gemaR Abs. 1, 3, 4 oder 5 darf nicht vor dem Tag der Veroffentlichung
durch das Amt fur Verdffentlichungen verdffentlicht werden. Die Veroffentlichung darf jedoch jedenfalls
dann erfolgen, wenn der offentliche Auftraggeber nicht binnen 48 Stunden nach Bestétigung des
Einganges der Bekanntmachung beim Amt fur Veroffentlichungen tber die Verdffentlichung unterrichtet
wurde. Die Bekanntmachung darf ausschlielich jene Informationen enthalten, die in der an das Amt fir
Veroffentlichungen abgesendeten Bekanntmachung enthalten sind oder die in einer Vorinformation in
einem Beschafferprofil verdffentlicht wurden. Die Bekanntmachung hat das Datum der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt fir Verdffentlichungen bzw. das Datum der Verdffentlichung im
Beschafferprofil anzugeben.

Bekanntmachung einer Vorinformation in Osterreich

8 60. (1) Sofern der offentliche Auftraggeber von der Mdglichkeit der Verkirzung der Angebotsfrist
gemiB § 73 Gebrauch machen mochte, muss er eine Vorinformation in Osterreich gemaR §59
bekanntmachen. Die Vorinformation kann Uberdies im Beschafferprofil des offentlichen Auftraggebers
veroffentlicht werden. Die Vorinformation darf nicht im Beschafferprofil verdffentlicht werden, bevor der
oOffentliche Auftraggeber unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars eine entsprechende
Bekanntmachung uber die Veroffentlichung der Vorinformation an das Amt fiir Verdffentlichungen
abgesendet hat. Im Beschafferprofil ist das Datum der Absendung der Bekanntmachung an das Amt fur
Verdoffentlichungen anzugeben.

(2) Ein nicht in Anhang 111 genannter ¢ffentlicher Auftraggeber kann bei nicht offenen Verfahren
und bei Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung die Bekanntmachung einer
Vorinformation geméaR § 59 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden,
sofern die Vorinformation

1. sich ausdrticklich auf jene Leistungen bezieht, die Auftragsgegenstand sein werden,

2.den Hinweis enthalt, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren bzw. im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung ohne spéatere Verdffentlichung einer
Bekanntmachung vergeben wird,

3. die Aufforderung an Unternehmer enthdlt, ihr Interesse mitzuteilen, und

4. spétestens 35 Tage und frihestens 12 Monate vor der Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe abgesendet wird.

Eine zusétzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zul&ssig.

(3) Ein offentlicher Auftraggeber kann bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages
die Bekanntmachung einer Vorinformation geméR § 59 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe
eines Auftrages verwenden, sofern die Vorinformation

1. die Arten der zu vergebenden Dienstleistungen ausdrucklich anfiihrt,

2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spatere Veroffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird, und

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen.
Eine zusétzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zuldssig.

(4) Der von einer Vorinformation gemafl Abs. 2 und 3 abgedeckte Zeitraum betragt héchstens zwolf
Monate ab Bekanntmachung. Bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages kann ein
Zeitraum von mehr als zwolf Monaten festgelegt werden, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

Bekanntgaben auf Unionsebene

8 61. (1) Der offentliche Auftraggeber hat nach Durchflihrung eines Vergabeverfahrens dem Amt fur
Veroffentlichungen jeden vergebenen Auftrag, jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung und das
Ergebnis jedes Ideenwettbewerbes gemaR § 56 bekannt zu geben. Der Offentliche Auftraggeber hat
Uberdies dem Amt fiir Verdffentlichungen eine von der in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten
Gultigkeitsdauer abweichende Einstellung eines dynamischen Beschaffungssystems bekannt zu geben.
Die Bekanntgabe ist dem Amt fir Veroffentlichungen unter Verwendung des -einschlagigen
Standardformulars ~ spatestens 30 Tage nach  Zuschlagserteilung, nach  Abschluss  der
Rahmenvereinbarung, nach Abschluss des Ideenwettbewerbes bzw. nach Einstellung des dynamischen
Beschaffungssystems zu Ubermitteln.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der 6ffentliche Auftraggeber
1. besondere Dienstleistungsauftrége und
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2. Auftrage, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben worden sind,

gebindelt spatestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Jahresquartals gemé&R Abs. 1 bekannt geben.

(3) Hat der &ffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Wege einer Vorinformation geman
8§57 Abs.2 oder 3 und §60 Abs.2 oder 3 verdffentlicht und beschlieRt er, auf Grundlage dieser
Vorinformation wéhrend ihrer Gultigkeitsdauer keine weitere Auftragsvergabe mehr vorzunehmen, so hat
er dies in der Bekanntgabe geméR Abs. 1 anzugeben.

(4) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben Uber die Auftragsvergabe oder den Abschluss
von Rahmenvereinbarungen dann nicht vertffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung
von Gesetzen behindern, dem offentlichen Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten geschéftlichen
Interessen eines Unternehmers schédigen oder den freien und lauteren Wettbewerb zwischen
Unternehmern beeintrachtigen wirde.

Bekanntgaben in Osterreich

8 62. (1) Der offentliche Auftraggeber hat nach Durchflihrung eines Vergabeverfahrens jeden
vergebenen Auftrag, jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung und das Ergebnis jedes
Ideenwettbewerbes bekannt zu geben, indem er die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren
https://www.data.gv.at/ zur Verfligung stellt bzw. tibermittelt und darin auf die Informationen gemaR dem
2. Abschnitt des Anhanges VIII (Kerndaten fur Bekanntgaben) verweist. Der 6ffentliche Auftraggeber
hat die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren fur mindestens 5 Jahre zur Verfligung zu stellen
und die Kerndaten fur Bekanntgaben in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format
unter einer freien Lizenz vollstandig flr mindestens 5 Jahre zur Verfugung zu stellen. Die Bekanntgabe
hat spétestens 30 Tage nach Zuschlagserteilung, nach Abschluss der Rahmenvereinbarung, nach
Abschluss des Ideenwettbewerbes bzw. nach Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems zu
erfolgen.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der 6ffentliche Auftraggeber
1. besondere Dienstleistungsauftrage und

2. Auftrage, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben worden sind,

gebindelt spatestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Jahresquartals gemaR Abs. 1 bekannt geben.

(3) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben ber die Auftragsvergabe oder den Abschluss
von Rahmenvereinbarungen dann nicht vertffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung
von Gesetzen behindern, dem offentlichen Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten geschéftlichen
Interessen eines Unternehmers schadigen oder den freien und lauteren Wettbewerb zwischen
Unternehmern beeintrachtigen wirde.

3. Unterabschnitt
Besondere Bekanntmachungsbestimmungen fiir den Unterschwellenbereich

Arten der Bekanntmachung

§ 63. Eine Bekanntmachung in Osterreich hat elektronisch entweder durch eine Bekanntmachung
von Auftrdgen bzw. Wettbewerben oder durch eine Bekanntmachung im Wege einer Vorinformation
gemaR § 65 Abs. 2 oder 3 zu erfolgen.

Bekanntmachungen in Osterreich

8 64. (1) Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich haben zumindest die in Anhang XXI
angefilhrten Angaben zu enthalten, sofern diese Angaben nicht bereits in Ausschreibungsunterlagen
geméR 8§89 zur Verfugung gestellt werden. Der offentliche Auftraggeber hat Bekanntmachungen
jedenfalls in dem gemdR 8§59 Abs.1 fir den jeweiligen Vollziehungsbhereich festgelegten
Publikationsmedium zu verdffentlichen. Eine Bekanntmachung im Beschafferprofil darf nicht vor
Absendung der entsprechenden Bekanntmachung an das fur den jeweiligen Vollziehungsbereich
festgelegte Publikationsmedium erfolgen. Im Beschafferprofil ist das Datum der Ubermittlung an das
Publikationsmedium anzugeben.

(2) Die Verfiigbarkeit der Inhalte von Bekanntmachungen gemaf Abs. 1 muss zumindest bis zum
Ablauf der Angebotsfrist gewéhrleistet sein.

(3) Der offentliche Auftraggeber kann Bekanntmachungen zusétzlich gemals § 59 Abs. 3 bekannt
machen.
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(4) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem &ffentlichen
Auftraggeber frei.

(5) Sofern dies aufgrund der unionsrechtlichen Grundsatze geboten ist, hat der 6ffentlichen
Auftraggeber die Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages bekanntzumachen. Von einer
Bekanntmachung des Verfahrens kann insbesondere Abstand genommen werden, wenn eine der in den
88 37 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 2 Z 2 genannten Voraussetzungen vorliegt.

(6) Sofern der &ffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich zuldssig ist, kann der
oOffentliche Auftraggeber die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll,
bekanntmachen. Die Verfligbarkeit der Inhalte einer solchen Bekanntmachung muss zumindest fir zehn
Tage gewahrleistet sein.

(7) Der offentliche Auftraggeber hat Uberdies eine vom in der Ausschreibung festgelegten
Endzeitpunkt abweichende Einstellung eines dynamischen Beschaffungssystems bekannt zu machen.

Bekanntmachung einer Vorinformation

8 65. (1) Sofern der 6ffentliche Auftraggeber von der Mdoglichkeit der Verkirzung der Angebotsfrist
Gebrauch machen méchte, muss er eine Vorinformation gemal § 64 bekanntmachen. Die Vorinformation
kann tberdies im Beschafferprofil des 6ffentlichen Auftraggebers vertffentlicht werden.

(2) Ein offentlicher Auftraggeber kann die Bekanntmachung einer Vorinformation gemaR 8 64 als
Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden, sofern die Vorinformation
1. sich ausdrticklich auf jene Leistungen bezieht, die Auftragsgegenstand sein werden,
2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spatere Veroffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird,
3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen, und

4. spatestens 35 Tage und friihestens 12 Monate vor der Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe abgesendet wird.

Eine zusatzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zuldssig.

(3) Ein offentlicher Auftraggeber kann bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages
die Bekanntmachung einer Vorinformation geméR § 64 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe
eines Auftrages verwenden, sofern die Vorinformation

1. die Arten der zu vergebenden Dienstleistungen ausdriicklich anfiihrt,

2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spétere Verdffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird, und

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen.
Eine zusétzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zulassig.

(4) Der von einer Vorinformation gemdaR Abs. 2 und 3 abgedeckte Zeitraum betrdgt hochstens zwolf
Monate ab Bekanntmachung. Bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages kann ein
Zeitraum von mehr als zwolf Monaten festgelegt werden, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

Bekanntgaben in Osterreich

8 66. (1) Ein offentlicher Auftraggeber im Vollziehungsbereich des Bundes hat nach Durchfiihrung
eines Vergabeverfahrens, dessen Auftragswert oder Wertumfang oder Summe der Preisgelder mindestens
50 000 Euro betrégt, jeden vergebenen Auftrag, jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung und das
Ergebnis jedes ldeenwettbewerbes bekannt zu geben, indem er die Metadaten der Kerndaten von
Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur Verfligung stellt bzw. Ubermittelt und darin auf die
Kerndaten fir Bekanntgaben verweist. Der 6ffentliche Auftraggeber hat die Metadaten der Kerndaten von
Vergabeverfahren flir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu stellen und die Kerndaten fur Bekanntgaben
in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollstdndig flr
mindestens 5 Jahre zur Verflgung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spéatestens 30 Tage nach
Zuschlagserteilung, nach Abschluss der Rahmenvereinbarung, nach Abschluss des Ideenwettbewerbes
bzw. nach Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems zu erfolgen.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der 6ffentliche Auftraggeber
1. besondere Dienstleistungsauftrage und

2. Auftrage, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben worden sind,

gebundelt spatestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Jahresquartals gemaR Abs. 1 bekannt geben.
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(3) Abweichend zu Abs. 1 dirfen bestimmte Angaben (iber die Auftragsvergabe, den Abschluss von
Rahmenvereinbarungen oder das Ergebnis eines Ideenwettbewerbes dann nicht verdffentlicht werden,
wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung von Gesetzen behindern, dem 6ffentlichen Interesse
zuwiderlaufen, die berechtigten geschaftlichen Interessen eines Unternehmers schadigen oder den freien
und lauteren Wetthewerb zwischen Unternehmern beeintréchtigen wirde.

3. Abschnitt
Fristen

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen tber Fristen

Berechnung der Fristen

8 67. Unbeschadet der auf die Fristen im Nachprifungs- und Feststellungsverfahren anzuwendenden
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBI. Nr. 51/1991, findet
auf Fristen die Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln fir die Fristen,
Daten und Termine, ABI. Nr. L 124 vom 08.06.1971 S. 1, Anwendung.

Grundsatze fur die Bemessung von Fristen

8 68. Der offentliche Auftraggeber hat Fristen so zu bemessen und festzusetzen, dass den von der
Fristsetzung betroffenen Unternehmern ausreichend Zeit fir die Vornahme der entsprechenden
Handlungen verbleibt. Insbesondere Teilnahmeantrags- und Angebotsfristen und Fristen fir die
Ausarbeitung von Ldsungen im wettbewerblichen Dialog sind so zu bemessen, dass unter
Berlcksichtigung etwa der Komplexitat des Leistungsgegenstandes dem Unternehmer hinreichend Zeit
zur Erstellung des Teilnahmeantrages, des Angebotes bzw. der Lésung verbleibt.

Auskunfts- und Verbesserungsfristen

8 69. (1) Sofern das Ersuchen zeitgerecht gestellt wird, hat der 6ffentliche Auftraggeber oder die
dafir zustdndige Stelle zusétzliche Auskiinfte Uber die Ausschreibung allen Teilnehmern am
Vergabeverfahren unverziglich, jedenfalls aber spétestens sechs Tage, bei beschleunigten Verfahren
gemé&R den 88 74 und 77 spétestens vier Tage, vor Ablauf der Frist fir den Eingang der Angebote zu
Ubermitteln bzw. bereitzustellen.

(2) Ubermittelt der Unternehmer unvollstandige oder fehlerhafte Unterlagen, hat der &ffentliche
Auftraggeber, sofern es sich nicht um einen unbehebbaren Mangel handelt, diesen unter Einraumung
einer angemessen Frist zur Ubermittlung, Ergdnzung oder Erlauterung aufzufordern.

2. Unterabschnitt
Fristen fir Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich

Teilnahmeantragsfrist

8§ 70. Beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, beim Verhandlungsverfahren
mit  vorheriger Bekanntmachung, beim wettbewerblichen Dialog und beim dynamischen
Beschaffungssystem betrégt die vom 6ffentlichen Auftraggeber festzusetzende Frist fiir den Eingang der
Teilnahmeantrage (Teilnahmeantragsfrist) mindestens 30 Tage. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung
der Bekanntmachung an das Amt fir Veroffentlichungen bzw., wenn die Bekanntmachung im Wege einer
Vorinformation erfolgt ist, mit dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Interessensbestatigung.

Angebotsfrist

8 71. (1) Beim offenen Verfahren betrdgt die vom 6ffentlichen Auftraggeber festzusetzende Frist fur
den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) mindestens 30 Tage.

(2) Beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und beim Verhandlungsverfahren
mit vorheriger Bekanntmachung betrégt die von einem oOffentlichen Auftraggeber geméR Anhang 11
festzusetzende Angebotsfrist mindestens 25 Tage.

(3) Ein nicht in Anhang 111 genannter 6ffentlicher Auftraggeber kann die Angebotsfrist beim nicht
offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Bekanntmachung im gegenseitigen Einvernehmen mit den ausgewahlten Bewerbern festlegen,
vorausgesetzt, dass allen ausgewahlten Bewerbern dieselbe Frist eingerdumt wird. Erfolgt keine
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einvernehmliche Festlegung der Angebotsfrist, so hat der ¢ffentliche Auftraggeber eine Angebotsfrist
festzusetzen, die mindestens zehn Tage betragt.

(4) Beim dynamischen Beschaffungssystem betragt die vom o6ffentlichen Auftraggeber
festzusetzende Angebotsfrist mindestens zehn Tage. Ein nicht in Anhang Il genannter 6ffentlicher
Auftraggeber kann einvernehmlich mit allen zugelassenen Teilnehmern eine kirzere Angebotsfrist
festlegen.

(5) Die gemaR Abs. 1 bis 3 festgesetzte Angebotsfrist ist um fiinf Tage zu verlangern, falls die
Ausschreibungsunterlagen nicht geméal § 89 Abs. 1 elektronisch zur Verfligung gestellt werden. Eine
Verlangerung ist nicht verpflichtend, falls die Angebotsfrist wegen Dringlichkeit gemaR § 74 verkirzt
wird.

(6) Die gemal Abs. 1 bis 3 und 5 festgesetzte Angebotsfrist ist um funf Tage zu verlangern, falls
Angebote nicht auf elektronischem Weg zu tbermitteln sind.

(7) Kdnnen Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in zuséatzliche Unterlagen
zu den Ausschreibungsunterlagen vor Ort erstellt werden, so ist die Angebotsfrist gemaR Abs. 1 bis 6 so
angemessen zu verlangern, dass alle betroffenen Unternehmer von allen flr die Erstellung eines
Angebotes erforderlichen Informationen Kenntnis nehmen kénnen.

(8) Die Angebotsfrist beginnt beim offenen Verfahren mit dem Tag der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt fur Veroffentlichungen, beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger
Bekanntmachung, beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung und beim dynamischen
Beschaffungssystem mit dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten.

Verlédngerung der Angebotsfrist bei Berichtigungen und zusatzlichen Auskunften

8 72. (1) Die gemé&R § 71 festgesetzte Angebotsfrist ist bei einer Berichtigung der Bekanntmachung
zu verléngern, wenn die Berichtigung fir die Erstellung der Angebote wesentlich ist. Die Verlangerung
der Frist muss in einem angemessenen Verhéltnis zur Bedeutung der gednderten Information stehen. Jede
Veranderung der Angebotsfrist ist allen Bewerbern oder Bietern bekannt zu geben. Soweit eine
Bekanntgabe nicht mdglich ist, ist sie in derselben Art bekannt zu machen wie die Bekanntmachung der
Vergabe von Leistungen.

(2) Die geméaR § 71 festgesetzte Angebotsfrist ist zu verl&ngern, wenn zusdtzliche Auskinfte nicht
innerhalb der Fristen gemé&R 8 69 erteilt worden sind, obwohl das Ersuchen zeitgerecht gestellt wurde. Die
Verlangerung der Frist muss in einem angemessenen Verhdltnis zur Bedeutung der gednderten
Information stehen.

Verkurzte Angebotsfrist im beschleunigten Verfahren nach Vorinformation

8§ 73. Sofern der offentliche Auftraggeber mindestens 35 Tage, hdchstens aber 12 Monate vor dem
Zeitpunkt der Absendung einer Bekanntmachung gemalR 8§ 56 eine Vorinformation gemaR den 8§ 57
Abs. 1 und 60 Abs. 1 tbermittelt bzw. zur Verfligung gestellt hat und diese Vorinformation alle Angaben
enthalten hat, die zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der Vorinformation vorlagen, kann der ¢ffentliche
Auftraggeber

1. die Angebotsfrist im offenen Verfahren auf 15 Tage und
2. die Angebotsfrist im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung auf 10 Tage

verkirzen.
Verkirzte Teilnahmeantrags- und Angebotsfrist im beschleunigten Verfahren bei Dringlichkeit

8 74. Der oOffentliche Auftraggeber kann, sofern wegen einer vom o6ffentlichen Auftraggeber
hinreichend begriindeten Dringlichkeit die Einhaltung der Fristen gemal den 88 70 bis 73 nicht mdglich
ist, folgende Fristen festsetzen:

1. im offenen Verfahren eine Angebotsfrist von mindestens 15 Tagen,

2. im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und im Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung eine Teilnahmeantragsfrist von mindestens 15 Tagen, und

3. im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und im Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung eine Angebotsfrist von mindestens 10 Tagen.
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3. Unterabschnitt
Fristen fur Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich

Teilnahmeantragsfrist

§ 75. Beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, beim Verhandlungsverfahren
mit  vorheriger Bekanntmachung, beim wettbewerblichen Dialog und beim dynamischen
Beschaffungssystem betragt die vom offentlichen Auftraggeber festzusetzende Teilnahmeantragsfrist
mindestens 14 Tage. Sie beginnt mit der erstmaligen Verfiigbarkeit der Bekanntmachung.

Angebotsfrist

876. (1) Beim offenen Verfahren betrdgt die vom oOffentlichen Auftraggeber festzusetzende
Angebotsfrist mindestens 20 Tage. Die Angebotsfrist beginnt mit der erstmaligen Verfugbarkeit der
Bekanntmachung.

(2) Beim nicht offenen Verfahren und beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung
betragt die vom &ffentlichen Auftraggeber festzusetzende Angebotsfrist mindestens 20 Tage. Sie beginnt
mit dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten.

(3) Beim dynamischen Beschaffungssystem betrdgt die vom offentlichen Auftraggeber
festzusetzende Angebotsfrist mindestens zehn Tage. Der 6ffentliche Auftraggeber kann einvernehmlich
mit allen zugelassenen Teilnehmern eine kirzere Angebotsfrist festlegen.

Verkilrzte Teilnahmeantrags- und Angebotsfrist

8 77. Der offentliche Auftraggeber kann in besonders begriindeten Féllen, insbesondere aus Griinden
der Dringlichkeit, bei Bekanntmachung einer Vorinformation gemal 8§65 Abs.1 sowie bei
Lieferauftrdgen tber Waren mit allgemein auf dem Markt verfugbaren Merkmalen, die reguléren
Teilnahmeantrags- und Angebotsfristen verkiirzen. Die Grlnde fur eine Verkirzung sind schriftlich
festzuhalten.

4. Abschnitt
Eignung der Unternehmer

1. Unterabschnitt
Von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlieRende Unternehmer

Ausschlussgriinde

8§ 78. (1) Der offentliche Auftraggeber hat — unbeschadet der Abs. 3 bis 5 — einen Unternehmer
jederzeit von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlielen, wenn

1. der offentliche Auftraggeber Kenntnis von einer rechtskréftigen Verurteilung gegen den
Unternehmer hat, die einen der folgenden Tatbestdnde betrifft: Mitgliedschaft bei einer
kriminellen Vereinigung oder Organisation (88 278 und 278a des Strafgesetzbuches — StGB,
BGBI.  Nr.60/1974), Terroristische  Vereinigung,  Terroristische  Straftaten  oder
Terrorismusfinanzierung (88 278b bis 278d StGB), Bestechlichkeit, Vorteilsannahme,
Bestechung, Vorteilszuwendung oder verbotene Intervention (88 304 bis 309 StGB und § 10 des
Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 — UWG, BGBI. Nr. 448/1984), Betrug
(88 146 bis 148 StGB), Untreue (8153 StGB), Geschenkannahme (8 153a StGB),
Férderungsmissbrauch (8 153b StGB), Geldwascherei (8§ 165 StGB), Sklaverei, Menschenhandel
oder Grenziiberschreitender Prostitutionshandel (88 104, 104a und 217 StGB) bzw. einen
entsprechenden Straftatbestand geméaB den Vorschriften des Landes, in dem der Unternehmer
seinen Sitz hat, oder

2. Uber das Vermogen des Unternehmers ein Insolvenzverfahren eroffnet oder mangels
kostendeckenden VVermdgens kein Insolvenzverfahren eréffnet wurde, oder

3. der Unternehmer sich in Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tétigkeit einstellt oder
eingestellt hat, oder

4. der offentliche Auftraggeber ber hinreichend plausible Anhaltspunkte dafir verfugt, dass der
Unternehmer mit anderen Unternehmern fiir den 6ffentlichen Auftraggeber nachteilige Abreden
getroffen hat, die gegen die guten Sitten verstol3en oder die darauf abzielen, den Wettbewerb zu
verzerren, oder
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5. der Unternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tétigkeit eine schwere Verfehlung, insbesondere
gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- oder Umweltrechtes, begangen hat, die vom
offentlichen Auftraggeber auf geeignete Weise nachgewiesen wurde, oder

6. der Unternehmer seine Verpflichtungen zur Entrichtung der Sozialversicherungsbeitrage oder der
Steuern und Abgaben in Osterreich oder nach den Vorschriften des Landes, in dem er seinen Sitz
hat, nicht erfullt hat und dies

a) durch eine rechtskréftige Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung in Osterreich oder gemaf
den Vorschriften des Landes, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, festgestellt wurde, oder

b) durch den 6ffentlichen Auftraggeber auf andere geeignete Weise nachgewiesen wurde, oder

7. ein Interessenkonflikt gem&R § 26 nicht durch andere, weniger einschneidende MalBnahmen
vermieden werden kann oder

8. aufgrund der Beteiligung des Unternehmers an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens geméfR
8§ 25 ein fairer und lauterer Wettbewerb unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
ausgeschlossen ware oder

9. der Unternehmer bei der Erfullung einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines friiheren
Auftrages oder eines friiheren Konzessionsvertrages erhebliche oder dauerhafte Méngel erkennen
lassen hat, die die vorzeitige Beendigung dieses friiheren Auftrages oder Konzessionsvertrages,
Schadenersatz oder andere vergleichbare Sanktionen nach sich gezogen haben, oder

10. der Unternehmer sich bei der Erteilung von Auskinften betreffend die Eignung einer
schwerwiegenden Téauschung schuldig gemacht hat, diese Auskinfte nicht erteilt hat oder die
vom offentlichen Auftraggeber zum Nachweis der Eignung geforderten Nachweise bzw.
Bescheinigungen nicht fristgerecht vorgelegt, vervollstandigt oder erldutert hat oder

11. der Unternehmer

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des 6ffentlichen Auftraggebers in unzuldssiger Weise
zu beeinflussen oder

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die er unzuléssige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen konnte, oder

c) fahrlassig irrefuhrende Informationen an den 6ffentlichen Auftraggeber Ubermittelt, die die
Entscheidung des offentlichen Auftraggebers tber den Ausschluss oder die Auswahl von
Unternehmern oder die Zuschlagserteilung erheblich beeinflussen kénnten, oder versucht hat,
solche Informationen zu Gbermitteln.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat — unbeschadet des Abs. 5 — einen Unternehmer, der keine
natdrliche Person ist, von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlie}en, wenn

1. die Voraussetzung des Abs.1 Z1 in Bezug auf eine Person erflllt ist, die Mitglied im
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers ist oder die darin Vertretungs-,
Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, oder

2. die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 4,5, 7, 8, 9, 10 oder 11 in Bezug auf eine Person erfillt sind,
die Mitglied im Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers ist oder Entscheidungsbefugnis
im Vergabeverfahren hat.

(3) Der offentliche Auftraggeber kann von einem Ausschluss gemal Abs. 1 Z 2 oder 3 Abstand
nehmen, wenn die Leistungsféhigkeit des Unternehmers fir die Durchfiihrung des Auftrages ausreicht.

(4) Der offentliche Auftraggeber hat von einem Ausschluss gemals Abs. 1 Z 6 Abstand zu nehmen,
wenn

1. er festgestellt hat, dass der Unternehmer seinen Verpflichtungen zur Entrichtung der
Sozialversicherungsbeitrage oder der Steuern und Abgaben dadurch nachgekommen ist, dass er
die Zahlung vorgenommen oder eine verbindliche Vereinbarung im Hinblick auf die Entrichtung
der félligen Sozialversicherungsbeitrége, Steuern oder Abgaben — gegebenenfalls einschlieBlich
etwaiger Zinsen oder Strafzahlungen — eingegangen ist, oder

2. nur ein geringfugiger Riickstand hinsichtlich der Sozialversicherungsbeitrdge oder der Steuern
und Abgaben besteht oder

3. der Ausschluss aus anderen Griinden offensichtlich unverhaltnismaRig ware.
(5) Der offentliche Auftraggeber kann von einem Ausschluss gemall Abs. 1 oder 2 Abstand nehmen,

wenn auf die Beteiligung des Unternehmers in begriindeten Ausnahmefallen aus zwingenden Griinden
des Allgemeininteresses nicht verzichtet werden kann.
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2. Unterabschnitt
Eignungsanforderungen und Eignungsnachweise

Zeitpunkt des Vorliegens der Eignung

8§ 79. Unbeschadet des § 21 Abs. 1 muss die Eignung spétestens
1. beim offenen Verfahren zum Zeitpunkt der Angebotséffnung,
2. beim nicht offenen Verfahren zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Angebotsabgabe,

3. beim  Verhandlungsverfahren,  beim  wettbewerblichen  Dialog und  bei  der
Innovationspartnerschaft grundsatzlich zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Angebotsabgabe,

4. beim offenen Wetthewerb zum Zeitpunkt der VVorlage der Wettbewerbsarbeiten,

5. beim nicht offenen und geladenen Wettbewerb zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Vorlage von
Wetthewerbsarbeiten,

6. bei der Rahmenvereinbarung zum jeweils relevanten Zeitpunkt gemdR der gewéhlten
Verfahrensart zum Abschluss der Rahmenvereinbarung gemaR Z 1 bis 3 sowie zum Zeitpunkt
der Zuschlagserteilung, und

7. beim dynamischen Beschaffungssystem zum Zeitpunkt der Zulassung zum dynamischen
Beschaffungssystem sowie zum Zeitpunkt jeder gesonderten Aufforderung zur Angebotsabgabe
gemal § 162

vorliegen.
Eigenerklarung, Verlangen der Nachweise durch den 6ffentlichen Auftraggeber

§ 80. (1) Der offentliche Auftraggeber hat festzulegen, mit welchen Nachweisen geméaR den 8§ 81
bis 87 ein Unternehmer, der an einem Vergabeverfahren teilnimmt, seine

1. berufliche Befugnis,

2. berufliche Zuverlassigkeit,

3. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie

4. technische Leistungsféhigkeit
zu belegen hat. Nachweise dirfen nur so weit festgelegt werden, wie es durch den Gegenstand des
Auftrages sachlich gerechtfertigt ist. Falls erforderlich und sofern dies sachlich gerechtfertigt ist, kann der

oOffentliche Auftraggeber besondere Festlegungen treffen, wie Arbeits- und Bietergemeinschaften die
Anforderungen an die Eignung zu erfillen haben.

(2) Der Bewerber oder Bieter kann seine Eignung sowie gegebenenfalls die Erfullung der
Auswahlkriterien auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Europdischen Eigenerklarung gemal der
Durchfuhrungsverordnung (EU) 2016/7 zur Einfllhrung des Standardformulars fiir die Einheitliche
Européische Eigenerklarung, ABI. Nr. L 3 vom 06.01.2016 S. 16, belegen. Im Unterschwellenbereich ist
stattdessen auch die Vorlage einer Erklarung dariiber, dass der Bewerber oder Bieter die vom 6ffentlichen
Auftraggeber verlangten Eignungskriterien erfillt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung
unverziglich beibringen kann (Eigenerklarung), zuldssig. In einer solchen Eigenerklérung sind die
Befugnisse anzugeben, Uber die der Unternehmer konkret verflgt.

(3) Bei der Vergabe von Auftrdgen und beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen kann der
offentliche Auftraggeber die Vorlage, Vervollstandigung bzw. Erlduterung bestimmter Nachweise binnen
einer angemessenen Frist von bestimmten Bewerbern oder Bietern bzw. Parteien der
Rahmenvereinbarung verlangen, sofern dies zur angemessenen Durchfiihrung des Verfahrens erforderlich
ist. Bei der Vergabe von Auftrdgen und beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen im
Oberschwellenbereich hat der 6ffentliche Auftraggeber vor Zuschlagserteilung bzw. vor Abschluss der
Rahmenvereinbarung die Vorlage der festgelegten Nachweise vom Zuschlagsempfanger bzw. von der
bzw. den Parteien der Rahmenvereinbarung jedenfalls zu verlangen; bei einer Vergabe in Losen gilt dies
nur, wenn der geschétzte Wert des einzelnen Loses den in §12 Abs.1 genannten jeweiligen
Schwellenwert erreicht.

(4) Im Falle der Angebotslegung durch eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Bietergemeinschaft hat
jedes Mitglied die Befugnis fiir den ihm konkret zufallenden Leistungsteil nachzuweisen.

(5) Der Unternehmer muss jene Nachweise nicht vorlegen, die der 6ffentliche Auftraggeber direkt
Uber eine fir den 6ffentlichen Auftraggeber gebiihrenfreie Datenbank erhalten kann. Enthélt ein auf diese
Weise verfligbarer Nachweis personenbezogene Daten, muss der Unternehmer der Verwendung seiner
Daten zugestimmt haben.
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(6) Ein Unternehmer muss im Oberschwellenbereich jene Nachweise nicht vorlegen, die dem
offentlichen Auftraggeber bereits in einem friiheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich
vorgelegt wurden und geeignet sind, die Eignung nachzuweisen. Der 6ffentliche Auftraggeber kann zum
Zweck der Verwaltung und Wiederverwendung der solcherart vorgelegten Nachweise eine Datenbank
einrichten. Dabei sind alle gemél § 14 des Datenschutzgesetzes 2000 — DSG 2000, BGBI. | Nr. 165/1999,
erforderlichen Datensicherheitsmanahmen vorzusehen.

(7) Legt ein Unternehmer mit Sitz in einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens Nachweise
vor, so hat der 6ffentliche Auftraggeber zur Uberprifung, ob der vorgelegte Nachweis seiner Art nach
dem geforderten Nachweis entspricht, auf die Online-Datenbank e-Certis zuriickzugreifen.

Nachweis der Befugnis

8 81. (1) Der offentliche Auftraggeber hat als Nachweis fir das Vorliegen der einschlagigen
Befugnis geméaR § 80 Abs. 1 Z 1 die Vorlage einer Urkunde uber die Eintragung des Unternehmers im
betreffenden in Anhang IX angefiihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der
betreffenden in Anhang IX genannten Bescheinigung festzulegen.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat (iberdies Uber fiir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende
Bewerber, Bieter und deren Subunternehmer eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz der Wiener
Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und Sozialdumpingbekdmpfung (Kompetenzzentrum
LSDB) gemdl 8§35 des Lohn- und Sozialdumping-Bekdmpfungsgesetzes — LSD-BG, BGBI. |
Nr. 44/2016, einzuholen, ob diesen eine rechtskréftige Entscheidung gemals 8 31 LSD-BG zuzurechnen
ist. Diese Auskunft darf nicht alter als sechs Monate sein.

Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

§82. (1) Der offentliche Auftraggeber hat Nachweise fiir die Darlegung der beruflichen
Zuverléssigkeit gemal § 80 Abs. 1 Z 2 festzulegen, die belegen, dass in Bezug auf den Unternehmer kein
Ausschlussgrund gemal § 78 Abs. 1 vorliegt.

(2) Nachweise gemaR Abs. 1 sind

1. hinsichtlich 8§78 Abs.1 Z1 die Strafregisterbescheinigung gemaB 8§10 des
Strafregistergesetzes 1968, BGBI. Nr. 277/1968, bzw. die Registerauskunft fiir Verbande geman
8 89m des Gerichtsorganisationsgesetzes — GOG, RGBI. Nr. 217/1896, oder eine gleichwertige
Bescheinigung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehorde des Sitzstaates des Unternehmers,

2. hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 2 die Insolvenzdatei gemal § 256 der Insolvenzordnung — 10, RGBI.
Nr. 337/1914, oder gleichwertige Dokumente der zustdndigen Behdrden des Sitzstaates des
Unternehmers,

3. hinsichtlich § 78 Abs. 1 Z 3 der Firmenbuchauszug gemaR § 33 des Firmenbuchgesetzes, BGBI.
Nr. 10/1991, und die Auskunft aus dem Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) gemal
8§ 365e Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, BGBI. Nr. 194/1994, oder gleichwertige
Dokumente der zustédndigen Behdrden des Sitzstaates des Unternehmers, und

4. hinsichtlich 8§78 Abs. 1 Z6 die letztgliltige Kontobestétigung bzw.
Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustdndigen Sozialversicherungstragers und die letztgiltige
Rickstandsbescheinigung gemaR 8§ 229a der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBI.
Nr. 194/1961, oder gleichwertige Dokumente der zustdndigen Behorden des Sitzstaates des
Unternehmers.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat Uber fir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende
Bewerber, Bieter und deren Subunternehmer eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz
des Bundesministers flir Finanzen geméaR 8§ 28b des Auslédnderbeschéftigungsgesetzes — AusIBG, BGBI.
Nr. 218/1975, und eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des Kompetenzzentrums LSDB geman
8 35 LSD-BG einzuholen, ob diesen eine rechtskraftige Bestrafung gemal 8 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder
gemal den 88 28 oder 29 LSD-BG zuzurechnen ist. Diese Auskiinfte dirfen nicht &lter als sechs Monate
sein.

(4) Werden die in Abs. 2 genannten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt
oder werden darin nicht alle in § 78 Abs.1 Z 1 bis 3 und 6 vorgesehenen Félle erwdhnt, kann der
offentliche Auftraggeber eine Bescheinigung Uber eine eidesstattliche Erklarung oder eine entsprechende,
vor einer dafir zustdndigen Gerichts- oder Verwaltungsbehorde, vor einem Notar oder vor einer dafir
zustédndigen Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklarung des
Unternehmers verlangen, dass kein Ausschlussgrund geméaR 8 78 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 6 vorliegt.
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Beurteilung der beruflichen Zuverléssigkeit

§83. (1) Der offentliche Auftraggeber hat der Beurteilung der beruflichen Zuverldssigkeit des
Unternehmers inshesondere die gemaR § 82 Abs. 2 verlangten Nachweise und die gemal § 82 Abs. 3
eingeholten Auskiinfte zugrunde zu legen. Ergibt sich aus diesen Bescheinigungen, dass eine
rechtskréftige Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung im Sinne des § 78 Abs. 1 Z 1 oder 6 lit. a vorliegt
oder erlangt der &ffentliche Auftraggeber auf andere Weise von einem solchen Urteil, einer solchen
Verfehlung oder vom Vorliegen eines Ausschlussgrundes gemall § 78 Abs. 1 oder 2 nachweislich
Kenntnis, so ist der Unternehmer mangels Zuverlassigkeit vom Vergabeverfahren auszuschlielen, es sei
denn, die Voraussetzungen des § 78 Abs. 3 bis 5 liegen vor oder der Unternehmer macht glaubhaft, dass
er trotz des Vorliegens eines Ausschlussgrundes zuverldssig ist.

(2) Zur Glaubhaftmachung im Sinne des Abs. 1 letzter Satz hat der Unternehmer darzulegen, dass er
konkrete technische, organisatorische, personelle oder sonstige MalRnahmen getroffen hat, die geeignet
sind, das nochmalige Begehen der betreffenden strafbaren Handlungen bzw. Verfehlungen zu verhindern
und dass er den durch die Handlung oder Verfehlung gegebenenfalls bewirkten Schaden ausgleicht. Der
Unternehmer hat nachzuweisen, dass er zumindest folgende Mafnahmen getroffen hat:

1.er einen Ausgleich fir jeglichen durch eine Straftat oder eine Verfehlung gegebenenfalls
verursachten Schaden gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleiches verpflichtet hat,

2. er umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehérden an der Klarung
aller Tatsachen und Umsténde betreffend die Straftat oder Verfehlung mitgewirkt hat, und

3. er effektive Malinahmen wie
a) die Einflhrung eines qualitativ hochwertigen Berichts- und Kontrollwesens, oder

b) die Einschaltung eines Organes der inneren Revision zur regelmaRigen Uberpriifung der
Einhaltung der maligeblichen Vorschriften, oder

c¢) die Einfuhrung von internen Haftungs- und Schadenersatzregelungen zur Einhaltung der
mafgeblichen Vorschriften

gesetzt hat.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat die vom Unternehmer ergriffenen Manahmen zu prifen und
bei der Beurteilung der Zuverléssigkeit insbesondere die vom Unternehmer gesetzten MaRRnahmen in ein
Verhaltnis zur Anzahl und zur Schwere der begangenen strafbaren Handlungen bzw. Verfehlungen zu
setzen. Bei der Beurteilung der Schwere der rechtskraftigen Bestrafung gemall § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG
ist inshesondere die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer und die Dauer der illegalen Beschéftigung und
bei der Beurteilung der Schwere der rechtskréftigen Bestrafung gemal den §8 28 oder 29 LSD-BG ist
insbesondere das Ausmal} der Unterentlohnung zu berticksichtigen. Liegen mehr als zwei rechtskraftige
Bestrafungen gemal § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemaR den §8 28 oder 29 LSD-BG vor oder erfolgten
zwei rechtskréaftige Bestrafungen innerhalb der letzten zwolf Monate, ist ein strengerer Mafstab
anzulegen. Erachtet der 6ffentliche Auftraggeber die MalRhahmen des Unternehmers als unzureichend, so
hat er diese Entscheidung gegeniiber dem Unternehmer zu begriinden.

(4) Ein Unternehmer, der durch eine rechtskréftige Entscheidung eines Gerichtes einer anderen
Vertragspartei des EWR-Abkommens von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde,
kann wéhrend des in dieser Entscheidung festgelegten Ausschlusszeitraumes seine Zuverléassigkeit nicht
geméal Abs. 2 und 3 glaubhaft machen.

(5) Hat ein Unternehmer, bei dem ein Ausschlussgrund geméaR § 78 Abs. 1 oder 2 vorliegt, keine
oder nur unzureichende MaRnahmen gemaR Abs. 2 und 3 ergriffen, so darf er — unbeschadet des Abs. 4 —

1. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes gemdl § 78 Abs. 1 Z 1 hochstens fur den Zeitraum von
fiinf Jahren ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung oder

2. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes gemal § 78 Abs. 1 Z 2 bis 5 und 7 bis 11 héchstens fir
den Zeitraum von drei Jahren ab dem betreffenden Ereignis

von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

8§ 84. (1) Als Nachweis fir die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit gemaR § 80 Abs. 1
Z 3 kann der 6ffentliche Auftraggeber insbesondere die Nachweise gemaR Anhang X verlangen.

(2) Kann ein Unternehmer aus einem von ihm glaubhaft zu machenden berechtigten Grund die vom
offentlichen Auftraggeber gemaR Abs. 1 geforderten Nachweise nicht beibringen, so kann er den
Nachweis seiner finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit durch Vorlage jedes anderen vom
offentlichen Auftraggeber flr geeignet erachteten Nachweises erbringen.
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Nachweis der technischen Leistungsféhigkeit

§85. (1) Als Nachweis fir die technische Leistungsfahigkeit gema § 80 Abs.1 Z 4 kann der
offentliche Auftraggeber je nach Art, Menge, Umfang oder Verwendungszweck der zu liefernden Waren
oder der zu erbringenden Bau- oder Dienstleistungen die in Anhang XI angefiihrten Nachweise
verlangen. Andere als die in Anhang XI angefiihrten Nachweise darf der 6ffentliche Auftraggeber nicht
verlangen.

(2) Nachweise 0ber erbrachte Leistungen (Referenzen) missen jedenfalls folgende Angaben
enthalten:

1. Name und Sitz des Leistungsempfangers sowie Name der Auskunftsperson,
2. Wert der Leistung,

3. Zeit und Ort der Leistungserbringung und

4. Angabe, ob die Leistung ordnungsgemaR ausgefiihrt wurde.

(3) Werden Nachweise ber Leistungen vorgelegt, die der Unternehmer in Arbeitsgemeinschaften
erbracht hat, ist der vom Unternehmer erbrachte Anteil an der Leistungserbringung anzugeben.

Nachweis der Eignung durch andere Unternehmer

8§ 86. Zum Nachweis der erforderlichen Leistungsfahigkeit oder Befugnis kann sich ein Unternehmer
fir einen bestimmten Auftrag auf die Kapazitdten anderer Unternehmer ungeachtet des rechtlichen
Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmern bestehenden Verbindungen stiitzen. In Bezug auf
die Nachweise betreffend Ausbildung und Bescheinigung Uber die berufliche Befédhigung gemaR
Anhang XI Abs. 2 Z4 und Abs. 3 Z5 oder den Nachweis Uber die einschldgige berufliche Erfahrung
kann ein Unternehmer sich nur auf die Kapazitadten jener Unternehmer stiitzen, die die Leistung
tatséchlich erbringen werden, fir die diese Kapazitaten bendtigt werden. Der Unternehmer kann mit allen
ihm geeignet erscheinenden Mitteln den Nachweis erbringen, dass ihm fiir die Ausfihrung des Auftrages
die bei den anderen Unternehmern im erforderlichen Ausmal® vorhandenen Mittel auch tatsachlich zur
Verfligung stehen.

Normen fir Qualitatssicherung und Umweltmanagement

887. (1) Verlangt der offentliche Auftraggeber zum Nachweis dafur, dass der Unternehmer
bestimmte Qualitatssicherungsnormen — einschlie3lich der Normen betreffend den Zugang von Menschen
mit Behinderung — erfillt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhéngiger Stellen, so hat er auf
Qualitatssicherungssysteme Bezug zu nehmen, die den einschlagigen europdischen Normen gentigen und
von akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen anderer
Vertragsparteien des EWR-Abkommens missen anerkannt werden. Der 6ffentliche Auftraggeber muss
andere Nachweise von gleichwertigen QualitatssicherungsmaBnahmen anerkennen, wenn der
Unternehmer glaubhaft macht, dass er die betreffenden Bescheinigungen aus Griinden, die ihm nicht
zugerechnet werden kdnnen, nicht fristgerecht erlangen konnte und sofern der Unternehmer nachweist,
dass die vorgeschlagenen QualitatssicherungsmaBnahmen den geforderten Qualitatssicherungsnormen
entsprechen.

(2) Verlangt der offentliche Auftraggeber zum Nachweis dafiir, dass der Unternehmer bestimmte
Systeme oder Normen fir das Umweltmanagement erfullt, die Vorlage von Bescheinigungen
unabhéangiger Stellen, so hat er auf das Gemeinschaftssystem fur das Umweltmanagement und die
Umweltbetriebsprufung (EMAS) der Union gemal der Verordnung (EG) Nr.1221/2009 uber die
freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fir Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprifung, ABI. Nr. L 342 vom 22.12.2009 S. 1 zuletzt gedndert durch die Verordnung
(EU) Nr. 517/2013, ABI. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 1, auf andere geméal Art. 45 dieser Verordnung
anerkannte Systeme fir das Umweltmanagement oder auf andere Normen fiir das Umweltmanagement
Bezug zu nehmen, die auf den einschlégigen europdischen oder internationalen Normen beruhen und von
akkreditierten  Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen anderer
Vertragsparteien des EWR-Abkommens missen anerkannt werden. Der 6ffentliche Auftraggeber muss
andere Nachweise iber UmweltmanagementmalRnahmen anerkennen, wenn der Unternehmer nachweist,
dass er keinen Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen hatte oder diese aus Griinden, die ihm nicht
zugerechnet werden konnen, nicht fristgerecht erlangen konnte und dass diese MalBnahmen jenen
Malnahmen gleichwertig sind, die gemal dem einschldgigen System oder der einschldgigen Norm fr
das Umweltmanagement erforderlich sind.
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5. Abschnitt
Die Ausschreibung

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Grundsétze der Ausschreibung

§88. (1) Die Leistungen missen, sofern nicht ein Vergabeverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung zur Anwendung kommt, so rechtzeitig bekannt gemacht werden, dass die Vergabe nach
den Verfahren dieses Bundesgesetzes ermdglicht wird.

(2) Die Ausschreibungsunterlagen sind so auszuarbeiten, dass die Preise ohne Ubernahme nicht
kalkulierbarer Risiken und ohne unverhaltnisméBige Ausarbeitungen von den Bietern ermittelt werden
kénnen. Sofern nicht eine funktionale Leistungsbeschreibung erfolgt oder Verhandlungen durchgeftihrt
werden, muss die Vergleichbarkeit der Angebote sichergestellt sein.

(3) Soweit in einem offenen oder nicht offenen Verfahren eine konstruktive Leistungsbeschreibung
erfolgt, sind die Beschreibung der Leistung und die sonstigen Bestimmungen so abzufassen, dass sie in
derselben Fassung sowohl fiir das Angebot als auch fiir den Leistungsvertrag verwendet werden kdnnen.

(4) Sieht die Ausschreibung fir die ganze Leistung oder fiir Teile derselben Varianten vor, so ist die
Ausschreibung so zu gestalten, dass der Bieter VVariantenangebotspreise bilden kann.

(5) Die Vorbereitung einer Ausschreibung ist nur solchen Personen zu Ubertragen, welche die
fachlichen Voraussetzungen hieflir erfullen. Erforderlichenfalls sind unbefangene Sachverstdndige
beizuziehen.

(6) Der offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung anzugeben, welcher Kommunikationsweg
bzw. welche Kommunikationswege bei der Abgabe von Angeboten zuléssig sind.

Zur-Verflgung-Stellen der Ausschreibungsunterlagen

8 89. (1) Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschlieflich auf elektronischem Weg kostenlos,
direkt, uneingeschrénkt und vollstandig zur Verfugung zu stellen, sobald die jeweilige Bekanntmachung
erstmalig verflgbar ist oder die Aufforderung zur Interessensbestatigung Ubermittelt bzw. bereitgestellt
wurde. In der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestétigung ist die Internet-
Adresse anzugeben, unter der diese Unterlagen abrufbar sind.

(2) Die Verflgbarkeit von elektronisch zur Verfligung gestellten Ausschreibungsunterlagen muss
zumindest bis zum Ablauf der Bewerbungs- bzw. Angebotsfrist gewahrleistet sein.

(3) Abweichend zu Abs. 1 kann der 6ffentliche Auftraggeber in der Bekanntmachung oder in der
Aufforderung zur Interessensbestatigung angeben, dass die Ausschreibungsunterlagen ausnahmsweise
nicht elektronisch zur Verfligung gestellt werden, sofern

1. der Ooffentliche Auftraggeber gemé&B3 8§48 Abs.6 nicht verpflichtet ist, elektronische

Kommunikationsmittel zu verwenden, oder

2. Anforderungen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen geméal § 27 Abs.3

vorgeschrieben werden.

Im Fall der Z1 ist anzugeben, auf welche andere geeignete Weise die Ausschreibungsunterlagen
Ubermittelt bzw. bereitgestellt werden. Im Fall der Z 2 ist anzugeben, welche MalRnahmen zum Schutz der
Vertraulichkeit der Informationen der o6ffentliche Auftraggeber fordert und wie auf die betreffenden
Dokumente zugegriffen werden kann.

(4) Sofern nicht Abs. 3 zur Anwendung kommt, darf die Identitdt der Unternehmer, denen die
Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung gestellt werden, Mitarbeitern des &ffentlichen Auftraggebers,
der vergebenden Stelle oder eines im Namen des o&ffentlichen Auftraggebers handelnden
Beschaffungsdienstleisters, die an der Durchfilhrung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss
auf den Ausgang des Verfahrens nehmen kdnnen, und anderen Unternehmern nicht preisgegeben werden.

Bereitstellung oder Ubermittlung der Ausschreibungsunterlagen

8 90. (1) Wird ein Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durchgefiihrt, sind jedem
Unternehmer, der vom oOffentlichen Auftraggeber zur Angebotsabgabe aufgefordert wurde, die
Ausschreibungsunterlagen elektronisch zu Gibermitteln bzw. bereitzustellen.

(2) Abweichend zu Abs.1 muss der oOffentliche Auftraggeber die Ausschreibungsunterlagen
ausnahmsweise nicht elektronisch Ubermitteln bzw. bereitstellen, sofern
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1. der Offentliche Auftraggeber gemé&B3 8§48 Abs.6 nicht verpflichtet ist, elektronische
Kommunikationsmittel zu verwenden, oder

2. Anforderungen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen gemalR § 27 Abs.3
vorgeschrieben werden.

Im Fall der Z 1 hat der 6ffentliche Auftraggeber die Ausschreibungsunterlagen auf andere geeignete
Weise zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen. Im Fall der Z 2 hat der 6ffentliche Auftraggeber anzugeben,
welche MalRnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen er fordert und wie auf die
betreffenden Dokumente zugegriffen werden kann.

Inhalt der Ausschreibungsunterlagen

8 91. (1) In den Ausschreibungsunterlagen ist der &ffentliche Auftraggeber oder sind der 6ffentliche
Auftraggeber und die vergebende Stelle genau zu bezeichnen sowie anzugeben, ob die Vergabe der
ausgeschriebenen Leistung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir den Ober- oder den
Unterschwellenbereich  und der dazu ergangenen  Verordnungen erfolgt und  welche
Vergabekontrollbehdrde fir die Kontrolle dieses Vergabeverfahrens zustandig ist.

(2) In den Ausschreibungsunterlagen ist auf das allfallige Erfordernis einer behdrdlichen
Entscheidung fir die Zuldssigkeit der Ausubung einer Téatigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung
geméR § 21 Abs. 1 ausdriicklich hinzuweisen.

(3) In die Ausschreibungsunterlagen sind die als erforderlich erachteten Nachweise gemaf den 8§ 80
bis 82, 84, 85 und 87 aufzunehmen, soweit sie nicht bereits in der Bekanntmachung angefiihrt waren.

(4) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, ob der Zuschlag dem technisch und
wirtschaftlich gunstigsten Angebot oder — sofern der Qualitatsstandard der Leistung durch den
oOffentlichen Auftraggeber in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht klar und eindeutig
definiert ist — dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt werden soll. Die Ermittlung des aus der Sicht
des offentlichen Auftraggebers technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebotes erfolgt aufgrund der
Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhaltnisses entweder anhand eines Kostenmodells oder anhand
von bekannt gegebenen Zuschlagskriterien.

(5) Der Zuschlag ist bei der Vergabe folgender Leistungen dem technisch und wirtschaftlich
glnstigsten Angebot zu erteilen:

1. bei Dienstleistungen, die im Verhandlungsverfahren geméll 8 34 Z 2 bis 4 vergeben werden
sollen, oder

. wenn die Beschreibung der Leistung im Wesentlichen funktional erfolgt, oder
. bei Bauauftrégen, deren geschatzter Auftragswert mindestens 1 000 000 Euro betragt, oder
. bei Reinigungs- und Bewachungsdienstleistungen, oder
. wenn es sich um eine Auftragsvergabe im Wege eines wettbewerblichen Dialoges handelt, oder
6. wenn es sich um eine Auftragsvergabe im Wege einer Innovationspartnerschaft handelt.
(6) Bei der Vergabe folgender Leistungen hat der oOffentliche Auftraggeber qualitatsbezogene
Aspekte im Sinne des § 20 bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen

Spezifikationen, der Eignungskriterien oder der Zuschlagskriterien oder bei der Festlegung der
Bedingungen fur die Ausfiihrung des Auftrages festzulegen:
1. bei unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und
Sozialbereich gemal Anhang XVI, oder
2. bei Verkehrsdiensten im offentlichen StraRenpersonenverkehr gemaR dem Offentlichen
Personennah- und Regionalverkehrsgesetz 1999 — OPNRV-G 1999, BGBI. | Nr. 204/1999,
wobei hier jedenfalls soziale Aspekte zu berticksichtigen sind, oder
3. bei der Beschaffung von Lebensmitteln.

(7) Zur Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhéltnisses hat der 6ffentliche Auftraggeber in den
Ausschreibungsunterlagen anzugeben:

1. das anzuwendende Kostenmodell bzw.

2. alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, im Verhéltnis der ihnen zuerkannten
Bedeutung. Diese Angabe kann auch im Wege der Festlegung einer Marge, deren grofite
Bandbreite angemessen sein muss, erfolgen. Ist die Festlegung der Zuschlagskriterien im
Verhéltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung aus objektiven Griinden nicht méglich, so hat der
offentliche Auftraggeber alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, in der
Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben.

(8) Die Ausschreibungsunterlagen haben technische Spezifikationen zu enthalten.

OB~ WN
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(9) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, ob rechnerisch fehlerhafte Angebote geméR
§ 138 Abs. 7 ausgeschieden werden und ob eine Vorreihung infolge der Berichtigung eines Rechenfehlers
zuldssig ist.

Berechnung von Lebenszykluskosten

8 92. (1) Als Kostenmodell zur Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhaltnisses eines Angebotes
kann eine Lebenszykluskostenrechnung herangezogen werden. Diese kann — ganz oder teilweise —
folgende Kosten wahrend des gesamten oder eines Teiles des Lebenszyklus einer Leistung umfassen:

1. die vom &ffentlichen Auftraggeber oder anderen Nutzern der Leistung getragenen Kosten, wie zB
Anschaffungskosten, Nutzungskosten, Wartungskosten oder Kosten am Ende der Nutzungsdauer,
und

2. Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der Leistung
wahrend ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr Wert in Geld bestimmt und
uberprift werden kann.

(2) Ermittelt der o&ffentliche Auftraggeber die Kosten unter Verwendung einer
Lebenszykluskostenrechnung, so hat er in der Ausschreibung das Kostenmodell und die von den Bietern
bereitzustellenden Daten bekannt zu geben.

(3) Modelle zur Ermittlung der Kosten gemaR Abs. 1 Z 2 miissen folgende Bedingungen erfiillen:

1. sie beruhen auf objektiv nachpriifbaren und nicht diskriminierenden Kriterien; ist das Modell
nicht fur die wiederholte oder kontinuierliche Anwendung konzipiert worden, so darf es
insbesondere nicht bestimmte Unternehmer auf unzuléssige Weise benachteiligen,

2. sie sind allen interessierten Unternehmern zuganglich und

3. die geforderten Daten lassen sich bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers
mit vertretbarem Aufwand bereitstellen.

(4) Unionsrechtlich verbindlich vorgeschriebene Modelle der Lebenszykluskostenrechnung sind in
Anhang XI1 ausgewiesen.

Einhaltung arbeits-, sozial- und umweltrechtlicher Bestimmungen

§93. (1) Bei allen in Osterreich durchzufihrenden Vergabeverfahren sind die sich aus den
Ubereinkommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 182 und 183 der Internationalen
Arbeitsorganisation, BGBI. Nr. 228/1950, Nr. 20/1952, Nr. 39/1954, Nr.81/1958, Nr. 86/1961,
Nr. 111/1973, BGBI. Il Nr. 200/2001, Nr. 41/2002 und Nr. 105/2004 ergebenden Verpflichtungen
einzuhalten.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung vorzusehen, dass die Erstellung des
Angebotes fiir in Osterreich zu erbringende Leistungen unter Beriicksichtigung der in Osterreich
geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Rechtsvorschriften (insbesondere des
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes — ASchG, BGBI. Nr. 450/1994, des Arbeitszeitgesetzes — AZG,
BGBI. Nr. 461/1969, des Arbeitsruhegesetzes — ARG, BGBI. Nr. 144/1983, des Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetzes — AVRAG, BGBI. Nr. 459/1993, des Arbeitskraftetiberlassungsgesetzes — AUG,
BGBI. Nr. 196/1988, des LSD-BG, des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes — BGStG, BGBI. |
Nr. 82/2005, des Behinderteneinstellungsgesetzes — BEinstG, BGBI. Nr. 22/1970, und des
Gleichbehandlungsgesetzes — GIBG, BGBI. | Nr. 66/2004), der einschldgigen Kollektivvertrage sowie der
in Osterreich geltenden umweltrechtlichen Rechtsvorschriften zu erfolgen hat und dass sich der Bieter
verpflichtet, bei der Durchfihrung des Auftrages in Osterreich diese Vorschriften einzuhalten. Diese
Vorschriften sind bei der fir die Ausfllhrung des Auftrages ortlich zustdndigen Gliederung der
gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zur Einsichtnahme durch
interessierte Bieter und Bewerber bereitzuhalten. Hierauf ist in den Ausschreibungsunterlagen
ausdricklich hinzuweisen.

Besondere Bestimmungen betreffend die Beschaffung von StralRenfahrzeugen

894. (1) Bei Lieferauftragen (ber die Beschaffung von StraBenfahrzeugen hat der offentliche
Auftraggeber zumindest folgende betriebsbedingte Energie- und Umweltauswirkungen wahrend der
gesamten Lebensdauer zu beriicksichtigen:

1. den Energieverbrauch,

2. die CO,-Emissionen sowie

3. die Emission von Stickstoffoxiden (NO,), Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen (NMHC) und
Partikeln.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat
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1. technische Spezifikationen hinsichtlich aller gemal Abs. 1 zu berticksichtigenden Energie- und
Umweltauswirkungen festzulegen, oder

2. die Energie- und Umweltauswirkungen geméaR Abs. 1 als Zuschlagskriterien festzulegen, oder

3. die Uber die gesamte Lebensdauer fiir den Betrieb eines StraBenfahrzeuges anfallenden Kosten
des Energieverbrauches, der CO,-Emissionen und der Schadstoffemissionen nach der
Berechnungsmethode gemall den Abs. 4 bis 7 zu quantifizieren und im Rahmen der Ermittlung
des technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebotes zu bericksichtigen.

(3) Bei der Festsetzung der technischen Spezifikationen gemaR Abs. 2 Z 1 hat der 6ffentliche
Auftraggeber die Hohe der CO,-Emissionen oder der Emissionen zumindest eines Schadstoffes geméaR
Abs. 1 Z 3 so festzulegen, dass die zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens geltenden
gesetzlichen Emissionsgrenzwerte unterschritten werden.

(4) Zur Berechnung der Uber die gesamte Lebensdauer fur den Betrieb eines StralRenfahrzeuges
anfallenden Kosten des Energieverbrauches werden die Gesamtkilometerleistung geméaR Abs. 7, der
Energieverbrauch je Kilometer und die Kosten je Energieeinheit miteinander multipliziert. Sofern in den
Rechtsvorschriften der Union Gber die Typengenehmigung genormte Testverfahren der Union festgelegt
sind, ist der Kraftstoffverbrauch eines StraRenfahrzeuges je Kilometer auf Basis dieser Testverfahren
heranzuziehen. Bei Stralenfahrzeugen, fir die keine solchen genormten Testverfahren der Union
bestehen, sind die Ergebnisse allgemein anerkannter Verfahren oder fir den 6ffentlichen Auftraggeber
durchgeflhrter Tests oder die Angaben des Herstellers zu verwenden. Wenn der Kraftstoffverbrauch
eines Strallenfahrzeuges in anderen Einheiten als Energieverbrauchseinheiten angegeben ist, wird er
gemall den Angaben zum Energiegehalt von Kraftstoffen in Tabelle 1 des Anhanges XIII in
Energieverbrauchseinheiten je Kilometer umgerechnet. Die Kosten einer Energieeinheit entsprechen dem
jeweils geringeren Wert der Kosten je Energieeinheit von Ottokraftstoff oder Dieselkraftstoff vor Steuern,
wenn sie als Verkehrskraftstoff verwendet werden.

(5) Zur Berechnung der Uber die gesamte Lebensdauer fir den Betrieb eines Strallenfahrzeuges
anfallenden Kosten der CO,-Emissionen werden die Gesamtkilometerleistung gemaR Abs. 7, die CO,-
Emissionen in Kilogramm je Kilometer und die Kosten der CO,-Emissionen je Kilogramm gemaR
Tabelle 2 des Anhanges X111 miteinander multipliziert. Sofern in den Rechtsvorschriften der Union uber
die Typengenehmigung genormte Testverfahren der Union festgelegt sind, sind die CO,-Emissionen
eines Stralenfahrzeuges je Kilometer auf Basis dieser Testverfahren heranzuziehen. Bei
Stralenfahrzeugen, fir die keine solchen genormten Testverfahren der Union bestehen, sind die
Ergebnisse allgemein anerkannter Verfahren oder fur den ¢ffentlichen Auftraggeber durchgefiihrter Tests
oder die Angaben des Herstellers zu verwenden.

(6) Zur Berechnung der Uber die gesamte Lebensdauer fir den Betrieb eines Stralenfahrzeuges
anfallenden Kosten der Schadstoffemissionen werden die Uber die gesamte Lebensdauer anfallenden
Kosten der Emissionen von Stickstoffoxiden, Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und Partikeln addiert.
Zur Berechnung der uber die gesamte Lebensdauer eines StraBenfahrzeuges anfallenden Kosten jedes
einzelnen Schadstoffes werden die Gesamtkilometerleistung gemaR Abs. 7, die Emissionen in Gramm je
Kilometer und die jeweiligen Kosten je Gramm geméR Tabelle 2 des Anhanges XIII miteinander
multipliziert. Sofern in den Rechtsvorschriften der Union Uber die Typengenehmigung genormte
Testverfahren der Union festgelegt sind, sind die Schadstoffemissionen eines Stralenfahrzeuges je
Kilometer auf Basis dieser Testverfahren heranzuziehen. Bei Strallenfahrzeugen, fir die keine solchen
genormten Testverfahren der Union bestehen, sind die Ergebnisse allgemein anerkannter Verfahren oder
fiir den offentlichen Auftraggeber durchgefiihrter Tests oder die Angaben des Herstellers zu verwenden.
Abweichend von Tabelle 2 des Anhanges X111 kann der 6ffentliche Auftraggeber héhere Kosten je
Gramm berechnen, sofern diese Kosten die Werte gemaR Tabelle 2 des Anhanges X111 nicht um mehr als
das Doppelte Ubersteigen.

(7) Die Gesamtkilometerleistung eines Stralenfahrzeuges ist Tabelle 3 des Anhanges XIII zu
entnehmen. Anstatt der in Tabelle 3 des Anhanges X111 angegebenen Gesamtkilometerleistung kann der
oOffentliche Auftraggeber auch eine andere Gesamtkilometerleistung festlegen. Die festgelegte
Gesamtkilometerleistung muss sachlich gerechtfertigt sein und ist in den Ausschreibungsunterlagen
anzugeben. Bei gebrauchten StralRenfahrzeugen ist die bereits erbrachte Kilometerleistung von der
Gesamtkilometerleistung gemaR Tabelle 3 des Anhanges XIIl bzw. von der vom o&ffentlichen
Auftraggeber festgelegten Kilometerleistung abzuziehen.

Besondere Bestimmungen betreffend die Energieeffizienz bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen
im Oberschwellenbereich

§95. (1) Die in Anhang Ill1 genannten offentlichen Auftraggeber haben bei der Vergabe von
Lieferauftrdgen im Oberschwellenbereich sicherzustellen, dass die beschafften Waren den in
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Anhang X1V genannten Anforderungen an die Energieeffizienz entsprechen, soweit dies mit den in § 20
genannten Grundsétzen des Vergabeverfahrens, insbesondere den Grundsétzen des freien und lauteren
Wettbewerbes und der Vergabe zu angemessenen Preisen, vereinbar ist.

(2) Die in Anhang Il genannten offentlichen Auftraggeber haben bei der Vergabe von
Dienstleistungsauftrdgen im Oberschwellenbereich sicherzustellen, dass bei der Erbringung der
betreffenden Dienstleistungen ausschlieBlich Waren verwendet werden, die die in Anhang XIV
genannten Anforderungen an die Energieeffizienz erfullen, soweit dies mit den in § 20 genannten
Grundsatzen des Vergabeverfahrens, insbesondere den Grundsatzen des freien und lauteren
Wetthewerbes und der Vergabe zu angemessenen Preisen, vereinbar ist. Diese Anforderung gilt nur fir
neue Waren, die von Dienstleistern ausschlieBlich oder teilweise zur Erbringung der betreffenden
Dienstleistungen erworben werden.

Alternativangebote

8 96. (1) Der offentliche Auftraggeber kann Alternativangebote zulassen oder vorschreiben. Der
offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung ausdriicklich anzugeben, ob und welche Art von
Alternativangeboten zugelassen bzw. vorgeschrieben sind. Falls der o6ffentliche Auftraggeber keine
Angabe Uber die Zuldssigkeit von Alternativangeboten gemacht hat, so sind Alternativangebote nicht
zugelassen.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung die Mindestanforderungen, die
Alternativangebote im Hinblick auf ihre Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung erfullen
mussen, zu erldutern und zu bezeichnen, in welcher Art und Weise diese Angebote einzureichen sind. Ist
die Abgabe von Alternativangeboten zul&ssig, so sind, sofern der Offentliche Auftraggeber nicht
ausdricklich anderes festgelegt hat, Alternativangebote nur neben einem ausschreibungsgeméBen
Angebot zuldssig. Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf die
ausschreibungsgemélen Angebote als auch auf die Alternativangebote angewandt werden kénnen. Der
oOffentliche Auftraggeber darf nur jene Alternativangebote im Vergabeverfahren berlicksichtigen, die die
festgelegten Mindestanforderungen erftllen.

(3) Ein offentlicher Auftraggeber, der Alternativangebote zugelassen oder vorgeschrieben hat, darf
ein vorgelegtes Alternativangebot nicht allein deshalb ausscheiden, weil es im Fall des Zuschlages zu
einem Lieferauftrag statt eines Dienstleistungsauftrages oder zu einem Dienstleistungsauftrag statt eines
Lieferauftrages fuhren wirde.

Abé&nderungsangebote

8 97. (1) Sofern der offentliche Auftraggeber in der Ausschreibung nicht anderes festlegt, sind
Abéanderungsangebote  zul&ssig. Der offentliche Auftraggeber kann die Zul&ssigkeit von
Abénderungsangeboten auf bestimmte Positionen beschrénken und die Erfullung bestimmter
Mindestanforderungen vorschreiben. Ist die Abgabe von Abénderungsangeboten zuléssig, so sind
Abanderungsangebote, soweit in der Ausschreibung nicht ausdriicklich anderes festgelegt wurde, auch
ohne Abgabe eines ausschreibungsgemalien Angebotes zuléssig.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung festzulegen, in welcher Art und Weise
diese Angebote zu Ubermitteln sind.

Subunternehmerleistungen

§08. (1) Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzuldssig. Ausgenommen hiervon sind
Kaufvertrage sowie die Weitergabe an verbundene Unternehmen.

(2) Der Bieter hat alle Teile des Auftrages, die er im Wege von Subauftrdgen an Subunternehmer zu
vergeben beabsichtigt, sowie die jeweils in Frage kommenden Subunternehmer im Angebot bekannt zu
geben. Abweichend davon kann der oOffentliche Auftraggeber aus sachlichen Griinden in der
Ausschreibung festlegen, dass nur hinsichtlich der von ihm festgelegten wesentlichen Teile des
Auftrages, bei denen der Bieter Subunternehmer in Anspruch nehmen mdchte, die jeweils in Frage
kommenden Subunternehmer im Angebot bekannt zu geben sind.

(3) Die Weitergabe des gesamten Auftrages oder von Teilen der Leistung ist nur insoweit zuldssig,
als der betreffende Subunternehmer die fur den ihm konkret zufallenden Leistungsteil erforderliche
Eignung besitzt. Der Subunternehmer kann seine erforderliche Eignung nach Mallgabe des § 80
nachweisen.

(4) Der offentliche Auftraggeber kann

1. bei Bau- oder Dienstleistungsauftragen sowie bei Verlege- oder Installationsarbeiten im
Zusammenhang mit einem Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte, von ihm festgelegte
kritische Aufgaben vom Bieter selbst, von einem mit diesem verbundenen Unternehmen, oder —
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im Falle der Teilnahme einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft am Vergabeverfahren — von
einem Mitglied dieser Arbeits- oder Bietergemeinschaft ausgefiihrt werden missen, oder

2. den Ruckgriff auf Subunternehmer in der Ausschreibung im Einzelfall beschréanken, sofern dies
durch den Auftragsgegenstand sachlich gerechtfertigt und angemessen ist.

(5) Der offentliche Auftraggeber kann in der Ausschreibung vorsehen, dass — sofern ein
Unternehmer zum Nachweis der erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
Subunternehmer in Anspruch nehmen mochte — alle betroffenen Unternehmer im Auftragsfall dem
offentlichen Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schulden.

Arten und Mittel zur Sicherstellung

§99. (1) Arten der Sicherstellung sind das Vadium, die Kaution, der Deckungsriicklass und der
Haftungsricklass.

(2) Wird ein Mittel zur Sicherstellung verlangt, so ist in den Ausschreibungsunterlagen vom
offentlichen Auftraggeber als ein derartiges Mittel eine Bankgarantie festzulegen. Sie kann nach Wahl
des zur Sicherstellung Verpflichteten durch eine entsprechende Riicklassversicherung oder durch Bargeld
oder durch Bareinlagen in entsprechender Hohe ersetzt werden.

Besondere Bestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr

8100. (1) Die Ausschreibung darf keine Bestimmungen uber den Zahlungstermin oder die
Entschéadigung flr die Betreibungskosten enthalten, die fir Unternehmer grob nachteilig im Sinne des
§ 459 Abs. 2 und 5 UGB sind.

(2) Der offentliche Auftraggeber kann in der Ausschreibung eine Zahlungsfrist festlegen. Die
Zahlungsfrist darf 30 Tage nicht Ubersteigen, aulRer
1. es ist aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine langere Frist sachlich
gerechtfertigt oder
2. die Uberwiegende Tétigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers oder der Organisationseinheit, fur die
das  Vergabeverfahren  durchgefiihrt  wird, besteht in der Bereitstellung von
Gesundheitsdienstleistungen.

Die Zahlungsfrist darf jedoch in keinem Fall 60 Tage Ubersteigen.

(3) Der offentliche Auftraggeber kann in der Ausschreibung Angaben (ber die maximale Dauer
eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder Uberpriifungsverfahrens zur Feststellung
der vertragsgeméafen  Leistungserbringung treffen. Die Dauer dieses Abnahme- oder
Uberpriifungsverfahrens darf grundsitzlich 30 Tage ab dem Empfang der Ware oder der Erbringung der
Bau- oder Dienstleistung nicht U(bersteigen. Davon abweichende Festlegungen des 6ffentlichen
Auftraggebers sind nur zuldssig, wenn diese fur Unternehmer nicht grob nachteilig sind. Fir die
Beurteilung der groben Nachteiligkeit ist inshesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Dauer des
vorgesehenen Abnahme- oder Uberpriifungsverfahrens von der Ubung des redlichen Verkehrs abweicht,
ob es einen sachlichen Grund fur diese Abweichung gibt und um welchen Auftragsgegenstand es sich
handelt.

(4) Die Ausschreibung darf keine Angaben (ber den friihestmdglichen Zeitpunkt des Einganges der
Rechnung beim 6ffentlichen Auftraggeber beinhalten.

(5) Der offentliche Auftraggeber darf in der Ausschreibung keinen Verzugszinssatz festlegen, dessen
Hohe den in § 456 UGB festgelegten gesetzlichen Zinssatz unterschreitet.

(6) Die Mdglichkeit einer Vereinbarung von Ratenzahlungen wird durch die Bestimmungen der
Abs. 1 bis 5 nicht berthrt.

Berichtigung der Ausschreibung

§ 101. (1) Werden wiahrend der Angebotsfrist Anderungen der Ausschreibung erforderlich, so sind
die Ausschreibungsunterlagen und erforderlichenfalls auch die Bekanntmachung zu berichtigen und die
Angebotsfrist erforderlichenfalls entsprechend zu verlangern.

(2) Ist eine Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen erforderlich, so ist allen Bewerbern oder
Bietern die Berichtigung zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen. Ist dies nicht mdglich, so ist die
Berichtigung in gleicher Weise wie die Ausschreibungsunterlagen zur Verfiigung zu stellen, zu
Ubermitteln oder bereitzustellen.

Nutzung von elektronischen Katalogen

8 102. In der Ausschreibung ist anzugeben, ob Angebote in Form eines elektronischen Kataloges
abzugeben sind oder ob Angebote einen elektronischen Katalog beinhalten missen. Ist dies der Fall, sind
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in der Ausschreibung jedenfalls die technischen Spezifikationen und erforderlichen Formate des
elektronischen Kataloges anzugeben.

2. Unterabschnitt
Die Leistungsbeschreibung

Arten der Leistungsbeschreibung
8§ 103. (1) Die Beschreibung der Leistung kann wahlweise konstruktiv oder funktional erfolgen.

(2) Bei einer Kkonstruktiven Leistungsbeschreibung sind die Leistungen nach zu erbringenden
Teilleistungen in einem Leistungsverzeichnis aufzugliedern.

(3) Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung sind die Leistungen als Aufgabenstellung durch
Festlegung von Leistungs- oder Funktionsanforderungen zu beschreiben.

Grundsétze der Leistungsbeschreibung

§104. (1) Die Leistungen sind bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung so eindeutig,
vollstdndig und neutral zu beschreiben, dass die Vergleichbarkeit der Angebote gewéhrleistet ist. Eine
konstruktive  Leistungsbeschreibung hat technische Spezifikationen zu enthalten und st
erforderlichenfalls durch Plane, Zeichnungen, Modelle, Proben, Muster und dergleichen zu ergénzen.

(2) Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung haben die technischen Spezifikationen das
Leistungsziel so hinreichend genau und neutral zu beschreiben, dass alle fur die Erstellung des Angebotes
malgebenden Bedingungen und Umstande erkennbar sind. Aus der Beschreibung der Leistung missen
sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an die Leistung gestellten Anforderungen in
technischer, wirtschaftlicher, gestalterischer und funktionsbedingter Hinsicht soweit erkennbar sein, dass
die Vergleichbarkeit der Angebote im Hinblick auf die vom oOffentlichen Auftraggeber vorgegebenen
Leistungs- oder Funktionsanforderungen gewdhrleistet ist. Leistungs- und Funktionsanforderungen
mussen so ausreichend prazisiert werden, dass sie den Bewerbern und Bietern eine klare Vorstellung uber
den Auftragsgegenstand vermitteln und dem o6ffentlichen Auftraggeber die Vergabe des Auftrages
ermoglichen. Eine funktionale Leistungsbeschreibung hat technische Spezifikationen zu enthalten und ist
erforderlichenfalls durch Plane, Zeichnungen, Modelle, Proben, Muster und dergleichen zu ergéanzen.

(3) In der Beschreibung der Leistung und der Aufgabenstellung sind alle Umstéande anzufiihren (zB
ortliche oder zeitliche Umstdnde oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der
Leistungserbringung), die fur die Ausfuhrung der Leistung und damit fir die Erstellung des Angebotes
von Bedeutung sind. Dies gilt ebenso flr besondere Erschwernisse oder Erleichterungen.

Erstellung eines Leistungsverzeichnisses

8 105. (1) Bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung sind umfangreiche Leistungen in einem
Leistungsverzeichnis aufzugliedern. Der Aufgliederung hat eine zusammenfassende Beschreibung der
Gesamtleistung voranzugehen.

(2) Bei der Gliederung des Leistungsverzeichnisses im Rahmen einer konstruktiven
Leistungsbeschreibung ist darauf Bedacht zu nehmen, ob es sich um Leistungen gleicher oder
unterschiedlicher Art und Preisbildung handelt. Ferner ist festzulegen, inwieweit die Preise
zweckentsprechend aufzugliedern sind (zB Lohn, Sonstiges, Lieferung, Montage). Soweit es sich nicht
um Rahmenvereinbarungen oder Rahmenvertrdge handelt, sind die unter einer Ordnungszahl (zB
Position) angeflhrten Leistungen so genau wie mdglich mengenmaRig zu bestimmen.

~(3) Sind fur die Beschreibung oder Aufgliederung bestimmter Leistungen geeignete Leitlinien, wie
ONORMEN oder standardisierte Leistungsbeschreibungen, vorhanden, so ist auf diese Bedacht zu
nehmen.

Technische Spezifikationen

8 106. (1) Technische Spezifikationen missen allen Bewerbern und Bietern den gleichen Zugang
zum Vergabeverfahren gewéhren und dirfen den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise
behindern.

(2) Unbeschadet verbindlich festgelegter, unionsrechtskonformer nationaler technischer Vorschriften
sind technische Spezifikationen auf eine der folgenden Arten festzulegen:
1. unter Beachtung nachstehender Rangfolge:
a) nationale Normen, mit denen européische Normen umgesetzt werden,
b) europdische technische Bewertungen,
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¢) gemeinsame technische Spezifikationen,

d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europdischen
Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische
Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen fur die Planung, Berechnung und
Ausflihrung von Bauleistungen und den Einsatz von Waren,

wobei jede Bezugnahme ausnahmslos mit dem Zusatz ,,oder gleichwertig™ zu versehen ist, oder

2. in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, oder

3.in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemal Z 2 unter Bezugnahme auf
technische Spezifikationen gemdR Z 1 als Mittel zur Vermutung der Konformitat mit diesen
Leistungs- oder Funktionsanforderungen, oder

4. unter Bezugnahme auf technische Spezifikationen geméR Z 1 hinsichtlich bestimmter Merkmale
und unter Bezugnahme auf Leistungs- oder Funktionsanforderungen geméR Z 2 hinsichtlich
anderer Merkmale.

(3) Werden technische Spezifikationen gemal Abs.2 Z 1 festgelegt, so darf der offentliche
Auftraggeber ein Angebot nicht mit der Begriindung ablehnen, die angebotene Leistung entspréche nicht
den von ihm herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter mit geeigneten Mitteln in seinem
Angebot nachweist, dass die von ihm vorgeschlagene Losung den Anforderungen der technischen
Spezifikationen, auf die Bezug genommen wurde, gleichermalien entspricht. Als geeignete Mittel gelten
insbesondere die Nachweise gemaR § 109.

(4) Werden technische Spezifikationen gemaR Abs.2 Z 2 festgelegt, so darf der Offentliche
Auftraggeber ein Angebot, das einer nationalen Norm, mit der eine européische Norm umgesetzt wird,
einer europdischen technischen Bewertung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer
internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den européischen
Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht ablehnen, wenn diese Spezifikationen die von ihm
geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit
geeigneten Mitteln nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung den Leistungs- und
Funktionsanforderungen des o&ffentlichen Auftraggebers entspricht. Als geeignete Mittel gelten
insbesondere die Nachweise gemaR § 109.

(5) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen
Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Herstellung oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das
die von einem bestimmten Unternehmer bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen charakterisiert,
oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen
werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmer oder bestimmte Produkte begunstigt oder ausgeschlossen
werden. Solche Verweise sind jedoch ausnahmsweise zuldssig, wenn der Auftragsgegenstand nicht
hinreichend genau und allgemein verstandlich beschrieben werden kann. Sie sind ausnahmslos mit dem
Zusatz ,,oder gleichwertig™ zu versehen.

(6) Erfolgt ausnahmsweise die Ausschreibung eines bestimmten Erzeugnisses mit dem Zusatz ,,oder
gleichwertig®, sind in freien Zeilen (Bieterliicken) des Leistungsverzeichnisses nach der entsprechenden
Position vom Bieter Angaben uber Fabrikat und Type der von ihm gewdhlten gleichwertigen Produkte
und, sofern gefordert, sonstige diese Produkte betreffende Angaben zu verlangen. Die mal3geblichen
Kriterien fiir die Beurteilung der Gleichwertigkeit sind in der Leistungsbeschreibung anzugeben.

Barrierefreiheit

8 107. (1) Bei der Beschaffung einer Leistung, die zur Nutzung durch natirliche Personen
vorgesehen ist, sind die technischen Spezifikationen so festzulegen, dass die Kriterien der Konzeption fir
alle Anforderungen einschlieBlich der Zuganglichkeit fur Menschen mit Behinderung bericksichtigt
werden. Bestehen verpflichtende Zugénglichkeitserfordernisse aufgrund eines Rechtsaktes der
Europdischen Union, so missen die technischen Spezifikationen darauf Bezug nehmen, soweit solche
Kriterien betroffen sind.

(2) Von der Verpflichtung geméaR Abs. 1 kann in ordnungsgemal begriindeten Féllen abgesehen
werden. Dies ist insbesondere der Fall
1. bei Leistungen oder Teilen davon, bei denen der 6ffentliche Auftraggeber davon ausgehen kann,
dass keine Notwendigkeit einer Nutzung durch Menschen mit Behinderung zu erwarten ist, oder
2. wenn die geschatzten zuséatzlichen Kosten aufgrund der Beriicksichtigung der Kriterien
unverhdltnismaRig sind.
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Gltezeichen

§ 108. (1) Will der offentliche Auftraggeber eine Leistung mit spezifischen Merkmalen beschaffen,
kann er in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Bedingungen fur die
Ausfuhrung des Auftrages ein bestimmtes Gutezeichen als Nachweis dafiir verlangen, dass die Leistung
den geforderten Merkmalen entspricht. Dieses Gutezeichen muss folgende Bedingungen erfillen:

1. die Anforderungen des Gitezeichens betreffen ausschlieBlich Kriterien, die mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und fiir die Beschreibung der Merkmale der Leistung
geeignet sind,

2. die Anforderungen des Gltezeichens basieren auf objektiv nachprufbaren und nicht
diskriminierenden Kriterien,

3. das Gitezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens erstellt, an dem
sich alle relevanten interessierten Kreise wie Verwaltungsbehérden, Verbraucher, Sozialpartner,
Hersteller, Handler und Nichtregierungsorganisationen beteiligen konnten,

4. das Gutezeichen ist allen interessierten Kreisen zugénglich und

5. die Anforderungen des Gutezeichens werden von einem Dritten festgelegt, auf den der
Unternehmer, der das Giitezeichen beantragt, keinen ausschlaggebenden Einfluss austiben kann.

(2) Der offentliche Auftraggeber kann auch die Erflllung nur einzelner Anforderungen eines
Glitezeichens verlangen.

(3) Erflllt ein Gitezeichen die Bedingungen gemaR Abs. 1 Z 2 bis 5, schreibt aber Anforderungen
vor, die mit dem Auftragsgegenstand nicht in Verbindung stehen, darf der 6ffentliche Auftraggeber nicht
das Gutezeichen als solches verlangen. Er kann aber technische Spezifikationen unter Verweis auf
Spezifikationen dieses Gltezeichens festlegen, die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen
und geeignet sind, diesen zu beschreiben.

(4) Verlangt der offentliche Auftraggeber ein bestimmtes Gutezeichen, muss er alle Gutezeichen
anerkennen, die ihre Gleichwertigkeit mit den Anforderungen des verlangten Giitezeichens bestétigen.

(5) Hat der Bewerber oder Bieter aus von ihm nicht zu verantwortenden Grlinden nachweislich keine
Mdoglichkeit, das vom offentlichen Auftraggeber verlangte oder ein gleichwertiges Giitezeichen
fristgerecht zu erlangen, muss der 6ffentliche Auftraggeber andere geeignete Nachweise akzeptieren,
sofern der Bewerber oder Bieter nachweist, dass alle verlangten Anforderungen des Gutezeichens erfillt
werden.

Testberichte und Zertifizierungen

8109. (1) Der offentliche Auftraggeber kann vom Bewerber oder Bieter die Vorlage eines
Testberichtes einer Konformitatshewertungsstelle oder einer von dieser ausgegebenen Zertifizierung als
Nachweis fir die Ubereinstimmung mit den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den
Bedingungen fiir die Ausfuhrung des Auftrages verlangen. Der offentliche Auftraggeber hat alle
Zertifikate anderer entsprechender Konformitétsbewertungsstellen zu akzeptieren.

(2) Hat der Bewerber oder Bieter keinen Zugang zu den Nachweisen gemall Abs. 1 oder aus von ihm
nicht zu verantwortenden Griinden nachweislich keine Mdglichkeit, diese fristgerecht zu erlangen, muss
der offentliche Auftraggeber auch andere geeignete Nachweise akzeptieren, sofern diese Nachweise die
Erfallung der in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Bedingungen fiir die
Ausfuhrung des Auftrages verlangten Kriterien belegen.

3. Unterabschnitt
Bestimmungen Uber den Leistungsvertrag

Vertragsbestimmungen

8 110. (1) Soweit sich die Vertragsbestimmungen nicht schon aus der Beschreibung der Leistung
ergeben, sind sie eindeutig und so umfassend festzulegen, dass ein eindeutiger Leistungsvertrag zustande
kommen kann. Fir folgende Angaben sind erforderlichenfalls eigene Bestimmungen im Leistungsvertrag
festzulegen:

1. Erfillungszeiten und allféllige Fixgeschafte;
2. Vertragsstrafen (Ponale);
3. Sicherstellungen;
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4. Arten der Preise; bei veranderlichen Preisen sind — sofern entsprechende ONORMEN nicht
vorhanden und fur anwendbar erklart worden sind — die Regeln und Voraussetzungen
festzulegen, die eine eindeutige Preisumrechnung erméglichen;

. Mehr- oder Minderleistungen;

. Prémien;

. Vorauszahlungen;

. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand;

. Bestimmungen ber Schiedsgerichtsbarkeit;

10. Besonderheiten im Zusammenhang mit der technischen Ausfiihrung;

11. Abweichungen von allgemein anerkannten oder tblichen Ausfuhrungsregeln;

12. Art der Prifung der Einhaltung bestimmter Vorschreibungen, zB hinsichtlich der Giite des
Materials;

13. Bedingungen inshesondere wirtschaftlichen, innovationsbezogenen, sozialen (wie zB frauen-,
behinderten-, sozial- und beschéftigungspolitische Belange) oder 6kologischen Inhaltes, die
wahrend der Erbringung der Leistungen zu erfiillen sind, sofern diese Bedingungen mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und bereits in der Ausschreibung bekannt gemacht
worden sind; besondere Bedingungen flr Arbeitsgemeinschaften missen sachlich gerechtfertigt
und verhéltnismalig sein;

14. Material, das im Zuge der Ausfiihrung der Leistung anfallt (Eigentumsverhaltnis, Verbringung,
Verwendung, Vergutung);

15. Verpackung;

16. Erfallungsort;

17. Teil- und Schlussubernahme;

18. Abrechnung, Rechnungslegung, Zahlung und Verzugszinsen;
19. Leistungen zu Regiepreisen (zB Zuldssigkeit, Nachweis);

20. Rickstellung von Ausschreibungs- oder Angebotsunterlagen und von Ausarbeitungen gemaR
8§ 27 Abs. 5 oder 6;

21. Vergitung von besonderen Ausarbeitungen im Zuge der Angebotserstellung;

22. Ubertragung von Rechten des geistigen Eigentums;

23. Verwertung von Ausarbeitungen gemal3 § 27 Abs. 4;

24. Gewahrleistung und Haftung;

25. Versicherungen;

26. Voraussetzungen, bei deren Vorliegen der Vertrag aufgeldst werden kann bzw. aufgelést werden
muss.

(2) Der offentliche Auftraggeber kann weitere Festlegungen flr den Leistungsvertrag treffen.
Bestehen flr die Vertragsbestimmungen geeignete Leitlinien, wie ONORMEN oder standardisierte
Leistungsbeschreibungen, so ist auf diese Bedacht zu nehmen.

Besondere Vertragsbestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr

8 111. (1) Bestimmungen im Leistungsvertrag Uber den Zahlungstermin oder die Entschadigung flr
die Betreibungskosten, die fiir Unternehmer grob nachteilig im Sinne des § 459 Abs. 2 und 5 UGB sind,
sind nichtig.

(2) Der offentliche Auftraggeber kann im Leistungsvertrag eine Zahlungsfrist festlegen. Die
Zahlungsfrist darf bei sonstiger Nichtigkeit 30 Tage nicht Ubersteigen, auBer
1. es ist aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine langere Frist sachlich
gerechtfertigt oder
2. die Uberwiegende Tétigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers oder der Organisationseinheit, fur die
das  Vergabeverfahren durchgefihrt wird, besteht in der Bereitstellung von
Gesundheitsdienstleistungen.

Die Zahlungsfrist darf jedoch bei sonstiger Nichtigkeit in keinem Fall 60 Tage Ubersteigen.

(3) Der Leistungsvertrag kann Bestimmungen (ber die maximale Dauer eines gesetzlich oder
vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder Uberpriifungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgeméafen
Leistungserbringung enthalten. Die Dauer dieses Abnahme- oder Uberprifungsverfahrens darf bei
sonstiger Nichtigkeit grundsatzlich 30 Tage ab dem Empfang der Ware oder der Erbringung der Bau-
oder Dienstleistung nicht Ubersteigen. Davon abweichende Vereinbarungen sind nur zuléssig, wenn diese
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ausdrucklich in allfalligen Ausschreibungsunterlagen festgelegt wurden und fur den Unternehmer nicht
grob nachteilig sind. Fur die Beurteilung der groben Nachteiligkeit ist insbesondere zu berlicksichtigen,
inwieweit die Dauer des vorgesehenen Abnahme- oder Uberpriifungsverfahrens von der Ubung des
redlichen Verkehrs abweicht, ob es einen sachlichen Grund fiir diese Abweichung gibt und um welchen
Auftragsgegenstand es sich handelt.

(4) Vereinbarungen im Leistungsvertrag uber den frihestmoglichen Zeitpunkt des Einganges der
Rechnung beim 6ffentlichen Auftraggeber sind nichtig.

(5) Die Vereinbarung eines Verzugszinssatzes im Leistungsvertrag, dessen Hohe den in § 456 UGB
festgelegten gesetzlichen Zinssatz unterschreitet, ist nichtig.

(6) Die Mdglichkeit einer Vereinbarung von Ratenzahlungen wird durch die Bestimmungen der
Abs. 1 bis 5 nicht berihrt.

(7) Die in den Abs. 1 bis 5 vorgesehene Nichtigkeit kann nicht geltend gemacht werden,

1.wenn die entsprechende Bestimmung in einem Nachprifungsverfahren vor den
Vergabekontrollbehérden hatte angefochten werden kénnen oder

2. wenn die zustdndige Vergabekontrollbehtrde die entsprechende Bestimmung in einem
Nachprifungsverfahren als rechtméaBig erkannt hat.

6. Abschnitt
Ablauf einzelner Vergabeverfahren und Teilnehmer im Vergabeverfahren

1. Unterabschnitt

Ablauf des offenen Verfahrens, des nicht offenen Verfahrens und des
Verhandlungsverfahrens

Ablauf des offenen Verfahrens

8 112. (1) Im offenen Verfahren kann jeder Unternehmer innerhalb der Angebotsfrist ein Angebot
einreichen. Dem Angebot sind die vom 6ffentlichen Auftraggeber verlangten Informationen im Hinblick
auf die Eignung beizufligen.

(2) Im offenen Verfahren kann der 6ffentliche Auftraggeber die Angebote priifen, bevor die Eignung
des Bieters und der bekannt gegebenen Subunternehmer gepruft wird.

(3) Wahrend eines offenen Verfahrens darf mit den Bietern Uber eine Angebotsanderung nicht
verhandelt werden.

Ablauf des nicht offenen Verfahrens

§113. (1) Im nicht offenen Verfahren konnen die zur Abgabe von Angeboten aufgeforderten
Unternehmer innerhalb der Angebotsfrist ihre Angebote einreichen.

(2) Wahrend eines nicht offenen Verfahrens darf mit den Bietern iber eine Angebotsédnderung nicht
verhandelt werden.

(3) Anzahl und Namen der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmer sind bis zur
Angebotsoffhung geheim zu halten.

Ablauf des Verhandlungsverfahrens

8§114. (1) Im Verhandlungsverfahren hat der Offentliche Auftraggeber in den
Ausschreibungsunterlagen den Auftragsgegenstand anzugeben, indem er seine Bedirfnisse und die
erforderlichen Eigenschaften der zu erbringenden Leistung beschreibt und die Zuschlagskriterien
spezifiziert. Der Offentliche Auftraggeber hat anzugeben, welche Elemente der Leistungsbeschreibung die
von allen Angeboten einzuhaltenden Mindestanforderungen darstellen. Die bereitgestellten Informationen
mussen so prazise sein, dass ein Unternehmer Art und Umfang der zu erbringenden Leistung erkennen
und entscheiden kann, ob er einen Teilnahmeantrag stellt.

(2) Jeder Unternehmer, der vom 6ffentlichen Auftraggeber zur Angebotsabgabe aufgefordert wurde,
kann ein Erstangebot abgeben, das die Grundlage fir die spéateren Verhandlungen darstellt. Der
oOffentliche Auftraggeber hat mit dem betreffenden Bieter Uber das von ihm abgegebene Erstangebot und
alle Folgeangebote, mit Ausnahme des endgultigen Angebotes geméR Abs. 8, zu verhandeln. Die in den
Ausschreibungsunterlagen vom 6ffentlichen Auftraggeber festgelegten Mindestanforderungen und
Zuschlagskriterien dirfen nicht Gegenstand von Verhandlungen sein.
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(3) Abweichend von Abs. 2 kann der 6ffentliche Auftraggeber den Auftrag auf der Grundlage des
Erstangebotes vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er in der Bekanntmachung oder in der
Aufforderung zur Interessensbestatigung angegeben hat, dass er sich diese Méglichkeit vorbehalt.

(4) Der offentliche Auftraggeber hat sicherzustellen, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich
behandelt werden. Er darf Informationen nicht in diskriminierender Weise weitergeben, sodass bestimmte
Bieter gegenlber anderen Bietern begunstigt werden konnen. Der o6ffentliche Auftraggeber darf
vertrauliche Informationen eines Bewerbers oder Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen
Unternehmer weitergeben. Diese Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die
beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.

(5) Der offentliche Auftraggeber hat alle Bieter, deren Angebote nicht ausgeschieden wurden oder
gemiB Abs.6 nicht weiter berlicksichtigt werden, (iber etwaige Anderungen der
Ausschreibungsunterlagen zu informieren. Er hat den Bietern im Anschluss an solche Anderungen
ausreichend Zeit zu gewdhren, ihre Angebote gegebenenfalls zu &ndern. Die in der Ausschreibung
festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien durfen wéhrend des Verhandlungsverfahrens
nicht gedndert werden.

(6) Ein Verhandlungsverfahren kann in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen durchgefiihrt
werden. Der oOffentliche Auftraggeber kann die Anzahl der Angebote anhand der Zuschlagskriterien
verringern. Der offentliche Auftraggeber hat jene Bieter, deren Angebote nicht weiter beriicksichtigt
werden, unverziiglich unter Bekanntgabe der Griinde fir die Nichtberiicksichtigung von dieser
Entscheidung zu verstandigen. Die Grinde der Nichtberticksichtigung sind nicht bekannt zu geben,
soweit die Bekanntgabe dieser Informationen &ffentlichen Interessen oder den berechtigten
Geschaftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb
schaden wiirde. Die vom o&ffentlichen Auftraggeber gewahlte VVorgangsweise ist in der Ausschreibung
oder in der Aufforderung zur Interessensbestitigung bekannt zu geben. In der Schlussphase eines
Verhandlungsverfahrens mit mehreren Bietern missen, sofern eine ausreichende Anzahl von geeigneten
Bietern verbleibt, noch so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wetthewerb gewahrleistet ist.

(7) Der offentliche Auftraggeber hat jeden verbliebenen Bieter auf dessen Verlangen unverziglich,
jedenfalls aber binnen 15 Tagen nach Einlangen des Ersuchens, Uber Verlauf und Fortschritt der
Verhandlungen zu informieren.

(8) Der offentliche Auftraggeber hat den verbliebenen Bietern den beabsichtigten Abschluss der
Verhandlungen bekannt zu geben und eine einheitliche Frist flr die Abgabe eines endgiltigen Angebotes
festzulegen. VVon den endgiiltigen Angeboten, die den Mindestanforderungen entsprechen und nicht
auszuscheiden sind, hat der Offentliche Auftraggeber das erfolgreiche Angebot geméR den
Zuschlagskriterien auszuwéhlen.

(9) Bei der Durchfihrung von Verhandlungsverfahren im Unterschwellenbereich kann sich der
offentliche Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen vorbehalten, dass er im Fall der Abgabe von
vollstdndig ausgearbeiteten und vergleichbaren Angeboten Verhandlungen nur mit dem Bieter des
bestgereihten Angebotes fuhrt und er mit den Ubrigen Bietern Verhandlungen nur dann fiihrt, wenn die
Verhandlungen mit dem Bieter des bestgereihten Angebotes nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

(10) Anzahl und Namen der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmer sind bis zur
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung geheim zu halten.

2. Unterabschnitt
Ablauf des wettbewerblichen Dialoges

Ausschreibung des wettbewerblichen Dialoges

8 115. Der offentliche Auftraggeber hat in der Bekanntmachung des wettbewerblichen Dialoges
seine Bedurfnisse und Anforderungen zu formulieren. Die Bekanntmachung hat dartiber hinaus jedenfalls
die folgenden Angaben zu enthalten:

1. die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Hchstzahl der Teilnehmer,
2. die Eignungs- und Auswahlkriterien,

3. die Festlegung, ob der Dialog in mehreren Phasen abgewickelt wird und ob die Zahl der zu
erorternden Ldsungen reduziert werden soll,

4. einen indikativen Zeitrahmen fir das Verfahren,
. eine nahere Erlauterung der Bedirfnisse und Anforderungen des 6ffentlichen Auftraggebers,
6. die Zuschlagskriterien und

(62}
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7. die Festlegung, ob Pramien oder Zahlungen fir die Teilnehmer am Dialog vorgesehen sind.

Die in den Z3 bis 7 wvorgesehenen Angaben kodnnen abweichend davon auch in den
Ausschreibungsunterlagen enthalten sein.

Dialogphase

8 116. (1) Der offentliche Auftraggeber flhrt mit den Teilnehmern einen Dialog mit dem Ziel, die
Losung oder die Losungen zu ermitteln, mit der oder mit denen seine Bedirfnisse und Anforderungen am
besten erfiillt werden kdnnen. Bei diesem Dialog kann der &éffentliche Auftraggeber mit den Teilnehmern
alle Aspekte des Auftrages erdrtern und gegebenenfalls aufgrund der Erdrterungen seine in der
Ausschreibung festgelegten Bedurfnisse und Anforderungen anpassen. Eine Anpassung ist allen
Teilnehmern am Dialog bekannt zu geben.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat sicherzustellen, dass alle Teilnehmer am Dialog gleich
behandelt werden. Er darf Informationen nicht in diskriminierender Weise weitergeben, sodass bestimmte
Teilnehmer gegeniuber anderen Teilnehmern begunstigt werden kénnen. Der 6ffentliche Auftraggeber
darf Losungen, Teile von Losungen oder vertrauliche Informationen eines Bewerbers oder Teilnehmers
nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmer weitergeben. Diese Zustimmung darf nicht
allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt
werden.

(3) Der wettbewerbliche Dialog kann in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen durchgefiihrt
werden. Der oOffentliche Auftraggeber kann die Zahl der zu er6rternden Losungen anhand der
Zuschlagskriterien wahrend der Dialogphase verringern. Der Offentliche Auftraggeber hat jene
Teilnehmer, deren Losungen nicht weiter beriicksichtigt werden, unverziiglich unter Bekanntgabe der
Grinde fur die Nichtberlicksichtigung von dieser Entscheidung zu verstdndigen. Die Griinde der
Nichtbertcksichtigung sind nicht bekannt zu geben, soweit die Bekanntgabe dieser Informationen
oOffentlichen Interessen oder den berechtigten Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen
oder dem freien und lauteren Wettbewerb schaden wiirde.

(4) Der offentliche Auftraggeber hat jeden verbliebenen Teilnehmer auf dessen Verlangen
unverziglich, jedenfalls aber binnen 15 Tagen nach Einlangen des Ersuchens, uber Verlauf und
Fortschritt des Dialoges zu informieren.

(5) Der offentliche Auftraggeber setzt den Dialog so lange fort, bis er die Lésung oder die Ldsungen
ermittelt hat, die zur Erfullung seiner Bedirfnisse und Anforderungen am besten geeignet ist oder sind.
Sofern eine ausreichende Anzahl von Losungen gemaR dem ersten Satz vorliegt, missen in der
Schlussphase des Dialoges noch so viele Ldsungen vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewéhrleistet
ist.

(6) Der offentliche Auftraggeber hat den Abschluss der Dialogphase und die Grundziige der
ausgewdhlten Losung oder Losungen allen Teilnehmern am Dialog unverziiglich bekannt zu geben.

Aufforderung zur Angebotsabgabe und Vergabe des Auftrages

8 117. (1) Der offentliche Auftraggeber hat den oder die verbliebenen Teilnehmer aufzufordern, auf
der Grundlage der vom jeweiligen Teilnehmer vorgelegten und in der Dialogphase naher ausgefihrten
Loésung oder Ldsungen sein bzw. ihr Angebot zu legen.

(2) Ein Angebot muss alle zur Ausfiihrung des VVorhabens erforderlichen Elemente enthalten.

(3) Auf Verlangen des offentlichen Auftraggebers kann der Bieter sein Angebot klarstellen,
prazisieren, verbessern und ergénzen, sofern dies nicht zu einer Anderung der wesentlichen Bestandteile
des Angebotes oder der Ausschreibung fiihrt, die den Wettbewerb verfalschen oder sich diskriminierend
auswirken konnte.

(4) Der offentliche Auftraggeber hat geméR den Zuschlagskriterien das technisch und wirtschaftlich
gunstigste Angebot auszuwahlen.

(5) Auf Verlangen des offentlichen Auftraggebers kann der Bieter, dessen Angebot als das technisch
und wirtschaftlich gunstigste ermittelt worden ist, bestimmte Elemente seines Angebotes néher erldutern
oder darin enthaltene Zusagen bestitigen, sofern dies nicht zu einer Anderung der wesentlichen
Bestandteile des Angebotes oder der Ausschreibung fiihrt, die den Wettbewerb verfalschen oder sich
diskriminierend auswirken konnte.
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3. Unterabschnitt
Ablauf der Innovationspartnerschaft

Ziel der Innovationspartnerschaft

8§ 118. (1) Ziel der Innovationspartnerschaft ist die Entwicklung einer innovativen Ware, Bau- oder
Dienstleistung sowie der anschlieBende Erwerb der daraus hervorgehenden Waren, Bau- oder
Dienstleistungen, sofern das Leistungsniveau und die Kostenobergrenze eingehalten werden, die
zwischen dem offentlichen Auftraggeber und den Partnern der Innovationspartnerschaft vereinbart
worden sind.

(2) Der geschatzte Wert der Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen darf in Bezug auf die fur
ihre Entwicklung erforderliche Investition nicht unverhaltnismagig sein.

Ausschreibung der Innovationspartnerschaft

8 119. (1) Der offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung den Bedarf nach einer innovativen
Ware, Bau- oder Dienstleistung zu beschreiben, der nicht durch den Erwerb von bereits auf dem Markt
verfligbaren Waren, Bau- oder Dienstleistungen befriedigt werden kann. Der 6ffentliche Auftraggeber hat
anzugeben, welche Elemente der Leistungsbeschreibung die von allen Angeboten einzuhaltenden
Mindestanforderungen darstellen. Die bereitgestellten Informationen miissen so prézise sein, dass ein
Unternehmer Art und Umfang der geforderten Ldsung erkennen und entscheiden kann, ob er einen
Teilnahmeantrag stellt.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung Auswahlkriterien festzulegen, die
insbesondere die Féhigkeiten des Bewerbers auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die
Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Losungen betreffen.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung anzugeben, ob die
Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder mit mehreren Partnern gebildet werden soll.

(4) In der Ausschreibung sind Festlegungen betreffend die Rechte des geistigen Eigentums der
Partner zu treffen.

Ablauf der Verhandlungen

8120. (1) Der offentliche Auftraggeber hat ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Bekanntmachung durchzuflihren, bei dem jeder Unternehmer, der vom offentlichen Auftraggeber zur
Angebotsabgabe aufgefordert wurde, ein Forschungs- und Innovationsprojekt (Erstangebot) einreichen
kann, das auf die Abdeckung der in der Ausschreibung genannten Bedirfnisse abzielt und das die
Grundlage fiir die spateren Verhandlungen darstellt.

(2) Fir die Durchfiihrung des Verhandlungsverfahrens gilt § 114 mit der MaRgabe, dass

1. die Innovationspartnerschaft nicht bereits auf der Grundlage des Erstangebotes gebildet werden
kann, ohne in Verhandlungen einzutreten,

2. es dem offentlichen Auftraggeber frei steht, in der Schlussphase des Verhandlungsverfahrens mit
nur einem Bieter zu verhandeln, und

3.von den endgultigen Angeboten, die den Mindestanforderungen entsprechen und nicht
auszuscheiden sind, der 6ffentliche Auftraggeber das erfolgreiche Angebot oder die erfolgreichen
Angebote geméR den Zuschlagskriterien auszuwahlen hat.

Durchfuhrung der Innovationspartnerschaft

8 121. (1) Der offentliche Auftraggeber kann die Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder
mit mehreren Partnern bilden. Bei einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern haben die
Partner getrennte Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten durchzufthren.

(2) Die Innovationspartnerschaft ist entsprechend dem Forschungs- und Innovationsprozess in
aufeinander folgende Phasen zu strukturieren und kann die Herstellung der Ware, die Erbringung der
Dienstleistung oder die Fertigstellung der Bauleistung umfassen. Im Vertrag Uber den Abschluss der
Innovationspartnerschaft, der aufgrund des Verhandlungsverfahrens gemaR § 120 abgeschlossen wird,
sind die von dem Partner oder den Partnern zu erreichenden Zwischenziele sowie die Zahlung einer
Vergutung in angemessenen Teilbetradgen festzulegen. Auf Grundlage dieser Ziele kann der 6ffentliche
Auftraggeber am Ende jeder Phase entscheiden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder, im Fall
einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der Partner durch die Kiindigung
einzelner Vertrége reduziert, sofern in der Ausschreibung jeweils darauf hingewiesen wurde, dass diese
Maoglichkeit besteht und unter welchen Umsténden davon Gebrauch gemacht werden kann.
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(3) Die Struktur der Innovationspartnerschaft, insbesondere die Dauer und der Wert der einzelnen
Phasen, haben dem Innovationsgrad der vorgeschlagenen Losung und der Abfolge der Forschungs- und
Entwicklungstatigkeiten, die fir die Entwicklung einer auf dem Markt noch nicht vorhandenen
innovativen Lésung erforderlich sind, Rechnung zu tragen.

(4) Bei einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern darf der 6ffentliche Auftraggeber eine
vorgeschlagene Losung oder andere von einem Partner im Rahmen der Partnerschaft mitgeteilte
vertrauliche Informationen nicht ohne die Zustimmung des betroffenen Partners an die anderen Partner
weitergeben. Diese Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte
Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.

(5) Der offentliche Auftraggeber darf die im Rahmen der Innovationspartnerschaft entwickelte
innovative Ware, Bau- oder Dienstleitung nur erwerben, wenn das Leistungsniveau und die
Kostenobergrenze eingehalten werden, die zwischen dem &ffentlichen Auftraggeber und dem Partner
bzw. den Partnern der Innovationspartnerschaft vereinbart worden sind. Im Falle einer
Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern hat der 6ffentliche Auftraggeber vor Beginn der
Erwerbsphase aus den verbliebenen Ldsungen auf Grundlage der in den Vertrdgen hiefiir festgelegten
objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien die beste Lésung oder, sofern in der Ausschreibung
darauf hingewiesen wurde, dass diese Mdglichkeit besteht, die besten Lésungen auszuwahlen.

4. Unterabschnitt
Teilnehmer im Vergabeverfahren

Teilnehmer im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und im
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung

§122. (1) Beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und beim
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung hat die Aufforderung zur Angebotsabgabe nur
an geeignete Unternehmer zu erfolgen.

(2) Die Auswahl der aufzufordernden Unternehmer hat in nicht diskriminierender Weise
stattzufinden. Der 6ffentliche Auftraggeber hat die aufzufordernden Unternehmer so haufig wie mdglich
zu wechseln. Nach Mdglichkeit sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmer am Vergabeverfahren
Zu beteiligen.

(3) Die Anzahl der aufzufordernden Unternehmer ist entsprechend der Leistung festzulegen und darf
beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung nicht unter drei liegen. Beim
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung darf die Anzahl der aufzufordernden
Unternehmer, sofern nicht die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann
oder &uferst dringliche, zwingende Grinde vorliegen, bei Existenz einer hinreichenden Anzahl von
geeigneten Unternehmern nicht unter drei liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wettbewerb
gewabhrleisten und hat den besonderen Erfordernissen der zur Ausfilhrung gelangenden Leistung
Rechnung zu tragen. Beim Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung im
Unterschwellenbereich darf die Anzahl der aufzufordernden Unternehmer auch aus anderen sachlichen
Grinden unter drei liegen; die Griinde fir diese Unterschreitung sind vom o6ffentlichen Auftraggeber
festzuhalten.

Teilnehmer im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, beim wettbewerblichen Dialog und bei
Innovationspartnerschaften

8§ 123. (1) Teilnahmeantrége haben jene Informationen zu enthalten, die der 6ffentliche Auftraggeber
im Hinblick auf die Eignung und die Auswahl der Bewerber verlangt hat.

(2) Unter Bedachtnahme auf die Abs. 4 bis 7 ist nur geeigneten Bewerbern, die aufgrund der
Bekanntmachung rechtzeitig Teilnahmeantrdge gestellt haben, Gelegenheit zur Beteiligung am
Vergabeverfahren zu geben.

(3) Der offentliche Auftraggeber darf vom Inhalt der Teilnahmeantrdge erst nach Ablauf der Frist flr
deren Einreichung Kenntnis erhalten. Die Priifung der Teilnahmeantrége ist so zu dokumentieren, dass
alle fur die Beurteilung der Teilnahmeantrdge wesentlichen Umstidnde nachvollziehbar sind. Der
Bewerber kann die Ubermittlung oder elektronische Bereitstellung des Teiles der seinen Teilnahmeantrag
betreffenden Dokumentation verlangen.

(4) Die Anzahl der aufzufordernden Unternehmer ist entsprechend der Leistung festzulegen und darf
nicht unter drei, bei nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung im Oberschwellenbereich
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nicht unter funf liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wettbewerb gewdéhrleisten und ist in
der Bekanntmachung anzugeben. Bei Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung im
Unterschwellenbereich ist eine Unterschreitung aus sachlichen Griinden zuldssig. Die Grinde fir diese
Unterschreitung sind vom &ffentlichen Auftraggeber festzuhalten.

(5) Die objektiven und nicht diskriminierenden Auswahlkriterien haben den besonderen
Erfordernissen der zur Ausfihrung gelangenden Leistung bzw. des den Gegenstand des Dialoges
bildenden Vorhabens Rechnung zu tragen und sind in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur
Interessensbestatigung bekannt zu geben.

(6) Langen in der Folge mehr Teilnahmeantrége als die vom &ffentlichen Auftraggeber festgelegte
Anzahl von aufzufordernden Unternehmern ein, so hat der ¢ffentliche Auftraggeber unter den geeigneten
Bewerbern anhand der Auswahlkriterien die besten Bewerber auszuwahlen. Die mal3geblichen Griinde
fir die Auswahl sind festzuhalten. Der &ffentliche Auftraggeber hat die nicht zur Angebotsabgabe
aufgeforderten Bewerber von dieser Entscheidung unverziiglich, jedenfalls aber eine Woche, bei der
Durchflihrung eines beschleunigten Verfahrens gemal den 88 74 und 77 drei Tage nach Abschluss der
Auswahl unter Bekanntgabe der Griinde fiir die Nicht-Zulassung zu verstandigen. Die Griinde der Nicht-
Zulassung sind nicht bekannt zu geben, sofern die Bekanntgabe dieser Informationen &ffentlichen
Interessen oder den berechtigten Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien
und lauteren Wettbewerb schaden wirde.

(7) Liegt die Zahl der Teilnahmeantrdge von geeigneten Bewerbern unter der vom o&ffentlichen
Auftraggeber festgelegten Mindestanzahl von aufzufordernden Unternehmern, so kann der 6ffentliche
Auftraggeber das Verfahren mit den geeigneten Bewerbern fortfihren. Im Unterschwellenbereich kann
der oOffentliche Auftraggeber zusétzliche geeignete Unternehmer, die keinen Teilnahmeantrag gestellt
haben, in das Vergabeverfahren bzw. den Dialog einbeziehen.

(8) Der offentliche Auftraggeber hat die ausgewahlten Bewerber gleichzeitig zur Angebotsabgabe
oder — im Fall eines wettbewerblichen Dialoges — zur Teilnahme am Dialog aufzufordern. Die
Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme am Dialog hat einen Verweis auf die Internet-
Adresse zu enthalten, unter der die Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung gestellt sind. Wenn die
Ausschreibungsunterlagen gemai § 89 Abs. 3 ausnahmsweise nicht auf elektronischem Weg kostenlos,
direkt, uneingeschrankt und vollstandig zur Verfligung gestellt wurden und diese Unterlagen nicht bereits
auf andere Art und Weise Ubermittelt oder zur Verfligung gestellt wurden, so sind der Aufforderung zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme am Dialog die Ausschreibungsunterlagen sowie allféllige
zusétzliche Unterlagen beizufiigen. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme am
Dialog hat dariiber hinaus die in Anhang XV genannten Angaben zu enthalten.

Interessensbestatigung im Fall einer Bekanntmachung im Wege einer Vorinformation

§124. Ist die Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages im Wege einer
Vorinformation erfolgt, so hat der 6ffentliche Auftraggeber die Unternehmer, die ihr Interesse mitgeteilt
haben, gleichzeitig zur Interessensbestatigung aufzufordern. Die Aufforderung zur Interessensbestatigung
hat einen Verweis auf die Internet-Adresse zu enthalten, unter der die Ausschreibungsunterlagen zur
Verflgung gestellt sind. Wenn die Ausschreibungsunterlagen geméall 8 89 Abs. 3 ausnahmsweise nicht
auf elektronischem Weg kostenlos, direkt, uneingeschrankt und vollstandig zur Verfligung gestellt
wurden und diese Unterlagen nicht bereits auf andere Art und Weise Ubermittelt oder zur Verfligung
gestellt wurden, so sind der Aufforderung zur Interessensbestétigung die Ausschreibungsunterlagen sowie
allfallige zusétzliche Unterlagen beizufligen. Die Aufforderung zur Interessenshestatigung hat dariiber
hinaus die in Anhang XV genannten Angaben zu enthalten.

7. Abschnitt
Das Angebot

Allgemeine Bestimmungen

8 125. (1) Der Bieter hat sich bei offenen oder nicht offenen Verfahren bei der Erstellung des
Angebotes an die Ausschreibungsunterlagen zu halten. Der Text der Ausschreibungsunterlagen darf
weder gedndert noch erganzt werden.

(2) Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausdriicklich anderes festgelegt wird, ist das
Angebot mit sdmtlichen dazugehérenden Unterlagen (zB Prufzertifikate) in deutscher Sprache und in
Euro zu erstellen.
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(3) Angebote mussen sich auf die ausgeschriebene Gesamtleistung beziehen, es sei denn, dass in der
Ausschreibung die Mdoglichkeit von Teilangeboten vorgesehen wurde. Ein gemal der Ausschreibung
unzuléssiges Teilangebot ist mit einem unbehebbaren Mangel behaftet.

(4) Alternativangebote haben die Mindestanforderungen zu erfiillen und die Erbringung einer
gleichwertigen Leistung sicherzustellen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen.
Alternativangebote kénnen sich auf die Gesamtleistung, auf Teile der Leistung, auf die wirtschaftlichen
oder die rechtlichen Bedingungen der Leistungserbringung beziehen. Alternativangebote sind als solche
zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung zu tbermitteln. Fir jedes Alternativangebot, auch
wenn es sich nur auf Teile der Gesamtleistung bezieht, ist vom Bieter je ein Gesamt-
Alternativangebotspreis zu bilden.

(5) Abénderungsangebote haben die Erbringung einer gleichwertigen Leistung sicherzustellen. Die
Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen. Abanderungsangebote kénnen sich nur auf technische
Aspekte von Teilen der Leistung beziehen. Abanderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen. Fir
jedes Ab&nderungsangebot ist vom Bieter je ein Gesamt-Abé&nderungsangebotspreis zu bilden.

(6) Ist aus Sicht eines Unternehmers eine Berichtigung der Ausschreibung erforderlich, so hat er dies
umgehend dem offentlichen Auftraggeber mitzuteilen. Der &ffentliche  Auftraggeber hat
erforderlichenfalls eine Berichtigung gemé&R § 101 durchzufthren.

(7) Erfolgt ausnahmsweise geméBR & 106 Abs.5 und 6 die Ausschreibung eines bestimmten
Erzeugnisses mit dem Zusatz ,oder gleichwertig®, so kann der Bieter in frei befillbaren Feldern
(Bieterliicken) des Leistungsverzeichnisses ein gleichwertiges Erzeugnis angeben. Die Gleichwertigkeit
ist vom Bieter nachzuweisen. Die in der Ausschreibung als Beispiele genannten Erzeugnisse gelten als
angeboten, wenn vom Bieter keine anderen Erzeugnisse in die frei befullbaren Felder des
Leistungsverzeichnisses eingesetzt wurden. Wenn die vom Bieter genannten Erzeugnisse nach
sachverstandiger Priifung den in der Ausschreibung angefiihrten Kriterien der Gleichwertigkeit nicht
entsprechen, gilt das ausgeschriebene Erzeugnis nur dann als angeboten, wenn der Bieter dies in seinem
Angebot erklart hat.

(8) Wahrend der Angebotsfrist kann der Bieter durch eine zusatzliche Erklarung sein Angebot
andern, erganzen oder von demselben zurlicktreten. Ergibt sich bei der Angebotsédnderung
oder -ergdnzung ein neuer Gesamtpreis, ist auch dieser anzugeben. Die Angebotsanderung
oder -erganzung ist nach den fur Angebote geltenden Vorschriften dem o6ffentlichen Auftraggeber zu
Ubermitteln und von diesem wie ein Angebot zu behandeln. Der Rucktritt ist dem &ffentlichen
Auftraggeber bekannt zu geben.

Form der Angebote
8 126. (1) Angebote mussen die in der Ausschreibung vorgeschriebene Form aufweisen.

(2) Angebote sind elektronisch abzugeben, wenn eine elektronische Auktion durchgefiihrt wird, ein
Angebot unter Verwendung eines elektronischen Kataloges abzugeben ist oder ein Auftrag im Wege
eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll. Wenn eine zentrale Beschaffungsstelle
einen Auftrag vergibt oder eine Rahmenvereinbarung abschlief3t, sind elektronische Angebote abzugeben,
auBer die Kommunikation zwischen zentraler Beschaffungsstelle und Bieter muss ausnahmsweise nicht
elektronisch erfolgen. Im Ubrigen ist die Abgabe von elektronischen Angeboten nicht zugelassen, falls
der offentliche Auftraggeber dies in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausdrticklich flr zuléssig erklart
hat.

(3) Ein Bieter darf nur ein elektronisches Angebot oder ein Angebot in Papierform abgeben.
(4) Angebote sind vollstandig sowie frei von Zahlen- und Rechenfehlern abzugeben.

(5) Der Bieter hat eigenstdndige Bestandteile des Angebotes mit dem Namen zu versehen, als zum
Angebot gehdrend zu kennzeichnen und mit diesem zu Gbermitteln.

(6) Angebote in Papierform missen so ausgefertigt sein, dass Verénderungen bemerkbar oder
nachweisbar waren. Korrekturen oder Erganzungen des Angebotes miissen eindeutig und klar erkennbar
sein und sind so durchzufiihren, dass zweifelsfrei feststeht, dass die Korrektur oder Ergénzung vor der
Angebotsabgabe erfolgt ist. Sie mussen unter Angabe des Datums durch rechtsgiltige Unterschrift
bestatigt werden.

Inhalt der Angebote

8§ 127. (1) Jedes Angebot muss inshbesondere enthalten:

1. Name (Firma, Geschéftsbezeichnung) und Geschaftssitz des Bieters; bei Arbeitsgemeinschaften
die Nennung eines zum Abschluss und zur Abwicklung des Vergabeverfahrens und des
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Vertrages bevollméchtigten Vertreters unter Angabe seiner (elektronischen) Adresse; schlieBlich
die (elektronische) Adresse jener Stelle, die zum Empfang der das Vergabeverfahren
betreffenden Kommunikation berechtigt ist;

2. Bekanntgabe aller Subunternehmer, auf deren Kapazitaten sich der Bieter zum Nachweis seiner
Eignung stutzt, samt Nachweis, dass der Bieter (iber deren Kapazitaten tatsachlich verfugt und
der offentliche Auftraggeber die zur Durchfiihrung des Gesamtauftrages erforderlichen
Sicherheiten Uber die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit hat; Bekanntgabe aller
Teile des Auftrages, die durch Subunternehmer ausgefiihrt werden sollen, oder — sofern der
oOffentliche Auftraggeber dies aus sachlichen Grinden in den Ausschreibungsunterlagen
vorgesehen hat — nur hinsichtlich der vom 6ffentlichen Auftraggeber festgelegten wesentlichen
Teile des Auftrages, die der Bieter im Wege von Subauftrdgen an Subunternehmer zu vergeben
beabsichtigt; die in Frage kommenden Subunternehmer sind bekannt zu geben; die Nennung
mehrerer Subunternehmer je Leistungsteil ist zuldssig; die Haftung des Auftragnehmers wird
durch diese Angaben nicht beriihrt;

. gegebenenfalls den Nachweis, dass ein gefordertes Vadium erlegt wurde;

. die Preise samt allen geforderten Aufgliederungen und den allenfalls notwendigen Erlauterungen;
im Leistungsverzeichnis sind die Preise an den hierzu bestimmten Stellen einzutragen; wird flr
eine Position kein Preis angegeben, so ist dies im Angebot zu erlautern;

5. gegebenenfalls bei verénderlichen Preisen die nach 8§ 110 Abs. 1 Z 4 erforderlichen Angaben;

6. sonstige flr die Beurteilung des Angebotes geforderte Erlauterungen oder Erkl&rungen;

7. die Aufzahlung der dem Angebot beigeschlossenen sowie gesondert Gbermittelten Unterlagen;

8. allféllige Alternativ- oder Abénderungsangebote;

9. bei Angeboten in Papierform Datum und rechtsgiltige Unterfertigung des Bieters.

(2) Mit der Abgabe seines Angebotes erklart der Bieter, dass er die Bestimmungen der
Ausschreibung kennt, tber die erforderlichen Befugnisse zur Ausfiihrung des Auftrages verfligt, die
ausgeschriebene Leistung zu diesen Bestimmungen und den von ihm angegebenen Preisen erbringt und
sich bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot bindet.

Besondere Bestimmungen Gber den Inhalt der Angebote bei funktionaler Leistungsbeschreibung

8 128. (1) Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung sind die Angebote so zu erstellen, dass Art
und Umfang der Leistung eindeutig bestimmt, die Erfillung der Anforderungen der Aufgabenstellung
nachgewiesen, die Angemessenheit der geforderten Preise beurteilt und nach Abschluss der Leistung die
vertragsgemaRe Erfullung zweifelsfrei gepruft werden kann.

(2) Das Angebot hat grundsatzlich ein vom Bieter zu erstellendes Leistungsverzeichnis mit Mengen-
und Preisangaben fiir alle Teile der funktional beschriebenen Leistung zu umfassen. Diesem sind
erforderlichenfalls Plane und sonstige Unterlagen gemal? 8 104 Abs. 2 samt eingehender Erlauterung des
Leistungsverzeichnisses beizuftigen.

(3) Das Angebot hat die Erklarung zu enthalten, dass der Bieter die Vollstandigkeit seiner Angaben,
insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen, entweder ohne Einschrdnkung oder in einer in den
Ausschreibungsunterlagen anzugebenden Mengentoleranz verantwortet.

(4) Im Angebot sind auch die Annahmen, zu denen der Bieter in besonderen Fallen gezwungen ist,
weil zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht
bestimmt werden kénnen, erforderlichenfalls anhand von Planen und Mengenermittlungen zu begriinden.

(5) Abs. 1 bis 4 gelten nicht fir Angebote in jenen Phasen eines Verhandlungsverfahrens, fur die der
offentliche Auftraggeber noch kein vollstdndig ausgearbeitetes Angebot verlangt.

Einreichen der Angebote

8§ 129. Angebote sind innerhalb der Angebotsfrist in der in der Ausschreibung vorgesehenen Art und
Weise zu ibermitteln.

B~ w

Vergutung fur die Ausarbeitung der Angebote

8§ 130. (1) Angebote sind grundsatzlich ohne gesonderte Vergitung zu erstellen. Die Kalkulation und
alle hierzu erforderlichen Vorarbeiten, das Ausfillen des Leistungsverzeichnisses und die Erstellung von
Alternativ- oder Abdnderungsangeboten sind nicht als besondere Ausarbeitungen im Sinne des Abs. 2
anzusehen.

(2) Werden fur die Ausarbeitung des Angebotes besondere Ausarbeitungen verlangt, so ist hiefur
eine angemessene Vergitung vorzusehen. Diese Vergltung wird jedoch nur dann féllig, wenn das
Angebot der Ausschreibung entspricht.
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(3) Wird ein Vergabeverfahren vor Ablauf der Angebotsfrist widerrufen, gebuhrt die Vergltung
gemal Abs. 2 nur jenen Bietern, deren Angebote bereits vorliegen oder die binnen drei Tagen, nachdem
die Mitteilung der Widerrufsentscheidung Ubermittelt bzw. bereitgestellt wurde, ihr Angebot oder
lediglich den bereits ausgearbeiteten Teil Ubermitteln. Bei Teilausarbeitungen ist die Vergitung
anteilsméRig zu berechnen. Wird ein Vergabeverfahren nach Ablauf der Angebotsfrist widerrufen,
gebuhrt die Vergltung all jenen Bietern, die ein Angebot gelegt haben, das der Ausschreibung entspricht.

Zuschlagsfrist

§ 131. (1) Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist. Sie umfasst den Zeitraum,
innerhalb dessen die Erteilung des Zuschlages vorgesehen ist. Die Zuschlagsfrist ist kurz zu halten. Sie
darf finf Monate nicht (berschreiten, sofern nicht in Einzelfallen aus zwingenden Griinden bereits in der
Ausschreibung ein langerer Zeitraum angegeben war; dieser darf sieben Monate nicht iberschreiten. Ist in
der Ausschreibung keine Zuschlagsfrist angegeben, so betragt sie ein Monat.

(2) Wahrend der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. Auf Ersuchen des
offentlichen Auftraggebers kann ein Bieter die Bindungswirkung seines Angebotes erstrecken. Auf
Ersuchen eines Bieters, dessen Angebot fiir eine Zuschlagserteilung nicht in Betracht kommt, kann der
offentliche Auftraggeber diesen aus der Bindung an sein Angebot entlassen. In diesem Fall hat der
offentliche Auftraggeber ein allenfalls erlegtes VVadium zuriickzustellen.

(3) Hat ein Bewerber oder Bieter ein Verfahren gemaR § 21 Abs. 1 vor Ablauf der Angebotsfrist
eingeleitet, so hat der offentliche Auftraggeber — sofern es sich um ein Angebot handelt, das fir eine
Zuschlagserteilung in Betracht kommt — auf begriindeten Antrag des Unternehmers die Zuschlagsfrist um
einen Monat zu verldngern und dem Unternehmer eine angemessene Nachfrist zur Beibringung der
behdrdlichen Entscheidung bzw. zur Beibringung des Nachweises, dass er die gemal der behdrdlichen
Entscheidung notwendige Berufsqualifikation nachgewiesen hat, zu setzen. Dies gilt nicht fur Verfahren
gemé&R den 8835 Abs. 174,36 Abs.1Z4,7und 8, 37 Abs.1 Z4 und 5 und 44 Abs. 2 Z 2 sowie fur
beschleunigte Verfahren gemal den 8§ 74 und 77. Bei Verfahren im Unterschwellenbereich hat der
oOffentliche Auftraggeber die Zuschlagsfrist angemessen zu verlangern.

(4) Der Fortlauf der Zuschlagsfrist gemaR Abs. 1 wird fir die Dauer eines Nachpriifungsverfahrens
gehemmt.

8. Abschnitt
Das Zuschlagsverfahren

1. Unterabschnitt
Entgegennahme und Offnung von Angeboten

Entgegennahme der Angebote
8 132. (1) Der Zeitpunkt des Einganges des Angebotes eines Bieters ist zu dokumentieren.

(2) Auskinfte Gber die einlangenden Angebote, insbesondere Uber die Bieter oder tber die Anzahl
der abgegebenen Angebote, dirfen nicht erteilt werden.

(3) Die Angebote sind bis zur Offnung so zu verwahren, dass sie fiir Unbefugte unzugénglich sind.

(4) Der offentliche Auftraggeber darf vom Inhalt der Angebote erst nach Ablauf der Angebotsfrist
Kenntnis erhalten.

Offnung der Angebote

§ 133. (1) Angebote sind nach Ablauf der Angebotsfrist zu 6ffnen. Die Offnung hat durch eine
Kommission zu erfolgen, die aus mindestens zwei sachkundigen Vertretern des Gffentlichen
Auftraggebers besteht. Bei Verhandlungsverfahren ist das Ergebnis der Offnung geheim zu halten.

(2) Vor dem Offnen eines Angebotes ist festzustellen, ob

1. das Angebot fristgerecht eingelangt ist und
2. kein unbefugter Zugriff erfolgte bzw. bei Papierangeboten, ob es ungedffnet ist.

Nach Ablauf der Angebotsfrist eingelangte Angebote sind als verspatet eingelangt zu kennzeichnen und,
ausgenommen dies ist zur Feststellung der Identitat des Bieters fiir die Verstdndigung gemaR § 141 Abs. 3
erforderlich, nicht zu 6ffnen.

(3) Die gedffneten Angebote sind auf ihre Vollstandigkeit und die Erfullung der sonstigen
Formerfordernisse gemal den Anforderungen in der Ausschreibung zu prifen. Bei Papierangeboten sind
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alle bei der Offnung des Angebotes vorliegenden Teile wahrend der Angebotsoffnung von der
Kommission so eindeutig zu kennzeichnen, dass ein nachtragliches Auswechseln feststellbar wére.

(4) Der offentliche Auftraggeber kann eine Offnung der Angebote unter Beteiligung der Bieter
vornehmen. In diesem Fall ist allen Bietern unter Angabe eines bestimmten Ortes und einer bestimmten
Zeit die Moglichkeit zu bieten, an der Offnung teilzunehmen und es sind aus den Angeboten — auch
Alternativ- und Abanderungsangeboten — folgende Angaben vorzulesen:

1. Name und Geschaftssitz des Bieters,

2. der Gesamtpreis oder der Angebotspreis mit Angabe des Ausmalies allfalliger Nachl&sse und
Aufschlége und, wenn die Vergabe in Teilen oder flr die ganze Leistung oder fiir Teile derselben
Varianten vorgesehen waren, auch die Teilgesamtpreise oder Teilangebotspreise sowie die
Variantenangebotspreise,

3. wesentliche Erkl&rungen der Bieter und
4. sonstige im Hinblick auf andere Zuschlagskriterien als dem Preis relevante in Zahlen
ausgedriickte Bieterangaben.
(5) Der offentliche Auftraggeber hat tiber die Offnung der Angebote ein Protokoll zu verfassen, das
folgende Angaben zu den einzelnen Angeboten zu enthalten hat:
1. Name und Geschaftssitz des Bieters,

2. der Gesamtpreis oder der Angebotspreis mit Angabe des Ausmalies allfalliger Nachlasse und
Aufschlége und, wenn die Vergabe in Teilen oder flr die ganze Leistung oder fiir Teile derselben
Varianten vorgesehen waren, auch die Teilgesamtpreise oder Teilangebotspreise sowie die
Variantenangebotspreise,

3. wesentliche Erklarungen des Bieters,

4. sonstige im Hinblick auf andere Zuschlagskriterien als dem Preis relevante in Zahlen
ausgedriickte Bieterangaben, deren Bekanntgabe in den Ausschreibungsunterlagen angekiindigt
wurde,

5. Vermerke Uber offensichtliche Angebotsméngel und
6. Geschéftszahl des Verfahrens sowie die Namen der Kommissionsmitglieder.
Das Protokoll ist jedem Bieter zu Gbermitteln bzw. bereitzustellen.

(6) Nach Abschluss der Offnung sind die Angebote so zu verwahren, dass sie Unbefugten
unzugénglich sind.

2. Unterabschnitt
Prifung der Angebote und Ausscheiden von Angeboten

Allgemeine Bestimmungen

8§ 134. Die Prifung und Beurteilung eines Angebotes ist nur solchen Personen zu tbertragen, welche
die fachlichen Voraussetzungen hiefir erfullen. Erforderlichenfalls sind unbefangene und von den Bietern
unabhéngige Sachverstandige beizuziehen.

Vorgehen bei der Prifung

8 135. (1) Die Prufung der Angebote erfolgt in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nach den in
der Ausschreibung festgelegten Kriterien.
(2) Bei Angeboten, die fur eine Zuschlagserteilung in Betracht kommen, ist im Einzelnen zu prifen:

1. ob denin § 20 Abs. 1 und 9 angefiihrten Grundsatzen entsprochen wurde;

2. nach MaRgabe der 8880 bis 87 die Eignung des Bieters bzw. — bei der Weitergabe von
Leistungen — der namhaft gemachten Subunternehmer hinsichtlich des diese betreffenden
Auftragsteiles;

3. ob das Angebot rechnerisch richtig ist;

. die Angemessenheit der Preise;
5. ob das Angebot den sonstigen Bestimmungen der Ausschreibung entspricht, insbesondere ob es
formrichtig und vollsténdig ist.
Zweifelhafte Preisangaben

8§ 136. (1) Stimmt bei Angeboten mit Einheitspreisen der Positionspreis mit dem aufgrund der
Menge und des Einheitspreises feststellbaren Preis nicht tberein, so gelten die angegebene Menge und

N
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der angebotene Einheitspreis. Bestehen zwischen den angebotenen Einheitspreisen und einer allenfalls
vorliegenden Preisaufgliederung Abweichungen, so gelten die angebotenen Einheitspreise.

(2) Bei Angeboten mit Pauschalpreisen gelten ausschlieBlich diese ohne Riicksicht auf eine etwa
angegebene Preisaufgliederung.

Prifung der Angemessenheit der Preise und vertiefte Angebotsprifung

§ 137. (1) Die Angemessenheit der Preise ist in Bezug auf die ausgeschriebene oder alternativ
angebotene Leistung und unter Berlicksichtigung aller Umsténde, unter denen sie zu erbringen sein wird,
zu priifen. Dabei ist von vergleichbaren Erfahrungswerten, von sonst vorliegenden Unterlagen und von
den jeweils relevanten Marktverhaltnissen auszugehen.

(2) Der offentliche Auftraggeber muss Aufklarung tber die Positionen des Angebotes verlangen und
gemdl Abs. 3 und 4 vertieft prufen, wenn

1. Angebote einen im Verhaltnis zur Leistung ungewdhnlich niedrigen Gesamtpreis aufweisen, oder
2. Angebote zu hohe oder zu niedrige Einheitspreise in wesentlichen Positionen aufweisen, oder

3.nach der Prifung gemaR Abs. 1 begriindete Zweifel an der Angemessenheit von Preisen
bestehen.

(3) Bei einer vertieften Angebotspriifung ist zu prifen, ob die Preise betriebswirtschaftlich erklar-
und nachvollziehbar sind. Geprift werden kann insbesondere, ob

1. im Preis von Positionen alle direkt zuordenbaren Personal-, Material-, Gerate-, Fremdleistungs-
und Kapitalkosten enthalten sind und ob die Aufwands- und Verbrauchsansatze sowie die
Personalkosten, diese insbesondere im Hinblick auf die dem Angebot zugrunde gelegten
Kollektivvertrage, nachvollziehbar sind,

2. der Einheitspreis (Pauschalpreis, Regiepreis) flr hdherwertige Leistungen grundsatzlich héher
angeboten wurde als fiir geringerwertige Leistungen, und

3. die gemal 8§ 105 Abs.2 geforderte oder vom Bieter gemal § 128 Abs. 2 vorgenommene
Aufgliederung der Preise oder des Gesamtpreises (insbesondere der Lohnanteile) aus der
Erfahrung erklérbar ist.

(4) Im Zuge der vertieften Angebotspriifung muss der offentliche Auftraggeber vom Bieter eine
verbindliche Aufklarung verlangen. Die anschliefende Priifung hat unter Bertcksichtigung des gesamten
Vorbringens des Bieters zu erfolgen. Die vom Bieter erteilten Auskinfte sind in die Dokumentation der
Prufung der Angebote aufzunehmen.

Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote

8§ 138. (1) Ergeben sich bei der Prifung der Angebote Unklarheiten tiber das Angebot oder uber die
geplante Art der Durchfuhrung der Leistung, oder werden Méngel festgestellt, so ist, sofern die
Unklarheiten fir die Beurteilung der Angebote von Bedeutung sind, vom Bieter eine verbindliche
Aufklarung zu verlangen. Die vom Bieter tbermittelten Auskiinfte bzw. die vom Bieter allenfalls
vorgelegten Nachweise sind der Dokumentation tber die Priifung der Angebote beizuschlieRen.

(2) Die durch die erfolgte Aufklarung allenfalls veranlasste weitere Vorgangsweise darf die
Grundsétze der 88 20 Abs. 1, 112 Abs. 3, 113 Abs. 2 und 139 nicht verletzen.

(3) Ergeben sich bei der Prifung der Eignung von Subunternehmern, die fiir den Nachweis der
Eignung des Bieters nicht erforderlich sind, Méangel, die nicht durch eine Aufklarung geméR Abs. 1 und 2
behoben werden konnen, so hat der o&ffentliche Auftraggeber den betreffenden Subunternehmer
abzulehnen.

(4) Weist ein Angebot solche Méngel auf, dass eine Bearbeitung nicht zumutbar ist, so ist es
auszuscheiden.

(5) Stellt der offentliche Auftraggeber im Rahmen einer vertieften Angebotsprifung fest, dass die
angebotenen Preise nicht angemessen sind, so darf er das Angebot nur ausscheiden, wenn trotz des
Vorbringens des Bieters die Preise fur den &ffentlichen Auftraggeber nicht betriebswirtschaftlich erklar-
und nachvollziehbar sind. Der &ffentliche Auftraggeber hat das Angebot jedenfalls auszuscheiden, wenn
die Prufung ergibt, dass der Bieter die in § 93 genannten Bestimmungen nicht bertcksichtigt hat.

(6) Stellt der o6ffentliche Auftraggeber bei einem Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich fest,
dass ein Angebotspreis im Verhaltnis zur Leistung ungewdhnlich niedrig ist, weil der betreffende Bieter
eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so darf er das Angebot allein aus diesem Grund nur dann
ausscheiden, wenn der Bieter nach Aufforderung durch den o6ffentlichen Auftraggeber nicht innerhalb
einer vom offentlichen Auftraggeber festgesetzten angemessenen Frist nachweisen kann, dass die
betreffende Beihilfe im Sinne des Art. 107 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar war. Sofern der
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offentliche Auftraggeber aus diesem Grund ein Angebot ausscheidet, hat er dies der Kommission bekannt
zu geben.

(7) Rechnerisch fehlerhafte Angebote sind, sofern dies in der Ausschreibung festgelegt wurde, dann
nicht weiter zu berlicksichtigen, wenn die Summe der Absolutbetrdge aller Berichtigungen — erhdéhend
oder vermindernd — 2% oder mehr des urspringlichen Gesamtpreises betrdgt. Berichtigungen von
Seiteniibertragen der Zwischensummen im Angebot (Ubertragungsfehler), mit denen nicht
weitergerechnet wurde, bleiben dabei unberiicksichtigt. Eine Vorreihung infolge der Berichtigung eines
Rechenfehlers ist, ausgenommen der 6ffentliche Auftraggeber hat in der Ausschreibung ausdriicklich
anderes festgelegt, unzuléssig.

Aufklarungen und Erérterungen

8§ 139. (1) Wéhrend eines offenen oder eines nicht offenen Verfahrens sind nur Aufklarungen zum
Einholen wvon Auskiinften Uber die Eignung sowie von Auskunften, die zur Prifung der
Preisangemessenheit, der Erfullung der Mindestanforderungen und der Gleichwertigkeit von Alternativ-
oder Abanderungsangeboten erforderlich sind, zulassig.

_(2) Bei Alternativ- und Abanderungsangeboten sind Erérterungen, die unumgangliche technische
Anderungen geringen Umfanges und sich daraus ergebende geringfiigige Anderungen der Preise
betreffen, unter Wahrung der Grundsétze des § 20 Abs. 1 zuldssig.
(3) Aufklarungen und Erdrterungen kénnen
1. als Gesprache in kommissioneller Form oder
2. schriftlich
durchgefiihrt werden. Griinde und Ergebnisse sind in der Dokumentation festzuhalten.

Dokumentation der Angebotsprifung

8 140. (1) Die Prufung der Angebote ist so zu dokumentieren, dass alle fir die Beurteilung
wesentlichen Umsténde nachvollziehbar sind.

(2) Uber die Gesamtpreise, die sich nach Priifung der Angebote ergeben — bei Teilvergabe auch iiber
die betreffenden Teilgesamtpreise —, ist jedem verbliebenen Bieter Auskunft zu geben, sofern das
Ergebnis der Angebotséffnung nicht geheim ist. Jeder Bieter kann von seinem allenfalls berichtigten
Angebot oder der Durchrechnung seines Angebotes Kenntnis nehmen.

(3) Der Bieter kann die Ubermittlung oder elektronische Bereitstellung des Teiles der
Dokumentation verlangen, der sein Angebot betrifft..

Ausscheiden von Angeboten
8 141. (1) Vor der Wahl des Angebotes fir die Zuschlagsentscheidung hat der Offentliche
Auftraggeber aufgrund des Ergebnisses der Priifung folgende Angebote auszuscheiden:

1. Angebote von Bietern, die von der Teilnahme am Vergabeverfahren geméR den 88§ 25 oder 78
auszuschlielRen sind, oder

2. Angebote von Bietern, deren Eignung nicht gegeben ist, oder

3. Angebote, die eine — durch eine vertiefte Angebotsprifung festgestellte — nicht plausible
Zusammensetzung des Gesamtpreises (zB spekulative Preisgestaltung) aufweisen, oder

4. Angebote, bei denen der Bieter keine Preise angibt, sondern nur erklart, das billigste Angebot um
einen bestimmten Prozentsatz oder Wert zu unterbieten, oder

5. Angebote, bei denen ein Vadium verlangt wurde, dessen Nachweis bei Angebotséffnung jedoch
fehlt, oder

6. verspatet eingelangte Angebote, oder

7.den Ausschreibungsbestimmungen widersprechende Angebote, Teil-, Alternativ- und
Abénderungsangebote, wenn sie nicht zugelassen wurden, nicht gleichwertige Alternativ- oder
Abéanderungsangebote und Alternativangebote, die die Mindestanforderungen nicht erfiillen,
sowie fehlerhafte oder unvollstdndige Angebote, wenn deren Méngel nicht behoben wurden oder
nicht behebbar sind, oder

8. Angebote von Bietern, die mit anderen Unternehmern fur den offentlichen Auftraggeber
nachteilige Abreden getroffen haben, die gegen die guten Sitten verstoRBen oder die darauf
abzielen, den Wettbewerb zu verzerren, oder

9. rechnerisch fehlerhafte Angebote, die gemaR den Festlegungen in der Ausschreibung nicht weiter
zu berticksichtigen sind, oder

10. Angebote von nicht aufgeforderten Bietern, oder
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11. Angebote von Bietern, die nachweislich Interessen haben, die die Ausfiihrung des Auftrages
beeintréchtigen kénnen, oder

12. Angebote von Bietern, bei denen dem o6ffentlichen Auftraggeber im Zeitpunkt der

Zuschlagsentscheidung bzw. des Ablaufes der gemal § 131 Abs. 3 gesetzten Nachfrist

a) keine fiir die Zulissigkeit der Auslbung einer Tatigkeit in Osterreich erforderliche
behordliche Entscheidung, oder

b) kein Nachweis daruber, dass die gemdR einer Entscheidung nach lit. a notwendige
Berufsqualifikation erworben wurde, oder

c) kein Nachweis darlber, dass vor Ablauf der Angebotsfrist ein auf Einholung einer
Entscheidung nach lit. a gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist, oder

d) eine behordliche Entscheidung, die die Zulassigkeit der Austibung einer Tatigkeit in
Osterreich ausschlieft,

vorliegt.

(2) Vor der Wahl des Angebotes fir die Zuschlagsentscheidung kann der &ffentliche Auftraggeber
Angebote von Bietern ausscheiden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die
verlangten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarungen einer nachvollziehbaren Begriindung
entbehren. Von einem Bieter, der im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in
der Schweiz anséssig ist, konnen auch Aufklarungen tber die Zuléssigkeit der Ausiibung der Tatigkeit in
Osterreich verlangt werden.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat den Bieter vom Ausscheiden seines Angebotes unter Angabe
des Grundes zu verstandigen.

3. Unterabschnitt
Der Zuschlag

Wahl des Angebotes fiir den Zuschlag

8 142. (1) Von den Angeboten, die nach dem Ausscheiden ubrig bleiben, ist der Zuschlag gemaR den
Angaben in der Ausschreibung dem technisch und wirtschaftlich glnstigsten Angebot oder dem Angebot
mit dem niedrigsten Preis zu erteilen.

(2) Die Grinde fiir die Zuschlagsentscheidung sind schriftlich festzuhalten.
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung

8 143. (1) Der offentliche Auftraggeber hat den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern
mitzuteilen, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll. In dieser Mitteilung sind den verbliebenen
Bietern das jeweilige Ende der Stillhaltefrist, die Grinde fir die Ablehnung ihres Angebotes, der
Gesamtpreis sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bekannt zu geben, sofern
nicht die Bekanntgabe dieser Informationen &ffentlichen Interessen oder den berechtigten
Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren Wetthbewerb
schaden wirde.

(2) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Zuschlagsentscheidung besteht nicht, wenn

1. der Zuschlag dem einzigen bzw. dem einzigen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter erteilt
werden soll, oder

2. ein Verhandlungsverfahren geméaR den 88 35 Abs. 1 Z 4, 36 Abs. 1 Z 4, 7 oder 8, 37 Abs.1 Z 4
oder 5 oder 44 Abs. 2 Z 2 durchgefuhrt wurde, oder

3. eine Leistung aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben werden soll.

Stillhaltefrist und Zuschlagserteilung

8§ 144. (1) Der offentliche Auftraggeber darf den Zuschlag bei sonstiger absoluter Nichtigkeit nicht
vor Ablauf der Stillhaltefrist erteilen. Die Stillhaltefrist beginnt mit der Ubermittlung bzw. Bereitstellung
der Mitteilung der Zuschlagsentscheidung. Sie betragt bei einer Ubermittlung bzw. Bereitstellung auf
elektronischem Weg 10 Tage, bei einer Ubermittlung tiber den Postweg oder einen anderen geeigneten
Weg 15 Tage.

(2) Der offentliche Auftraggeber kann den zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung im
Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitteilen, welchem Bieter der Zuschlag erteilt wurde. In dieser
Mitteilung sind den verbliebenen Bietern die Griinde fir die Ablehnung ihres Angebotes, die
Vergabesumme sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bekannt zu geben, sofern
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nicht die Bekanntgabe dieser Informationen offentlichen Interessen oder den berechtigten
Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren Wetthewerb
schaden wirde.

Zeitpunkt und Form des Vertragsabschlusses

8 145. (1) Wahrend der Zuschlagsfrist kommt das Vertragsverhéltnis zu dem Zeitpunkt zustande, zu
dem der Bieter die schriftliche Verstandigung von der Annahme seines Angebotes erhalt. Wird die
Zuschlagsfrist Uberschritten, so entsteht das Vertragsverhaltnis erst mit der schriftlichen Erklarung des
Bieters, dass er den Auftrag annimmt. Zur Abgabe dieser Erklarung ist dem Bieter eine angemessene Frist
zZu setzen.

(2) Der Zuschlag ist durch Auftragsschreiben, Bestellschein oder Schlussbrief zu erteilen. Der
oOffentliche Auftraggeber kann vom Auftragnehmer eine Auftragsbestatigung (Gegenschlussbrief)
verlangen.

(3) Sofern sich der Inhalt des Vertrages auBer aus dem Angebot auch aus anderen Schriftstlicken, die
Zusatzvereinbarungen enthalten, ergibt, sind samtliche Schriftstiicke im Auftragsschreiben, Bestellschein
oder Schlussbrief und, wenn eine Auftragsbestatigung verlangt wurde, auch in dieser anzufiihren.

9. Abschnitt
Beendigung des Vergabeverfahrens

Allgemeine Bestimmungen

8 146. (1) Das Vergabeverfahren endet mit dem Zustandekommen des Leistungsvertrages oder mit
dem Widerruf des Vergabeverfahrens.

(2) Unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens sind, auBer im Fall eines noch nicht rechtskréftig
entschiedenen Vergabekontrollverfahrens, aufgrund eines entsprechenden Antrages jenen Bietern, denen
der Zuschlag nicht erteilt wurde, bzw. im Falle des Widerrufes allen Bewerbern oder Bietern die
zurlickzustellenden Ausarbeitungen zurlickzugeben.

Vergabevermerk

8 147. (1) Der offentliche Auftraggeber hat einen Vergabevermerk Uber jeden vergebenen Auftrag,
Uber jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung wund (ber jedes eingerichtete dynamische
Beschaffungssystem bzw. einen Vermerk tber den Widerruf eines Vergabeverfahrens zu erstellen, der
mindestens Folgendes umfasst:

1. den Namen und die Anschrift des 6ffentlichen Auftraggebers,

2. Gegenstand und Wert des Auftrages, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen
Beschaffungssystems,

3. die Namen der beriicksichtigten Bewerber oder Bieter und die Grinde fir ihre Auswabhl,

4. die Namen der ausgeschlossenen Bewerber oder Bieter und die Grinde fir ihre Ablehnung,
sowie die Namen der Bieter, deren Angebote ausgeschieden wurden und die Griinde fiir das
Ausscheiden,

5. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Grinde fur die Auswahl seines Angebotes sowie —
falls bekannt — den Anteil des Auftrages bzw. den Anteil an der Rahmenvereinbarung, den der
erfolgreiche Bieter an Dritte weiterzugeben beabsichtigt, und gegebenenfalls, soweit zum
Zeitpunkt der Erstellung des Vergabevermerkes bekannt, die Namen der Subunternehmer,

6. die Begrundung fur die Durchfihrung eines Verhandlungsverfahrens, eines wettbewerblichen
Dialoges oder eines nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung,

7. gegebenenfalls die Grlnde, aus denen der Offentliche Auftraggeber auf die Vergabe eines
Auftrages, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines dynamischen
Beschaffungssystems verzichtet hat,

8. gegebenenfalls die Grinde, aus denen andere als elektronische Kommunikationsmittel fur die
Einreichung der Angebote verwendet wurden, und

9. gegebenenfalls  Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und  getroffenen
AbhilfemalRnahmen.

(2) Die Erstellung eines Vergabevermerkes gemall Abs. 1 ist bei Auftrdgen, die auf Grundlage von
Rahmenvereinbarungen geméafl § 155 Abs. 3 oder 4 Z 1 vergeben wurden, nicht erforderlich.

(3) Soweit die Informationen gemall Abs. 1 bereits in einer Bekanntgabe gemal § 61 enthalten sind,
kann im Vergabevermerk auf diese Bezug genommen werden.
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(4) Bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich hat der offentliche Auftraggeber den
Vergabevermerk gemall Abs. 1 oder dessen wesentlichen Inhalt dem Bundeskanzler auf dessen Anfrage
unverziglich zu tbermitteln.

(5) Bei Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich kann der 6ffentliche Auftraggeber von der
Erstellung eines Vergabevermerkes oder eines Vermerkes tber den Widerruf eines Vergabeverfahrens
gemalR Abs. 1 Abstand nehmen, sofern die Angaben gemaR Abs. 1 ohne groBen Aufwand aus der
Vergabedokumentation ersichtlich sind.

Grinde fur den Widerruf eines Vergabeverfahrens vor Ablauf der Angebotsfrist

8 148. (1) Vor Ablauf der Angebotsfrist ist ein Vergabeverfahren zu widerrufen, wenn Umsténde
bekannt werden, die, wéren sie schon vor Einleitung des Vergabeverfahrens bekannt gewesen, eine
Ausschreibung ausgeschlossen oder zu einer inhaltlich wesentlich anderen Ausschreibung gefuhrt hatten.

(2) Der offentliche Auftraggeber kann ein Vergabeverfahren widerrufen, wenn dafiir sachliche
Griinde bestehen.

Grinde fir den Widerruf eines Vergabeverfahrens nach Ablauf der Angebotsfrist

8 149. (1) Nach Ablauf der Angebotsfrist ist ein Vergabeverfahren zu widerrufen, wenn
1. Umstdnde bekannt werden, die, wéren sie schon vor Einleitung des Vergabeverfahrens bekannt
gewesen, eine Ausschreibung ausgeschlossen hatten, oder
2. Umsténde bekannt werden, die, waren sie schon vor Einleitung des Vergabeverfahrens bekannt
gewesen, zu einer inhaltlich wesentlich anderen Ausschreibung gefiihrt hétten, oder
3. kein Angebot eingelangt ist, oder
4. nach dem Ausscheiden von Angeboten kein Angebot im Vergabeverfahren verbleibt.

(2) Ein Vergabeverfahren kann widerrufen werden, wenn
1. nur ein Angebot eingelangt ist, oder
2. nach dem Ausscheiden von Angeboten nur ein Angebot verbleibt, oder
3. dafiir sachliche Griinde bestehen.

Mitteilung der Widerrufsentscheidung, Stillhaltefrist, Unwirksamkeit des Widerrufes

8 150. (1) Der offentliche Auftraggeber hat mitzuteilen, dass er beabsichtigt, das Vergabeverfahren
zu widerrufen,

1. im Fall des § 149 Abs. 1 Z 1 und 2 und des § 149 Abs. 2 Z 3 allen Bietern,

2.im Fall des § 149 Abs.1 Z 4 und des § 149 Abs. 2 Z 2 allen Bietern, deren Angebote zwar
ausgeschieden wurden, die Ausscheidensentscheidung jedoch noch nicht rechtskraftig ist,

3. im Fall des § 149 Abs. 2 Z 1 dem Bieter, dessen Angebot als einziges eingelangt ist, und
4. im Fall des 8 149 Abs. 2 Z 2 dem Bieter, dessen Angebot als einziges verblieben ist.

In dieser Mitteilung sind den Bietern das jeweilige Ende der Stillhaltefrist gemaR Abs. 4 sowie die
Griinde flr den beabsichtigten Widerruf bekannt zu geben.

(2) Im Fall des § 148 ist die Widerrufsentscheidung in derselben Art bekannt zu machen wie die
Bekanntmachung in Osterreich. Der 6ffentliche Auftraggeber hat iberdies Bewerbern, Unternehmern, die
eine Interessenbestatigung 0Obermittelt haben und Bietern mitzuteilen, dass er beabsichtigt, das
Vergabeverfahren zu widerrufen. Nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist in einem nicht offenen
Verfahren oder einem Verhandlungsverfahren kann der offentliche Auftraggeber wvon einer
Bekanntmachung der Widerrufsentscheidung gem&B dem ersten Satz absehen wund die
Widerrufsentscheidung den im Verfahren verbliebenen Unternehmern mitteilen. In der Bekanntmachung
und in der Mitteilung sind die Grunde fir den beabsichtigten Widerruf und das jeweilige Ende der
Stillhaltefrist bekannt zu geben.

(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Widerrufsentscheidung besteht nicht, falls kein Angebot
eingelangt ist oder kein Bieter im Vergabeverfahren verblieben ist.

(4) Der offentliche Auftraggeber darf den Widerruf bei sonstiger Unwirksamkeit nicht vor Ablauf
der Stillhaltefrist erklaren. Die Stillhaltefrist beginnt im Fall des Abs. 1 mit der Ubermittlung bzw.
Bereitstellung der Mitteilung der Widerrufsentscheidung und im Fall des Abs. 2 mit der erstmaligen
Verfiigbarkeit der Bekanntmachung bzw. Mitteilung der Widerrufsentscheidung. Sie betrégt bei einer
Ubermittlung bzw. Bereitstellung auf elektronischem Weg 10 Tage, bei einer Ubermittlung iiber den
Postweg oder einen anderen geeigneten Weg 15 Tage.

(5) Vor Ablauf der Stillhaltefrist darf ein neues Vergabeverfahren uber den gleichen
Auftragsgegenstand nicht eingeleitet werden, soweit die Beschaffung nicht aus dringlichen zwingenden
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Grinden erforderlich ist. Zum widerrufenen Verfahren bereits eingelangte Angebote durfen nach der
Mitteilung oder der Bekanntmachung der Widerrufsentscheidung nicht gedffnet werden.

(6) Nach Ablauf der Stillhaltefrist hat der o6ffentliche Auftraggeber die Widerrufserklarung in
derselben Art wie die Widerrufsentscheidung mitzuteilen oder, sofern dies nicht mdglich ist, im Internet
bekannt zu machen.

(7) Im Unterschwellenbereich kann der 6ffentliche Auftraggeber von der VVorgangsweise gemal den
Abs. 1 bis 6 absehen und den Widerruf unmittelbar und ohne Abwarten einer Stillhaltefrist erklaren. Der
offentliche Auftraggeber hat die im Vergabeverfahren verbliebenen Unternehmer, soweit dies moglich ist,
unverziglich zu versténdigen oder die Widerrufserklarung im Internet bekannt zu machen.

(8) Mit der Erklarung des Widerrufes gewinnen der offentliche Auftraggeber und die Bieter ihre
Handlungsfreiheit wieder. Bereits eingelangte Angebote sind auf Verlangen zuriickzustellen. Der
Zeitpunkt der Erklarung des Widerrufes ist zu dokumentieren.

(9) Wird durch eine Vergabekontrollbehorde rechtskréftig festgestellt, dass nach erheblicher
Uberschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem Ersuchen des Bieters um Fortfiihrung des
Verfahrens der offentliche Auftraggeber ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrages weder durch eine
Widerrufserklarung oder Zuschlagserteilung beendet noch das Verfahren in angemessener Weise
fortgefuhrt hat, so gilt dies als Erklarung des Widerrufes im Sinne dieses Bundesgesetzes.

4. Hauptstlick
Bestimmungen fir besondere Auftrage und fir besondere Verfahren

1. Abschnitt
Vergabe von besonderen Dienstleistungsauftragen

Besondere Dienstleistungsauftrage

8§ 151. (1) Fir die Vergabe von besonderen Dienstleistungsauftragen gemal Anhang XVI gelten
ausschlieBlich die Bestimmungen dieses Abschnittes, der 1. Teil, die 88 4 Abs. 1, 7 bis 11, 12 Abs. 1 und
3, 13, 16 bis 18, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 bis 4 und 9, 21 bis 23, 30, 48 bis 68, 78, 79, 80 Abs. 1 bis 5, 81 bis
87, 89, 90, 91 Abs. 1 bis 8, 93, 98, 100, 106, 111, 146 Abs. 1, 150 Abs. 9, der 4. Teil, der 5. Teil mit
Ausnahme des § 368 sowie der 6. Teil dieses Bundesgesetzes.

(2) Der offentliche Auftraggeber kann bei der Vergabe die Qualitat, Kontinuitdt, Zugénglichkeit,
Leistbarkeit und Verfligbarkeit der Dienstleistungen bzw. den Umfang des Leistungsangebotes
beriicksichtigen. Ebenso kann er bei der Vergabe den spezifischen Bedurfnissen verschiedener
Nutzerkategorien, einschlieRlich benachteiligter und schutzbedurftiger Gruppen, der Einbeziehung und
Erméchtigung der Nutzer der Dienstleistungen und dem Aspekt der Innovation Rechnung tragen.

(3) Im Oberschwellenbereich sind besondere Dienstleistungsauftrage, sofern nicht eine der in § 37
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfullt ist, in einem Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung mit
mehreren Unternehmern zu vergeben.

(4) Im Unterschwellenbereich sind besondere Dienstleistungsauftrdge grundsétzlich in einem
Verfahren mit mehreren Unternehmern zu vergeben.

(5) Besondere Dienstleistungsauftrage konnen im Wege einer Direktvergabe gemaR § 46 bis zu
einem geschatzten Auftragswert von 100 000 Euro und im Wege einer Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung gemaR 8 47 bis zu einem geschatzten Auftragswert von 150 000 Euro vergeben werden.

(6) Der offentliche Auftraggeber hat den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitzuteilen,
welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll. In dieser Mitteilung sind den verbliebenen Bietern das
jeweilige Ende der Stillhaltefrist gemaR Abs. 7, die Griinde fiir die Ablehnung ihres Angebotes, der
Gesamtpreis sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bekannt zu geben, sofern
nicht die Bekanntgabe dieser Informationen o&ffentlichen Interessen oder den berechtigten
Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb
schaden wirde. Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Zuschlagsentscheidung besteht nicht, wenn

1. der Zuschlag dem einzigen bzw. dem einzigen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter erteilt
werden soll, oder

2. wenn aufgrund der in 8 37 Abs. 1 Z 4 genannten Voraussetzungen von einer Bekanntmachung
des Verfahrens Abstand genommen wurde.
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(7) Der offentliche Auftraggeber darf den Zuschlag bei sonstiger absoluter Nichtigkeit nicht vor
Ablauf der Stillhaltefrist erteilen. Die Stillhaltefrist beginnt mit der Ubermittlung bzw. Bereitstellung der
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung. Sie betragt bei einer Ubermittlung bzw. Bereitstellung auf
elektronischem Weg 10 Tage, bei einer Ubermittlung tber den Postweg oder einen anderen geeigneten
Weg 15 Tage. Fir eine freiwillige Bekanntmachung gelten die §8§ 58 und 64 Abs. 6 sinngemaR.

(8) Der offentliche Auftraggeber kann ein Vergabeverfahren widerrufen, wenn daftr sachliche
Grinde bestehen. Der offentliche Auftraggeber hat die Widerrufsentscheidung, soweit dies maglich ist,
den im Vergabeverfahren verbliebenen Unternehmern unverziiglich mitzuteilen oder im Internet bekannt
zu machen. Der offentliche Auftraggeber darf den Widerruf bei sonstiger Unwirksamkeit nicht vor
Ablauf der Stillhaltefrist erklaren. Die Stillhaltefrist beginnt mit der Ubermittlung bzw. Bereitstellung der
Mitteilung der Widerrufsentscheidung oder der erstmaligen Verfligbarkeit der Bekanntmachung der
Widerrufsentscheidung. Bei einer Ubermittlung bzw. Bereitstellung auf elektronischem Weg sowie bei
einer Bekanntmachung betragt die Stillhaltefrist 10 Tage, bei einer Ubermittlung (iber den Postweg oder
einen anderen geeigneten Weg 15 Tage. Im Ubrigen gilt § 150 Abs. 6. Im Unterschwellenbereich kann
der offentliche Auftraggeber tberdies den Widerruf unmittelbar und ohne Abwarten einer Stillhaltefrist
erklaren. In diesem Fall hat der Offentliche Auftraggeber die im Vergabeverfahren verbliebenen
Unternehmer, soweit dies mdglich ist, unverziglich zu verstdndigen oder die Widerrufserklarung im
Internet bekannt zu machen.

Partizipatorischen Organisationen vorbehaltene Dienstleistungsauftrage

8152. (1) Der offentliche Auftraggeber kann bei Verfahren zur Vergabe von besonderen
Dienstleistungsauftragen gemal Anhang XVII vorsehen, dass nur partizipatorische Organisationen
teilnehmen kdnnen.

(2) Partizipatorische Organisationen im Sinne des Abs.1 sind Rechtstrdger, die folgende
Voraussetzungen erfllen:

1. ihr Ziel ist die Erflillung einer Gemeinwohlaufgabe in Verbindung mit Dienstleistungen geméan
Anhang XVII,

2.ihre Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der Organisation zu erreichen; etwaige
Gewinnausschittungen oder —zuweisungen beruhen auf partizipatorischen Uberlegungen und

3. die Management- oder Eigenttimerstruktur beruht auf der Eigenverantwortung der Arbeitnehmer
oder auf partizipatorischen Grundsatzen oder erfordert die aktive Mitwirkung der Arbeitnehmer,
Nutzer oder Interessentréger.

(3) Die Laufzeit der gemal? Abs. 1 vergebenen Auftrage darf drei Jahre nicht tiberschreiten.

(4) Die Organisation, die den Auftrag erhalten soll, darf vom selben offentlichen Auftraggeber in
den letzten drei Jahren keinen Auftrag ber die gleichen Dienstleistungen gemaR diesem Paragraphen
erhalten haben.

2. Abschnitt

Bestimmungen fiir den Abschluss von Rahmenvereinbarungen und die Vergabe von
Auftragen aufgrund von Rahmenvereinbarungen

Allgemeines

§ 153. Offentliche Auftrage kénnen aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, sofern

1. die Rahmenvereinbarung nach Durchfiuhrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen
Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung oder eines Verhandlungsverfahrens gemal den
88§ 34 bis 37 sowie 44 Abs. 1 ohne Zuschlagserteilung unter Beachtung der Bestimmungen des
§ 151 abgeschlossen wurde und

2. bei der Vergabe des auf der Rahmenvereinbarung beruhenden oOffentlichen Auftrages 8§ 155
beachtet wird.

Abschluss von Rahmenvereinbarungen

8154. (1) Der offentliche Auftraggeber hat in der Bekanntmachung oder — sofern ein
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durchgefiihrt wird — in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe anzugeben, ob eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen oder mit mehreren
Unternehmern abgeschlossen werden soll. Soll eine Rahmenvereinbarung fir mehrere 6ffentliche
Auftraggeber abgeschlossen werden, so sind in der Bekanntmachung oder — sofern ein
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durchgefiihrt wird — in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe alle abrufberechtigten 6ffentlichen Auftraggeber eindeutig zu identifizieren. Nach
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Mdglichkeit sind auch Kleine und mittlere Unternehmen am Verfahren zum Abschluss einer
Rahmenvereinbarung zu beteiligen.

(2) Die Unternehmer, mit denen die Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll, werden nach
Durchfiihrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung
oder eines Verhandlungsverfahrens gem&BR den 88 34 bis 37 sowie 44 Abs.1 ermittelt. Eine
Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmer ist mit jenem Bieter abzuschlieen, der das gemaR dem
oder den bekannt gegebenen Zuschlagskriterien am besten bewertete Angebot gelegt hat. Eine
Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern ist mit jenen Bietern abzuschlieen, die die geman
dem oder den bekannt gegebenen Zuschlagskriterien am besten bewerteten Angebote gelegt haben. Soll
eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern abgeschlossen werden, so miissen mindestens drei
Unternehmer daran beteiligt sein, sofern eine ausreichend grofle Zahl von Unternehmern die
Eignungskriterien erfullt hat und eine ausreichend groBe Zahl von zuldssigen Angeboten abgegeben
wurde. Die malRgeblichen Griinde fir die Bewertung der Angebote sind festzuhalten.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat den nicht berticksichtigten Bietern den Namen des
Unternehmers bzw. die Namen der Unternehmer, mit dem bzw. denen die Rahmenvereinbarung
abgeschlossen werden soll, mitzuteilen. In dieser Mitteilung sind die Griinde der Nichtberticksichtigung
sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bzw. der erfolgreichen Angebote bekannt
zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen oOffentlichen Interessen oder den
berechtigten Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren
Wettbewerb schaden wirde. Eine Verpflichtung zur Mitteilung, mit welchem Unternehmer die
Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll, besteht nicht, wenn ein Verhandlungsverfahren geméfR
den 88 35 Abs. 1 Z 4, 36 Abs. 1 Z 4 oder 7 oder 37 Abs. 1 Z 4 zum Abschluss der Rahmenvereinbarung
durchgefuhrt wurde.

(4) Der offentliche Auftraggeber darf die Rahmenvereinbarung bei sonstiger absoluter Nichtigkeit
nicht vor Ablauf der Stillhaltefrist abschlieRen. Die Stillhaltefrist beginnt mit der Ubermittlung bzw.
Bereitstellung der Mitteilung, mit welchem Unternehmer bzw. mit welchen Unternehmern die
Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll. Sie betragt bei einer Ubermittlung bzw. Bereitstellung
auf elektronischem Weg 10 Tage, bei einer Ubermittlung Uber den Postweg oder einen anderen
geeigneten Weg 15 Tage. Fir eine freiwillige Bekanntmachung gelten die 8858 und 64 Abs. 6
sinngeman.

(5) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf vier Jahre nicht Oberschreiten. Sofern dies
ausnahmsweise, insbesondere aufgrund des Gegenstandes der Rahmenvereinbarung, sachlich
gerechtfertigt werden kann, darf eine langere Laufzeit vorgesehen werden. Die dafir ausschlaggebenden
Griinde sind festzuhalten.

(6) Auf den Widerruf einer Rahmenvereinbarung sind die 88 148 bis 150 sinngeméal anzuwenden.
Vergabe von 6ffentlichen Auftragen aufgrund von Rahmenvereinbarungen

§155. (1) Bei der Vergabe der auf einer Rahmenvereinbarung beruhenden Auftrage durfen die
Parteien keine wesentlichen Anderungen an den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vornehmen.

(2) Auftrage, die aufgrund einer gemall § 154 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung vergeben
werden sollen, werden gemaR den in Abs. 3 bis 9 beschriebenen Verfahren vergeben. Diese Verfahren
sind nur zwischen dem Offentlichen Auftraggeber bzw. den offentlichen Auftraggebern und jenem
Unternehmer bzw. jenen Unternehmern zuléssig, die von Anfang an Parteien der Rahmenvereinbarung
waren und die in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe geméai § 154 Abs. 1
eindeutig identifiziert wurden.

(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Unternehmer abgeschlossen, so kann der
Zuschlag hinsichtlich der auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Auftréage
1. unmittelbar dem aufgrund der Bedingungen der Rahmenvereinbarung gelegten Angebot nach den
in den Ausschreibungsunterlagen der Rahmenvereinbarung genannten Bedingungen erteilt
werden, oder
2. der offentliche Auftraggeber kann den Unternehmer zuerst schriftlich auffordern, sein Angebot
a) auf der Grundlage der urspriinglichen Bedingungen der Rahmenvereinbarung fiir die Vergabe
der Auftrége oder
b) sofern nicht alle Bedingungen fiir die Vergabe der Auftrdge in der Rahmenvereinbarung selbst
festgelegt sind, auf der Grundlage der vervollstindigten Bedingungen der
Rahmenvereinbarung fir die Vergabe der Auftrédge oder
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c) auf der Grundlage von anderen, in den Ausschreibungsunterlagen der Rahmenvereinbarung
genannten Bedingungen

erforderlichenfalls zu verbessern, zu vervollstdndigen oder abzudndern und erst danach den

Zuschlag nach den in der Ausschreibung der Rahmenvereinbarung genannten Bedingungen

erteilen.

(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern abgeschlossen, so kann der
Zuschlag fir die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Auftrage
1. unmittelbar aufgrund der Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum
Wettbewerb, oder

2. nach erneutem Aufruf der Parteien zum Wettbewerb oder

3. teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb und teilweise nach erneutem Aufruf der
Parteien zum Wettbewerb

erteilt werden.

(5) Sofern alle Bedingungen fur die Vergabe eines Auftrages in der Rahmenvereinbarung selbst
festgelegt sind, kann der Zuschlag ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb einer Partei der
Rahmenvereinbarung erteilt werden. In der Ausschreibung fiir eine derartige Rahmenvereinbarung sind
die Zuschlagskriterien fir die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Auftrage festzulegen. Sollen
Auftrdge gemélR Abs.4 Z 3 teilweise ohne und teilweise nach erneutem Aufruf zum Wettbewerb
vergeben werden, so sind in den Ausschreibungsunterlagen der Rahmenvereinbarung dariiber hinaus

1. die Mdglichkeit der Inanspruchnahme der Zuschlagserteilung gemal Abs. 4 Z 3,

2. die objektiven Kriterien, die der Entscheidung zugrunde liegen, ob bestimmte Leistungen
teilweise ohne und teilweise nach erneutem Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden und

3. jene Bedingungen der Rahmenvereinbarung, welche einem erneuten Aufruf zum Wettbewerb
unterliegen kénnen,
festzulegen. Die Maoglichkeit der Vergabe teilweise ohne und teilweise nach erneutem Aufruf zum
Wettbewerb gemall Abs. 4 Z 3 besteht auch fur jene Lose einer Rahmenvereinbarung, fiir deren Vergabe
alle Bedingungen in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, ungeachtet dessen, ob alle Bedingungen fir
andere Lose derselben Rahmenvereinbarung festgelegt wurden.

(6) Sofern nicht alle Bedingungen fir die Vergabe eines Auftrages in der Rahmenvereinbarung
selbst festgelegt sind, kann der erneute Aufruf der Parteien zum Wettbewerb geméai Abs. 4 Z 2

1. auf der Grundlage der urspringlichen und nunmehr vervollstandigten Bedingungen der
Rahmenvereinbarung fur die Vergabe der Auftrége, oder
2. auf der Grundlage von anderen, in der Ausschreibung der Rahmenvereinbarung genannten
Bedingungen
erfolgen.

(7) Bei einem erneuten Aufruf der Parteien zum Wettbewerb gemdR Abs. 4 Z 2 oder 3 kann der
oOffentliche Auftraggeber, sofern Abs. 8 und 9 nicht zur Anwendung kommen, den Zuschlag entweder
nach Durchfiihrung einer elektronischen Auktion oder nach Durchfiihrung des nachfolgenden Verfahrens
erteilen:

1. Vor der Vergabe jedes Einzelauftrages konsultiert der 6ffentliche Auftraggeber schriftlich jene
Parteien der Rahmenvereinbarung, die in der Lage sind, die konkret nachgefragte Leistung zu
erbringen.

2. Der offentliche Auftraggeber setzt eine angemessene Frist fir die Abgabe neuer Angebote flr
jeden Einzelauftrag fest; dabei hat der 6ffentliche Auftraggeber insbesondere die Komplexitat des
Auftragsgegenstandes und die fur die Ubermittlung der Angebote und der sonstigen Unterlagen
erforderliche Zeit zu berlcksichtigen.

3. Die Angebote sind schriftlich einzureichen und durfen bis zum Ablauf der Angebotsfrist nicht
getffnet werden.

4. Der Zuschlag ist dem gemall dem oder den auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen der
Rahmenvereinbarung festgelegten Zuschlagskriterium bzw. Zuschlagskriterien am besten
bewerteten Angebot zu erteilen. Die Griinde fur die Zuschlagsentscheidung sind schriftlich
festzuhalten. Hinsichtlich des Zuschlages gelten die §§ 143 bis 145.

(8) Wurde mit einer oder mehreren Parteien eine Rahmenvereinbarung aufgrund von Angeboten in
Form elektronischer Kataloge abgeschlossen, so kann der 6ffentliche Auftraggeber vorschreiben, dass der
erneute Aufruf dieser Parteien zum Wettbewerb gemdR Abs. 4 Z 2 oder 3 auf der Grundlage aktualisierter
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Kataloge erfolgt. In diesem Fall kann der Zuschlag fiir die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden
Auftrage entweder
1. nach Aufforderung an die Parteien der Rahmenvereinbarung, ihre elektronischen Kataloge an die
Anforderungen des Auftrages anzupassen und erneut einzureichen oder
2. — sofern diese Vorgangsweise in der Ausschreibung der Rahmenvereinbarung bekannt gegeben
wurde — nach Unterrichtung der Parteien dariiber, dass der éffentliche Auftraggeber beabsichtigt,
den bereits eingereichten elektronischen Katalogen jene Informationen zu entnehmen, die
erforderlich sind, um Angebote zu erstellen, die den Anforderungen des Auftrages entsprechen,

erfolgen.

(9) Bei einem erneuten Aufruf der Parteien zum Wettbewerb gemall Abs. 8 Z 2 hat der 6ffentliche
Auftraggeber den betreffenden Parteien der Rahmenvereinbarung den Tag und den Zeitpunkt bekannt zu
geben, zu dem jene Informationen den eingereichten elektronischen Katalogen entnommen werden sollen,
die zur Erstellung der Angebote, die den Anforderungen des Auftrages entsprechen, notwendig sind. Mit
dieser Bekanntgabe hat der 6ffentliche Auftraggeber den Parteien eine angemessene Frist einzurdumen,
um vor dem bekannt gegebenen Zeitpunkt entweder ihren Katalog entsprechend zu aktualisieren oder die
Erstellung eines Angebotes auf diese Weise abzulehnen. Der &ffentliche Auftraggeber hat vor der
Erteilung des Zuschlages dem in Aussicht genommenen Zuschlagsempfanger die aus dessen
elektronischen Katalog entnommenen Informationen zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen und eine
angemessene Frist festzusetzen, binnen der der in Aussicht genommene Zuschlagsempfanger gegen das
solcherart erstellte Angebot Einspruch erheben kann, weil das Angebot Fehler enthélt, oder binnen der zu
bestatigen ist, dass das Angebot fehlerfrei ist.

(10) Auf den Widerruf eines Verfahrens gemalR Abs. 3 bis 9 sind die 88 148 bis 150 sinngeméR
anzuwenden.

3. Abschnitt
Bestimmungen betreffend die Durchfiihrung von elektronischen Auktionen

Allgemeines

8 156. (1) Eine elektronische Auktion ist ein iteratives, ausschlielich elektronisches Verfahren zur
Ermittlung des Angebotes, dem der Zuschlag erteilt werden soll. Hierbei werden nach einer ersten
vollstdndigen Bewertung der Angebote jeweils neue, nach unten Korrigierte Preise bzw. neue, auf
bestimmte Komponenten der Angebote abstellende Werte vorgelegt, sodass aufgrund einer automatischen
Klassifikation dieser neuen Angebote die Zuweisung einer Rangfolge ermdglicht wird.

(2) Sofern ein offenes Verfahren, ein nicht offenes Verfahren oder ein Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung durchgefiihrt wird oder Auftrdge aufgrund einer Rahmenvereinbarung
gemall § 155 Abs. 7 oder aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems gemal § 162 vergeben
werden sollen, kann das Angebot, dem der Zuschlag erteilt werden soll, auch im Wege einer
elektronischen Auktion ermittelt werden.

(3) Der Durchflihrung von Auktionen ist eine Auktionsordnung zugrunde zu legen, die Teil der
Ausschreibungsunterlagen ist und zumindest folgenden Inhalt aufzuweisen hat:
1. Registrierungs- und Identifizierungserfordernisse,

2. alle relevanten Angaben zur verwendeten elektronischen Vorrichtung, mit der die Auktion
durchgefiihrt werden soll, sowie zu den technischen Modalitdten und den Merkmalen der
Anschlussverbindung,

3. die Komponenten (Preis, sonstige Angebotsteile), deren Werte Gegenstand der Auktion sind,

4. gegebenenfalls die sich aus den Spezifikationen des Auftragsgegenstandes ergebenden
Obergrenzen der zu auktionierenden Werte,

5. alle notwendigen Angaben zum Ablauf der Auktion, insbesondere die Bedingungen, unter denen
die Bieter Angebote abgeben kénnen, und die Mindestabstande, die bei der Angebotsabgabe
gegebenenfalls einzuhalten sind,

. den Zeitpunkt des Beginns und die Modalitat der Beendigung der Auktion,
. gegebenenfalls Ausscheidensgriinde,
. gegebenenfalls Termine,

. die Internetadresse, auf der das aktuell niedrigste Angebot bzw. bei einer sonstigen
elektronischen Auktion die aktuelle Reihung der Teilnehmer wéhrend der Auktion bekannt
gegeben wird,

© 00 N O
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10. eine Beschreibung der Informationen, die den Bietern wéhrend der Auktion Uibermittelt oder zur
Verfiigung gestellt werden sowie gegebenenfalls der Zeitpunkt bzw. die Phase der Auktion, zu
der diese Informationen ihnen zur Verfiigung gestellt werden, und

11. gegebenenfalls das Vadium.

(4) Vor der Durchfiihrung der Auktion sind die im vorangehenden Vergabeverfahren eingereichten
Angebote zu prifen und anhand des bekannt gegebenen Zuschlagskriteriums oder anhand der bekannt
gegebenen Zuschlagskriterien einer ersten Angebotshewertung zu unterziehen.

(5) Bietern, deren Angebote nicht ausgeschieden wurden, ist Gelegenheit zur Teilnahme an der
Auktion zu geben.

Allgemeine Bestimmungen betreffend die Durchfuihrung von elektronischen Auktionen

8§ 157. (1) Alle Bieter, die in dem der Auktion gemaR § 156 Abs. 2 vorangegangenen Verfahren fur
geeignet befunden wurden und die Angebote unterbreitet haben, die den Anforderungen der 88 125 bis
129 entsprochen haben, sind gleichzeitig aufzufordern, gemaR den Festlegungen in der Ausschreibung
neue Preise bzw. neue Werte firr die zu auktionierenden Komponenten vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt
ist die Verbindung geméaR den Angaben in der Auktionsordnung betreffend die elektronische Vorrichtung
zu nutzen. Der Aufforderung ist das Ergebnis der ersten Angebotshewertung des betreffenden Bieters
anzuschlieBen. Der offentliche Auftraggeber hat allen zur Auktion zugelassenen Bietern ab dem
Zeitpunkt der Absendung der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion alle die Auktion betreffenden
Unterlagen gemal § 89 zur Verfligung zu stellen. Eine elektronische Auktion darf frihestens zwei
Arbeitstage nach Absendung der Aufforderung zur Teilnahme an einer Auktion beginnen und kann
mehrere aufeinander folgende Phasen umfassen.

(2) Die Identitat der Teilnehmer an der Auktion ist bis zum Abschluss der Auktion geheim zu halten.

(3) Der offentliche Auftraggeber kann eine elektronische Auktion beenden

1. zu einem in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion fixierten Zeitpunkt (Angabe des
Datums und der Uhrzeit), oder

2. wenn binnen einer bestimmten, in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion festgelegten
Zeitspanne keine neuen Angebote, die das Minimum der Angebotsstufen erreichen oder
Ubersteigen, abgegeben werden, mit Ablauf dieser Zeitspanne oder

3. mit Abschluss der letzten in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion festgelegten
Auktionsphase, oder
4. wenn sachliche Griinde den Abbruch der Auktion rechtfertigen.
Falls eine Vorgangsweise gemal Z 3, gegebenenfalls kombiniert mit einer Vorgangsweise geméal Z 2,
gewahlt wird, so legt der 6ffentliche Auftraggeber in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion den
Zeitplan fur jede Auktionsphase fest.

(4) Bei einer Vorgangsweise gemadR Abs.3 Z2 kann der oOffentliche Auftraggeber nach jeder
Auktionsphase die Angebote jener Teilnehmer ausscheiden, die keine neuen Angebote oder nur Angebote
abgegeben haben, die das gegebenenfalls festgelegte Minimum der Angebotsstufen nicht erreicht oder
Uberstiegen haben. Der offentliche Auftraggeber hat die Teilnehmer, deren Angebote ausgeschieden
wurden, unverziglich zu verstandigen.

(5) Der offentliche Auftraggeber hat sicherzustellen, dass Teilnehmer, deren Angebote gemaR Abs. 4
ausgeschieden wurden, an der weiteren Auktion nicht mehr teilnehmen kénnen.

(6) Nach Beendigung einer Auktion ist unverzlglich der Name des erfolgreichen Bieters samt
Vergabesumme unter der in der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt zu geben. Im Falle
der Durchfuhrung einer sonstigen elektronischen Auktion sind den nicht erfolgreichen Bietern
unverziglich und gleichzeitig tberdies die Griinde fur die Ablehnung ihres Angebotes mitzuteilen, sofern
diese Grinde nicht bereits aufgrund der gemé&BR der Auktionsordnung zu Ubermittelnden bzw.
bereitzustellenden Informationen unmittelbar ersichtlich sind. Die Bekanntgabe bzw. Mitteilung gilt als
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung im Sinne des § 143. Als Zeitpunkt der Absendung im Sinne des
§ 144 gilt der Zeitpunkt der erstmaligen Verfugbarkeit der Information gemaR dem ersten Satz im Internet
bzw. der Zeitpunkt der Absendung der Mitteilung geméR dem zweiten Satz.

(7) Der Abbruch einer Auktion gilt als Widerruf im Sinne des § 149. § 150 gilt sinngemé&R mit der
MaRgabe, dass

1. bei der Mitteilung der Widerrufsentscheidung die fir den Abbruch ausschlaggebenden Griinde
den Bietern unter der in der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt zu geben sind,
und
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2.als Zeitpunkt der Absendung der Widerrufsentscheidung der Zeitpunkt der erstmaligen
Verfiigbarkeit der Information gemall Z 1 im Internet gilt.

Besondere Bestimmungen fiir die Durchfiihrung von einfachen elektronischen Auktionen
8 158. (1) Bei einfachen elektronischen Auktionen sind nur Angebote betreffend den Preis zulassig.

(2) Wahrend der Auktion ist jedem Bieter vom o6ffentlichen Auftraggeber unverziglich jedenfalls
der aktuell niedrigste Preis und die aktuelle Positionierung aller Angebote unter der in der
Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt zu geben. Daruber hinaus kdnnen auch andere
Informationen als der aktuell niedrigste Preis, wie etwa die Anzahl der Teilnehmer an der jeweiligen
Auktionsphase, unter der in der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt gegeben werden.

(3) Der Zuschlag ist unter Beriicksichtigung der zuletzt abgegebenen Angebote der zuletzt an der
Auktion beteiligten Bieter dem Angebot mit dem niedrigsten Preis zu erteilen.

Besondere Bestimmungen fiir die Durchfiihrung von sonstigen elektronischen Auktionen

8 159. (1) In der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion hat der 6ffentliche Auftraggeber jene
mathematische Formel anzugeben, nach der bei der elektronischen Auktion die automatische Neureihung
entsprechend den vorgelegten neuen Werten (betreffend Preis oder sonstige Angebotsteile) vorgenommen
wird. Aus dieser Formel hat auch die Gewichtung aller in der Ausschreibung festgelegten
Zuschlagskriterien fur die Ermittlung des technisch und wirtschaftlich gunstigsten Angebotes
hervorzugehen. Die Zuschlagskriterien sind in fixen Werten vorab festzulegen; die Angabe von
Zuschlagskriterien im Wege der Festlegung einer Marge, innerhalb der sich das Kriterium befindet, ist,
ebenso wie die bloRe Reihung der Bedeutung der Zuschlagskriterien, unzuldssig. Wurden zul&ssigerweise
Alternativangebote eingereicht, so muss flr jedes Alternativangebot eine eigene mathematische Formel
angegeben werden.

(2) Wahrend der Auktion ist jedem Bieter vom 6ffentlichen Auftraggeber unverziiglich die aktuelle
Positionierung seines Angebotes unter der in der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt
zu geben. Dariiber hinaus kénnen auch andere Informationen wie etwa der aktuell niedrigste Preis oder
die Anzahl der Teilnehmer an der jeweiligen Auktionsphase unter der in der Auktionsordnung
festgelegten Internetadresse bekannt gegeben werden.

(3) Der Zuschlag ist unter Beriicksichtigung der zuletzt abgegebenen Angebote der zuletzt an der
Auktion beteiligten Bieter dem technisch und wirtschaftlich gunstigsten Angebot zu erteilen.

4. Abschnitt

Bestimmungen Uber das Einrichten und den Betrieb eines und die Vergabe von Auftragen
aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems

Allgemeines

8 160. (1) Auftrdge kdnnen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden,
sofern
1. das dynamische Beschaffungssystem unter Beachtung der Bestimmungen des § 161 eingerichtet
wurde und
2. bei der Vergabe des auf dem dynamischen Beschaffungssystem beruhenden Auftrages § 162
beachtet wird.

(2) Ein dynamisches Beschaffungssystem darf ausschliellich auf elektronischem Weg eingerichtet
und betrieben werden. Die gesamte Kommunikation hat ausschlieRlich auf elektronischem Weg zu
erfolgen.

Einrichten und Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems

8161. (1) Der offentliche Auftraggeber hat ein dynamisches Beschaffungssystem nach
Durchfiihrung eines nicht offenen Verfahrens ohne Zuschlagserteilung einzurichten. Er kann Auftrage
bereits im Zuge der Einrichtung des dynamischen Beschaffungssystems gemé&Rl § 162 vergeben.

(2) Der offentliche Auftraggeber hat den kostenlosen, direkten, uneingeschrankten und vollstdndigen
elektronischen Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen und allen sonstigen fur das dynamische
Beschaffungssystem relevanten Unterlagen wahrend der gesamten Laufzeit des dynamischen
Beschaffungssystems zu gewéhrleisten. In den Ausschreibungsunterlagen sind jedenfalls festzulegen:

1. der Gegenstand und der voraussichtliche Umfang der in Aussicht genommenen Leistungen, die
Gegenstand des dynamischen Beschaffungssystems sind,
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2. alle erforderlichen Informationen betreffend das dynamische Beschaffungssystem, insbesondere
seine Funktionsweise und Giiltigkeitsdauer, die verwendete elektronische Ausriistung sowie die
technischen Vorkehrungen und Merkmale der Verbindung,

3. gegebenenfalls jede Einteilung in nach sachlichen Merkmalen definierte Kategorien von Waren,
Bauleistungen oder Dienstleistungen; in diesem Fall sind die notwendigen Nachweise geméaR den
88 80 bis 82, 84, 85 und 87 fiir jede Kategorie gesondert festzulegen,

4. die allfallige Verwendung von elektronischen Katalogen gemaR § 102,
. das allfallige Erfordernis, dem Teilnahmeantrag einen elektronischen Katalog beizufiigen, und

6. die allfallige Verwendung von elektronischen Katalogen fiir die Abgabe eines Angebotes. In
diesem Fall hat der 6ffentliche Auftraggeber Uberdies anzugeben, ob er beabsichtigt, von bereits
eingereichten elektronischen Katalogen jene Informationen zu entnehmen, die erforderlich sind,
um Angebote zu erstellen, die den Anforderungen eines Auftrages entsprechen.

(3) Sobald die erste gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe im Rahmen des dynamischen
Beschaffungssystems lbermittelt bzw. bereitgestellt worden ist, kann wéhrend der gesamten Laufzeit
eines dynamischen Beschaffungssystems jeder Unternehmer jederzeit einen Teilnahmeantrag stellen. Der
offentliche Auftraggeber hat binnen einer Frist von 10 Arbeitstagen ab Einlangen des Teilnahmeantrages
festzustellen, ob es sich um einen gemal der Ausschreibung geeigneten Bieter handelt. In begriindeten
Féllen kann der offentliche Auftraggeber diese Frist auf 15 Arbeitstage verldngern, insbesondere wenn
zusdtzliche Unterlagen gepruft werden mussen oder auf sonstige Art und Weise uberprift werden muss,
ob die Eignung des Bewerbers vorliegt. Unbeschadet davon kann der ¢ffentliche Auftraggeber, solange
die erste gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe im Rahmen des dynamischen
Beschaffungssystems noch nicht Gbermittelt bzw. bereitgestellt wurde, die Frist zur Bewertung der
Teilnahmeantrdge verlangern. Wahrend dieser Frist darf keine gesonderte Aufforderung zur
Angebotsabgabe erfolgen. Der 6ffentliche Auftraggeber hat die Dauer einer derartigen Fristverlangerung
in der Ausschreibung festzulegen.

(4) Der offentliche Auftraggeber hat alle geeigneten Bewerber zum dynamischen
Beschaffungssystem zuzulassen. Eine Begrenzung der Anzahl der Teilnehmer an einem dynamischen
Beschaffungssystem ist unzulédssig. Der Bewerber ist von der Entscheidung Uber die Zulassung oder
Nicht-Zulassung unverziglich zu verstandigen. In dieser Miteilung sind die Griinde fur die Nicht-
Zulassung bekannt zu geben.

(5) Der offentliche Auftraggeber kann von den zum dynamischen Beschaffungssystem zugelassenen
Teilnehmern wihrend dessen Laufzeit jederzeit die Ubermittlung einer aktualisierten Eigenerklarung
geméR § 80 Abs. 2 bzw. die Vorlage, Vervollstandigung bzw. Erlauterung bestimmter Nachweise geman
8 80 Abs. 3 binnen funf Arbeitstagen ab Aufforderung verlangen.

(6) Fur die Einrichtung, den Betrieb und die Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem
darf der 6ffentliche Auftraggeber den Unternehmern keine Kosten verrechnen.

(7) Auf den Widerruf eines dynamischen Beschaffungssystems sind die §8§ 148 bis 150 sinngeméR
anzuwenden.

ol

Vergabe von Auftragen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems

8§ 162. (1) Auftrage, die aufgrund eines gemal § 161 eingerichteten und betriebenen dynamischen
Beschaffungssystems vergeben werden sollen, kdnnen ausschlieflich an die zugelassenen Teilnehmer des
dynamischen Beschaffungssystems geméal Abs. 2 bis 5 vergeben werden.

(2) Sofern nicht ein Auftrag gemaR Abs. 4 vergeben werden soll, hat fir die Vergabe jedes Auftrages
eine gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe zu erfolgen.

(3) Der offentliche Auftraggeber hat alle zugelassenen Teilnehmer gleichzeitig aufzufordern,
Angebote abzugeben. Sofern der 6ffentliche Auftraggeber dies in der Ausschreibung festgelegt hat, sind
Angebote in Form eines elektronischen Kataloges abzugeben. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe hat
die in Anhang XV angefiihrten Angaben sowie einen Verweis auf die elektronische Adresse zu enthalten,
unter der die Ausschreibungsunterlagen geméal § 161 Abs. 2 zur Verfiigung gestellt wurden. Wurde das
dynamische Beschaffungssystem in Kategorien von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen
untergliedert, so hat der &ffentliche Auftraggeber alle fir die entsprechende Kategorie zugelassenen
Unternehmer zur Angebotsabgabe aufzufordern.

(4) Sofern der offentliche Auftraggeber die Verwendung von elektronischen Katalogen fir die
Abgabe eines Angebotes in der Ausschreibung vorgesehen hat und dem Teilnahmeantrag ein den
Anforderungen geméR 8§ 102 entsprechender elektronischer Katalog beigefiigt war, kann der offentliche
Auftraggeber den betreffenden zugelassenen Teilnehmern gleichzeitig den Tag und den Zeitpunkt
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bekannt geben, zu dem jene Informationen den eingereichten elektronischen Katalogen entnommen
werden sollen, die zur Erstellung der Angebote, die den Anforderungen des Auftrages entsprechen,
notwendig sind. Mit dieser Bekanntgabe hat der offentliche Auftraggeber den Teilnehmern eine
angemessene Frist einzurdumen, um vor dem bekannt gegebenen Zeitpunkt entweder ihren Katalog
entsprechend auszufiillen oder zu aktualisieren oder die Erstellung eines Angebotes auf diese Weise
abzulehnen. Der offentliche Auftraggeber hat vor der Erteilung des Zuschlages jedem betreffenden
Teilnehmer des dynamischen Beschaffungssystems die aus dessen elektronischen Katalog entnommenen
Informationen zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen und eine angemessene Frist festzusetzen, binnen der
der Teilnehmer gegen das solcherart erstellte Angebot Einspruch erheben kann, weil das Angebot Fehler
enthélt, oder binnen der zu bestatigen ist, dass das Angebot fehlerfrei ist.

(5) Sofern dies in der Ausschreibung vorgesehen ist, kdnnen die festgelegten Zuschlagskriterien in
der Aufforderung zur Angebotsabgabe prazisiert werden. Der Zuschlag ist dem geméaR dem oder den in
der  Ausschreibung zur Einrichtung des dynamischen Beschaffungssystems festgelegten
Zuschlagskriterium bzw. Zuschlagskriterien am besten bewerteten Angebot zu erteilen.

(6) Auf den Widerruf der Aufforderung zur Angebotsabgabe sind die §8 149 und 150 sinngemaR
anzuwenden.

5. Abschnitt
Bestimmungen tber Wettbewerbe

Allgemeines

8 163. Fur die Durchfiihrung von Wettbewerben gelten ausschlieRlich die Bestimmungen dieses
Abschnittes, der 1. Teil, die 8§ 4 Abs. 1, 7 bis 9, 11, 12 Abs. 2 und 3, 13, 16, 20, 21 bis 23, 26, 27, 30, 32,
42, 45, 48 bis 50, 52, 56, 59, 61, 62, 64, 66 bis 68, 78 bis 87, 89, 90, 93, der 4. Teil, die §§ 358 bis 362,
365, 370, 371, 373, 374 sowie der 6. Teil dieses Bundesgesetzes.

Teilnahme am Wettbewerb
8 164. (1) Der offene Wettbewerb steht allen Teilnahmeberechtigten offen.

(2) Beim nicht offenen Wettbewerb ist die Anzahl der einzuladenden Teilnehmer entsprechend dem
Wettbewerbsgegenstand festzulegen. Sie darf bei Existenz einer hinreichenden Anzahl von geeigneten
Unternehmern jedoch nicht unter drei liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wettbewerb
gewabhrleisten und ist in der Bekanntmachung anzugeben. Die eindeutigen und nicht diskriminierenden
Auswabhlkriterien haben den besonderen Erfordernissen des Wettbewerbsgegenstandes Rechnung zu
tragen und sind im Vorhinein festzulegen.

(3) Unter Bedachtnahme auf Abs.5 und 6 ist nur geeigneten Bewerbern, die aufgrund der
Bekanntmachung rechtzeitig Teilnahmeantrdge gestellt haben, Gelegenheit zur Beteiligung am
Wettbewerb zu geben.

(4) Die Prufung der Teilnahmeantrage ist so zu dokumentieren, dass alle fur die Beurteilung der
Teilnahmeantrdge wesentlichen Umstande nachvollziehbar sind. Der Bewerber kann die Ubermittlung
oder elektronische Bereitstellung des Teiles der seinen Teilnahmeantrag betreffenden Dokumentation
verlangen.

(5) Langen mehr Teilnahmeantrdage als die vom &ffentlichen Auftraggeber festgelegte Anzahl von
einzuladenden Teilnehmern ein, so hat der offentliche Auftraggeber unter den geeigneten Bewerbern
anhand der Auswahlkriterien die besten Bewerber auszuwahlen. Die maBgeblichen Grinde fur die
Auswabhl sind in nachvollziehbarer Form festzuhalten. Der 6ffentliche Auftraggeber hat alle Bewerber
von dieser Entscheidung unverziglich, jedenfalls aber acht Tage nach Abschluss der Auswahl zu
verstandigen. Auf Verlangen sind den nicht zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladenen Bewerbern die
Grinde der Nicht-Zulassung bekannt zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen
offentlichen Interessen oder den berechtigten Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen
oder dem freien und lauteren Wettbewerb schaden wiirde.

(6) Langen weniger Teilnahmeantrdge von geeigneten Unternehmern als die vom o&ffentlichen
Auftraggeber festgelegte Anzahl von einzuladenden Teilnehmern ein, so kann der o&ffentliche
Auftraggeber zusatzliche Unternehmer in den Wettbewerb einbeziehen.

(7) Zu geladenen Wettbewerben sind mindestens drei Unternehmer einzuladen. Die Aufforderung
zur Vorlage von Wetthewerbsarbeiten hat nur an geeignete Unternehmer zu erfolgen.

(8) Bei ldeenwettbewerben kann — soweit dies aufgrund des Wettbewerbsgegenstandes nicht
erforderlich ist — auf die Prifung der Eignung verzichtet werden.
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Durchfuhrung von Wettbewerben

8 165. (1) In der Bekanntmachung eines offenen oder nicht offenen Wettbewerbes sind die
Beurteilungskriterien flir das Preisgericht in der Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben. Bei geladenen
Wetthewerben sind den eingeladenen Unternehmern die Beurteilungskriterien flr das Preisgericht in der
Reihenfolge ihrer Bedeutung vorab bekannt zu geben.

(2) Die auf die Durchfiihrung des Wettbewerbes anwendbaren Bestimmungen sind den an der
Teilnahme am Wettbewerb Interessierten auf Anfrage, den eingeladenen Unternehmern bei geladenen
Wettbewerben aber jedenfalls, mitzuteilen.

(3) Der Durchfiihrung von Wetthewerben ist eine Wetthewerbsordnung zugrunde zu legen, die
zumindest folgenden Inhalt aufzuweisen hat:

1. Vorgangsweise des Preisgerichtes,

. Preisgelder und Vergutungen,

. Verwendungs- und Verwertungsrechte,
. Ruckstellung von Unterlagen,

. Beurteilungskriterien,

. Angabe, ob ein oder mehrere Gewinner des Wettbewerbes ermittelt werden sollen, und im
letzteren Fall Angabe der Anzahl der Gewinner,

7. Ausschlussgriinde und
8. Termine.

(4) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des Wettbewerbes
unabhéngig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche Qualifikation
verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter (ber dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation
verfiigen.

(5) Das Preisgericht und der offentliche Auftraggeber diirfen erst nach Ablauf der Frist fiir deren
Vorlage vom Inhalt der Plane und Entwirfe Kenntnis erhalten.

(6) Das Preisgericht ist bei der Auswahl des oder der Wettbewerbsgewinner unabhangig. Es hat
diese Auswahl aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, die anonym vorgelegt werden, und nur aufgrund der
Beurteilungskriterien zu treffen. Das Preisgericht hat tiber die Rangfolge der ausgewahlten Projekte eine
Dokumentation zu erstellen, in der auf die einzelnen Wettbewerbsarbeiten einzugehen ist und in die
allfallige Bemerkungen des Preisgerichtes sowie gegebenenfalls noch zu kldarende Fragen betreffend
einzelne Wettbewerbsarbeiten aufzunehmen sind. Diese Dokumentation ist, falls sie nicht in
elektronischer Form erstellt wird, von den Preisrichtern zu unterfertigen. Die Bewerber kénnen bei Bedarf
aufgefordert werden, zur Klarung bestimmter Aspekte der vorgelegten Wettbewerbsarbeiten Antworten
auf Fragen zu erteilen, die das Preisgericht in der Dokumentation festgehalten hat. Uber den dariiber
stattfindenden Dialog zwischen den Preisrichtern und den Bewerbern ist ein umfassendes Protokoll zu
erstellen. Die Anonymitat der vorgelegten Wettbewerbsarbeiten ist bis zur Auswahl des Preisgerichtes
bzw. bis zum gegebenenfalls stattfindenden Dialog zu wahren. Die Auswahl des Preisgerichtes ist dem
oOffentlichen Auftraggeber zur allfélligen weiteren Veranlassung vorzulegen. Die Sitzungen des
Preisgerichtes sind nicht 6ffentlich.

(7) Wettbewerbe kdnnen ein- oder mehrstufig durchgefuhrt werden.

(8) Wird im Anschluss an die Durchfiihrung eines Wettbewerbes kein Verhandlungsverfahren zur
Vergabe eines Dienstleistungsauftrages durchgefiihrt, so hat der Offentliche Auftraggeber die
Entscheidung, an welche Wettbewerbsteilnehmer Preisgelder vergeben werden bzw. Zahlungen erfolgen
sollen, sowie die Zusammensetzung des Preisgerichtes allen Wettbewerbsteilnehmern binnen acht Tagen
nach seiner Entscheidung bekannt zu geben.

(9) Wird im Anschluss an die Durchfihrung eines Wettbewerbes ein Verhandlungsverfahren zur
Vergabe eines Dienstleistungsauftrages gemall § 37 Abs. 1 Z 7 durchgefiihrt, so hat der &ffentliche
Auftraggeber die Entscheidung (ber die Nicht-Zulassung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren
sowie die Zusammensetzung des Preisgerichtes den nicht zugelassenen Wetthewerbsteilnehmern binnen
acht Tagen nach seiner Entscheidung bekannt zu geben.

(10) Fiir den Widerruf eines Wettbewerbes gelten die §8§ 148 bis 150 sinngemalR mit der MaRgabe,
dass § 148 fur die Phase vor Vorlage der Wettbewerbsarbeiten und § 149 fir die Phase nach Vorlage der
Wettbewerbsarbeiten gilt.

o OB~ wWwN
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3. Teil
Vergabeverfahren fur Sektorenauftraggeber

1. Hauptstick
Geltungsbereich, Grundsatze

1. Abschnitt
Personlicher Geltungsbereich

Sektorenauftraggeber

8§ 166. Fur Vergabeverfahren von Sektorenauftraggebern, das sind Auftraggeber nach den 8§ 167 bis
169, gilt dieses Bundesgesetz mit Ausnahme seines 2. Teiles.

Offentliche Auftraggeber als Sektorenauftraggeber

8 167. Soweit ein offentlicher Auftraggeber gemaR § 4 Abs. 1 eine Sektorentétigkeit (88 170 bis
175) auslibt, ist er Sektorenauftraggeber (6ffentlicher Sektorenauftraggeber).

Offentliche Unternehmen als Sektorenauftraggeber

§ 168. (1) Soweit offentliche Unternehmen eine Sektorentatigkeit (88 170 bis 175) austiben, sind sie
Sektorenauftraggeber.

(2) Offentliches Unternehmen gemaR Abs. 1 ist jedes Unternehmen, auf das ein offentlicher
Auftraggeber gemdl 84 Abs.1 oder ein Offentlicher Sektorenauftraggeber aufgrund der
Eigentumsverhéltnisse, der finanziellen Beteiligung oder der fur das Unternehmen geltenden Vorschriften
unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausiiben kann. Die Ausibung eines
beherrschenden Einflusses wird vermutet, wenn ein 6ffentlicher Auftraggeber gemaR 8 4 Abs. 1 oder ein
oOffentlicher Sektorenauftraggeber unmittelbar oder mittelbar

1. die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens hélt oder
2. Uber die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimmrechte verfiigt oder
3. mehr als die Hélfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des
Unternehmens bestellen kann.
Private Sektorenauftraggeber

8169. (1) Soweit Rechtstrager, die weder offentliche Sektorenauftraggeber noch 6ffentliche
Unternehmen sind, eine Sektorentatigkeit (88 170 bis 175) ausiiben, sind sie Sektorenauftraggeber, wenn
sie die genannte Tatigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschlie3lichen Rechten ausiiben.

(2) Besondere oder ausschlieBliche Rechte gemall Abs. 1 sind Rechte, die von der zustandigen
Behorde im Wege einer Rechts- oder Verwaltungsvorschrift gewahrt wurden, um die Auslibung einer
Sektorentatigkeit auf einen oder mehrere Rechtstrdger zu beschrénken und dies dazu fuhrt, dass die
Méglichkeit der Ausiibung dieser Sektorentatigkeit durch andere Rechtstrédger wesentlich eingeschrénkt
wird. Rechte, die aufgrund objektiver Kriterien in einem angemessen bekannt gemachten Verfahren oder
die in einem in Anhang XVIII angefiihrten Verfahren gewahrt wurden, sind keine besonderen oder
ausschlieBliche Rechte gemaR dem ersten Satz.

2. Abschnitt
Sektorentéatigkeiten

Gas, Warme und Elektrizitat

8 170. (1) Sektorentatigkeiten im Bereich von Gas und Warme sind:

1. die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Gas und Wérme, und

2. die Einspeisung von Gas oder Warme in diese Netze.
(2) Die Einspeisung von Gas oder Warme in Netze zur Versorgung der Allgemeinheit durch einen
Rechtstrager, der kein 6ffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tétigkeit im Sinne des Abs. 1, sofern

1. die Erzeugung von Gas oder Wérme durch diesen Rechtstrager sich zwangslaufig aus der
Ausubung einer Tatigkeit ergibt, die nicht unter die Abs. 1 oder 3 oder die 8§ 171 oder 172 fillt,
und
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2. die Einspeisung in das offentliche Netz nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu
nutzen, und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschliellich des laufenden
Jahres nicht mehr als 20% des Umsatzes des Rechtstragers ausmacht.

(3) Sektorentatigkeiten im Bereich der Elektrizitéat sind:

1. die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Elektrizitéat, und

2. die Einspeisung von Elektrizitét in diese Netze.

(4) Die Einspeisung von Elektrizitat in feste Netze zur Versorgung der Allgemeinheit durch einen
Rechtstrager, der kein éffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tatigkeit im Sinne des Abs. 3, sofern

1. die Erzeugung von Elektrizitdt durch diesen Rechtstréger erfolgt, weil der Verbrauch der
erzeugten Elektrizitat fur die Austibung einer Tatigkeit erforderlich ist, die nicht unter die Abs. 1
oder 3 oder die 8§ 171 oder 172 fallt, und

2. die Einspeisung in das offentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch dieses Rechtstragers
abhangt und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschlielich des laufenden
Jahres nicht mehr als 30% der gesamten Energieerzeugung des Rechtstréagers ausmacht.

(4) Die Einspeisung im Sinne dieser Bestimmung umfasst die Erzeugung bzw. die Produktion sowie
den Grol3- und Einzelhandel mit Ausnahme der Forderung von Gas.

Wasser

8 171. (1) Sektorentétigkeiten im Bereich Wasser sind:
1. die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Gewinnung, der Fortleitung und der Abgabe von Trinkwasser, und
2. die Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze.

(2) Die Einspeisung von Trinkwasser in feste Netze zur Versorgung der Allgemeinheit durch einen
Rechtstrager, der kein éffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tatigkeit im Sinne des Abs. 1, sofern

1. die Erzeugung von Trinkwasser durch diesen Rechtstrdger erfolgt, weil der Verbrauch des
erzeugten Trinkwassers fur die Auslibung einer Tatigkeit erforderlich ist, die nicht unter die
8§ 170 bis 172 fallt, und

2. die Einspeisung in das offentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch dieses Rechtstrigers
abhédngt und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschlieBlich des laufenden
Jahres nicht mehr als 30% der gesamten Trinkwassererzeugung des Rechtstragers ausmacht.

(3) Dieses Bundesgesetz gilt mit Ausnahme seines 2. Teiles auch fiir die Vergabe von Auftragen und

die Durchfiihrung von Wettbewerben durch Sektorenauftraggeber, die eine Tatigkeit im Sinne des Abs. 1
ausiiben, wenn diese Auftrdge oder Wettbewerbe

1. mit Wasserbauvorhaben sowie Be- und Entwésserungsvorhaben im Zusammenhang stehen und

die dabei erzeugte und zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20% der

mit den entsprechenden Vorhaben zur Verfugung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht, oder

2. mit der Abwasserbeseitigung oder -behandlung im Zusammenhang stehen.

(4) Die Einspeisung im Sinne dieser Bestimmung umfasst die Erzeugung bzw. die Produktion sowie
den GroB- und Einzelhandel.

Verkehrsleistungen

8 172. (1) Sektorentétigkeiten im Verkehrsbereich sind die Bereitstellung oder das Betreiben von
Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsleistungen per Eisenbahn, mit automatischen
Systemen, Straenbahn, Bus, Oberleitungsbus oder Seilbahn.

(2) Im Verkehrsbereich liegt ein Netz vor, wenn die Verkehrsleistung gemal den von einer
zustandigen Behorde festgelegten Bedingungen erbracht wird; dazu gehéren die Festlegung der Strecken,
der Transportkapazitaten und der Fahrpléne.

Postdienste

8 173. (1) Sektorentatigkeiten im Bereich der Post sind Téatigkeiten im Zusammenhang mit der
Erbringung von Postdiensten und von sonstigen Diensten.

(2) Postdienste im Sinne des Abs. 1 sind Dienste, die die Abholung, das Sortieren, den Transport und
die Zustellung von Postsendungen betreffen.

(3) Sonstige Dienste im Sinne des Abs. 1 sind Dienstleistungen, die in den folgenden Bereichen
erbracht werden:
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1. Managementdienste fir Postversandstellen (Dienste vor und nach dem Versand), und

2. Dienste, die andere als die in Abs. 2 genannten Postsendungen, wie etwa nicht adressierte
Postwurfsendungen, betreffen,

sofern diese Dienste von einer Einrichtung erbracht werden, die auch Postdienste im Sinne des Abs. 2
erbringt, und die Erbringung dieser Postdienste nicht auf Markten mit freiem Zugang unmittelbar dem
Wettbewerb ausgesetzt ist (§ 184).

Forderung von Erdél und Gas und Exploration oder Férderung von Kohle
oder anderen festen Brennstoffen

8§ 174. Sektorentatigkeiten sind Téatigkeiten zur Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebietes
zum Zweck der Forderung von Erddl oder Gas oder zum Zweck der Exploration oder Fdérderung von
Kohle oder anderen festen Brennstoffen.

Héafen und Flughafen

8§ 175. Sektorentatigkeiten im Bereich von H&fen und Flughéfen sind Tatigkeiten im Zusammenhang
mit der Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebietes zum Zweck der Bereitstellung von Flughéfen,
See- oder Binnenh&fen und anderen Verkehrsendeinrichtungen fiir Beforderungsunternehmen im Luft-,
See- oder Binnenschifffahrtsverkehr.

Vergabeverfahren, die mehrere Sektorentatigkeiten betreffen
8§176. Bei Vergabeverfahren zur Durchfihrung mehrerer Sektorentdtigkeiten kann der
Sektorenauftraggeber
1. getrennte Verfahren flir die Zwecke jeder einzelnen Sektorentétigkeit durchfiihren; in diesem Fall
gelten fur die Verfahren die jeweils anwendbaren Vorschriften betreffend die jeweilige
Sektorentatigkeit, oder
2. ein einziges Verfahren durchfiihren, auf das — unbeschadet des § 177 — die Vorschriften fiir jene
Sektorentétigkeit anzuwenden sind, die den Hauptgegenstand darstellt.

3. Abschnitt
Auftragsarten

Auftragsarten

8§ 177. Fir Sektorenauftraggeber gelten die Bestimmungen dber Auftragsarten (88 5 bis 8) des
2. Teiles dieses Bundesgesetzes.

4. Abschnitt
Ausnahmen und Freistellungen vom Geltungsbereich, gemeinsame Auftragsvergabe

Ausgenommene Vergabeverfahren

8§ 178. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fiir
1. Auftrdge im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, die dem BVergGVS 2012 unterliegen, sowie
fur Auftradge, die gemdl §9 BVergGVS 2012 vom Geltungsbereich des BVergGVS 2012
ausgenommen sind,

2. Vergabeverfahren, soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der Republik Osterreich
nicht durch weniger einschneidende MalRnahmen gewahrleistet werden kann,

3. Vergabeverfahren, soweit ein Sektorenauftraggeber aufgrund der Anwendung der Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes verpflichtet wirde, Informationen zu tbermitteln, deren Offenlegung nach
Auffassung der Republik Osterreich ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen zuwiderlaufen
wirde (Art. 346 Abs. 1 lit. a AEUV),

4. Vergabeverfahren, deren Durchfiihrung und Ausfihrung aufgrund von bundes- oder
landesgesetzlichen Bestimmungen aus Sicherheitsgriinden fiir geheim erklért werden oder deren
Durchfiihrung und Ausfuhrung aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Bestimmungen aus
Sicherheitsgriinden besondere Sicherheitsmainahmen erfordert und die dafir zustdndige Behorde
festgestellt hat, dass der Schutz der betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch weniger
einschneidende Malinahmen gewadhrleistet werden kann,

5. Vergabeverfahren, deren Durchfiihrung anderen verpflichtenden Verfahrensregeln unterliegt und
die festgelegt wurden
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a) durch ein Rechtsinstrument, das volkerrechtliche Verpflichtungen begriindet, wie eine im
Einklang mit den Vertragen geschlossene internationale Ubereinkunft zwischen der Republik
Osterreich und einem oder mehreren Drittstaaten (ber Leistungen fir ein von den
Vertragsparteien gemeinsam zu verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt, oder

b) durch eine internationale Organisation,

. Vergabeverfahren mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, deren Durchfiihrung anderen

verpflichtenden Verfahrensregeln unterliegen und die festgelegt wurden

a) durch eine im Einklang mit dem AEUV geschlossene internationale Ubereinkunft oder
Vereinbarung zwischen der Republik Osterreich und einem oder mehreren Drittstaaten tiber
Leistungen flir ein von den Vertragsparteien gemeinsam zu verwirklichendes oder zu
nutzendes Projekt, oder

b) durch eine internationale, einen bestimmten Unternehmer betreffende Ubereinkunft oder
Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von Truppen, oder

¢) durch eine internationale Organisation,

. Vergabeverfahren mit oder ohne Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, die ein

Sektorenauftraggeber gemaR den Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder

internationalen Finanzierungseinrichtung durchfihrt,

a) sofern das Vergabeverfahren durch diese Organisation oder Einrichtung vollstdndig finanziert
wird, oder

b) sofern das Vergabeverfahren durch diese Organisation oder Einrichtung Uberwiegend
finanziert wird und die Organisation oder Einrichtung mit dem Sektorenauftraggeber die
Anwendung der Vergabeverfahrensregeln dieser Organisation oder Einrichtung vereinbart hat,

. Dienstleistungsauftrage betreffend

a) die Vertretung eines Sektorenauftraggebers durch einen Rechtsanwalt in

aa) einem Schiedsgerichts- oder Schlichtungsverfahren in Osterreich, in einem anderen Staat
oder vor einer internationalen Schiedsgerichts- oder Schlichtungsinstanz oder

bb) gerichtlichen oder behérdlichen Verfahren in Osterreich, in einem anderen Staat oder vor
internationalen Gerichten oder Einrichtungen,

b) die Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt zur Vorbereitung eines unter lit. a genannten
Verfahrens oder die Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt, wenn konkrete Anhaltspunkte
dafur vorliegen und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Angelegenheit, auf die sich
die Beratung bezieht, Gegenstand eines Verfahrens nach lit. a werden wird,

¢) Beglaubigungs- und Beurkundungsdienstleistungen, die von Notaren zu erbringen sind,

d) von Treuhandern oder bestellten Vormiindern erbrachte Rechtsdienstleistungen oder sonstige
Rechtsdienstleistungen, deren Erbringer durch ein Gericht bestellt oder durch Gesetz dazu
bestimmt werden, um bestimmte Aufgaben unter der Aufsicht dieser Gerichte wahrzunehmen,
oder

e) sonstige Rechtsdienstleistungen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat — wenn auch nur
gelegentlich — mit der Auslibung von hoheitlichen Befugnissen verbunden sind,

. Vertrége Uber Erwerb, Miete oder Pacht von Grundsticken oder vorhandenen Gebduden oder

anderem  unbeweglichen ~ Vermdgen oder Rechten daran, ungeachtet deren

Finanzierungsmodalitéten,

Dienstleistungsauftrége, die von einem Sektorenauftraggeber an einen 6ffentlichen Auftraggeber

oder an einen oOffentlichen Sektorenauftraggeber aufgrund eines ausschlielflichen Rechtes

vergeben werden, das dieser aufgrund veréffentlichter, mit dem AEUV (bereinstimmender

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften innehat,

Dienstleistungsauftrage ber Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen mit Ausnahme jener

Dienstleistungsauftrage Uber Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, die unter die CPV-

Codes 73000000-2 bis 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 fallen, und

a) deren Ergebnisse ausschliefliches Eigentum des Sektorenauftraggebers flr seinen Gebrauch
bei der Ausiibung seiner eigenen Tétigkeit sind und

b) die vollstandig durch den Sektorenauftraggeber vergltet werden,

Auftrage Uber Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen,

Auftrage Uber Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem
Ankauf oder der Ubertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne des
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81 274, 6 und 7 WAG 2007 und mit der Europdischen Finanzstabilisierungsfazilitat und dem
Europdischen Stabilitatsmechanismus durchgefiihrte Transaktionen,

Auftrdge Uber Kredite und Darlehen, unabhéngig davon, ob sie im Zusammenhang mit der
Ausgabe, dem Verkauf, dem Kauf oder der Ubertragung von Wertpapieren oder anderen
Finanzinstrumenten stehen oder nicht,

Avrbeitsvertrage,

Dienstleistungsauftrdge im Bereich des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der
Gefahrenabwehr, die von nicht gewinnorientierten Organisationen oder Vereinigungen erbracht
werden und die unter die folgenden CPV-Codes fallen: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
752511104, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit Aushahme
des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeférderung,

Dienstleistungsauftrage tber offentliche Personenverkehrsdienste auf der Schiene oder per
Untergrundbahn,

Dienstleistungsauftrage ber nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse,

Auftrdge Uber Ausstrahlungszeit oder Bereitstellung von Sendungen, die an Anbieter von
audiovisuellen oder Horfunkmediendiensten vergeben werden

die Beschaffung von Liefer- oder Dienstleistungen von einer zentralen Beschaffungsstelle geman
diesem Bundesgesetz oder von einer zentralen Beschaffungsstelle gemaR Art. 2 Z 12 der
Richtlinie 2014/25/EU mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer
sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens,

die Beschaffung von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen von einem Sektorenauftraggeber geman
Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU, der fir die Durchfihrung eines gemeinsamen
Vergabeverfahrens zustandig ist und seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder in
einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens hat,

Dienstleistungsauftrédge an eine zentrale Beschaffungsstelle gemal diesem Bundesgesetz oder an
eine zentrale Beschaffungsstelle gemal Art. 2 Z 12 der Richtlinie 2014/25/EU mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens zur Erbringung von zentralen Beschaffungstatigkeiten oder von zentralen
Beschaffungstatigkeiten zusammen mit Nebenbeschaffungstétigkeiten,

Auftrage, die ein Sektorenauftraggeber zum Zweck der WeiterverdufRerung oder der Vermietung
an Dritte vergibt, vorausgesetzt, dass dem Sektorenauftraggeber kein besonderes oder
ausschliefliches Recht zum Verkauf oder zur Vermietung des Auftragsgegenstandes zusteht und
dass andere Rechtstrager die Madglichkeit haben, ihn unter gleichen Bedingungen wie der
betreffende Sektorenauftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten; dies gilt nicht fur Auftréage,
die von einer zentralen Beschaffungsstelle zum Zweck der Durchfiihrung von zentralen
Beschaffungstatigkeiten vergeben werden,

. Vergabeverfahren, die ein Sektorenauftraggeber zu anderen Zwecken als der Auslibung seiner

Sektorentétigkeiten oder zur Auslibung von Sektorentdtigkeiten in einem Staat, der nicht
Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, in einer Weise durchfihrt, die nicht mit der physischen
Nutzung eines Netzes oder geographischen Gebietes im Gebiet einer Vertragspartei des EWR-
Abkommens verbunden ist,

Auftrage zum Kauf von Wasser, die von Sektorenauftraggebern vergeben werden, die eine oder
beide der in 8 171 Abs. 1 bezeichneten Sektorentatigkeiten ausiiben,

Auftrdge zur Lieferung von Energie oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung, die von
Sektorenauftraggebern vergeben werden, die eine der in 8§ 170 Abs.1 oder 3 oder § 174
bezeichneten Tatigkeiten austiben,

Auftrage, die Sektorenauftraggeber in die Lage versetzen sollen, in Osterreich Strom zu
erzeugen,

Auftrage, die von Sektorenauftraggebern vergeben werden und die die Ausfuhrung folgender
Dienste in Osterreich ermdglichen sollen:

a) Geschaftskunden-Standardpaketdienste an Geschaftskunden, national und international,
b) Geschaftskunden-Standardpaketdienste an Privatkunden, national und international,

¢) nationale Expresspaketdienste,

d) Kombifrachtdienste,

e) Kontraktlogistik,

f) Managementdienste flir Poststellen,
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g) Mehrwertdienste im Zusammenhang mit elektronischen Medien, die gdnzlich von diesen
Medien erbracht werden,

h) Philateliedienste,
i) im eigenen Namen erbrachte Zahlungsdienste und

j) Postdienste fiir adressierte Briefe zwischen Geschéaftskunden und zwischen Geschafts- und
Privatkunden auf internationaler Ebene,

29. Auftrage, die von Sektorenauftraggebern vergeben werden und die Bereitstellung von
Flughafeninfrastruktur fir den Frachtverkehr in Osterreich ermdglichen sollen, und

30. Vergabeverfahren zur unwesentlichen Anderung von Vertragen und Rahmenvereinbarungen
wahrend ihrer Laufzeit.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat die fiir die Ausnahme vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes
gemal Abs. 1 malgeblichen Griinde schriftlich festzuhalten und der Kommission den Abschluss jeder
Ubereinkunft gemaBR Abs. 1 Z 5 lit. a und Z 6 lit. a mitzuteilen. Auf Verlangen der Kommission hat der
Sektorenauftraggeber alle Tatigkeiten bekannt zu geben, die seiner Auffassung nach unter Abs. 1 Z 24
fallen.

Ausgenommene 6ffentlich-éffentliche Verhaltnisse

8 179. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht
1. fir Auftrage, die ein 6ffentlicher Sektorenauftraggeber durch einen Rechtstréger erbringen lasst,

a) Uber den der 6ffentliche Sektorenauftraggeber eine dhnliche Kontrolle wie Uber seine eigenen
Dienststellen austbt,

b) mehr als 80% der Tétigkeiten des kontrollierten Rechtstrégers der Ausfuhrung der Aufgaben
dienen, mit denen er von dem die Kontrolle ausiibenden &ffentlichen Sektorenauftraggeber
oder von anderen von diesem oOffentlichen Sektorenauftraggeber kontrollierten Rechtstragern
betraut wurde, und

c) keine direkte private Kapitalbeteiligung am kontrollierten Rechtstrager besteht, mit Ausnahme
nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und Formen der privaten
Kapitalbeteiligung ohne Sperrminoritat, die jeweils in Ubereinstimmung mit dem AEUV
durch gesetzliche Bestimmungen eines Mitgliedstaates vorgeschrieben sind und keinen
ausschlaggebenden Einfluss auf den kontrollierten Rechtstréger vermitteln.

Eine Kontrolle im Sinne von lit. a liegt vor, wenn der 6ffentliche Sektorenauftraggeber einen
ausschlaggebenden Einfluss sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen
Entscheidungen des kontrollierten Rechtstrédgers ausiibt. Eine derartige Kontrolle kann auch
durch einen anderen Rechtstrager ausgelibt werden, der vom o6ffentlichen Sektorenauftraggeber
auf gleiche Weise kontrolliert wird.

2. fur Auftrége, die ein im Sinne der Z 1 lit. a kontrollierter 6ffentlicher Sektorenauftraggeber
a) an den ihn kontrollierenden 6ffentlichen Sektorenauftraggeber vergibt oder

b) an einen anderen von dem ihn Kkontrollierenden &ffentlichen Sektorenauftraggeber
kontrollierten Rechtstréger vergibt, sofern an diesem Rechtstrdger keine direkte private
Kapitalbeteiligung besteht, mit Ausnahme nicht beherrschender Formen der privaten
Kapitalbeteiligung und Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminoritat, die
jeweils in Ubereinstimmung mit dem AEUV durch gesetzliche Bestimmungen eines
Mitgliedstaates vorgeschrieben sind und keinen ausschlaggebenden Einfluss vermitteln.

3. fiir Auftrage, die ein 6ffentlicher Sektorenauftraggeber durch einen Rechtstrager erbringen lasst,

a) Uber den der offentliche Sektorenauftraggeber gemeinsam mit anderen &ffentlichen
Sektorenauftraggebern eine dhnliche Kontrolle wie ber seine eigenen Dienststellen ausibt,

b) mehr als 80% der Tatigkeiten des kontrollierten Rechtstragers der Ausfuhrung der Aufgaben
dienen, mit denen er von den die Kontrolle ausiibenden o6ffentlichen Sektorenauftraggebern
oder von anderen von diesen 6ffentlichen Sektorenauftraggebern kontrollierten Rechtstragern
betraut wurde, und

c) keine direkte private Kapitalbeteiligung am kontrollierten Rechtstrager besteht, mit Ausnahme
nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und Formen der privaten
Kapitalbeteiligung ohne Sperrminoritit, die in Ubereinstimmung mit dem AEUV durch
gesetzliche Bestimmungen eines Mitgliedstaates vorgeschrieben sind und keinen
ausschlaggebenden Einfluss auf den kontrollierten Rechtstréger vermitteln.

(2) Eine gemeinsame Kontrolle im Sinne von Abs. 1 Z 3 lit. a liegt vor, wenn
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1. die beschlussfassenden Organe des kontrollierten Rechtstragers sich aus Vertretern sémtlicher
beteiligter 6ffentlicher Sektorenauftraggeber zusammensetzen, wobei einzelne Vertreter mehrere
oder alle beteiligten 6ffentlichen Sektorenauftraggeber vertreten kénnen,

2. die beteiligten 6ffentlichen Sektorenauftraggeber gemeinsam einen ausschlaggebenden Einfluss
sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen Entscheidungen des
kontrollierten Rechtstragers ausiiben kénnen und

3. der kontrollierte Rechtstrdger keine Interessen verfolgt, die denen der kontrollierenden
offentlichen Sektorenauftraggeber zuwiderlaufen.

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fiir Vertrdge zwischen ¢ffentlichen Sektorenauftraggebern, wenn

1. der Vertrag eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten offentlichen Sektorenauftraggebern
begriindet oder implementiert, mit der sichergestellt werden soll, dass von den beteiligten
offentlichen Sektorenauftraggebern zu erbringende &ffentliche Dienstleistungen im Hinblick auf
die Erreichung gemeinsamer Ziele ausgefihrt werden kénnen,

2. die Implementierung dieser Zusammenarbeit ausschlieBlich durch Uberlegungen im
Zusammenhang mit dem 6ffentlichen Interesse bestimmt wird und

3. die beteiligten offentlichen Sektorenauftraggeber auf dem offenen Markt weniger als 20% der
durch die Zusammenarbeit erfassten Téatigkeiten erbringen.

(4) Zur Ermittlung des prozentualen Anteiles der Téatigkeiten gemaR Abs. 1 Z 1 lit. b, Abs.1 Z 3
lit. b und Abs. 3 Z 3 ist der durchschnittliche Gesamtumsatz oder ein geeigneter alternativer, in Relation
zu den jeweiligen Tatigkeiten stehender, Wert heranzuziehen. Liegen wegen des Griindungszeitpunktes
oder des Zeitpunktes der Aufnahme der Tétigkeit fur die letzten drei Jahre keine Angaben Uber den
Umsatz oder einen geeigneten alternativen, in Relation zu den jeweiligen Tétigkeiten stehenden, Wert vor
oder sind diese Daten aufgrund einer erfolgten Umstrukturierung nicht mehr relevant, so genugt es, wenn
die Ermittlung des Anteiles der Tatigkeiten etwa durch Prognosen Uber die Geschéftsentwicklung
glaubhaft gemacht wird.

(5) Die Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 3 sind auch auf Sachverhalte anwendbar, bei denen an Stelle oder
neben einem Offentlichen Sektorenauftraggeber ein offentlicher Auftraggeber oder ein Auftraggeber
geméal Art. 2 Abs.1 Z 1 der Richtlinie 2014/24/EU bzw. Art. 4 Abs. 1 lit. a erster Fall der Richtlinie
2014/25/EU beteiligt ist.

(6) Der offentliche Sektorenauftraggeber hat die fur die Ausnahme vom Geltungsbereich dieses
Bundesgesetzes gemall Abs. 1 bis 5 maRgeblichen Griinde schriftlich festzuhalten.

Gemeinsame grenziberschreitende Auftragsvergabe mehrerer Sektorenauftraggeber

§180. (1) Sektorenauftraggeber, die diesem Bundesgesetz unterliegen, kdnnen mit
Sektorenauftraggebern geméR Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat
der EU oder mit Sitz in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens vereinbaren,
Vergabeverfahren gemeinsam durchzufiihren. Sofern dies nicht bereits in einer im Einklang mit dem
AEUV geschlossenen internationalen Ubereinkunft oder Vereinbarung zwischen der Republik Osterreich
und anderen beteiligten Mitgliedstaaten der EU oder sonstigen Vertragsparteien des EWR-Abkommens
geregelt ist, ist in der Vereinbarung zwischen den beteiligten Sektorenauftraggebern jedenfalls
festzulegen:

1. welcher Sektorenauftraggeber fir die Durchfihrung welchen Teiles des Vergabeverfahrens

zustandig ist (Zustandigkeiten der Parteien),

2. die jeweils anwendbaren nationalen Regelungen und

3. die interne Organisation des Vergabeverfahrens, einschliellich der Durchfiihrung des Verfahrens,
die Zustandigkeit zum Abschluss der Vertrdge und die Verteilung der zu beschaffenden
Leistungen.

Die nach Z1 und 2 festzulegende Verteilung der Zustédndigkeiten und der jeweils anwendbaren
nationalen Regelungen sind in der Ausschreibung fiir die gemeinsam zu vergebenden Auftrdge bekannt
zu geben.

(2) Wird eine zentrale Beschaffungstéatigkeit fur einen Sektorenauftraggeber, der diesem
Bundesgesetz unterliegt, durch eine zentrale Beschaffungsstelle gemé&BR Art. 2 Z 12 der Richtlinie
2014/25/EU mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgefiihrt, so unterliegt

1. die Durchfiihrung des Vergabeverfahrens,
2. die Vergabe eines Auftrages im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems und
3. die Durchfuhrung eines erneuten Aufrufes zum Wettbewerb geméaR einer Rahmenvereinbarung
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den Regelungen des Sitzstaates der zentralen Beschaffungsstelle.

(3) Griinden Sektorenauftraggeber, die diesem Bundesgesetz unterliegen, mit Sektorenauftraggebern
gemdl Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in
einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens zur gemeinsamen Durchfihrung von
Vergabeverfahren einen Rechtstrager, der Sektorenauftraggeber gemal diesem Bundesgesetz oder geméaR
Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU ist, so haben die beteiligten Sektorenauftraggeber gemal den auf den
Rechtstrager anwendbaren Regelungen die auf den Rechtstrager anwendbaren nationalen
Vergaberegelungen eines der folgenden Mitgliedstaaten oder einer der folgenden Vertragsparteien des
EWR-Abkommens zu vereinbaren:

1. die nationalen Vergaberegelungen des Sitzstaates des Rechtstragers oder

2. die nationalen Vergaberegelungen jenes Mitgliedstaates der EU oder jener Vertragspartei des
EWR-Abkommens, in dem der Rechtstrager seine Tatigkeiten entfaltet.

Diese Vereinbarung gilt, sofern dies im Grindungsakt des Rechtstragers festgelegt wurde, unbefristet,
oder kann auf einen bestimmten Zeitraum, auf bestimmte Arten von Auftragen oder auf die Durchfiihrung
eines oder mehrerer VVergabeverfahren beschrankt werden.

(4) Eine Vereinbarung gemal Abs. 1 oder eine Griindung gemdR Abs. 3 darf nicht den Zweck
verfolgen, die Anwendung von im Einklang mit dem Unionsrecht stehenden verbindlichen 6ffentlich-
rechtlichen Regelungen zu umgehen, denen die beteiligten Sektorenauftraggeber in ihren Sitzstaaten
unterliegen.

Auftrége an verbundene bzw. gemeinsame Unternehmen

8 181. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fur Auftrage
1. die ein Sektorenauftraggeber an ein mit ihm verbundenes Unternehmen vergibt, oder

2.die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Sektorenauftraggeber geméaR diesem
Bundesgesetz bzw. gemall Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU ausschlieflich zur Durchfiihrung
von Sektorentétigkeiten gebildet haben, an ein Unternehmen vergibt, das mit einem dieser
Sektorenauftraggeber verbunden ist,

sofern die in den Abs. 2 und 3 genannten Umsatzziele erreicht werden.

(2) Die Ausnahmen geméR Abs. 1 gelten

1. fir Dienstleistungsauftrage, sofern unter Beriicksichtigung aller Dienstleistungen, die von dem
verbundenen Unternehmen wéhrend der letzten drei Jahre erbracht wurden, mindestens 80% des
insgesamt erzielten durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens aus der Erbringung von
Dienstleistungen fiir den Sektorenauftraggeber oder andere mit ihm verbundene Unternehmen
stammen;

2. fur Lieferauftrage, sofern unter Beriicksichtigung aller Lieferungen, die von dem verbundenen
Unternehmen wéhrend der letzten drei Jahre erbracht wurden, mindestens 80% des insgesamt
erzielten durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens aus der Erbringung von Lieferungen
fur den Sektorenauftraggeber oder andere mit ihm verbundene Unternehmen stammen;

3. fur Bauauftrage, sofern unter Berlicksichtigung aller Bauleistungen, die von dem verbundenen
Unternehmen wéhrend der letzten drei Jahre erbracht wurden, mindestens 80% des insgesamt
erzielten durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens aus der Erbringung von
Bauleistungen fiir den Sektorenauftraggeber oder andere mit ihm verbundene Unternehmen
stammen.

(3) Liegen fiir die letzten drei Jahre keine Umsatzzahlen vor, weil das verbundene Unternehmen
gerade gegrundet wurde oder erst vor kurzem seine Tatigkeit aufgenommen hat, genigt es, wenn das
Unternehmen, etwa durch Prognosen (ber die Tatigkeitsentwicklung, glaubhaft macht, dass die
Erreichung des jeweiligen in Abs. 2 genannten Umsatzzieles wahrscheinlich ist. Werden gleiche oder
gleichartige Dienstleistungen, Lieferungen oder Bauleistungen von mehr als einem mit dem
Sektorenauftraggeber verbundenen und mit ihm wirtschaftlich zusammengeschlossenen Unternehmen
erbracht, so sind die in Abs. 2 genannten Prozentsétze unter Beriicksichtigung des Gesamtumsatzes zu
berechnen, den diese verbundenen Unternehmen mit der Erbringung von Dienstleistungen, Lieferungen
bzw. Bauleistungen erzielen.

(4) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fir Auftrage,

1. die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Sektorenauftraggeber gemal diesem
Bundesgesetz bzw. gemaR Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU ausschlielich zur Durchfiihrung
von Sektorentétigkeiten gebildet haben, an einen dieser Sektorenauftraggeber vergibt, oder
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2. die ein Sektorenauftraggeber an ein gemeinsames Unternehmen geméR Z 1 vergibt, an dem er
beteiligt ist,
sofern das gemeinsame Unternehmen errichtet wurde, um die betreffende Tatigkeit wéhrend eines
Zeitraumes von mindestens drei Jahren durchzufiihren, und in dem Rechtsakt zur Grindung des
gemeinsamen  Unternehmens festgelegt wurde, dass die dieses Unternehmen bildenden
Sektorenauftraggeber dem Unternehmen zumindest wahrend dieses Zeitraumes angehdren werden.

(5) Die Sektorenauftraggeber haben der Kommission auf deren Verlangen

1. die Namen der Unternehmen geméR Abs. 1 bzw. 4,

2. die Art und den Wert der Auftrage, die gemaR den Abs. 1 bzw. 4 vergeben wurden, sowie

3. die Angaben, die nach Auffassung der Kommission erforderlich sind, um zu belegen, dass die
Beziehungen zwischen dem Sektorenauftraggeber und dem verbundenen oder gemeinsamen
Unternehmen, an das die Auftrdge vergeben werden, den Anforderungen der Abs. 1 bis 4
geniigen,

mitzuteilen.
Kauf von Stral’enfahrzeugen durch Betreiber von 6ffentlichen Personenverkehrsdiensten

§182. Wenn ein Sektorenauftraggeber einer Einrichtung, die kein Auftraggeber im Sinne des § 4
Abs. 1 bzw. der 88 167 bis 169 ist, einen Dienstleistungsauftrag tber die Erbringung von 6ffentlichen
Personenverkehrsdiensten auf der Strale geméafR der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vergibt, so muss in
dem Vertrag zwischen Sektorenauftraggeber und betreffender Einrichtung bestimmt sein, dass letztere
beim Kauf von StraRenfahrzeugen im Oberschwellenbereich die Bestimmungen des 8 265 sinngemaR
anzuwenden hat.

Verpflichtungen fir Sektorenauftraggeber im Bereich der Forderung von Erddl oder Gas

8 183. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fir Sektorenauftraggeber, die geographisch abgegrenzte
Gebiete in Osterreich zum Zweck der Férderung von Erdél oder Gas im Sinne des § 174 nutzen. Bei der
Vergabe von Auftrdgen haben diese Sektorenauftraggeber ausschlielich die unionsrechtlichen
Grundfreiheiten, das Diskriminierungsverbot und die Grundsétze des freien und lauteren Wettbewerbes
und der Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter zu beachten. Insbesondere haben diese
Sektorenauftraggeber den Unternehmern, die ein Interesse an solchen Auftrdgen haben kénnen,
ausreichende und rechtzeitige Informationen tber die zu vergebenden Auftrage zur Verfligung zu stellen.
Der Zuschlag hat aufgrund objektiver, nicht diskriminierender Kriterien zu erfolgen.

(2) Sektorenauftraggeber im Sinne des Abs.1 haben dem Amt fir Verdffentlichungen jeden
vergebenen Auftrag und jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung im Oberschwellenbereich bekannt zu
geben. Die Bekanntgabe ist dem Amt fir Verdffentlichungen unter Verwendung des einschlagigen
Standardformulars spétestens 48 Tage nach Zuschlagserteilung oder nach Abschluss der
Rahmenvereinbarung zu ibermitteln.

Freistellung vom Anwendungsbereich

§184. (1) Vergabeverfahren von Sektorenauftraggebern unterliegen nicht diesem Bundesgesetz,
wenn

1. eine Sektorentitigkeit in Osterreich auf einem Markt mit freiem Zugang unmittelbar dem
Wettbewerb ausgesetzt ist,

2. ein Antrag geméaR den Abs. 4 oder 5 gestellt wurde und

3. die Kommission entweder fristgerecht den Durchfiihrungsrechtsakt erlassen hat, mit dem die
Anwendbarkeit von Art. 34 Abs.1 der Richtlinie 2014/25/EU festgestellt wird oder den
Durchfuihrungsrechtsakt nicht fristgerecht erlassen hat.

(2) Der Zugang zu einem Markt gilt als frei,

1. wenn die in Anhang XIX genannten Vorschriften des Unionsrechtes in Osterreich umgesetzt
wurden und angewendet werden, oder

2. - sofern die Voraussetzungen der Z 1 nicht erfullt sind — wenn der Nachweis erbracht wird, dass
der Zugang zu diesem Markt rechtlich und faktisch frei ist.

(3) Die Beurteilung, ob eine Tatigkeit unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist, erfolgt auf der
Grundlage von Kriterien, die mit den Wettbewerbsbestimmungen des AEUV in Einklang stehen. Dazu
zdhlen insbesondere die Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, das Vorhandensein
alternativer Waren oder Dienstleistungen, die auf der Angebots- oder der Nachfrageseite als austauschbar
gelten, die Preise und das tatsachliche oder mdgliche VVorhandensein mehrerer Anbieter der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen. Der geographisch abgegrenzte Bezugsmarkt, auf dessen Grundlage die
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Wettbewerbssituation bewertet wird, umfasst das Gebiet, in dem die betreffenden Sektorenauftraggeber
an Angebot und Nachfrage der Waren oder Dienstleistungen beteiligt sind, in dem die
Wettbewerbsbedingungen ausreichend homogen sind und das von benachbarten Gebieten unterschieden
werden kann, da insbesondere die Wettbewerbsbedingungen in jenen Gebieten deutlich andere sind. Bei
der Bewertung wird inshbesondere der Art und den Merkmalen der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen, dem Vorhandensein von Eintrittsbarrieren oder Verbraucherpréferenzen, deutlichen
Unterschieden bei den Marktanteilen des Sektorenauftraggebers zwischen dem betreffenden Gebiet und
benachbarten Gebieten sowie substanziellen Preisunterschieden Rechnung getragen.

(4) Ist der Bundesminister flir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft der Ansicht, dass eine
Tatigkeit gemdl den 8§ 170 bis 175 auf Mérkten mit freiem Zugang unmittelbar dem Wetthewerb
ausgesetzt ist, kann er die Erlassung eines entsprechenden Durchfiuhrungsrechtsaktes durch die
Kommission beantragen. Dem Antrag sind alle sachdienlichen Informationen, insbesondere tiber Gesetze,
Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Vereinbarungen und Absprachen, die Aufschluss dariiber
geben, ob die in den Abs. 2 und 3 genannten Bedingungen erfiillt sind, beizufligen. Hat die fiir die
betreffende Sektorentétigkeit zustdndige unabhé&ngige Behdrde eine begriindete Stellungnahme
abgegeben, ob die Tatigkeit auf einem Markt mit freiem Zugang unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt
ist, so ist diese Stellungnahme dem Antrag beizuftigen. Der Antrag an die Kommission hat zumindest die
in Anhang | des Durchfuihrungsbeschlusses (EU) 2016/1804 (ber die Durchfiihrungsmodalitaten fur die
Anwendung der Artikel 34 und 35 der Richtlinie 2014/25/EU (ber die Vergabe von Auftrdgen durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, ABI.
Nr. L 275 vom 12.10.2016 S. 39, aufgefiihrten Angaben zu enthalten. Die Einbringung des Antrages bei
der Kommission hat im Wege des Bundesministers fiir Europa, Integration und AuReres zur erfolgen.
Von einer Antragstellung ist der Bundeskanzler zu informieren.

(5) Ist ein die betreffende Sektorentétigkeit ausiibender Sektorenauftraggeber der Ansicht, dass eine
Tatigkeit gemaR den 88 170 bis 175 in Osterreich auf Markten mit freiem Zugang unmittelbar dem
Wettbewerb ausgesetzt ist, kann er die Erlassung eines entsprechenden Durchfiihrungsrechtsaktes durch
die Kommission beantragen. In diesem Fall hat er den Bundesminister fir Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft tiber die Antragstellung bei der Kommission zu informieren. Der Antrag an die Kommission
hat zumindest die in Anhang I des Durchfiihrungsbeschlusses (EU) 2016/1804 aufgefiihrten Angaben zu
enthalten. Hat die flr die betreffende Sektorentatigkeit zustandige unabhangige Behdrde eine begriindete
Stellungnahme abgegeben, ob die Tatigkeit auf einem Markt mit freiem Zugang unmittelbar dem
Wettbewerb ausgesetzt ist, so ist diese Stellungnahme dem Antrag beizufiigen. Die Einbringung des
Antrages bei der Kommission hat im Wege des Bundesministers fir Europa, Integration und AuReres zu
erfolgen. Von einer Antragstellung ist der Bundeskanzler zu informieren. Der Bundesminister fiir
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft teilt, sofern die entsprechenden Unterlagen der Kommission
nicht bereits durch den Antragsteller (bermittelt wurden, der Kommission alle sachdienlichen
Informationen mit, insbesondere Uber Gesetze, VVerordnungen, Verwaltungsvorschriften, Vereinbarungen
und Absprachen, die Aufschluss dariiber geben, ob die in den Abs. 2 und 3 genannten Bedingungen
erfillt sind. Sofern eine begriindete Stellungnahme der fir die betreffende Sektorentatigkeit zustandigen
unabhéngigen Behdrde nicht bereits durch den Antragsteller Gbermittelt wurde, hat der Bundesminister
flr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft diese Stellungnahme der Kommission zu Gbermitteln.

(6) Antrage gemaR den Abs. 4 oder 5 kénnen mit Zustimmung der Kommission in wesentlichen
Punkten, insbesondere hinsichtlich der betreffenden Tatigkeiten oder des betreffenden geographischen
Gebiets gedndert werden. Ist bereits ein Verfahren gemal den Abs.4 oder 5 fir eine bestimmte
Sektorentatigkeit anhangig, so gelten zeitlich nachfolgende Antrage betreffend dieselbe Tatigkeit, die vor
Ablauf der Entscheidungsfrist fir die Kommission bei der Kommission eingehen, nicht als Neuantrage.

(7) Der Bundesminister fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat einen von der Kommission
erlassenen Durchfiihrungsrechtsakt oder eine Bekanntmachung der Kommission (ber die nicht
fristgerechte Erlassung eines Durchflihrungsrechtsaktes der Kommission gemaf Art.2 Abs.5 des
Durchfuhrungsbeschlusses (EU) 2016/1804 betreffend einen Antrag gemal den Abs.4 oder 5
unverziglich im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

5. Abschnitt
Schwellenwerte, Berechnung des geschéatzten Leistungswertes

Schwellenwerte

8 185. (1) Verfahren von Sektorenauftraggebern zur Vergabe von Auftrdgen erfolgen im
Oberschwellenbereich, wenn der geschétzte Auftragswert
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1. bei Dienstleistungsauftragen geméal Anhang XVI mindestens 1 000 000 Euro betragt, oder

2. bei Lieferauftragen und allen Gbrigen Dienstleistungsauftrdgen mindestens 418 000 Euro betrégt,
oder

3. bei Bauauftrégen mindestens 5 225 000 Euro betragt.

(2) Wetthewerbe von Sektorenauftraggebern erfolgen im Oberschwellenbereich, wenn bei
Realisierungswettbewerben  der geschatzte  Auftragswert des Dienstleistungsauftrages unter
Berucksichtigung etwaiger Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer bzw. bei Ideenwettbewerben die
Summe der Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer mindestens 418 000 Euro betragt.

(3) Verfahren von Sektorenauftraggebern zur Vergabe von Auftrdgen erfolgen im
Unterschwellenbereich, wenn der geschatzte Auftragswert die in Abs. 1 genannten Betrage nicht erreicht.
Wetthewerbe erfolgen im Unterschwellenbereich, wenn der geschétzte Auftragswert unter Einrechnung
der Preisgelder und Zahlungen oder die Summe der Preisgelder und Zahlungen an die Teilnehmer den in
Abs. 2 genannten Betrag nicht erreicht.

Allgemeine Bestimmungen betreffend die Berechnung des geschatzten Auftragswertes

8 186. (1) Grundlage fur die Berechnung des geschétzten Auftragswertes eines Auftrages ist der
Gesamtwert ohne Umsatzsteuer, der vom Sektorenauftraggeber voraussichtlich zu zahlen ist. Bei dieser
Berechnung ist der geschatzte Gesamtwert aller der zum Vorhaben gehérigen Leistungen einschlie3lich
aller Optionen und etwaiger Vertragsverlangerungen, die in der Ausschreibung ausdriicklich vorgesehen
sind, zu berticksichtigen.

(2) Sieht der Sektorenauftraggeber Pramien oder Zahlungen an Bewerber oder Bieter vor, so hat er
diese bei der Berechnung des geschatzten Auftragswertes zu bertcksichtigen.

(3) Der geschatzte Auftragswert der auszuschreibenden Leistung ohne Umsatzsteuer ist vom
Sektorenauftraggeber vor der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens sachkundig zu ermitteln.
Malgeblicher Zeitpunkt fir die Ermittlung ist der Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens durch
den Sektorenauftraggeber. Bei Vergabeverfahren mit vorheriger Bekanntmachung ist dies der Zeitpunkt
der Absendung der Bekanntmachung, bei Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung die erste
nach auen in Erscheinung tretende Entscheidung.

(4) Besteht der Sektorenauftraggeber aus mehreren selbstdndigen Organisationseinheiten, so ist der
geschatzte Auftragswert fiir alle Organisationseinheiten zu bertcksichtigen. Abweichend davon kann der
Auftragswert auf der Ebene einer eigenstandigen Organisationseinheit geschatzt werden, wenn die
betreffende Einheit selbstdndig fir ihre Auftragsvergaben oder bestimmte Kategorien von
Auftragsvergaben zustandig ist.

(5) Die Wahl der angewandten Berechnungsmethode darf nicht den Zweck verfolgen, die
Anwendung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen. Sofern nicht sachliche Griinde
vorliegen, darf ein Auftrag nicht so unterteilt werden, dass er nicht den Vorschriften dieses
Bundesgesetzes fur den Oberschwellenbereich unterliegt.

Berechnung des geschétzten Auftragswertes bei Bauauftrigen

8§ 187. (1) Besteht ein Bauvorhaben aus mehreren Losen, fur die jeweils ein gesonderter Auftrag
vergeben wird, so ist als geschatzter Auftragswert der geschatzte Gesamtwert aller dieser Lose
anzusetzen. Als Lose im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch gewerbliche Tatigkeiten im Sinne des
Anhanges | (Gewerke).

(2) Bei der Berechnung des geschatzten Auftragswertes von Bauauftrdgen ist neben dem
Auftragswert der Bauleistungen auch der geschatzte Gesamtwert aller fur die Ausflhrung der
Bauleistungen erforderlichen Waren und Dienstleistungen einzubeziehen, die dem Unternehmer vom
Sektorenauftraggeber zur Verfiigung gestellt werden.

(3) Erreicht oder Ubersteigt der kumulierte Wert der Lose den in § 185 Abs. 1 Z 3 genannten
Schwellenwert, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fiir die Vergabe von Bauauftragen im
Oberschwellenbereich fir die Vergabe aller Lose. Dies gilt nicht fiir jene Lose, deren geschatzter
Auftragswert weniger als 1 Million Euro betrdgt, sofern der kumulierte Wert der vom
Sektorenauftraggeber ausgewéhlten Lose 20% des kumulierten Wertes aller Lose nicht Gibersteigt. Fir die
Vergabe dieser Lose gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von Bauauftrdgen
im Unterschwellenbereich; fir die Wahl des Verfahrens gilt als geschatzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses.

(4) Erreicht oder 0bersteigt der kumulierte Wert der Lose den in § 185 Abs.1 Z 3 genannten
Schwellenwert nicht, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fiir die Vergabe von
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Bauauftrdgen im Unterschwellenbereich flr die Vergabe aller Lose. Fur die Wahl des Verfahrens zur
Vergabe von Auftragen im Unterschwellenbereich gilt als geschatzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses.

Berechnung des geschatzten Auftragswertes bei Lieferauftragen

§ 188. (1) Bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf ist als geschétzter Auftragswert anzusetzen:

1. bei befristeten Auftrdgen mit einer Laufzeit von hdchstens 12 Monaten der geschétzte
Gesamtbetrag der wahrend der Vertragsdauer voraussichtlich zu leistenden Entgelte;

2. bei befristeten Auftrdgen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten der geschatzte
Gesamtbetrag der wahrend der Vertragsdauer voraussichtlich zu leistenden Entgelte
einschlieBlich des geschatzten Restwertes;

3. bei unbefristeten Auftragen oder bei unklarer Vertragsdauer das 48fache des voraussichtlich zu
leistenden Monatsentgeltes.

(2) Bei regelmdRig wiederkehrenden Lieferauftrdgen sowie bei Lieferauftrdgen, die innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes verlangert werden sollen, ist als geschatzter Auftragswert anzusetzen entweder
1. der tatséchliche Gesamtwert aller entsprechenden aufeinander folgenden Auftrdge im
vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den vorangegangenen zwolf Monaten, nach
Maglichkeit unter Beriicksichtigung der voraussichtlichen Anderungen bei Mengen oder Wert
wéhrend der auf den urspringlichen Auftrag folgenden zwdlf Monate, oder

2. der geschatzte Gesamtwert der aufeinander folgenden Auftrdge, die wahrend der auf die erste
Lieferung folgenden zwolf Monate oder des auf die erste Lieferung folgenden Finanz- bzw.
Haushaltsjahres, soweit dieses l&nger als zwolf Monate ist, vergeben werden sollen.

(3) Besteht eine Lieferung aus der Beschaffung gleichartiger Lieferleistungen in mehreren Losen, fur
die jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird, so ist als geschatzter Auftragswert der geschatzte
Gesamtwert aller dieser Lose anzusetzen.

(4) Erreicht oder ubersteigt der kumulierte Wert der Lose den in § 185 Abs.1 Z 2 genannten
Schwellenwert, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fur die Vergabe von Lieferauftragen
im Oberschwellenbereich fiir die Vergabe aller Lose. Dies gilt nicht fiir jene Lose, deren geschéatzter
Auftragswert weniger als 80 000 Euro betrégt, sofern der kumulierte Wert der vom Sektorenauftraggeber
ausgewahlten Lose 20% des kumulierten Wertes aller Lose nicht Ubersteigt. Fir die Vergabe dieser Lose
gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von Lieferauftragen im
Unterschwellenbereich; fur die Wahl des Verfahrens gilt als geschétzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses.

(5) Erreicht oder Ubersteigt der kumulierte Wert der Lose den in § 185 Abs.1 Z 2 genannten
Schwellenwert nicht, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fiir die Vergabe von
Lieferauftrdgen im Unterschwellenbereich flir die Vergabe aller Lose. Lose, deren geschatzter
Auftragswert weniger als 75 000 Euro betrégt, kénnen im Wege der Direktvergabe vergeben werden,
sofern der kumulierte Wert der vom Sektorenauftraggeber ausgewéhlten Lose 40% des kumulierten
Wertes aller Lose nicht Gibersteigt.

Berechnung des geschatzten Auftragswertes bei Dienstleistungsauftréagen
§189. (1) Bei Auftrdgen uber die folgenden Dienstleistungen ist als geschatzter Auftragswert
anzusetzen:
1. bei Versicherungsleistungen die Versicherungspramie und sonstige Entgelte;

2. bei Bankdienstleistungen und anderen Finanzdienstleistungen die Gebihren, Provisionen und
Zinsen sowie sonstige Entgelte;

3. bei Auftrégen, die Planungsleistungen zum Gegenstand haben, die Geblhren, Provisionen sowie
sonstige Entgelte.

(2) Bei Dienstleistungsauftragen, fir die kein Gesamtpreis angegeben wird, ist als geschétzter
Auftragswert anzusetzen:
1. bei befristeten Auftrdgen mit einer Laufzeit von hdchstens 48 Monaten der geschatzte
Gesamtwert fur die Laufzeit des Vertrages;

2. bei unbefristeten Auftrdgen oder Auftrdgen mit einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten das
48fache des zu leistenden Monatsentgeltes.

(3) Bei regelméRig wiederkehrenden Dienstleistungsauftrdgen sowie bei Dienstleistungsauftragen,
die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes verlangert werden sollen, ist als geschatzter Auftragswert
anzusetzen entweder
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1. der tatséchliche Gesamtwert aller entsprechenden aufeinander folgenden Auftrdge im
vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den vorangegangenen zwolf Monaten, nach
Maglichkeit unter Beriicksichtigung der voraussichtlichen Anderungen bei Mengen oder Wert
wahrend der auf den urspriinglichen Auftrag folgenden zwélf Monate, oder

2. der geschatzte Gesamtwert der aufeinander folgenden Auftrdge, die wahrend der auf die erste
Dienstleistungserbringung  folgenden  zwdlf  Monate  oder des auf die erste
Dienstleistungserbringung folgenden Finanz- bzw. Haushaltsjahres, soweit dieses langer als
zwoOIf Monate ist, vergeben werden sollen.

(4) Besteht eine Dienstleistung aus mehreren Losen, fiir die jeweils ein gesonderter Auftrag
vergeben wird, so ist als geschatzter Auftragswert der geschatzte Gesamtwert aller dieser Lose
anzusetzen.

(5) Erreicht oder (bersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 185 Abs. 1 Z 1 oder 2 genannten
Schwellenwerte, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir die Vergabe von
Dienstleistungsauftragen im Oberschwellenbereich fiir die Vergabe aller Lose. Dies gilt nicht fiir jene
Lose, deren geschatzter Auftragswert weniger als 80 000 Euro betrégt, sofern der kumulierte Wert der
vom Sektorenauftraggeber ausgewéhlten Lose 20% des kumulierten Wertes aller Lose nicht Ubersteigt.
Fur die Vergabe dieser Lose gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes flir die Vergabe von
Dienstleistungsauftragen im Unterschwellenbereich; fur die Wahl des Verfahrens gilt als geschatzter
Auftragswert der Wert des einzelnen Loses.

(6) Erreicht oder (bersteigt der kumulierte Wert der Lose die in § 185 Abs. 1 Z 1 oder 2 genannten
Schwellenwerte nicht, so gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes flr die Vergabe von
Dienstleistungsauftragen im Unterschwellenbereich fur die Vergabe aller Lose. Lose, deren geschatzter
Auftragswert weniger als 75 000 Euro betrégt, kénnen im Wege der Direktvergabe vergeben werden,
sofern der kumulierte Wert der vom Sektorenauftraggeber ausgewéhlten Lose 40% des kumulierten
Wertes aller Lose nicht ubersteigt.

Berechnung des geschétzten Auftragswertes bei Rahmenvereinbarungen und
bei dynamischen Beschaffungssystemen

8190. Der geschatzte Auftragswert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen
Beschaffungssystems ist der fur ihre gesamte Laufzeit geschatzte Gesamtwert aller aufgrund dieser
Rahmenvereinbarung oder dieses dynamischen Beschaffungssystems voraussichtlich zu vergebenden
Auftrage.

Berechnung des geschéatzten Auftragswertes bei Innovationspartnerschaften

8 191. Der geschatzte Auftragswert einer Innovationspartnerschaft ist der geschatzte Gesamtwert der
Forschungs- und  Entwicklungstatigkeiten ~ wahrend  sdmtlicher  Phasen  der  geplanten
Innovationspartnerschaft sowie der im Rahmen der Innovationspartnerschaft zu entwickelnden und in
weiterer Folge zu beschaffenden Waren, Dienst- oder Bauleistungen.

Anderung der Schwellen- oder Loswerte

§192. (1) Der Bundeskanzler kann durch Verordnung anstelle der in den 88 185 Abs. 1 und 2, 187
Abs. 3, 188 Abs. 4 und 5, 189 Abs.5 und 6, 213 Abs. 2, 214 Abs. 2 sowie 312 Abs. 5 festgesetzten
Schwellen- oder Loswerte, soweit dies aufgrund von vélkerrechtlichen Verpflichtungen Osterreichs oder
von unionsrechtlichen Vorschriften erforderlich bzw. zuldssig bzw. im Interesse einer einheitlichen oder
wirtschaftlicheren Vorgangsweise bei der Vergabe von Auftragen zweckmalRig ist, andere Schwellen-
oder Loswerte festsetzen.

(2) Sofern die in den §§ 185 Abs. 1 und 2 festgesetzten Schwellenwerte an die von der Kommission
gemal dem Verfahren des Art. 17 der Richtlinie 2014/25/EU gednderten Schwellenwerte angeglichen
werden sollen, hat der Bundeskanzler die neu festgesetzten Schwellenwerte im Bundesgesetzblatt
kundzumachen.

6. Abschnitt
Grundsatze des Vergabeverfahrens und allgemeine Bestimmungen

Grundsétze des Vergabeverfahrens

8 193. (1) Vergabeverfahren sind nach einem in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Verfahren,
unter Beachtung der unionsrechtlichen Grundsdtze wie insbesondere der Gleichbehandlung aller
Bewerber und Bieter, der Nichtdiskriminierung, der VerhéltnisméRigkeit, der Transparenz sowie des
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freien und lauteren Wettbewerbes und unter Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
durchzufiihren. Die Vergabe hat an geeignete Unternehmer zu angemessenen Preisen zu erfolgen.

(2) Die vélkerrechtlich zulassige unterschiedliche Behandlung von Bewerbern und Bietern aus
Griunden ihrer Staatsangehdrigkeit oder des Warenursprungs bleibt von Abs. 1 unberhrt.

(3) Bei der Durchfihrung von Vergabeverfahren ist eine gebietsmaRige Beschrankung des
Teilnehmerkreises oder eine Beschrankung der Teilnahme auf einzelne Berufsstande, obwohl auch andere
Unternehmer die Berechtigung zur Erbringung der Leistung besitzen, unzul&ssig.

(4) Verfahren zur Vergabe von Auftrdgen und Realisierungswettbewerbe sind nur dann
durchzufiihren, wenn die Absicht besteht, die Leistung auch tatsachlich zu vergeben. Der
Sektorenauftraggeber ist jedoch nicht verpflichtet, ein Vergabeverfahren durch Zuschlag zu beenden.

(5) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht zu nehmen. Dies kann
insbesondere durch die Beriicksichtigung &kologischer Aspekte (wie etwa Endenergieeffizienz,
Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz) bei der Beschreibung der Leistung,
bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien
oder durch die Festlegung von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen.

(6) Im Vergabeverfahren kann auf die Beschéftigung von Frauen, von Personen im
Ausbildungsverhéltnis, von Langzeitarbeitslosen, von Menschen mit Behinderung und d&lteren
Arbeitnehmern sowie auf MalRnahmen zur Umsetzung sonstiger sozialpolitischer Belange Bedacht
genommen werden. Dies kann insbesondere durch die Beriicksichtigung derartiger Aspekte bei der
Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung
konkreter Zuschlagskriterien oder durch die Festlegung von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen.

(7) Im Vergabeverfahren kann auf innovative Aspekte Bedacht genommen werden. Dies kann
insbesondere durch deren Beriicksichtigung bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der
technischen Spezifikationen oder durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien erfolgen.

(8) Die Konzeption und Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens soll nach Mdglichkeit so erfolgen,
dass kleine und mittlere Unternehmen am Vergabeverfahren teilnehmen kénnen.

(9) Die Konzeption oder Durchfilhrung eines Vergabeverfahrens darf nicht den Zweck verfolgen,
das Vergabeverfahren vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes auszunehmen, die Anwendung
der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen oder den Wettbewerb kinstlich einzuschrénken.
Eine kunstliche Einschrankung des Wettbewerbes liegt jedenfalls dann vor, wenn durch die Konzeption
oder Durchfiihrung des Vergabeverfahrens bestimmte Unternehmer auf unzuldssige Weise bevorzugt
oder benachteiligt werden.

Allgemeine Bestimmungen tber Bewerber und Bieter

8 194. (1) Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in
der Schweiz anséssig sind und die fir die Ausiibung einer Tétigkeit in Osterreich eine behordliche
Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen missen, haben ein darauf gerichtetes
Verfahren moglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten.

(2) Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften kdnnen Angebote oder Teilnahmeantrage
einreichen, sofern nicht in der Ausschreibung aus sachlichen Griinden die Teilnahme oder die Bildung
von Arbeits- oder Bietergemeinschaften fur unzuldssig erklart wurde. Der Sektorenauftraggeber kann
ferner in der Ausschreibung aus sachlichen Griinden eine allfallige Beschrdnkung der Mitgliederanzahl
oder der Zusammensetzung von Arbeits- oder Bietergemeinschaften vorsehen. Der Sektorenauftraggeber
kann Arbeits- oder Bietergemeinschaften nicht verpflichten, zwecks Einreichens eines Angebotes oder
eines Teilnahmeantrages eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Der Sektorenauftraggeber kann jedoch
von einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft verlangen, dass sie eine bestimmte Rechtsform annimmt,
wenn ihr der Zuschlag erteilt worden ist, sofern dies fiir die ordnungsgemafRe Durchfuihrung des Auftrages
erforderlich ist. Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften sind als solche parteifédhig zur
Geltendmachung der ihnen durch dieses Bundesgesetz eingerdumten Rechte. Beim nicht offenen
Verfahren und beim Verhandlungsverfahren haben die aufgeforderten Bewerber dem
Sektorenauftraggeber die Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft vor Ablauf der halben
Angebotsfrist mitzuteilen. Im Auftragsfall schulden Bietergemeinschaften als Arbeitsgemeinschaften dem
Sektorenauftraggeber die solidarische Leistungserbringung.

(3) Unbeschadet des Abs. 2 durfen Bewerber oder Bieter, die gemdl den Rechtsvorschriften der
Schweiz oder einer Vertragspartei des EWR-Abkommens, in deren Gebiet sie anséssig und zur
Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil sie
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gemdl den Osterreichischen Rechtsvorschriften entweder eine natiirliche oder juristische Person sein
mussten.

(4) Bei Bau- und Dienstleistungsauftragen sowie bei Lieferauftragen, die Dienstleistungen oder
Verlege- oder Installationsarbeiten umfassen, kénnen Bewerber oder Bieter, die keine natirliche Person
sind, verpflichtet werden, in ihrem Angebot oder in ihrem Teilnahmeantrag die Namen und die berufliche
Qualifikation jener natiirlichen Personen anzugeben, die fur die Erbringung der betreffenden Leistung
verantwortlich sein sollen.

Gemeinsame Auftragsvergabe mehrerer Sektorenauftraggeber

8195. (1) Sektorenauftraggeber konnen einzelne Vergabeverfahren génzlich oder teilweise
gemeinsam durchfiihren. Eine gemeinsame Durchfilhrung eines Vergabeverfahrens liegt auch dann vor,
wenn ein Sektorenauftraggeber das Verfahren in seinem eigenen Namen und im Auftrag aller anderen
beteiligten Sektorenauftraggeber alleine durchfihrt.

(2) In der Ausschreibung ist anzugeben, ob eine gemeinsame Auftragsvergabe erfolgt, welche
Sektorenauftraggeber an der gemeinsamen Auftragsvergabe beteiligt sind und gegebenenfalls welcher
Sektorenauftraggeber im eigenen Namen und im Auftrag der anderen beteiligten Sektorenauftraggeber
das Vergabeverfahren alleine durchfiihrt. Sofern das Vergabeverfahren nur teilweise gemeinsam
durchgefiihrt wird, ist in der Ausschreibung anzugeben, welcher Sektorenauftraggeber fiir welchen Teil
des Vergabeverfahrens zusténdig ist. Erfolgt keine diesbeziigliche Angabe in der Ausschreibung, so
gelten alle in der Ausschreibung genannten Sektorenauftraggeber als an der gemeinsamen Durchfiihrung
des gesamten Verfahrens beteiligt.

Vorbehaltene Auftrége fur geschiitzte Werkstétten oder integrative Betriebe

8 196. (1) Der Sektorenauftraggeber kann bei Verfahren zur Vergabe von Auftrdgen vorsehen, dass
an diesen Verfahren nur geschitzte Werkstatten, integrative Betriebe oder sonstige Unternehmen, deren
Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung oder von sonstigen
benachteiligten Personen ist, teilnehmen kénnen oder dass die Erbringung von Auftrégen im Rahmen von
Programmen mit geschitzten Beschéftigungsverhéltnissen zu erfolgen hat, wobei mindestens 30% der
Arbeitnehmer des den Auftrag ausfihrenden Unternehmens Menschen mit Behinderung oder sonstige
benachteiligte Arbeitnehmer sein miissen.

(2) Sofern eine Bekanntmachung erfolgt, ist auf eine Beschrédnkung des Teilnehmerkreises oder des
ausfiihrungsberechtigten Kreises gemal Abs. 1 hinzuweisen.

Vorherige Erkundung des Marktes

8 197. Vor Einleitung eines Vergabeverfahrens kann ein Sektorenauftraggeber zur Vorbereitung
vorherige Markterkundungen durchfiihren und potentiell interessierte Unternehmer tber seine Plane und
Anforderungen informieren. Im Rahmen der Markterkundungen kann sich der Sektorenauftraggeber
insbesondere von Dritten beraten lassen. Er kann die solcherart eingeholten Informationen fir die
Planung und Durchfiihrung des Vergabeverfahrens nutzen, sofern dadurch der Wettbewerb nicht verzerrt
oder gegen die Grundsétze des VVergabeverfahrens verstoen wird.

Vorarbeiten

8 198. (1) Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit diesen in Verbindung stehendes Unternehmen
den Sektorenauftraggeber beraten oder war er auf andere Weise an der Vorbereitung des
Vergabeverfahrens beteiligt, so hat der Sektorenauftraggeber alle erforderlichen MalRnahmen zu setzen,
um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Bewerbers oder Bieters nicht
verzerrt wird. Als MaRnahmen kommen insbesondere die Ubermittlung oder Bereitstellung aller
Informationen, die im Zusammenhang mit den Vorarbeiten ausgetauscht wurden oder die aus den
Vorarbeiten resultieren, an alle Teilnehmer des Vergabeverfahrens oder die Festlegung angemessener
Angebotsfristen in Betracht. Die vom Sektorenauftraggeber gesetzten Malnahmen sind im
Vergabevermerk festzuhalten.

(2) Bewerber, Bieter sowie mit diesen in Verbindung stehende Unternehmen, die im Sinne des
Abs. 1 an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt waren, sind, soweit durch ihre Teilnahme ein
fairer und lauterer Wettbewerb unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ausgeschlossen
wadre, von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlieBen. Vor dem Ausschluss ist dem betroffenen
Unternehmer die Mdglichkeit zu geben, nachzuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des
Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzerren konnte.
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Vermeidung von Interessenkonflikten

§199. (1) Der Sektorenauftraggeber hat geeignete MalRnahmen zur wirksamen Verhinderung,
Aufdeckung und Behebung von sich bei der Durchfiihrung von Vergabeverfahren ergebenden
Interessenkonflikten zu treffen, um Wetthewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine Gleichbehandlung
aller Wirtschaftsteilnehmer zu gewahrleisten.

(2) Ein Interessenkonflikt liegt jedenfalls dann vor, wenn Mitarbeiter eines Sektorenauftraggebers,
einer vergebenden Stelle oder eines im Namen des Sektorenauftraggebers handelnden
Beschaffungsdienstleisters, die an der Durchfilhrung des VVergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss
auf den Ausgang des Verfahrens nehmen konnen, direkt oder indirekt ein finanzielles, wirtschaftliches
oder sonstiges persdnliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhéangigkeit im Rahmen
des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdnnte.

Vertraulichkeit von Unterlagen betreffend ein Vergabeverfahren, Verwertungsrechte

8200. (1) Der Sektorenauftraggeber und die Teilnehmer eines Vergabeverfahrens haben den
vertraulichen Charakter aller bei der Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ausgetauschten
Informationen zu wahren.

(2) Sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, darf der Sektorenauftraggeber keine
ihm von einem Unternehmer tbermittelten und von diesem als vertraulich bezeichneten Informationen
weitergeben. Dies betrifft insbesondere technische Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse sowie vertrauliche
Aspekte der Angebote.

(3) Der Sektorenauftraggeber kann den Teilnehmern eines Vergabeverfahrens Anforderungen zum
Schutz der Vertraulichkeit der ihnen im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur Verfligung gestellten,
Ubermittelten bzw. bereitgestellten Informationen vorschreiben. Dies gilt auch fir Bewerber und
erfolgreiche Unternehmer im Prifsystem.

(4) Soweit Schutzrechte oder Geheimhaltungsinteressen verletzt wiirden, diurfen sowohl der
Sektorenauftraggeber als auch die Teilnehmer eines Vergabeverfahrens Ausarbeitungen des anderen
sowie sonstige zur Verfligung gestellte, Gbermittelte bzw. bereitgestellte Plane, Zeichnungen, Entwirfe,
Modelle, Proben, Muster, Computerprogramme und dergleichen nur mit dessen ausdriicklicher
Zustimmung fir sich verwenden oder an Dritte weitergeben.

(5) Der Sektorenauftraggeber kann sich vorbehalten, bestimmte von ihm zur Verfigung gestellte,
Ubermittelte bzw. bereitgestellte Plane, Zeichnungen, Entwirfe, Modelle, Proben, Muster,
Computerprogramme und dergleichen, fir die keine Verglitung verlangt wurde, zurlickzufordern.

(6) Die Bewerber oder Bieter kdnnen sich vorbehalten, fur den Fall, dass ihnen der Zuschlag nicht
erteilt wird, die Rickstellung jener besonderen Ausarbeitungen sowie von ihnen (bermittelter Pléne,
Zeichnungen, Entwurfe, Modelle, Proben, Muster, Computerprogramme und dergleichen zu verlangen,
fir die keine Vergltung vorgesehen ist. Dasselbe gilt flr besondere Ausarbeitungen fur
Alternativangebote, von denen kein Gebrauch gemacht wird.

Gesamt- oder Losvergabe

8§ 201. (1) Leistungen eines Vorhabens kénnen gemeinsam oder getrennt vergeben werden (Gesamt-
oder Losvergabe). Eine getrennte Vergabe kann in ortlicher oder zeitlicher Hinsicht, nach Menge und Art
der Leistung oder im Hinblick auf Leistungen verschiedener Gewerbe oder Fachrichtungen erfolgen. Fiir
die Gesamt- oder Losvergabe sind wirtschaftliche oder technische Gesichtspunkte, wie zB die
Notwendigkeit einer einheitlichen Ausfiihrung und einer eindeutigen Gewahrleistung, maRgebend.

(2) Ein Zuschlag in Teilen einer ausgeschriebenen Gesamtleistung ist ebenso wie ein bloRer
Vorbehalt einer allfélligen Losvergabe unzuldssig. Soll die Mdglichkeit fiir eine Vergabe in Losen
gewahrt bleiben, sind sowohl die Gesamtleistung als auch die allenfalls getrennt zur Vergabe
gelangenden Lose auszuschreiben.

(3) Erfolgt eine Losvergabe, hat der Sektorenauftraggeber
1. die Ausschreibung so zu gestalten, dass der Bieter Teilangebotspreise bilden kann, und
2. in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Interessensbestatigung oder — im Fall der
Bekanntmachung im Wege einer Bekanntmachung Uber das Bestehen eines Prifsystems — in der
Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme am Dialog anzugeben, ob Angebote nur
fur ein Los, fur mehrere Lose oder fir alle Lose abgegeben werden kdnnen.

(4) Erfolgt eine Losvergabe, kann der Sektorenauftraggeber, auch wenn Angebote fiir mehrere oder
fiir alle Lose abgegeben werden dirfen, die Zahl der Lose beschranken, fiir die ein einzelner Bieter den
Zuschlag erhalten kann, sofern die Héchstzahl der Lose pro Bieter in der Bekanntmachung oder in der
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Aufforderung zur Interessensbestatigung angegeben wurde. Der Sektorenauftraggeber hat fir den Fall,
dass die Anwendung der Zuschlagskriterien dazu fiihren wirde, dass ein einzelner Bieter den Zuschlag
fiir eine groéRere Zahl von Losen als die Hochstzahl erhalten wirde, in den Ausschreibungsunterlagen
objektive und nicht diskriminierende Kriterien oder Regeln fir die Losvergabe festzulegen.

(5) Erfolgt eine Losvergabe, kann der Sektorenauftraggeber Auftrédge tber mehrere oder alle Lose an
einen Bieter vergeben, wenn er sich in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur
Interessensbestatigung diese Maglichkeit vorbehalten hat, er die Lose oder Losgruppen angegeben hat,
die kombiniert werden kdnnen, und die gemeinsame Vergabe der Lose wirtschaftlich glinstiger als eine
getrennte VVergabe der Lose ist.

Verwendung des CPV

§ 202. Bei der Durchfiihrung von Vergabeverfahren und fiir die Erstellung von Statistiken hat der
Sektorenauftraggeber die jeweils aktuellen Bezeichnungen und Codes des CPV zu verwenden. Dies gilt
insbesondere fir die Abgrenzung des Anwendungsbereiches dieses Bundesgesetzes, fiir
Bekanntmachungen, fir die Beschreibung des Auftragsgegenstandes und fiir die Erstellung des
Vergabevermerkes.

2. Hauptstiick
Arten und Wabhl der Vergabeverfahren

1. Abschnitt
Arten der Vergabeverfahren

Arten der Verfahren zur Vergabe von Auftragen

8 203. (1) Die Vergabe von Auftragen (iber Leistungen hat im Wege eines offenen Verfahrens, eines
nicht offenen Verfahrens, eines Verhandlungsverfahrens, einer Rahmenvereinbarung, eines dynamischen
Beschaffungssystems, eines wettbewerblichen Dialoges, einer Innovationspartnerschaft, einer
Direktvergabe oder einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung zu erfolgen.

(2) Beim offenen Verfahren wird eine unbeschrinkte Anzahl von Unternehmern offentlich zur
Abgabe von Angeboten aufgefordert.

(3) Beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung werden, nachdem eine
unbeschrankte Anzahl von Unternehmern Offentlich zur Abgabe von Teilnahmeantragen aufgefordert
wurde, ausgewdhlte geeignete Bewerber zur Abgabe von Angeboten aufgefordert.

(4) Beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung wird eine beschrénkte Anzahl
von geeigneten Unternehmern zur Abgabe von Angeboten aufgefordert.

(5) Beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung werden, nachdem eine
unbeschrénkte Anzahl von Unternehmern offentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert
wurde, ausgewdéhlte geeignete Bewerber zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Danach kann ber den
Auftragsinhalt verhandelt werden.

(6) Beim Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung wird eine beschrankte Anzahl
von geeigneten Unternehmern zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Danach kann (ber den
Auftragsinhalt verhandelt werden.

(7) Eine Rahmenvereinbarung ist eine Vereinbarung ohne Abnahmeverpflichtung zwischen einem
Sektorenauftraggeber und einem oder mehreren Unternehmern, die zum Ziel hat, die Bedingungen fur die
Auftrége, die wahrend eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in
Bezug auf den in Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge.
Aufgrund einer Rahmenvereinbarung wird nach Abgabe von Angeboten eine Leistung von einer Partei
der Rahmenvereinbarung mit oder ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb bezogen.

(8) Ein dynamisches Beschaffungssystem ist ein vollelektronisches Verfahren fir die Beschaffung
von Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfligbaren Merkmale den Anforderungen des
Sektorenauftraggebers gentigen. Bei einem dynamischen Beschaffungssystem wird eine unbeschrankte
Anzahl von Unternehmern o&ffentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert und alle
geeigneten Unternehmer sind wéhrend seiner Gultigkeitsdauer zur Teilnahme am System zuzulassen. Bei
einem dynamischen Beschaffungssystem wird die Leistung nach einer gesonderten Aufforderung zur
Angebotsabgabe von einem Teilnehmer am dynamischen Beschaffungssystem bezogen. Ein dynamisches
Beschaffungssystem kann in Kategorien von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen untergliedert
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werden, die anhand von Merkmalen der vorgesehenen Beschaffung in der betreffenden Kategorie
sachlich definiert werden.

(9) Beim wettbewerblichen Dialog fiihrt der Sektorenauftraggeber, nachdem eine unbeschrankte
Anzahl von Unternehmern offentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert wurde, mit
ausgewahlten geeigneten Bewerbern einen Dialog Uber alle Aspekte des Auftrages. Ziel des Dialoges ist
es, eine oder mehrere der Ausschreibung entsprechende Lésung oder Lésungen zu ermitteln, auf deren
Grundlage die jeweiligen Teilnehmer zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.

(10) Bei einer Innovationspartnerschaft werden, nachdem eine unbeschrankte Anzahl von
Unternehmern 6ffentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrédgen aufgefordert wurde, ausgewdhlte geeignete
Bewerber zur Abgabe von Angeboten zur Entwicklung einer innovativen Ware, Bau- oder Dienstleistung
aufgefordert. Danach wird tber den Auftragsinhalt (Entwicklung und anschlieBender Erwerb der daraus
hervorgehenden Leistung) verhandelt.

(11) Bei der Direktvergabe wird eine Leistung, gegebenenfalls nach Einholung von Angeboten oder
unverbindlichen Preisauskiinften von einem oder mehreren Unternehmern, formfrei von einem
ausgewahlten geeigneten Unternehmer gegen Entgelt bezogen.

(12) Bei der Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung wird, nachdem einer unbeschrankten
Anzahl von Unternehmern die beabsichtigte VVergabe eines Auftrages bekannt gemacht wurde, und nach
Einholung von einem oder mehreren Angeboten, eine Leistung formfrei von einem ausgewahlten
geeigneten Unternehmer gegen Entgelt bezogen.

Arten des Wettbewerbes

8204. (1) Wettbewerbe konnen als Ideenwettbewerbe oder als Realisierungswettbewerbe
durchgefiihrt werden.

(2) Ideenwettbewerbe sind Verfahren, die dazu dienen, dem Sektorenauftraggeber insbesondere auf
den Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens, der Werbung oder
der Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, dessen oder deren Auswahl durch ein
Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung mit oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt.

(3) Realisierungswettbewerbe sind Verfahren, bei denen im Anschluss an die Durchfiihrung eines

Ideenwettbewerbes gemal Abs. 2 ein Verhandlungsverfahren zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrages
gemal § 206 Abs. 1 Z 11 durchgefihrt wird.

(4) Die Durchfiihrung von Wettbewerben hat im Wege eines offenen, eines nicht offenen oder eines
geladenen Wettbewerbes zu erfolgen.

(5) Beim offenen Wettbewerb wird vom Sektorenauftraggeber eine unbeschrankte Anzahl von
Unternehmern und Personen &ffentlich zur VVorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.

(6) Beim nicht offenen Wettbewerb werden, nachdem eine unbeschrénkte Anzahl von Unternehmern
und Personen Offentlich zur Abgabe von Teilnahmeantrdgen aufgefordert wurde, vom
Sektorenauftraggeber  ausgewdhlte  geeignete  Wettbewerbsteilnehmer  zur ~ Vorlage  von
Wetthewerbsarbeiten aufgefordert.

(7) Beim geladenen Wetthewerb wird vom Sektorenauftraggeber eine beschrénkte Anzahl von
geeigneten Wettbewerbsteilnehmern unmittelbar zur VVorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.

2. Abschnitt
Wahl der Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich

Wahl des offenen Verfahrens, des nicht offenen Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung, des
Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Bekanntmachung und des wettbewerblichen Dialoges

8 205. Der Sektorenauftraggeber kann bei der Vergabe von Auftrdgen frei zwischen dem offenen
Verfahren, dem nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, dem Verhandlungsverfahren
mit vorheriger Bekanntmachung und dem wettbewerblichen Dialog wéhlen.

Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung

8 206. (1) Auftrage kdnnen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben
werden, wenn

1. im Rahmen eines Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung kein oder kein im Sinne des

Abs. 2 geeignetes Angebot abgegeben oder kein oder kein im Sinne des Abs. 2 geeigneter
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Teilnahmeantrag gestellt worden ist und die urspriinglichen Bedingungen fiir den Auftrag nicht
grundlegend geandert werden, oder

. es sich um einen Auftrag handelt, der ausschlielich zu Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs-

oder Entwicklungszwecken und nicht zum Zweck der Gewinnerzielung oder der Deckung von
Forschungs- und Entwicklungskosten vergeben wird, sofern die Vergabe eines derartigen
Auftrages einer Bekanntmachung fir Folgeauftrage, die insbesondere dem Zweck der
Gewinnerzielung oder der Deckung von Forschungs- und Entwicklungskosten dienen, nicht
vorgreift, oder

. die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil das Ziel der

Auftragsvergabe die Erschaffung oder der Erwerb eines einzigartigen Kunstwerkes oder einer
einzigartigen kiinstlerischen Leistung ist, oder

. die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann, weil

a) aus technischen Griinden ein Wettbewerb nicht vorhanden ist, oder

b) die Leistung aufgrund des Schutzes von ausschlieBlichen Rechten, wie etwa der Rechte am
geistigen Eigentum, nur von einem bestimmten Unternehmer erbracht werden kann,

und es keine verniinftige Alternative oder Ersatzldsung gibt und der mangelnde Wettbewerb

nicht das Ergebnis einer kiinstlichen Einschrankung der Anforderungen des Vergabeverfahrens

ist, oder

. auBerst dringliche, zwingende Griinde, die nicht dem Verhalten des Sektorenauftraggebers

zuzuschreiben sind, im Zusammenhang mit Ereignissen, die der Sektorenauftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren mit
vorheriger Bekanntmachung oder im Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung
vorgeschriebenen Fristen einzuhalten, oder

. fur fruher durchgefuhrte Lieferungen des urspringlichen Unternehmers zusétzliche Lieferungen

notwendig werden, die entweder zur teilweisen Erneuerung der gelieferten Waren oder
Einrichtungen oder zur Erweiterung von bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt
sind, und ein Wechsel des Auftragnehmers dazu fiihren wirde, dass der Sektorenauftraggeber
Waren mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen misste und dies eine technische
Unvereinbarkeit oder unverhaltnismaRige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung
mit sich bringen wiirde, oder

. neue Bau- oder Dienstleistungen in der Wiederholung gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen

bestehen, und

a) der Auftrag von demselben Sektorenauftraggeber an den Auftragnehmer, der den
urspriinglichen Auftrag erhalten hat, vergeben wird,

b) der urspriingliche Auftrag im Wege eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens
mit  vorheriger Bekanntmachung, eines Verhandlungsverfahren mit  vorheriger
Bekanntmachung, eines wettbewerblichen Dialoges oder einer Innovationspartnerschaft
vergeben wurde,

) die Bau- oder Dienstleistungen einem Grundprojekt entsprechen und dieses Projekt auch
Grundlage des urspriinglichen Auftrages war,

d) die Mdglichkeit der Anwendung eines derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der ersten
Ausschreibung vorgesehen war,

e) der Umfang maoglicher zusétzlicher Bau- oder Dienstleistungen sowie die Bedingungen, unter
denen sie vergeben werden, in der ersten Ausschreibung angegeben war und

f) der geschétzte Gesamtauftragswert der fortgesetzten Bau- oder Dienstleistungen bei der
Berechnung des geschatzten Auftragswertes des urspringlichen Auftrages beriicksichtigt
wurde, oder

. es sich um die Lieferung von Waren handelt, die an Borsen notiert und gekauft werden, oder
. es sich um Gelegenheitsk&ufe handelt, bei denen Waren aufgrund einer besonders gunstigen

Gelegenheit, die sich fur einen sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, zu einem Preis beschafft
werden kénnen, der erheblich unter den marktublichen Preisen liegt, oder

es sich um Liefer- oder Dienstleistungen handelt, die zu besonders gunstigen Bedingungen von
einem Unternehmer, der seine Geschaftstatigkeit endgultig einstellt, oder von einem Verwalter
oder Liquidator im Rahmen eines Insolvenzverfahrens oder eines in den Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften einer anderen EWR-Vertragspartei vorgesehenen gleichartigen
Verfahrens erworben werden, oder
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11. der betreffende Dienstleistungsauftrag im Anschluss an einen gemdfR den Vorschriften des 3.
Teiles dieses Bundesgesetzes durchgefilhrten Wettbewerb gemédB den im Wettbewerb
festgelegten Bestimmungen an den Gewinner oder einen der Gewinner des Wettbewerbes
vergeben werden muss. Im letzteren Fall sind alle Gewinner des Wettbewerbes zur Teilnahme an
den Verhandlungen aufzufordern.

(2) Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es ohne wesentliche Anderungen offensichtlich nicht den
in der Ausschreibung genannten Bedirfnissen und Anforderungen des Sektorenauftraggebers entspricht.
Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn der Unternehmer von der Teilnahme am Vergabeverfahren
auszuschlieBen ist oder die Eignung des Unternehmers nicht gegeben ist.

Wabhl der elektronischen Auktion

8§ 207. Auftrage konnen im Wege einer elektronischen Auktion vergeben werden, wenn bei der
Durchflihrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens, eines Verhandlungsverfahrens
mit vorheriger Bekanntmachung, bei der Vergabe von Auftrdgen aufgrund einer Rahmenvereinbarung
oder bei der Vergabe von Auftrdgen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems die
Spezifikationen des Auftrages in der Ausschreibung eindeutig und vollstandig beschrieben sind. Die
Auktion kann sich nur auf Angebotsteile beziehen, die in eindeutiger und objektiv nachvollziehbarer
Weise so quantifizierbar sind, dass sie in Zahlen oder in Prozentangaben darstellbar sind. Bau- oder
Dienstleistungsauftrdge, die geistige Leistungen — wie etwa die Planung von Bauwerken — zum
Gegenstand haben, kénnen nicht Gegenstand einer elektronischen Auktion sein.

Abschluss von Rahmenvereinbarungen und Vergabe von Auftragen aufgrund einer
Rahmenvereinbarung

8 208. Auftrdge konnen aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, sofern die
Rahmenvereinbarung nach Durchfiihrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens mit
vorheriger Bekanntmachung oder eines Verhandlungsverfahrens abgeschlossen wurde.

Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems und Vergabe von Auftragen aufgrund eines
dynamischen Beschaffungssystems

8§ 209. Auftrage konnen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden, sofern
das dynamische Beschaffungssystem gemal den §8 322 und 323 eingerichtet und betrieben wird.

Wahl der Innovationspartnerschaft

§ 210. Auftrage kdnnen im Wege einer Innovationspartnerschaft vergeben werden, wenn ein Bedarf
an einer innovativen Ware, Bau- oder Dienstleistung besteht, der nicht durch den Erwerb von bereits auf
dem Markt verfligbaren Waren, Bau- oder Dienstleistungen befriedigt werden kann.

Wahl des Wettbewerbes

8 211. Der Sektorenauftraggeber kann bei der Durchfihrung von Wettbewerben frei zwischen dem
offenen und dem nicht offenen Wettbewerb wéhlen.

3. Abschnitt
Wahl der Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich

Wahl des Verfahrens zur Vergabe von Auftragen

§ 212. Auftradge im Unterschwellenbereich sind, unbeschadet der Regelung der 8§ 213 und 214, in
einem in 8203 genannten Verfahren zu vergeben. Soweit dies aufgrund des Wertes und des
Gegenstandes des Auftrages erforderlich erscheint, ist eine Verfahrensart zu wéhlen, durch die ein
angemessener Grad von Offentlichkeit gewahrleistet ist. Von einer Bekanntmachung eines Verfahrens
kann insbesondere Abstand genommen werden, wenn eine der in § 206 genannten Voraussetzungen
vorliegt.

Direktvergabe

8§ 213. (1) Fur die Vergabe von Auftragen durch Sektorenauftraggeber im Wege der Direktvergabe
gelten ausschlielich der 1. Teil, die 88§ 167 bis 169, 176 bis 179, 181 Abs. 1 bis 4, 183 Abs. 1, 186 bis
189, 192 Abs. 1, 193 Abs. 1 bis 4 und 9, 203 Abs. 11, 237, 269, 278, der 4. Teil, die §§ 358, 360 Abs. 1
und 6, 361, 365, 367 Z 2, 370, 371, 373 bis 375 und der 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 4.

(2) Eine Direktvergabe ist ausschlieRlich zuldssig, wenn der geschatzte Auftragswert 60 000 Euro
nicht erreicht.
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(3) Die Eignung des erfolgreichen Bieters muss spétestens zum Zeitpunkt des Zuschlages vorliegen.
An Unternehmer, Uber deren Vermogen ein Insolvenzverfahren eréffnet oder mangels kostendeckenden
Vermogens kein Insolvenzverfahren eréffnet wurde oder die sich in Liquidation befinden oder ihre
gewerbliche Tatigkeit einstellen, kénnen jedoch Auftrage im Wege der Direktvergabe vergeben werden,
wenn ihre Leistungsfahigkeit dazu hinreicht.

(4) Die bei der Durchfiihrung einer Direktvergabe gegebenenfalls eingeholten Angebote oder
unverbindlichen Preisauskiinfte sind entsprechend zu dokumentieren. Der Sektorenauftraggeber hat
Uberdies den Gegenstand und Wert des vergebenen Auftrages, der Name des Auftragnehmers sowie,
sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich vertretbar ist, die Priifung der Preisangemessenheit zu
dokumentieren.

Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung

§ 214. (1) Fir die Vergabe von Auftrdgen durch Sektorenauftraggeber im Wege der Direktvergabe
mit vorheriger Bekanntmachung gelten ausschlie3lich der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 Z 22, die §§ 167
bis 169, 176 bis 179, 181 Abs. 1 bis 4, 183 Abs. 1, 186 bis 189, 192 Abs. 1, 193 Abs. 1 bis 4 und 9, 203
Abs. 12, 237, 269, 278, 308 Abs. 1, 311 Abs. 9, der 4. Teil, die 88 358, 360 Abs. 1 und 6, 361, 365, 367
Z 2,370, 371, 373 bis 375 und der 6. Teil sowie die Vorschriften der Abs. 2 bis 8.

(2) Eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung ist ausschlieflich zuldssig, wenn der
geschatzte Auftragswert

1. bei Liefer- und Dienstleistungsauftrdgen 200 000 Euro und

2. bei Bauauftrdgen 500 000 Euro

nicht erreicht.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsauftrages mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemal § 234
Abs. 1 bis 3 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung hat zumindest folgende Angaben zu enthalten:

1. Bezeichnung des Sektorenauftraggebers,

2. Gegenstand der Leistung sowie Erfiillungsort und Leistungsfrist,

3. Hinweis, wo die Ausschreibungsunterlagen verfiigbar sind, und

4. ausdrickliche Bezeichnung als Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung.

(4) Der Sektorenauftraggeber muss objektive, nicht diskriminierende und mit dem
Auftragsgegenstand zusammenhangende Kriterien festlegen, anhand derer die allenfalls vorgesehene
Auswahl des Unternehmers bzw. der Unternehmer erfolgt, von dem bzw. denen Angebote eingeholt
werden, und anhand derer das erfolgreiche Angebot bestimmt wird.

(5) Der Sektorenauftraggeber hat den Unternehmern, die sich um eine Teilnahme am Verfahren zur
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung beworben oder ein Angebot gelegt haben, unverziglich
nach Zuschlagserteilung mitzuteilen, welchem Unternehmer der Zuschlag erteilt wurde. In dieser
Mitteilung ist der Gesamtpreis anzugeben.

(6) Die Eignung des erfolgreichen Bieters muss spatestens zum Zeitpunkt des Zuschlages vorliegen.
An Unternehmer, ber deren Vermdgen ein Insolvenzverfahren eréffnet oder mangels kostendeckenden
Vermdgens kein Insolvenzverfahren er6ffnet wurde oder die sich in Liquidation befinden oder ihre
gewerbliche Tatigkeit einstellen, kénnen jedoch Auftrdge im Wege der Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung vergeben werden, wenn ihre Leistungsféhigkeit dazu hinreicht.

(7) Der Sektorenauftraggeber hat die Widerrufserklarung den Unternehmern, die sich um eine
Teilnahme am Verfahren zur Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung beworben oder ein Angebot
gelegt haben, unverziglich bereitzustellen bzw. zu Gbermitteln.

(8) Der Sektorenauftraggeber hat alle wesentlichen Festlegungen und Vorgdnge im
Vergabeverfahren, den Gegenstand und Wert des vergebenen Auftrages, den Namen des Auftragnehmers
sowie, sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich vertretbar ist, die Prifung der
Preisangemessenheit zu dokumentieren.

Abschluss von Rahmenvereinbarungen und Vergabe von Auftrégen
aufgrund einer Rahmenvereinbarung

§215. (1) Auftrage konnen aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, sofern die
Rahmenvereinbarung nach Durchfiihrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens oder
eines Verhandlungsverfahrens abgeschlossen wurde. Soweit dies aufgrund des Wertes und des
Gegenstandes der Rahmenvereinbarung erforderlich erscheint, ist beim Abschluss einer
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Rahmenvereinbarung eine Verfahrensart zu wéhlen, durch die ein angemessener Grad von Offentlichkeit
gewabhrleistet ist.

(2) Auftrage aufgrund einer Rahmenvereinbarung kénnen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben werden.

Wahl des Wettbewerbes

8 216. (1) Der Sektorenauftraggeber kann bei der Durchfiihrung von Wettbewerben frei zwischen
dem offenen und dem nicht offenen Wettbewerb wahlen.

(2) Sofern dem Sektorenauftraggeber geniigend geeignete Unternehmer bekannt sind, ist die
Durchfihrung eines geladenen Wettbewerbes zul&ssig.

3. Hauptstuick
Bestimmungen fir die Durchflihrung von Vergabeverfahren

1. Abschnitt
Wege der Informationstibermittlung, Dokumentation

Elektronische Kommunikation

8§ 217. (1) Der Sektorenauftraggeber kann, sofern in den nachfolgenden Absdtzen nicht anderes
bestimmt wird, zwischen der elektronischen Kommunikation, der Kommunikation tber den Postweg oder
Uber einen anderen geeigneten Weg oder einer Kombination dieser Kommunikationswege wahlen. Soweit
die Kommunikation zwischen Sektorenauftraggeber und Unternehmer in einem Vergabeverfahren nicht
elektronisch erfolgt, gilt Abs. 7 fir minder bedeutsame Kommunikation.

(2) Soweit die Kommunikation zwischen Sektorenauftraggeber und Unternehmer in einem
Vergabeverfahren elektronisch erfolgt oder zu erfolgen hat, gelten die folgenden Absatze.

(2a) Die Kommunikation zwischen Unternehmer und zentraler Beschaffungsstelle hat im
Oberschwellenbereich nach MaRgabe der folgenden Abséatze elektronisch zu erfolgen.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat unter Beachtung der folgenden Absatze in der Ausschreibung
néhere Festlegungen hinsichtlich der zu beachtenden Anforderungen an die elektronische
Kommunikation zu treffen.

(4) Der Unternehmer hat Informationen elektronisch zu tibermitteln. Der Sektorenauftraggeber kann
Informationen elektronisch bermitteln oder elektronisch bereitstellen; der Unternehmer ist in diesem Fall
von der Bereitstellung zu verstandigen. Elektronisch Ubermittelte Informationen gelten als Ubermittelt,
sobald ihre Daten in den elektronischen Verflgungsbereich des Empfangers gelangt sind. Elektronisch
bereitgestellte Informationen gelten als bereitgestellt, sobald ihre Daten fiir den Empfénger abrufbar sind.

(5) Die fur die elektronische Kommunikation zu verwendenden Kommunikationsmittel sowie deren
technische Merkmale dirfen keinen diskriminierenden Charakter haben, missen allgemein verfugbar
sowie mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechnologie
kompatibel sein und dirfen den Zugang des Unternehmers zum Vergabeverfahren nicht beschranken.

(6) Die Kommunikation muss insoweit nicht elektronisch erfolgen, als

1. die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel aufgrund der besonderen Art des Auftrages
spezifische Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate erfordern wirde, die nicht allgemein
verflgbar sind oder nicht von allgemein verfuigbaren Anwendungen unterstitzt werden, oder

2. die fur die Kommunikation verwendete Anwendung Dateiformate unterstiitzt, die sich fir die
Beschreibung des Angebotes eignen, jedoch selbst Dateiformate verwendet, die

a) nicht mittels anderer allgemein verfligharer Anwendungen verarbeitet werden kénnen oder
b) durch Lizenzen geschutzt sind und nicht vom Sektorenauftraggeber Ubermittelt bzw.
bereitgestellt werden kénnen, oder

3. die Nutzung der elektronischen Kommunikationsmittel spezielle Blirogeréte erfordern wiirde, die
fur Sektorenauftraggeber nicht allgemein verfiigbar sind, oder

4.in den Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen die Einreichung von physischen oder
mafstabsgetreuen Modellen verlangt wird, die nicht elektronisch Gbermittelt werden kdénnen,
oder

5. dies aufgrund einer Verletzung der Sicherheit der elektronischen Kommunikationsmittel
erforderlich ist oder
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6. dies zum Schutz besonders sensibler Informationen erforderlich ist. Diese Informationen missen
ein so hohes Schutzniveau erfordern, dass dies durch elektronische Instrumente und
Vorrichtungen, die fir den Unternehmer allgemein verfugbar sind oder diesem geméaR Abs. 10
bereitgestellt werden kénnen, nicht angemessen gewéhrleistet werden kann.

Die Griinde fur die Verwendung anderer Kommunikationsmittel sind im Vergabevermerk anzugeben.

(7) Die Kommunikation kann mindlich erfolgen, soweit diese keine wesentlichen Bestandteile des
Vergabeverfahrens betrifft und ihr Inhalt ausreichend dokumentiert wird. Als wesentliche Bestandteile
gelten jedenfalls die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen, der Teilnahmeantrag, die
Interessensbestatigung und das Angebot.

(8) Sofern bei fristgebundenen Kommunikationen der vom Sektorenauftraggeber fir die
Durchfuhrung des Vergabeverfahrens verwendete Server bis zum Zeitpunkt des Ablaufes der jeweiligen
Frist nicht durchgehend empfangsbereit ist, hat der Sektorenauftraggeber die betreffende Frist
erforderlichenfalls entsprechend zu verlangern. Jedenfalls ist allen Bewerbern oder Bietern eine
Verlangerung der Teilnahmeantrags- oder Angebotsfrist mitzuteilen. Ist dies nicht méglich, so ist die
Verlangerung in geeigneter Form bekannt zu machen.

(9) Der Sektorenauftraggeber hat bei der gesamten elektronischen Kommunikation sicherzustellen,
dass die Integritat der Daten gewéhrleistet ist.

(10) Der Sektorenauftraggeber kann die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen
vorschreiben, die nicht allgemein verfugbar sind, sofern er dem Unternehmer einen alternativen Zugang
anbietet. Ein solcher liegt jedenfalls vor, wenn der Sektorenauftraggeber

1.ab dem Tag der Veroffentlichung der Bekanntmachung oder dem Tag der Absendung der
Aufforderung zur Interessensbestatigung einen kostenlosen, direkten, uneingeschrankten und
vollstandigen elektronischen Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen anbietet, oder

2. gewadhrleistet, dass ein Unternehmer, der aus von ihm nicht zu verantwortenden Grinden keinen
Zugang zu den Instrumenten und Vorrichtungen und keine Mdéglichkeit hat, diese fristgerecht zu
besorgen, Zugang zum Vergabeverfahren mittels provisorischer, unentgeltlicher und online
verfugbarer Token erhélt, oder

3. einen alternativen Kanal fir die elektronische Kommunikation unterstiitzt oder anbietet.

Die Bekanntmachung oder die Aufforderung zur Interessensbestatigung muss die Internet-Adresse, uUber
die die Instrumente und Vorrichtungen gemaR Z 1 zuganglich sind, angeben.

(11) Fiir die Instrumente und Vorrichtungen zur elektronischen Ubermittlung und den Empfang von
Angeboten und Teilnahmeantrégen gilt:

1. die Instrumente und Vorrichtungen missen den Anforderungen des AnhangesV entsprechen
und

2. die Informationen tiber die Spezifikationen fiir die elektronische Ubermittlung der Angebote und
Teilnahmeantrdge, einschlieBlich Informationen tber Verschlusselung und Zeitstempel, mussen
dem Unternehmer zuganglich sein.

(12) Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen, Teilnahmeantrdge, Angebote, Dokumente, die im
Zusammenhang mit der Angebotshewertung stehen, sowie Auftragsbestatigungen sind mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur, einem qualifizierten elektronischen Siegel oder einer Amtssignatur
gemaR §19 Abs.1 E-GovG zu versehen bzw. hat die Ubermittlung so zu erfolgen, dass die
Vollstandigkeit, Echtheit und Unverfalschtheit der Ubermittelten Datensatze mit einer Qualitét
gewadhrleistet ist, die mit der Qualitét einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw. eines qualifizierten
elektronischen Siegels vergleichbar ist.

(13) Der Bundeskanzler und die Landesregierungen kdnnen, sofern dies einer homogeneren
Abwicklung von Vergabeverfahren dient, fir den jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des
jeweiligen  Vollziehungsbereiches durch Verordnung jeweils eine bestimmte elektronische
Kommunikationsplattform festlegen, welche die Sektorenauftraggeber im jeweiligen Vollziehungsbereich
bei der elektronischen Kommunikation zu nutzen haben. In dieser Verordnung sind néhere Festlegungen
hinsichtlich des Umfanges der Verpflichtung zur Nutzung einschliellich einer etwaigen Verpflichtung,
auch die Ausschreibungs- oder Wetthewerbsunterlagen gemal3 § 260 auf der Kommunikationsplattform
zur Verfugung zu stellen, zu treffen sowie ndhere Modalitdten zur Nutzung vorzuschreiben. Der
Bundeskanzler und die Landesregierungen konnen, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von
Vergabeverfahren dient, fir den jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen
Vollziehungsbereiches durch Verordnung technische Anforderungen zur Sicherstellung des
Datenaustausches zwischen elektronischen Kommunikationsplattformen festlegen.
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Dokumentationspflichten

§218. (1) Der Sektorenauftraggeber hat alle wesentlichen Entscheidungen und Vorgénge im
Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren so ausreichend zu dokumentieren, dass sie nachvollzogen
werden konnen. Ferner ist jede Mitwirkung von Dritten an der Vorbereitung einer Ausschreibung zu
dokumentieren. Die Dokumentation ist flir mindestens drei Jahre ab Zuschlagserteilung aufzubewahren.

(2) Sofern Dokumente ausschlieBlich in elektronischer Form erstellt bzw. Gbermittelt werden, sind
sie in jener Form und mit jenem Inhalt, die oder den sie zum Zeitpunkt des Verfassens durch den
Sektorenauftraggeber oder des Absendens vom bzw. des Einlangens beim Sektorenauftraggeber
aufweisen, so zu kennzeichnen und zu speichern, dass ein nachtragliches Verandern des Inhaltes sowie
des Zeitpunktes des Verfassens, des Absendens vom bzw. des Einlangens beim Sektorenauftraggeber
feststellbar ist (Integritat der Daten).

2. Abschnitt
Bekanntmachungen

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen tber Bekanntmachungen

Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe von Leistungen

8 219. (1) Bekannt zu machen sind:

1. die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrages im offenen
Verfahren, im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, im Rahmen eines wettbewerblichen
Dialoges oder einer Innovationspartnerschaft;

2. die beabsichtigte Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages mit vorheriger
Bekanntmachung;

3. der beabsichtigte Abschluss einer Rahmenvereinbarung, sofern nicht von der Mdéglichkeit der
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung zum Abschluss einer
Rahmenvereinbarung Gebrauch gemacht wird;

4. die beabsichtigte Durchfiihrung eines offenen oder nicht offenen Wettbewerbes;

5. die beabsichtigte Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems und jede Andgrung der
Gultigkeitsdauer eines dynamischen Beschaffungssystems, bei Bekanntmachungen in Osterreich
auch die Einstellung des Systems;

6. die beabsichtigte Einrichtung eines Prifsystems und jede Anderung der Giiltigkeitsdauer eines
Prifsystems, bei Bekanntmachungen in Osterreich auch die Einstellung des Systems.

(2) In der Bekanntmachung ist auf das allfallige Erfordernis einer behdrdlichen Entscheidung fir die
Zuléssigkeit der Austibung einer Tatigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung gemaR § 194 Abs. 1
ausdrucklich hinzuweisen.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat in der Bekanntmachung anzugeben, welcher Nachweis oder welche
Nachweise fiir die Befugnis, die berufliche Zuverlassigkeit, die finanzielle und wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit und die technische Leistungsfahigkeit vorzulegen oder auf Aufforderung durch den
Sektorenauftraggeber nachzureichen sind.

(4) Soll das Angebot, dem der Zuschlag erteilt werden soll, im Wege einer elektronischen Auktion
ermittelt werden, so hat die Bekanntmachung gemaR Abs.1 Z1 bis 3 und 5 eine dahingehende
Festlegung zu enthalten.

(5) Soll das Angebot in Form eines elektronischen Kataloges abgegeben werden oder soll das
Angebot einen elektronischen Katalog beinhalten, so hat die Bekanntmachung gema Abs. 1 Z 1 bis 3
und 5 eine dahingehende Festlegung zu enthalten.

(6) Soll ein Realisierungswettbewerb durchgefiihrt werden, hat die Bekanntmachung eine Festlegung
zu enthalten, ob im Anschluss an die Durchfiihrung eines Ideenwettbewerbes ein Verhandlungsverfahren
zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrages gemai § 206 Abs. 1 Z 11 durchgefihrt wird.

(7) In der Bekanntmachung der Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems ist dessen
Laufzeit bzw. dessen Beginn- und Endzeitpunkt anzugeben und — sofern es von einer zentralen
Beschaffungsstelle eingerichtet wird — anzugeben, ob die Mdglichkeit der Nutzung des dynamischen
Beschaffungssystems durch andere Sektorenauftraggeber besteht.
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(8) In der Bekanntmachung (ber das Bestehen eines Priifsystems ist dessen Laufzeit bzw. dessen
Beginn- und Endzeitpunkt anzugeben.

Zusatzliche Bekanntmachung auf Unionsebene

8§ 220. Der  Sektorenauftraggeber kann Bekanntmachungen, die nicht  einer
Bekanntmachungsverpflichtung gemal diesem Bundesgesetz  unterliegen, dem Amt fir
Veroffentlichungen unter Verwendung allenfalls existierender einschldagiger Standardformulare fir
Bekanntmachungen bekannt geben.

Berichtigung einer Bekanntmachung

§ 221. Ist eine Berichtigung einer Bekanntmachung erforderlich, so ist diese ebenso bekannt zu
machen wie die urspriingliche Bekanntmachung.

Veroffentlichung eines Beschafferprofils
§ 222. (1) Der Sektorenauftraggeber kann im Internet ein Beschafferprofil veroffentlichen.

(2) Das Beschafferprofil kann Bekanntmachungen, Angaben (ber laufende Vergabeverfahren,
geplante Auftrage, vergebene Auftrage, widerrufene Verfahren sowie alle sonstigen Informationen
betreffend ein Vergabeverfahren oder Informationen von allgemeinem Interesse wie Kontaktstelle,
Telefonnummer, Postanschrift und elektronische Adresse enthalten.

Veroffentlichung und Standardisierung von Kerndaten

§ 223. (1) Der Bundeskanzler kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Finanzen durch
Verordnung nahere Festlegungen hinsichtlich der Standardisierung des Kerndatenformats insbesondere in
Bezug auf Darstellung, Struktur und Form der Kerndaten erlassen.

(2) Das Unternehmensserviceportal hat Informationen gemaR Anhang VIII in einer fur natirliche
Personen les- und suchbaren Weise anzubieten, wobei insbesondere die Suche nach einzelnen
Kerndatenfeldern und nach einer Kombination derselben mdglich sein muss. Dieser Dienst ist vom
Unternehmensserviceportal im Internet kostenlos, uneingeschrankt und vollstdndig sowie grundsétzlich
jederzeit zur Verfiigung zu stellen. Das Unternehmensserviceportal hat die Informationen gemaR
Anhang VII1 mindestens einmal taglich aktualisiert anzubieten und die Zeitpunkte der Aktualisierungen
auf der Internet-Adresse des Dienstes gemall dem zweiten Satz bekannt zu machen.

2. Unterabschnitt
Besondere Bekanntmachungsbestimmungen flr den Oberschwellenbereich

Arten der Bekanntmachung

8 224. (1) Eine Bekanntmachung auf Unionsebene hat unter Verwendung des einschlagigen
Standardformulars entweder durch eine Bekanntmachung von Auftragen bzw. Wettbewerben oder durch
eine Bekanntmachung im Wege einer regelmaRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung gemall § 226
Abs. 2 oder 3 oder durch eine Bekanntmachung tiber das Bestehen eines Prifsystems gemal § 228 Abs. 1
zu erfolgen.

(2) Eine Bekanntmachung in Osterreich hat elektronisch entweder durch eine Bekanntmachung von
Auftragen bzw. Wettbewerben oder durch eine Bekanntmachung im Wege einer regelméiigen
nichtverbindlichen Bekanntmachung geméaR § 230 Abs. 2 oder 3 oder durch eine Bekanntmachung tber
das Bestehen eines Prifsystems gemaR § 228 Abs. 2 zu erfolgen.

Bekanntmachungen auf Unionsebene

8§ 225. Der Sektorenauftraggeber hat Bekanntmachungen auf Unionsebene geméR Anhang XX zu
erstellen und dem Amt flr Veroffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars
fir Bekanntmachungen elektronisch zu tbermitteln. Als Ubermittlung gilt auch die Zur-Verfiigung-
Stellung der Daten der Bekanntmachungen wund Mitteilungen im Online-Verfahren. Der
Sektorenauftraggeber muss den Tag der Absendung der Bekanntmachung nachweisen kénnen. Falls
Daten online zur Verfligung gestellt werden, gilt als Absendung die Eintragung der Daten im Online-
System.

Bekanntmachung einer regelmafigen nichtverbindlichen Bekanntmachung auf Unionsebene

8 226. (1) Sofern der Sektorenauftraggeber von der Mdglichkeit der Verkirzung der Angebotsfrist
gemal 8 245 Gebrauch machen mdchte, muss er auf Unionsebene eine regelméaRige nichtverbindliche
Bekanntmachung gemdaR § 225 bekanntmachen. Die regelmaRige nichtverbindliche Bekanntmachung
kann berdies im Beschafferprofil des Sektorenauftraggebers vertffentlicht werden. Die regelméRige
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nichtverbindliche Bekanntmachung darf nicht im Beschafferprofil veroffentlicht werden, bevor der
Sektorenauftraggeber unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars eine entsprechende
Bekanntmachung Uber die Verdffentlichung der regelmaRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung an
das Amt fur Veroffentlichungen abgesendet hat. Im Beschafferprofil ist das Datum der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt fir Verdffentlichungen anzugeben.

(2) Der Sektorenauftraggeber kann bei nicht offenen Verfahren und bei Verhandlungsverfahren mit
vorheriger  Bekanntmachung die Bekanntmachung einer regelmaRigen nichtverbindlichen
Bekanntmachung gem&R § 225 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages
verwenden, sofern die regelmaRige nichtverbindliche Bekanntmachung

1. sich ausdrticklich auf jene Leistungen bezieht, die Auftragsgegenstand sein werden,

2.den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren bzw. im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung ohne spatere Veroffentlichung einer
Bekanntmachung vergeben wird,

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen, und

4. spatestens 35 Tage und friihestens 12 Monate vor der Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe abgesendet wird.

Eine zusatzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zuldssig.

(3) Der Sektorenauftraggeber kann bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages die
Bekanntmachung einer regelmaRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung gemdaR 8 225 als
Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden, sofern die regelméaRige
nichtverbindliche Bekanntmachung

1. die Arten der zu vergebenden Dienstleistungen ausdriicklich anflhrt,

2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spatere Veroffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird, und

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen.
Eine zusétzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zul&ssig.

(4) Der von einer regelméRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung gemaR Abs.2 und 3
abgedeckte Zeitraum betrégt hdchstens zwolf Monate ab Absendung der Bekanntmachung an das Amt fiir
Veroffentlichungen. Bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages kann ein Zeitraum von
mehr als zwolf Monaten festgelegt werden, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

Freiwillige Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens auf Unionsebene

§227. Sofern der Sektorenauftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfuhrung eines
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zulédssig ist, kann der
Sektorenauftraggeber dem Amt fir Veroffentlichungen unter Verwendung des einschldgigen
Standardformulars fir Bekanntmachungen die Entscheidung bekannt geben, welchem Bieter der Zuschlag
erteilt werden soll.

Bekanntmachung Uber das Bestehen eines Prifsystems

§228. (1) Der Sektorenauftraggeber kann bei nicht offenen Verfahren mit vorheriger
Bekanntmachung, Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, wettbewerblichen Dialogen
oder Innovationspartnerschaften die Bekanntmachung Uber das Bestehen eines Prifsystems auf
Unionsebene als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden. Diese
Bekanntmachung hat (ber den Zweck des Priifsystems und dariber zu informieren, wie die
Prufungsregeln zur Verfiigung gestellt werden.

(2) Im Falle einer Bekanntmachung gemaB Abs.1 hat der Sektorenauftraggeber die
Bekanntmachung Uber das Bestehen eines Prifsystems auch in Osterreich gemal § 229 bekannt zu
machen.

Bekanntmachungen in Osterreich

§229. (1) Der Bundeskanzler und die Landesregierungen haben fir den jeweiligen
Vollziehungsbereich durch Verordnung jeweils ein elektronisches Publikationsmedium festzulegen, in
welchem der Sektorenauftraggeber Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich in Osterreich zu
veroffentlichen hat. In dieser Verordnung sind nahere Festlegungen hinsichtlich der Ubermittlung der
Bekanntmachungen an das Publikationsmedium sowie der im Zuge der Ubermittlung und der
Verdffentlichung der Bekanntmachungen zu beachtenden Modalitaten und zu erbringenden Leistungen zu
treffen.
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(2) Die Verflgbarkeit der Inhalte in den gemaR Abs. 1 festgelegten Publikationsmedien muss
zumindest bis zum Ablauf der Angebotsfrist gewahrleistet sein.

(3) Der Sektorenauftraggeber kann Bekanntmachungen zusétzlich verdffentlichen, indem er die
Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur Verfligung stellt bzw.
Ubermittelt und darin auf die Informationen geméR dem 1. Abschnitt des Anhanges V111 (Kerndaten flr
Bekanntmachungen) verweist. Der Sektorenauftraggeber hat diese Kerndaten in einem offenen und
maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollstandig zur Verfigung zu
stellen.

(4) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem
Sektorenauftraggeber frei.

(5) Sofern der Sektorenauftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuldssig ist, kann der Sektorenauftraggeber
die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, bekanntmachen. Die Verfuigbarkeit
der Inhalte einer solchen Bekanntmachung muss zumindest fir zehn Tage gewahrleistet sein.

(6) Eine Bekanntmachung geméaR Abs. 1, 3, 4 oder 5 darf nicht vor dem Tag der Verdffentlichung
durch das Amt fur Verdffentlichungen veréffentlicht werden. Die Ver6ffentlichung darf jedoch jedenfalls
dann erfolgen, wenn der Sektorenauftraggeber nicht binnen 48 Stunden nach Bestétigung des Einganges
der Bekanntmachung beim Amt fiir Verdffentlichungen tber die Veroffentlichung unterrichtet wurde. Die
Bekanntmachung darf ausschlieflich jene Informationen enthalten, die in der an das Amt fir
Veroffentlichungen abgesendeten Bekanntmachung enthalten sind oder die in einer regelmagigen
nichtverbindlichen Bekanntmachung in einem Beschafferprofil verdffentlicht wurden. Die
Bekanntmachung hat das Datum der Absendung der Bekanntmachung an das Amt fur Verdffentlichungen
bzw. das Datum der Verdffentlichung im Beschafferprofil anzugeben.

Bekanntmachung einer regelmaRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung in Osterreich

8 230. (1) Sofern der Sektorenauftraggeber von der Mdglichkeit der Verkirzung der Angebotsfrist
geméR § 245 Gebrauch machen mdchte, muss er eine regelméaRige nichtverbindliche Bekanntmachung in
Osterreich gemaB § 229 bekanntmachen. Die regelmaRige nichtverbindliche Bekanntmachung kann
Uberdies im Beschafferprofil des Sektorenauftraggebers verdffentlicht werden. Die regelméaRige
nichtverbindliche Bekanntmachung darf nicht im Beschafferprofil verdffentlicht werden, bevor der
Sektorenauftraggeber unter Verwendung des einschlégigen Standardformulars eine entsprechende
Bekanntmachung Uber die Verdffentlichung der regelméRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung an
das Amt fur Verdffentlichungen abgesendet hat. Im Beschafferprofil ist das Datum der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt flr Veréffentlichungen anzugeben.

(2) Ein Sektorenauftraggeber kann bei nicht offenen Verfahren und bei Verhandlungsverfahren mit
vorheriger  Bekanntmachung die Bekanntmachung einer regelmdRigen  nichtverbindlichen
Bekanntmachung gem&R § 229 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages
verwenden, sofern die regelméfiige nichtverbindliche Bekanntmachung

1. sich ausdrticklich auf jene Leistungen bezieht, die Auftragsgegenstand sein werden,

2.den Hinweis enthalt, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren bzw. im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung ohne spatere Veroffentlichung einer
Bekanntmachung vergeben wird,

3. die Aufforderung an Unternehmer enthdlt, ihr Interesse mitzuteilen, und

4. spétestens 35 Tage und frihestens 12 Monate vor der Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe abgesendet wird.

Eine zusétzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zuldssig.

(3) Ein Sektorenauftraggeber kann bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages die
Bekanntmachung einer regelmaRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung gemdal 8 229 als
Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden, sofern die regelmaRige
nichtverbindliche Bekanntmachung

1. die Arten der zu vergebenden Dienstleistungen ausdriicklich anfiihrt,

2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spatere Veroffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird, und

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen.
Eine zusatzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zul&ssig.

(4) Der von einer regelméBigen nichtverbindlichen Bekanntmachung gemaR Abs.2 und 3
abgedeckte Zeitraum betrdgt hochstens zwo6lf Monate ab Bekanntmachung. Bei der Vergabe eines
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besonderen Dienstleistungsauftrages kann ein Zeitraum von mehr als zwolf Monaten festgelegt werden,
soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

Bekanntgaben auf Unionsebene

8§ 231. (1) Der Sektorenauftraggeber hat nach Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens dem Amt fir
Veroffentlichungen jeden vergebenen Auftrag, jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung und das
Ergebnis jedes Ideenwettbewerbes geméaR § 225 bekannt zu geben. Der Sektorenauftraggeber hat tberdies
dem Amt fur Verdffentlichungen eine von der in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten
Gultigkeitsdauer abweichende Einstellung eines dynamischen Beschaffungssystems bzw. eines
Priifsystems bekannt zu geben. Die Bekanntgabe ist dem Amt fir Verdffentlichungen unter Verwendung
des einschlagigen Standardformulars spatestens 30 Tage nach Zuschlagserteilung, nach Abschluss der
Rahmenvereinbarung, nach Abschluss des Ideenwettbewerbes, nach Einstellung des dynamischen
Beschaffungssystems bzw. des Priifsystems zu ibermitteln.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der Sektorenauftraggeber
1. besondere Dienstleistungsauftrége und

2. Auftrage, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben worden sind,

gebiindelt spatestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Jahresquartals gemafR Abs. 1 bekannt geben.

(3) Hat der Sektorenauftraggeber eine Bekanntmachung im Wege einer regelméRigen
nichtverbindlichen Bekanntmachung gemal § 226 Abs. 2 oder 3 und § 230 Abs. 2 oder 3 verdffentlicht
und beschlieft er, auf Grundlage dieser regelméRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung wéhrend ihrer
Gultigkeitsdauer keine weitere Auftragsvergabe mehr vorzunehmen, so hat er dies in der Bekanntgabe
gemal Abs. 1 anzugeben.

(4) Abweichend zu Abs. 1 dirfen bestimmte Angaben Uber die Auftragsvergabe oder den Abschluss
von Rahmenvereinbarungen dann nicht verdffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung
von Gesetzen behindern, dem offentlichen Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten geschéftlichen
Interessen eines Unternehmers schadigen oder den freien und lauteren Wettbewerb zwischen
Unternehmern beeintréchtigen wirde.

(5) Bei Dienstleistungsauftragen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung kénnen die
Angaben zu Art und Menge der Dienstleistungen unbeschadet Abs. 4 auf folgende Angaben beschrénkt
werden:

1. die Angabe ,,FuE-Dienstleistungen®, sofern der Auftrag im Wege eines Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung gemaRi § 206 Abs. 1 Z 2 vergeben wurde, oder

2. jene Angaben, die in der Bekanntmachung enthalten waren.
Bekanntgaben in Osterreich

§232. (1) Der Sektorenauftraggeber hat nach Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens jeden
vergebenen Auftrag, jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung und das Ergebnis jedes
Ideenwettbewerbes bekannt zu geben, indem er die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren
https://www.data.gv.at/ zur Verfligung stellt bzw. Gbermittelt und darin auf die Informationen geman dem
2. Abschnitt des Anhanges V111 (Kerndaten fir Bekanntgaben) verweist. Der Sektorenauftraggeber hat
die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren fur mindestens 5 Jahre zur Verfligung zu stellen und
die Kerndaten fur Bekanntgaben in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter
einer freien Lizenz vollstandig fiir mindestens 5 Jahre zur Verfligung zu stellen. Die Bekanntgabe hat
spatestens 30 Tage nach Zuschlagserteilung, nach Abschluss der Rahmenvereinbarung, nach Abschluss
des Ideenwettbewerbes bzw. nach Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems zu erfolgen.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der Sektorenauftraggeber
1. besondere Dienstleistungsauftrdge und

2. Auftrage, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben worden sind,

gebundelt spatestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Jahresquartals gemaR Abs. 1 bekannt geben.

(3) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben (ber die Auftragsvergabe oder den Abschluss
von Rahmenvereinbarungen dann nicht verdffentlicht werden, wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung
von Gesetzen behindern, dem o6ffentlichen Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten geschéftlichen
Interessen eines Unternehmers schadigen oder den freien und lauteren Wettbewerb zwischen
Unternehmern beeintréchtigen wirde.
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(4) Bei Dienstleistungsauftragen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung konnen die
Angaben zu Art und Menge der Dienstleistungen unbeschadet Abs. 3 auf folgende Angaben beschrénkt
werden:

1. die Angabe ,,FuE-Dienstleistungen®, sofern der Auftrag im Wege eines Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung gemé&R § 206 Abs. 1 Z 2 vergeben wurde, oder

2. jene Angaben, die in der Bekanntmachung enthalten waren.

3. Unterabschnitt
Besondere Bekanntmachungsbestimmungen fiir den Unterschwellenbereich

Arten der Bekanntmachung

§ 233. Eine Bekanntmachung in Osterreich hat elektronisch entweder durch eine Bekanntmachung
von Auftrdgen bzw. Wettbewerben oder durch eine Bekanntmachung im Wege einer regelmaRigen
nichtverbindlichen Bekanntmachung geméaR 8§ 235 oder durch eine Bekanntmachung uber das Bestehen
eines Prifsystems gemal § 236 zu erfolgen.

Bekanntmachungen in Osterreich

§ 234. (1) Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich haben zumindest die in Anhang XXI
angefiihrten Angaben zu enthalten, sofern diese Angaben nicht bereits in Ausschreibungsunterlagen
geméR § 260 zur Verfligung gestellt werden. Der Sektorenauftraggeber hat Bekanntmachungen jedenfalls
in dem gemaR § 229 Abs. 1 fiir den jeweiligen Vollziehungsbereich festgelegten Publikationsmedium zu
verdffentlichen. Eine Bekanntmachung im Beschafferprofil darf nicht vor Absendung der entsprechenden
Bekanntmachung an das fir den jeweiligen Vollziehungsbereich festgelegte Publikationsmedium
erfolgen. Im Beschafferprofil ist das Datum der Ubermittlung an das Publikationsmedium anzugeben.

(2) Die Verflgbarkeit der Inhalte von Bekanntmachungen gemaR Abs. 1 muss zumindest bis zum
Ablauf der Angebotsfrist gewéhrleistet sein.

(3) Der Sektorenauftraggeber kann Bekanntmachungen zusétzlich gemal § 229 Abs. 3 bekannt
machen.

(4) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem
Sektorenauftraggeber frei.

(5) Sofern dies aufgrund der unionsrechtlichen Grundsétze geboten ist, hat der Sektorenauftraggeber
die Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages bekanntzumachen. Von einer Bekanntmachung
des Verfahrens kann insbesondere Abstand genommen werden, wenn eine der in 8206 fir
Dienstleistungsauftrdge genannten Voraussetzungen fur die Durchfiihrung eines Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung vorliegt.

(6) Sofern der Sektorenauftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich zuldssig ist, kann der Sektorenauftraggeber
die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, bekanntmachen. Die Verfugbarkeit
der Inhalte einer solchen Bekanntmachung muss zumindest fiir zehn Tage gewéhrleistet sein.

(7) Der Sektorenauftraggeber hat Giberdies eine vom in der Ausschreibung festgelegten Endzeitpunkt
abweichende Einstellung eines dynamischen Beschaffungssystems bzw. eines Prifsystems bekannt zu
machen.

Bekanntmachung einer regelmaRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

8235. (1) Der Sektorenauftraggeber kann die Bekanntmachung einer regelméRBigen
nichtverbindlichen Bekanntmachung gemaR § 234 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines
Auftrages verwenden, sofern die regelmaRige nichtverbindliche Bekanntmachung

1. sich ausdrticklich auf jene Leistungen bezieht, die Auftragsgegenstand sein werden,

2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spéatere Verdffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird,

3. die Aufforderung an Unternehmer enthdlt, ihr Interesse mitzuteilen, und

4. spétestens 35 Tage und frihestens 12 Monate vor der Absendung der Aufforderung zur
Angebotsabgabe abgesendet wird.

Eine zusétzliche Veroffentlichung im Beschafferprofil ist zuldssig.

(2) Der Sektorenauftraggeber kann bei der Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages die
Bekanntmachung einer regelméfigen nichtverbindlichen Bekanntmachung geméal § 234 als
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Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden, sofern die regelméRige
nichtverbindliche Bekanntmachung

1. die Arten der zu vergebenden Dienstleistungen ausdriicklich anfiihrt,

2. den Hinweis enthélt, dass dieser Auftrag ohne spétere Verdoffentlichung einer Bekanntmachung
vergeben wird, und

3. die Aufforderung an Unternehmer enthélt, ihr Interesse mitzuteilen.
Eine zusatzliche Verdffentlichung im Beschafferprofil ist zuléssig.

(3) Der von einer regelméBigen nichtverbindlichen Bekanntmachung gemaR Abs.1 und 2
abgedeckte Zeitraum betragt héchstens zwélf Monate ab Bekanntmachung. Bei der Vergabe eines
besonderen Dienstleistungsauftrages kann ein Zeitraum von mehr als zwélf Monaten festgelegt werden,
soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

Bekanntmachung tber das Bestehen eines Prifsystems

§ 236. Der Sektorenauftraggeber kann die Bekanntmachung tber das Bestehen eines Priifsystems
gemélR § 234 als Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwenden. Diese
Bekanntmachung hat Uber den Zweck des Prifsystems und dariber zu informieren, wie die
Prufungsregeln zur Verfligung gestellt werden.

Bekanntgaben in Osterreich

8 237. (1) Ein Sektorenauftraggeber im Vollziehungsbereich des Bundes hat nach Durchfilhrung
eines Vergabeverfahrens, dessen Auftragswert oder Wertumfang oder Summe der Preisgelder mindestens
50 000 Euro betragt, jeden vergebenen Auftrag, jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung und das
Ergebnis jedes ldeenwettbewerbes bekannt zu geben, indem er die Metadaten der Kerndaten von
Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur Verfiigung stellt bzw. (bermittelt und darin auf die
Kerndaten fir Bekanntgaben verweist. Der Sektorenauftraggeber hat die Metadaten der Kerndaten von
Vergabeverfahren flir mindestens 5 Jahre zur Verfigung zu stellen und die Kerndaten fir Bekanntgaben
in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz vollsténdig fr
mindestens 5 Jahre zur Verfligung zu stellen. Die Bekanntgabe hat spétestens 30 Tage nach
Zuschlagserteilung, nach Abschluss der Rahmenvereinbarung, nach Abschluss des Ideenwettbewerbes
bzw. nach Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems zu erfolgen.

(2) Abweichend zu Abs. 1 letzter Satz kann der Sektorenauftraggeber
1. besondere Dienstleistungsauftrage und

2. Auftrage, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems
vergeben worden sind,
gebundelt spatestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Jahresquartals gemal Abs. 1 bekannt geben.

(3) Abweichend zu Abs. 1 diirfen bestimmte Angaben Uber die Auftragsvergabe, den Abschluss von
Rahmenvereinbarungen oder das Ergebnis eines ldeenwettbewerbes dann nicht verdffentlicht werden,
wenn deren Bekanntgabe die Vollziehung von Gesetzen behindern, dem o&ffentlichen Interesse
zuwiderlaufen, die berechtigten geschaftlichen Interessen eines Unternehmers schédigen oder den freien
und lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmern beeintrachtigen wirde.

(4) Bei Dienstleistungsauftragen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung koénnen die
Angaben zu Art und Menge der Dienstleistungen unbeschadet des Abs. 3 auf folgende Angaben
beschrankt werden:

1. die Angabe ,,FuE-Dienstleistungen®, sofern der Auftrag im Wege eines Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung gemaR § 206 Abs. 1 Z 2 vergeben wurde, oder

2. jene Angaben, die in der Bekanntmachung enthalten waren.

3. Abschnitt
Fristen

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen tber Fristen

Berechnung der Fristen

§238. Unbeschadet der auf die Fristen im Nachpriifungs- und Feststellungsverfahren
anzuwendenden Bestimmungen des AVG findet auf Fristen die Verordnung (EWG, EURATOM)
Nr. 1182/71 Anwendung.
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Grundsétze fir die Bemessung von Fristen

§ 239. Der Sektorenauftraggeber hat Fristen so zu bemessen und festzusetzen, dass den von der
Fristsetzung betroffenen Unternehmern ausreichend Zeit fur die Vornahme der entsprechenden
Handlungen verbleibt. Insbesondere Teilnahmeantrags- und Angebotsfristen und Fristen fur die
Ausarbeitung von Ldsungen im wettbewerblichen Dialog sind so zu bemessen, dass unter
Beriicksichtigung etwa der Komplexitat des Leistungsgegenstandes dem Unternehmer hinreichend Zeit
zur Erstellung des Teilnahmeantrages, des Angebotes bzw. der Lésung verbleibt.

Verbesserungsfristen

§240. Ubermittelt der Unternehmer unvollstindige oder fehlerhafte Unterlagen, hat der
Sektorenauftraggeber, sofern es sich nicht um einen unbehebbaren Mangel handelt, diesen unter
Einrdumung einer angemessen Frist zur Ubermittlung, Ergdnzung oder Erlauterung auffordern.

2. Unterabschnitt
Fristen fur Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich

Auskunftsfristen

8§ 241. Sofern das Ersuchen zeitgerecht gestellt wird, hat der Sektorenauftraggeber oder die dafir
zustandige Stelle zusatzliche Auskinfte Gber die Ausschreibung allen Teilnehmern am Vergabeverfahren
unverziglich, jedenfalls aber spatestens sechs Tage, bei beschleunigten offenen Verfahren gemald § 246
spatestens vier Tage vor Ablauf der Frist fir den Eingang der Angebote zu Ubermitteln bzw.
bereitzustellen.

Teilnahmeantragsfristen

§ 242. Beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, beim Verhandlungsverfahren
mit  vorheriger Bekanntmachung, beim wettbewerblichen Dialog und beim dynamischen
Beschaffungssystem betrdgt die vom Sektorenauftraggeber festzusetzende Teilnahmeantragsfrist
mindestens 15 Tage. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Bekanntmachung an das Amt fir
Verdffentlichungen bzw., wenn die Bekanntmachung im Wege einer regelmaRigen nichtverbindlichen
Bekanntmachung erfolgt ist, mit dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Interessensbestatigung.

Angebotsfristen

§243. (1) Beim offenen Verfahren betrdgt die vom Sektorenauftraggeber festzusetzende
Angebotsfrist mindestens 30 Tage.

(2) Beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und beim Verhandlungsverfahren
mit vorheriger Bekanntmachung kann die Angebotsfrist im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem
Sektorenauftraggeber und den ausgewahlten Bewerbern festgelegt werden, vorausgesetzt, dass allen
Bewerbern dieselbe Frist eingerdaumt wird. Erfolgt keine einvernehmliche Festlegung der Angebotsfrist,
so hat der Sektorenauftraggeber eine Angebotsfrist festzusetzen, die mindestens zehn Tage betragt.

(3) Beim dynamischen Beschaffungssystem betragt die vom Sektorenauftraggeber festzusetzende
Angebotsfrist mindestens zehn Tage. Der Sektorenauftraggeber kann einvernehmlich mit allen
zugelassenen Teilnehmern eine kirzere Angebotsfrist festlegen.

(4) Die gemdfR Abs. 1 oder Abs. 2 festgesetzte Frist ist um funf Tage zu verlangern, falls die
Ausschreibungsunterlagen nicht gemaR § 260 Abs. 1 elektronisch zur Verfligung gestellt werden. Eine
Verlangerung ist nicht verpflichtend, falls die Angebotsfrist wegen Dringlichkeit gemal 8§ 246 verkiirzt
wird oder im gegenseitigen Einvernehmen gemal Abs. 2 erster Satz festgelegt wurde.

(5) Die gemall Abs. 1 und 4 festgesetzte Frist ist um funf Tage zu verlangern, falls Angebote nicht
auf elektronischem Weg zu Ubermitteln sind.

(6) Kénnen Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in zuséatzliche Unterlagen
zu den Ausschreibungsunterlagen vor Ort erstellt werden, so ist die Angebotsfrist gema Abs. 1 bis 5 so
angemessen zu verlangern, dass alle betroffenen Unternehmer von allen fir die Erstellung eines
Angebotes erforderlichen Informationen Kenntnis nehmen kénnen.

(7) Die Angebotsfrist beginnt beim offenen Verfahren mit dem Tag der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt fir Verdffentlichungen, beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger
Bekanntmachung, beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung und beim dynamischen
Beschaffungssystem mit dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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Verlangerung der Angebotsfrist bei Berichtigungen und zusétzlichen Auskiinften

§244. (1) Die gemaR §243 festgesetzte Angebotsfrist ist bei einer Berichtigung der
Bekanntmachung zu verldngern, wenn die Berichtigung fur die Erstellung der Angebote wesentlich ist.
Die Verlédngerung der Frist muss in einem angemessenen Verhdltnis zur Bedeutung der geénderten
Information stehen. Jede Verdnderung der Angebotsfrist ist allen Bewerbern oder Bietern bekannt zu
geben. Soweit eine Bekanntgabe nicht mdéglich ist, ist sie in derselben Art bekannt zu machen wie die
Bekanntmachung der Vergabe von Leistungen.

(2) Die geméaR § 243 festgesetzte Angebotsfrist ist zu verlangern, wenn zusétzliche Auskinfte nicht
innerhalb der Fristen gemaR § 241 erteilt worden sind, obwohl das Ersuchen zeitgerecht gestellt wurde.
Die Verlangerung der Frist muss in einem angemessenen Verhaltnis zur Bedeutung der gednderten
Information stehen.

Verkiirzte Angebotsfrist im beschleunigten offenen Verfahren nach regelmaRiger
nichtverbindlicher Bekanntmachung

§ 245. Sofern der Sektorenauftraggeber mindestens 35 Tage, hdchstens aber 12 Monate vor dem
Zeitpunkt der Absendung einer Bekanntmachung geméR § 224 eine regelméBige nichtverbindliche
Bekanntmachung gemdl den 8§88 226 Abs. 1 und 230 Abs. 1 Ubermittelt bzw. zur Verfigung gestellt hat
und diese regelméRige nichtverbindliche Bekanntmachung alle Angaben enthalten hat, die zum Zeitpunkt
der Verdffentlichung der regelmaBigen nichtverbindlichen Bekanntmachung vorlagen, kann der
Sektorenauftraggeber die Angebotsfrist im offenen Verfahren auf 15 Tage verkiirzen.

Verklrzte Angebotsfrist im beschleunigten offenen Verfahren bei Dringlichkeit

§ 246. Die Angebotsfrist im offenen Verfahren kann auf 15 Tage verkirzt werden, sofern wegen
einer vom Sektorenauftraggeber hinreichend begriindeten Dringlichkeit die Einhaltung der Fristen gemaR
den 88 243 bis 245 nicht moglich ist.

3. Unterabschnitt
Fristen fir Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich

Besondere Vorschriften Gber Fristen im Unterschwellenbereich

8 247. Bei Verfahren im Unterschwellenbereich gelten fiir die Bemessung und Festsetzung von
Fristen ausschlieRlich die 88 238 bis 240.

4. Abschnitt
Eignung der Unternehmer

Allgemeine Bestimmungen

8§ 248. (1) Der Sektorenauftraggeber hat fir die Durchfuhrung eines Vergabeverfahrens objektive
Eignungskriterien festzulegen, die allen interessierten Unternehmern zugénglich sein mussen.

(2) Ein Unternehmer, der die gemaR Abs. 1 festgelegten Eignungskriterien nicht erfullt, ist vom
Vergabeverfahren auszuschlieRen.

Ausschlussgriinde

8§ 249. (1) Der Sektorenauftraggeber hat — unbeschadet des Abs. 6 — einen Unternehmer jederzeit von
der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlieRen, wenn der Sektorenauftraggeber Kenntnis von einer
rechtskréftigen Verurteilung gegen den Unternehmer hat, die einen der folgenden Tatbestande betrifft:
Mitgliedschaft bei einer kriminellen Vereinigung oder Organisation (88 278 und 278a StGB),
Terroristische Vereinigung, Terroristische Straftaten oder Terrorismusfinanzierung (8§ 278b bis 278d
StGB), Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Bestechung, Vorteilszuwendung oder verbotene Intervention
(88 304 bis 309 StGB und §10 UWG), Betrug (88 146 bis 148 StGB), Untreue (§ 153 StGB),
Geschenkannahme (§ 153a StGB), Forderungsmissbrauch (8§ 153b StGB), Geldwascherei (§ 165 StGB),
Sklaverei, Menschenhandel oder Grenziiberschreitender Prostitutionshandel (88 104, 104a und 217 StGB)
bzw. einen entsprechenden Straftatbestand gemaR den Vorschriften des Landes, in dem der Unternehmer
seinen Sitz hat. Der Sektorenauftraggeber hat einen Unternehmer, der keine natirliche Person ist, von der
Teilnahme am Vergabeverfahren ausschlielen, wenn die VVoraussetzung des ersten Satzes in Bezug auf
eine Person erfillt ist, die Mitglied im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Unternehmers ist
oder die darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat.
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(2) Der Sektorenauftraggeber kann — unbeschadet der Abs. 4 bis 6 — einen Unternehmer jederzeit
von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausschlieen, wenn

1.

2.

10.

Uber das Vermdgen des Unternehmers ein Insolvenzverfahren erdffnet oder mangels
kostendeckenden Vermdégens kein Insolvenzverfahren er6ffnet wurde, oder

der Unternehmer sich in Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tatigkeit einstellt oder
eingestellt hat, oder

. der Sektorenauftraggeber (ber hinreichend plausible Anhaltspunkte dafir verfiigt, dass der

Unternehmer mit anderen Unternehmern fiir den Sektorenauftraggeber nachteilige Abreden
getroffen hat, die gegen die guten Sitten verstoen oder die darauf abzielen, den Wettbewerb zu
verzerren, oder

. der Unternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tétigkeit eine schwere Verfehlung, insbesondere

gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- oder Umweltrechtes, begangen hat, die vom
Sektorenauftraggeber auf geeignete Weise nachgewiesen wurde, oder

. der Unternehmer seine Verpflichtungen zur Entrichtung der Sozialversicherungsbeitrage oder der

Steuern und Abgaben in Osterreich oder nach den Vorschriften des Landes, in dem er seinen Sitz
hat, nicht erfullt hat und dies

a) durch eine rechtskraftige Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung in Osterreich oder geméaR
den Vorschriften des Landes, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, festgestellt wurde, oder

b) durch den Sektorenauftraggeber auf andere geeignete Weise nachgewiesen wurde, oder

. ein Interessenkonflikt gem&R § 199 nicht durch andere, weniger einschneidende MalRnahmen

vermieden werden kann oder

. aufgrund der Beteiligung des Unternehmers an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens geman

8§ 198 ein fairer und lauterer Wettbewerb unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
ausgeschlossen wére oder

. der Unternehmer bei der Erfullung einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines friiheren

Auftrages oder eines frilheren Konzessionsvertrages erhebliche oder dauerhafte Mangel erkennen
lassen hat, die die vorzeitige Beendigung dieses friheren Auftrages oder Konzessionsvertrages,
Schadenersatz oder andere vergleichbare Sanktionen nach sich gezogen haben, oder

. der Unternehmer sich bei der Erteilung von Auskinften betreffend die Eignung einer

schwerwiegenden T&uschung schuldig gemacht hat, diese Auskiinfte nicht erteilt hat oder die
vom Sektorenauftraggeber zum Nachweis der Eignung geforderten Nachweise bzw.
Bescheinigungen nicht fristgerecht vorgelegt, vervollstandigt oder erldutert hat oder

der Unternehmer

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des Sektorenauftraggebers in unzuldssiger Weise zu
beeinflussen oder

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die er unzuldssige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen konnte, oder

c) fahrlassig irrefihrende Informationen an den Sektorenauftraggeber Ubermittelt, die die
Entscheidung des Sektorenauftraggebers (ber den Ausschluss oder die Auswahl von
Unternehmern oder die Zuschlagserteilung erheblich beeinflussen kénnten, oder versucht hat,
solche Informationen zu UGbermitteln.

Der Sektorenauftraggeber kann — unbeschadet der Abs. 3 und 6 — einen Unternehmer, der keine nattrliche
Person ist, von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausschlielen, wenn die VVoraussetzungen der Z 3, 4,
6, 7, 8, 9 oder 10 in Bezug auf eine Person erfillt sind, die Mitglied im Leitungs- oder Aufsichtsorgan des
Unternehmers ist oder Entscheidungsbefugnis im Vergabeverfahren hat.

(3) Der offentliche Sektorenauftraggeber hat — unbeschadet der Abs. 4 bis 6 — einen Unternehmer
jederzeit von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschlieen, wenn dieser einen der in Abs. 2
angefiihrten Ausschlussgriinde erfullt.

(4) Der Sektorenauftraggeber kann von einem Ausschluss geméR Abs. 2 Z1 oder 2 Abstand
nehmen, wenn die Leistungsfahigkeit des Unternehmers fiir die Durchfiihrung des Auftrages ausreicht.

(5) Der Sektorenauftraggeber kann von einem Ausschluss gemal Abs. 2 Z 5 Abstand nehmen, wenn

1.

er festgestellt hat, dass der Unternehmer seinen Verpflichtungen zur Entrichtung der
Sozialversicherungsbeitrdge oder der Steuern und Abgaben dadurch nachgekommen ist, dass er
die Zahlung vorgenommen oder eine verbindliche Vereinbarung im Hinblick auf die Entrichtung
der falligen Sozialversicherungsbeitrage, Steuern oder Abgaben — gegebenenfalls einschliel3lich
etwaiger Zinsen oder Strafzahlungen — eingegangen ist, oder
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2. nur ein geringfugiger Riickstand hinsichtlich der Sozialversicherungsbeitrdge oder der Steuern
und Abgaben besteht oder

3. der Ausschluss aus anderen Griinden offenkundig unverhaltnisméRig wére.

(6) Der Sektorenauftraggeber kann von einem Ausschluss aus den in Abs. 1 oder 2 genannten oder
geméaR § 248 Abs. 1 festgelegten anderen Ausschlussgriinden Abstand nehmen, wenn auf die Beteiligung
des Unternehmers in begriindeten Ausnahmeféllen aus zwingenden Griinden des Allgemeininteresses
nicht verzichtet werden kann.

Zeitpunkt des Vorliegens der Eignung

§ 250. Unbeschadet des § 194 Abs. 1 muss die Eignung spétestens
1. beim offenen Verfahren zum Zeitpunkt der Angebots6ffnung,
2. beim nicht offenen Verfahren zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Angebotsabgabe,

3. beim  Verhandlungsverfahren,  beim  wettbewerblichen  Dialog und  bei  der
Innovationspartnerschaft grundsétzlich zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Angebotsabgabe,

4. beim offenen Wetthewerb zum Zeitpunkt der VVorlage der Wetthewerbsarbeiten,

5. beim nicht offenen und geladenen Wettbewerb zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Vorlage von
Wettbewerbsarbeiten,

6. bei der Rahmenvereinbarung zum jeweils relevanten Zeitpunkt gemal der gewahlten
Verfahrensart zum Abschluss der Rahmenvereinbarung gemal Z 1 bis 3 sowie zum Zeitpunkt
der Zuschlagserteilung, und

7. beim dynamischen Beschaffungssystem zum Zeitpunkt der Zulassung zum dynamischen
Beschaffungssystem sowie zum Zeitpunkt jeder gesonderten Aufforderung zur Angebotsabgabe
gemaR § 323

vorliegen.
Verlangen der Nachweise durch den Sektorenauftraggeber

8 251. (1) Der Sektorenauftraggeber hat festzulegen, mit welchen Nachweisen ein Unternehmer, der

an einem Vergabeverfahren teilnimmt, seine
1. berufliche Befugnis,

2. berufliche Zuverlassigkeit,

3. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie

4. technische Leistungsféhigkeit
zu belegen hat. Nachweise dirfen nur so weit festgelegt werden, wie es durch den Gegenstand des
Auftrages sachlich gerechtfertigt ist. Falls erforderlich und sofern dies sachlich gerechtfertigt ist, kann der

Sektorenauftraggeber besondere Festlegungen treffen, wie Arbeits- und Bietergemeinschaften die
Anforderungen an die Eignung zu erfillen haben.

(2) Der Bewerber oder Bieter kann seine Eignung sowie gegebenenfalls die Erfiillung der
Auswabhlkriterien auch durch die Vorlage einer Einheitlichen Européischen Eigenerklarung gemaR der
Durchfuhrungsverordnung (EU) 2016/7 belegen. Stattdessen ist auch die Vorlage einer Erklarung
darlber, dass der Bewerber oder Bieter die vom Sektorenauftraggeber verlangten Eignungskriterien
erfullt und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich beibringen kann (Eigenerklérung),
zuléssig. In einer solchen Eigenerklérung sind die Befugnisse anzugeben, uber die der Unternehmer
konkret verflgt.

(3) Bei der Vergabe von Auftrdgen und beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen kann der
Sektorenauftraggeber die Vorlage, Vervollstandigung bzw. Erlauterung bestimmter Nachweise binnen
einer angemessenen Frist von bestimmten Bewerbern oder Bietern bzw. Parteien der
Rahmenvereinbarung verlangen, sofern dies zur angemessenen Durchflihrung des Verfahrens erforderlich
ist. Bei der Vergabe von Auftrdgen und beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen im
Oberschwellenbereich hat der Sektorenauftraggeber vor Zuschlagserteilung bzw. vor Abschluss der
Rahmenvereinbarung die Vorlage der festgelegten Nachweise vom Zuschlagsempfanger bzw. von der
bzw. den Parteien der Rahmenvereinbarung jedenfalls zu verlangen; bei einer Vergabe in Losen gilt dies
nur, wenn der geschatzte Wert des einzelnen Loses den in § 185 Abs.1 genannten jeweiligen
Schwellenwert erreicht.

(4) Im Falle der Angebotslegung durch eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Bietergemeinschaft hat
jedes Mitglied die Befugnis fiir den ihm konkret zufallenden Leistungsteil nachzuweisen.

(5) Der Unternehmer muss jene Nachweise nicht vorlegen, die der Sektorenauftraggeber direkt tiber
eine fir den Sektorenauftraggeber geblhrenfreie Datenbank erhalten kann. Enthalt ein auf diese Weise
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verflgbarer Nachweis personenbezogene Daten, muss der Unternehmer der Verwendung seiner Daten
zugestimmt haben.

(6) Ein Unternehmer muss im Oberschwellenbereich jene Nachweise nicht vorlegen, die in diesem
Abschnitt genannt sind bzw. auf die verwiesen wird, die dem Sektorenauftraggeber bereits in einem
friiheren Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich vorgelegt wurden und geeignet sind, die Eignung
nachzuweisen. Der Sektorenauftraggeber kann zum Zweck der Verwaltung und Wiederverwendung der
solcherart vorgelegten Nachweise eine Datenbank einrichten.

(7) Legt ein Unternehmer mit Sitz in einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens Nachweise
vor, die den Nachweisen gemadlR § 252 Abs.1 bzw. §253 Abs.2 gleichwertig sind, so hat der
Sektorenauftraggeber zur Uberpriifung, ob der vorgelegte Nachweis seiner Art nach dem geforderten
Nachweis entspricht, auf die Online-Datenbank e-Certis zuriickzugreifen.

Nachweis der Befugnis

8 252. (1) Der Sektorenauftraggeber kann als Nachweis fur das Vorliegen der einschldgigen
Befugnis gemél § 251 Abs. 1 Z 1 die Vorlage einer Urkunde Uber die Eintragung des Unternehmers im
betreffenden in Anhang IX angefiihrten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates oder die Vorlage der
betreffenden in Anhang X genannten Bescheinigung festlegen.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat Uber fur die Zuschlagserteilung in Betracht kommende Bewerber,
Bieter und deren Subunternehmer eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz der Wiener
Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und Sozialdumpingbekdmpfung (Kompetenzzentrum
LSDB) gemé&R & 35 LSD-BG einzuholen, ob diesen eine rechtskréftige Entscheidung geméaR § 31 LSD-
BG zuzurechnen ist. Diese Auskunft darf nicht &lter als sechs Monate sein.

Nachweis der beruflichen Zuverlassigkeit

§253. (1) Der Sektorenauftraggeber hat Nachweise flr die Darlegung der beruflichen
Zuverléssigkeit gemaR § 251 Abs. 1 Z 2 festzulegen, die belegen, dass in Bezug auf den Unternehmer
kein Ausschlussgrund vorliegt.

(2) Nachweise gemaR Abs. 1 sind

1. hinsichtlich  §249  Abs.1 die  Strafregisterbescheinigung gemal 8§10  des
Strafregistergesetzes 1968 bzw. die Registerauskunft fir Verbande geméaR § 89m GOG oder eine
gleichwertige Bescheinigung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehdrde des Sitzstaates des
Unternehmers,

2. hinsichtlich § 249 Abs. 2 Z 1 die Insolvenzdatei geméaR § 256 10 oder gleichwertige Dokumente
der zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers,

3. hinsichtlich § 249 Abs. 2 Z 2 der Firmenbuchauszug gemaR § 33 des Firmenbuchgesetzes und
die Auskunft aus dem GISA gemal § 365e Abs. 1 GewO 1994 oder gleichwertige Dokumente
der zustandigen Behorden des Sitzstaates des Unternehmers, und

4. hinsichtlich § 249 Abs. 2 Z5 die letztgliltige Kontobestétigung bzw.
Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustdndigen Sozialversicherungstragers und die letztgiltige
Riickstandsbescheinigung gemdl § 229a BAO oder gleichwertige Dokumente der zustédndigen
Behorden des Sitzstaates des Unternehmers.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat Uber flir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende Bewerber,
Bieter und deren Subunternehmer jedenfalls eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des
Bundesministers fiir Finanzen gemal § 28b AusIBG und eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz
des Kompetenzzentrums LSDB gemdaf § 35 LSD-BG einzuholen, ob diesen eine rechtskraftige
Bestrafung gemal § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemal? den 8§ 28 oder 29 LSD-BG zuzurechnen ist.
Diese Auskiinfte durfen nicht alter als sechs Monate sein.

(4) Werden die vom Sektorenauftraggeber festgelegten Nachweise im Herkunftsland des
Unternehmers nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle vom Sektorenauftraggeber vorgesehenen
Ausschlussgriinde erwéhnt, kann der Sektorenauftraggeber eine Bescheinigung tber eine eidesstattliche
Erklarung oder eine entsprechende, vor einer daflr zustdndigen Gerichts- oder Verwaltungsbehdrde, vor
einem Notar oder vor einer daftr zustdndigen Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers
abgegebene Erklarung des Unternehmers verlangen, dass keiner der vorgesehenen Ausschlussgriinde
vorliegt.

Beurteilung der beruflichen Zuverléssigkeit

8§ 254. (1) Der Sektorenauftraggeber hat der Beurteilung der beruflichen Zuverldssigkeit des
Unternehmers insbhesondere die gemaR § 253 Abs. 1 bzw. 2 verlangten Nachweise und die geméaR § 253
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Abs. 3 eingeholten Auskiinfte zugrunde zu legen. Ergibt sich aus diesen Bescheinigungen, dass eine
rechtskraftige Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung im Sinne des § 249 Abs. 1 oder 2 Z5 lit. a
vorliegt oder erlangt der Sektorenauftraggeber auf andere Weise von einem solchen Urteil, einer solchen
Verfehlung oder vom Vorliegen eines Ausschlussgrundes gemal § 248 Abs. 1 oder § 249 Abs. 1 oder 2
nachweislich Kenntnis, so ist der Unternehmer mangels Zuverldssigkeit vom Vergabeverfahren
auszuschlieBen, es sei denn, die Voraussetzungen des § 249 Abs. 4 bis 6 liegen vor oder der Unternehmer
macht glaubhaft, dass er trotz des Vorliegens eines Ausschlussgrundes zuverlassig ist.

(2) Zur Glaubhaftmachung im Sinne des Abs. 1 letzter Satz hat der Unternehmer darzulegen, dass er
konkrete technische, organisatorische, personelle oder sonstige MaRnahmen getroffen hat, die geeignet
sind, das nochmalige Begehen der betreffenden strafbaren Handlungen bzw. Verfehlungen zu verhindern
und dass er den durch die Handlung oder Verfehlung gegebenenfalls bewirkten Schaden ausgleicht. Der
Unternehmer hat nachzuweisen, dass er zumindest folgende MalRnahmen getroffen hat:

1.er einen Ausgleich fir jeglichen durch eine Straftat oder eine Verfehlung gegebenenfalls
verursachten Schaden gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleiches verpflichtet hat,

2. er umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehdrden an der Klarung
aller Tatsachen und Umstande betreffend die Straftat oder Verfehlung mitgewirkt hat, und

3. er effektive Malinahmen wie
a) die Einfiihrung eines qualitativ hochwertigen Berichts- und Kontrollwesens, oder

b) die Einschaltung eines Organes der inneren Revision zur regelméRigen Uberpriifung der
Einhaltung der mal3geblichen Vorschriften, oder

c¢) die Einfuhrung von internen Haftungs- und Schadenersatzregelungen zur Einhaltung der
mafgeblichen Vorschriften

gesetzt hat.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat die vom Unternehmer ergriffenen Manahmen zu prifen und bei
der Beurteilung der Zuverléssigkeit insbesondere die vom Unternehmer gesetzten MaRRnahmen in ein
Verhéltnis zur Anzahl und zur Schwere der begangenen strafbaren Handlungen bzw. Verfehlungen zu
setzen. Bei der Beurteilung der Schwere der rechtskraftigen Bestrafung gemaR § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG
ist inshesondere die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer und die Dauer der illegalen Beschéftigung und
bei der Beurteilung der Schwere der rechtskréftigen Bestrafung gemafR den 8§ 28 oder 29 LSD-BG ist
insbesondere das AusmaR der Unterentlohnung zu beriicksichtigen. Liegen mehr als zwei rechtskraftige
Bestrafungen gemal § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemaR den 88 28 oder 29 LSD-BG vor oder erfolgten
zwei rechtskréaftige Bestrafungen innerhalb der letzten zwolf Monate, ist ein strengerer Malstab
anzulegen. Erachtet der Sektorenauftraggeber die Malnahmen des Unternehmers als unzureichend, so hat
er diese Entscheidung gegentiber dem Unternehmer zu begriinden.

(4) Ein Unternehmer, der durch eine rechtskréftige Entscheidung eines Gerichtes einer anderen
Vertragspartei des EWR-Abkommens von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde,
kann wahrend des in dieser Entscheidung festgelegten Ausschlusszeitraumes seine Zuverléssigkeit nicht
geméal Abs. 2 und 3 glaubhaft machen.

(5) Hat ein Unternehmer, bei dem ein Ausschlussgrund gemal? den 8§88 248 oder 249 vorliegt, keine
oder nur unzureichende MaRnahmen gemaR Abs. 2 und 3 ergriffen, so darf er — unbeschadet des Abs. 4 —
1. bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes geméaR § 249 Abs. 1 hochstens fiir den Zeitraum von flnf
Jahren ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung oder
2. bei Vorliegen eines sonstigen vom Sektorenauftraggeber vorgesehenen Ausschlussgrundes
hdchstens flr den Zeitraum von drei Jahren ab dem betreffenden Ereignis
von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen sowie der technischen Leistungsfahigkeit

8 255. (1) Als Nachweis flr die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit gemalR § 251
Abs. 1 Z 3 kann der Sektorenauftraggeber insbesondere die Nachweise gemal Anhang X verlangen.

(2) Kann ein Unternehmer aus einem von ihm glaubhaft zu machenden berechtigten Grund die vom
Sektorenauftraggeber gemdal Abs. 1 geforderten Nachweise nicht beibringen, so kann er den Nachweis
seiner finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit durch Vorlage jedes anderen vom
Sektorenauftraggeber fiir geeignet erachteten Nachweises erbringen.

(3) Als Nachweis fur die technische Leistungsfahigkeit gemaR § 251 Abs.1 Z4 kann der
Sektorenauftraggeber je nach Art, Menge, Umfang oder Verwendungszweck der zu liefernden Waren
oder der zu erbringenden Bau- oder Dienstleistungen insbesondere die in Anhang XI angefiihrten
Nachweise verlangen. Werden Nachweise (ber Leistungen vorgelegt, die der Unternehmer in
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Arbeitsgemeinschaften erbracht hat, ist der vom Unternehmer erbrachte Anteil an der
Leistungserbringung anzugeben.

Prifsystem

8 256. (1) Der Sektorenauftraggeber kann ein System zur Priifung von Unternehmern einrichten und
betreiben. Er hat dabei sicherzustellen, dass sich Unternehmer jederzeit einer Priifung unterziehen
kdnnen.

(2) Das System gemé&R Abs. 1 kann verschiedene Stufen umfassen. Der Sektorenauftraggeber hat
objektive Prufkriterien und Priifregeln zur Eignung von Unternehmern und zur Funktionsweise des
Prifsystems festzulegen. Sofern diese Priifkriterien und Prifregeln technische Spezifikationen umfassen,
gilt § 274. Die Prifkriterien und Priifregeln kdnnen bei Bedarf angepasst werden.

(3) Bei der Festlegung der Prufkriterien und Priifregeln sind die §8 248, 249, 251 Abs. 1, 252 bis 255
und 258 sinngemaR anzuwenden.

(4) Enthalten die Prifkriterien und Prifregeln gema Abs. 2 Anforderungen an die
Leistungsfahigkeit oder die Befugnis, kann sich ein Unternehmer zum Nachweis der geforderten
Leistungsfahigkeit bzw. Befugnis auf die Kapazititen anderer Unternehmer ungeachtet des rechtlichen
Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmern bestehenden Verbindungen stiitzen. In diesem
Fall muss er den Nachweis erbringen, dass ihm wahrend der gesamten Gultigkeit des Prufsystems die bei
den anderen Unternehmern im erforderlichen Ausmal} vorhandenen Mittel auch tatsachlich zur
Verfligung stehen. In Bezug auf die Nachweise betreffend Ausbildung und Bescheinigung Uber die
berufliche Befahigung des Dienstleistungserbringers oder Unternehmers bzw. der Fuhrungskrafte des
Unternehmers, oder den Nachweis Uber die einschlégige berufliche Erfahrung kann ein Unternehmer sich
nur auf die Kapazitaten jener Unternehmer stiitzen, die die Leistung tatsachlich erbringen werden, fir die
diese Kapazitdten benotigt werden. Der Unternehmer kann mit allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln
den Nachweis erbringen, dass ihm fur die Ausfihrung des Auftrages die bei den anderen Unternehmern
im erforderlichen AusmaR vorhandenen Mittel auch tatséchlich zur Verfugung stehen. § 268 ist
sinngeman anzuwenden.

(5) Die Prufkriterien und Prifregeln gemaR Abs. 2 sind interessierten Unternehmern auf Antrag zur
Verfiigung zu stellen. Die Uberarbeitung der Priifkriterien und Priifregeln ist interessierten Unternehmern
mitzuteilen. Entspricht ein Prifsystem eines anderen Sektorenauftraggebers den Anforderungen eines
Sektorenauftraggebers, so hat er den interessierten Unternehmern den Namen des betreffenden
Sektorenauftraggebers mitzuteilen.

(6) Sektorenauftraggeber haben die Bewerber innerhalb einer angemessenen Frist (ber die
Entscheidung, die sie zur Qualifikation der Antragsteller getroffen haben, zu unterrichten. Kann die
Entscheidung Uber die Qualifikation nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang des Priifungsantrags
getroffen werden, hat der Sektorenauftraggeber dem Bewerber spétestens zwei Monate nach Eingang des
Prufungsantrages die Griinde fir eine langere Bearbeitungszeit mitzuteilen und anzugeben, wann tber die
Annahme oder die Ablehnung seines Antrags entschieden wird. Der Antragsteller ist Uber die
Entscheidung Uber den Prifungsantrag jedoch langstens innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des
Prifungsantrages zu unterrichten.

(7) Negative Entscheidungen dber die Qualifikation sind den Bewerbern unverziglich, spéatestens
15 Tage nach der Entscheidung, unter Angabe der Grinde mitzuteilen. Diese Griinde missen sich auf die
in Abs. 2 erwéahnten Prifkriterien beziehen.

(8) Die erfolgreichen Unternehmer sind in ein Verzeichnis aufzunehmen, wobei eine
Untergliederung nach Kategorien von Auftragsarten mdglich ist, fur die die einzelnen Unternehmer
qualifiziert sind.

(9) Sektorenauftraggeber kdnnen einem Unternehmer die Qualifikation nur aus Griinden aberkennen,
die auf den in Abs.2 erwéhnten Prifkriterien beruhen. Die beabsichtigte Aberkennung ist dem
betroffenen Unternehmer mindestens 15 Tage vor dem fur die Aberkennung der Qualifikation
vorgesehenen Termin unter Angabe der Griinde mitzuteilen.

(10) Erfolgt die Bekanntmachung im Wege einer Bekanntmachung Utber das Bestehen eines
Prifsystems, so sind die Teilnehmer an einem nicht offenen Verfahren, an einem Verhandlungsverfahren,
an einem wettbewerblichen Dialog oder einer Innovationspartnerschaft aus den Unternehmern
auszuwahlen, die sich im Rahmen des Prifsystems qualifiziert haben. Bei der Auswahl der Teilnehmer ist
§ 290 Abs. 3 und 4 anzuwenden.
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(11) Etwaige Gebihren, die im Zusammenhang mit Prifantrdgen, der Aktualisierung oder der
Aufrechterhaltung einer bereits bestehenden Qualifikation fir das System erhoben werden, missen im
Verhdltnis zu den angefallenen Kosten stehen.

Nachweis der Eignung durch andere Unternehmer

8 257. Zum Nachweis der erforderlichen Leistungsfahigkeit oder Befugnis kann sich ein
Unternehmer fiir einen bestimmten Auftrag auf die Kapazitdten anderer Unternehmer ungeachtet des
rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmern bestehenden Verbindungen stutzen. In
diesem Fall muss er den Nachweis erbringen, dass ihm fir die Ausflihrung des Auftrages die bei den
anderen Unternehmern im erforderlichen AusmafR vorhandenen Mittel auch tatsachlich zur Verfugung
stehen. In Bezug auf die Nachweise betreffend Ausbildung und Bescheinigung Uber die berufliche
Befahigung des Dienstleistungserbringers oder Unternehmers bzw. der Fiihrungskréfte des Unternehmers,
oder den Nachweis Uber die einschldagige berufliche Erfahrung kann ein Unternehmer sich nur auf die
Kapazitaten jener Unternehmer stltzen, die die Leistung tatséchlich erbringen werden, fir die diese
Kapazitaten bendtigt werden. Der Unternehmer kann mit allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln den
Nachweis erbringen, dass ihm fir die Ausfihrung des Auftrages die bei den anderen Unternehmern im
erforderlichen AusmaR vorhandenen Mittel auch tatsachlich zur Verfiigung stehen.

Normen fir Qualitatssicherung und Umweltmanagement

8 258. (1) Verlangt der Sektorenauftraggeber zum Nachweis dafur, dass der Unternehmer bestimmte
Qualitatssicherungsnormen — einschlieBlich der Normen betreffend den Zugang von Menschen mit
Behinderung — erfillt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhédngiger Stellen, so hat er auf
Qualitatssicherungssysteme Bezug zu nehmen, die den einschlagigen europdischen Normen gentigen und
von akkreditieren Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen anderer
Vertragsparteien des EWR-Abkommens missen anerkannt werden. Der Sektorenauftraggeber muss
andere Nachweise von gleichwertigen QualitatssicherungsmaRnahmen anerkennen, wenn der
Unternehmer glaubhaft macht, dass er die betreffenden Bescheinigungen aus Griinden, die ihm nicht
zugerechnet werden kénnen, nicht fristgerecht erlangen konnte und sofern der Unternehmer nachweist,
dass die vorgeschlagenen QualitatssicherungsmafRnahmen den geforderten Qualitatssicherungsnormen
entsprechen.

(2) Verlangt der Sektorenauftraggeber zum Nachweis dafur, dass der Unternehmer bestimmte
Systeme oder Normen fiur das Umweltmanagement erfillt, die Vorlage von Bescheinigungen
unabhéngiger Stellen, so hat er auf das Gemeinschaftssystem fir das Umweltmanagement und die
Umweltbetriebsprifung (EMAS) der Union geméR der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009, auf andere
gemal Art. 45 dieser Verordnung anerkannte Systeme flr das Umweltmanagement oder auf andere
Normen fir das Umweltmanagement Bezug zu nehmen, die auf den einschldgigen européischen oder
internationalen Normen beruhen und von akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige
Bescheinigungen von Stellen anderer Vertragsparteien des EWR-Abkommens missen anerkannt werden.
Der Sektorenauftraggeber muss andere Nachweise ber Umweltmanagementmanahmen anerkennen,
wenn der Unternehmer nachweist, dass er keinen Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen hatte oder
diese aus Griinden, die ihm nicht zugerechnet werden kdnnen, nicht fristgerecht erlangen konnte und dass
diese MaRnahmen jenen Malinahmen gleichwertig sind, die gemal dem einschlagigen System oder der
einschlagigen Norm fir das Umweltmanagement erforderlich sind.

5. Abschnitt
Die Ausschreibung

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Grundsatze der Ausschreibung

§259. (1) Die Leistungen missen, sofern nicht ein Vergabeverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung zur Anwendung kommt, so rechtzeitig bekannt gemacht werden, dass die Vergabe nach
den Verfahren dieses Bundesgesetzes ermdglicht wird.

(2) Die Ausschreibungsunterlagen sind so auszuarbeiten, dass die Preise ohne Ubernahme nicht
kalkulierbarer Risiken und ohne unverhaltnisméRige Ausarbeitungen von den Bietern ermittelt werden
kdnnen. Sofern nicht eine funktionale Leistungsbeschreibung erfolgt oder Verhandlungen durchgefiihrt
werden, muss die Vergleichbarkeit der Angebote sichergestellt sein.
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(3) Die Vorbereitung einer Ausschreibung ist nur solchen Personen zu (bertragen, welche die
fachlichen Voraussetzungen hiefiir erfiillen. Erforderlichenfalls sind unbefangene Sachverstandige
beizuziehen.

(4) Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung anzugeben, welcher Kommunikationsweg
bzw. welche Kommunikationswege bei der Abgabe von Angeboten zul&ssig sind.

Zur-Verfligung-Stellen der Ausschreibungsunterlagen

8 260. (1) Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschlieflich auf elektronischem Weg kostenlos,
direkt, uneingeschrénkt und vollstandig zur Verfligung zu stellen, sobald die jeweilige Bekanntmachung
erstmalig verfugbar ist oder die Aufforderung zur Interessenshestatigung bermittelt bzw. bereitgestellt
wurde. Erfolgt die Bekanntmachung im Wege einer Bekanntmachung Uber das Bestehen eines
Prifsystems, so sind die Ausschreibungsunterlagen so schnell wie mdglich, spatestens jedoch zum
Zeitpunkt der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen zur Verfiigung
zu stellen. In der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestatigung, zur
Angebotsabgabe bzw. zu Verhandlungen ist die Internet-Adresse anzugeben, unter der diese Unterlagen
abrufbar sind.

(2) Die Verfligbarkeit von elektronisch zur Verfligung gestellten Ausschreibungsunterlagen muss
zumindest bis zum Ablauf der Bewerbungs- bzw. Angebotsfrist gewéhrleistet sein.

(3) Abweichend zu Abs. 1 kann der Sektorenauftraggeber in der Bekanntmachung oder in der
Aufforderung zur Interessensbestatigung, zur Angebotsabgabe bzw. zu Verhandlungen angeben, dass die
Ausschreibungsunterlagen ausnahmsweise nicht elektronisch zur Verfligung gestellt werden, sofern

1. der Sektorenauftraggeber gema §217 Abs.6 nicht verpflichtet ist, elektronische
Kommunikationsmittel zu verwenden, oder

2. Anforderungen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen gemaR 8200 Abs. 3
vorgeschrieben werden.

Im Fall der Z1 ist anzugeben, auf welche andere geeignete Weise die Ausschreibungsunterlagen
Ubermittelt bzw. bereitgestellt werden. Im Fall der Z 2 ist anzugeben, welche MalRnahmen zum Schutz der
Vertraulichkeit der Informationen der Sektorenauftraggeber fordert und wie auf die betreffenden
Dokumente zugegriffen werden kann.

(4) Sofern nicht Abs. 3 zur Anwendung kommt, darf die Identitdt der Unternehmer, denen die
Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung gestellt werden, Mitarbeitern des Sektorenauftraggebers, der
vergebenden  Stelle  oder eines im Namen des  Sektorenauftraggebers  handelnden
Beschaffungsdienstleisters, die an der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss
auf den Ausgang des Verfahrens nehmen kénnen, und anderen Unternehmern nicht preisgegeben werden.

Bereitstellung oder Ubermittlung der Ausschreibungsunterlagen

8 261. (1) Wird ein Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durchgefiihrt, sind jedem
Unternehmer, der vom Sektorenauftraggeber zur Angebotsabgabe aufgefordert wurde, die
Ausschreibungsunterlagen elektronisch zu Gibermitteln bzw. bereitzustellen.

(2) Abweichend zu Abs.1 muss der Sektorenauftraggeber die Ausschreibungsunterlagen
ausnahmsweise nicht elektronisch tbermitteln bzw. bereitstellen, sofern

1. der Sektorenauftraggeber gemdR §217 Abs.6 nicht verpflichtet ist, elektronische
Kommunikationsmittel zu verwenden, oder

2. Anforderungen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen gemaR 8 200 Abs. 3
vorgeschrieben werden.

Im Fall der Z 1 hat der Sektorenauftraggeber die Ausschreibungsunterlagen auf andere geeignete Weise
zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen. Im Fall der Z 2 hat der Sektorenauftraggeber anzugeben, welche
MaRnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen er fordert und wie auf die betreffenden
Dokumente zugegriffen werden kann.

Inhalt der Ausschreibungsunterlagen

8§262. (1) In den Ausschreibungsunterlagen ist der Sektorenauftraggeber oder sind der
Sektorenauftraggeber und die vergebende Stelle genau zu bezeichnen sowie anzugeben, ob die Vergabe
der ausgeschriebenen Leistung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fir den
Oberschwellenbereich  und der dazu ergangenen  Verordnungen erfolgt und  welche
Vergabekontrollbehdrde fur die Kontrolle dieses Vergabeverfahrens zustandig ist.
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(2) In die Ausschreibungsunterlagen sind die als erforderlich erachteten Nachweise gemaR den
88§ 248, 251 bis 253, 255, 257 und 258 aufzunehmen, soweit sie nicht bereits in der Bekanntmachung
angefihrt waren.

(3) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, ob der Zuschlag dem technisch und
wirtschaftlich gunstigsten Angebot oder — sofern der Qualitatsstandard der Leistung durch den
Sektorenauftraggeber in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht klar und eindeutig definiert
ist — dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt werden soll. Die Ermittlung des aus der Sicht des
Sektorenauftraggebers technisch und wirtschaftlich gunstigsten Angebotes erfolgt aufgrund der
Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhéaltnisses entweder anhand eines Kostenmodells.

(4) Bei einer Auftragsvergabe im Wege eines wettbewerblichen Dialoges oder im Wege einer
Innovationspartnerschaft ist der Zuschlag dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot zu
erteilen.

(5) Bei der Vergabe folgender Leistungen hat der Sektorenauftraggeber qualitatsbezogene Aspekte
im Sinne des §193 bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen
Spezifikationen, der Eignungskriterien oder der Zuschlagskriterien oder bei der Festlegung der
Bedingungen fir die Ausfiihrung des Auftrages festzulegen:

1. wenn die Beschreibung der Leistung im Wesentlichen funktional erfolgt, oder
2. bei Bauauftragen, deren geschatzter Auftragswert mindestens 1 000 000 Euro betragt, oder

3. bei unmittelbar personenbezogenen besonderen Dienstleistungen im Gesundheits- und
Sozialbereich gemalt Anhang XVI, oder

4. bei Verkehrsdiensten im offentlichen StraBenpersonenverkehr gemiaR dem OPNRV-G 1999,
wobei hier jedenfalls soziale Aspekte zu berticksichtigen sind, oder

5. bei der Beschaffung von Lebensmitteln, oder
6. bei Reinigungs- und Bewachungsdienstleistungen.

(6) Zur Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhaltnisses hat der Sektorenauftraggeber in den
Ausschreibungsunterlagen anzugeben:

1. das anzuwendende Kostenmodell bzw.

2. alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, im Verhéltnis der ihnen zuerkannten
Bedeutung. Diese Angabe kann auch im Wege der Festlegung einer Marge, deren grofte
Bandbreite angemessen sein muss, erfolgen. Ist die Festlegung der Zuschlagskriterien im
Verhéltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung aus objektiven Griinden nicht méglich, so hat der
Sektorenauftraggeber alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, in der Reihenfolge
der ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben.

(7) Die Ausschreibungsunterlagen haben technische Spezifikationen und erforderlichenfalls
Bestimmungen betreffend die Ubertragung von Rechten des geistigen Eigentums zu enthalten.

(8) Der Sektorenauftraggeber kann in die Ausschreibungsunterlagen Bedingungen insbesondere
wirtschaftlichen, innovationsbezogenen, sozialen (wie zB frauen-, behinderten-, sozial- und
beschaftigungspolitische Belange) oder dkologischen Inhaltes aufnehmen, die wéhrend der Erbringung
der Leistungen zu erfiillen sind, sofern diese Bedingungen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen; besondere Bedingungen fiir Arbeits- oder Bietergemeinschaften miissen sachlich gerechtfertigt
und verhéltnismaRig sein.

Berechnung von Lebenszykluskosten

8263. (1) Als Kostenmodell zur Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhéltnisses eines
Angebotes kann eine Lebenszykluskostenrechnung herangezogen werden. Diese kann — ganz oder
teilweise — folgende Kosten wahrend des gesamten oder eines Teiles des Lebenszyklus einer Leistung
umfassen:

1. die vom Sektorenauftraggeber oder anderen Nutzern der Leistung getragenen Kosten, wie zB
Anschaffungskosten, Nutzungskosten, Wartungskosten oder Kosten am Ende der Nutzungsdauer,
und

2. Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der Leistung
wahrend ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr Wert in Geld bestimmt und
Uberpraft werden kann.

(2) Ermittelt der  Sektorenauftraggeber die  Kosten unter  Verwendung  einer
Lebenszykluskostenrechnung, so hat er in der Ausschreibung das Kostenmodell und die von den Bietern
bereitzustellenden Daten bekannt zu geben.
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(3) Modelle zur Ermittlung der Kosten gemal Abs. 1 Z 2 miissen folgende Bedingungen erflllen:

1. sie beruhen auf objektiv nachpriifbaren und nicht diskriminierenden Kriterien; ist das Modell
nicht fir die wiederholte oder kontinuierliche Anwendung konzipiert worden, so darf es
insbesondere nicht bestimmte Unternehmer auf unzuldssige Weise benachteiligen,

2. sie sind allen interessierten Unternehmern zugénglich und

3. die geforderten Daten lassen sich bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers
mit vertretbarem Aufwand bereitstellen.

(4) Unionsrechtlich verbindlich vorgeschriebene Modelle der Lebenszykluskostenrechnung sind in
Anhang XII ausgewiesen.

Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen

_8264. (1) Bei allen in Osterreich durchzufiihrenden Vergabeverfahren sind die sich aus den
Ubereinkommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 182 und 183 der Internationalen
Arbeitsorganisation ergebenden Verpflichtungen einzuhalten.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung vorzusehen, dass die Erstellung des
Angebots fiir in Osterreich zu erbringende Leistungen unter Beriicksichtigung der in Osterreich geltenden
arbeits- und sozialrechtlichen Rechtsvorschriften (insbesondere des ASchG, des AZG, des ARG, des
AVRAG, des AUG, des LSD-BG, des BGStG, des BEinstG und des GIBG), der einschlagigen
Kollektivvertrage sowie der in Osterreich geltenden umweltrechtlichen Rechtsvorschriften zu erfolgen hat
und dass sich der Bieter verpflichtet, bei der Durchfilhrung des Auftrages in Osterreich diese Vorschriften
einzuhalten. Diese Vorschriften sind bei der fir die Ausfuhrung des Auftrages 6rtlich zustdndigen
Gliederung der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zur
Einsichtnahme durch interessierte Bieter und Bewerber bereitzuhalten. Hierauf ist in den
Ausschreibungsunterlagen ausdriicklich hinzuweisen.

Besondere Bestimmungen betreffend die Beschaffung von StralRenfahrzeugen im
Oberschwellenbereich

§265. (1) Bei Lieferauftrigen Uber die Beschaffung wvon StralRenfahrzeugen im
Oberschwellenbereich haben Sektorenauftraggeber zumindest folgende betriebsbedingte Energie- und
Umweltauswirkungen wéhrend der gesamten Lebensdauer zu beriicksichtigen:

1. den Energieverbrauch,
2. die CO,-Emissionen sowie

3. die Emission von Stickstoffoxiden (NO,), Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen (NMHC) und
Partikeln.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat

1. technische Spezifikationen hinsichtlich aller gemafs Abs. 1 zu berlicksichtigenden Energie- und
Umweltauswirkungen festzulegen, oder

2. die Energie- und Umweltauswirkungen gemald Abs. 1 als Zuschlagskriterien festzulegen, oder

3. die Uber die gesamte Lebensdauer fir den Betrieb eines Strallenfahrzeuges anfallenden Kosten
des Energieverbrauches, der CO,-Emissionen und der Schadstoffemissionen nach der
Berechnungsmethode geméR den Abs. 4 bis 7 zu quantifizieren und im Rahmen der Ermittlung
des technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebotes zu bericksichtigen.

(3) Bei der Festsetzung der technischen Spezifikationen gemdR Abs.2 Z1 hat der
Sektorenauftraggeber die Hohe der CO,-Emissionen oder der Emissionen zumindest eines Schadstoffes
gemal Abs. 1 Z 3 so festzulegen, dass die zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens geltenden
gesetzlichen Emissionsgrenzwerte unterschritten werden.

(4) Zur Berechnung der (ber die gesamte Lebensdauer flr den Betrieb eines Straenfahrzeuges
anfallenden Kosten des Energieverbrauches werden die Gesamtkilometerleistung gemal Abs. 7, der
Energieverbrauch je Kilometer und die Kosten je Energieeinheit miteinander multipliziert. Sofern in den
Rechtsvorschriften der Union (ber die Typengenehmigung genormte Testverfahren der Union festgelegt
sind, ist der Kraftstoffverbrauch eines StraBenfahrzeuges je Kilometer auf Basis dieser Testverfahren
heranzuziehen. Bei StraRenfahrzeugen, fiir die keine solchen genormten Testverfahren der Union
bestehen, sind die Ergebnisse allgemein anerkannter Verfahren oder fiir den Sektorenauftraggeber
durchgefiihrter Tests oder die Angaben des Herstellers zu verwenden. Wenn der Kraftstoffverbrauch
eines Straenfahrzeuges in anderen Einheiten als Energieverbrauchseinheiten angegeben ist, wird er
geméBR den Angaben zum Energiegehalt von Kraftstoffen in Tabelle 1 des Anhanges XIII in
Energieverbrauchseinheiten je Kilometer umgerechnet. Die Kosten einer Energieeinheit entsprechen dem
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jeweils geringeren Wert der Kosten je Energieeinheit von Ottokraftstoff oder Dieselkraftstoff vor Steuern,
wenn sie als Verkehrskraftstoff verwendet werden.

(5) Zur Berechnung der Uber die gesamte Lebensdauer fir den Betrieb eines StraBenfahrzeuges
anfallenden Kosten der CO,-Emissionen werden die Gesamtkilometerleistung geméaR Abs. 7, die CO,-
Emissionen in Kilogramm je Kilometer und die Kosten der CO,-Emissionen je Kilogramm gemaR
Tabelle 2 des Anhanges XI11 miteinander multipliziert. Sofern in den Rechtsvorschriften der Union tber
die Typengenehmigung genormte Testverfahren der Union festgelegt sind, sind die CO,-Emissionen
eines StralBenfahrzeuges je Kilometer auf Basis dieser Testverfahren heranzuziehen. Bei
StraBenfahrzeugen, fur die keine solchen genormten Testverfahren der Union bestehen, sind die
Ergebnisse allgemein anerkannter Verfahren oder fiir den Sektorenauftraggeber durchgefiihrter Tests oder
die Angaben des Herstellers zu verwenden.

(6) Zur Berechnung der Uber die gesamte Lebensdauer fir den Betrieb eines StraBenfahrzeuges
anfallenden Kosten der Schadstoffemissionen werden die (ber die gesamte Lebensdauer anfallenden
Kosten der Emissionen von Stickstoffoxiden, Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und Partikeln addiert.
Zur Berechnung der uber die gesamte Lebensdauer eines StraBenfahrzeuges anfallenden Kosten jedes
einzelnen Schadstoffes werden die Gesamtkilometerleistung gemaR Abs. 7, die Emissionen in Gramm je
Kilometer und die jeweiligen Kosten je Gramm gemal Tabelle 2 des Anhanges XIII miteinander
multipliziert. Sofern in den Rechtsvorschriften der Union Uber die Typengenehmigung genormte
Testverfahren der Union festgelegt sind, sind die Schadstoffemissionen eines Straenfahrzeuges je
Kilometer auf Basis dieser Testverfahren heranzuziehen. Bei StraBenfahrzeugen, fiir die keine solchen
genormten Testverfahren der Union bestehen, sind die Ergebnisse allgemein anerkannter Verfahren oder
fir den Sektorenauftraggeber durchgefiinrter Tests oder die Angaben des Herstellers zu verwenden.
Abweichend von Tabelle 2 des Anhanges X111 kann der Sektorenauftraggeber héhere Kosten je Gramm
berechnen, sofern diese Kosten die Werte gemall Tabelle 2 des Anhanges XII1 nicht um mehr als das
Doppelte (ibersteigen.

(7) Die Gesamtkilometerleistung eines Straenfahrzeuges ist Tabelle 3 des Anhanges XIIl zu
entnehmen. Anstatt der in Tabelle 3 des Anhanges X111 angegebenen Gesamtkilometerleistung kann der
Sektorenauftraggeber auch eine andere Gesamtkilometerleistung festlegen. Die festgelegte
Gesamtkilometerleistung muss sachlich gerechtfertigt sein und ist in den Ausschreibungsunterlagen
anzugeben. Bei gebrauchten StraRenfahrzeugen ist die bereits erbrachte Kilometerleistung von der
Gesamtkilometerleistung gemaR Tabelle 3 des Anhanges X111 bzw. von der vom Sektorenauftraggeber
festgelegten Kilometerleistung abzuziehen.

Alternativangebote

8§ 266. (1) Der Sektorenauftraggeber kann Alternativangebote zulassen oder vorschreiben. Der
Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung ausdricklich anzugeben, ob und welche Art von
Alternativangeboten zugelassen bzw. vorgeschrieben sind. Falls der Sektorenauftraggeber keine Angabe
Uber die Zulassigkeit von Alternativangeboten gemacht hat, so sind Alternativangebote nicht zugelassen.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung die Mindestanforderungen, die
Alternativangebote im Hinblick auf ihre Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung erfiillen
mussen, zu erlautern und zu bezeichnen, in welcher Art und Weise diese Angebote einzureichen sind. Ist
die Abgabe von Alternativangeboten zulassig, so sind, sofern der Sektorenauftraggeber nicht ausdriicklich
anderes festgelegt hat, Alternativangebote nur neben einem ausschreibungsgeméien Angebot zul&ssig.
Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf die ausschreibungsgeméien Angebote als
auch auf die Alternativangebote angewandt werden kdnnen. Der Sektorenauftraggeber darf nur jene
Alternativangebote im Vergabeverfahren berlicksichtigen, die die festgelegten Mindestanforderungen
erfllen.

(3) Ein Sektorenauftraggeber, der Alternativangebote zugelassen oder vorgeschrieben hat, darf ein
vorgelegtes Alternativangebot nicht allein deshalb ausscheiden, weil es im Fall des Zuschlages zu einem
Lieferauftrag statt eines Dienstleistungsauftrages oder zu einem Dienstleistungsauftrag statt eines
Lieferauftrages fuhren wirde.

Abénderungsangebote

8 267. (1) Sofern der Sektorenauftraggeber in der Ausschreibung nicht anderes festlegt, sind
Abénderungsangebote  zul&ssig. Der  Sektorenauftraggeber kann  die  Zul&ssigkeit  von
Abénderungsangeboten auf bestimmte Positionen beschrdnken und die Erfullung bestimmter
Mindestanforderungen vorschreiben. Ist die Abgabe von Abénderungsangeboten zuldssig, so sind
Abénderungsangebote Uberdies, soweit in der Ausschreibung nicht ausdriicklich anderes festgelegt
wurde, nur neben einem ausschreibungsgemaRen Angebot zuléssig.
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(2) Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung festzulegen, in welcher Art und Weise diese
Angebote zu Ubermitteln sind.

Subunternehmerleistungen

8§ 268. (1) Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzuldssig, ausgenommen hiervon sind
Kaufvertrage sowie die Weitergabe an verbundene Unternehmen.

(2) Der Bieter hat alle Teile des Auftrages, die er im Wege von Subauftrdgen an Subunternehmer zu
vergeben beabsichtigt, sowie die jeweils in Frage kommenden Subunternehmer im Angebot bekannt zu
geben. Abweichend davon kann der Sektorenauftraggeber aus sachlichen Griinden in der Ausschreibung
festlegen, dass nur hinsichtlich der von ihm festgelegten wesentlichen Teile des Auftrages, bei denen der
Bieter Subunternehmer in Anspruch nehmen mdchte, die jeweils in Frage kommenden Subunternehmer
im Angebot bekannt zu geben sind.

(3) Die Weitergabe des gesamten Auftrages oder von Teilen der Leistung ist nur insoweit zuldssig,
als der Subunternehmer die fir die Ausfiihrung seines Teiles erforderliche Eignung besitzt. Der
Subunternehmer kann seine erforderliche Eignung nach MalRgabe des § 251 nachweisen.

(4) Der Sektorenauftraggeber kann

1. bei Bau- oder Dienstleistungsauftragen sowie bei Verlege- oder Installationsarbeiten im
Zusammenhang mit einem Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte, von ihm festgelegte
kritische Aufgaben vom Bieter selbst, von einem mit diesem verbundenen Unternehmen, oder —
im Falle der Teilnahme einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft am Vergabeverfahren — von
einem Mitglied dieser Arbeits- oder Bietergemeinschaft ausgefiihrt werden miissen, oder

2. den Ruckgriff auf Subunternehmer in der Ausschreibung im Einzelfall beschranken, sofern dies
durch den Auftragsgegenstand sachlich gerechtfertigt und angemessen ist.

(5) Der Sektorenauftraggeber kann in der Ausschreibung vorsehen, dass — sofern ein Unternehmer
zum Nachweis der erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit Subunternehmer in
Anspruch nehmen mdochte — alle betroffenen Unternehmer im Auftragsfall dem Sektorenauftraggeber die
solidarische Leistungserbringung schulden.

Besondere Bestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr

8269. (1) Die Ausschreibung darf keine Bestimmungen udber den Zahlungstermin, den
Verzugszinssatz oder die Entschédigung fiir die Betreibungskosten enthalten, die fir Unternehmer grob
nachteilig im Sinne des § 459 Abs. 2, 4 und 5 UGB sind.

(2) Der Sektorenauftraggeber kann in der Ausschreibung eine Zahlungsfrist festlegen. Die
Zahlungsfrist darf 30 Tage nicht Ubersteigen, aulRer

1. es ist aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine langere Frist sachlich
gerechtfertigt,

2. der Sektorenauftraggeber ist ein 6ffentliches Unternehmen gemal § 168 oder
3. ein privater Sektorenauftraggeber gemaR § 169.
Die Zahlungsfrist darf jedoch in keinem Fall 60 Tage Ubersteigen.

(3) Der Sektorenauftraggeber kann in der Ausschreibung Angaben ber die maximale Dauer eines
gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder Uberprifungsverfahrens zur Feststellung der
vertragsgeméaRen Leistungserbringung treffen. Die Dauer dieses Abnahme- oder Uberpriifungsverfahrens
darf grundsétzlich 30 Tage ab dem Empfang der Ware oder der Erbringung der Bau- oder Dienstleistung
nicht Gbersteigen. Davon abweichende Festlegungen des Sektorenauftraggebers sind nur zul&ssig, wenn
diese fur Unternehmer nicht grob nachteilig sind. Fir die Beurteilung der groben Nachteiligkeit ist
insbesondere zu berlcksichtigen, inwieweit die Dauer des vorgesehenen Abnahme- oder
Uberpriifungsverfahrens von der Ubung des redlichen Verkehrs abweicht, ob es einen sachlichen Grund
fur diese Abweichung gibt und um welche Vertragsleistung es sich handelt.

(4) Die Ausschreibung darf keine Angaben ber den friihestmdglichen Zeitpunkt des Eingangs der
Rechnung beim Sektorenauftraggeber beinhalten.

(5) Ein offentlicher Sektorenauftraggeber darf in der Ausschreibung keinen Verzugszinssatz
festlegen, dessen Hohe den in § 456 UGB festgelegten gesetzlichen Zinssatz unterschreitet.

(6) Die Mdglichkeit einer Vereinbarung von Ratenzahlungen wird durch die Bestimmungen der
Abs. 1 bis 5 nicht berihrt.
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Berichtigung der Ausschreibung

§ 270. (1) Werden wahrend der Angebotsfrist Anderungen der Ausschreibung erforderlich, so sind
die Ausschreibungsunterlagen und erforderlichenfalls auch die Bekanntmachung zu berichtigen und die
Angebotsfrist erforderlichenfalls entsprechend zu verlangern.

(2) Ist eine Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen erforderlich, so ist allen Bewerbern oder
Bietern die Berichtigung zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen. Ist dies nicht mdglich, so ist die
Berichtigung in gleicher Weise wie die Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung zu stellen, zu
Ubermitteln oder bereitzustellen.

Nutzung von elektronischen Katalogen

8 271. In der Ausschreibung oder — flr den Fall, dass die Bekanntmachung im Wege einer
Bekanntmachung Uber das Bestehen eines Prifsystems erfolgt ist — in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe ist anzugeben, ob Angebote in Form eines elektronischen Kataloges abzugeben sind
oder ob Angebote einen elektronischen Katalog beinhalten miissen. Ist dies der Fall, sind in der
Ausschreibung jedenfalls die technischen Spezifikationen und erforderlichen Formate des elektronischen
Kataloges anzugeben.

2. Unterabschnitt
Die Leistungsbeschreibung und besondere Bestimmungen Uber den Leistungsvertrag

Arten der Leistungsbeschreibung
8 272. (1) Die Beschreibung der Leistung kann wahlweise konstruktiv oder funktional erfolgen.

(2) Bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung sind die Leistungen nach zu erbringenden
Teilleistungen aufzugliedern.

(3) Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung sind die Leistungen als Aufgabenstellung durch
Festlegung von Leistungs- oder Funktionsanforderungen zu beschreiben.

Grundsatze der Leistungsbeschreibung

8 273. (1) Die Leistungen sind bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung so eindeutig,
vollstandig und neutral zu beschreiben, dass die Vergleichbarkeit der Angebote gewahrleistet ist. Eine
konstruktive  Leistungsbeschreibung hat technische Spezifikationen zu enthalten und st
erforderlichenfalls durch Plane, Zeichnungen, Modelle, Proben, Muster und dergleichen zu ergénzen.

(2) Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung haben die technischen Spezifikationen das
Leistungsziel so hinreichend genau und neutral zu beschreiben, dass alle fiir die Erstellung des Angebotes
mafRgebenden Bedingungen und Umstande erkennbar sind. Aus der Beschreibung der Leistung miissen
sowohl der Zweck der fertigen Leistung als auch die an die Leistung gestellten Anforderungen in
technischer, wirtschaftlicher, gestalterischer und funktionsbedingter Hinsicht soweit erkennbar sein, dass
die Vergleichbarkeit der Angebote im Hinblick auf die vom Sektorenauftraggeber vorgegebenen
Leistungs- oder Funktionsanforderungen gewahrleistet ist. Leistungs- und Funktionsanforderungen
mussen so ausreichend prazisiert werden, dass sie den Bewerbern und Bietern eine klare VVorstellung tiber
den Auftragsgegenstand vermitteln und dem Sektorenauftraggeber die Vergabe des Auftrages
ermdglichen. Eine funktionale Leistungsbeschreibung hat technische Spezifikationen zu enthalten und ist
erforderlichenfalls durch Plane, Zeichnungen, Modelle, Proben, Muster und dergleichen zu ergénzen.

(3) In der Beschreibung der Leistung und der Aufgabenstellung sind alle Umsténde anzufiihren (zB
oOrtliche oder zeitliche Umstande oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der
Leistungserbringung), die fur die Ausfihrung der Leistung und damit fur die Erstellung des Angebotes
von Bedeutung sind. Dies gilt ebenso fur besondere Erschwernisse oder Erleichterungen.

Technische Spezifikationen

8§ 274. (1) Technische Spezifikationen missen allen Bewerbern und Bietern den gleichen Zugang
zum Vergabeverfahren gewéhren und dirfen den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise
behindern.

(2) Unbeschadet verbindlich festgelegter, unionsrechtskonformer nationaler technischer Vorschriften
sind technische Spezifikationen auf eine der folgenden Arten festzulegen:
1. unter Beachtung nachstehender Rangfolge:
a) nationale Normen, mit denen européische Normen umgesetzt werden,
b) europdische technische Bewertungen,
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¢) gemeinsame technische Spezifikationen,

d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europdischen
Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische
Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen fur die Planung, Berechnung und
Ausflihrung von Bauwerken und den Einsatz von Waren,

wobei jede Bezugnahme ausnahmslos mit dem Zusatz ,,oder gleichwertig™ zu versehen ist, oder

2. in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, oder

3.in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemal Z 2 unter Bezugnahme auf
technische Spezifikationen gemdR Z 1 als Mittel zur Vermutung der Konformitit mit diesen
Leistungs- oder Funktionsanforderungen, oder

4. unter Bezugnahme auf technische Spezifikationen geméR Z 1 hinsichtlich bestimmter Merkmale
und unter Bezugnahme auf Leistungs- oder Funktionsanforderungen geméR Z 2 hinsichtlich
anderer Merkmale.

(3) Werden technische Spezifikationen gemaB Abs.2 Z1 festgelegt, so darf der
Sektorenauftraggeber ein Angebot nicht mit der Begriindung ablehnen, die angebotene Leistung
entsprache nicht den von ihm herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter mit geeigneten Mitteln
in seinem Angebot nachweist, dass die von ihm vorgeschlagene Losung den Anforderungen der
technischen Spezifikationen, auf die Bezug genommen wurde, gleichermalien entspricht. Als geeignete
Mittel gelten insbesondere die Nachweise gemaR § 277.

(4) Werden technische Spezifikationen gemaR Abs.2 Z2 festgelegt, so darf der
Sektorenauftraggeber ein Angebot, das einer nationalen Norm, mit der eine europaische Norm umgesetzt
wird, einer europdischen technischen Bewertung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer
internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den européischen
Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht ablehnen, wenn diese Spezifikationen die von ihm
geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit
geeigneten Mitteln nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung den Leistungs- und
Funktionsanforderungen des Sektorenauftraggebers entspricht. Als geeignete Mittel gelten insbesondere
die Nachweise gemaR § 277.

(5) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen
Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Herstellung oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das
die von einem bestimmten Unternehmer bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen charakterisiert,
oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen
werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmer oder bestimmte Produkte beglnstigt oder ausgeschlossen
werden. Solche Verweise sind jedoch ausnahmsweise zulassig, wenn der Auftragsgegenstand nicht
hinreichend genau und allgemein verstandlich beschrieben werden kann. Sie sind ausnahmslos mit dem
Zusatz ,,oder gleichwertig* zu versehen.

(6) Erfolgt ausnahmsweise die Ausschreibung eines bestimmten Erzeugnisses mit dem Zusatz ,,oder
gleichwertig®, sind in freien Zeilen (Bieterliicken) des Leistungsverzeichnisses nach der entsprechenden
Position vom Bieter Angaben Uber Fabrikat und Type der von ihm gewdhlten gleichwertigen Produkte
und, sofern gefordert, sonstige diese Produkte betreffende Angaben zu verlangen. Die maBgeblichen
Kriterien flir die Beurteilung der Gleichwertigkeit sind in der Leistungsbeschreibung anzugeben.

Barrierefreiheit

8 275. (1) Bei der Beschaffung einer Leistung im Oberschwellenbereich, die zur Nutzung durch
natlrliche Personen vorgesehen ist, sind die technischen Spezifikationen so festzulegen, dass die
Kriterien der Konzeption flr alle Anforderungen einschlieBlich der Zuganglichkeit fur Menschen mit
Behinderung beriicksichtigt werden. Bestehen verpflichtende Zugéanglichkeitserfordernisse aufgrund
eines Rechtsaktes der Europaischen Union, so missen die technischen Spezifikationen darauf Bezug
nehmen, soweit solche Kriterien betroffen sind.

(2) Von der Verpflichtung geméR Abs. 1 kann in ordnungsgemal begriindeten Féllen abgesehen
werden. Dies ist insbesondere der Fall
1. bei Leistungen oder Teilen davon, bei denen der Sektorenauftraggeber davon ausgehen kann,
dass keine Notwendigkeit einer Nutzung durch Menschen mit Behinderung zu erwarten ist, oder
2. wenn die geschétzten zusétzlichen Kosten aufgrund der Berilicksichtigung der Kriterien
unverhdltnismaRig sind.
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Gltezeichen

§ 276. (1) Will der Sektorenauftraggeber eine Leistung mit spezifischen Merkmalen beschaffen,
kann er in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Bedingungen fur die
Ausfuhrung des Auftrages ein bestimmtes Gutezeichen als Nachweis dafiir verlangen, dass die Leistung
den geforderten Merkmalen entspricht. Dieses Gutezeichen muss im Oberschwellenbereich folgende
Bedingungen erfillen:

1. die Anforderungen des Gutezeichens betreffen ausschliellich Kriterien, die mit dem
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und fur die Beschreibung der Merkmale der Leistung
geeignet sind,

2. die Anforderungen des Giitezeichens basieren auf objektiv nachprifbaren und nicht
diskriminierenden Kriterien,

3. das Giitezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens erstellt, an dem
sich alle relevanten interessierten Kreise wie Verwaltungsbehérden, Verbraucher, Sozialpartner,
Hersteller, Handler und Nichtregierungsorganisationen beteiligen konnten,

4. das Gutezeichen ist allen interessierten Kreisen zuganglich und

5. die Anforderungen des Gutezeichens werden von einem Dritten festgelegt, auf den der
Unternehmer, der das Gltezeichen beantragt, keinen ausschlaggebenden Einfluss ausiben kann.

(2) Der Sektorenauftraggeber kann auch die Erflllung nur einzelner Anforderungen eines
Glitezeichens verlangen.

(3) Erfillt ein Gutezeichen die Bedingungen geméall Abs. 1 Z 2 bis 5, schreibt aber Anforderungen
vor, die mit dem Auftragsgegenstand nicht in Verbindung stehen, darf der Sektorenauftraggeber nicht das
Gltezeichen als solches verlangen. Er kann aber technische Spezifikationen unter Verweis auf
Spezifikationen dieses Gltezeichens festlegen, die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen
und geeignet sind, diesen zu beschreiben.

(4) Verlangt der Sektorenauftraggeber ein bestimmtes Gitezeichen, muss er alle Gitezeichen
anerkennen, die ihre Gleichwertigkeit mit den Anforderungen des verlangten Glitezeichens bestétigen.

(5) Hat der Bewerber oder Bieter aus von ihm nicht zu verantwortenden Griinden nachweislich keine
Mdglichkeit, das vom Sektorenauftraggeber verlangte oder ein gleichwertiges Gutezeichen fristgerecht zu
erlangen, muss der Sektorenauftraggeber andere geeignete Nachweise akzeptieren, sofern der Bewerber
oder Bieter nachweist, dass alle verlangten Anforderungen des Giitezeichens erfillt werden.

Testberichte und Zertifizierungen

8 277. (1) Der Sektorenauftraggeber kann vom Bewerber oder Bieter die VVorlage eines Testberichtes
einer Konformitatsbewertungsstelle oder einer von dieser ausgegebenen Zertifizierung als Nachweis flr
die Ubereinstimmung mit den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Bedingungen
fur die Ausflhrung des Auftrages verlangen. Der Sektorenauftraggeber hat alle Zertifikate anderer
entsprechender Konformitétsbewertungsstellen zu akzeptieren.

(2) Hat der Bewerber oder Bieter keinen Zugang zu den Nachweisen gemall Abs. 1 oder aus von ihm
nicht zu verantwortenden Griinden nachweislich keine Moglichkeit, diese fristgerecht zu erlangen, muss
der Sektorenauftraggeber auch andere geeignete Nachweise akzeptieren, sofern diese Nachweise die
Erfallung der in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Bedingungen fiir die
Ausfuhrung des Auftrages verlangten Kriterien belegen.

Besondere Vertragsbestimmungen betreffend den Zahlungsverkehr

§ 278. (1) Bestimmungen im Leistungsvertrag uber den Zahlungstermin, den Verzugszinssatz oder
die Entschadigung flr die Betreibungskosten, die fir Unternehmer grob nachteilig im Sinne des § 459
Abs. 2, 4 und 5 UGB sind, sind nichtig.

(2) Der Sektorenauftraggeber kann im Leistungsvertrag eine Zahlungsfrist festlegen. Die
Zahlungsfrist darf bei sonstiger Nichtigkeit 30 Tage nicht Ubersteigen, auBer

1. es ist aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des Auftrages eine langere Frist sachlich
gerechtfertigt,

2. der Sektorenauftraggeber ist ein 6ffentliches Unternehmen geméR § 168 oder
3. ein privater Sektorenauftraggeber gemaR § 169.
Die Zahlungsfrist darf jedoch bei sonstiger Nichtigkeit in keinem Fall 60 Tage Ubersteigen.
(3) Der Leistungsvertrag kann Bestimmungen (iber die maximale Dauer eines gesetzlich oder

vertraglich vorgesehenen Abnahme- oder Uberpriifungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemaien
Leistungserbringung enthalten. Die Dauer dieses Abnahme- oder Uberprifungsverfahrens darf bei
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sonstiger Nichtigkeit grundsétzlich 30 Tage ab Erbringung der Leistung nicht (bersteigen. Davon
abweichende Vereinbarungen sind nur zuldssig, wenn diese ausdriicklich in allfalligen
Ausschreibungsunterlagen festgelegt wurden und fiir den Unternehmer nicht grob nachteilig sind. Fir die
Beurteilung der groben Nachteiligkeit ist insbesondere zu berticksichtigen, inwieweit die Dauer des
vorgesehenen Abnahme- oder Uberpriifungsverfahrens von der Ubung des redlichen Verkehrs abweicht,
ob es einen sachlichen Grund fiir diese Abweichung gibt und um welchen Auftragsgegenstand es sich
handelt.

(4) Vereinbarungen im Leistungsvertrag (ber den frihestmdglichen Zeitpunkt des Eingangs der
Rechnung beim Sektorenauftraggeber sind nichtig.

(5) Die Vereinbarung eines Verzugszinssatzes im Leistungsvertrag mit einem Sektorenauftraggeber
gemdl 8§ 164, dessen Hohe den in § 456 UGB festgelegten gesetzlichen Zinssatz unterschreitet, ist
nichtig.

(6) Die Mdglichkeit einer Vereinbarung von Ratenzahlungen wird durch die Bestimmungen der
Abs. 1 bis 5 nicht berihrt.

(7) Die in den Abs. 1 bis 5 vorgesehene Nichtigkeit kann nicht geltend gemacht werden,

1.wenn die entsprechende Bestimmung in einem Nachprifungsverfahren vor den
Vergabekontrollbehdrden hatte angefochten werden kénnen oder

2. wenn die zustdndige Vergabekontrollbehtdrde die entsprechende Bestimmung in einem
Nachprifungsverfahren als rechtméRig erkannt hat.

6. Abschnitt
Ablauf einzelner Vergabeverfahren und Teilnehmer im Vergabeverfahren

1. Unterabschnitt

Ablauf des offenen Verfahrens, des nicht offenen Verfahrens und des
Verhandlungsverfahrens

Ablauf des offenen Verfahrens

8 279. (1) Im offenen Verfahren kann jeder interessierte Unternehmer innerhalb der Angebotsfrist
ein Angebot einreichen. Dem Angebot sind die vom Sektorenauftraggeber verlangten Informationen im
Hinblick auf die Eignung beizuftigen.

(2) Im offenen Verfahren kann der Sektorenauftraggeber die Angebote prifen, bevor die Eignung
des Bieters und der bekannt gegebenen Subunternehmer gepriift wird.

(3) Wahrend eines offenen Verfahrens darf mit den Bietern {iber eine Angebotsanderung nicht
verhandelt werden.

Ablauf des nicht offenen Verfahrens

§280. (1) Im nicht offenen Verfahren kann der zur Abgabe von Angeboten aufgeforderte
Unternehmer innerhalb der Angebotsfrist sein Angebot einreichen.

(2) Wahrend eines nicht offenen Verfahrens darf mit den Bietern iber eine Angebotsénderung nicht
verhandelt werden.

(3) Anzahl und Namen der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmer sind bis zur
Angebotsoffnung geheim zu halten.

Ablauf des Verhandlungsverfahrens

§ 281. (1) Im Verhandlungsverfahren hat der Sektorenauftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen
den Auftragsgegenstand anzugeben, indem er seine Bedirfnisse und die erforderlichen Eigenschaften der
zu erbringenden Leistung beschreibt und die Zuschlagskriterien spezifiziert. Der Sektorenauftraggeber hat
anzugeben, welche Elemente der Leistungsbeschreibung die von allen Angeboten einzuhaltenden
Mindestanforderungen darstellen. Die bereitgestellten Informationen miissen so prézise sein, dass ein
Unternehmer Art und Umfang der zu erbringenden Leistung erkennen und entscheiden kann, ob er einen
Teilnahmeantrag stellt.

(2) Jeder Unternehmer, der vom Sektorenauftraggeber zur Angebotsabgabe aufgefordert wurde, kann
ein Erstangebot abgeben, das die Grundlage fur die spateren Verhandlungen darstellt. Der
Sektorenauftraggeber hat mit dem betreffenden Bieter Uiber das von ihm abgegebene Erstangebot und alle
Folgeangebote, mit Ausnahme des endgiiltigen Angebotes gemaR Abs. 8, zu verhandeln. Die in den
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Ausschreibungsunterlagen vom  Sektorenauftraggeber festgelegten  Mindestanforderungen und
Zuschlagskriterien diirfen nicht Gegenstand von Verhandlungen sein.

(3) Abweichend von Abs. 2 kann der Sektorenauftraggeber den Auftrag auf der Grundlage des
Erstangebotes vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er in der Bekanntmachung oder in der
Aufforderung zur Interessensbestatigung angegeben hat, dass er sich diese Mdglichkeit vorbehélt.

(4) Der Sektorenauftraggeber hat sicherzustellen, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich
behandelt werden. Er darf Informationen nicht in diskriminierender Weise weitergeben, sodass bestimmte
Bieter gegentber anderen Bietern begunstigt werden kénnen. Der Sektorenauftraggeber darf vertrauliche
Informationen eines Bewerbers oder Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmer
weitergeben. Diese Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte
Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.

(5) Der Sektorenauftraggeber hat alle Bieter, deren Angebote nicht ausgeschieden wurden oder
gemaB  Abs.6 nicht weiter beriicksichtigt werden, Uber etwaige Anderungen  der
Ausschreibungsunterlagen zu informieren. Er hat den Bietern im Anschluss an solche Anderungen
ausreichend Zeit zu gewdhren, ihre Angebote gegebenenfalls zu andern. Die in der Ausschreibung
festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien dirfen wéhrend des Verhandlungsverfahrens
nicht gedndert werden.

(6) Ein Verhandlungsverfahren kann in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen durchgefiihrt
werden. Der Sektorenauftraggeber kann die Anzahl der Angebote anhand der Zuschlagskriterien
verringern. Der Sektorenauftraggeber hat jene Bieter, deren Angebote nicht weiter berticksichtigt werden,
unverziglich unter Bekanntgabe der Grinde fiir die Nichtberiicksichtigung von dieser Entscheidung zu
verstandigen. Die Grinde fur die Nichtberlicksichtigung sind nicht bekannt zu geben, soweit die
Bekanntgabe dieser Informationen 6ffentlichen Interessen oder den berechtigten Geschéftsinteressen
eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb schaden wirde. Die vom
Sektorenauftraggeber gewdhlte Vorgangsweise ist in der Ausschreibung oder in der Aufforderung zur
Interessensbestatigung bekannt zu geben. In der Schlussphase eines Verhandlungsverfahrens mit
mehreren Bietern kann der Sektorenauftraggeber auch mit nur einem Bieter verhandeln.

(7) Der Sektorenauftraggeber hat jeden verbliebenen Bieter auf dessen Verlangen unverziglich,
jedenfalls aber binnen 15 Tagen nach Einlangen des Ersuchens, Uber Verlauf und Fortschritt der
Verhandlungen zu informieren.

(8) Der Sektorenauftraggeber hat den verbliebenen Bietern den beabsichtigten Abschluss der
Verhandlungen bekannt zu geben und eine einheitliche Frist fir die Abgabe eines endgdiltigen Angebotes
festzulegen. Von den endgiiltigen Angeboten, die den Mindestanforderungen entsprechen und nicht
auszuscheiden sind, hat der Sektorenauftraggeber das erfolgreiche Angebot geméal den Zuschlagskriterien
auszuwahlen.

(9) Der Sektorenauftraggeber kann sich in den Ausschreibungsunterlagen vorbehalten, dass er im
Fall der Abgabe von vollstdndig ausgearbeiteten und vergleichbaren Angeboten Verhandlungen nur mit
dem Bieter des bestgereihten Angebots fiihrt und er mit den Ubrigen Bietern Verhandlungen nur dann
fuhrt, wenn die Verhandlungen mit dem Bieter des bestgereihten Angebots nicht erfolgreich
abgeschlossen werden.

(10) Anzahl und Namen der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmer sind bis zur
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung geheim zu halten.

2. Unterabschnitt
Ablauf des wettbewerblichen Dialoges

Ausschreibung des wettbewerblichen Dialoges

§ 282. Der Sektorenauftraggeber hat in der Bekanntmachung des wettbewerblichen Dialoges seine
Bediirfnisse und Anforderungen zu formulieren. Die Bekanntmachung hat dariiber hinaus jedenfalls die
folgenden Angaben zu enthalten:

1. die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Hochstzahl der Teilnehmer,
2. die Eignungs- und Auswahlkriterien,

3. die Festlegung, ob der Dialog in mehreren Phasen abgewickelt wird und ob die Zahl der zu
erdrternden Losungen reduziert werden soll,

4. einen indikativen Zeitrahmen fir das Verfahren,
5. eine ndhere Erléuterung der Bedirfnisse und Anforderungen des Sektorenauftraggebers,
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6. die Zuschlagskriterien und
7. die Festlegung, ob Prémien oder Zahlungen fiir die Teilnehmer am Dialog vorgesehen sind.

Die in den Z3 bis 7 vorgesehenen Angaben konnen abweichend davon auch in den
Ausschreibungsunterlagen enthalten sein.

Dialogphase

§ 283. (1) Der Sektorenauftraggeber fihrt mit den Teilnehmern einen Dialog mit dem Ziel, die
Lésung oder die Losungen zu ermitteln, mit der oder mit denen seine Bedirfnisse und Anforderungen am
besten erfillt werden kénnen. Bei diesem Dialog kann der Sektorenauftraggeber mit den Teilnehmern alle
Aspekte des Auftrages erortern und gegebenenfalls aufgrund der Erérterungen seine in der Ausschreibung
festgelegten Bedirfnisse und Anforderungen anpassen. Eine Anpassung ist allen Teilnehmern am Dialog
bekannt zu geben.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat sicherzustellen, dass alle Teilnehmer am Dialog gleich behandelt
werden. Er darf Informationen nicht in diskriminierender Weise weitergeben, sodass bestimmte
Teilnehmer gegeniiber anderen Teilnehmern beglinstigt werden kdnnen. Der Sektorenauftraggeber darf
Loésungen, Teile von Ldsungen oder vertrauliche Informationen eines Bewerbers oder Teilnehmers nicht
ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmer weitergeben. Diese Zustimmung darf nicht
allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt
werden.

(3) Der wettbewerbliche Dialog kann in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen durchgefiihrt
werden. Der Sektorenauftraggeber kann die Zahl der zu erorternden Ldsungen anhand der
Zuschlagskriterien wéhrend der Dialogphase verringern. Der Sektorenauftraggeber hat jene Teilnehmer,
deren Ldsungen nicht weiter beriicksichtigt werden, unverziiglich unter Bekanntgabe der Griinde flr die
Nichtberucksichtigung von dieser Entscheidung zu verstandigen. Die Grunde der Nichtberiicksichtigung
sind nicht bekannt zu geben, soweit die Bekanntgabe dieser Informationen o6ffentlichen Interessen oder
den berechtigten Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren
Wettbewerb schaden wiirde.

(4) Der Sektorenauftraggeber hat jeden verbliebenen Teilnehmer auf dessen Verlangen unverziglich,
jedenfalls aber binnen 15 Tagen nach Einlangen des Ersuchens, tber Verlauf und Fortschritt des Dialoges
zu informieren.

(5) Der Sektorenauftraggeber setzt den Dialog so lange fort, bis er die Ldsung oder die Lésungen
ermittelt hat, die zur Erfillung seiner Bedirfnisse und Anforderungen am besten geeignet ist oder sind. In
der Schlussphase eines Verhandlungsverfahrens mit mehreren Bietern kann der Sektorenauftraggeber
auch mit nur einem Bieter verhandeln.

(6) Der Sektorenauftraggeber hat den Abschluss der Dialogphase und die Grundziige der
ausgewahlten Losung oder Losungen allen Teilnehmern am Dialog unverziglich bekannt zu geben.

Aufforderung zur Angebotsabgabe und Vergabe des Auftrages

8§ 284. (1) Der Sektorenauftraggeber hat den oder die verbliebenen Teilnehmer aufzufordern, auf der
Grundlage der vom jeweiligen Teilnehmer vorgelegten und in der Dialogphase néher ausgeflhrten
Ldsung oder Lésungen sein bzw. ihr Angebot zu legen.

(2) Ein Angebot muss alle zur Ausfiihrung des Vorhabens erforderlichen Elemente enthalten.

(3) Auf Verlangen des Sektorenauftraggebers kann der Bieter sein Angebot klarstellen, prazisieren,
verbessern und erganzen, sofern dies nicht zu einer Anderung der wesentlichen Bestandteile des
Angebotes oder der Ausschreibung fuhrt, die den Wetthewerb verfalschen oder sich diskriminierend
auswirken konnte.

(4) Der Sektorenauftraggeber hat gemaR den Zuschlagskriterien das technisch und wirtschaftlich
glnstigste Angebot auszuwahlen.

(5) Auf Verlangen des Sektorenauftraggebers kann der Bieter, dessen Angebot als das technisch und
wirtschaftlich glinstigste ermittelt worden ist, bestimmte Elemente seines Angebotes néher erldutern oder
darin enthaltene Zusagen bestatigen, sofern dies nicht zu einer Anderung der wesentlichen Bestandteile
des Angebotes oder der Ausschreibung fiihrt, die den Wettbewerb verfalschen oder sich diskriminierend
auswirken kénnte.
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3. Unterabschnitt
Ablauf der Innovationspartnerschaft

Ziel der Innovationspartnerschaft

§ 285. (1) Ziel der Innovationspartnerschaft ist die Entwicklung einer innovativen Ware, Bau- oder
Dienstleistung sowie der anschlieBende Erwerb der daraus hervorgehenden Waren, Bau- oder
Dienstleistungen, sofern das Leistungsniveau und die Kostenobergrenze eingehalten werden, die
zwischen dem Sektorenauftraggeber und den Partnern der Innovationspartnerschaft vereinbart worden
sind.

(2) Der geschatzte Wert der Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen darf in Bezug auf die fur
ihre Entwicklung erforderliche Investition nicht unverhaltnismaRig sein.

Ausschreibung der Innovationspartnerschaft

8§ 286. (1) Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung den Bedarf nach einer innovativen
Ware, Bau- oder Dienstleistung zu beschreiben, der nicht durch den Erwerb von bereits auf dem Markt
verflgbaren Waren, Bau- oder Dienstleistungen befriedigt werden kann. Der Sektorenauftraggeber hat
anzugeben, welche Elemente der Leistungsbeschreibung die von allen Angeboten einzuhaltenden
Mindestanforderungen darstellen. Die bereitgestellten Informationen missen so prézise sein, dass ein
Unternehmer Art und Umfang der geforderten Ldsung erkennen und entscheiden kann, ob er einen
Teilnahmeantrag stellt.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung Auswahlkriterien festzulegen, die
insbesondere die Féhigkeiten des Bewerbers auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die
Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Losungen betreffen.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung anzugeben, ob die Innovationspartnerschaft
mit einem Partner oder mit mehreren Partnern gebildet werden soll.

(4) In der Ausschreibung sind Festlegungen betreffend die Rechte des geistigen Eigentums der
Partner zu treffen.

Ablauf der Verhandlungen

8 287. (1) Der Sektorenauftraggeber hat ein Verhandlungsverfahren durchzufiihren, bei dem jeder
Unternehmer, der vom Sektorenauftraggeber zur Angebotsabgabe aufgefordert wurde, ein Forschungs-
und Innovationsprojekt (Erstangebot) einreichen kann, das auf die Abdeckung der in der Ausschreibung
genannten Bedirfnisse abzielt und das die Grundlage flr die spateren Verhandlungen darstellt.

(2) Fur die Durchfiihrung des Verhandlungsverfahrens gilt § 281 mit der MaRgabe, dass

1. die Innovationspartnerschaft nicht bereits auf der Grundlage des Erstangebotes gebildet werden
kann, ohne in Verhandlungen einzutreten,

2. Verhandlungen gemé&R § 281 Abs. 9 nicht zuldssig sind und

3.von den endgiltigen Angeboten, die den Mindestanforderungen entsprechen und nicht
auszuscheiden sind, der Sektorenauftraggeber das erfolgreiche Angebot oder die erfolgreichen
Angebote gemaR den Zuschlagskriterien auszuwahlen hat.

Durchfihrung der Innovationspartnerschaft

§ 288. (1) Der Sektorenauftraggeber kann die Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder mit
mehreren Partnern bilden. Bei einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern haben die Partner
getrennte Forschungs- und Entwicklungstétigkeiten durchzufiihren.

(2) Die Innovationspartnerschaft ist entsprechend dem Forschungs- und Innovationsprozess in
aufeinander folgende Phasen zu strukturieren und kann die Herstellung der Ware, die Erbringung der
Dienstleistung oder die Fertigstellung der Bauleistung umfassen. Im Vertrag tber den Abschluss der
Innovationspartnerschaft, der aufgrund des Verhandlungsverfahrens gemaR § 287 abgeschlossen wird,
sind die von dem Partner oder den Partnern zu erreichenden Zwischenziele sowie die Zahlung einer
Vergutung in angemessenen Teilbetrdgen festzulegen. Auf Grundlage dieser Ziele kann der
Sektorenauftraggeber am Ende jeder Phase entscheiden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder,
im Fall einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der Partner durch die Kiindigung
einzelner Vertrége reduziert, sofern in der Ausschreibung jeweils darauf hingewiesen wurde, dass diese
Maoglichkeit besteht und unter welchen Umsténden davon Gebrauch gemacht werden kann.

(3) Die Struktur der Innovationspartnerschaft, insbesondere die Dauer und der Wert der einzelnen
Phasen, haben dem Innovationsgrad der vorgeschlagenen Ldsung und der Abfolge der Forschungs- und
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Entwicklungstétigkeiten, die fir die Entwicklung einer auf dem Markt noch nicht vorhandenen
innovativen Lésung erforderlich sind, Rechnung zu tragen.

(4) Bei einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern darf der Sektorenauftraggeber eine
vorgeschlagene LOsung oder andere von einem Partner im Rahmen der Partnerschaft mitgeteilte
vertrauliche Informationen nicht ohne die Zustimmung des betroffenen Partners an die anderen Partner
weitergeben. Diese Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte
Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.

(5) Der Sektorenauftraggeber darf die im Rahmen der Innovationspartnerschaft entwickelte
innovative Ware, Bau- oder Dienstleitung nur erwerben, wenn das Leistungsniveau und die
Kostenobergrenze eingehalten werden, die zwischen dem Sektorenauftraggeber und dem Partner bzw.
den Partnern der Innovationspartnerschaft vereinbart worden sind. Im  Falle einer
Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern hat der Sektorenauftraggeber vor Beginn der
Erwerbsphase aus den verbliebenen Ldsungen auf Grundlage der in den Vertrdgen hiefiir festgelegten
objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien die beste Losung oder, sofern in der Ausschreibung
darauf hingewiesen wurde, dass diese Moglichkeit besteht, die besten Ldsungen auszuwéhlen.

4. Unterabschnitt
Teilnehmer im Vergabeverfahren

Teilnehmer im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und im
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung

§289. (1) Beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und beim
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung hat die Aufforderung zur Angebotsabgabe nur
an geeignete Unternehmer zu erfolgen.

(2) Die Auswahl der aufzufordernden Unternehmer hat in nicht diskriminierender Weise
stattzufinden. Der Sektorenauftraggeber hat die aufzufordernden Unternehmer so haufig wie mdéglich zu
wechseln. Nach Mdglichkeit sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmer am Vergabeverfahren zu
beteiligen.

(3) Die Anzahl der aufzufordernden Unternehmer ist entsprechend der Leistung festzulegen und soll
beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und beim Verhandlungsverfahren ohne
vorherige Bekanntmachung nicht unter drei liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wetthewerb
gewabhrleisten. Liegt die Anzahl der vom Sektorenauftraggeber aufgeforderten Unternehmer unter drei, so
hat er die Griinde dafiir zu dokumentieren.

Teilnehmer im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, im
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, beim wettbewerblichen Dialog und bei
Innovationspartnerschaften

§ 290. (1) Teilnahmeantrége haben jene Informationen zu enthalten, die der Sektorenauftraggeber im
Hinblick auf die Eignung und die Auswahl der Bewerber verlangt hat.

(2) Unter Bedachtnahme auf die Abs. 3 bis 7 ist nur geeigneten Bewerbern, die aufgrund der
Bekanntmachung rechtzeitig Teilnahmeantrdge gestellt haben, Gelegenheit zur Beteiligung am
Vergabeverfahren zu geben.

(3) Die Auswahl der aufzufordernden Unternehmer hat anhand objektiver und nicht
diskriminierender Auswabhlkriterien zu erfolgen, die allen interessierten Unternehmern zugénglich sein
muissen. Diese kdnnen auf der Notwendigkeit fir den Sektorenauftraggeber beruhen, die Zahl der
Bewerber so weit zu verringern, dass ein angemessenes Verhaltnis zwischen den Besonderheiten des
Vergabeverfahrens und den zu seiner Durchfiihrung erforderlichen Ressourcen sichergestellt ist.

(4) Bei der Auswahl der Teilnehmer darf der Sektorenauftraggeber mit seiner Entscheidung Uber die
Qualifikation der Bewerber sowie bei der Uberarbeitung der Kriterien nicht
1. bestimmten Unternehmern administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen
auferlegen, die er anderen Unternehmern nicht auferlegt, oder
2. Prifungen oder Nachweise verlangen, die sich mit bereits vorliegenden objektiven Nachweisen
uberschneiden.

(5) Die Anzahl der aufzufordernden Unternehmer ist entsprechend der Leistung festzulegen und soll
nicht unter drei liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wettbewerb gewahrleisten und ist in der
Bekanntmachung anzugeben. Liegt die Anzahl der vom Sektorenauftraggeber unter drei, so hat er die
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Griinde daflr zu dokumentieren. Die Prifung der Teilnahmeantrége ist so zu dokumentieren, dass alle fir
die Beurteilung der Teilnahmeantrage wesentlichen Umstande nachvollziehbar sind.

(6) Langen in der Folge mehr Teilnahmeantrage als die vom Sektorenauftraggeber festgelegte
Anzahl von aufzufordernden Unternehmern ein, so hat der Sektorenauftraggeber unter den geeigneten
Bewerbern anhand der Auswahlkriterien die besten Bewerber auszuwahlen. Die maligeblichen Grinde
fir die Auswahl sind festzuhalten. Der Sektorenauftraggeber hat die nicht zur Angebotsabgabe
aufgeforderten Bewerber von dieser Entscheidung unverziiglich, jedenfalls aber eine Woche, bei
Durchfiihrung eines beschleunigten offenen Verfahrens gemal § 246 drei Tage nach Abschluss der
Auswahl unter Bekanntgabe der Griinde fiir die Nicht-Zulassung zu verstandigen. Die Griinde der Nicht-
Zulassung sind nicht bekannt zu geben, sofern die Bekanntgabe dieser Informationen &ffentlichen
Interessen oder den berechtigten Geschéaftsinteressen von Unternehmern widersprechen oder dem freien
und lauteren Wettbewerb schaden wiirde.

(7) Liegt die Zahl der Teilnahmeantrdge von geeigneten Bewerbern unter der vom
Sektorenauftraggeber festgelegten Mindestanzahl von aufzufordernden Unternehmern, so kann der
Sektorenauftraggeber das Verfahren mit den geeigneten Bewerbern fortfiihren. Im Unterschwellenbereich
kann der Sektorenauftraggeber zusétzliche geeignete Unternehmer, die keinen Teilnahmeantrag gestellt
haben, in das Verfahren bzw. den Dialog einbeziehen.

(8) Der Sektorenauftraggeber hat die ausgewahlten Bewerber gleichzeitig zur Angebotsabgabe oder
— im Fall eines wettbewerblichen Dialoges — zur Teilnahme am Dialog aufzufordern. Die Aufforderung
zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme am Dialog hat einen Verweis auf die Internet-Adresse zu
enthalten, unter der die Ausschreibungsunterlagen zur Verfigung gestellt sind. Wenn die
Ausschreibungsunterlagen gemal? § 260 Abs. 3 ausnahmsweise nicht auf elektronischem Weg kostenlos,
direkt, uneingeschrankt und vollstandig zur Verfligung gestellt wurden und diese Unterlagen nicht bereits
auf andere Art und Weise Ubermittelt oder zur Verfligung gestellt wurden, so sind der Aufforderung zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme am Dialog die Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige
zusétzliche Unterlagen beizufiigen. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme am
Dialog hat dartiber hinaus die in Anhang XV genannten Angaben zu enthalten.

Interessensbestatigung im Fall einer Bekanntmachung im Wege einer regelméaRigen
nichtverbindlichen Bekanntmachung

§291. Ist die Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe eines Auftrages im Wege einer
regelméBigen nichtverbindlichen Bekanntmachung erfolgt, so hat der Sektorenauftraggeber die
Unternehmer, die ihr Interesse mitgeteilt haben, gleichzeitig zur Interessensbestatigung aufzufordern. Die
Aufforderung zur Interessensbestdtigung hat einen Verweis auf die Internet-Adresse zu enthalten, unter
der die Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung gestellt sind. Wenn die Ausschreibungsunterlagen
geméR § 260 Abs. 3 ausnahmsweise nicht auf elektronischem Weg kostenlos, direkt, uneingeschrénkt und
vollstandig zur Verfiigung gestellt wurden und diese Unterlagen nicht bereits auf andere Art und Weise
Ubermittelt oder zur Verfligung gestellt wurden, so sind der Aufforderung zur Interessensbestétigung die
Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige zusétzliche Unterlagen beizufligen. Die Aufforderung zur
Interessensbestétigung hat daruber hinaus die in Anhang XV genannten Angaben zu enthalten.

7. Abschnitt
Das Angebot

Allgemeine Bestimmungen

8 292. (1) Der Bieter hat sich bei offenen oder nicht offenen Verfahren bei der Erstellung des
Angebotes an die Ausschreibungsunterlagen zu halten. Der Text der Ausschreibungsunterlagen darf
weder gedndert noch ergénzt werden.

(2) Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausdriicklich anderes festgelegt wird, ist das
Angebot mit sdmtlichen dazugehérenden Unterlagen (zB Prufzertifikate) in deutscher Sprache und in
Euro zu erstellen.

(3) Angebote mussen sich auf die ausgeschriebene Gesamtleistung beziehen, es sei denn, dass in der
Ausschreibung die Mdglichkeit von Teilangeboten vorgesehen wurde. Ein geméR der Ausschreibung
unzul&ssiges Teilangebot ist mit einem unbehebbaren Mangel behaftet.

(4) Alternativangebote haben die Mindestanforderungen zu erflllen und die Erbringung einer
gleichwertigen Leistung sicherzustellen. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen.
Alternativangebote kdnnen sich auf die Gesamtleistung, auf Teile der Leistung, auf die wirtschaftlichen
oder die rechtlichen Bedingungen der Leistungserbringung beziehen. Alternativangebote sind als solche
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zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung zu uUbermitteln. Fir jedes Alternativangebot, auch
wenn es sich nur auf Teile der Gesamtleistung bezieht, ist vom Bieter je ein Gesamt-
Alternativangebotspreis zu bilden.

(5) Abéanderungsangebote haben die Erbringung einer gleichwertigen Leistung sicherzustellen. Die
Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen. Ab&nderungsangebote kénnen sich nur auf technische
Aspekte von Teilen der Leistung beziehen. Abanderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen. Fir
jedes Abanderungsangebot ist vom Bieter je ein Gesamt-Abéanderungsangebotspreis zu bilden.

(6) Ist aus der Sicht eines Unternehmers eine Berichtigung der Ausschreibung erforderlich, so hat er
dies umgehend dem Sektorenauftraggeber mitzuteilen. Der Sektorenauftraggeber hat erforderlichenfalls
eine Berichtigung gemal § 270 durchzufihren.

(7) Erfolgt ausnahmsweise gemaR § 274 Abs.5 und 6 die Ausschreibung eines bestimmten
Erzeugnisses mit dem Zusatz ,oder gleichwertig”, so kann der Bieter in frei beflllbaren Feldern
(Bieterlucken) des Leistungsverzeichnisses ein gleichwertiges Erzeugnis angeben. Die Gleichwertigkeit
ist vom Bieter nachzuweisen. Die in der Ausschreibung als Beispiele genannten Erzeugnisse gelten als
angeboten, wenn vom Bieter keine anderen Erzeugnisse in die frei befiillbaren Felder des
Leistungsverzeichnisses eingesetzt wurden. Wenn die vom Bieter genannten Erzeugnisse nach
sachverstandiger Prifung den in der Ausschreibung angeflhrten Kriterien der Gleichwertigkeit nicht
entsprechen, gilt das ausgeschriebene Erzeugnis nur dann als angeboten, wenn der Bieter dies in seinem
Angebot erklart hat.

(8) Waéhrend der Angebotsfrist kann der Bieter durch eine zusatzliche Erklarung sein Angebot
andern, ergdnzen oder von demselben zuriicktreten. Ergibt sich bei der Angebotsanderung
oder -ergdnzung ein neuer Gesamtpreis, ist auch dieser anzugeben. Die Angebotsanderung
oder -erganzung ist nach den fiir Angebote geltenden Vorschriften dem Sektorenauftraggeber zu
Ubermitteln und von diesem wie ein Angebot zu behandeln. Der Rucktritt ist dem Sektorenauftraggeber
bekannt zu geben.

Form der Angebote
8 293. (1) Angebote missen die in der Ausschreibung vorgeschriebene Form aufweisen.

(2) Angebote sind elektronisch abzugeben, wenn eine elektronische Auktion durchgefihrt wird, ein
Angebot unter Verwendung eines elektronischen Kataloges abzugeben ist oder ein Auftrag im Wege
eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll. Wenn eine zentrale Beschaffungsstelle
einen Auftrag vergibt oder eine Rahmenvereinbarung abschlief3t, sind elektronische Angebote abzugeben,
auler die Kommunikation zwischen zentraler Beschaffungsstelle und Bieter muss ausnahmsweise nicht
elektronisch erfolgen. Im Ubrigen ist die Abgabe von elektronischen Angeboten nicht zugelassen, falls
der Sektorenauftraggeber dies in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausdriicklich fur zulassig erklart
hat.

(3) Ein Bieter darf nur ein elektronisches Angebot oder ein Angebot in Papierform abgeben.
(4) Angebote sind vollstandig sowie frei von Zahlen- und Rechenfehlern abzugeben.

(5) Der Bieter hat eigenstandige Bestandteile des Angebotes mit dem Namen zu versehen, als zum
Angebot gehdrend zu kennzeichnen und mit diesem zu Ubermitteln.

(6) Angebote in Papierform missen so ausgefertigt sein, dass Veranderungen bemerkbar oder
nachweisbar wéren. Korrekturen oder Erganzungen des Angebotes miissen eindeutig und klar erkennbar
sein und sind so durchzufiihren, dass zweifelsfrei feststeht, dass die Korrektur oder Ergéanzung vor der
Angebotsabgabe erfolgt ist. Sie missen unter Angabe des Datums durch rechtsgultige Unterschrift
bestatigt werden.

Inhalt der Angebote

§ 294. (1) Jedes Angebot muss insbesondere enthalten:

1. Name (Firma, Geschéftsbezeichnung) und Geschéftssitz des Bieters; bei Arbeitsgemeinschaften
die Nennung eines zum Abschluss und zur Abwicklung des Vergabeverfahrens und des
Vertrages bevollméchtigten Vertreters unter Angabe seiner (elektronischen) Adresse; schliellich
die (elektronische) Adresse jener Stelle, die zum Empfang der das Vergabeverfahren
betreffenden Kommunikation berechtigt ist;

2. Bekanntgabe aller Subunternehmer, auf deren Kapazitaten sich der Bieter zum Nachweis seiner
Eignung stutzt, samt Nachweis, dass der Bieter Uber deren Kapazititen tatsachlich verfiigt und
der Sektorenauftraggeber die zur Durchfiihrung des Gesamtauftrages erforderlichen Sicherheiten
Uber die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit hat; Bekanntgabe aller Teile des



144 von 236

Auftrages, die durch Subunternehmer ausgefihrt werden sollen, oder — sofern der
Sektorenauftraggeber dies aus sachlichen Griinden in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen
hat — nur hinsichtlich der vom Sektorenauftraggeber festgelegten wesentlichen Teile des
Auftrages, die der Bieter im Wege von Subauftrdgen an Subunternehmer zu vergeben
beabsichtigt; die in Frage kommenden Subunternehmer sind bekannt zu geben; die Nennung
mehrerer Subunternehmer je Leistungsteil ist zulédssig; die Haftung des Auftragnehmers wird
durch diese Angaben nicht beriihrt;

3. die Preise samt allen geforderten Aufgliederungen und den allenfalls notwendigen Erldauterungen;
im Leistungsverzeichnis sind die Preise an den hierzu bestimmten Stellen einzutragen; wird fir
eine Position kein Preis angegeben, so ist dies im Angebot zu erlautern;

4. gegebenenfalls bei veranderlichen Preisen die Angaben, die erforderlich sind, um die Regeln und
Voraussetzungen festzulegen, die eine eindeutige Preisumrechnung erméglichen;

5. sonstige fur die Beurteilung des Angebotes geforderte Erlauterungen oder Erklarungen;

6. die Aufzahlung der dem Angebot beigeschlossenen sowie gesondert ibermittelten Unterlagen;
7. allfallige Alternativ- oder Abanderungsangebote;

8. bei Angeboten in Papierform Datum und rechtsgiltige Unterfertigung des Bieters.

(2) Mit der Abgabe seines Angebotes erklart der Bieter, dass er die Bestimmungen der
Ausschreibung kennt, tber die erforderlichen Befugnisse zur Ausfihrung des Auftrages verflgt, die
ausgeschriebene Leistung zu diesen Bestimmungen und den von ihm angegebenen Preisen erbringt und
sich bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot bindet.

Besondere Bestimmungen Uber den Inhalt der Angebote bei funktionaler Leistungsbeschreibung

8§ 295. (1) Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung sind die Angebote so zu stellen, dass Art
und Umfang der Leistung eindeutig bestimmt, die Erfullung der Anforderungen der Aufgabenstellung
nachgewiesen, die Angemessenheit der geforderten Preise beurteilt und nach Abschluss der Leistung die
vertragsgemale Erfullung zweifelsfrei geprift werden kann.

(2) Abs. 1 gilt nicht fir Angebote in jenen Phasen eines Verhandlungsverfahrens, fur die der
Sektorenauftraggeber noch kein vollstandig ausgearbeitetes Angebot verlangt.

Einreichen der Angebote

8§ 296. Angebote sind innerhalb der Angebotsfrist in der in der Ausschreibung vorgesehenen Art und
Weise zu Ubermitteln.

Zuschlagsfrist

8§ 297. (1) Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist. Sie umfasst den Zeitraum,
innerhalb dessen die Erteilung des Zuschlages vorgesehen ist. Die Zuschlagsfrist ist kurz zu halten. Sie
darf funf Monate nicht iberschreiten, sofern nicht in Einzelfallen aus zwingenden Griinden bereits in der
Ausschreibung ein langerer Zeitraum angegeben war; dieser darf sieben Monate nicht tiberschreiten. Ist in
der Ausschreibung keine Zuschlagsfrist angegeben, so betragt sie zwei Monate.

(2) Wahrend der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. Auf Ersuchen des
Sektorenauftraggebers kann ein Bieter die Bindungswirkung seines Angebotes erstrecken. Auf Ersuchen
eines Bieters, dessen Angebot flir eine Zuschlagserteilung nicht in Betracht kommt, kann der
Sektorenauftraggeber diesen aus der Bindung an sein Angebot entlassen.

(3) Hat ein Bewerber oder Bieter ein Verfahren geméaR § 194 Abs. 1 vor Ablauf der Angebotsfrist
eingeleitet, so hat der Sektorenauftraggeber — sofern es sich um ein Angebot handelt, das flr eine
Zuschlagserteilung in Betracht kommt — auf begriindeten Antrag des Unternehmers die Zuschlagsfrist um
einen Monat zu verlangern und dem Unternehmer eine angemessene Nachfrist zur Beibringung der
behdrdlichen Entscheidung bzw. zur Beibringung des Nachweises, dass er die gemaR der behérdlichen
Entscheidung notwendige Berufsqualifikation nachgewiesen hat, zu setzen. Dies gilt nicht fur Verfahren
gemal 8 206 Abs. 1 Z 5, 8, 9 und 10 sowie flr beschleunigte Verfahren gemél 8 246. Bei Verfahren im
Unterschwellenbereich hat der Sektorenauftraggeber die Zuschlagsfrist angemessen zu verléngern.

(4) Der Fortlauf der Zuschlagsfrist gemaR Abs. 1 wird fur die Dauer eines Nachprifungsverfahrens
gehemmt.
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8. Abschnitt
Das Zuschlagsverfahren

1. Unterabschnitt
Offnung und Priifung der Angebote, Ausscheiden von Angeboten

Entgegennahme, Verwahrung und Offnung der Angebote
§ 298. (1) Der Zeitpunkt des Einganges des Angebotes eines Bieters ist zu dokumentieren.

(2) Auskiinfte tiber die einlangenden Angebote, insbesondere Uber die Bieter oder uber die Anzahl
der abgegebenen Angebote, diirfen nicht erteilt werden.

(3) Die Angebote sind so zu verwahren, dass sie fir Unbefugte unzuganglich sind.

(4) Der Sektorenauftraggeber darf vom Inhalt der Angebote erst nach Ablauf der Angebotsfrist
Kenntnis erhalten.

(5) Bei Vergabeverfahren von Sektorenauftraggebern ist keine formalisierte Offnung der Angebote
erforderlich. Uber die Offnung der Angebote ist ein Protokoll zu verfassen, das die wesentlichen Angaben
zu den einzelnen Angeboten zu enthalten hat und das auf Verlangen eines Bieters diesem zu Ubermitteln
bzw. bereitzustellen ist.

Vorgehen bei der Priifung der Angebote

§ 299. (1) Die Prufung der Angebote erfolgt in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nach den in
der Ausschreibung festgelegten Kriterien.

(2) Bei Angeboten, die flr eine Zuschlagserteilung in Betracht kommen, ist im Einzelnen zu prifen:
1. ob denin § 193 Abs. 1 und 9 angefiihrten Grundsétzen entsprochen wurde;

2. nach MaRgabe der 88§ 248, 251 bis 253, 255, 257 und 258 die Eignung des Bieters bzw. — bei der
Weitergabe von Leistungen — der namhaft gemachten Subunternehmer hinsichtlich des diese
betreffenden Auftragsteiles;

3. ob das Angebot rechnerisch richtig ist;
. die Angemessenheit der Preise;

5. ob das Angebot den sonstigen Bestimmungen der Ausschreibung entspricht, insbesondere ob es
formrichtig und vollstandig ist.

(3) Die Prufung der Angebote ist so zu dokumentieren, dass alle fur die Beurteilung wesentlichen
Umsténde nachvollziehbar sind.

Prufung der Angemessenheit der Preise und vertiefte Angebotsprifung

8 300. (1) Die Angemessenheit der Preise ist in Bezug auf die ausgeschriebene oder alternativ
angebotene Leistung und unter Beriicksichtigung aller Umstande, unter denen sie zu erbringen sein wird,
zu prifen.

(2) Der Sektorenauftraggeber muss Aufklarung Uber die Positionen des Angebotes verlangen und
gemal Abs. 3 vertieft prifen, wenn

1. Angebote einen im Verhéltnis zur Leistung ungewodhnlich niedrigen Gesamtpreis aufweisen, oder
2. begriindete Zweifel an der Angemessenheit von Preisen bestehen.

(3) Im Zuge der vertieften Angebotspriifung muss der Sektorenauftraggeber vom Bieter eine
verbindliche Aufklarung verlangen. Die anschliefende Priifung hat unter Berlicksichtigung des gesamten
Vorbringens des Bieters zu erfolgen. Die vom Bieter erteilten Auskinfte sind in die Dokumentation der
Prifung der Angebote aufzunehmen.

Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote

8§ 301. (1) Ergeben sich bei der Priifung der Angebote Unklarheiten tber das Angebot oder tber die
geplante Art der Durchfilhrung der Leistung, oder werden Méngel festgestellt, so ist, sofern die
Unklarheiten fiir die Beurteilung der Angebote von Bedeutung sind, vom Bieter eine verbindliche
Aufklarung zu verlangen. Die durch die erfolgte Aufklarung allenfalls veranlasste weitere VVorgangsweise
darf die Grundsdtze des § 193 Abs. 1 nicht verletzen.

(2) Ergeben sich bei der Prifung der Eignung von Subunternehmern, die fir den Nachweis der
Eignung des Bieters nicht erforderlich sind, Méngel, die nicht durch eine Aufklarung geméR Abs. 1
behoben werden kénnen, so hat der Sektorenauftraggeber den betreffenden Subunternehmer abzulehnen.

~
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(3) Stellt der Sektorenauftraggeber im Rahmen einer vertieften Angebotsprifung fest, dass die
angebotenen Preise nicht angemessen sind, so darf er das Angebot nur ausscheiden, wenn trotz des
Vorbringens des Bieters die Preise fiir den Sektorenauftraggeber nicht betriebswirtschaftlich erklar- und
nachvollziehbar sind. Der Sektorenauftraggeber hat das Angebot jedenfalls auszuscheiden, wenn die
Priifung ergibt, dass der Bieter die in 8 264 genannten Bestimmungen nicht bertcksichtigt hat.

(4) Stellt der Sektorenauftraggeber bei einem Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich fest, dass
ein Angebotspreis im Verhaltnis zur Leistung ungewohnlich niedrig ist, weil der betreffende Bieter eine
staatliche Beihilfe erhalten hat, so darf er das Angebot allein aus diesem Grund nur dann ausscheiden,
wenn der Bieter nach Aufforderung durch den Sektorenauftraggeber nicht innerhalb einer vom
Sektorenauftraggeber festgesetzten angemessenen Frist nachweisen kann, dass die betreffende Beihilfe im
Sinne des Art. 107 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar war. Sofern ein Sektorenauftraggeber aus
diesem Grund ein Angebot ausscheidet, hat er dies der Kommission bekannt zu geben.

Ausscheiden von Angeboten

8§ 302. (1) Vor der Wahl des Angebotes fur die Zuschlagsentscheidung hat der Sektorenauftraggeber
aufgrund des Ergebnisses der Priifung im Oberschwellenbereich folgende Angebote auszuscheiden:
1. Angebote von Bietern, die von der Teilnahme am Vergabeverfahren gemaR den 88 198 oder 249
auszuschlielRen sind, oder
2. Angebote von Bietern, deren Eignung nicht gegeben ist, oder
3. Angebote, die eine — durch eine vertiefte Angebotspriifung festgestellte — nicht plausible
Zusammensetzung des Gesamtpreises (zB spekulative Preisgestaltung) aufweisen, oder
4. verspétet eingelangte Angebote, oder
5. den Ausschreibungsbestimmungen widersprechende Angebote, Teil-, Alternativ- und
Abénderungsangebote, wenn sie nicht zugelassen wurden, nicht gleichwertige Alternativ- oder
Abanderungsangebote und Alternativangebote, die die Mindestanforderungen nicht erfillen,
sowie fehlerhafte oder unvolistandige Angebote, wenn deren Mangel nicht behoben wurden oder
nicht behebbar sind, oder
6. Angebote von Bietern, die mit anderen Unternehmern fiir den Sektorenauftraggeber nachteilige
Abreden getroffen haben, die gegen die guten Sitten verstoRen oder die darauf abzielen, den
Wettbewerb zu verzerren, oder
7. Angebote von Bietern, die nachweislich Interessen haben, die die Ausfihrung des Auftrages
beeintréchtigen kénnen, oder
8. Angebote von Bietern, bei denen dem Sektorenauftraggeber im Zeitpunkt der
Zuschlagsentscheidung bzw. des Ablaufes der gemaR § 297 Abs. 3 gesetzten Nachfrist
a) keine fir die Zuldssigkeit der Ausibung einer Tétigkeit in Osterreich erforderliche
behdrdliche Entscheidung, oder
b) kein Nachweis darliber, dass die gemaR einer Entscheidung nach lit. a notwendige
Berufsqualifikation erworben wurde, oder
c¢) kein Nachweis dartiber, dass vor Ablauf der Angebotsfrist ein auf Einholung einer
Entscheidung nach lit. a gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist, oder
d) eine behordliche Entscheidung, die die Zuldssigkeit der Auslbung einer Tétigkeit in
Osterreich ausschlieft,
vorliegt.

(2) Vor der Wahl des Angebotes fur die Zuschlagsentscheidung kann der Sektorenauftraggeber im
Unterschwellenbereich Angebote von Bietern gemal den in Abs. 1 genannten Griinden ausscheiden.

(3) Vor der Wahl des Angebotes fiir die Zuschlagsentscheidung kann der Sektorenauftraggeber
Angebote von Bietern ausscheiden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die
verlangten Aufklarungen zu geben oder deren Aufklarungen einer nachvollziehbaren Begriindung
entbehren. Von einem Bieter, der im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in
der Schweiz ansassig ist, kdnnen auch Aufkladrungen uber die Zul&ssigkeit der Ausiibung der Tétigkeit in
Osterreich verlangt werden.

(4) Der Sektorenauftraggeber hat den Bieter vom Ausscheiden seines Angebotes unter Angabe des
Grundes zu verstandigen.

Ausscheiden von Angeboten, die Erzeugnisse aus Drittlandern umfassen

8 303. (1) Die Bestimmungen der folgenden Absétze gelten fiir Angebote bei Vergabeverfahren im
Oberschwellenbereich betreffend Waren mit Ursprung in Staaten,
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1. die nicht Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind (Drittlander) und

2. mit denen Uberdies keine Vereinbarung der Union besteht, die Unternehmen mit Sitz im
Hoheitsgebiet der Union einem der Rechtslage nach diesem Bundesgesetz vergleichbaren und
tatsdchlichen Zugang zu den Markten dieser Drittlander gewahrleistet.

(2) Als Ware gilt auch Software, die in der Ausstattung fir Kommunikationsnetze gemat § 3 Z 11
TKG 2003 verwendet wird.

(3) Ein im Hinblick auf die Vergabe eines Lieferauftrages eingereichtes Angebot kann nach
MaRgabe der folgenden Absétze ausgeschieden werden, wenn der Anteil der aus Drittlandern
stammenden Waren mehr als 50% des Gesamtwertes der in dem Angebot enthaltenen Waren betrégt. Der
Warenursprung ist nach den in Osterreich geltenden zollrechtlichen Vorschriften zu beurteilen. Bei der
Bestimmung des Anteils der aus Drittlindern stammenden Waren sind diejenigen Drittlander nicht zu
berticksichtigen, flir welche sich dies aufgrund eines Beschlusses des Rates der Union ergibt. Der
Bundeskanzler hat solche Drittlander mit Verordnung kundzumachen.

(4) Sind zwei oder mehrere Angebote gemaR den festgelegten Zuschlagskriterien gleichwertig, so
sind, vorbehaltlich des Abs. 5, die in Abs. 3 umschriebenen Angebote auszuscheiden. Die Preise solcher
Angebote gelten als gleich, sofern sie um nicht mehr als 3% voneinander abweichen.

(5) Abs. 4 qilt jedoch nicht, soweit die Annahme eines Angebotes aufgrund dieser Vorschrift den
Sektorenauftraggeber zum Erwerb von Ausrlstungen zwingen wirde, die andere technische Merkmale
als bereits genutzte Ausriistungen haben und dies zu Inkompatibilitat oder technischen Schwierigkeiten
bei Betrieb und Wartung oder zu unverhéltnisméRigen Kosten fiihren wirde.

(6) Der Sektorenauftraggeber hat den Bieter vom Ausscheiden seines Angebotes unter Angabe des
Grundes zu verstandigen.

2. Unterabschnitt
Der Zuschlag

Wahl des Angebotes fiir den Zuschlag

8§ 304. (1) Von den Angeboten, die nach dem Ausscheiden Ubrig bleiben, ist der Zuschlag geméaR den
Angaben in der Ausschreibung dem technisch und wirtschaftlich glnstigsten Angebot oder dem Angebot
mit dem niedrigsten Preis zu erteilen.

(2) Die Grinde fir die Zuschlagsentscheidung sind schriftlich festzuhalten.
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung

8§ 305. (1) Der Sektorenauftraggeber hat den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitzuteilen,
welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll. In dieser Mitteilung sind den verbliebenen Bietern das
jeweilige Ende der Stillhaltefrist, die Griinde fir die Ablehnung ihres Angebotes, der Gesamtpreis sowie
die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bekannt zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe
dieser Informationen Offentlichen Interessen oder den berechtigten Geschaftsinteressen von
Unternehmern widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb schaden wiirde.

(2) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Zuschlagsentscheidung besteht nicht, wenn

1. der Zuschlag dem einzigen bzw. dem einzigen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter erteilt
werden soll, oder

2. ein Verhandlungsverfahren gemali § 206 Abs. 1 Z 5, 8, 9 oder 10 durchgefihrt wurde, oder
3. eine Leistung aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll.

Stillhaltefrist und Zuschlagserteilung

8 306. (1) Der Sektorenauftraggeber darf den Zuschlag bei sonstiger absoluter Nichtigkeit nicht bis
zum Ablauf der Stillhaltefrist erteilen. Die Stillhaltefrist beginnt mit der Absendung der Mitteilung der
Zuschlagsentscheidung. Sie betragt bei einer Ubermittlung auf elektronischem Weg oder mittels Telefax
10 Tage, bei einer Ubermittlung auf brieflichem Weg 15 Tage.

(2) Der Sektorenauftraggeber kann den zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren
verbliebenen Bietern mitteilen, welchem Bieter der Zuschlag erteilt wurde. In dieser Mitteilung sind den
verbliebenen Bietern die Griinde fur die Ablehnung ihres Angebotes, die Vergabesumme sowie die
Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bekannt zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe
dieser Informationen offentlichen Interessen oder den berechtigten Geschéftsinteressen von
Unternehmern widersprechen oder dem freien und lauteren Wetthewerb schaden wirde.
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Wirksamkeit des Zuschlages

8§ 307. Wéhrend der Zuschlagsfrist kommt das Vertragsverhéltnis zu dem Zeitpunkt zustande, zu
dem der Bieter die schriftliche Verstdndigung von der Annahme seines Angebotes erhadlt. Wird die
Zuschlagsfrist Uberschritten, so entsteht das Vertragsverhaltnis erst mit der schriftlichen Erklarung des
Bieters, dass er den Auftrag annimmt. Zur Abgabe dieser Erklarung ist dem Bieter eine angemessene Frist
Zu setzen.

9. Abschnitt
Beendigung des Vergabeverfahrens

Allgemeine Bestimmungen

8§ 308. (1) Das Vergabeverfahren endet mit dem Zustandekommen des Leistungsvertrages oder mit
dem Widerruf des Vergabeverfahrens.

(2) Unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens sind, aufler im Fall eines noch nicht rechtskraftig
entschiedenen Vergabekontrollverfahrens, aufgrund eines entsprechenden Antrages jenen Bietern, denen
der Zuschlag nicht erteilt wurde, bzw. im Falle des Widerrufes allen Bewerbern oder Bietern die
zuriickzustellenden Ausarbeitungen zuriickzugeben.

Vergabevermerk fiir Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich

8§309. (1) Der Sektorenauftraggeber hat sachdienliche Unterlagen (ber jedes im
Oberschwellenbereich durchgefiihrte Vergabeverfahren bzw. (ber den Widerruf eines Verfahrens
aufzubewahren, die es ihm ermdglichen, die von ihm getroffenen Entscheidungen zu begrinden. Dies
betrifft insbesondere Unterlagen Uber

1. die Priifung und Auswahl der Unternehmer sowie die Zuschlagserteilung,

2.die Grinde fir die Durchfihrung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung gemaR § 206,

3. die Griinde flr die Inanspruchnahme von Ausnahmebestimmungen gemdl den 88 178, 179, 181,
183 und 184 und

4. gegebenenfalls die Griinde fir die Wahl nicht elektronischer Kommunikationsmittel bei der
Einreichung von Angeboten.

(2) Bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich hat der Sektorenauftraggeber die Unterlagen
gemdl Abs. 1 oder deren wesentlichen Inhalt dem Bundeskanzler auf dessen Anfrage unverziglich zu
Ubermitteln.

Grinde fur den Widerruf eines Vergabeverfahrens

8 310. Der Sektorenauftraggeber kann ein Vergabeverfahren widerrufen, wenn dafur sachliche
Griinde bestehen.

Mitteilung der Widerrufsentscheidung, Stillhaltefrist, Unwirksamkeit des Widerrufs

§311. (1) Der Sektorenauftraggeber hat allen am Vergabeverfahren teilnehmenden und ihm
bekannten Unternehmern mitzuteilen, dass er beabsichtigt, das Vergabeverfahren zu widerrufen. In dieser
Mitteilung sind den Unternehmern das jeweilige Ende der Stillhaltefrist geméaR Abs. 4 sowie die Griinde
flr den beabsichtigten Widerruf bekannt zu machen.

(2) Ist eine Mitteilung gemal Abs.1 nicht an alle Unternehmer maglich, so ist die
Widerrufsentscheidung in derselben Art bekannt zu machen wie die Bekanntmachung in Osterreich.

(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Widerrufsentscheidung besteht nicht, falls kein Angebot
eingelangt ist oder kein Bieter im Vergabeverfahren verblieben ist.

(4) Der Sektorenauftraggeber darf den Widerruf bei sonstiger Unwirksamkeit nicht bis zum Ablauf
der Stillhaltefrist erklaren. Die Stillhaltefrist beginnt im Fall des Abs. 1 mit der Absendung der Mitteilung
der Widerrufsentscheidung und im Fall des Abs.2 mit der erstmaligen Verfligbarkeit der
Bekanntmachung der Widerrufsentscheidung. Bei einer Ubermittlung auf elektronischem Weg oder
mittels Telefax sowie bei einer Bekanntmachung betrdgt die Stillhaltefrist 10 Tage, bei einer
Ubermittlung auf brieflichem Weg 15 Tage.

(5) Vor Ablauf der Stillhaltefrist darf ein neues Vergabeverfahren uber den gleichen
Auftragsgegenstand nicht eingeleitet werden, soweit die Beschaffung nicht aus dringlichen zwingenden
Grinden erforderlich ist. Zum widerrufenen Verfahren bereits eingelangte Angebote dirfen nach der
Mitteilung oder der Bekanntmachung der Widerrufsentscheidung nicht ge6ffnet werden.
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(6) Nach Ablauf der Stillhaltefrist hat der Sektorenauftraggeber die Widerrufserkldrung in derselben
Art wie die Widerrufsentscheidung mitzuteilen oder, sofern dies nicht méglich ist, im Internet bekannt zu
machen.

(7) Im Unterschwellenbereich kann der Sektorenauftraggeber von der Vorgangsweise gemaR den
Abs. 1 bis 6 absehen und den Widerruf unmittelbar und ohne Abwarten einer Stillhaltefrist erklaren. Der
Sektorenauftraggeber hat die im Vergabeverfahren verbliebenen Unternehmer, soweit dies mdglich ist,
unverziglich zu verstandigen oder die Widerrufserklarung im Internet bekannt zu machen.

(8) Mit der Erklarung des Widerrufes gewinnen Sektorenauftraggeber und Bieter ihre
Handlungsfreiheit wieder. Bereits eingelangte Angebote sind auf Verlangen zuriickzustellen. Der
Zeitpunkt der Erklarung des Widerrufes ist zu dokumentieren.

(9) Wird durch eine Vergabekontrollbehdrde rechtskréftig festgestellt, dass nach erheblicher
Uberschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem Ersuchen des Bieters um Fortfilhrung des
Verfahrens der Sektorenauftraggeber ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrages weder durch eine
Widerrufserklarung oder Zuschlagserteilung beendet noch das Verfahren in angemessener Weise
fortgefiihrt hat, so gilt dies als Erklarung des Widerrufes im Sinne dieses Bundesgesetzes.

4. Hauptstlick
Bestimmungen fir besondere Auftrage und fir besondere Verfahren

1. Abschnitt
Vergabe von besonderen Dienstleistungsauftragen

Besondere Dienstleistungsauftrage

§312. (1) Fir die Vergabe von besonderen Dienstleistungsauftragen gemal Anhang XVI gelten
ausschlieBlich die Bestimmungen dieses Abschnittes, der 1. Teil, die 8§ 167 bis 169, 176 bis 181, 183,
185 Abs. 1 und 3, 186, 189 bis 191, 192 Abs. 1, 193 Abs. 1 bis 4 und 9, 194 bis 196, 202, 217 bis 239,
248 bis 250, 251 Abs. 1 bis 5, 252 bis 258, 260 bis 262, 264, 268, 269, 274, 278, 308 Abs. 1, 311 Abs. 9,
der 4. Teil, der 5. Teil mit Ausnahme des § 368 sowie der 6. Teil dieses Bundesgesetzes.

(2) Der Sektorenauftraggeber kann bei der Vergabe die Qualitdt, Kontinuitat, Zuganglichkeit,
Leistbarkeit und Verfiigbarkeit der Dienstleistungen bzw. den Umfang des Leistungsangebotes
beriicksichtigen. Ebenso kann er bei der Vergabe den spezifischen Bedirfnissen verschiedener
Nutzerkategorien, einschlieRlich benachteiligter und schutzbedurftiger Gruppen, der Einbeziehung und
Erméchtigung der Nutzer der Dienstleistungen und dem Aspekt der Innovation Rechnung tragen.

(3) Im Oberschwellenbereich sind besondere Dienstleistungsauftrage, sofern nicht eine der in § 206
genannten Voraussetzungen erfullt ist, in einem Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung mit mehreren
Unternehmern zu vergeben.

(4) Im Unterschwellenbereich sind besondere Dienstleistungsauftrage grundsétzlich in einem
Verfahren mit mehreren Unternehmern zu vergeben.

(5) Besondere Dienstleistungsauftrage koénnen im Wege einer Direktvergabe bis zu einem
geschatzten Auftragswert von 150 000 Euro und im Wege einer Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung bis zu einem geschatzten Auftragswert von 200 000 Euro vergeben werden.

(6) Der Sektorenauftraggeber hat den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitzuteilen,
welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll. In dieser Mitteilung sind den verbliebenen Bietern das
jeweilige Ende der Stillhaltefrist gemaR Abs. 7, die Griinde fur die Ablehnung ihres Angebotes, der
Gesamtpreis sowie die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes bekannt zu geben, sofern
nicht die Bekanntgabe dieser Informationen offentlichen Interessen oder den berechtigten
Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb
schaden wurde. Eine Verpflichtung zur Mitteilung der Zuschlagsentscheidung besteht nicht, wenn

1. der Zuschlag dem einzigen bzw. dem einzigen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter erteilt
werden soll, oder

2. wenn aufgrund der in § 206 Abs. 1 Z 5 genannten Voraussetzungen von einer Bekanntmachung

des Verfahrens Abstand genommen wurde.

(7) Der Sektorenauftraggeber darf den Zuschlag bei sonstiger absoluter Nichtigkeit nicht vor Ablauf
der Stillhaltefrist erteilen. Die Stillhaltefrist beginnt mit der Ubermittlung bzw. Bereitstellung der
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung. Sie betrdgt bei einer Ubermittlung bzw. Bereitstellung auf
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elektronischem Weg 10 Tage, bei einer Ubermittlung (iber den Postweg oder einen anderen geeigneten
Weg 15 Tage. Fir eine freiwillige Bekanntmachung gelten die 88 227 und 234 Abs. 6 sinngemaR.

(8) Der Sektorenauftraggeber kann ein Vergabeverfahren widerrufen, wenn dafir sachliche Griinde
bestehen. Der Sektorenauftraggeber hat die Widerrufsentscheidung, soweit dies moglich ist, den im
Vergabeverfahren verbliebenen Unternehmern unverziglich mitzuteilen oder im Internet bekannt zu
machen. Der Sektorenauftraggeber darf den Widerruf bei sonstiger Unwirksamkeit nicht vor Ablauf der
Stillhaltefrist erklaren. Die Stillhaltefrist beginnt mit der Ubermittlung bzw. Bereitstellung der Mitteilung
der Widerrufsentscheidung oder der erstmaligen Verfugbarkeit der Bekanntmachung der
Widerrufsentscheidung. Bei einer Ubermittlung bzw. Bereitstellung auf elektronischem Weg sowie bei
einer Bekanntmachung betragt die Stillhaltefrist 10 Tage, bei einer Ubermittlung iiber den Postweg oder
einen anderen geeigneten Weg 15 Tage. Im Ubrigen gilt § 311 Abs. 6. Im Unterschwellenbereich kann
der Sektorenauftraggeber Uberdies den Widerruf unmittelbar und ohne Abwarten einer Stillhaltefrist
erklaren. In diesem Fall hat der Sektorenauftraggeber die im Vergabeverfahren verbliebenen
Unternehmer, soweit dies moglich ist, unverziiglich zu verstandigen oder die Widerrufserklarung im
Internet bekannt zu machen.

Partizipatorischen Organisationen vorbehaltene Dienstleistungsauftrage

§313. (1) Der Sektorenauftraggeber kann bei Verfahren zur Vergabe von besonderen
Dienstleistungsauftrdgen gemédR Anhang XVII vorsehen, dass nur partizipatorische Organisationen
teilnehmen kénnen.

(2) Partizipatorische Organisationen im Sinne des Abs.1 sind Rechtstrdger, die folgende
Voraussetzungen erftllen:

1. ihr Ziel ist die Erflllung einer Gemeinwohlaufgabe in Verbindung mit Dienstleistungen gemaf
Anhang XVII,

2. ihre Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der Organisation zu erreichen; etwaige
Gewinnausschiittungen oder —zuweisungen beruhen auf partizipatorischen Uberlegungen und

3. die Management- oder Eigentiimerstruktur beruht auf der Eigenverantwortung der Arbeitnehmer
oder auf partizipatorischen Grundsétzen oder erfordert die aktive Mitwirkung der Arbeitnehmer,
Nutzer oder Interessentréger.

(3) Die Laufzeit der geméaR Abs. 1 vergebenen Auftrége darf drei Jahre nicht Uberschreiten.

(4) Die Organisation, die den Auftrag erhalten soll, darf vom selben Sektorenauftraggeber in den
letzten drei Jahren keinen Auftrag tber die gleichen Dienstleistungen gemaR diesem Paragraphen erhalten
haben.

2. Abschnitt

Bestimmungen fir den Abschluss von Rahmenvereinbarungen und die Vergabe von
Auftragen aufgrund von Rahmenvereinbarungen

Allgemeines

§ 314. Offentliche Auftrage konnen aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, sofern

1. die Rahmenvereinbarung nach Durchfilhrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen
Verfahrens — im Oberschwellenbereich mit vorheriger Bekanntmachung - oder eines
Verhandlungsverfahrens ohne Zuschlagserteilung unter Beachtung der Bestimmungen des § 315
abgeschlossen wurde und

2. bei der Vergabe des auf der Rahmenvereinbarung beruhenden Auftrages § 316 beachtet wird.
Abschluss von Rahmenvereinbarungen

§ 315. (1) Die Unternehmer, mit denen die Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll, werden
nach Durchfiihrung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens — im Oberschwellenbereich
mit  vorheriger Bekanntmachung — oder eines Verhandlungsverfahrens ermittelt. Eine
Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmer ist mit jenem Bieter abzuschlieen, der das geméaR dem
oder den bekannt gegebenen Zuschlagskriterien am besten bewertete Angebot gelegt hat. Eine
Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern ist mit jenen Bietern abzuschlieBen, die die gemaR
dem oder den bekannt gegebenen Zuschlagskriterien am besten bewerteten Angebote gelegt haben. Der
Sektorenauftraggeber hat den nicht berlicksichtigten Bietern den Namen des Unternehmers bzw. die
Namen der Unternehmer, mit dem bzw. denen die Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll,
mitzuteilen. In dieser Mitteilung sind die Griinde der Nichtberticksichtigung sowie die Merkmale und
Vorteile des erfolgreichen Angebotes bzw. der erfolgreichen Angebote bekannt zu geben, sofern nicht die
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Bekanntgabe dieser Informationen 6ffentlichen Interessen oder den berechtigten Geschéftsinteressen
eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb schaden wiirde. Eine
Verpflichtung zur Mitteilung, mit welchem Unternehmer die Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden
soll, besteht nicht, wenn ein Verhandlungsverfahren geméaR § 206 Abs. 1 Z 5 oder 8 zum Abschluss der
Rahmenvereinbarung durchgefihrt wurde.

(2) Der Sektorenauftraggeber darf die Rahmenvereinbarung im Oberschwellenbereich bei sonstiger
absoluter Nichtigkeit nicht vor Ablauf der Stillhaltefrist abschliefen. Die Stillhaltefrist beginnt mit der
Ubermittlung bzw. Bereitstellung der Mitteilung, mit welchem Unternehmer bzw. mit welchen
Unternehmern die Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll. Sie betragt bei einer Ubermittlung
bzw. Bereitstellung auf elektronischem Weg 10 Tage, bei einer Ubermittlung tiber den Postweg oder
einen anderen geeigneten Weg 15 Tage. Fur eine freiwillige Bekanntmachung gelten die 8§ 227 und 234
Abs. 6 sinngemaR.

(3) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf im Oberschwellenbereich acht Jahre nicht
Uberschreiten. Sofern dies ausnahmsweise, insbesondere aufgrund des Gegenstandes der
Rahmenvereinbarung, sachlich gerechtfertigt werden kann, darf eine l&ngere Laufzeit vorgesehen werden.
Die dafiir ausschlaggebenden Griinde sind festzuhalten.

(4) Der Sektorenauftraggeber kann ein Verfahren zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung aus
sachlichen Grunden widerrufen. Fir den Widerruf gilt § 311 sinngemaR.

Vergabe von Auftrédgen aufgrund von Rahmenvereinbarungen

8§ 316. (1) Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Auftrdge werden nach in der Ausschreibung
festzulegenden objektiven Regeln und Kriterien vergeben, wozu auch ein erneuter Aufruf zum
Wettbewerb der Parteien der Rahmenvereinbarung gehdren kann. Die festgelegten Regeln und Kriterien
haben die Gleichbehandlung der Unternehmer zu gewahrleisten, die Parteien der Rahmenvereinbarung
sind. Bei einem erneuten Aufruf zum Wettbewerb hat der Sektorenauftraggeber eine hinreichende Frist
festzusetzen, damit ein Unternehmer, der Partei der Rahmenvereinbarung ist, fir jeden einzelnen zu
vergebenden Auftrag ein Angebot Ubermitteln kann. Der Auftrag ist an jenen Bieter zu vergeben, der das
gemé&R dem oder den bekannt gegebenen Zuschlagskriterien am besten bewertete Angebot gelegt hat.

(2) Wurde mit einer oder mehreren Parteien eine Rahmenvereinbarung aufgrund von Angeboten in
Form elektronischer Kataloge abgeschlossen, so kann der Sektorenauftraggeber vorschreiben, dass der
erneute Aufruf dieser Parteien zum Wettbewerb auf der Grundlage aktualisierter Kataloge erfolgt. In
diesem Fall kann der Zuschlag fur die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Auftrage entweder

1. nach Aufforderung an die Parteien der Rahmenvereinbarung, ihre elektronischen Kataloge an die
Anforderungen des Auftrages anzupassen und erneut einzureichen oder

2. — sofern diese Vorgangsweise in der Ausschreibung der Rahmenvereinbarung bekannt gegeben
wurde — nach Unterrichtung der Parteien darliber, dass der Sektorenauftraggeber beabsichtigt,
den bereits eingereichten elektronischen Katalogen jene Informationen zu entnehmen, die
erforderlich sind, um Angebote zu erstellen, die den Anforderungen des Auftrages entsprechen

erfolgen.

(3) Bei einem erneuten Aufruf der Parteien zum Wettbewerb hat der Sektorenauftraggeber den
betreffenden Parteien der Rahmenvereinbarung den Tag und den Zeitpunkt bekannt zu geben, zu dem
jene Informationen den eingereichten elektronischen Katalogen entnommen werden sollen, die zur
Erstellung der Angebote, die den Anforderungen des Auftrages entsprechen, notwendig sind. Mit dieser
Bekanntgabe hat der Sektorenauftraggeber den Parteien eine angemessene Frist einzurdumen, um vor
dem bekannt gegebenen Zeitpunkt entweder ihren Katalog entsprechend zu aktualisieren oder die
Erstellung eines Angebotes auf diese Weise abzulehnen. Der Sektorenauftraggeber hat vor der Erteilung
des Zuschlages dem in Aussicht genommenen Zuschlagsempfanger die aus dessen elektronischen Katalog
entnommenen Informationen zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen und eine angemessene Frist
festzusetzen, binnen der der in Aussicht genommene Zuschlagsempfanger gegen das solcherart erstellte
Angebot Einspruch erheben kann, weil das Angebot Fehler enthdlt, oder binnen der zu bestatigen ist, dass
das Angebot fehlerfrei ist.

(4) Der Sektorenauftraggeber kann ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrages aufgrund einer
Rahmenvereinbarung aus sachlichen Griinden widerrufen. Fir den Widerruf gilr § 311 sinngemaR.
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3. Abschnitt
Bestimmungen betreffend die Durchfiihrung von elektronischen Auktionen

Allgemeines

8§ 317. (1) Eine elektronische Auktion ist ein iteratives, ausschlieRlich elektronisches Verfahren zur
Ermittlung des Angebotes, dem der Zuschlag erteilt werden soll. Hierbei werden nach einer ersten
vollstandigen Bewertung der Angebote jeweils neue, nach unten korrigierte Preise bzw. neue, auf
bestimmte Komponenten der Angebote abstellende Werte vorgelegt, sodass aufgrund einer automatischen
Klassifikation dieser neuen Angebote die Zuweisung einer Rangfolge ermdglicht wird.

(2) Sofern ein offenes Verfahren, ein nicht offenes Verfahren oder ein Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung durchgefiihrt wird oder Auftrdge aufgrund einer Rahmenvereinbarung mit
erneutem Aufruf zum Wettbewerb geméaR § 316 oder aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems
gemal § 323 vergeben werden sollen, kann das Angebot, dem der Zuschlag erteilt werden soll, auch im
Wege einer elektronischen Auktion ermittelt werden.

(3) Der Durchfihrung von Auktionen ist eine Auktionsordnung zugrunde zu legen, die Teil der

Ausschreibungsunterlagen ist und zumindest folgenden Inhalt aufzuweisen hat:

1. Registrierungs- und Identifizierungserfordernisse,

2. alle relevanten Angaben zur verwendeten elektronischen Vorrichtung, mit der die Auktion
durchgefuhrt werden soll sowie zu den technischen Modalitdten und den Merkmalen der
Anschlussverbindung,

3. die Komponenten (Preis, sonstige Angebotsteile), deren Werte Gegenstand der Auktion sind,

4. gegebenenfalls die sich aus den Spezifikationen des Auftragsgegenstandes ergebenden
Obergrenzen der zu auktionierenden Werte,

5. alle notwendigen Angaben zum Ablauf der Auktion, insbesondere die Bedingungen, unter denen
die Bieter Angebote abgeben kdénnen, und die Mindestabstande, die bei der Angebotsabgabe
gegebenenfalls einzuhalten sind,

. den Zeitpunkt des Beginns und die Modalitét der Beendigung der Auktion,

. gegebenenfalls Ausscheidensgriinde,

. gegebenenfalls Termine,

. die Internetadresse, auf der das aktuell niedrigste Angebot bzw. bei einer sonstigen
elektronischen Auktion die aktuelle Reihung der Teilnehmer wéhrend der Auktion bekannt
gegeben wird, und

10. eine Beschreibung der Informationen, die den Bietern wéahrend der Auktion Gbermittelt oder zur

Verfugung gestellt werden sowie gegebenenfalls der Zeitpunkt bzw. die Phase der Auktion, zu
der diese Informationen ihnen zur Verfiigung gestellt werden.

(4) Vor der Durchfiihrung der Auktion sind die im vorangehenden Vergabeverfahren eingereichten
Angebote zu prifen und anhand des bekannt gegebenen Zuschlagskriteriums oder anhand der bekannt
gegebenen Zuschlagskriterien einer ersten Angebotshewertung zu unterziehen.

(5) Bietern, deren Angebote nicht ausgeschieden wurden, ist Gelegenheit zur Teilnahme an der
Auktion zu geben.

Allgemeine Bestimmungen betreffend die Durchfuhrung von elektronischen Auktionen

§ 318. (1) Alle Bieter, die in dem der Auktion gemaR § 317 Abs. 2 vorangegangenen Verfahren fur
geeignet befunden wurden und die Angebote unterbreitet haben, die den Anforderungen der 8§ 292 bis
296 entsprochen haben, sind gleichzeitig aufzufordern, gemal den Festlegungen in der Ausschreibung
neue Preise bzw. neue Werte fur die zu auktionierenden Komponenten vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt
ist die Verbindung gemal den Angaben in der Auktionsordnung betreffend die elektronische Vorrichtung
zu nutzen. Der Aufforderung ist das Ergebnis der ersten Angebotsbewertung des betreffenden Bieters
anzuschlieRen. Der Sektorenauftraggeber hat allen zur Auktion zugelassenen Bietern ab dem Zeitpunkt
der Absendung der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion alle die Auktion betreffenden Unterlagen
gemal § 260 zur Verfugung zu stellen. Eine elektronische Auktion darf friihestens zwei Arbeitstage nach
Absendung der Aufforderung zur Teilnahme an einer Auktion beginnen und kann mehrere aufeinander
folgende Phasen umfassen.

(2) Die ldentitét der Teilnehmer an der Auktion ist bis zum Abschluss der Auktion geheim zu halten.
(3) Der Sektorenauftraggeber kann eine elektronische Auktion beenden
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1. zu einem in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion fixierten Zeitpunkt (Angabe des
Datums und der Uhrzeit), oder

2. wenn binnen einer bestimmten, in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion festgelegten
Zeitspanne keine neuen Angebote, die das Minimum der Angebotsstufen erreichen oder
Ubersteigen, abgegeben werden, mit Ablauf dieser Zeitspanne, oder

3. mit Abschluss der letzten in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion festgelegten
Auktionsphase, oder
4. wenn sachliche Griinde den Abbruch der Auktion rechtfertigen.
Falls eine Vorgangsweise geméR Z 3, gegebenenfalls kombiniert mit einer Vorgangsweise gemél Z 2,
gewabhlt wird, so legt der Sektorenauftraggeber in der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion den
Zeitplan fur jede Auktionsphase fest.

(4) Bei einer Vorgangsweise gemal Abs.3 Z2 kann der Sektorenauftraggeber nach jeder
Auktionsphase die Angebote jener Teilnehmer ausscheiden, die keine neuen Angebote oder nur Angebote
abgegeben haben, die das gegebenenfalls festgelegte Minimum der Angebotsstufen nicht erreicht oder
Uberstiegen haben. Der Sektorenauftraggeber hat die Teilnehmer, deren Angebote ausgeschieden wurden,
unverziglich zu verstandigen.

(5) Der Sektorenauftraggeber hat sicherzustellen, dass Teilnehmer, deren Angebote gemaR Abs. 4
ausgeschieden wurden, an der weiteren Auktion nicht mehr teilnehmen kénnen.

(6) Nach Beendigung einer Auktion ist unverzlglich der Name des erfolgreichen Bieters samt
Vergabesumme unter der in der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt zu geben. Im Falle
der Durchfiuhrung einer sonstigen elektronischen Auktion sind den nicht erfolgreichen Bietern
unverziglich und gleichzeitig tberdies die Griinde fur die Ablehnung ihres Angebotes mitzuteilen, sofern
diese Griinde nicht bereits aufgrund der gemaR der Auktionsordnung zu Ubermittelnden bzw.
bereitzustellenden Informationen unmittelbar ersichtlich sind. Die Bekanntgabe bzw. Mitteilung gilt als
Mitteilung der Zuschlagsentscheidung im Sinne des § 305. Als Zeitpunkt der Absendung im Sinne des
8§ 306 gilt der Zeitpunkt der erstmaligen Verfiigbarkeit der Information gemé&R dem ersten Satz im Internet
bzw. der Zeitpunkt der Absendung der Mitteilung gemaR dem zweiten Satz.

(7) Der Abbruch einer Auktion gilt als Widerruf im Sinne des 8 310. 8 311 gilt sinngemal mit der
MaRgabe, dass
1. bei der Mitteilung der Widerrufsentscheidung die fur den Abbruch ausschlaggebenden Griinde
den Bietern unter der in der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt zu geben sind,
und
2. als Zeitpunkt der Absendung der Widerrufsentscheidung der Zeitpunkt der erstmaligen
Verfligbarkeit der Information geméR Z 1 im Internet gilt.

Besondere Bestimmungen fur die Durchfiihrung von einfachen elektronischen Auktionen
8§ 319. (1) Bei einfachen elektronischen Auktionen sind nur Angebote betreffend den Preis zul&ssig.

(2) Wahrend der Auktion ist jedem Bieter vom Sektorenauftraggeber unverziiglich jedenfalls der
aktuell niedrigste Preis und die aktuelle Positionierung aller Angebote unter der in der Auktionsordnung
festgelegten Internetadresse bekannt zu geben. Dariiber hinaus kénnen auch andere Informationen als der
aktuell niedrigste Preis wie etwa die Anzahl der Teilnehmer an der jeweiligen Auktionsphase unter der in
der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt gegeben werden.

(3) Der Zuschlag ist unter Beriicksichtigung der zuletzt abgegebenen Angebote der zuletzt an der
Auktion beteiligten Bieter dem Angebot mit dem niedrigsten Preis zu erteilen.

Besondere Bestimmungen fir die Durchfiihrung von sonstigen elektronischen Auktionen

8 320. (1) In der Aufforderung zur Teilnahme an der Auktion hat der Sektorenauftraggeber jene
mathematische Formel anzugeben, nach der bei der elektronischen Auktion die automatische Neureihung
entsprechend den vorgelegten neuen Werten (betreffend Preis oder sonstige Angebotsteile) vorgenommen
wird. Aus dieser Formel hat auch die Gewichtung aller in der Ausschreibung festgelegten
Zuschlagskriterien fur die Ermittlung des technisch und wirtschaftlich gunstigsten Angebotes
hervorzugehen. Die Zuschlagskriterien sind in fixen Werten vorab festzulegen; die Angabe von
Zuschlagskriterien im Wege der Festlegung einer Marge, innerhalb der sich das Kriterium befindet, ist,
ebenso wie die bloRe Reihung der Bedeutung der Zuschlagskriterien, unzulassig. Wurden zuldssigerweise
Alternativangebote eingereicht, so muss fiir jedes Alternativangebot getrennt eine mathematische Formel
angegeben werden.
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(2) Wahrend der Auktion ist jedem Bieter vom Sektorenauftraggeber unverzuglich die aktuelle
Positionierung seines Angebotes unter der in der Auktionsordnung festgelegten Internetadresse bekannt
zu geben. Dartber hinaus kdnnen auch andere Informationen wie etwa der aktuell niedrigste Preis oder
die Anzahl der Teilnehmer an der jeweiligen Auktionsphase unter der in der Auktionsordnung
festgelegten Internetadresse bekannt gegeben werden.

(3) Der Zuschlag ist unter Beriicksichtigung der zuletzt abgegebenen Angebote der zuletzt an der
Auktion beteiligten Bieter dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot zu erteilen.

4. Abschnitt

Bestimmungen Uber das Einrichten und den Betrieb eines und die Vergabe von Auftragen
aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems

Allgemeines

§ 321. (1) Auftrage kdnnen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden,
sofern

1. das dynamische unter Beachtung der Bestimmungen des § 322 eingerichtet wurde und

2. bei der Vergabe des auf dem dynamischen Beschaffungssystem beruhenden Auftrages 8§ 323
beachtet wird.

(2) Ein dynamisches Beschaffungssystem darf ausschlieRlich auf elektronischem Weg eingerichtet
und betrieben werden. Die gesamte Kommunikation hat ausschlieflich auf elektronischem Weg zu
erfolgen.

Einrichten und Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems

8§ 322. (1) Der Sektorenauftraggeber hat ein dynamisches Beschaffungssystem nach Durchfiihrung
eines nicht offenen Verfahrens ohne Zuschlagserteilung einzurichten. Er kann Auftrége bereits im Zuge
der Einrichtung des dynamischen Beschaffungssystems geméaR § 323 vergeben.

(2) Der Sektorenauftraggeber hat den kostenlosen, direkten, uneingeschrankten und vollstandigen
elektronischen Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen und allen sonstigen fir das dynamische
Beschaffungssystem relevanten Unterlagen wahrend der gesamten Laufzeit des dynamischen
Beschaffungssystems zu gewéhrleisten. In den Ausschreibungsunterlagen sind jedenfalls festzulegen:

1. der Gegenstand und der voraussichtliche Umfang der in Aussicht genommenen Leistungen, die
Gegenstand des dynamischen Beschaffungssystems sind,

2. alle erforderlichen Informationen betreffend das dynamische Beschaffungssystem, insbesondere
seine Funktionsweise und Gultigkeitsdauer, die verwendete elektronische Ausrustung sowie die
technischen Vorkehrungen und Merkmale der Verbindung,

3. gegebenenfalls jede Einteilung in nach objektiven Merkmalen definierte Kategorien von Waren,
Bauleistungen oder Dienstleistungen; in diesem Fall sind die notwendigen Nachweise gemaR den
88§ 248, 251 bis 253, 255, 257 und 258 fiir jede Kategorie gesondert festzulegen,

4. die allfallige Verwendung von elektronischen Katalogen gemaR § 271,

. das allféllige Erfordernis, dem Teilnahmeantrag einen elektronischen Katalog beizufligen, und

6. die allfallige Verwendung von elektronischen Katalogen fiir die Abgabe eines Angebotes. In
diesem Fall hat der Sektorenauftraggeber (berdies anzugeben, ob er beabsichtigt, von bereits
eingereichten elektronischen Katalogen jene Informationen zu entnehmen, die erforderlich sind,
um Angebote zu erstellen, die den Anforderungen eines Auftrages entsprechen.

(3) Sobald die erste gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe im Rahmen des dynamischen
Beschaffungssystems Ubermittelt bzw. bereitgestellt worden ist, kann wéhrend der gesamten Laufzeit
eines dynamischen Beschaffungssystems jeder Unternehmer jederzeit einen Teilnahmeantrag stellen. Der
Sektorenauftraggeber hat binnen einer Frist von 10 Arbeitstagen ab Einlangen des Teilnahmeantrages
festzustellen, ob es sich um einen gem&R der Ausschreibung zur Einrichtung des dynamischen
Beschaffungssystems geeigneten Bieter handelt. In begriindeten Féllen kann der Sektorenauftraggeber
diese Frist auf 15 Arbeitstage verlédngern, insbesondere wenn zusétzliche Unterlagen geprift werden
mussen oder auf sonstige Art und Weise Uberpruft werden muss, ob die Eignung des Bewerbers vorliegt.
Unbeschadet davon kann der Sektorenauftraggeber, solange die erste gesonderte Aufforderung zur
Angebotsabgabe im Rahmen des dynamischen Beschaffungssystems noch nicht (bermittelt bzw.
bereitgestellt wurde, die Frist zur Bewertung der Teilnahmeantrage verldngern. Wahrend dieser Frist darf
keine gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgen. Der Sektorenauftraggeber hat die Dauer
einer derartigen Fristverlangerung in der Ausschreibung festzulegen.
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(4) Der Sektorenauftraggeber hat alle geeigneten Bewerber zum dynamischen Beschaffungssystem
zuzulassen. Eine Begrenzung der Anzahl der Teilnehmer an einem dynamischen Beschaffungssystem ist
unzulédssig. Der Bewerber ist von der Entscheidung Uber die Zulassung oder Nicht-Zulassung
unverziglich zu verstandigen. In dieser Miteilung sind die Griinde fiir die Nicht-Zulassung bekannt zu
geben.

(5) Der Sektorenauftraggeber kann von den zum dynamischen Beschaffungssystem zugelassenen
Teilnehmern wihrend dessen Laufzeit jederzeit die Ubermittlung einer aktualisierten Eigenerklarung
gemal § 251 Abs. 2 bzw. die Vorlage, Vervollstandigung bzw. Erlauterung bestimmter Nachweise gemal
8§ 251 Abs. 3 binnen flnf Arbeitstagen ab Aufforderung verlangen.

(6) Fur die Einrichtung, den Betrieb und die Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem
darf der Sektorenauftraggeber den Unternehmern keine Kosten verrechnen.

(7) Der Sektorenauftraggeber kann die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems aus
sachlichen Grunden widerrufen. Fiir den Widerruf gilt § 311 sinngemaR.

Vergabe von Auftragen aufgrund eines dynamischen Beschaffungssystems

8 323. (1) Auftrage, die aufgrund eines gemaR § 322 eingerichteten und betriebenen dynamischen
Beschaffungssystems vergeben werden sollen, werden ausschlieBlich an die zugelassenen Teilnehmer des
dynamischen Beschaffungssystems geméall Abs. 2 bis 5 vergeben.

(2) Sofern nicht ein Auftrag gemal Abs. 4 vergeben werden soll, hat fiir die Vergabe jedes Auftrages
eine gesonderte Aufforderung zur Angebotsabgabe zu erfolgen.

(3) Der Sektorenauftraggeber hat alle zugelassenen Teilnehmer gleichzeitig aufzufordern, Angebote
abzugeben. Sofern der Sektorenauftraggeber dies in der Ausschreibung festgelegt hat, sind Angebote in
Form eines elektronischen Kataloges abzugeben. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe hat die in
Anhang XV angefiihrten Angaben sowie einen Verweis auf die elektronische Adresse zu enthalten, unter
der die Ausschreibungsunterlagen gemé&R § 322 Abs. 2 zur Verfigung gestellt wurden. Wurde das
dynamische Beschaffungssystem in Kategorien von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen
untergliedert, so hat der Sektorenauftraggeber alle fir die entsprechende Kategorie zugelassenen
Unternehmer zur Angebotsabgabe aufzufordern.

(4) Sofern der Sektorenauftraggeber die Verwendung von elektronischen Katalogen fir die Abgabe
eines Angebotes in der Ausschreibung vorgesehen hat und dem Teilnahmeantrag ein den Anforderungen
geméR § 271 entsprechender elektronischer Katalog beigefiigt war, kann der Sektorenauftraggeber den
betreffenden zugelassenen Teilnehmern gleichzeitig den Tag und den Zeitpunkt bekannt geben, zu dem
jene Informationen den eingereichten elektronischen Katalogen entnommen werden sollen, die zur
Erstellung der Angebote, die den Anforderungen des Auftrages entsprechen, notwendig sind. Mit dieser
Bekanntgabe hat der Sektorenauftraggeber den Teilnehmern eine angemessene Frist einzurdumen, um vor
dem bekannt gegebenen Zeitpunkt entweder ihren Katalog entsprechend auszufiillen oder zu aktualisieren
oder die Erstellung eines Angebotes auf diese Weise abzulehnen. Der Sektorenauftraggeber hat vor der
Erteilung des Zuschlages jedem betreffenden Teilnehmer des dynamischen Beschaffungssystems die aus
dessen elektronischen Katalog enthommenen Informationen zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen und eine
angemessene Frist festzusetzen, binnen der der Teilnehmer gegen das solcherart erstellte Angebot
Einspruch erheben kann, weil das Angebot Fehler enthélt, oder binnen der zu bestétigen ist, dass das
Angebot fehlerfrei ist.

(5) Sofern dies in der Ausschreibung vorgesehen ist, konnen die festgelegten Zuschlagskriterien in
der Aufforderung zur Angebotsabgabe prézisiert werden. Der Zuschlag ist dem gemal dem oder den in
der Ausschreibung zur Einrichtung des dynamischen Beschaffungssystems festgelegten
Zuschlagskriterium bzw. Zuschlagskriterien am besten bewerteten Angebot zu erteilen.

(6) Der Sektorenauftraggeber kann ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrages aus sachlichen
Grinden widerrufen. Fur den Widerruf gilt § 311 sinngemagB.

5. Abschnitt
Bestimmungen tber Wettbewerbe

Allgemeines

8§ 324. Fir  die  Durchfihrung  von  Wetthewerben  (Ideenwettbewerbe  sowie
Realisierungswettbewerbe) gelten ausschlielich die Bestimmungen dieses Abschnittes, der 1. Teil, die
88 167 bis 169, 176 bis 178, 180, 183, 185 Abs. 2 und 3, 186, 189, 193 bis 196, 199, 200, 202, 204, 211,
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216, 217 bis 219, 225, 229, 231, 232, 234, 237 bis 239, 248 bis 258, 260, 261, 264, der 4. Teil, die 88 358
bis 362, 365, 370, 371, 373, 374 sowie der 6. Teil dieses Bundesgesetzes.

Teilnahme am Wettbewerb
§ 325. (1) Der offene Wettbewerb steht allen Teilnahmeberechtigten offen.

(2) Beim nicht offenen Wettbewerb ist die Anzahl der einzuladenden Teilnehmer entsprechend dem
Wettbewerbsgegenstand festzulegen. Sie darf bei Existenz einer hinreichenden Anzahl von geeigneten
Unternehmern jedoch nicht unter drei liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wettbewerb
gewabhrleisten und ist in der Bekanntmachung anzugeben. Die eindeutigen und nicht diskriminierenden
Auswahlkriterien haben den besonderen Erfordernissen des Wetthewerbsgegenstandes Rechnung zu
tragen und sind im Vorhinein festzulegen.

(3) Unter Bedachtnahme auf Abs.5 und 6 ist nur geeigneten Bewerbern, die aufgrund der
Bekanntmachung rechtzeitig Teilnahmeantrdge gestellt haben, Gelegenheit zur Beteiligung am
Wettbewerb zu geben.

(4) Die Prifung der Teilnahmeantrage ist so zu dokumentieren, dass alle fiir die Beurteilung der
Teilnahmeantrdge wesentlichen Umstande nachvollziehbar sind. Der Bewerber kann die Ubermittlung
oder elektronische Bereitstellung des Teiles der seinen Teilnahmeantrag betreffenden Dokumentation
verlangen.

(5) Langen mehr Teilnahmeantrdge als die vom Sektorenauftraggeber festgelegte Anzahl von
einzuladenden Teilnehmern ein, so hat der Sektorenauftraggeber unter den geeigneten Bewerbern anhand
der Auswabhlkriterien die besten Bewerber auszuwéhlen. Die maRgeblichen Griinde flr die Auswahl sind
in nachvollziehbarer Form festzuhalten. Der Sektorenauftraggeber hat alle Bewerber von dieser
Entscheidung unverzuglich, jedenfalls aber acht Tage nach Abschluss der Auswahl zu verstdndigen. Auf
Verlangen sind den nicht zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladenen Bewerbern die Grinde der Nicht-
Zulassung bekannt zu geben, sofern nicht die Bekanntgabe dieser Informationen &ffentlichen Interessen
oder den berechtigten Geschéftsinteressen eines Unternehmers widersprechen oder dem freien und
lauteren Wettbewerb schaden wirde.

(6) Langen weniger Teilnahmeantrdge von geeigneten Unternehmern als die vom
Sektorenauftraggeber festgelegte Anzahl von einzuladenden Teilnehmern ein, so kann der
Sektorenauftraggeber zusétzliche Unternehmer in den Wettbewerb einbeziehen.

(7) Zu geladenen Wettbewerben sind mindestens drei Unternehmer einzuladen. Die Aufforderung
zur Vorlage von Wetthewerbsarbeiten hat nur an geeignete Unternehmer zu erfolgen.

(8) Bei ldeenwettbewerben kann — soweit dies aufgrund des Wettbewerbsgegenstandes nicht
erforderlich ist — auf die Prufung der Eignung verzichtet werden.

Durchfiihrung von Wettbewerben

8326. (1) In der Bekanntmachung eines offenen oder nicht offenen Wettbewerbes sind die
Beurteilungskriterien flir das Preisgericht in der Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben. Bei geladenen
Wettbewerben sind den eingeladenen Unternehmern die Beurteilungskriterien fir das Preisgericht in der
Reihenfolge ihrer Bedeutung vorab bekannt zu geben.

(2) Die auf die Durchfihrung des Wettbewerbes anwendbaren Bestimmungen sind den an der
Teilnahme am Wettbewerb Interessierten auf Anfrage, den eingeladenen Unternehmern bei geladenen
Wettbewerben aber jedenfalls, mitzuteilen.

(3) Der Durchfiihrung von Wetthewerben ist eine Wetthewerbsordnung zugrunde zu legen, die
zumindest folgenden Inhalt aufzuweisen hat:
1. Vorgangsweise des Preisgerichtes,
. Preisgelder und Vergitungen,
. Verwendungs- und Verwertungsrechte,
. Ruckstellung von Unterlagen,
. Beurteilungskriterien,

. Angabe, ob ein oder mehrere Gewinner des Wettbewerbes ermittelt werden sollen, und im
letzteren Fall Angabe der Anzahl der Gewinner,

7. Ausschlussgriinde und
8. Termine.

(4) Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des Wettbewerbes
unabhéangig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche Qualifikation
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verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter tiber dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation
verfiigen.

(5) Das Preisgericht und der Sektorenauftraggeber dirfen erst nach Ablauf der Frist fiir deren
Vorlage vom Inhalt der Plane und Entwirfe Kenntnis erhalten.

(6) Das Preisgericht ist bei der Auswahl des oder der Wettbewerbsgewinner unabhéngig. Es hat
diese Auswahl aufgrund von Wetthewerbsarbeiten, die anonym vorgelegt werden, und nur aufgrund der
Beurteilungskriterien zu treffen. Das Preisgericht hat tber die Rangfolge der ausgewahlten Projekte eine
Dokumentation zu erstellen, in der auf die einzelnen Wettbewerbsarbeiten einzugehen ist und in die
allfallige Bemerkungen des Preisgerichtes sowie gegebenenfalls noch zu klérende Fragen betreffend
einzelne Wettbewerbsarbeiten aufzunehmen sind. Diese Dokumentation ist, falls sie nicht in
elektronischer Form erstellt wird, von den Preisrichtern zu unterfertigen. Die Bewerber kdnnen bei Bedarf
aufgefordert werden, zur Klarung bestimmter Aspekte der vorgelegten Wettbewerbsarbeiten Antworten
auf Fragen zu erteilen, die das Preisgericht in der Dokumentation festgehalten hat. Uber den dariiber
stattfindenden Dialog zwischen den Preisrichtern und den Bewerbern ist ein umfassendes Protokoll zu
erstellen. Die Anonymitét der vorgelegten Wettbewerbsarbeiten ist bis zur Auswahl des Preisgerichtes
bzw. bis zum gegebenenfalls stattfindenden Dialog zu wahren. Die Auswahl des Preisgerichtes ist dem
Sektorenauftraggeber zur allfalligen weiteren Veranlassung vorzulegen. Die Sitzungen des Preisgerichtes
sind nicht 6ffentlich.

(7) Wettbewerbe kdnnen ein- oder mehrstufig durchgefuhrt werden.

(8) Wird im Anschluss an die Durchfiihrung eines Wettbewerbes kein Verhandlungsverfahren zur
Vergabe eines Dienstleistungsauftrages durchgefiihrt, so hat der Sektorenauftraggeber die Entscheidung
an welche Wettbewerbsteilnehmer Preisgelder vergeben werden bzw. Zahlungen erfolgen sollen, sowie
die Zusammensetzung des Preisgerichtes allen Wettbewerbsteilnehmern binnen acht Tagen nach seiner
Entscheidung bekannt zu geben.

(9) Wird im Anschluss an die Durchfihrung eines Wettbewerbes ein Verhandlungsverfahren zur
Vergabe eines Dienstleistungsauftrages gemaB 8206 Abs.1 Z11 durchgefiihrt, so hat der
Sektorenauftraggeber  die  Entscheidung Uber die Nicht-Zulassung zur  Teilnahme am
Verhandlungsverfahren sowie die Zusammensetzung des Preisgerichtes den nicht zugelassenen
Wetthewerbsteilnehmern binnen acht Tagen nach seiner Entscheidung bekannt zu geben.

(10) Der Sektorenauftraggeber kann einen Wettbewerb widerrufen, wenn dafir sachliche Grilinde
bestehen. Fiir den Widerruf gilt § 311 sinngemaR.

4. Teil
Rechtsschutz vor dem Bundesverwaltungsgericht

1. Hauptstiick
Zustandigkeit, fachkundige Laienrichter, Ausschluss und Ablehnung

Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes

§ 327. Das Bundesverwaltungsgericht ist zustdndig zur Entscheidung Uber Antrdge wegen
Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftraggebers in den Angelegenheiten des 6ffentlichen
Auftragswesens, soweit es sich um Auftraggeber handelt, die gemaR Art. 14b Abs. 2 Z 1 B-VG in den
Vollziehungsbereich des Bundes fallen.

Senatszustéandigkeit und -zusammensetzung

§ 328. (1) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in den Angelegenheiten des § 327, soweit es
sich nicht um die Entscheidung Uber einen Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe fir die
Einbringung eines Feststellungsantrags, die Entscheidung Uber einen Antrag auf Erlassung einer
einstweiligen Verflgung, die Entscheidung Uber den Gebihrenersatz gemdall § 341 Abs. 3 oder die
Entscheidung (ber eine Verfahrenseinstellung nach Zurlckziehung eines Nachprifungs- oder
Feststellungsantrages handelt, in Senaten.

(2) Der Senat besteht aus einem Mitglied als Vorsitzenden und zwei fachkundigen Laienrichtern als
Beisitzern. Von den fachkundigen Laienrichtern muss jeweils einer dem Kreis der Auftraggeber und der
andere dem der Auftragnehmer angehdéren.
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Fachkundige Laienrichter

§329. (1) Die fachkundigen Laienrichter miissen eine mindestens funfjahrige einschldgige
Berufserfahrung oder besondere Kenntnisse des Vergabewesens in rechtlicher, wirtschaftlicher oder
technischer Hinsicht besitzen. Es sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass zeitgerecht eine
hinreichende Anzahl von fachkundigen Laienrichtern zur Verfigung steht.

(2) Die fachkundigen Laienrichter der Auftragnehmerseite werden auf Vorschlag der
Wirtschaftskammer Osterreich und der Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer bestellt.

(3) Die fachkundigen Laienrichter der Auftraggeberseite werden auf VVorschlag des Bundesministers
fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und der Bundesarbeitskammer bestellt.

Aufgabe des Vorsitzenden

8 330. Der Vorsitzende hat den fachkundigen Laienrichtern alle entscheidungsrelevanten Dokumente
unverziglich zu tbermitteln bzw., wenn dies untunlich oder zur Wahrung der Vertraulichkeit von
Dokumenten unbedingt erforderlich ist, diese bereitzuhalten.

Unvereinbarkeit

§ 331. Dem Bundesverwaltungsgericht dirfen als fachkundige Laienrichter nicht angehéren: Der
Bundesprésident, Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung, Staatssekretdre, der
Président des Rechnungshofes, Mitglieder der Volksanwaltschaft des Bundes oder eines Bundeslandes,
Burgermeister, Amtsfiihrende Préasidenten eines Landesschulrates (Stadtschulrates fir Wien), Mitglieder
des Europaischen Parlaments, Mitglieder der Kommission sowie Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes
oder des Verwaltungsgerichtshofes.

Ausschluss fachkundiger Laienrichter und Ablehnung durch die Parteien

§332. (1) Von der Mitwirkung an einer Entscheidung sind die fachkundigen Laienrichter
hinsichtlich jener Vergabeverfahren ausgeschlossen, die eine Auftragsvergabe im Wirkungsbereich jener
Institution betreffen, der sie angehdren oder die sie gemal § 329 Abs. 2 oder 3 vorgeschlagen hat.

(2) Die Parteien eines Verfahrens nach diesem Teil dieses Bundesgesetzes kdnnen Mitglieder des
Bundesverwaltungsgerichtes und fachkundige Laienrichter unter Angabe von Griinden ablehnen. Die
Entscheidung (ber den Ablehnungsantrag trifft der Président. Betrifft der Ablehnungsantrag den
Présidenten, so entscheidet Uber den Ablehnungsantrag der Vizeprasident. Werden sowohl der Président
als auch der Vizeprasident abgelehnt, so entscheidet Uber den Ablehnungsantrag das an Lebensjahren
alteste sonstige Mitglied.

2. Hauptstiick

Besondere Bestimmungen tber das Verfahren des Bundesverwaltungsgerichtes in den
Angelegenheiten des ¢ffentlichen Auftragswesens

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Anzuwendendes Verfahrensrecht

8 333. Soweit in diesem Bundesgesetz und im Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz — VwGVG,
BGBI. | Nr. 33/2013, nichts anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der
88 1 bis 5 sowie des IV. Teiles in den Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach diesem
Bundesgesetz sinngemal anzuwenden.

Zustandigkeit

8§ 334. (1) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet nach MafRgabe der Bestimmungen dieses
Abschnittes Uber Antrdge zur Durchfiihrung von Nachpriifungsverfahren (2. Abschnitt), zur Erlassung
einstweiliger Verfagungen (3. Abschnitt) und zur Durchfihrung von Feststellungsverfahren
(4. Abschnitt). Derartige Antrdge sind unmittelbar beim Bundesverwaltungsgericht einzubringen.

(2) Bis zur Zuschlagserteilung bzw. bis zum Widerruf eines Vergabeverfahrens ist das
Bundesverwaltungsgericht zum Zweck der Beseitigung von VerstdRen gegen dieses Bundesgesetz und
die hierzu ergangenen Verordnungen oder von VerstdfRen gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht
zusténdig

1. zur Erlassung einstweiliger Verfligungen, sowie
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2. zur Nichtigerklarung gesondert anfechtbarer Entscheidungen des Auftraggebers im Rahmen der
vom Antragsteller geltend gemachten Beschwerdegriinde.

(3) Nach Zuschlagserteilung ist das Bundesverwaltungsgericht zustandig

1. im Rahmen der vom Antragsteller geltend gemachten Beschwerdegriinde zur Feststellung, ob
wegen eines VerstoRBes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder
unmittelbar anwendbares Unionsrecht der Zuschlag nicht gemdf den Angaben in der
Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und wirtschaftlich
glinstigsten Angebot erteilt wurde;

2. in einem Verfahren gemdl Z 1, 4 und 5 auf Antrag des Auftraggebers zur Feststellung, ob der
Antragsteller auch bei Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen keine echte Chance auf
Erteilung des Zuschlages gehabt hétte;

3. zur Feststellung, ob ein Vergabeverfahren rechtswidrigerweise ohne vorherige Bekanntmachung
bzw. ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb durchgefiihrt wurde;

4.zur  Feststellung, ob der Zuschlag rechtswidrigerweise ohne  Mitteilung  der
Zuschlagsentscheidung erteilt wurde;

5.zur Feststellung, ob der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung aufgrund einer
Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems wegen eines VerstofRes
gegen 8§ 155 ADbs.5 bis 9, §162 Abs. 1 bis 5, §316 Abs. 1 bis 3 oder § 323 Abs. 1 bis 5
rechtswidrig war;

6. in einem Verfahren gemaR den Z 3 bis 5 zur Nichtigerklarung oder Aufhebung des Vertrages;

7. in einem Verfahren gemaR den Z 3 bis 5 zur Verhangung von Sanktionen gemaR § 356 Abs. 8.

(4) Nach Erklarung des Widerrufes eines Vergabeverfahrens ist das Bundesverwaltungsgericht
zustandig

1. im Rahmen der vom Antragsteller geltend gemachten Beschwerdegriinde zur Feststellung, ob der
Widerruf wegen eines Verstoes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen
Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht rechtswidrig war;

2.in einem Verfahren gemdl Z1 auf Antrag des Auftraggebers zur Feststellung, ob der
Antragsteller auch bei Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen keine echte Chance auf
Erteilung des Zuschlages gehabt hatte;

3. zur Feststellung, ob der Widerruf rechtswidrigerweise ohne Mitteilung oder Bekanntmachung der
Widerrufsentscheidung erklart wurde;

4. in einem Verfahren gemal Z 1 und 3 zur Unwirksamerklarung des Widerrufes gemaR § 357.

(5) Bis zur Zuschlagserteilung bzw. bis zur Erklarung des Widerrufes eines Vergabeverfahrens ist
das Bundesverwaltungsgericht zur Feststellung zustdndig, ob der Auftraggeber nach erheblicher
Uberschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem Ersuchen des Bieters um Fortfilhrung des
Verfahrens das Verfahren weder durch eine Widerrufserklarung oder Zuschlagserteilung beendet noch
das Verfahren in angemessener Weise fortgefihrt hat.

Verfahrenshilfe

8 335. (1) Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist nur fir die Einbringung eines
Feststellungsantrages zulédssig. Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist unmittelbar beim
Bundesverwaltungsgericht einzubringen. Dem Antrag sind jene Unterlagen beizulegen, aus denen
hervorgeht, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht offenbar mutwillig
oder aussichtslos ist. Der Antrag kann ab Beginn der in § 354 Abs. 2 festgelegten Frist fur die
Geltendmachung der betreffenden Rechtswidrigkeit gestellt werden.

(2) & 8a Abs. 7 erster Satz VwGVG gilt mit der Mal3gabe, dass die Frist mit dem Zeitpunkt zu laufen
beginnt, in dem der Beschluss Uber die Bestellung des Rechtsanwaltes zum Vertreter und die fiir die
Erfullung seiner Aufgaben im gerichtlichen Verfahren erforderlichen Unterlagen diesem zugestellt sind.

(3) § 354 Abs. 3 ist sinngemaR auf den Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe anzuwenden.
(4) Uber einen Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist unverziiglich zu entscheiden.
Auskunftspflicht

§ 336. (1) Die dem Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes unterliegenden Auftraggeber bzw.
vergebenden Stellen haben dem Bundesverwaltungsgericht alle fur die Erfallung seiner Aufgaben
notwendigen Auskinfte zu erteilen und alle hiefur erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Gleiches gilt fir
die an einem Vergabeverfahren beteiligten Unternehmer.
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(2) Hat ein Auftraggeber, eine vergebende Stelle oder ein Unternehmer Unterlagen nicht vorgelegt,
Auskiinfte nicht erteilt oder eine Auskunft zwar erteilt, die Unterlagen des Vergabeverfahrens aber nicht
vorgelegt, so kann das Bundesverwaltungsgericht, wenn der Auftraggeber oder der Unternehmer auf
diese Saumnisfolge vorher ausdriicklich hingewiesen wurde, aufgrund der Behauptungen des nicht
saumigen Beteiligten entscheiden.

Akteneinsicht

§337. Parteien und Beteiligte konnen bei der Vorlage von Unterlagen an das
Bundesverwaltungsgericht verlangen, dass bestimmte Unterlagen oder Bestandteile von Unterlagen zum
Schutz von technischen oder handelsbezogenen Betriebsgeheimnissen von der Akteneinsicht
ausgenommen werden. Auftraggeber konnen dies dariiber hinaus aus zwingenden Grinden eines
Allgemeininteresses verlangen. Die in Betracht kommenden Unterlagen oder Bestandteile von Unterlagen
sind bei ihrer Vorlage zu bezeichnen.

Zustellungen

§338. Soweit dem Bundesverwaltungsgericht die im Vergabeverfahren bekannt gegebene
elektronische Adresse einer Partei bekannt ist oder soweit dem Bundesverwaltungsgericht von der
betreffenden Partei eine elektronische Adresse bekannt gegeben worden ist, hat das
Bundesverwaltungsgericht schriftliche Erledigungen an diese Adresse zuzustellen.

Mindliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht

§339. (1) Soweit dem weder Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europdischen Union,
ABI. Nr.C 83 vom 30.03.2010 S. 389, entgegenstehen, kann die Verhandlung ungeachtet eines
Parteiantrages entfallen, wenn

1. der verfahrenseinleitende Antrag zurtickzuweisen ist, oder

2. das Bundesverwaltungsgericht einen sonstigen verfahrensrechtlichen Beschluss zu erlassen hat,
oder

3. bereits aufgrund der Aktenlage feststeht, dass dem verfahrenseinleitenden Antrag stattzugeben
oder dass er abzuweisen ist.

(2) Der Antragsteller hat die Durchfiihrung einer Verhandlung im Nachprifungs- oder
Feststellungsantrag zu beantragen. Dem Auftraggeber sowie etwaigen Antragsgegnern ist Gelegenheit zu
geben, binnen angemessener, eine Woche nicht Gbersteigender Frist einen Antrag auf Durchfuihrung einer
Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchfiihrung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der
anderen Parteien wirksam zurtickgezogen werden.

Gebuhren

§ 340. (1) Fur Antrdge gemal den §8 342 Abs. 1, 350 Abs. 1 und 8353 Abs. 1 und 2 hat der
Antragsteller nach Mal3gabe der folgenden Bestimmungen jeweils eine Pauschalgebihr zu entrichten:

1. Die Pauschalgebiihr ist gemaR den von der Bundesregierung durch Verordnung festzusetzenden
Gebihrensatzen bei Antragstellung zu entrichten. Bieter- und Arbeitsgemeinschaften haben die
Pauschalgebuhr nur einmal zu entrichten. Die Geblhrensétze sind entsprechend dem Verhéltnis
des durch den Antrag bewirkten Verfahrensaufwandes zu dem flir den Antragsteller zu
erzielenden Nutzen festzusetzen. Die Gebihrensdatze sind nach objektiven Merkmalen
abzustufen. Als objektive Merkmale sind insbesondere der Auftragsgegenstand, die Art des
durchgefuhrten Verfahrens, die Tatsache, ob es sich um Antrdge auf Nachprifung der
Ausschreibung oder der Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrages oder um sonstige
gesondert anfechtbare Entscheidungen bzw. ob es sich um ein Vergabeverfahren im
Oberschwellenbereich oder im Unterschwellenbereich handelt, heranzuziehen.

2. Die festgesetzten Gebilhrensatze vermindern oder erhéhen sich jahrlich in dem Mal3, das sich aus
der Verdnderung des von der Bundesanstalt Statistik Osterreich  verlautbarten
Verbraucherpreisindex 2015 oder des an seine Stelle tretenden Index gegentber der der letzten
Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl ergibt. Der Bundeskanzler hat nach Verlautbarung der
fur Juni des laufenden Jahres maRgeblichen Indexzahl die neu festgesetzten Gebilhrensatze im
Bundesgesetzblatt kundzumachen. Die neu festgesetzten Gebihrensédtze gelten ab dem der
Kundmachung folgenden Monatsersten.

3. Die Pauschalgebiihren sind durch Barzahlung, durch Einzahlung mit Erlagschein, mittels
Bankomatkarte oder Kreditkarte zu entrichten. Die Uber die Barzahlung und Einzahlung mit
Erlagschein hinausgehenden zuldssigen Entrichtungsarten sind durch das
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Bundesverwaltungsgericht nach MaRgabe der vorhandenen technisch-organisatorischen
Voraussetzungen festzulegen und entsprechend bekannt zu machen.

4. Fir Antrdge gemal 8 350 Abs. 1 ist eine Gebuhr in der Hohe von 50% der festgesetzten Gebihr
zu entrichten.

5. Hat ein Antragsteller zum selben Vergabeverfahren bereits einen Antrag gemafR § 342 Abs. 1
oder gemal § 353 Abs. 1 oder 2 eingebracht, so ist von diesem Antragsteller fir jeden weiteren
Antrag gemaR § 342 Abs. 1 oder gemaR § 353 Abs. 1 oder 2 eine Gebihr in der Hohe von 80%
der festgesetzten Gebihr zu entrichten.

6. Bezieht sich der Antrag lediglich auf die Vergabe eines Loses, dessen geschatzter Auftragswert
den jeweiligen Schwellenwert geméR den 8§ 12 Abs. 1 oder 185 Abs. 1 nicht erreicht, so ist
lediglich die Pauschalgeblhr fir das dem Los entsprechende Vergabeverfahren im
Unterschwellenbereich zu entrichten.

7. Wird ein Antrag vor Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung oder, wenn keine miindliche
Verhandlung durchgefuhrt wird, vor Erlassung des Erkenntnisses oder Beschlusses
zuriickgezogen, so ist lediglich eine Gebihr in der Hohe von 75% der fir den jeweiligen Antrag
festgesetzten oder gemaB Z 5 reduzierten Gebihr zu entrichten. Bereits entrichtete Mehrbetrage
sind zuriickzuerstatten.

8. Die Gebiihrensdatze bzw. Gebilhren gemaR Z 1 und 2 sowie 4 bis 7 sind kaufménnisch auf ganze
Euro zu runden.

(2) Fur Antrage gemall Abs. 1 und die Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht fallen keine
Gebihren nach dem Gebuhrengesetz 1957, BGBI. Nr. 267/1957, an.

Geblhrenersatz

8§ 341. (1) Der vor dem Bundesverwaltungsgericht auch nur teilweise obsiegende Antragsteller hat
Anspruch auf Ersatz seiner gemdl 8§ 340 entrichteten Gebiihren durch den Auftraggeber. Der
Antragsteller hat ferner Anspruch auf Ersatz seiner gemal} § 340 entrichteten Gebihren, wenn er wéhrend
des anhangigen Verfahrens klaglos gestellt wird.

(2) Ein Anspruch auf Ersatz der Gebuhren fir einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen
Verfligung besteht nur dann, wenn

1. dem Nachpriifungsantrag (Hauptantrag) stattgegeben wird oder wenn der Antragsteller wéhrend
des anhangigen Verfahrens klaglos gestellt wird und

2. dem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung stattgegeben wurde bzw. im Falle der
Klaglosstellung stattzugeben gewesen wére oder der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen
Verfligung nur wegen einer Interessenabwagung abgewiesen wurde oder im Falle der
Klaglosstellung abzuweisen gewesen ware.

(3) Uber den Gebiihrenersatz hat das Bundesverwaltungsgericht spétestens drei Wochen ab jenem
Zeitpunkt zu entscheiden, ab dem feststeht, dass ein Anspruch auf Gebiihrenersatz besteht.

2. Abschnitt
Nachprifungsverfahren

Einleitung des Verfahrens

8 342. (1) Ein Unternehmer kann bis zur Zuschlagserteilung bzw. bis zur Widerrufserklarung die
Nachpriifung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung des Auftraggebers im Vergabeverfahren wegen
Rechtswidrigkeit beantragen, sofern

1.er ein Interesse am Abschluss eines dem Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes
unterliegenden Vertrages behauptet, und

2. ihm durch die behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(2) Ist die zwischen dem Zugang der Verstdndigung uber das Ausscheiden und der Mitteilung der
Zuschlagsentscheidung bzw. der Widerrufsentscheidung liegende Zeitspanne kirzer als die in § 343
vorgesehene Frist, ist ein Bieter berechtigt, das Ausscheiden gemeinsam mit der Zuschlagsentscheidung
oder der Widerrufsentscheidung in einem Antrag innerhalo der fur die Anfechtung der
Zuschlagsentscheidung bzw. der Widerrufsentscheidung eingerdumten Frist anzufechten.

(3) Dem Antrag auf Nachprifung kommt keine aufschiebende Wirkung fir das betreffende
Vergabeverfahren zu.
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(4) Wird dieselbe gesondert anfechtbare Entscheidung von mehreren Unternehmern angefochten, hat
das Bundesverwaltungsgericht die Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu
verbinden. Eine getrennte Verfahrensfilhrung ist zuldssig, wenn diese im Interesse der ZweckmaRigkeit,
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist.

Fristen fir Nachprifungsantrége

8 343. (1) Antrdge auf Nachpriifung einer gesondert anfechtbaren Entscheidung sind bei einer
Ubermittlung bzw. Bereitstellung der Entscheidung auf elektronischem Weg sowie bei einer
Bekanntmachung der Entscheidung binnen 10 Tagen einzubringen, bei einer Ubermittlung tiber den
Postweg oder einen anderen geeigneten Weg binnen 15 Tagen. Die Frist beginnt mit der Ubermittlung
bzw. Bereitstellung der Entscheidung bzw. der erstmaligen Verfiigbarkeit der Bekanntmachung.

(2) Bei der Durchfiihrung einer Direktvergabe betragt die Frist 10 Tage ab dem Zeitpunkt, in dem
der Antragsteller von der gesondert anfechtbaren Entscheidung Kenntnis erlangt hat oder erlangen hétte
kdnnen.

(3) Antrage auf Nachprufung der Ausschreibung — mit Ausnahme der Bekanntmachung bei einer
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung — kdnnen (ber den in Abs. 1 genannten Zeitraum hinaus
bis spétestens 7 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist, der Frist zur Vorlage der Wettbewerbsarbeiten oder
der Teilnahmeantragsfrist eingebracht werden, sofern diese Frist mehr als 17 Tage betrégt. Wenn die
Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen auf brieflichem Weg Ubermittelt werden, tritt die
Verlangerung der Nachprifungsfrist erst ein, wenn die Angebotsfrist, die Frist zur Vorlage der
Wetthewerbsarbeiten oder die Teilnahmeantragsfrist mehr als 22 Tage betrégt.

Inhalt und Zuléssigkeit des Nachprifungsantrages

8§ 344. (1) Ein Antrag gemaR § 342 Abs. 1 hat jedenfalls zu enthalten:

1. die Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens sowie der angefochtenen gesondert
anfechtbaren Entscheidung,

2. die Bezeichnung des Auftraggebers, des Antragstellers und gegebenenfalls der vergebenden
Stelle einschliellich deren elektronischer Adresse,

3.eine Darstellung des maligeblichen Sachverhaltes einschlieflich des Interesses am
Vertragsabschluss, insbesondere bei Bekdmpfung der Zuschlagsentscheidung die Bezeichnung
des fir den Zuschlag in Aussicht genommenen Bieters,

4. Angaben Uber den behaupteten drohenden oder bereits eingetretenen Schaden flr den
Antragsteller,

5. die Griinde, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stutzt,

. einen Antrag auf Nichtigerklarung der angefochtenen gesondert anfechtbaren Entscheidung, und

7. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht
wurde.

(2) Der Antrag ist jedenfalls unzuldssig, wenn
1. er sich nicht gegen eine gesondert anfechtbare Entscheidung richtet, oder
2. er nicht innerhalb der in § 343 genannten Fristen gestellt wird, oder
3. er trotz Aufforderung zur Verbesserung nicht ordnungsgeman vergebihrt wurde.

(3) Wird ein Antrag geméaR 8§ 342 Abs. 1 erst nach Zuschlagserteilung oder nach dem Widerruf des
Vergabeverfahrens gestellt, hat ihn das Bundesverwaltungsgericht als Antrag auf Feststellung gemaR
8 353 Abs. 1 zu behandeln, wenn der Antragsteller von der Zuschlagserteilung oder vom Widerruf nicht
wusste oder wissen konnte und der Antrag innerhalb der in 8 354 Abs. 2 genannten Frist eingebracht
wurde.

(4) Enthélt die Ausschreibung eine unrichtige Angabe tber die zustdndige Vergabekontrollbehérde,
ist der Antrag auch dann innerhalb der in 8 343 genannten Fristen gestellt, wenn er bei der in der
Ausschreibung angegebenen Vergabekontrollbehtérde eingebracht wurde. Enthdlt die Ausschreibung
keine Angabe Uber die zustdndige Vergabekontrollbehdrde, ist der Antrag auch dann innerhalb der in
8343 genannten Fristen gestellt, wenn er bei einer nicht offenkundig unzustdndigen
Vergabekontrollbehdrde eingebracht wurde.

Bekanntmachung der Verfahrenseinleitung und einer Verhandlung

8§ 345. (1) Der Eingang eines Nachpriifungsantrages ist vom Bundesverwaltungsgericht unverziiglich
im Internet bekannt zu machen.

(2) Die Bekanntmachung hat jedenfalls zu enthalten:

[op)
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1. die Bezeichnung des Auftraggebers und gegebenenfalls die Bezeichnung der vergebenden Stelle
sowie die Bezeichnung des betroffenen Vergabeverfahrens entsprechend den Angaben im
Nachprifungsantrag (8 344 Abs. 1 Z 1 und 2),

2. die Bezeichnung der bek&mpften gesondert anfechtbaren Entscheidung entsprechend den
Angaben im Nachpriifungsantrag (8 344 Abs. 1 Z 1) und

3. den Hinweis auf die Praklusionsfolgen gemaRi § 346 Abs. 3.

(3) Der im Nachprifungsantrag bezeichnete Auftraggeber und gegebenenfalls die vergebende Stelle
ist vom Vorsitzenden des Senates unverziglich vom Eingang des Nachprifungsantrages zu versténdigen;
diese Verstdndigung hat die in Abs. 2 Z 1 und 2 genannten Angaben zu enthalten.

(4) Im Falle der Bekdmpfung einer Zuschlagsentscheidung ist jedenfalls der fir den Zuschlag in
Aussicht genommene Bieter vom Vorsitzenden des Senates unverziglich vom Eingang des
Nachpriifungsantrages zu verstédndigen; diese Verstandigung hat die in Abs. 2 genannten Angaben zu
enthalten.

(5) Zudem ist auch die Anberaumung einer &ffentlichen miindlichen Verhandlung im Internet
kundzumachen; diese Kundmachung hat jedenfalls auch die in Abs. 2 vorgesehenen Angaben zu
enthalten.

(6) Im Falle der Bekampfung einer Zuschlagsentscheidung ist der fiur den Zuschlag in Aussicht
genommene Bieter von der Anberaumung einer 6ffentlichen miindlichen Verhandlung zu verstandigen.

Parteien des Nachprufungsverfahrens

8§ 346. (1) Parteien des Nachprifungsverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht sind jedenfalls
der Antragsteller und der Auftraggeber. Soweit eine zentrale Beschaffungsstelle ein Vergabeverfahren
oder Teile eines Vergabeverfahrens als vergebende Stelle durchfiihrt, tritt sie als Partei des
Nachpriifungsverfahrens an die Stelle des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann, soweit die zentrale
Beschaffungsstelle an seine Stelle tritt, dem Nachprifungsverfahren als Nebenintervenient beitreten;
8§ 17 Abs. 1, 18 Abs. 1 und 19 Abs. 1 ZPO sind sinngemé&R anzuwenden. Wird ein Vergabeverfahren von
mehreren Auftraggebern gemeinsam durchgefiihrt, so bilden die in der Ausschreibung genannten
Auftraggeber eine Streitgenossenschaft im Nachprifungsverfahren. Die Bestimmungen der §8§ 14 und 15
ZPO sind sinngemaR anzuwenden.

(2) Parteien des Nachprufungsverfahrens sind ferner jene Unternehmer, die durch die vom
Antragsteller begehrte Entscheidung unmittelbar in ihren rechtlich geschiitzten Interessen nachteilig
betroffen sein  kodnnen (Antragsgegner); insbesondere ist im Falle der Bek&mpfung der
Zuschlagsentscheidung der fir den Zuschlag in Aussicht genommene Bieter Partei des
Nachprifungsverfahrens.

(3) Der in einer Zuschlagsentscheidung fur den Zuschlag in Aussicht genommene Bieter verliert
seine Parteistellung, wenn er seine begriindeten Einwendungen gegen die vom Antragsteller begehrte
Entscheidung nicht binnen zehn Tagen ab Zustellung der Verstandigung Uber die Einleitung des
Nachpriifungsverfahrens erhebt. Andere Parteien im Sinne des Abs. 2 verlieren ihre Parteistellung, wenn
sie ihre begrundeten Einwendungen gegen die vom Antragsteller begehrte Entscheidung nicht binnen
zehn Tagen ab Bekanntmachung der Verfahrenseinleitung nach § 345 Abs. 1 erheben. Sofern eine
mindliche Verhandlung vor Ablauf dieser Fristen stattfindet, kbnnen die Einwendungen spatestens in der
mindlichen Verhandlung erhoben werden. § 42 Abs. 3 AVG gilt sinngemaR.

(4) Haben mehrere Unternehmer dieselbe gesondert anfechtbare Entscheidung des Auftraggebers

angefochten, so kommt ihnen in allen Nachprifungsverfahren betreffend diese Entscheidung
Parteistellung zu.

Nichtigerklarung von Entscheidungen des Auftraggebers
8 347. (1) Das Bundesverwaltungsgericht hat eine im Zuge eines Vergabeverfahrens ergangene
gesondert anfechtbare Entscheidung eines Auftraggebers mit Erkenntnis fiir nichtig zu erklaren, wenn

1. sie oder eine ihr vorangegangene nicht gesondert anfechtbare Entscheidung im Rahmen der
geltend gemachten Beschwerdegriinde rechtswidrig ist und

2. die Rechtswidrigkeit fur den Ausgang des VVergabeverfahrens von wesentlichem Einfluss ist.

(2) Als Nichtigerklarung rechtswidriger Entscheidungen kommt insbesondere auch die Streichung
von fir Unternehmer diskriminierenden Anforderungen hinsichtlich technischer Leistungsmerkmale
sowie hinsichtlich der wirtschaftlichen oder finanziellen Leistungsfahigkeit in der Ausschreibung in
Betracht.
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(3) Erklart das Bundesverwaltungsgericht eine gesondert anfechtbare Entscheidung fur nichtig, ist
der Auftraggeber verpflichtet, in dem betreffenden Vergabeverfahren mit dem ihm zu Gebote stehenden
Mitteln unverziiglich den der Rechtsanschauung des Bundesverwaltungsgerichts entsprechenden
Rechtszustand herzustellen.

Entscheidungsfrist

§348. Uber einen Antrag auf Nichtigerklarung von Entscheidungen eines Auftraggebers ist
unverziglich, l&ngstens jedoch binnen sechs Wochen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden.

Mutwillensstrafen

8 349. Im Nachprifungsverfahren gilt 8 35 AVG mit der MaRgabe, dass die Hdchstgrenze fur
Mutwillensstrafen ein Prozent des geschdtzten Auftragswertes, hdchstens jedoch 20 000 Euro, betrégt.
Fir die Bemessung der Mutwillensstrafe ist § 19 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 — VStG, BGBI.
Nr. 52/1991, sinngeméaR anzuwenden.

3. Abschnitt
Einstweilige Verfigungen

Antragstellung

§350. (1) Das Bundesverwaltungsgericht hat auf Antrag eines Unternehmers, dem die
Antragsvoraussetzungen nach § 342 Abs. 1 nicht offensichtlich fehlen, durch einstweilige Verfligung
unverziglich vorlaufige MalRnahmen anzuordnen, die nétig und geeignet erscheinen, um eine durch die
behauptete Rechtswidrigkeit einer gesondert anfechtbaren Entscheidung entstandene oder unmittelbar
drohende Schadigung von Interessen des Antragstellers zu beseitigen oder zu verhindern.

(2) Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung hat zu enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens, der gesondert anfechtbaren
Entscheidung sowie des Auftraggebers, des Antragstellers und gegebenenfalls der vergebenden
Stelle einschliellich deren elektronischer Adresse,

2. eine Darstellung des malgeblichen Sachverhaltes sowie des Vorliegens der in § 342 Abs. 1
genannten Voraussetzungen,

3. die genaue Bezeichnung der behaupteten Rechtswidrigkeit,

4. die genaue Darlegung der unmittelbar drohenden Schadigung der Interessen des Antragstellers
und eine Glaubhaftmachung der maRgeblichen Tatsachen,

5. die genaue Bezeichnung der begehrten vorlaufigen Malinahme und

6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht
wurde.

(3) Wenn noch kein Nachprifungsantrag zur Bekdmpfung der geltend gemachten Rechtswidrigkeit
gestellt wurde, ist der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung nur zuléssig, wenn er vor
Ablauf der in § 343 genannten Fristen fir die Geltendmachung der betreffenden Rechtswidrigkeit
eingebracht wird.

(4) Wird ein Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung zwar rechtzeitig gestellt, in
weiterer Folge aber bis zum Ablauf der in § 343 genannten Fristen kein Nachpriifungsantrag zur
Bekampfung der im Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfigung bezeichneten Rechtswidrigkeit
gestellt oder ein bereits gestellter Nachprifungsantrag nach Ablauf der Antragsfrist wieder
zuriickgezogen, ist das Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfigung formlos einzustellen. Eine
allenfalls erlassene einstweilige Verfligung tritt in diesem Fall mit Ablauf der in § 343 genannten Fristen
bzw. mit dem Zeitpunkt der Zurlickziehung des Nachprifungsantrages auler Kraft. Der Antragsteller und
der Auftraggeber sind vom AuRerkrafttreten der einstweiligen Verfligung zu verstandigen.

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat den Auftraggeber und gegebenenfalls die vergebende Stelle
vom Einlangen eines Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfigung, mit dem die Untersagung
der Erteilung des Zuschlages, die Untersagung des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung, die
Untersagung der Erklarung des Widerrufes oder die Unterlassung der Angebotséffnung begehrt wird,
unverzuglich zu verstdndigen. Antrdgen auf Erlassung einer einstweiligen Verfugung, die die
Untersagung der Erteilung des Zuschlages, die Untersagung des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung,
die Untersagung der Erklérung des Widerrufes oder die Unterlassung der Angebotséffnung begehren,
kommt ab Zugang der Verstdndigung vom Einlangen des Antrages bis zur Entscheidung tUber den Antrag
aufschiebende Wirkung zu. Der Auftraggeber bzw. die vergebende Stelle darf bis zur Entscheidung tber
den Antrag
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1. bei sonstiger Nichtigkeit den Zuschlag nicht erteilen oder die Rahmenvereinbarung nicht
abschlielen, bzw.

2. bei sonstiger Unwirksamkeit das Vergabeverfahren nicht widerrufen, bzw.
3. die Angebote nicht 6ffnen, anderenfalls das Vergabeverfahren als widerrufen gilt.

(6) Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Verstdndigung an den Auftraggeber und gegebenenfalls
an die vergebende Stelle vom Einlangen eines Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung auf
die Rechtsfolgen der Antragstellung geméaR Abs. 5 hinzuweisen.

(7) Ein Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfugung ist unzuléssig, wenn trotz Aufforderung
zur Verbesserung der Antrag nicht ordnungsgeman vergebihrt wurde.

Erlassung der einstweiligen Verfiigung

8 351. (1) Vor der Erlassung einer einstweiligen Verfiigung hat das Bundesverwaltungsgericht die
voraussehbaren Folgen der zu treffenden Malinahme fiir alle méglicherweise geschadigten Interessen des
Antragstellers, der sonstigen Bewerber oder Bieter und des Auftraggebers sowie ein allfélliges besonderes
oOffentliches Interesse an der Fortflihrung des Vergabeverfahrens gegeneinander abzuwégen. Ergibt diese
Abwagung ein Uberwiegen der nachteiligen Folgen einer einstweiligen Verfiigung, ist der Antrag auf
Erlassung der einstweiligen Verfligung abzuweisen.

(2) Ein entgegen einer Anordnung in einer einstweiligen Verfugung erteilter Zuschlag, erfolgter
Abschluss einer Rahmenvereinbarung bzw. erkléarter Widerruf des Vergabeverfahrens ist absolut nichtig
bzw. unwirksam. Eine Offnung der Angebote entgegen einer Anordnung in einer einstweiligen
Verfligung gilt als Widerruf des Vergabeverfahrens.

(3) Mit einer einstweiligen Verfigung kdnnen das gesamte Vergabeverfahren oder einzelne
Entscheidungen des Auftraggebers bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes uber eine
allféllige Nichtigerklarung voriibergehend ausgesetzt oder sonstige geeignete MaBnahmen angeordnet
werden. Dabei ist die jeweils gelindeste noch zum Ziel fiihrende vorlaufige MalRnahme zu verfiigen.

(4) In einer einstweiligen Verfiigung ist die Zeit, fir welche diese Verfiigung getroffen wird, zu
bestimmen. Die einstweilige Verfligung tritt nach Ablauf der bestimmten Zeit, spétestens jedoch mit der
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes iber den Antrag auf Nichtigerklarung auler Kraft, in dem
die betreffende Rechtswidrigkeit geltend gemacht wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat die
einstweilige Verfiigung unverziglich auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, sobald die
Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung geflihrt haben, weggefallen sind. Das Bundesverwaltungsgericht
hat die einstweilige Verfigung unverziiglich auf Antrag oder von Amts wegen zu erstrecken, wenn die
Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung gefiihrt haben, nach Ablauf der bestimmten Zeit fortbestehen.

(5) Einstweilige Verfligungen sind sofort vollstreckbar.
Verfahrensrechtliche Bestimmungen

8352. (1) Im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfligung muss keine &ffentliche
mindliche Verhandlung durchgefiihrt werden.

(2) Parteien des Verfahrens zur Erlassung einer einstweiligen Verfiigung sind der Antragsteller und
der Auftraggeber. Soweit eine zentrale Beschaffungsstelle ein Vergabeverfahren oder Teile eines
Vergabeverfahrens als vergebende Stelle durchfiihrt, tritt sie als Partei des Verfahrens zur Erlassung einer
einstweiligen Verfugung an die Stelle des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann, soweit die zentrale
Beschaffungsstelle an seine Stelle tritt, dem Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfligung als
Nebenintervenient beitreten; §§ 17 Abs. 1, 18 Abs. 1 und 19 Abs. 1 ZPO sind sinngem&R anzuwenden.
Wird ein Vergabeverfahren von mehreren Auftraggebern gemeinsam durchgefuhrt, so bilden die in der
Ausschreibung genannten Auftraggeber eine Streitgenossenschaft im Verfahren zur Erlassung einer
einstweiligen Verfligung. Die Bestimmungen der 88§ 14 und 15 ZPO sind sinngemaf3 anzuwenden.

(3) Uber einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfiigung ist unverziiglich, langstens
jedoch binnen 10 Tagen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden. Musste der Antrag zur
Verbesserung zuriickgestellt werden, ist iber ihn langstens binnen 15 Tagen zu entscheiden. Die Frist ist
gewabhrt, wenn die Erledigung an alle Parteien nachweislich vor ihrem Ablauf abgesendet wurde.

(4) In Verfahren betreffend die Erlassung einer einstweiligen Verfligung gilt § 35 AVG mit der
Malgabe, dass die Hochstgrenze fir Mutwillensstrafen ein Prozent des geschatzten Auftragswertes,
hdchstens jedoch 20 000 Euro, betrégt. Fur die Bemessung der Mutwillensstrafe ist § 19 VStG sinngeméR
anzuwenden.



166 von 236

4. Abschnitt
Feststellungsverfahren

Einleitung des Verfahrens

§ 353. (1) Ein Unternehmer, der ein Interesse am Abschluss eines dem Anwendungsbereich dieses
Bundesgesetzes unterliegenden Vertrages hatte, kann, sofern ihm durch die behauptete Rechtswidrigkeit
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht, die Feststellung beantragen, dass

1. der Zuschlag wegen eines Verstofles gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen
Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht nicht gemaR den Angaben in der
Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und wirtschaftlich
glinstigsten Angebot erteilt wurde, oder

2. die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung wegen eines
VerstoRes gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar
anwendbares Unionsrecht rechtswidrig war, oder

3. die Zuschlagserteilung ohne Mitteilung der Zuschlagsentscheidung wegen eines Verstol3es gegen
dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares
Unionsrecht rechtswidrig war, oder

4. der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines
dynamischen Beschaffungssystems wegen eines VerstoRes gegen § 155 Abs. 5 bis 9, 8 162
Abs. 1 bis 5, § 316 Abs. 1 bis 3 oder § 323 Abs. 1 bis 5 rechtswidrig war, oder

5. die Erklarung des Widerrufes eines Vergabeverfahrens wegen eines VerstoRes gegen dieses
Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht
rechtswidrig war.

Der Antragsteller kann in einem Antrag mehrere Feststellungen geméR § 334 Abs.3 Z1, 3 und 4
beantragen. Bei einem Antrag auf Feststellung gemédll Z 1 und 3 bis 5 kann der Auftraggeber die
Feststellung beantragen, dass der Antragsteller auch bei Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen
keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hatte. Bei einem Antrag auf Feststellung geman
Z 2 bis 4 kann der Auftraggeber beantragen, von der Nichtigerklarung des Vertrages abzusehen oder den
Vertrag frihestens mit dem Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes aufzuheben.

(2) Ein Bieter, der ein Interesse am Abschluss eines dem Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes
unterliegenden Vertrages hatte und dem durch das Vorgehen des Auftraggebers ein Schaden entstanden
ist oder zu entstehen droht, kann die Feststellung beantragen, dass der Auftraggeber nach erheblicher
Uberschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem Ersuchen des Bieters um Fortfilhrung des
Verfahrens ein Verfahren weder durch eine Widerrufserklarung oder Zuschlagserteilung beendet noch das
Verfahren in angemessener Weise fortgefiihrt hat.

(3) Werden hinsichtlich desselben Vergabeverfahrens Feststellungsantrage nach Abs. 1 von
mehreren Unternehmern gestellt, hat das Bundesverwaltungsgericht die Verfahren nach Mdglichkeit zur
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. Eine getrennte Verfahrensfiihrung ist
jedenfalls zul&ssig, wenn dies im Interesse der ZweckmaRigkeit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen
ist.

(4) Wird waéhrend eines anhangigen Nachprifungsverfahrens der Zuschlag erteilt oder das
Vergabeverfahren widerrufen, ist das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht auf Antrag des
Unternehmers, der den Nachprifungsantrag gestellt hat, als Feststellungsverfahren weiterzufiihren. Dies
gilt auch, wenn

1. ein Beschluss oder Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes Uber den Antrag auf
Nichtigerklarung einer Auftraggeberentscheidung vom Verfassungsgerichtshof oder vom
Verwaltungsgerichtshof ~ aufgehoben  wurde und  vor  der  Entscheidung  des
Verfassungsgerichtshofes oder des Verwaltungsgerichtshofes der Zuschlag erteilt oder das
Vergabeverfahren widerrufen worden ist, oder

2. eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Bezug auf
ein Nachprufungsverfahren bewilligt oder verfigt wurde und vor der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichtes, des Verfassungsgerichtshofes oder des Verwaltungsgerichtshofes
der Zuschlag erteilt oder das Vergabeverfahren widerrufen worden ist.

Bis zur Stellung eines Antrages gemal dem ersten Satz ruht das Verfahren. Ein solcher Antrag ist binnen
sechs Wochen ab dem Zeitpunkt einzubringen, in dem der Antragsteller vom Zuschlag bzw. vom
Widerruf Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis erlangen hétte kénnen, langstens jedoch innerhalb eines
Zeitraumes von sechs Monaten, nachdem der Zuschlag erteilt oder das Vergabeverfahren widerrufen
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wurde. Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof oder vor dem Verwaltungsgerichtshof
ist in die Frist nicht einzurechnen. Wird bis zum Ablauf der Frist kein Antrag im Sinne dieses Absatzes
gestellt, ist das Verfahren formlos einzustellen.

Inhalt und Zulassigkeit des Feststellungsantrages

§ 354. (1) Ein Antrag gemal 8 353 Abs. 1, 2 oder 4 hat jedenfalls zu enthalten:
1. die Bezeichnung des betreffenden Vergabeverfahrens,

2. die Bezeichnung des Auftraggebers oder der vergebenden Stelle und des Antragstellers
einschliellich deren elektronischer Adresse,

. soweit dies zumutbar ist, die genaue Bezeichnung des allfalligen Zuschlagsempfangers,

.die Darstellung des maRgeblichen Sachverhaltes einschlielich des Interesses am
Vertragsabschluss,

. Angaben (iber den behaupteten drohenden oder eingetretenen Schaden fur den Antragsteller,
. die Griinde, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stitzt,
. ein bestimmtes Begehren und

. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig eingebracht
wurde.

(2) Antrage geméan § 353 Abs. 1 sind binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt einzubringen, in dem
der Antragsteller vom Zuschlag Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis erlangen hétte kénnen.

(3) Enthélt die Ausschreibung eine unrichtige Angabe Uber die zustandige Vergabekontrollbehorde,
ist der Antrag auch dann innerhalb der in den Abs. 2 genannten Frist gestellt, wenn er bei der in der
Ausschreibung angegebenen Vergabekontrollbehtrde eingebracht wurde. Enthadlt die Ausschreibung
keine Angabe Uber die zustdndige Vergabekontrollbehdrde, ist der Antrag auch dann innerhalb der in
Abs. 2 genannten Frist gestellt, wenn er bei einer nicht offenkundig unzustandigen
Vergabekontrollbehdrde eingebracht wurde.

(4) Ein Antrag auf Feststellung gemél § 353 Abs. 1 ist unzuldssig, sofern der behauptete VerstoR im
Rahmen eines Nachprufungsverfahrens hétte geltend gemacht werden kénnen.

(5) Ein Antrag auf Feststellung geméaR § 353 Abs. 1 oder 2 ist unzuldssig, wenn trotz Aufforderung
zur Verbesserung der Antrag nicht ordnungsgeman vergebihrt wurde.

Verfahrensrechtliche Bestimmungen

8§ 355. (1) Parteien eines Feststellungsverfahrens nach § 334 Abs. 3 und 4 sind der Antragsteller, der
Auftraggeber und ein allfalliger Zuschlagsempfénger. Parteien eines Feststellungsverfahrens nach § 334
Abs. 5 sind der Antragsteller, der Auftraggeber und alle im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter. Wenn
eine zentrale Beschaffungsstelle ein Vergabeverfahren oder Teile eines Vergabeverfahrens als
vergebende Stelle durchgefiihrt hat, bildet sie mit dem Auftraggeber eine Streitgenossenschaft im
Feststellungsverfahren. Die Antrdge gemal § 356 Abs. 2, 5 und 6 kdnnen nur vom Auftraggeber gestellt
werden. Die Bestimmungen der 8§14 und 15 ZPO sind sinngemdfR anzuwenden. Wurde ein
Vergabeverfahren von mehreren Auftraggebern gemeinsam durchgefihrt, so bilden alle am Auftrag
beteiligten Auftraggeber eine Streitgenossenschaft im Feststellungsverfahren. Die Bestimmungen der
88 14 und 15 ZPO sind sinngemal anzuwenden.

(2) Uber einen Antrag auf Feststellung gemaR § 353 Abs. 1 und 2 ist unverziiglich, langstens jedoch
binnen sechs Wochen nach Einlangen des Antrages zu entscheiden.

Feststellung von RechtsverstéRen, Nichtigerklarung und Verhangung von Sanktionen

8§ 356. (1) Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Feststellung geméR & 334 Abs. 3 Z 1 und 5 und
Abs. 4 Z 1 und 3 nur dann zu treffen, wenn die Rechtswidrigkeit flr den Ausgang des Vergabeverfahrens
von wesentlichem Einfluss war.

(2) Soweit in den Abs. 4 und 5 nicht anderes bestimmt ist, hat das Bundesverwaltungsgericht im
Oberschwellenbereich den Vertrag im Anschluss an eine Feststellung gem&R § 334 Abs. 3 Z 3 bis 5 fur
absolut nichtig zu erklaren. Das Bundesverwaltungsgericht hat von einer Nichtigerklarung des Vertrages
gemé&R dem ersten Satz dieses Abs. oder einer Aufhebung des Vertrages gemal Abs. 4 abzusehen, wenn
der Auftraggeber dies beantragt hat und zwingende Grunde des Allgemeininteresses es rechtfertigen, den
Vertrag aufrechtzuerhalten. Wirtschaftliche Interessen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
betreffenden Vertrag stehen, kdnnen die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht rechtfertigen, andere
wirtschaftliche Interessen nur dann, wenn die Nichtigkeit in Ausnahmefallen unverhéltnismaiige Folgen
hatte.

A~ W

o N o o



168 von 236

(3) Soweit in den Abs. 4 bis 6 nicht anderes bestimmt ist, hat das Bundesverwaltungsgericht im
Unterschwellenbereich den Vertrag im Anschluss an eine Feststellung gemaR § 334 Abs. 3 Z 3 bis 5 flr
absolut nichtig zu erklaren, wenn die festgestellte Vorgangsweise des Auftraggebers aufgrund der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, der hierzu ergangenen Verordnungen oder des unmittelbar
anwendbaren Unionsrechtes offenkundig unzuldssig war.

(4) Kann die erbrachte Leistung oder ein erbrachter Leistungsteil nicht mehr oder nur
wertvermindert riickgestellt werden, so hat das Bundesverwaltungsgericht, sofern Abs.5 nicht zur
Anwendung kommt, im Anschluss an eine Feststellung gemé&R § 334 Abs. 3 Z 3 bis 5 auszusprechen, dass
der Vertrag nur soweit aufgehoben wird, als Leistungen noch ausstdndig oder erbrachte Leistungen noch
ohne Wertverminderung rickstellbar sind.

(5) Das Bundesverwaltungsgericht kann im Anschluss an eine Feststellung gemaf 8 334 Abs.3Z 3
bis 5 aussprechen, dass der Vertrag mit dem Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes
oder einem spéteren Zeitpunkt aufgehoben wird, wenn der Auftraggeber dies beantragt hat. Das
Bundesverwaltungsgericht hat dafir das Interesse des Auftraggebers an der Aufrechterhaltung bestimmter
vertraglicher Rechte und Pflichten, das Interesse des Antragstellers an der Aufhebung des Vertrages
sowie allfallige betroffene 6ffentliche Interessen gegeneinander abzuwégen.

(6) Das Bundesverwaltungsgericht hat von einer Nichtigerklarung des Vertrages geméal Abs. 3 oder
einer Aufhebung des Vertrages gemaR den Abs. 4 oder 5 im Unterschwellenbereich abzusehen, wenn der
Auftraggeber dies beantragt hat und das Interesse des Auftraggebers an der Aufrechterhaltung des
Vertragsverhaltnisses das Interesse des Antragstellers an der Beendigung des Vertragsverhaltnisses —
auch unter der Beriicksichtigung der allféallig betroffenen 6ffentlichen Interessen — tUberwiegt.

(7) Die Abs. 2 bis 6 gelten nur, wenn der Antrag gemaR § 353 Abs.1 Z 2 bis 4 binnen sechs
Monaten ab dem auf die Zuschlagserteilung folgenden Tag eingebracht wurde. Abweichend vom ersten
Satz gelten die Abs. 2 bis 6 nur, wenn

1. ein Antrag gemaBR § 353 Abs.1 Z 2 bis 4 — sofern es sich beim Antragsteller um einen im
Vergabeverfahren verbliebenen Bieter handelt — binnen 30 Tagen ab dem Tag der Absendung der
Mitteilung gemaR den § 144 Abs. 2 oder § 306 Abs. 2, bzw.

2. ein Antrag gemall § 353 Abs.1 Z2 — sofern es sich beim Antragsteller nicht um einen im
Vergabeverfahren verbliebenen Bieter handelt — binnen 30 Tagen ab der erstmaligen
Verfiigbarkeit einer Bekanntgabe gemaR § 61 Abs. 1 oder 2 bzw. § 231 Abs. 1 oder 2, bzw.

3.ein Antrag gemdR 8353 Abs.1 Z2 — sofern der Auftraggeber in zulassiger Weise die
entsprechend begrindete Entscheidung

a) im Oberschwellenbereich gemé&R § 58 und § 59 Abs. 5 bzw. § 227 und § 229 Abs. 5 bzw.
b) im Unterschwellenbereich gemé&R § 64 Abs. 6 bzw. § 234 Abs. 6

bekannt gemacht hat und der Zuschlag nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen nach der
erstmaligen Verfugbarkeit der Bekanntmachung erteilt worden ist —

eingebracht wurde.

(8) Wenn das Bundesverwaltungsgericht von der Nichtigerklarung des Vertrages gemaf den Abs. 2
erster Satz oder Abs. 3 oder von der Aufhebung geméR Abs. 4, 5 oder 6 abgesehen hat, dann ist eine
GeldbuRe tiber den Auftraggeber zu verhéngen, die wirksam, angemessen und abschreckend sein muss.
Hat eine zentrale Beschaffungsstelle ein Vergabeverfahren oder Teile eines Vergabeverfahrens als
vergebende Stelle durchgefihrt, ist die Geldbule abweichend vom ersten Satz Uber die zentrale
Beschaffungsstelle zu verhangen, wenn die von ihr gesetzten Handlungen fir die Feststellung der
Rechtsverstdlie von wesentlichem Einfluss waren.

(9) Die Hdochstgrenze fir eine Geldbufe betragt 20%, im Unterschwellenbereich 10%, der
Auftragssumme. Die GeldbulRe ist nach dem Umfang jenes Teiles der Auftragssumme des Vertrages zu
bemessen, der trotz festgestellter Rechtswidrigkeit nicht aufgehoben wird. Das Bundesverwaltungsgericht
hat bei der Verhangung der GeldbulRe die Schwere des VerstolRes, die Vorgangsweise des Auftraggebers
sowie  sinngemaB  die Erschwerungs- und Milderungsgriinde geman 85 des
Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes — VbVG, BGBI. | Nr. 151/2005, heranzuziehen. GeldbuRRen flie3en
dem Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung (82 des Forschungs- und
Technologieforderungsgesetzes — FTFG, BGBI. Nr. 434/1982) zu.

Unwirksamerklarung des Widerrufes

§ 357. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Anschluss an eine Feststellung geméR § 334 Abs. 4 Z 3
sowie bei Verfahren im Unterschwellenbereich im Anschluss an eine Feststellung gemél § 334 Abs. 4
Z 1 den Widerruf fur unwirksam zu erkléren, wenn
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1. der Antragsteller dies beantragt hat und

2.das Interesse der Bieter an der Fortfihrung des Vergabeverfahrens das Interesse des
Auftraggebers — auch unter der Berucksichtigung der allfalligen betroffenen o6ffentlichen
Interessen — an der Beendigung des Vergabeverfahrens tberwiegt.

5. Teil

AuRerstaatliche Kontrolle, IMI, Statistik, Verpflichtungen nach Zuschlagserteilung und
zivilrechtliche Bestimmungen

1. Hauptstiick

AuRerstaatliche Kontrolle, grenziiberschreitende Zusammenarbeit, statistische
Verpflichtungen

Korrekturmechanismus und Verfahren der Republik Osterreich mit der Kommission

§ 358. (1) Wenn die Kommission in Angelegenheiten des 6ffentlichen Auftragswesens die Republik
Osterreich zur Stellungnahme auffordert, oder die Republik Osterreich auffordert, einen vermeintlichen
VerstoR3 gegen die im Unionsrecht enthaltenen Vergabevorschriften zu beseitigen, so ist nach MaRgabe
der folgenden Absdtze vorzugehen.

(2) Der Bundesminister fiir Europa, Integration und AuBeres hat fiir die rasche Weiterleitung von
Informationen im Verkehr zwischen der Republik Osterreich einerseits und der Kommission andererseits
zu sorgen. Schreiben der Kommission in Angelegenheiten des o¢ffentlichen Auftragswesens sind vom
Bundesminister fir Europa, Integration und AuBeres unverziiglich an den Bundeskanzler weiterzuleiten.
Sofern es sich um Auftraggeber handelt, die in den Vollziehungsbereich eines Landes fallen, ist die
jeweilige Landesregierung zu informieren. Osterreichische Stellungnahmen gegeniiber der Kommission
sind auf der Grundlage der vom Auftraggeber und von allenfalls betroffenen Unternehmern
vorzulegenden schriftlichen Unterlagen des Vergabeverfahrens, gegebenenfalls nach Anhdrung des
Auftraggebers bzw. allfallig beteiligter Unternehmer, vom Bundeskanzler vorzubereiten und im Wege der
Standigen Vertretung Osterreichs bei der EU abzugeben.

(3) Soweit der Republik Osterreich nach den Vorschriften des Unionsrechtes Mitteilungspflichten
gegenilber der Kommission obliegen, hat der betroffene Auftraggeber bzw. die vergebende Stelle oder der
betroffene Unternehmer dem Bundeskanzler spétestens zehn Tage nach Eingang der genannten
Aufforderung zwecks Weiterleitung an die Kommission folgende Unterlagen vorzulegen:

1. vollstandige Unterlagen betreffend das beméngelte Vergabeverfahren und die von der
Kommission gemaR Abs. 1 behauptete oder festgestellte Rechtswidrigkeit, allfallige sonstige
zweckdienliche Unterlagen und

2. entweder
a) einen Nachweis, dass die Rechtswidrigkeit beseitigt wurde, oder
b) eine ausfiihrliche Begriindung daftir, weshalb die Rechtswidrigkeit nicht beseitigt wurde, oder

c¢) die Mitteilung, dass das betreffende Vergabeverfahren entweder auf Betreiben des
Auftraggebers oder aber im Rahmen eines Nachpriifungsverfahrens ausgesetzt wurde.

(4) In einer Begrindung gemdl Abs. 3 Z 2 lit. b kann inshesondere geltend gemacht werden, dass
die behauptete Rechtswidrigkeit bereits Gegenstand eines Nachprifungsverfahrens ist. In diesem Fall hat
der Auftraggeber den Bundeskanzler unverziiglich vom Ausgang dieses Verfahrens zwecks
Verstdndigung der Kommission zu unterrichten.

(5) Nach einer Mitteilung gemaR Abs.3 Z2 lit.c hat der Auftraggeber dem Bundeskanzler
gegebenenfalls unverziiglich die Beendigung der Aussetzung oder die Erdffnung eines neuen
Vergabeverfahrens, das sich ganz oder teilweise auf das friihere Vergabeverfahren bezieht, zwecks
Verstandigung der Kommission bekannt zu geben. In einer derartigen neuerlichen Mitteilung ist entweder
zu bestatigen, dass die behauptete Rechtswidrigkeit beseitigt wurde oder eine ausfiihrliche Begriindung
dafurr zu geben, weshalb die Rechtswidrigkeit nicht beseitigt wurde.

Grenziberschreitende Zusammenarbeit von Auftraggebern und Behérden

§359. (1) Die zustandigen Behorden und die Landeskammern gemaR §3 Abs.1 Z1 des
Wirtschaftskammergesetzes 1998 — WKG, BGBI. I Nr. 103/1998, haben Auftraggebern gemal Art. 2
Abs. 1 Z 1 der Richtlinie 2014/24/EU bzw. Art. 4 der Richtlinie 2014/25/EU sowie Auftraggebern einer
sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft im
Zusammenhang mit den Art. 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 und 69 der Richtlinie 2014/24/EU und den
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Art. 62, 81 und 84 der Richtlinie 2014/25/EU Hilfe zu leisten. Zu diesem Zweck nutzen die zustandigen
Behdérden und die Landeskammern nach Mdglichkeit das Internal Market Information System (IMI) im
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 ber die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des
Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG, ABI. Nr. L 316
vom 14.11.2012 S. 1, zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2014/67/EU, ABI. Nr. L 159 vom 28.05.2014
S. 11. Die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen ist sicherzustellen. Erfolgt ein Austausch von
Informationen nicht unter Verwendung des IMI, sind alle gemdR § 14 DSG 2000 erforderlichen
Datensicherheitsmainahmen vorzusehen.

(2) Unter Einhaltung der Voraussetzungen des Abs. 1 kann das IMI auch von einem Auftraggeber
fir Anfragen an die zustdndigen Behdrden eines anderen Mitgliedstaates der EU oder einer sonstigen
Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft genutzt werden.

(3) Die Hilfeleistung nach Abs. 1 und Anfragen nach Abs. 2 kénnen insbesondere den Austausch
folgender Informationen betreffend Unternehmer und der in den 8§ 78 Abs. 2 und 249 Abs.1 und 2
genannten Personen umfassen:

1. Informationen Uber technische Spezifikationen, Gitezeichen, Testberichte und Zertifizierungen,

2. Informationen Uber rechtskraftige strafrechtliche Verurteilungen, tber Insolvenz, Liquidation,

Einstellung  der  gewerblichen  Téatigkeit  sowie  Uber die  Entrichtung  der
Sozialversicherungsbeitrage, Steuern und Abgaben,

3. Informationen Uber die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister und

4. Informationen Uber die Einhaltung der jeweils geltenden arbeits-, sozial- und umweltrechtlichen
Rechtsvorschriften sowie der einschlagigen Kollektivvertrage.

(4) Verbindungsstelle ist im Vollziehungsbereich des Bundes der Bundesminister fir Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft und im Vollziehungsbereich der Léander die Landesregierung. Die
Verbindungsstelle hat die Behorden und die Auftraggeber bei Schwierigkeiten im Zuge der
Zusammenarbeit gemal Abs. 1 und 2 zu unterstutzen. 8 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 3 Z1 und 3 des
Dienstleistungsgesetzes — DLG, BGBI. | Nr. 100/2011, gelten sinngemaR; § 15 Abs. 5 und Abs. 6 DLG
sind anzuwenden.

Statistische Verpflichtungen

8 360. (1) Jeder Auftraggeber hat bis zum 10. Februar jeden Jahres dem Bundeskanzler bzw. bei
Auftraggebern, die in den Vollziehungsbereich eines Landes fallen, der jeweiligen Landesregierung
statistische Aufstellungen gemal Abs. 6 Uber die im vorangegangenen Jahr vergebenen Auftrage zu
Ubermitteln.

(2) Der Bundeskanzler und jede Landesregierung haben eine aggregierte Darstellung der in den
statistischen  Aufstellungen gemdR  Abs. 6 enthaltenen  Angaben unter Darlegung der
Aggregationsmethode und der Anzahl der einbezogenen statistischen Aufstellungen zu erstellen. Die
Landesregierungen haben bis zum 1. April jeden Jahres dem Bundeskanzler die aggregierte Darstellung
aus ihrem jeweiligen Vollziehungsbereich zu Ubermitteln.

(3) Der Verfassungsgerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof und das Bundesverwaltungsgericht
haben auf der Grundlage der von ihnen im vorangehenden Kalenderjahr entschiedenen Verfahren in den
Angelegenheiten des Offentlichen Auftragswesens bis zum 1. Marz jeden Jahres dem Bundeskanzler
einen statistischen Bericht mit den nachfolgenden Angaben zu Ubermitteln:

1. Informationen Uber die hdufigsten Ursachen einer falschen Anwendung oder Rechtsunsicherheit,

2. Informationen Uber Falle von Betrug, Bestechung, Interessenkonflikten und sonstigen

schwerwiegenden UnregelméRigkeiten,

3. durchschnittliche Verfahrensdauer und

4. Anzahl und Art der Entscheidungen.

(4) Die Verwaltungsgerichte der Lé&nder haben bis zum 1. Mdrz jeden Jahres der jeweiligen
Landesregierung einen statistischen Bericht gemal Abs. 3 zu tbermitteln. Dieser ist von der jeweiligen
Landesregierung dem Bundeskanzler unverziglich zu Gbermitteln.

(5) Der Bundesminister fir Justiz hat bis zum 1. Mérz jeden Jahres dem Bundeskanzler einen
statistischen Bericht uber folgende im vorangehenden Kalenderjahr rechtskréaftig gewordenen Urteile zu
Ubermitteln:

1. Verurteilungen gemal § 168b StGB und

2. Urteile der Landesgerichte, der Oberlandesgerichte und des Obersten Gerichtshofes, in denen auf
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Bezug genommen wurde.



171 von 236

(6) Die statistischen Aufstellungen gemall Abs. 1 haben die nachfolgenden Angaben zu enthalten:

1. die Anzahl der Verfahren im Oberschwellenbereich und der Unternehmer, die in diesen
Verfahren Angebote bzw. Wettbewerbsarbeiten abgegeben haben; Anzahl der kleinen oder
mittleren Unternehmen (KMU) im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG betreffend die Definition
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, ABI. Nr. L 124 vom
20.05.2003 S. 36, die in diesen Verfahren ein Angebot bzw. eine Wettbewerbsarbeit abgegeben
haben,

2. die Anzahl der KMU, die in den Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich den Zuschlag
erhalten haben bzw. als Wettbewerbsgewinner ermittelt wurden, und

3. den Gesamtwert aller in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Auftrdge und
Wettbewerbe im Unterschwellenbereich, wobei eine stichprobenartige Schatzung zur Ermittlung
dieses Wertes zul&ssig ist.

Der Bundeskanzler kann durch Verordnung néhere Vorschriften hinsichtlich Darstellung, Struktur und
Form der statistischen Aufstellungen erlassen. Soweit die Kommission im daftiir vorgesehenen Verfahren
festlegt, dass die statistischen Aufstellungen weitere, gegebenenfalls auch den Unterschwellenbereich
betreffende Angaben zu enthalten haben, hat der Bundeskanzler durch Verordnung nahere Bestimmungen
liber diese, nach den Festlegungen der Kommission erforderlichen, weiteren Angaben zu erlassen.

(7) Der Bundeskanzler hat aufgrund der aggregierten Darstellungen gemaflt Abs. 2 und der Berichte
geméaR Abs. 3 bis 5 den Uberwachungsbericht gemals Art. 83 Abs. 3 der Richtlinie 2014/24/EU bzw.
Art. 99 Abs. 3 der Richtlinie 2014/25/EU zu erstellen.

Ubermittlung von zusétzlichen statistischen Informationen zu Bekanntmachungen

8 361. Ein Auftraggeber hat Angaben zu Bekanntmachungen auf Unionsebene bzw. Angaben zu
statistischen Aufstellungen gemaR § 360 auf Aufforderung unverziglich zu vervollstandigen.

Ubermittlung von sonstigen Unterlagen

8 362. Soweit dieses Bundesgesetz, mit Ausnahme des 8 358, Mitteilungs- oder Berichtspflichten an
die Kommission oder Vertragsparteien des EWR-Abkommens vorsieht, hat der Auftraggeber bei
Vergabeverfahren — bei jenen, die in den Vollziehungsbereich eines Landes fallen, im Wege der
jeweiligen Landesregierung — dem Bundeskanzler die erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung zu
stellen. Dieser hat die Unterlagen im Wege der Stindigen Vertretung Osterreichs bei der EU an die
Kommission und an die anderen Vertragsparteien des EWR-Abkommens weiterzuleiten.

2. Hauptstiick
Verpflichtungen nach Zuschlagserteilung und zivilrechtliche Bestimmungen

Bekanntgabepflichten im Zusammenhang mit Subunternehmern

8 363. (1) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines
Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen
Subunternehmers dem Auftraggeber schriftlich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eighung des
betreffenden Unternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Auftraggeber hat Unternehmer,
die nicht die erforderliche Eignung besitzen, abzulehnen. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall
gegebenenfalls einen anderen Unternehmer bekannt zu geben. Der Einsatz dieser Unternehmer bei der
Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Die Zustimmung
des Auftraggebers ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverziglich mitzuteilen und darf nur aus
sachlichen Griinden verweigert werden. Sind der Mitteilung gemaR dem ersten Satz die erforderlichen
Unterlagen nicht vollstdndig angeschlossen, so hat der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer
unverziglich mitzuteilen und ihn zur Vorlage der ausstandigen Unterlagen aufzufordern.

(2) Sofern dies nicht bereits aus dem Angebot ersichtlich ist, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber nach Zuschlagserteilung, spatestens jedoch zum Zeitpunkt des Beginns der
Auftragsdurchfiihrung die Kontaktdaten und die vertretungsbefugten Personen der bei der
Auftragsdurchfiihrung eingesetzten Subunternehmer bekannt zu geben. Der Auftragnehmer hat wéhrend
der Auftragsdurchfiinrung Gberdies alle diesbeziiglichen Anderungen dem Auftraggeber unverziiglich
bekannt zu geben.

Aufbewahrungspflichten
8§ 365. Der Auftraggeber hat den Vertrag fur die Dauer seiner Laufzeit aufzubewahren.
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Anderungen von Vertragen wahrend ihrer Laufzeit

§366. (1) Wesentliche Anderungen von Vertrdgen und Rahmenvereinbarungen wiahrend ihrer
Laufzeit sind nur nach einer erneuten Durchfilhrung eines Vergabeverfahrens zulissig. Eine Anderung
eines Vertrages oder einer Rahmenvereinbarung ist wesentlich, wenn sie dazu fihrt, dass sich der Vertrag
oder die Rahmenvereinbarung erheblich vom urspringlichen Vertrag bzw. der urspringlichen
Rahmenvereinbarung unterscheidet.

(2) Unbeschadet des Abs. 3 ist eine Anderung jedenfalls als wesentliche Anderung anzusehen, wenn
eine der folgenden Voraussetzungen erfllt ist:

1.

3.

4.

mit der Anderung werden Bedingungen eingefiihrt, die, wenn sie fiir das urspriingliche
Vergabeverfahren gegolten hatten,

a) die Zulassung anderer als der urspriinglich ausgewahlten Bewerber oder

b) die Annahme eines anderen als des urspriinglich angenommenen Angebotes ermdglicht hatten
oder

c) das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hétten, oder

.mit der Anderung wird das wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertrages oder der

Rahmenvereinbarung zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben, die im
urspriinglichen Vertrag bzw. der urspriinglichen Rahmenvereinbarung nicht vorgesehen war,
oder

mit der Anderung wird der Umfang des Vertrages oder der Rahmenvereinbarung erheblich
ausgeweitet oder verringert, oder

ein neuer Vertragspartner ersetzt den Auftragnehmer, an den der Auftraggeber den Auftrag
urspriinglich vergeben hatte, in anderen als den in Abs. 3 Z 3 vorgesehenen Féllen.

_ (3) Folgende Anderungen von Vertragen und Rahmenvereinbarungen sind als unwesentliche
Anderungen anzusehen:

1.

Anderungen der Auftragssumme, sofern sie

a) die betreffenden, in § 12 Abs. 1 bzw. § 185 Abs. 1 genannten Schwellenwerte und

b) 10% der urspriinglichen Auftragssumme bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen bzw. 15%
der urspriinglichen Auftragssumme bei Bauauftragen

nicht Ubersteigen. Der Gesamtcharakter des Vertrages oder der Rahmenvereinbarung darf sich

aufgrund der Anderungen nicht verandern. Im Falle mehrerer aufeinander folgender Anderungen

wird deren Wert auf der Grundlage des kumulierten Nettowertes der aufeinander folgenden

Anderungen bestimmt.

. Anderungen, die unabhingig von ihrem Wert in den urspriinglichen Ausschreibungsunterlagen in

klar, préazise und eindeutig formulierten Uberpriifungsklauseln oder Optionen vorgesehen sind.
Diese Klauseln miissen Angaben zu Umfang und Art der moglichen Anderungen oder Optionen
sowie zu den Bedingungen enthalten, unter denen sie zur Anwendung gelangen kdnnen, und
diirfen keine Anderungen oder Optionen vorsehen, die den Gesamtcharakter des Vertrages oder
der Rahmenvereinbarung verandern wiirden.

. Wenn ein neuer Vertragspartner den Auftragnehmer ersetzt, an den der Auftraggeber den Auftrag

urspriinglich vergeben hatte, aufgrund

a) einer eindeutig formulierten Uberpriifungsklausel oder Option gemaR Abs. 3 Z 2 oder

b) der Tatsache, dass ein anderer Unternehmer, der die urspringlich festgelegten
Eignungskriterien erfullt, im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung — einschlieflich
Ubernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz — ganz oder teilweise an die Stelle des
urspriinglichen Auftragnehmers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Anderungen des
Vertrages zur Folge hat und nicht dazu dient, die Anwendung der Vorschriften dieses
Bundesgesetzes zu umgehen, oder

c) der Tatsache, dass der Auftraggeber selbst die Verpflichtungen des Auftragnehmers gegentiber
dessen Subunternehmern tbernimmt.

. Anderungen, die unabhingig von ihrem Wert nicht als wesentliche Anderung im Sinne der

ADbs. 1 und 2 anzusehen sind.

. Zusétzliche Leistungen des urspriinglichen Auftragnehmers, die erforderlich geworden sind und

nicht in den urspringlichen Ausschreibungsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des
Auftragnehmers

a) aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden nicht erfolgen kann und
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b) mit erheblichen Schwierigkeiten oder betréchtlichen Zusatzkosten fir den Auftraggeber
verbunden ware.

6. Bei Vorliegen folgender VVoraussetzungen:

a) die Anderung wurde aufgrund von Umsténden erforderlich, die ein seiner Sorgfaltspflicht
nachkommender Auftraggeber nicht vorhersehen konnte, und

b) der Gesamtcharakter des Auftrages verandert sich aufgrund der Anderung nicht.

Sofern es sich um Vertrage und Rahmenvereinbarungen handelt, die nach Durchfiihrung eines Verfahrens
gemé&R den Bestimmungen des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes abgeschlossen wurden, darf im Fall der
Z 5 oder 6 der Gesamtwert der zusétzlichen Leistungen (berdies 50% des Wertes des urspringlichen
Auftrages nicht tbersteigen. Werden mehrere aufeinander folgende Anderungen vorgenommen, so gilt
dies filr den Wert jeder einzelnen Anderung. Derartige aufeinander folgende Anderungen diirfen nicht mit
dem Ziel vorgenommen werden, die Anwendung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen.

(4) Der Auftraggeber hat im Oberschwellenbereich die Anderung eines Vertrages oder einer
Rahmenvereinbarung gemaR Abs.3 Z5 oder 6 gemaR den 8861 und 62 oder 231 und 232
bekanntzugeben.

(5) Enthalt der Vertrag eine Indexierungsklausel, so ist fir die Berechnung der in Abs. 3Z 1,5 und 6
genannten Auftragssumme bzw. des Wertes die angepasste Auftragssumme bzw. der angepasste Wert als
Referenzwert heranzuziehen. Enthalt der Vertrag keine Indexierungsklausel, so ist fiir die Berechnung der
angepassten Auftragssumme bzw. des angepassten Wertes die durchschnittliche Inflationsrate in
Osterreich heranzuziehen.

Verpflichtung zur Kiindigung von Vertréagen

8 367. Der Auftraggeber hat einen Vertrag unverziglich zu kiindigen, wenn

1. der Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung gemaR 8 78 Abs. 1 Z 1 bzw. § 249
Abs. 1 vom Vergabeverfahren auszuschlieen gewesen wére oder

2. der Vertrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen geméR dem AEUV oder
der Richtlinie 2014/24/EU bzw. der Richtlinie 2014/25/EU, die der Gerichtshof der Européischen
Union in einem Verfahren nach Artikel 258 AEUV festgestellt hat, nicht an den Auftragnehmer
héatte vergeben werden diirfen.

Meldepflichten bei Bauauftragen

8§ 368. (1) Unmittelbar nach Erteilung des Zuschlages eines Bauauftrages bzw. der Vergabe eines
Loses eines Bauauftrages, dessen Auftragssumme 100 000 Euro Ubersteigt, hat der Auftraggeber
elektronisch mittels Webanwendung folgende Daten in die Baustellendatenbank (§ 31a des Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes — BUAG, BGBI. Nr. 414/1972) der Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse einzutragen:

1. Name und Anschrift sowie Befugnisse des Auftragnehmers,

2. Auftragssumme,  Kurzbeschreibung des  Auftragsgegenstandes,  Ausflihrungsort  und
voraussichtlicher Ausfuhrungsbeginn sowie voraussichtliche Ausfiihrungsdauer des Bauauftrages
und

3. sofern fiir einen bestimmten Leistungsteil nur ein Subunternehmer im Angebot angegeben wurde,
folgende Daten hinsichtlich dieses Auftragsteiles: Name, Anschrift, Befugnisse des bei der
Ausfuhrung des Auftrages eingesetzten Subunternehmers, Auftragssumme, Kurzbeschreibung
des Auftragsgegenstandes, Ausflihrungsort, voraussichtlicher ~Ausflihrungsbeginn  sowie
voraussichtliche Ausfuihrungsdauer.

(2) Auftraggeber haben Uberdies elektronisch mittels Webanwendung folgende Daten in die
Baustellendatenbank der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse einzutragen:

1. sofern fur einen bestimmten Leistungsteil mehrere Subunternehmer im Angebot angegeben
wurden, vor Beginn der Leistungserbringung: Kennzahl des Auftrages, Name, Anschrift,
Befugnisse des bei der Ausfiihrung des Leistungsteiles tatsachlich eingesetzten Subunternehmers
sowie Auftragssumme, Kurzbeschreibung des Auftragsgegenstandes, Ausfiihrungsort,
voraussichtlicher Ausflihrungsbeginn und voraussichtliche Ausfuhrungsdauer des jeweiligen
Auftragsteiles;

2. unmittelbar nach Erteilung der Zustimmung des Auftraggebers zum Einsatz eines nicht im
Angebot des Auftragnehmers bekannt gegebenen Subunternehmers: Kennzahl des Auftrages,
Name, Anschrift, Befugnisse des bei der Ausfuhrung des Auftrages tatsachlich eingesetzten
Subunternehmers sowie Auftragssumme, Kurzbeschreibung des Auftragsgegenstandes,
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Ausfuhrungsort, voraussichtlicher Ausfihrungsbeginn und voraussichtliche Ausflihrungsdauer
des jeweiligen Auftragsteiles;

3. sonstige allféllige Berichtigungen oder Ergdnzungen.
Empfang und Verarbeitung elektronischer Rechnungen

8 369. Der Auftraggeber hat bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich elektronische
Rechnungen, die der gemal Art.3 Abs.2 der Richtlinie 2014/55/EU (ber die elektronische
Rechnungsstellung bei offentlichen Auftrdgen, ABI. Nr. L 133 vom 06.05.2014 S. 1, kundgemachten
européischen Norm fiir die elektronische Rechnungsstellung und einer der von der Kommission
verdffentlichten Syntaxen entsprechen, anzunehmen und zu verarbeiten.

Schadenersatzanspriiche

§ 370. (1) Bei hinreichend qualifiziertem VerstoRl gegen dieses Bundesgesetz oder die aufgrund
dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen durch Organe des Auftraggebers oder einer
vergebenden Stelle hat ein Ubergangener Bewerber oder Bieter gegen den Auftraggeber, dem das
Verhalten der Organe zuzurechnen ist, Anspruch auf Ersatz der Kosten der Angebotsstellung und der
Kosten der Teilnahme am Vergabeverfahren.

(2) Kein Anspruch nach Abs. 1 besteht, wenn nach Zuschlagserteilung oder nach Erklarung des
Widerrufes eines Vergabeverfahrens durch die jeweils zustdndige Vergabekontrollbehtrde festgestellt
worden ist, dass der Ubergangene Bewerber oder Bieter auch bei Einhaltung der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes und der hierzu ergangenen Verordnungen keine echte Chance auf Erteilung des
Zuschlages gehabt hatte oder wenn der Geschadigte den Schaden durch Beantragung einer einstweiligen
Verfiigung sowie durch Stellen eines Nachprifungsantrages hatte abwenden kdnnen.

(3) Alternativ zu dem in Abs. 1 genannten Anspruch hat der Ubergangene Bieter, auf dessen Angebot
der Zuschlag hatte erteilt werden missen, bei hinreichend qualifiziertem Versto3 gegen dieses
Bundesgesetz oder die aufgrund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen durch Organe des
Auftraggebers oder einer vergebenden Stelle gegen den Auftraggeber, dem das Verhalten der Organe
zuzurechnen ist, Anspruch auf Ersatz des Erfullungsinteresses.

(4) Kein Anspruch nach Abs. 3 besteht, wenn nach Zuschlagserteilung oder nach Erklarung des
Widerrufes eines Vergabeverfahrens durch die jeweils zustdndige Vergabekontrollbehorde festgestellt
worden ist, dass der Ubergangene Bieter auch bei Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
und der hierzu ergangenen Verordnungen keine echte Chance auf Erteilung des Zuschlages gehabt hatte
oder wenn der Geschédigte den Schaden durch Beantragung einer einstweiligen Verfligung sowie durch
Stellen eines Nachprifungsantrages hatte abwenden kénnen.

Ruckgriff gegen den beginstigten Bieter

8§ 371. Der gemaR § 370 Ersatz leistende Auftraggeber kann gegen den begiinstigten Bieter Rickgriff
nehmen, wenn die Rechtsverletzung eine gerichtlich strafbare Handlung darstellt und sich der Beginstigte
oder Personen, deren er sich bei der Teilnahme am Vergabeverfahren bedient hat, daran im Sinne des
§ 12 StGB beteiligt haben. Diese Person haftet mit dem Schuld tragenden Organ des Auftraggebers bzw.
der vergebenden Stelle solidarisch, soweit dieses nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBI.
Nr. 80/1965, haftet.

Rucktrittsrecht des Auftraggebers vom Vertrag

8 372. Der Auftraggeber kann einen Vertrag kiindigen, wenn

1. der Vertrag wéhrend seiner Laufzeit ohne Durchfiihrung eines neuen Vergabeverfahrens gemal
8§ 366 Abs. 1 wesentlich geandert wurde oder

2. der Auftragnehmer, eine Person gemdal den §8 78 Abs. 2 Z 1 oder 249 Abs. 1 oder eine Person,
deren sich der Auftragnehmer bei der Teilnahme am Vergabeverfahren bedient hat, eine
gerichtlich strafbare Handlung begangen hat, die geeignet war, die Entscheidung Uber die
Zuschlagserteilung zu beeinflussen.

Verhaltnis zu sonstigen Rechtsvorschriften

§373. Im Ubrigen bleiben die nach anderen Rechtsvorschriften bestehenden Ersatzanspriiche,
Unterlassungsanspriiche, Solidarhaftungen sowie Rucktritts- und andere Gestaltungsrechte unber(hrt.

Zustandigkeit und Verfahren

8 374. (1) Zur Entscheidung tber Anspriiche gemé&R den 88 370 bis 372 ist ohne Rucksicht auf den
Streitwert in erster Instanz der mit der Austbung der allgemeinen Gerichtsbarkeit in burgerlichen
Rechtssachen betraute Gerichtshof ausschlieBlich zustandig, in dessen Sprengel der Auftraggeber seinen
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Sitz hat. Fehlt im Inland ein solcher Gerichtsstand, so ist das Landesgericht flr Zivilrechtssachen Wien
zustandig.

(2) Eine Schadenersatzklage ist nur zulassig, wenn zuvor eine Feststellung der jeweils zustandigen
Vergabekontrollbehorde erfolgt ist, dass

1. der Zuschlag wegen eines Verstoles gegen dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen
Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht nicht gem&R den Angaben in der
Ausschreibung dem Angebot mit dem niedrigsten Preis oder dem technisch und wirtschaftlich
glinstigsten Angebot erteilt wurde, oder

2. die Durchfuhrung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung bzw. ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb wegen eines Verstolles gegen dieses Bundesgesetz, die
hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht rechtswidrig war,
oder

3. die Zuschlagserteilung ohne Mitteilung der Zuschlagsentscheidung wegen eines Verstol3es gegen
dieses Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares
Unionsrecht rechtswidrig war, oder

4. der Zuschlag bei der Vergabe einer Leistung aufgrund einer Rahmenvereinbarung oder eines
dynamischen Beschaffungssystems wegen eines Verstoles gegen § 155 Abs.5 bis 9, § 162
Abs. 1 bis 5, § 316 Abs. 1 bis 3 oder § 323 Abs. 1 bis 5 rechtswidrig war, oder

5. die Erklarung des Widerrufes eines Vergabeverfahrens wegen eines Verstoles gegen dieses
Bundesgesetz, die hierzu ergangenen Verordnungen oder unmittelbar anwendbares Unionsrecht
rechtswidrig war, oder

6. der Auftraggeber nach erheblicher Uberschreitung der Zuschlagsfrist und entgegen dem
Ersuchen des Bieters um Fortfihrung des Verfahrens das Verfahren weder durch eine
Widerrufserklarung oder Zuschlagserteilung beendet noch das Verfahren in angemessener Weise
fortgefiihrt hat.

Dies gilt auch fiir die in § 370 Abs. 3 genannten Anspriche. Unbeschadet des Abs. 5 sind das ordentliche
Gericht und die Parteien des Verfahrens vor einer Vergabekontrollbehérde an eine solche Feststellung
gebunden.

(3) Abweichend von Abs. 2 ist eine Schadenersatzklage zuléssig, wenn die Erklarung des Widerrufes
eines Vergabeverfahrens zulédssig war, aber vom Auftraggeber durch einen hinreichend qualifizierten
Verstol? gegen andere Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die hierzu ergangenen Verordnungen oder
gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht verursacht wurde. Eine derartige Schadenersatzklage ist
unzuldssig, sofern die behauptete Verursachung der Erklarung des Widerrufes in einem Verstof? besteht,
der im Rahmen eines Nachprifungsverfahrens geltend gemacht hétte werden kdnnen.

(4) Die Geltendmachung von Anspriichen aus unlauterem Wettbewerb ist nur zuléssig, wenn zuvor
eine Feststellung der jeweils zustdndigen Vergabekontrollbehdrde geméalR Abs. 2 erfolgt ist, es sei denn,
der Klager ist oder war zu einer Einleitung eines Feststellungsverfahrens geméall § 353 Abs. 1 nicht
berechtigt. Unbeschadet des Abs. 5 sind das ordentliche Gericht und die Parteien des Verfahrens vor einer
Vergabekontrollbehdrde an eine solche Feststellung gebunden.

(5) Ist die Entscheidung des Rechtsstreites von der Frage der Rechtswidrigkeit einer Entscheidung
einer Vergabekontrollbehdrde abhdngig und halt das ordentliche Gericht die Entscheidung fir
rechtswidrig, so hat es das Verfahren zu unterbrechen und beim Verwaltungsgerichtshof mit Antrag
gemal Art. 133 Abs. 2 B-VG die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Entscheidung zu begehren. Nach
Einlangen des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes hat das ordentliche Gericht das Verfahren
fortzusetzen und den Rechtsstreit unter Bindung an die Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes
zu entscheiden.

Wirkung eines aufhebenden Erkenntnisses auf den abgeschlossenen Vertrag

§375. Wird eine Entscheidung einer Vergabekontrollbehorde vom Verfassungs- oder
Verwaltungsgerichtshof aufgehoben und wurde vor der Entscheidung des Verfassungs- oder des
Verwaltungsgerichtshofes der Zuschlag erteilt, so haben sowohl das aufhebende Erkenntnis als auch die
gegebenenfalls nachfolgende Feststellung der Vergabekontrollbehérde, dass die angefochtene
Entscheidung des Auftraggebers rechtswidrig war, keine Auswirkungen auf den abgeschlossenen Vertrag.

Bestimmungen Uber Schiedsgerichtsbarkeit

8§ 376. Fir die Félle, in denen ein Schiedsgericht vereinbart ist, ist die Geltung der Vorschriften des
4. Abschnittes des 6. Teiles der Zivilprozessordnung vorzusehen. Abweichungen zu diesen Vorschriften
durfen in der Ausschreibung nicht vorgesehen werden. Die Bundesregierung kann mit Verordnung unter
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Wahrung der Grundséatze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit ndhere Festlegungen
hinsichtlich der dabei zugrunde zu legenden Honorarordnung treffen.

6. Teil
Straf-, Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Strafbestimmungen

8§ 377. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht gemaR Art. 20 B-VG weisungsgebunden sind,
oder als von einem Verfahren zwischen der Republik Osterreich und der Kommission betroffene
vergebende Stelle oder betroffener Unternehmer seine Bekanntmachungs-, Bekanntgabe- Mitteilungs-,
Auskunfts- oder Vorlagepflichten gemaR den 8§ 9 Abs. 2, 35 Abs. 3, 36 Abs. 2, 37 Abs. 2, 50, 52, 56, 57,
59 bis 62, 64 bis 66, 138 Abs. 6, 178 Abs. 2, 181 Abs. 5, 183 Abs. 2, 219, 225, 226, 228 bis 232, 234 bis
237, 301 Abs. 4, 358, 360 bis 362 und 366 Abs. 4 verletzt, begeht eine Verwaltungsibertretung und ist
mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.

(2) Wer als Auftraggeber seiner Verpflichtung zur Kundigung eines Vertrages gemai § 367 nicht
unverziglich nachkommt, begeht eine Verwaltungsibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30%
der Auftragssumme zu bestrafen.

(3) Verwaltungsstrafen gemal Abs. 1 und 2 sind von der Bezirksverwaltungsbehorde, im Gebiet
einer Gemeinde, fur das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehdrde erster Instanz ist, von der
Landespolizeidirektion, zu verhéngen.

Inkrafttretens-, AuRerkrafttretens- und Ubergangsvorschriften

§ 378. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der Eintrédge im Inhaltsverzeichnis zu den 8§ 62,
66, 232 und 237 und der 88 62 samt Uberschrift, 66 samt Uberschrift, 80 Abs. 6 und 7, 232 samt
Uberschrift, 237 samt Uberschrift, 251 Abs. 6 und 7, 369 und des 2. Abschnittes von Anhang V111 samt
Uberschrift mit XX.XX.2017 in Kraft. Zugleich tritt das Bundesvergabegesetz 2006 — BVergG 2006,
BGBI. I Nr. 17/2006, auRer Kraft.

_ (2) Die Eintrage im Inhaltsverzeichnis zu den 88 62, 66, 232 und 237 sowie die 8§ 62 samt
Uberschrift, 66 samt Uberschrift, 80 Abs. 6 und 7, 232 samt Uberschrift, 237 samt Uberschrift, 251
Abs. 6 und 7 und der 2. Abschnitt von Anhang V111 samt Uberschrift treten mit 18. Oktober 2018 in
Kraft.

(3) 8369 tritt fur die in Anhang Il genannten Auftraggeber 18 Monate, fiir alle (brigen
Auftraggeber 30 Monate nach Verdffentlichung der Fundstelle der europdischen Norm fir die
elektronische Rechnungsstellung und der Liste der Syntaxen gemaR Art. 3 Abs.2 der Richtlinie
2014/55/EU im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft. Der Bundeskanzler hat die Fundstelle der
Veroffentlichung der europdischen Norm fir die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der
Syntaxen sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens kundzumachen.

(4) Fir das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. xxx/2017 neu gefassten
Bestimmungen gilt Folgendes: Die im Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemaR Abs. 1 und 2
bereits eingeleiteten Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen
Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage zu Ende zu fihren. Die im Zeitpunkt des In- bzw.
AuRerkrafttretens gemals Abs. 1 und 2 beim Bundesverwaltungsgericht anhéngigen Verfahren sind vom
Bundesverwaltungsgericht nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens
geltenden Rechtslage fortzufiihren. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum Zeitpunkt gemaR Abs. 1
und 2 bereits beendet sind, richtet sich die Durchfiihrung von Feststellungsverfahren nach der zum
Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.

Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen

8 379. Verordnungen und Kundmachungen aufgrund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen
Fassung kénnen bereits vom Tag der Kundmachung des jeweiligen Bundesgesetzes an erlassen, jedoch
nicht vor diesem in Kraft gesetzt werden.

Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes

§380. Soweit in anderen Rechtsvorschriften des Bundes auf Bestimmungen des
Bundesvergabegesetzes 2002 oder des Bundesvergabegesetzes 2006 verwiesen wird, treten an deren
Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.
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Ubereinkommen iber das 6ffentliche Beschaffungswesen

§381. Das Ubereinkommen (iber das offentliche Beschaffungswesen, ABI. Nr.L 336 vom
23. Dezember 1994 S. 273, bleibt unberdihrt.

Vollziehung

§ 382. (1) Soweit die Vollziehung der in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten nicht
Landessache ist, ist mit der VVollziehung
1. der 8819, 48 Abs. 13, 59 Abs. 1, 147 Abs. 4, 192, 217 Abs. 13, 229 Abs. 1, 303 Abs. 3, 309
Abs. 2, 340 Abs. 1 Z 2, 358 Abs. 2 bis 5, 360 Abs. 2, 3, 6 und 7, 361, 378 Abs. 3 und 382 Abs. 2
der Bundeskanzler,

2. des §358 Abs. 2 vierter Satz und des § 362 der Bundeskanzler und der Bundesminister fiir
Europa, Integration und Auferes,

3. der 88 54 Abs. 1 und 223 Abs. 1 der Bundeskanzler und der Bundesminister fir Finanzen,

4. des § 184 Abs. 4 und 5 und des § 358 Abs. 2 erster und zweiter Satz der Bundesminister fur
Europa, Integration und Auferes,

5.des §184 Abs. 4 finfter und sechster Satz der Bundesminister fir Europa, Integration und
AulReres und der Bundesminister fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft,

6. des § 360 Abs. 5 und der §§ 370 bis 374 der Bundesminister fiir Justiz,

7. des § 184 Abs. 4 erster bis vierter Satz, Abs. 5 siebenter und achter Satz und Abs. 7, sowie der
8§ 329 Abs. 3 und 359 Abs. 4 der Bundesminister fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft,

8. der Ubrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit nur der Wirkungsbereich eines
Bundesministers betroffen ist, dieser Bundesminister, und

9. im Ubrigen die Bundesregierung
betraut.

(2) Soweit volkerrechtliche Verpflichtungen Osterreichs oder die Anderung unionsrechtlicher
Vorschriften dies erfordern oder dies aufgrund unionsrechtlicher Vorschriften zuléssig ist, kann der
Bundeskanzler durch Verordnung bestimmen, dass anstelle der Anhange I bis XX andere Abgrenzungen
des Geltungsbereiches malgeblich oder anstelle der aus den Anhangen ersichtlichen andere Listen der
Berufsbezeichnungen oder Unionsvorschriften bzw. Angaben fiir Bekanntmachungen zu verwenden sind
oder andere Merkmale fiir die Veroffentlichung bzw. andere Anforderungen an die Vorrichtungen fir die
Entgegennahme von elektronisch Uibermittelten Datensétzen gelten oder andere Daten zur Berechnung der
Uber die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten von StraBenfahrzeugen heranzuziehen sind oder andere
Anforderungen an die Energieeffizienz bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftragen zu
beachten sind.

Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen

8 383. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen
wird, ist dies als Verweisung auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen.

(2) Alle in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten
gleichermal3en fir Personen sowohl weiblichen als auch méannlichen Geschlechts.

Bezugnahme auf Rechtsakte der Union

8§ 384. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der Union umgesetzt bzw.
beriicksichtigt:

1. Verordnung (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln fir die Fristen, Daten
und Termine, ABI. Nr. L 124 vom 08.06.1971 S. 1.

2. Richtlinie 89/665/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fur die
Anwendung der Nachprufungsverfahren im Rahmen der Vergabe offentlicher Liefer- und
Bauauftrage (Rechtsmittelrichtlinie), ABI. Nr. L 395 vom 30.12.1989 S. 33, zuletzt gedndert
durch die Richtlinie 2014/23/EU uber die Konzessionsvergabe, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014
S. L

3. Richtlinie 92/13/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fur die
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften tber die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor
(Sektorenrechtsmittelrichtlinie), ABI. Nr. L 76 vom 23.03.1992 S. 14, zuletzt geéndert durch die
Richtlinie 2014/23/EU Uber die Konzessionsvergabe, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1.

4. Richtlinie 94/22/EG uber die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion,
Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen, ABI. Nr. L 164 vom 30.06.1994 S. 3.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

178 von 236

. Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 Uber das Gemeinsame Vokabular fir offentliche Auftrage

(CPV), ABI. Nr.L 340 vom 16.12.2002 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG)
Nr. 569/2009 zur Anpassung einiger Rechtsakte, fiir die das Verfahren des Artikels 251 des
Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/EG in Bezug auf das Regelungsverfahren mit
Kontrolle; Anpassung an das Regelungsverfahren mit Kontrolle — Vierter Teil, ABI. Nr. L 188
vom 18.07.2009 S. 14.

. Richtlinie 2007/24/EG zur Aufhebung der Richtlinie 71/304/EWG zur Aufhebung der

Beschrankungen des freien Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiet der éffentlichen Bauauftréage
und bei offentlichen Bauauftrdgen, die an die Auftragnehmer (ber ihre Agenturen oder
Zweigniederlassungen vergeben werden, ABI. Nr. L 154 vom 14.06.2007 S. 22.

. Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 uber &ffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und

StralRe und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70, ABI.
Nr. L 315 vom 03.12.2007 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 zur Anderung
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Offnung des Marktes fiir inlandische
Schienenpersonenverkehrsdienste, ABI. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 22.

. Entscheidung 2008/585/EG zur Freistellung der Erzeugung von Strom in Osterreich von der

Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste,
ABI. Nr. L 188 vom 16.07.2008 S. 28.

. Richtlinie 2009/33/EG uber die Forderung sauberer und energieeffizienter Stralenfahrzeuge,

ABI. Nr. L 120 vom 15.05.2009 S. 5, zuletzt ge&ndert durch die Berichtigung ABI. Nr. L 37 vom
11.02.2011 S. 30.

Richtlinie 2009/52/EG (ber Mindeststandards fur Sanktionen und MaRnahmen gegen
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehorige ohne rechtméRigen Aufenthalt beschéftigen, ABI.
Nr. L 168 vom 30.06.2009 S. 24, in der Fassung der Berichtigung ABIL. Nr.L 208 vom
03.08.2012 S. 22.

Richtlinie 2009/81/EG (ber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-,
Liefer- und Dienstleistungsauftrdge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur
Anderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG, ABI. Nr. L 216 vom 20.08.2009 S. 76,
zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2015/2340 zur Anderung der Richtlinie 2009/81/EG
im Hinblick auf die Schwellenwerte fir Auftragsvergabeverfahren, ABI. Nr. L 330 vom
16.12.2015 S. 14.

Beschluss 2010/142/EU zur Ausnahme bestimmter Dienste des Postsektors in Osterreich von der
Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG, ABI. Nr. L 56 vom 06.03.2010 S. 8.

Richtlinie 2011/7/EU zur Bekdmpfung von Zahlungsverzug im Geschéftsverkehr, ABI. Nr. L 48
vom 23.02.2011 S. 1.

Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Anderung der Richtlinien 2009/125/EG und
2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG, ABI. Nr. L 315
vom 14.11.2012 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2013/12/EU zur Anpassung der Richtlinie
2012/27/EU zur Energieeffizienz aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien, ABI. Nr. L 141
vom 28.05.2013 S. 28, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 113 vom 25.04.2013 S. 24.

Richtlinie 2013/16/EU zur Anpassung einiger Richtlinien im Bereich der Vergabe 6ffentlicher
Auftrage aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien, ABI. Nr. L 158 vom 10.06.2013, S. 184.

Richtlinie 2014/23/EU (ber die Konzessionsvergabe, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 1, in der
Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2172, ABI. Nr. L 307 vom 25.11.2015 S. 9, in
der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 114 vom 05.05.2015 S. 24.

Richtlinie 2014/24/EU Uber die 6ffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/18/EG, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 65.

Richtlinie 2014/25/EU Uber Vergabe von Auftrdgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/17/EG, ABI. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 243.

Richtlinie 2014/55/EU Uber die elektronische Rechnungsstellung bei 6ffentlichen Auftrégen,
ABI. Nr. L 133 vom 06.05.2014 S. 1.

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 zur Einfuhrung von Standardformularen fur die
Veroffentlichung von Vergabebekanntmachungen fir ¢ffentliche Auftrdge und zur Aufhebung
der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 842/2011, ABI. Nr. L 296 vom 12.11.2015 S. 1.
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2016/7 zur Einfuhrung des Standardformulars fur die
Einheitliche Europdische Eigenerklarung, ABI. Nr. L 3 vom 06.01.2016 S. 16.



22. Durchfuhrungsbeschluss

(EU) 2016/1804 iiber
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die Durchfiihrungsmodalitdten fur die

Anwendung der Artikel 34 und 35 der Richtlinie 2014/25/EU (ber die Vergabe von Auftragen
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste, ABI. Nr. L 275 vom 12.10.2016 S. 39.

Anhang |

Verzeichnis der Tatigkeiten entsprechend der Allgemeinen Systematik der
Wirtschaftszweige geméal3 § 5 Z 1 bzw. § 177

NACE??

ABSCHNITT F

BAUGEWERBE

CPV Code

Abteilung

Gruppe | Klasse

Gegenstand

Bemerkungen

45

Baugewerbe

Diese Abteilung umfasst:
- Neubau, Renovierung und
gewohnliche Instandsetzung

45000000

45.1

Vorbereitende
Baustellenarbeiten

45100000

45.11

Abbruch von
Gebéauden,
Erdbewegungs-
arbeiten

Diese Klasse umfasst:

- Abbruch von Gebéuden und
anderen Bauwerken

- Aufrdumen von Baustellen

- Erdbewegungen:
Ausschachtung, Erdauffillung,
Einebnung und Planierung von
Baugelénde, Grabenaushub,
Felsabbau, Sprengen usw.

- ErschlieBung von Lagerstatten
- Auffahren von Grubenbauen,
Abraumen des Deckgebirges und
andere Aus- und
Vorrichtungsarbeiten

Diese Klasse umfasst ferner:

- Baustellenentwésserung

- Entwdsserung von land- und
forstwirtschaftlichen Flachen

45110000

45.12

Test- und
Suchbohrung

Diese Klasse umfasst:

- Test-, Such- und Kernbohrung
flir bauliche, geophysikalische,
geologische oder ahnliche
Zwecke.

Diese Klasse umfasst nicht:

- Erdol- und Erdgasbohrungen zu
Forderzwecken (s. 11.20)

- Brunnenbau (s. 45.25)

- Schachtbau (s. 45.25)

- Exploration von Erdél- und
Erdgasfeldern, geophysikalische,
geologische und seismische
Messungen (s. 74.20)

45120000

45.2

Hoch- und
Tiefbau

45200000
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45.21

Hochbau,
Briicken- und
Tunnelbau uA

Diese Klasse umfasst:

- Errichtung von Geb&uden aller
Art, Errichtung von Briicken,
Tunneln uA

- Briicken (einschlieBlich fur
HochstraRen), Viadukte, Tunnel
und Unterflihrungen

- Rohrfernleitungen, Fernmelde-
und
Energielibertragungsleitungen

- stadtische Rohrleitungs- und
Kabelnetze

- dazugehorige Arbeiten

- Herstellung von
Fertigteilbauten aus Beton auf
der Baustelle

Diese Klasse umfasst nicht:

- Erbringung von
Dienstleistungen bei der Erddl-
und Erdgasforderung (s. 11.20)
- Errichtung vollstéandiger
Fertigteilbauten aus selbst
gefertigten Teilen, soweit nicht
aus Beton (s. Abteilungen 20, 26
und 28)

- Bau von Sportplatzen, Stadien,
Schwimmbdadern, Sporthallen
und anderen Sportanlagen (ohne
Gebéude) (s. 45.23)

- Bauinstallation (s. 45.3)

- sonstiges Baugewerbe (s. 45.4)
- Tatigkeiten von Architektur-
und Ingenieurbdros (s. 74.20)

- Projektleitung (s. 74.20)

45210000
auler:
-45213316
45220000
45231000
45232000

45.22

Dachdeckerei,
Abdichtung und
Zimmerei/
Zimmermeister

Diese Klasse umfasst:

- Errichtung von Dédchern

- Dachdeckung

- Abdichtung gegen Wasser und
Feuchtigkeit

45261000

45.23

Straflenbau und
Eisenbahnoberbau

Diese Klasse umfasst:

- Bau von Autobahnen, Strafien
und Wegen

- Bau von Bahnverkehrsstrecken
- Bau von Rollbahnen

- Bau von Sportplatzen, Stadien,
Schwimmbadern, Tennis- und
Golfpléatzen (ohne Gebéude)

- Markierung von Fahrbahnen
und Parkplatzen

Diese Klasse umfasst nicht:

- Vorbereitende Erdbewegungen
(s. 45.11)

45212212
und DAO3
45230000
ausgenom
men:
-45231000
-45232000
-45234115

45.24

Wasserbau

Diese Klasse umfasst:

- Bau von:

- WasserstralRen, Hafen
(einschlieBlich Jachthafen),
Flussbauten, Schleusen usw.
- Talsperren und Deichen

- Nassbaggerei

- Unterwasserarbeiten

45240000
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45.25

Spezialbau und
sonstiger Tiefbau

Diese Klasse umfasst:

- spezielle Tatigkeiten im Hoch-
und Tiefbau, die besondere
Fachkenntnisse bzw.
Ausriistungen erfordern;

- Herstellen von Fundamenten
einschlieBlich Pfahlgriindung

- Brunnen- und Schachtbau

- Montage von fremdbezogenen
Stahlelementen

- Eisenbiegerei

- Mauer- und Pflasterarbeiten

- Auf- und Abbau von Gerlisten
und beweglichen Arbeitsbiihnen
einschlieBlich deren Vermietung
- Schornstein-/Rauchfangs-,
Feuerungs- und Industrieofenbau
Diese Klasse umfasst nicht:

- Vermietung von Ger{isten ohne
Auf- und Abbau (s. 71.32)

45250000
45262000

45.3

Bauinstallation

45300000

45.31

Elektroinstallation

Diese Klasse umfasst:

- Installation oder Einbau in
Gebduden und anderen
Bauwerken von:

- elektrischen Leitungen und
Armaturen

- Kommunikationssystemen
- Elektroheizungen

- Rundfunk- und
Fernsehantennen (fur
Wohngebéude)

- Feuermeldeanlagen

- Einbruchsicherungen

- Aufzligen und Rolltreppen
- Blitzableitern usw.

45213316
45310000
auller:
-45316000

45.32

Déammung gegen
Kalte, Warme,
Schall und
Erschitterung

Diese Klasse umfasst:

- DAmmung gegen Kaélte,
Warme, Schall und
Erschitterung in Gebauden und
anderen Bauwerken

Diese Klasse umfasst nicht:

- Abdichtung gegen Wasser und
Feuchtigkeit (s. 45.22)

45320000

45.33

Klempnerei/
Installateur, Gas-,
Wasser-, Heizungs-
und
Liftungsinstallation

Diese Klasse umfasst:

- Installation oder Einbau in
Gebduden und anderen
Bauwerken von:

- Sanitaranlagen sowie
Ausfuhrung von Klempner-
/Installateurarbeiten

- Gasarmaturen

- Geréten und Leitungen fur
Heizungs-, Liftungs-, Kuhl- und
Klimaanlagen

- Sprinkleranlagen

Diese Klasse umfasst nicht:
- Installation von
Elektroheizungen (s. 45.31)

45330000
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45.34

Sonstige
Bauinstallation

Diese Klasse umfasst:

- Installation von Beleuchtungs-
und Signalanlagen fiir Stralen,
Eisenbahnen, Flughafen und
Héfen

- Installation von Ausristungen
und Befestigungselementen
a.n.g. in Gebauden und anderen
Bauwerken

45234115
45316000
45340000

454

Sonstiger Aushau

45400000

45.41

Anbringen von
Stuckaturen,
Gipserei und
Verputzerei

Diese Klasse umfasst:

- Stuck-, Gips- und
Verputzarbeiten einschlief3lich
damit verbundener
Lattenschalung in und an
Gebéuden und anderen
Bauwerken

45410000

45.42

Bautischlerei
und -schlosserei

Diese Klasse umfasst:

- Einbau von fremdbezogenen
Turen, Toren, Fenstern, Rahmen
und Zargen, Einbaukichen,
Treppen, Ladeneinrichtungen uA
aus Holz oder anderem Material
- Einbau von Decken,
Wandvertéfelungen, beweglichen
Trennwanden uA
Innenausbauarbeiten

Diese Klasse umfasst nicht:

- Verlegen von Parkett- und
anderen Holzbdden (s. 45.43)

45420000

45.43

FuBboden-, Fliesen-

und Plattenlegerei/
Tapezierer,
Raumausstattung

Diese Klasse umfasst:

- Verlegen von:

- FulRboden und Wandfliesen
oder —platten aus Keramik,
Beton oder Stein

- Parkett- und anderen
Holzbdden

- Teppich- und Bodenbelégen
aus Linoleum

- auch aus Kautschuk oder
Kunststoff

- Terrazzo-, Marmor-, Granit-
oder Schiefer-Boden oder —
Wandbeldgen

- Tapeten

45430000

45.44

Maler- und
Glasergewerbe/
Maler und
Anstreicher,
Glaser

Diese Klasse umfasst:

- Innen- und AulRenanstrich von
Gebéauden

- Anstrich von Hoch- und
Tiefbauten

- Ausfiihrung von Glaserarbeiten
einschlielich Einbau von
Glasverkleidungen, Spiegeln
USW.

Diese Klasse umfasst nicht:

- Fenstereinbau (s. 45.42)

45440000

45.45

Sonstiger Ausbau
a.n.g.

Diese Klasse umfasst:

- Einbau von Swimmingpools

- Fassadenreinigung

- Sonstige Baufertigstellung und

45212212
und DA0O4
45450000
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Ausbauarbeiten a.n.g.

Diese Klasse umfasst nicht:

- Innenreinigung von Gebéauden
und anderen Bauwerken

Baumaschinen
und -geraten mit
Bedienungspersonal

- Vermietung von Baumaschinen
und -geraten ohne
Bedienungspersonal (s. 71.32)

(s. 74.70)
45.5 Vermietung von 45500000
Baumaschinen
und -geréten mit
Bedienungspersonal
45.50 Vermietung von Diese Klasse umfasst nicht: 45500000

! Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und NACE gilt die CPV-Nomenklatur

2 Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der
Europdischen Gemeinschaft, ABI. Nr. L 293 vom 24.10.1990 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1893/2006, ABI. Nr. L 393 vom 30.12.2006 S. 1.

Errichtung von

O© 00 ~NO Ol B~ WN -
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Bauauftrage nach 8 4 Abs. 2 und 3

Krankenh&usern
Sportanlagen
Erholungsanlagen
Freizeitanlagen

Schulen und Hochschulen
Verwaltungsgebduden

Liste der zentralen 6ffentlichen Auftraggeber®)

. Bundeskanzleramt
. Bundesministerium fiir Europa, Integration und AuReres

. Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
. Bundesministerium flir Bildung

. Bundesministerium fiir Familien und Jugend
. Bundesministerium flir Finanzen

. Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen
. Bundesministerium fiir Inneres
. Bundesministerium fur Justiz

. Bundesministerium fur Landesverteidigung**) und Sport

. Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
. Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie

. Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

. AIT Austrian Institute of Technology GmbH
. Bundesbeschaffung Ges. m. b. H.

. Bundesrechenzentrum Ges. m. b. H

Anhang Il

Anhang 11

*) Sofern sich aufgrund einer Anderung des Bundesministeriengesetzes 1986 (BMG), BGBI Nr. 76/1986,
Anderungen im Zusammenhang mit den nachfolgend aufgefihrten Bundesministerien ergeben, so treten
an Stelle der im Anhang genannten Bundesministerien deren Nachfolger. Sofern sich Anderungen im
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Zusammenhang mit anderen im Anhang genannten zentralen offentlichen Auftraggebern ergeben, so
treten an deren Stelle ihre Rechtsnachfolger.

**)Vgl. dazu die Warenliste in Anhang IV.

Anhang IV

Verzeichnis der in § 12 Abs. 1 Z 1 genannten Waren im Bereich der Verteidigung*)

Die Klassifikation der Warenbereiche erfolgt gemaB dem Internationalen Ubereinkommen iiber das
Harmonisierte System zur Bezeichnung und Kodierung der Waren.

Kapitel 25:
Kapitel 26:
Kapitel 27:

Kapitel 28:

Kapitel 29:

Kapitel 30:
Kapitel 31:
Kapitel 32:

Kapitel 33:
Kapitel 34:

Kapitel 35:
Kapitel 37:
Kapitel 38:

Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement

Metallurgische Erze sowie Schlacken und Aschen

Mineralische Brennstoffe, Mineral6le und Erzeugnisse ihrer Destillation; bitumindse
Stoffe; Mineralwachse

ausgenommen:

aus 27.10: Spezialtreibstoffe

Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische Verbindungen
von Edelmetallen, radioaktiven Elementen, Metallen der seltenen Erden und Isotopen

ausgenommen:
aus 28.09 Sprengstoffe

aus 28.13 Sprengstoffe

aus 28.14 Tranengas

aus 28.28 Sprengstoffe

aus 28.32 Sprengstoffe

aus 28.39 Sprengstoffe

aus 28.50 Toxikologische Erzeugnisse
aus 28.51 Toxikologische Erzeugnisse
aus 28.54 Sprengstoffe

Organische chemische Erzeugnisse
ausgenommen:

aus 29.03 Sprengstoffe

aus 29.04 Sprengstoffe

aus 29.07 Sprengstoffe

aus 29.08 Sprengstoffe

aus 29.11 Sprengstoffe

aus 29.12 Sprengstoffe

aus 29.13 Toxikologische Erzeugnisse
aus 29.14 Toxikologische Erzeugnisse
aus 29.15 Toxikologische Erzeugnisse
aus 29.21 Toxikologische Erzeugnisse
aus 29.22 Toxikologische Erzeugnisse
aus 29.23 Toxikologische Erzeugnisse
aus 29.26 Sprengstoffe

aus 29.27 Toxikologische Erzeugnisse
aus 29.29 Sprengstoffe
Pharmazeutische Erzeugnisse

Dingemittel

Gerb- und Farbstoffausziige; Tannine und ihre Derivate; Farbstoffe, Farben,
Anstrichfarben; Lacke und Féarbemittel; Kitte; Tinten

Atherische Ole und Resinoide; zubereitete Riech-, Korperpflege- und Schénheitsmittel
Seifen, organische grenzflachenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel und
Waschhilfsmittel, zubereitete Schmiermittel, kiinstliche Wachse, zubereitete Wachse,
Schuhcreme, Scheuerpulver und dergleichen, Kerzen und &hnliche Erzeugnisse,
Modelliermassen und ,,Dentalwachs*

Eiweilstoffe; Klebstoffe; Enzyme

Erzeugnisse zu photographischen und kinematographischen Zwecken

Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie

ausgenommen:

aus 38.19 Toxikologische Erzeugnisse



Kapitel 39:

Kapitel 40:

Kapitel 41:
Kapitel 42:

Kapitel 43:
Kapitel 44:
Kapitel 45:
Kapitel 46:
Kapitel 47:
Kapitel 48:
Kapitel 49:
Kapitel 65:
Kapitel 66:
Kapitel 67:

Kapitel 68:
Kapitel 69:
Kapitel 70:
Kapitel 71:

Kapitel 73:
Kapitel 74:
Kapitel 75:
Kapitel 76:
Kapitel 77:
Kapitel 78:
Kapitel 79:
Kapitel 80:
Kapitel 81:
Kapitel 82:

Kapitel 83:
Kapitel 84:

Kapitel 85:

Kapitel 86:

Kapitel 87:
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Kunststoffe, Zellulosedther und —ester, kiinstliche Resinoide und Waren daraus

ausgenommen:
aus 39.03 Sprengstoffe

Kautschuk (Naturkautschuk, synthetischer Kautschuk und Faktis) und Kautschukwaren
ausgenommen:

aus 40.11 kugelsichere Reifen

Héute und Felle (andere als Pelzfelle) und Leder

Lederwaren, Sattlerwaren, Reiseartikel, Handtaschen und dhnliche Behéltnisse, Waren
aus Darmen

Pelzfelle und kiinstliches Pelzwerk; Waren daraus

Holz, Holzkohle und Holzwaren

Kork und Korkwaren

Flechtwaren und Korbmacherwaren

Ausgangsstoffe fur die Papierherstellung

Papier und Pappe, Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe

Waren des Buchhandels und Erzeugnisse des graphischen Gewerbes
Kopfbedeckungen und Teile davon

Regenschirme, Sonnenschirme, Gehstdcke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon
Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen; kiinstliche
Blumen; Waren aus Menschenhaaren

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ahnlichen Stoffen
Keramische Waren

Glas und Glaswaren

Echte Perlen, Edelsteine, Schmucksteine und dergleichen, Edelmetalle,
Edelmetallplattierungen, Waren daraus; Phantasieschmuck

Eisen und Stahl und Waren daraus

Kupfer und Waren daraus

Nickel und Waren daraus

Aluminium und Waren daraus

Magnesium und Beryllium und Waren daraus

Blei und Waren daraus

Zink und Waren daraus

Zinn und Waren daraus

Andere unedle Metalle und Waren daraus

Werkzeuge, Messerschmiedewaren und Essbestecke aus unedlen Metallen

ausgenommen:
aus 82.05 Werkzeuge
aus 82.07 Werkzeugteile

Verschiedene Waren aus unedlen Metallen
Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geréte und Teile davon

ausgenommen:
aus 84.06 Motoren

aus 84.08 Andere Triebwerke

aus 84.45 Maschinen

aus 84.53 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen
aus 84.55 Teile fir Maschinen der Tarif-Nr. 84.53

aus 84.59 Kernreaktoren

Elektrische Maschinen, Apparate und Geréate und Teile davon
ausgenommen:

aus 85.13 Telekommunikationsausriistung

aus 85.15 Sendegeréte

Schienenfahrzeuge, ortsfestes Gleismaterial, nicht elektrische mechanische
Signalvorrichtungen fir Verkehrswege

ausgenommen:
aus 86.02 gepanzerte Lokomotiven, elektrisch
aus 86.03 andere gepanzerte Lokomotiven
aus 86.05 gepanzerte Wagen

aus 86.06 Werkstattwagen

aus 86.07 Wagen

Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraftréder, Fahrrader und andere nicht schienengebundene
Landfahrzeuge



Kapitel 89:

Kapitel 90:

Kapitel 91:
Kapitel 92:

Kapitel 94:

Kapitel 95:
Kapitel 96:
Kapitel 98:
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ausgenommen:
aus 87.01 Zugmaschinen

aus 87.02 Militarfahrzeuge

aus 87.03 Abschleppwagen

aus 87.08 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge
aus 87.09 Kraftrader

aus 87.14 Anhénger

Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen
ausgenommen:

aus 89.01A Kriegsschiffe

Optische, photographische und kinematographische Instrumente, Apparate und Gerate;
Mess-, Priif- und Prézisionsinstrumente, -apparate und -gerate; medizinische und
chirurgische Instrumente, Apparate und Geréte

ausgenommen:

aus 90.05 Fernglaser

aus 90.11 Mikroskope

aus 90.13 Verschiedene Instrumente, Laser

aus 90.14 Entfernungsmesser

aus 90.17 Medizinische Instrumente

aus 90.18 Apparate und Gerate flr Mechanotherapie
aus 90.19 Orthopadische Apparate

aus 90.20 Réntgenapparate und -gerate

aus 90.28 Elektrische oder elektronische Messinstrumente
Uhrmacherwaren

Musikinstrumente, Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerate, Bild- und
Tonaufzeichnungsgeréte oder Bild- und Tonwiedergabegeréte fir das Fernsehen, Teile
und Zubehor fur diese Instrumente und Gerate

Mdbel; medizinisch-chirurgische Mdbel; Bettausstattungen und &hnliche Waren
ausgenommen:

aus 94.01A Sitze fur Luftfahrzeuge

Bearbeitete Schnitz- und Formstoffe, Waren aus Schnitz- und Formstoffen

Besen, Birsten, Pinsel, Puderquasten und Siebwaren

Verschiedene Waren

*) Vgl. dazu die Warenliste in Anhang 1, Nummer 3 des Ubereinkommens iber das offentliche
Beschaffungswesen, ABI. Nr. L 336 vom 23.12.1994 S. 273.

Anhang V

Anforderungen an die Instrumente und Vorrichtungen fir die elektronische
Entgegennahme von Angeboten, Teilnahmeantrége, Prifantragen sowie Planen und

Entwirfen fur Wettbewerbe

Die Instrumente und Vorrichtungen fiir die elektronische Entgegennahme wvon Angeboten,
Teilnahmeantragen, von Prifantrdgen sowie Planen und Entwirfen bei Wettbewerben missen mittels
geeigneter technischer Mittel und entsprechender Verfahren gewahrleisten, dass

1. der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) des Einganges der Angebote, der Teilnahmeantrége, der
Prifantrage und der Plane und Entwirfe genau bestimmt werden kann,

2. es als sicher gelten kann, dass niemand vor den festgesetzten Terminen Zugang zu den geman
den vorliegenden Anforderungen Ubermittelten Daten haben kann,

3. die Zeitpunkte der Offnung der eingegangenen Daten ausschlieRlich von den erméachtigten
Personen festgelegt oder geandert werden kdnnen,

4. in den verschiedenen Phasen des Vergabeverfahrens nur die erméchtigten Personen Zugang zu
allen vorgelegten Daten — bzw. zu einem Teil dieser Daten — haben,

5. nur die erméchtigten Personen Zugang zu den Ubermittelten Daten, und zwar erst nach dem
festgesetzten Zeitpunkt, gewahren dirfen,
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6. die eingegangenen und gemdR den vorliegenden Anforderungen gedffneten Angaben
ausschlieBlich den zur Kenntnisnahme erméchtigten Personen zuganglich bleiben und

7. es bei einem VerstoR oder versuchten Verstol} gegen die Zugangsverbote oder -bedingungen
gemaR den Z 2 bis 6 als sicher gelten kann, dass sich der VerstoR oder versuchte VerstoR
eindeutig aufdecken lasst.

Anhang VI

In die Bekanntmachung gemaR § 56 und in die Bekanntgabe gemaf} 8 61 aufzunehmende
Angaben
TEIL A

In Bekanntmachungen Uber die Veroffentlichung von Vorinformationen in einem
Beschafferprofil aufzufilhrende Angaben

1. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
offentlichen Auftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

2. Art und Haupttétigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers.

3. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem &ffentlichen Auftraggeber um eine zentrale
Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Beschaffung vorgesehen ist
oder vorgesehen werden kann.

4. CPV-Codes.

. Internet-Adresse (URL) des ,,Beschafferprofils®.

6. Datum der Absendung der Bekanntmachung der Vorinformation im Beschafferprofil.

(62}

TEILB
In der Vorinformation aufzufiihrende Angaben

I. Obligatorische Angaben

1. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
offentlichen Auftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

2. E-Mail- oder Internet-Adresse, uber die die Ausschreibungsunterlagen unentgeltlich,
uneingeschrénkt, vollstdndig und unmittelbar abgerufen werden kdnnen. Ist ein unentgeltlicher,
uneingeschréankter, vollstdndiger und unmittelbarer Zugang nicht mdglich, so ist darauf
hinzuweisen, wie die Ausschreibungsunterlagen abgerufen werden kénnen.

3. Art und Haupttétigkeit des &ffentlichen Auftraggebers.

4. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem offentlichen Auftraggeber um eine zentrale
Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Beschaffung vorgesehen ist
oder vorgesehen werden kann.

5. CPV-Codes. Bei Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese Informationen fiir jedes
Los anzugeben.

6. NUTS-Code fir den Haupterfullungsort der Bauarbeiten bei Bauauftrdgen beziehungsweise
NUTS-Code fiir den Haupterfillungsort fiir Lieferungen und Leistungen bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen. bei Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese
Informationen fiir jedes Los anzugeben.

7. Kurzbeschreibung der Beschaffung: Art und Umfang der Bauarbeiten, Art und Menge
beziehungsweise Wert der Lieferungen, Art und Umfang der Dienstleistungen.

8. Wenn die Vorinformation nicht als Bekanntmachung dient, voraussichtlicher Zeitpunkt der
Verdffentlichung der Auftragsbekanntmachung fir den (die) in der Vorinformation genannten
Auftrag (Auftrage).

9. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

10. Sonstige einschlégige Auskinfte.
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Hinweis darauf, ob der Auftrag unter das GPA féllt oder nicht.

Il. Zu erteilende zusatzliche Auskiinfte, wenn die Vorinformation als Bekanntmachung dient

1.

2.

12.

13.

Hinweis darauf, dass interessierte Unternehmer dem offentlichen Auftraggeber ihr Interesse an
dem Auftrag (den Auftrdgen) bekunden sollten.

Art des Vergabeverfahrens (nichtoffene Verfahren, ob mit oder ohne dynamisches
Beschaffungssystem, oder Verhandlungsverfahren).

. Gegebenenfalls Angaben, ob

a) eine Rahmenvereinbarung geschlossen wird,;
b) ein dynamisches Beschaffungssystem zum Einsatz kommit.

. Soweit bereits bekannt, Zeitrahmen fir die Bereitstellung der Produkte beziehungsweise die

Ausfiihrung der Bauarbeiten oder Dienstleistungen und, soweit maglich, Laufzeit des Auftrags.

. Soweit bereits bekannt, Teilnahmebedingungen, einschlieBlich

a) gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen 6ffentlichen Auftrag handelt, der geschiitzten
Werkstétten vorbehalten ist, oder bei dem die Ausfiihrung nur im Rahmen von Programmen
fur geschutzte Beschaftigungsverhéltnisse erfolgen darf;

b) gegebenenfalls Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist;

c) einer Kurzbeschreibung der Eignungskriterien.

. Soweit bereits bekannt, Kurzbeschreibung der Zuschlagskriterien.
. Soweit bereits bekannt, geschétzte GesamtgroRenordnung des (der) Auftrags (Auftrage); bei

Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese Informationen fiir jedes Los anzugeben.

. Fristen flr den Eingang der Interessenbekundungen.

. Anschrift, an die die Interessenbekundungen zu richten sind.
10.
11.

Sprache oder Sprachen, in denen die Bewerbungen beziehungsweise Angebote abzugeben sind.
Gegebenenfalls Angaben, ob

a) eine elektronische Einreichung der Angebote oder Antrdge auf Teilnahme gefordert
beziehungsweise akzeptiert wird;

b) Auftrage elektronisch erteilt werden;
c¢) die Rechnungstellung elektronisch erfolgt;
d) die Zahlung elektronisch erfolgt.

Angaben dartiber, ob der Auftrag mit einem aus Mitteln der Union finanzierten Vorhaben
beziehungsweise Programm im Zusammenhang steht.

Name und Anschrift der fur Nachprifungen und gegebenenfalls flir Mediationsverfahren
zustandigen Stelle; genaue Angaben zu den Fristen fiir Nachprufungsverfahren oder
erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse der
Stelle, bei der diese Informationen erhaltlich sind.

TEILC
In der Auftragsbekanntmachung aufzufiihrende Angaben

. Name, Identifikationshummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
offentlichen Auftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. E-Mail- oder Internet-Adresse, Uber die die Ausschreibungsunterlagen unentgeltlich,

uneingeschrankt, vollstandig und unmittelbar abgerufen werden kénnen. Ist ein unentgeltlicher,
uneingeschréankter, vollstandiger und unmittelbarer Zugang nicht mdglich, so ist darauf
hinzuweisen, wie die Ausschreibungsunterlagen abgerufen werden kénnen.

. Art und Haupttatigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers.
. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem 6ffentlichen Auftraggeber um eine zentrale

Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Beschaffung vorgesehen
ist.

. CPV-Codes. Bei Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese Informationen fiir jedes

Los anzugeben.
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. NUTS-Code fir den Haupterfiillungsort der Bauarbeiten bei Bauauftrdgen beziehungsweise

NUTS-Code fiir den Haupterfillungsort fur Lieferungen und Leistungen bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen. bei Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese
Informationen fiir jedes Los anzugeben.

. Beschreibung der Beschaffung: Art und Umfang der Bauarbeiten, Art und Menge der

Lieferungen, Art und Umfang der Dienstleistungen. Bei Unterteilung des Auftrags in mehrere
Lose sind diese Informationen fiir jedes Los anzugeben; gegebenenfalls Beschreibung etwaiger
Optionen.

. Geschatzte GesamtgrofRenordnung des (der) Auftrags (Auftrage); bei Unterteilung des Auftrags

in mehrere Lose sind diese Informationen flr jedes Los anzugeben.

. Zulassigkeit oder Verbot von Anderungsvorschlagen.
10.

Zeitrahmen fur die Bereitstellung beziehungsweise Ausfiihrung der Lieferungen, Bauarbeiten

oder Dienstleistungen und, soweit mdglich, Laufzeit des Auftrags.

Bei Rahmenvereinbarungen Angabe der vorgesehenen Laufzeit der Vereinbarung,

gegebenenfalls unter Angabe der Grinde fir eine etwaige Laufzeit von mehr als vier Jahren.

Soweit mdglich, Angabe des Werts oder der GroRenordnung und der H&ufigkeit der zu

vergebenden Auftrdge sowie gegebenenfalls vorgeschlagene Hdchstzahl der teilnehmenden

Unternehmer.

Bei einem dynamischen Beschaffungssystem Angabe der vorgesehenen Dauer des Bestehens

dieses Systems. Soweit moglich, Angabe des Werts oder der GréRenordnung und der Haufigkeit

der zu vergebenden Auftrége.

Teilnahmebedingungen, darunter

a) gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen 6ffentlichen Auftrag handelt, der geschitzten
Werkstatten vorbehalten ist, oder bei dem die Ausfiihrung nur im Rahmen von Programmen
flir geschitzte Beschaftigungsverhéltnisse erfolgen darf;

b) gegebenenfalls Angabe dariiber, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist; Hinweis auf die
entsprechende Rechts- oder Verwaltungsvorschrift;

¢) Liste und Kurzbeschreibung der die personliche Lage der Unternehmer betreffenden Kriterien,
die zu ihrem Ausschluss fuhren kénnen, sowie der Eignungskriterien; etwaige einzuhaltende
Mindeststandards; Angabe der Informationserfordernisse (Eigenerklarungen, Unterlagen).

Art des Vergabeverfahrens; gegebenenfalls Rechtfertigungsgrinde fiir ein beschleunigtes

Verfahren (fir offene und nichtoffene Verfahren und Verhandlungsverfahren).

Gegebenenfalls Angaben, ob

a) eine Rahmenvereinbarung geschlossen wird;

b) ein dynamisches Beschaffungssystem zum Einsatz kommt;

c) eine elektronische Auktion stattfindet (bei offenen oder nichtoffenen Verfahren oder
Verhandlungsverfahren).

Falls der Auftrag in mehrere Lose unterteilt ist, Angabe, ob die Mdglichkeit besteht, Angebote

fiir eines, mehrere oder alle Lose einzureichen; Angabe einer etwaigen Begrenzung der Zahl der

Lose, die an einen Bieter vergeben werden kénnen. Wird ein Auftrag nicht in Lose aufgeteilt,

Angabe der Griinde hiefiir, es sei denn, dass diese Information im Vergabevermerk enthalten ist.

Fir nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren, den wettbewerblichen Dialog oder
Innovationspartnerschaften, falls von der Méglichkeit Gebrauch gemacht wird, die Anzahl der
Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots, zu Verhandlungen oder zum Dialog aufgefordert
werden sollen, zu verringern: Mindestanzahl und gegebenenfalls auch Hochstanzahl der
Bewerber und objektive Kriterien fiir die Auswahl der jeweiligen Bewerber.

Bei einem Verhandlungsverfahren, einem  wetthewerblichen Dialog oder einer
Innovationspartnerschaft gegebenenfalls Angabe, dass das Verfahren in aufeinander folgenden
Etappen abgewickelt wird, um die Zahl der zu verhandelnden Angebote beziehungsweise der zu
erdrternden Ldsungen schrittweise zu verringern.

Gegebenenfalls zusatzliche Bedingungen fur die Ausfiihrung des Auftrags.

Zuschlagskriterien: Sofern nicht das erfolgreiche Angebot allein aufgrund des Preises ermittelt
wird, geht, missen das Kostenmodell oder die Kriterien fiir das technisch und wirtschaftlich
glinstigste Angebot sowie deren Gewichtung genannt werden, falls sie nicht in den
Spezifikationen beziehungsweise im Fall des wettbewerblichen Dialogs in der Beschreibung
enthalten sind.
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Frist fir den Eingang der Angebote (offenes Verfahren) oder der Teilnahmeantrége (nichtoffene
Verfahren, Verhandlungsverfahren, dynamische Beschaffungssysteme, wettbewerbliche Dialoge,
Innovationspartnerschaften).

Anschrift, an die die Angebote beziehungsweise Teilnahmeantrdge zu richten sind.
Bei offenen Verfahren:

a) Bindefrist;

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Offnung der Angebote;

c) Personen, die bei der Offnung anwesend sein diirfen.

Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrége abzufassen sind.
Gegebenenfalls Angaben, ob

a) eine elektronische Einreichung der Angebote oder Antrége auf Teilnahme akzeptiert wird,;
b) Auftrage elektronisch erteilt werden;

c) eine elektronische Rechnungstellung akzeptiert wird;

d) die Zahlung elektronisch erfolgt.

Angaben dariiber, ob der Auftrag mit einem aus Mitteln der Union finanzierten Vorhaben
beziehungsweise Programm im Zusammenhang steht.

Name und Anschrift der fur Nachprifungen und gegebenenfalls fir Mediationsverfahren
zustandigen Stelle; genaue Angaben zu den Fristen fur Nachprifungsverfahren beziehungsweise
gegebenenfalls Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer und E-Mail-Adresse der Stelle, bei
der diese Informationen erhaltlich sind.

Daten und Angaben zu fritheren Veroffentlichungen im Amtsblatt der Europdischen Union, die
fur den (die) bekanntgegebenen Auftrag (Auftrage) relevant sind.

Bei wiederkehrenden Auftrdgen Angaben zum geplanten Zeitpunkt fiir die Verdffentlichung
weiterer Bekanntmachungen.

Tag der Absendung der Bekanntmachung.
Hinweis darauf, ob der Auftrag unter das GPA fallt oder nicht.
Sonstige einschlagige Auskinfte.

TEIL D
In der Vergabebekanntmachung aufzufiihrende Angaben

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
offentlichen Auftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. Art und Haupttatigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers.
. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem 6ffentlichen Auftraggeber um eine zentrale

Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Beschaffung vorgesehen
ist.

. CPV-Codes.
. NUTS-Code fiir den Haupterfillungsort der Bauarbeiten bei Bauauftrdgen beziehungsweise

NUTS-Code fir den Haupterfillungsort fur Lieferungen und Leistungen bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen.

. Beschreibung der Beschaffung: Art und Umfang der Bauarbeiten, Art und Menge der

Lieferungen, Art und Umfang der Dienstleistungen. Bei Unterteilung des Auftrags in mehrere
Lose sind diese Informationen flir jedes Los anzugeben; gegebenenfalls Beschreibung etwaiger
Optionen.

. Art des Vergabeverfahrens; im Fall von Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veréffentlichung

Begriindung.

. Gegebenenfalls Angaben, ob

a) eine Rahmenvereinbarung geschlossen wurde;
b) ein dynamisches Beschaffungssystem zum Einsatz gekommen ist.

. Bei der Vergabe des Auftrags beziehungsweise der Auftrdge angewandtes Kostenmodell oder

angewandte Zuschlagskriterien. Gegebenenfalls Angabe, ob eine elektronische Auktion
stattgefunden hat (bei offenen oder nichtoffenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren).
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Datum des Abschlusses des Auftrags (der Auftrdge) im Anschluss an dessen (deren) Vergabe
beziehungsweise Datum der Rahmenvereinbarung(en) im Anschluss an die Entscheidung Gber
deren Abschluss.

Anzahl der fir jede Vergabe eingegangenen Angebote, darunter

a) Anzahl der Angebote kleiner und mittlerer Unternehmen,

b) Anzahl der Angebote aus einem anderen Mitgliedstaat oder aus einem Drittland,
c¢) Anzahl der elektronisch Ubermittelten Angebote.

Fur jede Zuschlagerteilung Name, Anschrift einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und
Faxnummer, E-Mail- und Internet-Adresse des (der) erfolgreichen Bieters (Bieter), darunter

a) Angabe, ob der erfolgreiche Bieter ein kleines oder mittleres Unternehmen ist,

b) Angabe, ob der Auftrag an eine Gruppe von Unternehmern (gemeinsames Unternehmen,
Konsortium oder andere) vergeben wurde.

Wert des (der) erfolgreichen Angebots (Angebote) oder das hdchste und das niedrigste Angebot,
die bei der Vergabe beriicksichtigt wurden.

Gegebenenfalls fur jede Zuschlagserteilung Wert und Teil des Auftrags, der voraussichtlich an
Dritte weitervergeben wird.

Angaben dariiber, ob der Auftrag mit einem aus Mitteln der Union finanzierten Vorhaben
beziehungsweise Programm im Zusammenhang steht.

Name und Anschrift der fur Nachprifungen und gegebenenfalls fir Mediationsverfahren
zustandigen Stelle; genaue Angaben zu den Fristen fur die Nachpriifungsverfahren
beziehungsweise gegebenenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-
Adresse der Stelle, bei der diese Informationen erhéltlich sind.

Daten und Angaben zu fritheren Veroffentlichungen im Amtsblatt der Europdischen Union, die
fur den (die) bekanntgegebenen Auftrag (Auftrége) relevant sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung.
Sonstige einschlagige Auskdinfte.

TEILE
In Wettbewerbsbekanntmachungen aufzufiihrende Angaben

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
offentlichen Auftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

. E-Mail- oder Internet-Adresse, (ber die die Wetthewerbsunterlagen unentgeltlich,
uneingeschrankt, vollstandig und unmittelbar abgerufen werden kénnen. Ist ein unentgeltlicher,
uneingeschréankter, vollstdndiger und unmittelbarer Zugang nicht moglich, so ist darauf
hinzuweisen, wie die Wettbewerbsunterlagen abgerufen werden kdnnen.

. Art und Haupttétigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers.

. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem 6ffentlichen Auftraggeber um eine zentrale
Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Beschaffung vorgesehen
ist.

. CPV-Codes. Bei Unterteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese Informationen fiir jedes
Los anzugeben.

. Beschreibung der Hauptmerkmale des Projekts.

. Gegebenenfalls Anzahl und Wert der Preise.

. Art des Wetthewerbs (offen oder nichtoffen).

. Bei einem offenen Wettbewerb Frist fiir die Einreichung von Projekten.

. Bei einem nichtoffenen Wettbewerb:

a) gewunschte Teilnehmerzahl,

b) gegebenenfalls Namen der bereits ausgewéhlten Teilnehmer;

¢) Kriterien fiir die Auswahl der Teilnehmer;

d) Frist fur die Einreichung der Teilnahmeantrége.
. Gegebenenfalls Angabe, ob die Teilnahme einem bestimmten Berufsstand vorbehalten ist.
. Kriterien fur die Bewertung der Projekte.
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Angabe, ob die Entscheidung des Preisgerichts fir den 6ffentlichen Auftraggeber bindend ist.
Gegebenenfalls Angabe der an alle Teilnehmer zu leistenden Zahlungen.

Angabe, ob die Auftrdge im Anschluss an den Wetthewerb an den/die Gewinner des
Wettbewerbs vergeben werden kénnen oder nicht.

Tag der Absendung der Bekanntmachung.
Sonstige einschlagige Auskinfte.

TEILF

In Bekanntmachungen Uber die Ergebnisse eines Wettbewerbs aufzufihrende Angaben

1.

w
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11.

12.

13.

14.
15.

Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
offentlichen Auftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

. Art und Haupttatigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers.
. Gegebenenfalls Hinweis darauf, dass es sich bei dem 6ffentlichen Auftraggeber um eine zentrale

Beschaffungsstelle handelt oder dass eine andere Form gemeinsamer Beschaffung vorgesehen
ist.

. CPV-Codes.

. Beschreibung der Hauptmerkmale des Projekts.
. Wert der Preise.

. Art des Wettbewerbs (offen oder nichtoffen).

. Kriterien flr die Bewertung der Projekte.

. Datum der Entscheidung des Preisgerichts.

10.

Anzahl der Teilnehmer
a) Anzahl der Teilnehmer, bei denen es sich um KMU handelt;
b) Anzahl der auslandischen Teilnehmer.

Name, Anschrift einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-
Adresse des Gewinners (der Gewinner) des Wetthewerbs und Angabe dazu, ob es sich beim
Gewinner (den Gewinnern) um kleine und mittlere Unternehmen handelt.

Angaben daruber, ob der Wettbewerb mit einem aus Mitteln der Union finanzierten Vorhaben
beziehungsweise Programm im Zusammenhang steht.

Daten und Angaben zu friiheren Ver6ffentlichungen im Amtsblatt der Europdischen Union, die
fur das (die) bekanntgegebene(n) Projekt (Projekte) relevant sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung.
Sonstige einschlagige Auskdinfte.

TEILG

In Bekanntmachungen von Anderungen eines Auftrags wahrend seiner Laufzeit

[op]

aufzufiihrende Angaben

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
offentlichen Auftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. CPV-Codes.
. NUTS-Code fir den Haupterflllungsort der Bauarbeiten bei Bauauftrdgen beziehungsweise

NUTS-Code fiir den Haupterfiillungsort fur Lieferungen und Leistungen bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen.

. Beschreibung des Auftrags vor und nach der Anderung: Art und Umfang der Bauarbeiten, Art

und Menge beziehungsweise Wert der Lieferungen, Art und Umfang der Dienstleistungen.

. Die etwaige durch die Anderung bedingte Preiserhéhung.
. Beschreibung der Umstande, die die Anderung erforderlich gemacht haben.
. Tag der Entscheidung Uber die Auftragsvergabe.
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. Gegebenenfalls Name, Anschrift einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-

und Internet-Adresse des (der) neuen Unternehmer(s).

. Angaben daruber, ob der Auftrag mit einem aus Mitteln der Union finanzierten Vorhaben

beziehungsweise Programm im Zusammenhang steht.

Name und Anschrift der Aufsichtsstelle und der fur Nachpriifungen und gegebenenfalls fir
Mediationsverfahren  zustandigen  Stelle. Genaue Angaben zu den Fristen fir
Nachprifungsverfahren beziehungsweise gegebenenfalls Name, Anschrift, Telefon- und
Faxnummer und E-Mail-Adresse der Stelle, bei der diese Informationen erhéltlich sind.

Daten und Angaben zu friheren Verdffentlichungen im Amtsblatt der Europdischen Union, die
fur den (die) bekanntgegebenen Auftrag (Auftrage) relevant sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung.
Sonstige einschlégige Auskiinfte.

TEILH

In Bekanntmachungen von Auftrégen fir soziale und andere besondere Dienstleistungen

aufzufihrende Angaben

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, E-Mail- und Internet-Adresse des 6ffentlichen Auftraggebers.

. NUTS-Code fir die Hauptbaustelle bei Bauarbeiten beziehungsweise NUTS-Code fiir den

Haupterfullungsort bei Lieferungen und Dienstleistungen.

. Kurzbeschreibung des betreffenden Auftrags einschlieBlich der CPV-Codes.
. Teilnahmebedingungen, darunter gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen Auftrag handelt,

der geschitzten Werkstétten vorbehalten ist oder bei dem die Ausfiihrung nur im Rahmen von
Programmen fur geschiitzte Beschéftigungsverhaltnisse erfolgen darf, und gegebenenfalls
Angabe darlber, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist.

. Frist(en) flr die Kontaktierung des ¢ffentlichen Auftraggebers im Hinblick auf die Teilnahme.
. Kurzbeschreibung der wichtigsten Merkmale des Vergabeverfahrens.

TEIL |

In Vorinformationen fir soziale und andere besondere Dienstleistungen aufzufiihrende

1.

2.

3.

Angaben

Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, E-Mail- und Internet-Adresse des o6ffentlichen Auftraggebers.

Kurzbeschreibung des betreffenden Auftrags einschlieflich des geschatzten Gesamtwerts des

Auftrags und der beziehungsweise der Code(s) der CPV-Nomenklatur.

Soweit bereits bekannt:

a) NUTS-Code fir die Hauptbaustelle bei Bauarbeiten beziehungsweise NUTS-Code fir den
Haupterfullungsort bei Lieferungen und Dienstleistungen.

b) Zeitrahmen fir die Bereitstellung der Lieferungen beziehungsweise die Ausfihrung der
Bauarbeiten oder Dienstleistungen und, soweit moglich, Laufzeit des Auftrags.

¢) Teilnahmebedingungen, darunter gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen &ffentlichen
Auftrag handelt, der geschitzten Werkstatten vorbehalten ist, oder bei dem die Ausfiihrung
nur im Rahmen von Programmen fiir geschiitzte Beschaftigungsverhaltnisse erfolgen darf, und
gegebenenfalls Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist.

d) Kurzbeschreibung der wichtigsten Merkmale des Vergabeverfahrens.

. Hinweis darauf, dass interessierte Unternehmer dem &ffentlichen Auftraggeber ihr Interesse an

dem Auftrag (den Auftrdgen) mitteilen mussen, sowie Angabe der Frist fiir den Eingang der
Interessenbekundungen sowie der Anschrift, an die die Interessenbekundungen zu richten sind.
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TEILJ

In Bekanntmachungen Uber die Vergabe von Auftragen fur soziale und andere besondere
Dienstleistungen aufzufiihrende Angaben

1. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, E-Mail- und Internet-Adresse des 6ffentlichen Auftraggebers.

2. Kurzbeschreibung des betreffenden Auftrags einschlieBlich der Nummer(n) der CPV-
Nomenklatur.

3. NUTS-Code fir die Hauptbaustelle bei Bauarbeiten beziehungsweise NUTS-Code flr den
Haupterfullungsort bei Lieferungen und Dienstleistungen.

4. Anzahl der eingegangenen Angebote.
5. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum).

6. Fiir jeden vergebenen Auftrag Name, Anschrift einschlieBlich NUTS-Code, E-Mail- und
Internet-Adresse des (der) erfolgreichen Unternehmer(s).

7. Sonstige einschlagige Auskinfte.
Anhang VII

Vorgaben fur die Veroffentlichung

1. Veroffentlichung der Bekanntmachungen

a) Die Standardformulare flr Bekanntmachungen sind vom Auftraggeber an das Amt fur
Veroffentlichungen zu Gbermitteln. Sie werden gemalR den folgenden Bestimmungen
veroffentlicht:

aa) Die Bekanntmachungen werden vom Amt flr Veroffentlichungen oder im Fall der
Vorinformation bzw. einer regelmagigen nichtverbindlichen Bekanntmachung in einem
Beschafferprofil vom Auftraggeber verdffentlicht.

bb) Der Auftraggeber kann alle Bekanntmachungen im Internet in einem ,,Beschafferprofil®
geméR Z 2 lit. b verdffentlichen.

cc) Das Amt fir Veroffentlichungen stellt dem Auftraggeber eine Bescheinigung (ber die
Veroffentlichung der Bekanntmachung aus.

2. Veroffentlichung zusatzlicher bzw. ergéanzender Informationen

a) Der Auftraggeber veroffentlicht die Ausschreibung vollstandig im Internet, sofern nicht ein
Sonderfall gemé&R den 8§ 89 Abs. 3 bzw. 260 Abs. 3 vorliegt.

b) Das  Beschafferprofil kann  Vorinformationen, regelméBige  nichtverbindliche
Bekanntmachungen, Angaben Uber laufende Ausschreibungen, geplante Auftrage, vergebene
Auftrage, widerrufene Verfahren sowie alle sonstigen Informationen von allgemeinem
Interesse wie Kontaktstelle, Telefon- und Faxnummer, Postanschrift und E-Mail-Adresse
enthalten. Das Beschafferprofil kann ferner Bekanntmachungen im Wege einer
Vorinformation bzw. einer regelméRigen nichtverbindlichen Bekanntmachung enthalten.

3. Format und Verfahren fir die elektronische Ubermittlung der Bekanntmachungen

Format und Verfahren fir die elektronische Ubermittlung von Bekanntmachungen sind unter der
Internetadresse ,,http://simap.europa.eu’ abrufbar.

Anhang VIII

Kerndaten

1. Abschnitt
Kerndaten fur die Bekanntmachung
1. Kerndaten fiir die Bekanntmachung einer Vorinformation, einer regelmaBigen nichtverbindlichen
Bekanntmachung oder des Bestehens eines Prufsystems

a) Name des Auftraggebers (alle fiir das Verfahren verantwortlichen Auftraggeber und deren
Informationen gemag lit. b und c sind in dem entsprechenden Kerndatenfeld anzugeben)
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b) Stammzahl des Auftraggebers gemal § 6 E-GovG
c) Kontaktstelle des Auftraggebers (Name bzw. Bezeichnung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
d) Angabe, ob die Vorinformation fiir die Verkiirzung der Angebotsfrist genutzt wird

e) Angabe, ob die Vorinformation, regelmaRige nichtverbindliche Bekanntmachung oder die
Bekanntmachung (ber das Bestehen eines Prifsystems als Bekanntmachung der
beabsichtigten Vergabe eines Auftrages verwendet wird (gilt als Aufforderung zur Mitteilung
des Interesses)

f) Angabe, ob Angebote in elektronischer Form zu (bermitteln sind (auch bei teilweise
elektronischer Angebotsabgabe zu bejahen)

0) gegebenenfalls URL auf Kommunikationsplattform

h) URL auf Ausschreibungsunterlagen oder auf Informationen, wie Ausschreibungsunterlagen
zur Verfiigung gestellt werden (soweit bekannt)

i) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile

j) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile (sofern vorhanden)

k) Art des Auftrages (Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag)

1) Kurze Beschreibung des Auftrages

m) NUTS-Code des Erfullungsortes bzw. des Hauptortes der Ausfiihrung

n) Bei Vorinformation oder regelméBiger nichtverbindlicher Bekanntmachung: Angabe, ob
Auftrag in Lose aufgeteilt wird

0) Bei Zielschuldverhaltnissen: in Aussicht genommener Erfallungszeitpunkt (TT/MM/JJJJ;
Angabe nur, soweit bekannt)

p) Bei Dauerschuldverhaltnissen: Laufzeit des Vertrages (in Monaten oder Tagen; Angabe nur,
soweit bekannt)

q) Endzeitpunkt des dynamischen Beschaffungssystems (TT/MM/JJJJ; Angabe nur, soweit
bekannt)

r) Angabe des geplanten Ausflihrungsbeginns (TT/MM/JJJJ; Angabe nur, soweit bekannt)

s) Angabe, ob der Auftrag Unternehmen gemal den 88 23 bzw. 196 vorbehalten ist bzw. gemaR
dieser Bestimmung im Rahmen von Programmen mit geschiitzten
Beschaftigungsverhéltnissen zu erbringen ist

t) Angabe, ob am Vergabeverfahren Uber einen besonderen Dienstleistungsauftrag nur
partizipatorische Organisationen geméaR den 88 152 bzw. 313 teilnehmen dirfen

u) gegebenenfalls Angabe, ob das Erfordernis einer behdrdlichen Entscheidung fir die
Zuléssigkeit der Auslibung einer Tétigkeit besteht

v) Bezeichnung der Verfahrensart (Offenes Verfahren, nicht offenes Verfahren,
Verhandlungsverfahren, wettbewerblicher Dialog, Innovationspartnerschaft, Besonderer
Dienstleistungsauftrag, dynamisches Beschaffungssystem)

w) gegebenenfalls Angabe, ob eine Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmer oder eine
Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern abgeschlossen werden soll

X) Bei Bekanntmachung im Wege einer Vorinformation oder regelméaRigen nichtverbindlichen
Bekanntmachung: Schlusstermin fiir den Eingang der Interessensbestatigungen (TT/MM/JJJJ,
hh:mm)

y) Gegebenenfalls URL auf Widerrufsentscheidung

z) Gegebenenfalls Ende der Stillhaltefrist bei Widerrufsentscheidung (TT/MM/JJJJ, hh:mm)

z1) Gegebenenfalls URL auf Widerrufserklarung
z2) Tag der Absendung der Vorinformation, der regelmaRigen nichtverbindlichen
Bekanntmachung oder der Bekanntmachung tber das Bestehen eines Priifsystems an das Amt
fur Veroffentlichungen
z3) Angabe des Zeitpunktes der letzten Anderung der Ausschreibung (TT/MM/3JJJ, hh:mm)
2. Kerndaten fiir die Bekanntmachung von zu vergebenden Auftrdgen, Rahmenvereinbarungen und
die Einrichtung bzw. Einstellung von dynamischen Beschaffungssystemen

a) Name des Auftraggebers (alle fiir das Verfahren verantwortlichen Auftraggeber und deren
Informationen gemaR lit. ¢ und d sind in den entsprechenden Kerndatenfeldern anzugeben)

b) Bei dynamischen Beschaffungssystemen: eindeutige, vom Auftraggeber vergebene
Identifikationsnummer, die die Zuordnung des dynamischen Beschaffungssystems zu den
daraus abgerufenen Auftragen ermoglicht
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¢) Stammzahl des Auftraggebers geméR § 6 E-GovG
d) Kontaktstelle des Auftraggebers (Name bzw. Bezeichnung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

e) Angabe, ob Angebote in elektronischer Form zu 0bermitteln sind (auch bei teilweise
elektronischer Angebotsabgabe zu bejahen)

f) gegebenenfalls URL auf Kommunikationsplattform

g) URL auf Ausschreibungsunterlagen oder auf Informationen, wie Ausschreibungsunterlagen
zur Verfligung gestellt werden

h) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile
i) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile (sofern vorhanden)
j) Art des Auftrages (Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag)
k) Kurze Beschreibung des Auftrages
I) NUTS-Code des Erfillungsortes bzw. des Hauptortes der Ausfiihrung
m) Angabe, ob Auftrag in Lose aufgeteilt wird
n) Bei Zielschuldverhaltnissen: in Aussicht genommener Erfiillungszeitpunkt (TT/MM/JJJJ)

0) Bei Dauerschuldverhéltnissen oder Rahmenvereinbarungen: Laufzeit des Vertrages oder der
Rahmenvereinbarung (in Monaten oder Tagen)

p) Endzeitpunkt des dynamischen Beschaffungssystems (TT/MM/JJJJ)
g) Angabe des geplanten Ausfiihrungsbeginns (TT/MM/JJJJ; Angabe nur, soweit bekannt)

r) Angabe, ob der Auftrag Unternehmen gemé&R den §§ 23 bzw. 196 vorbehalten ist bzw. gemaR
dieser Bestimmung im Rahmen von Programmen mit geschitzten
Beschéftigungsverhaltnissen zu erbringen ist

s) Angabe, ob am Vergabeverfahren (ber einen besonderen Dienstleistungsauftrag nur
partizipatorische Organisationen geméaR den 88 152 bzw. 313 teilnehmen dirfen

t) gegebenenfalls Angabe, ob das Erfordernis einer behordlichen Entscheidung fiir die
Zuléssigkeit der Austibung einer Téatigkeit besteht

u) Bezeichnung der Verfahrensart (Offenes Verfahren, nicht offenes Verfahren,
Verhandlungsverfahren, wettbewerblicher Dialog, Innovationspartnerschaft, Besonderer
Dienstleistungsauftrag, dynamisches Beschaffungssystem)

V) gegebenenfalls Angabe, ob eine Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmer oder eine
Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern abgeschlossen werden soll

w) Schlusstermin flr den Eingang der Angebote oder Teilnahmeantrage (TT/MM/JJJJ, hh:mm)
X) Gegebenenfalls URL auf Widerrufsentscheidung
y) Gegebenenfalls Ende der Stillhaltefrist bei Widerrufsentscheidung (TT/MM/JJJJ, hh:mm)
z) Gegebenenfalls URL auf Widerrufserklarung
z1) Tag der Absendung der Bekanntmachung an das Amt fir Veréffentlichungen
z2) Angabe des Zeitpunktes der letzten Anderung der Ausschreibung (TT/MM/JJ3J, hh:mm)
3. Kerndaten fiir die Bekanntmachung von Wettbewerben

a) Name des Auftraggebers (alle fiir das Verfahren verantwortlichen Auftraggeber und deren
Informationen gemaR lit. b und c sind anzugeben)

b) Stammzahl des Auftraggebers gemal § 6 E-GovG
c) Kontaktstelle des Auftraggebers (Name bzw. Bezeichnung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

d) Angabe, ob Wettbewerbsarbeiten in elektronischer Form zu Ubermitteln sind (auch bei
teilweiser elektronischer Abgabe der Wettbewerbsarbeiten zu bejahen)

e) gegebenenfalls URL auf Kommunikationsplattform

f) URL auf Wettbewerbsunterlagen oder auf Informationen, wie Wettbewerbsunterlagen zur
Verfligung gestellt werden

g) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile
h) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile (sofern vorhanden)
i) Kurze Beschreibung des Wettbewerbes

j) Bezeichnung der Verfahrensart (offener Ideenwettbewerb, offener Realisierungswettbewerb,
nicht offener Ideenwettbewerb, nicht offener Realisierungswettbewerb)

k) Schlusstermin flr den Eingang der Wettbewerbsarbeiten oder Teilnahmeantrége
(TT/MM/J33J, hh:mm)

1) Gegebenenfalls URL auf Widerrufsentscheidung
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m) Gegebenenfalls Ende der Stillhaltefrist bei Widerrufsentscheidung (TT/MM/JJJJ, hh:mm)
n) Gegebenenfalls URL auf Widerrufserklarung
0) Angabe des Zeitpunktes der letzten Anderung der Ausschreibung (TT/MM/JJJJ, hh:mm)

. Kerndaten fir die freiwillige Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung

a) Name des Auftraggebers (alle fiir das Verfahren verantwortlichen Auftraggeber und deren
Informationen gemaR lit. b und c sind in dem entsprechenden Kerndatenfeld anzugeben)

b) Stammzahl des Auftraggebers geméaR § 6 E-GovG

c¢) Kontaktstelle des Auftraggebers (Name bzw. Bezeichnung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
d) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile

e) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile (sofern vorhanden)

f) Art des Auftrages (Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag)

g) NUTS-Code des Erfiillungsortes bzw. des Hauptortes der Ausfiihrung

h) Kurze Beschreibung des Auftrages

i) Bei Zielschuldverhaltnissen: in Aussicht genommener Erfullungszeitpunkt (TT/MM/JJJJ)

j) Bei Dauerschuldverhéltnissen: Laufzeit des Vertrages (in Monaten oder Tagen)

k) Name des Bieters, welchem der Zuschlag erteilt werden soll (alle Bieter und deren
Information gemaf lit. I ist in dem entsprechenden Kerndatenfeld anzugeben)

I) Beschreibung der maRgeblichen Griinde flr die Durchfuhrung eines Vergabeverfahrens ohne
vorherige Bekanntmachung oder URL auf eine solche Beschreibung

. Kerndaten fiir die Bekanntmachung einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung

a) Name des Auftraggebers (alle fiir das Verfahren verantwortlichen Auftraggeber und deren
Informationen gemaR lit. b und c sind in dem entsprechenden Kerndatenfeld anzugeben)

b) Stammzahl des Auftraggebers gemal § 6 E-GovG

¢) Kontaktstelle des Auftraggebers (Name bzw. Bezeichnung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
d) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile

e) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile (sofern vorhanden)

f) Art des Auftrages (Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag)

g) NUTS-Code des Erfullungsortes bzw. des Hauptortes der Ausfiihrung

h) Kurze Beschreibung des Auftrages

i) Angabe des geplanten Ausflihrungsbeginns (TT/MM/JJJJ; Angabe nur, soweit bekannt)

j) URL auf bzw. Informationen Uber den Zugang zu Ausschreibungsunterlagen

2. Abschnitt
Kerndaten fiir die Bekanntgabe

. Kerndaten fur die Bekanntgabe von vergebenen Auftrdgen und abgeschlossenen
Rahmenvereinbarungen
a) Angabe, ob es sich bei der Bekanntgabe um eine gebiindelte Bekanntgabe geméal den 88 62
Abs. 2, 66 Abs. 2, 232 Abs. 2 oder 237 Abs. 2 handelt

b) Bei Auftragen im Sektorenbereich: Angabe, ob mit dieser Bekanntgabe die Vergabe von
Dienstleistungsauftragen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung bekannt gegeben
wird und dabei die Angaben beschrénkt werden

c) Name des Auftraggebers, der die Leistung beschafft bzw. die Rahmenvereinbarung
abgeschlossen hat (alle  Auftraggeber, die die Leistung beschafft bzw. die
Rahmenvereinbarung abgeschlossen haben, und deren Information gemaR lit. d sind in dem
entsprechenden Kerndatenfeld anzugeben)

d) Stammzahl des Auftraggebers gemal § 6 E-GovG

e) Bei Rahmenvereinbarungen und Auftrdgen, die aufgrund von Rahmenvereinbarungen oder
dynamischen Beschaffungssystemen vergeben wurden: eindeutige, vom Auftraggeber
vergebene ldentifikationsnummer, die die Zuordnung der Rahmenvereinbarung bzw. des
dynamischen Beschaffungssystems zu den daraus abgerufenen Auftrégen ermdglicht
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f) Bei Dienstleistungsauftragen gemal den §8 37 Abs. 1 Z 7 oder 206 Abs. 1 Z 11: eindeutige,
vom  Auftraggeber vergebene Identifikationsnummer, die die Zuordnung des
Dienstleistungsauftrages zu dem vorangehenden Realisierungswettbewerb ermdglicht

g) Name des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung (alle Auftragnehmer bzw.
Parteien und alle Informationen gemaR den nachfolgenden Feldern sind fir alle
bekanntzugebenden Auftrage anzugeben)

h) Stammzahl des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung gemat § 6 E-GovG
(wenn vorhanden; nicht anzugeben bei natlrlichen Personen)

i) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile

j) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile (sofern vorhanden)

k) Art des Auftrages (Bau-, Liefer- bzw. Dienstleistungsauftrag)

I) Kurze Beschreibung des Auftrages bzw. der Rahmenvereinbarung (bei Bekanntgabe mehrerer
Auftrdge bzw. Rahmenvereinbarungen ist jeder Auftrag bzw. jede Rahmenvereinbarung kurz
zu beschreiben)

m) Auftragswert des Auftrages bzw. Wertumfang der Rahmenvereinbarung ohne Umsatzsteuer in
Euro (bei Bekanntgabe mehrerer Auftrage: Gesamtwert aller Auftrage)

n) Tag des Vertragsabschlusses bzw. des Abschlusses der Rahmenvereinbarung (TT/MM/JJJJ;
bei Bekanntgabe mehrerer Auftrage sind alle Tage anzugeben)

0) Bei Zielschuldverhdltnissen: in Aussicht genommener Erfullungszeitpunkt (TT/MM/JJJJ)

p) Bei Dauerschuldverhéltnissen oder Rahmenvereinbarungen: Laufzeit des Vertrages bzw.
Laufzeit der Vertrage bzw. Laufzeit der Rahmenvereinbarung (in Monaten oder Tagen)

q) Bezeichnung der Verfahrensart (offenes Verfahren, nicht offenes Verfahren mit vorheriger
Bekanntmachung, nicht offenes  Verfahren ohne vorherige  Bekanntmachung,
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, Verhandlungsverfahren ohne
vorherige Bekanntmachung, wettbewerblicher Dialog, Innovationspartnerschaft, besonderer
Dienstleistungsauftrag mit vorheriger Bekanntmachung, besonderer Dienstleistungsauftrag
ohne vorherige Bekanntmachung, dynamisches Beschaffungssystem, Direktvergabe mit
vorheriger Bekanntmachung, Direktvergabe)

r) gegebenenfalls Angabe, ob eine Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmer oder eine
Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern abgeschlossen wurde

s) Anzahl der eingegangenen Angebote (bei Bekanntgabe mehrerer Auftrdge: Gesamtzahl aller
Angebote)

t) Anzahl der Klein- und Mittelunternehmen (KMU) gemaR der Empfehlung 2003/361/EG, die
Angebote abgegeben haben (einschliellich KMU in Arbeits- oder Bietergemeinschaften; bei
Bekanntgabe mehrerer Auftrage: Gesamtzahl aller KMU)

u) Angabe, ob der bzw. zumindest ein Auftragnehmer ein KMU ist (bei Bekanntgabe mehrerer
Auftrage: Gesamtzahl aller KMU)

. Kerndaten fiir die Bekanntgabe von Wettbewerben

a) Name des Auftraggebers, der den Wettbewerb durchgefiihrt hat (alle Auftraggeber, die den
Wetthewerb durchgefuhrt haben, und deren Information gemaR lit. b sind in dem
entsprechenden Kerndatenfeld anzugeben)

b) Stammzahl des Auftraggebers gemal § 6 E-GovG

c) Bei Realisierungswettbewerben: eindeutige, vom Auftraggeber vergebene
Identifikationsnummer, die die Zuordnung des Realisierungswettbewerbes zum nachfolgenden
Dienstleistungsauftrag ermdglicht

d) Name des Gewinners des Wettbewerbes (alle Gewinner sind anzugeben)

e) Stammzahl des Gewinners geméR § 6 E-GovG (wenn vorhanden; alle Stammzahlen aller
Gewinner sind anzugeben; nicht anzugeben bei natiirlichen Personen)

f) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile

g) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile (sofern vorhanden)

h) Kurze Beschreibung des Wettbewerbes

i) Preisgeld bzw. Summe der Preisgelder ohne Umsatzsteuer in Euro

j) Bezeichnung der Verfahrensart (offener Ideenwettbewerb, offener Realisierungswettbewerb,
nicht offener ldeenwettbewerb, nicht offener Realisierungswettbewerb, geladener
Ideenwettbewerb, geladener Realisierungswettbewerb)

k) Anzahl der Teilnehmer am Wettbewerb
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I) Anzahl der beteiligten KMU

m) Angabe, ob der bzw. zumindest ein Gewinner ein KMU ist (bei Bekanntgabe mehrerer
Wetthewerbe: Gesamtzahl aller KMU)

3. Kerndaten fiir die Bekanntgabe der Anderung von vergebenen Auftragen und abgeschlossenen

Rahmenvereinbarungen gemaR § 366 Abs. 4

a) Name des Auftraggebers, der die Leistung beschafft bzw. die Rahmenvereinbarung
abgeschlossen hat (alle Auftraggeber, die die Leistung beschafft bzw. die
Rahmenvereinbarung abgeschlossen haben, und deren Information gemaR lit. b sind in dem
entsprechenden Kerndatenfeld anzugeben)

b) Stammzahl des Auftraggebers gemal § 6 E-GovG

c¢) Angabe der eindeutigen Identifikationsnummer des Amtsblattes der Europdischen Union in
dem die Bekanntgabe des vergebenen Auftrages oder der abgeschlossenen
Rahmenvereinbarung erfolgte, in folgendem Format: Jahreszahl/Amtsblatt-Verfahrenszahl

d) Name des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung der zusétzlichen bzw. der
geanderten Leistung (alle Auftragnehmer bzw. Parteien sind anzugeben)

e) Stammzahl des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung geméR § 6 E-GovG
(wenn vorhanden; alle Stammzahlen aller Auftragnehmer bzw. Parteien sind anzugeben; nicht
anzugeben bei natirlichen Personen)

f) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile der zusétzlichen bzw. der gednderten Leistung

g) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile der zusétzlichen bzw. der geénderten Leistung (sofern
(vorhanden)

h) Art des zusétzlichen bzw. geénderten Auftrages (Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag)

i) Kurze Beschreibung des Auftrages bzw. der Rahmenvereinbarung und der zusétzlichen bzw.
geédnderten Leistungen

j) Beschreibung der Grinde fir die Notwendigkeit zusatzlicher bzw. geénderter Leistungen

k) Auftragswert des Auftrages bzw. Wertumfang der Rahmenvereinbarung ohne Umsatzsteuer in
Euro, vor der Anderung

I) Auftragswert der zusatzlichen bzw. der geénderten Leistung

m) Angabe, ob der bzw. zumindest ein Auftragnehmer der zusatzlichen bzw. gednderten Leistung
ein KMU ist

Anhang IX

Liste der einschlagigen Berufs- oder Handelsregister, Bescheinigungen oder Erklarungen*

Die einschlagigen Berufs- oder Handelsregister, Bescheinigungen oder Erklérungen sind:

— fiir Belgien das ,,Registre du Commerce* — ,,Handelsregister und bei Dienstleistungsauftragen
die ,,Ordres professionels“ — ,,Beroepsorden®;

— fiir Bulgarien das ,, TbproBcku peructsp®;

— fiir die Tschechische Republik das ,,obchodni rejstiik®;

— fiir Ddnemark das ,,Erhvervsstyrelsen®;

— fiir Deutschland das ,,Handelsregister”, die ,,Handwerksrolle® und bei Dienstleistungsauftragen
das Vereinsregister, das ,Partnerschaftsregister und die ,Mitgliederverzeichnisse der
Berufskammern der Lander*;

— fiir Estland das ,,Registrite ja Infosiisteemide Keskus®;

— im Fall Irlands kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des ,,Registrar of
Companies* oder des ,,Registrar of Friendly Societies” oder andernfalls eine Bescheinigung iiber
die von dem Betreffenden abgegebene eidesstattliche Erklarung vorzulegen, dass er den
betreffenden Beruf in dem Land, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort unter
einer bestimmten Firma ausubt;

— fur Griechenland bei Bauauftragen das ,,Mntpmo Epyoinrntikdv Emygipficemv — MEEIT des
Ministeriums fiir Umwelt, Raumordnung und Ooffentliche Arbeiten (YIIEXQAE), bei
Lieferauftrdgen das ,,Bioteyviko 1 Epumopikd 1 Biounyavikd Empedntipio® und das ,,Mntpdo
Kataokevaotdv Apvvtikod YAwko0®; bei Dienstleistungsauftrdgen kann von dem Unternehmer
eine vor einem Notar abgegebene eidesstattliche Erklarung Uber die Ausiibung des betreffenden
Berufes verlangt werden; in den von den geltenden nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen
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Fallen bei der Erbringung von Forschungsdienstleistungen das Berufsregister ,,Mntpoo
Mehetntove sowie das ,,Mntpoo I'papsiov Meretdv,

—fir Spanien bei Bau- und Dienstleistungsauftragen das ,,Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado” und bei Lieferauftrigen das ,,Registro Mercantil® oder im
Falle nicht eingetragener natiirlicher Personen eine Bescheinigung (ber eine von dem
Betreffenden abgegebene eidesstattliche Erklarung, dass er den betreffenden Beruf ausibt;

— fiir Frankreich das ,,Registre du commerce et des sociétés* und das ,,Répertoire des métiers™;

— fiir Kroatien das ,,Sudski registar und das ,,Obrtni registar* oder bei bestimmten Téatigkeiten eine
Bescheinigung, dass die betreffende Person zur Ausibung der betreffenden beruflichen oder
geschaftlichen Tatigkeit zugelassen ist;

— fur Italien das ,,Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato®; bei
Bau- oder Dienstleistungsauftragen das ,,Albo nazionale dei gestori ambientali“; bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen auch das ,,Registro delle commissioni provinciali per 1’artigianato* und
bei Dienstleistungsauftrigen neben den bereits erwéhnten Registern das ,,Consiglio nazionale
degli ordini professionali®;

—1im Fall Zyperns kann der Unternehmer bei Bauauftrdgen aufgefordert werden, gemaR dem
,Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law** eine Bescheinigung
des ,,Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors*
(;,XopPodrio  Eyypaenc xar EAéyyov Epyoinmtdv Owodopkedv kot Teyvidv ‘Epyov)
vorzulegen; bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen kann der Unternehmer aufgefordert werden,
eine Bescheinigung des ,,Registrar of Companies and Official Receiver® (,,Epopog Etaipeicrv ka
Erionuog Iapoiirtng™) vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung Uber eine von ihm
abgegebene eidesstattliche Erklarung beizubringen, dass er den betreffenden Beruf in dem Land,
in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort unter einer bestimmten Firma ausubt;

— fiir Lettland das ,,Uznémumu registrs*;

— fiir Litauen das ,,Juridiniy asmeny registras®;

— fiir Luxemburg das ,,Registre aux firmes* und die ,,R6le de la Chambre des métiers*;

— fiir Ungarn das ,,Cégnyilvantartas®, das ,.egyéni vallalkozok jegyzOi nyilvantartasa“ und bei
Dienstleistungsauftrigen einige ,szakmai kamardk nyilvantartasa“ oder bei bestimmten
Tatigkeiten eine Bescheinigung, dass die betreffende Person zur Auslibung der betreffenden
beruflichen oder geschaftlichen Téatigkeit zugelassen ist;

— in Malta erhdlt der Unternehmer eine ,,numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Mizjud (VAT)
u n-numru tal-licenzja ta' kummerc* und im Fall von Personengesellschaften oder Unternehmen
eine Eintragungsnummer der ,,Malta Financial Services Authority*;

— fiir die Niederlande das ,,Handelsregister®;

—fiir Osterreich das ,,Firmenbuch®, das ,,Gewerbeinformationssystem Austria — GISA“, die
,Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern®;

— fiir Polen das ,,Krajowy Rejestr Sagdowy*;

— fur Portugal das ,Instituto da Constru¢do e do Imobiliario* (INCI) bei Bauauftragen und das
,,Registro Nacional das Pessoas Colectivas“ bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen;

— fiir Ruménien das ,,Registrul Comertului®;

— fiir Slowenien das ,,sodni register* und das ,,obrtni register";

— fiir die Slowakei das ,,Obchodny register;

— fiir Finnland das ,,Kaupparekisteri — ,,Handelsregistret*;

— fiir Schweden das ,,aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren®;

—im Fall des Vereinigten Konigreichs kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine
Bescheinigung des ,,Registrar of Companies* vorzulegen, aus der hervorgeht, dass er
incorporated oder ,registered” ist, oder anderenfalls eine Bescheinigung iiber eine von dem
Betreffenden abgegebene eidesstattliche Erklarung, dass er den betreffenden Beruf an einem
bestimmten Ort unter einer bestimmten Firma austibt;

— fir Island die ,,Firmaskra“;

— fiir Liechtenstein das ,,Gewerberegister*;

— fiir Norwegen das ,,Foretaksregisteret™.
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*) Fur die Zwecke der 8881 Abs. 1 und 252 Abs. 1 gelten als ,Berufs- oder Handelsregister” die in
diesem Anhang aufgefiihrten Register sowie fiir den Fall, dass auf innerstaatlicher Ebene Anderungen
vorgenommen werden, die an ihre Stelle tretenden Register.

Anhang X

Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

(1) Als Nachweis fiir die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit gemaR §8 80 Abs. 1 Z 3
bzw. 251 Abs. 1 Z 3 kann der Auftraggeber insbesondere verlangen:

1. eine entsprechende Bankerklarung (Bonitatsauskunft),
2. den Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung in geeigneter Hohe,

3. die Vorlage von Jahresabschlissen oder Auszugen aus diesen, sofern deren Offenlegung im
Sitzstaat des Unternehmers gesetzlich vorgeschrieben ist, gegebenenfalls unter Angabe des
Verhaltnisses etwa zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten, sofern der Auftraggeber die
transparenten, objektiven und nicht diskriminierenden Methoden und Kriterien fiir die Ermittlung
dieses Verhaltnisses spezifiziert hat,

4. eine Erklarung Uber die solidarische Leistungserbringung von Subunternehmern gegentber dem
Auftraggeber, falls sich der Unternehmer zum Nachweis seiner finanziellen und wirtschaftlichen
Leistungsféhigkeit auf die Kapazitaten von Subunternehmern stitzt,

5. eine Erklarung Uber den Gesamtumsatz und gegebenenfalls Uber den Umsatz fir den
Tatigkeitsbereich, in den die gegenstandliche Vergabe fallt, hdchstens fur die letzten drei
Geschaftsjahre oder fir einen kiirzeren Tatigkeitszeitraum, falls das Unternehmen noch nicht so
lange besteht, oder

6.den  Nachweis eines  Mindestgesamtjahresumsatzes  und  gegebenenfalls  eines
Mindestjahresumsatzes flir den Tatigkeitsbereich, in den die gegenstandliche Vergabe féllt.

(2) Der gemall Abs.1 Z 6 verlangte Mindestgesamtjahresumsatz darf nicht das Zweifache des
geschétzten Auftragswertes Uberschreiten, auBer in hinreichend begrindeten Féllen, die mit den
speziellen Risiken zusammenhéangen, die die Wesensart der Leistung betreffen. Der Auftraggeber hat die
wichtigsten Griinde fiir eine solche Uberschreitung in der Ausschreibung oder im Vergabevermerk
anzugeben.

(3) Der gemal Abs. 1 Z 6 verlangte Mindestgesamtjahresumsatz bzw. Mindestjahresumsatz kann fiir
Gruppen von Losen festgelegt werden, sofern der erfolgreiche Bieter den Zuschlag fiir mehrere Lose
erhalt, die gleichzeitig auszufiihren sind.

(4) Bei einer Rahmenvereinbarung ist der hdchstzuldssige Gesamtjahresumsatz gemaR Abs. 2 auf
Grundlage

1. des geschétzten Wertes des groBten aufgrund der Rahmenvereinbarung zu vergebenden
Auftrages oder

2. der Summe der geschatzten Werte der aufgrund der Rahmenvereinbarung zu vergebenden
Auftrdge, die voraussichtlich gleichzeitig ausgefihrt werden,
zu berechnen. Ist keiner dieser Wert bekannt, so ist als Grundlage der geschatzte Wert der
Rahmenvereinbarung heranzuziehen.

(5) Bei einem dynamischen Beschaffungssystem ist der hdchstzuldssige Gesamtjahresumsatz geman
Abs.2 auf Grundlage des geschdtzten Wertes des grofiten aufgrund des dynamischen
Beschaffungssystems zu vergebenden Auftrages zu berechnen.

Anhang XI

Nachweis der technischen Leistungsféhigkeit

(1) Als Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit kdnnen bei Lieferauftrdgen verlangt werden:

1. Referenzen (ber die wesentlichen, in den letzten drei Jahren erbrachten Lieferungen; soweit dies
zur Sicherstellung eines ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der Auftraggeber
einen langeren Zeitraum festlegen,

2. eine Beschreibung der technischen Ausriistung, der MalBnahmen des Unternehmers zur
Qualitatssicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungsmdglichkeiten,
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. die Angabe der technischen Fachkréfte oder technischen Stellen, unabhéngig davon, ob diese

dem Unternehmen angehdéren, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitatskontrolle
beauftragt sind,

. Muster, Beschreibungen und Fotografien der zu liefernden Waren, deren Echtheit auf Verlangen

des Auftraggebers nachweisbar sein muss,

. Bescheinigungen, die von zustandigen Instituten oder amtlichen Stellen fir Qualitatskontrolle

ausgestellt wurden und mit denen bestatigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen
genau bezeichneten Waren bestimmten Spezifikationen oder Normen entsprechen,

. bei Waren komplexer Art oder bei Waren, die ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen

sollen, eine Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zustandigen
amtlichen Stelle im Herkunftsland des Unternehmers durchgefihrt wird; Diese Kontrolle betrifft
die  Produktionskapazitdten ~ und  erforderlichenfalls ~ die  Untersuchungs-  und
Forschungsmdglichkeiten des Unternehmers sowie die von diesem fiir die Qualititskontrolle
getroffenen Vorkehrungen,

. die Angabe der Umweltmanagementmalinahmen, die der Unternehmer bei der Ausfiihrung des

Auftrages anwenden wird,

. die Angabe von allfélligen Subunternehmern,
. bei Lieferauftragen, flir die Verlege- oder Installationsarbeiten erforderlich sind, die

Bescheinigung, dass der Unternehmer auch die fur Verlege- oder Installationsarbeiten
erforderliche Fachkunde, Effizienz und Erfahrung besitzt, und

die Angabe des Lieferantenmanagement- und —iberwachungssystems, das dem Unternehmer zur
Vertragserflllung zur Verfligung steht.

Als Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit konnen bei Bauauftrdgen verlangt werden:

Referenzen (ber die wesentlichen, in den letzten flinf Jahren erbrachten Bauleistungen; soweit
dies zur Sicherstellung eines ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der Auftraggeber
einen langeren Zeitraum festlegen,

. eine Beschreibung der technischen Ausristung, der MalRnahmen des Unternehmers zur

Qualitatssicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungsmdglichkeiten,

. die Angabe der technischen Fachkrafte oder technischen Stellen, unabhéngig davon, ob diese

dem Unternehmen angehdren, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitatskontrolle
beauftragt sind oder (iber die der Unternehmer fir die Ausfiihrung des Bauvorhabens verfugen
wird,

. Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen tber die berufliche Befahigung des Unternehmers

bzw. der Flihrungskrafte des Unternehmers,

. die Angabe der Umweltmanagementmalinahmen, die der Unternehmer bei der Ausfiihrung des

Auftrages anwenden wird,

. eine Erklarung, aus der hervorgeht, Uber welche Ausstattung, welche Gerate und welche

technische Ausriistung der Unternehmer fiir die Ausfiihrung des Auftrages verfiigen wird,

. eine Erklarung, aus der das jahrliche Mittel der vom Unternehmer in den letzten drei Jahren

Beschéftigten und die Anzahl seiner Flihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich sind,

. die Angabe von allfélligen Subunternehmern,

die Bescheinigung, dass der Unternehmer die fur die Erbringung der Bauleistung erforderliche
Fachkunde, Effizienz und Erfahrung besitzt, und

die Angabe des Lieferantenmanagement- und —iberwachungssystems, das dem Unternehmer zur
Vertragserfullung zur Verfugung steht.

Als Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit kénnen bei Dienstleistungsauftragen verlangt

Referenzen lber die wesentlichen, in den letzten drei Jahren erbrachten Dienstleistungen; soweit
dies zur Sicherstellung eines ausreichenden Wettbewerbes erforderlich ist, kann der Auftraggeber
einen langeren Zeitraum festlegen,

. eine Beschreibung der technischen Ausristung, der MalRnahmen des Unternehmers zur

Qualitatssicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungsmdglichkeiten,

. die Angabe der technischen Fachkréfte oder technischen Stellen, unabhéngig davon, ob diese

dem Unternehmen angehéren, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitatskontrolle
beauftragt sind,
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4. bei Dienstleistungen komplexer Art oder bei Dienstleistungen, die ausnahmsweise einem
besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in dessen Namen
von einer zustdndigen amtlichen Stelle im Herkunftsland des Unternehmers durchgefiihrt wird;
Diese Kontrolle betrifft die technische Leistungsfahigkeit und erforderlichenfalls die
Untersuchungs- und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmers sowie die von diesem fir die
Qualitatskontrolle getroffenen Vorkehrungen,

5. Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen (ber die berufliche Befahigung des Unternehmers
bzw. der Fiihrungskréfte des Unternehmers,

6. die Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die der Unternehmer bei der Ausfiihrung des
Auftrages anwenden wird,

7.eine Erklarung, aus der hervorgeht, tber welche Ausstattung, welche Gerdte und welche
technische Ausristung der Unternehmer fiir die Ausflihrung des Auftrages verfligen wird,

8. eine Erklarung, aus der das jahrliche Mittel der vom Unternehmer in den letzten drei Jahren
Beschaftigten und die Anzahl seiner Flihrungskréafte in den letzten drei Jahren ersichtlich sind,

9. die Angabe von allfalligen Subunternehmern,

10. die Bescheinigung, dass der Unternehmer die fir die Erbringung der Dienstleistung erforderliche
Fachkunde, Effizienz und Erfahrung besitzt, und

11. die Angabe des Lieferantenmanagement- und —iberwachungssystems, das dem Unternehmer zur
Vertragserfullung zur Verfiigung steht.

Anhang XI11
Unionsrechtlich vorgeschriebene Modelle der Lebenszykluskostenrechnung
gemalf § 92 Abs. 4 und § 263 Abs. 4
Anhang X111

Daten zur Berechnung bestimmter Uber die gesamte Lebensdauer anfallenden externen
Kosten von Stral3enfahrzeugen

Tabelle 1: Energiegehalt von Kraftstoffen

Kraftstoff Energiegehalt
Dieselkraftstoff 36 MJ/Liter
Ottokraftstoff 32 MJ/Liter
Erdgas 33-38 MJ/Nm®
LPG 24 MJ/Liter
Ethanol 21 MJ/Liter
Biodiesel 33 MJ/Liter
Emulsionskraftstoff 32 MJ/Liter
Wasserstoff 11 MJ/Nm?

Tabelle 2: Emissionskosten im StraRenverkehr (Preise von 2007)
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CO, NO, Nichtmethan- Partikel
Kohlenwasserstoffe
0,03-0,04 EUR/Kkg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g

Tabelle 3: Gesamtkilometerleistung von StraRenfahrzeugen

Fahrzeugklasse o Gesamtkilometer-
(Klassen M und N gemaR der Richtlinie 2007/46/EG bzw. leistung
Kraftfahrgesetz 1967 — KFG 1967, BGBI Nr. 267/1967
Personenkraftwagen (M1) 200 000 km
Leichte Nutzfahrzeuge (N1) 250 000 km
Schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3) 1 000 000 km
Busse (M2, M3) 800 000 km
Anhang XIV

Anforderungen an die Energieeffizienz geman § 95

Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftragen sind folgende Anforderungen zu
beachten:
a) Soweit Waren von einem der folgenden Rechtsakte erfasst werden, sind Waren zu beschaffen,
die das Kriterium der Zugehdorigkeit zur hdchstmdglichen Energieeffizienzklasse erfillen:

aa) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 zur Ergénzung der Richtlinie 2010/30/EU im
Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltsgeschirrspllern in Bezug auf den
Energieverbrauch, ABI. Nr. L 314 vom 30.11.2010 S. 1,

bb) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 zur Ergénzung der Richtlinie 2010/30/EU im
Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltskilhlgerdten in Bezug auf den
Energieverbrauch, ABI. Nr. L 314 vom 30.10.2010 S. 17;

cc) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 zur Ergénzung der Richtlinie 2010/30/EU im
Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf den
Energieverbrauch, ABI. Nr. L 314 vom 30.10.2010 S. 47;

dd) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 zur Ergénzung der Richtlinie 2010/30/EU im
Hinblick auf die Kennzeichnung von Fernsehgeraten in Bezug auf den Energieverbrauch,
ABI. Nr. L 314 vom 30.10.2010 S. 64;

ee) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 zur Ergénzung der Richtlinie 2010/30/EU im
Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den
Energieverbrauch, ABI. Nr. L 178 vom 06.07.2011 S. 1,

ff) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 392/2012 zur Ergénzung der Richtlinie 2010/30/EU im
Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschetrocknern in Bezug auf den
Energieverbrauch, ABI. Nr. L 123 vom 09.05.2012 S. 1,

gg) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 874/2012 zur Ergéanzung der Richtlinie 2010/30/EU im
Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und
Leuchten, ABI. Nr. L 258 vom 26.09.2012 S. 1.

b) Soweit Waren, die nicht unter lit. a fallen, von einer der folgenden nach dem 4. Dezember
2012 angenommenen DurchfiihrungsmalRnahme gemdaR der Richtlinie 2009/125/EG zur
Schaffung eines Rahmens fir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABI. Nr. L 285 vom 21.10.2009 S. 10,
erfasst werden, sind Waren zu beschaffen, die die in der jeweiligen DurchfiihrungsmaBnahme
festgelegten Referenzwerte fur die Energieeffizienz erfillen:
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c) Soweit Birogerate von einem der folgenden Rechtsakte erfasst sind, sind Burogerdte zu
beschaffen, die zumindest jene Energieeffizienzanforderungen erfillen, die in den folgenden
Rechtsakten aufgefihrt sind:
aa) 2009/789/EG: Beschluss der Kommission vom 26. Oktober 2009 zur Festlegung des
Standpunkts der Gemeinschaft fir einen Beschluss der nach dem Abkommen zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europdischen Gemeinschaft
Uber die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen fiir Strom sparende Blirogeréte
eingesetzten Verwaltungsorgane (ber die Anderung der Spezifikationen fiir
Computerbildschirme in Anhang C Teil Il des Abkommens, ABI. Nr.L 282 vom
29.10.2009 S. 23;

bb) 2009/489/EG: Beschluss der Kommission vom 16. Juni 2009 zur Festlegung des
Standpunkts der Gemeinschaft fir einen Beschluss der nach dem Abkommen zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europdischen Gemeinschaft
liber die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen fiir Strom sparende Bilirogerate
eingesetzten Verwaltungsorgane iiber die Anderung der Spezifikationen fiir Computer in
Anhang C Teil VIII des Abkommens, ABI. Nr. L 161 vom 24.06.2009 S. 16;

cc) 2009/347/EG: Beschluss der Kommission vom 20. April 2009 zur Festlegung des
Standpunkts der Gemeinschaft fir einen Beschluss der nach dem Abkommen zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europdischen Gemeinschaft
Uber die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen fir Strom sparende Blrogeréte
eingesetzten Verwaltungsorgane Uber die Anderung der Spezifikationen fiir bildgebende
Geréte in Anhang C Teil VII des Abkommens, ABI. Nr. L 106 vom 28.04.2009 S. 25.

d) Es sind Reifen zu beschaffen, die das Kriterium der Zugehorigkeit zur hdochsten
Energieeffizienzklasse gemal der Festlegung durch die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 ber
die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche
Parameter, ABI. Nr. L 342 vom 22.12.2009 S. 46, erfullen. Jedoch hindert dies die in
Anhang 111 genannten offentlichen Auftraggeber nicht daran, Reifen mit den besten
Nasshaftungseigenschaften oder dem geringsten Abrollgerdusch zu beschaffen, sofern dies aus
Griunden der Sicherheit oder der 6ffentlichen Gesundheit gerechtfertigt ist.

Anhang XV

Inhalt der Aufforderung zur Angebotsabgabe, zur Teilnahme am Dialog oder zur
Interessensbestatigung
1. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme am Dialog gemaR § 123 Abs. 8 hat
zumindest folgende Angaben zu enthalten:

a) einen Hinweis auf die veroffentlichte Bekanntmachung,

b) den Tag, bis zu dem die Angebote bzw. Ldsungsvorschlédge eingehen missen, die Anschrift
bzw. die elektronische Adresse der Stelle, bei der sie einzureichen sind, sowie die Sprache, in
der sie abzufassen sind,

c) beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Dialogphase sowie
die verwendete Sprache,

d) die Bezeichnung der Unterlagen, die gegebenenfalls zum Nachweis der Eignung oder der
Anforderungen geméaR 8§ 87 noch beizufligen sind und

e) die im Verhdltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung festgelegten oder gegebenenfalls gereihten
Zuschlagskriterien, falls sie nicht in der Ausschreibung oder in der Aufforderung zur
Interessensbestatigung enthalten sind.

2. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme am Dialog gemaR § 290 Abs. 8 hat
zumindest folgende Angaben zu enthalten:

a) einen Hinweis auf die veroffentlichte Bekanntmachung,

b) den Tag, bis zu dem die Angebote bzw. Loésungsvorschlédge eingehen missen, die Anschrift
bzw. die elektronische Adresse der Stelle, bei der sie einzureichen sind, sowie die Sprache, in
der sie abzufassen sind,

c) beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Dialogphase sowie
die verwendete Sprache,

d) die Bezeichnung der Unterlagen, die gegebenenfalls beizufiigen sind,
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e) die im Verhdltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung festgelegten oder gegebenenfalls gereihten
Zuschlagskriterien, falls sie nicht in der Ausschreibung, in der Bekanntmachung tber das
Bestehen eines Prifsystems oder in der Aufforderung zur Interessensbestitigung enthalten
sind, und

f) fir den Fall, dass die Bekanntmachung im Wege einer Bekanntmachung Uber das Bestehen
eines Prifsystems erfolgt ist, gegebenenfalls Angabe, ob das Angebot, dem der Zuschlag
erteilt werden soll, im Wege einer elektronischen Auktion ermittelt werden soll bzw. Angabe,
ob das Angebot in Form eines elektronischen Kataloges abgegeben werden oder das Angebot
einen elektronischen Katalog beinhalten soll.

3. Die Aufforderung zur Interessensbestitigung gemal § 124 bzw. § 291 hat zumindest folgende

Angaben zu enthalten:

a) Art und Umfang des Auftrages, einschlieflich aller Optionen auf zusétzliche Auftréage, und,
sofern mdglich, eine Einschdtzung der Frist fir die Ausubung dieser Optionen; bei
wiederkehrenden Auftrdgen Art und Umfang auch, sofern mdglich, das voraussichtliche
Datum der Veréffentlichung zukiinftiger Bekanntmachungen fir diese Leistungen,

b) die Art des Verfahrens (nicht offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren),

c) gegebenenfalls den Zeitpunkt, zu dem die Erbringung der Leistung beginnt bzw.
abgeschlossen werden soll,

d) gegebenenfalls Angabe, ob das Angebot, dem der Zuschlag erteilt werden soll, im Wege einer
elektronischen Auktion ermittelt werden soll bzw. Angabe, ob das Angebot in Form eines
elektronischen Kataloges abgegeben werden oder das Angebot einen elektronischen Katalog
beinhalten soll,

e) Anschrift bzw. elektronische Adresse des Auftraggebers,

f) alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Sicherheiten und Angaben,
die von den Unternehmern verlangt werden,

g) die Art des Auftragsgegenstandes

h) die im Verhéltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung festgelegten oder gegebenenfalls gereihten
Zuschlagskriterien, falls sie nicht in der Ausschreibung enthalten sind.

Anhang XVI

Besondere Dienstleistungsauftrage gemaf? den 8§ 151 und 312
A. Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens und zugehérige Dienstleistungen

1. 75200000-8 | Kommunale Dienstleistungen

2. 75231200-6 | Mit Strafvollzug und Rehabilitierung verbundene Dienstleistungen
3. 75231240-8 | Bewdhrungshilfe

4. 79611000-0 | Arbeitsvermittlungsdienste

5. 79622000-0 | Uberlassung von Haushaltshilfen

6. 79625000-1 | Uberlassung von medizinischem Personal

7. 85000000-9 | Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
8. 85100000-0 | Dienstleistungen des Gesundheitswesens

9. 85110000-3 | Dienstleistungen von Krankenhdusern und zugehérige Leistungen
10. 85111000-0 | Dienstleistungen von Krankenhdusern

11. 85111100-1 | Chirurgische Eingriffe im Krankenhaus

12. 85111200-2 | Arztliche Versorgung im Krankenhaus

13. 85111300-3 | Gyndkologische Versorgung im Krankenhaus

14. 85111310-6 | Kinstliche Befruchtung

15. 85111320-9 | Geburtshilfe im Krankenhaus

16. 85111400-4 | Rehabilitationsmafinahmen im Krankenhaus

17. 85111500-5 | Psychiatrische Versorgung im Krankenhaus

18. 85111600-6 | Dienstleistungen im Bereich Orthopédie

19. 85111700-7 | Sauerstofftherapiedienste

20. 85111800-8 | Pathologiedienste

21. 85111810-1 | Blutuntersuchungen

22. 85111820-4 | Bakteriologische Untersuchungen
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23. 85111900-9 | Dialysedienste von Krankenhdusern

24. 85112000-7 | Unterstiitzung von Krankenh&usern

25. 85112100-8 | Dienstleistungen im Bereich der Krankenhausbettwésche
26. 85112200-9 | Ambulante Behandlungen

27. 85120000-6 | Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehérige Dienstleistungen
28. 85121000-3 | Dienstleistungen von Arztpraxen

29, 85121100-4 | Dienstleistungen von praktischen Arzten

30. 85121200-5 | Dienstleistungen von Facharzten

31. 85121210-8 | Dienstleistungen von Gynakologen oder Geburtshelfern

32. 85121220-1 | Dienstleistungen von Nephrologen oder Neurologen

33. 85121230-4 | Dienstleistungen von Kardiologen oder Lungenspezialisten
34. 85121231-1 | Dienstleistungen von Kardiologen

35. 85121232-8 | Dienstleistungen von Lungenspezialisten

36. 85121240-7 | Dienstleistungen von HNO oder Audiologen

37. 85121250-0 | Dienstleistungen von Gastroenterologen und Geriatrie-Spezialisten
38. 85121251-7 | Dienstleistungen von Gastroenterologen

39. 85121252-4 | Dienstleistungen von Geriatrie-Spezialisten

40. 85121270-6 | Dienstleistungen von Psychiatern oder Psychologen

41. 85121271-3 | Dienstleistungen von Einrichtungen fir psychisch Kranke
42. 85121280-9 | Dienstleistungen von Ophtalmologen, Dermatologen oder Orthopéden
43. 85121281-6 | Dienstleistungen von Ophtalmologen

44, 85121282-3 | Dienstleistungen von Dermatologen

45, 85121283-0 | Dienstleistungen von Orthopdden

46. 85121290-2 | Dienstleistungen von Kinderarzten oder Urologen

47. 85121291-9 | Dienstleistungen von Kinderérzten

48. 85121292-6 | Dienstleistungen von Urologen

49. 85121300-6 | Dienstleistungen von Chirurgen

50. 85130000-9 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen und zugehdrige Dienstleistungen
51. 85131000-6 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen

52. 85131100-7 | Dienstleistungen im Bereich Kieferorthopédie

53. 85131110-0 | Chirurgische Behandlung in der Kieferorthopadie

54, 85140000-2 | Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen

55. 85141000-9 | Dienstleistungen von medizinischem Personal

56. 85141100-0 | Dienstleistungen von Hebammen

57. 85141200-1 | Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal

58. 85141210-4 | Medizinische Hausbehandlung

59. 85141211-1 | Hausdialysebehandlung

60. 85141220-7 | Beratungsleistungen von Krankenpflegepersonal

61. 85142000-6 | Dienstleistungen von nichtérztlichem Personal

62. 85142100-7 | Physiotherapiedienste

63. 85142200-8 | Dienstleistungen von Homdopathen

64. 85142300-9 | Hygienedienste

65. 85142400-0 | Hauszustellung von Inkontinenzartikeln

66. 85143000-3 | Einsatz von Krankenwagen

67. 85144000-0 | Dienstleistungen von Krankenanstalten

68. 85144100-1 | Dienstleistungen von Pflegeeinrichtungen

69. 85145000-7 | Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien

70. 85146000-4 | Dienstleistungen von Blutbanken

71. 85146100-5 | Dienstleistungen von Spermabanken

72. 85146200-6 | Dienstleistungen von Organbanken

73. 85147000-1 | Betriebliche Gesundheitsflirsorge

74. 85148000-8 | Medizinische Analysedienste

75. 85149000-5 | Dienstleistungen im pharmazeutischen Bereich

76. 85150000-5 | Dienstleistungen im Bereich medizinische Bildverarbeitung
77. 85160000-8 | Dienstleistungen von Optikern

78. 85170000-1 | Dienstleistungen in den Bereichen Akupunktur und Chiropraktik
79. 85171000-8 | Dienstleistungen im Bereich Akupunktur

80. 85172000-5 | Dienstleistungen im Bereich Chiropraktik




208 von 236

81. 85200000-1 | Dienstleistungen des Veterindrwesens

82. 85210000-3 | Haustierzuchten

83. 85300000-2 | Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehdrige Dienstleistungen

84. 85310000-5 | Dienstleistungen des Sozialwesens

85. 85311000-2 | Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen

86. 85311100-3 | Altenfirsorgeleistungen

87. 85311200-4 | Behindertenfiirsorgeleistungen

88. 85311300-5 | Kinder- und Jugendfiirsorgeleistungen

89. 85312000-9 | Dienstleistungen der Sozialfiirsorge, ohne Unterbringung

90. 85312100-0 | Betreuung in Tagesstétten

91. 85312110-3 | Betreuungsleistungen in Kinderkrippen

92. 85312120-6 | Betreuungsleistungen flr behinderte Kinder und Jugendliche in Tagesheimen

93. 85312200-1 | Lebensmittel-Hauslieferungen

94. 85312300-2 | Orientierungs- und Beratungsdienste

95. 85312310-5 | Orientierungsdienste

96. 85312320-8 | Beratungsdienste

97. 85312330-1 | Familienplanung

98. 85312400-3 | Nicht in Heimen erbrachte Firsorgeleistungen

99. 85312500-4 | Rehabilitation

100. | 85312510-7 | Berufliche Wiedereingliederung

101. | 85320000-8 | Dienstleistungen im Sozialwesen

102. | 85321000-5 | Verwaltungsdienste im Sozialwesen

103. | 85322000-2 | Kommunales Aktionsprogramm

104. | 85323000-9 | Kommunaler Gesundheitsdienst

105. | 98133100-5 | Verbesserung und Unterstltzung der Verwaltungs- und
Gemeinschaftseinrichtungen

106. | 98133000-4 | Dienstleistungen sozialer Interessenverbénde

107. | 98200000-5 | Beratung in Sachen Chancengleichheit

108. | 98500000-8 | Privathaushalte mit Hausangestellten

109. | 98513000-2 | Bereitstellung von Arbeitskréften fur private Haushalte

110. | 98513100-3 | Vermittlung von Arbeitskraften fiir private Haushalte

111. | 98513200-4 | Bereitstellung von Birokréften fir private Haushalte

112. | 98513300-5 | Bereitstellung von Zeitarbeitskraften flir private Haushalte

113. | 98513310-8 | Dienstleistungen von Haushaltshilfen

114. | 98514000-9 | Haushaltungsdienste

B. Administrative Dienstleistungen im Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- und kulturellen Bereich

1. 85321000-5 | Verwaltungsdienste im Sozialwesen

2. 85322000-2 | Kommunales Aktionsprogramm

3. 75000000-6 | Dienstleistungen der 6ffentlichen Verwaltung, Verteidigung und
Sozialversicherung

4, 75121000-0 | Administrative Dienste im Bildungswesen

5. 75122000-7 | Administrative Dienste im Gesundheitswesen

6. 75124000-1 | Administrative Dienste in den Bereichen Freizeit, Kultur und Religion

7. 79995000-5 | Bibliotheksverwaltung

8. 79995100-6 | Archivierung

9. 79995200-7 | Katalogisierung

10. 80000000-4 | Allgemeine und berufliche Bildung

11. 80100000-5 | Grundschulunterricht

12. 80110000-8 | Vorschulunterricht

13. 80200000-6 | Unterricht im Sekundarbereich

14, 80210000-9 | Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterfiihrenden Schulen

15. 80211000-6 | Unterricht in technischen weiterflihrenden Schulen

16. 80212000-3 | Unterricht in berufsbildenden weiterfiihrenden Schulen

17. 80300000-7 | Dienstleistungen von Hochschulen

18. 80310000-0 | Jugendbildung

19. 80320000-3 | Aushildung im medizinischen Bereich
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20. 80330000-6 | Ausbildung im Bereich Sicherheit

21, 80340000-9 | Sonderausbildung

22. 80400000-8 | Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht

23. 80410000-1 | Verschiedene Unterrichts- und Ausbildungsdienste

24, 80411000-8 | Aushildung in Fahrschulen

25, 80411100-9 | Abnahme der Fahrpriifung

26. 80411200-0 | Erteilung von Fahrstunden

27. 80412000-5 | Aushildung in Flugschulen

28. 80413000-2 | Aushildung in Segelschulen

29. 80414000-9 | Ausbildung in Tauchschulen

30. 80415000-6 | Skikurse

31. 80420000-4 | E-Learning

32. 80430000-7 | Erwachsenenbildung auf Hochschulebene

33. 80490000-5 | Betrieb einer Bildungseinrichtung

34. 80500000-9 | Aushildung

35. 80510000-2 | Spezialaushildung

36. 80511000-9 | Ausbildung des Personals

37. 80512000-6 | Hundeschulung

38. 80513000-3 | Reitunterricht

39. 80520000-5 | Aushildungseinrichtungen

40. 80521000-2 | Mit Aushildungsprogrammen verbundene Dienstleistungen

41, 80522000-9 | Schulungsseminare

42. 80530000-8 | Berufsaushildung

43. 80531000-5 | Industrielle und technische Aushildung

44, 80531100-6 | Fachaushildung

45, 80531200-7 | Technische Ausbildung

46. 80532000-2 | Managementausbildung

47. 80533000-9 | Einfuhrung und Ausbildung im Umgang mit Computern

48. 80533100-0 | Aushildung im Umgang mit Computern

49, 80533200-1 | Computerkurse

50. 80540000-1 | Aushildung im Umweltschutz

51. 80550000-4 | Sicherheitsausbildung

52. 80560000-7 | Aushildung in Gesundheitsschutz und erster Hilfe

53. 80561000-4 | Ausbildung in Gesundheitsschutz

54. 80562000-1 | Aushildung in erster Hilfe

55. 80570000-0 | Aushildung in der Personlichkeitsentwicklung

56. 80580000-3 | Veranstaltung von Sprachkursen

57. 80590000-6 | Tutorendienste

58. 80600000-0 | Schulung fur Verteidigungsguter und Sicherheitsausriistung

59, 80610000-3 | Schulung und Simulation fiir Sicherheitsausriistung

60. 80620000-6 | Schulung und Simulation fur Feuerwaffen und Munition

61. 80630000-9 | Schulung und Simulation fur Militarfahrzeuge

62. 80640000-2 | Schulung und Simulation fur Kriegsschiffe

63. 80650000-5 | Schulung und Simulation fur Luftfahrzeuge, Raketen und Raumfahrzeuge

64. 80660000-8 | Schulung und Simulation fur militarischen Zwecken dienende elektronische
Systeme

65. 92000000-1 | Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport

66. 92100000-2 | Dienstleistungen im Bereich Film und Videofilm

67. 92110000-5 | Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen

68. 92111000-2 | Film- und Videofilmherstellung

69. 92111100-3 | Herstellung von Lehrfilmen und -videofilmen

70. 92111200-4 | Herstellung von Werbe-, Reklame- und Informationsfilmen und -videofilmen

71. 92111210-7 | Herstellung von Werbefilmen

72. 92111220-0 | Herstellung von Werbevideofilmen

73. 92111230-3 | Herstellung von Reklamefilmen

74. 92111240-6 | Herstellung von Reklamevideofilmen

75. 92111250-9 | Herstellung von Informationsfilmen

76. 92111260-2 | Herstellung von Informationsvideofilmen
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77. 92111300-5 | Herstellung von Unterhaltungsfilmen und -videofilmen

78. 92111310-8 | Herstellung von Unterhaltungsfilmen

79. 92111320-1 | Herstellung von Unterhaltungsvideofilmen

80. 92112000-9 | Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film- und Videofilmherstellung

81. 92120000-8 | Verleih von Filmen und Videofilmen

82. 92121000-5 | Verleih von Videofilmen

83. 92122000-2 | Verleih von Filmen

84. 92130000-1 | Filmvorfiihrungen

85. 92140000-4 | Videofilmvorfiihrung

86. 92200000-3 | Dienstleistungen in Verbindung mit Rundfunk- und Fernsehprogrammen

87. 92210000-6 | Rundfunkdienste

88. 92211000-3 | Produktion von Rundfunksendungen

89. 92213000-7 | Rundfunksysteme kleinen MalBstabs

90. 92214000-4 | Dienstleistungen im Zusammenhang mit Rundfunkstudios oder -ausstattung

91. 92215000-1 | GMRS-Funkdienste (General Mobile Radio Services)

92, 92216000-8 | FRS-Funkdienste (Family Radio Services)

93. 92217000-5 | GMRS-Funkdienste/FRS-Funkdienste

94. 92220000-9 | Fernsehdienste

95, 92221000-6 | Produktion von Fernsehsendungen

96. 92222000-3 | Videouberwachung (CCTS)

97. 92224000-7 | Digitales Fernsehen

98. 92225000-4 | Interaktives Fernsehen

99. 92225100-7 | Filmabruf liber das Fernsehen

100. | 92226000-1 | Fernsehprogrammierung

101. | 92230000-2 | Kabelrundfunk und -fernsehen

102. | 92231000-9 | Internationale bilaterale Dienste und internationale private Mietleitungen

103. | 92232000-6 | Kabelfernsehen

104. | 92300000-4 | Unterhaltungsdienste

105. | 92310000-7 | Kunstlerische und schriftstellerische Téatigkeiten und Darbietungen

106. | 92311000-4 | Kunstwerke

107. | 92312000-1 | Kunstlerische Dienstleistungen

108. | 92312100-2 | Unterhaltungsdienstleistungen von Theaterregisseuren, Chéren, Musikkapellen
und Orchestern

109. | 92312110-5 | Unterhaltungsdienstleistungen von Theaterregisseuren

110. | 92312120-8 | Unterhaltungsdienstleistungen von Choren

111. | 92312130-1 | Unterhaltungsdienstleistungen von Musikkapellen

112. | 92312140-4 | Unterhaltungsdienstleistungen von Orchestern

113. | 92312200-3 | Dienstleistungen von Schriftstellern, Komponisten, Bildhauern, Entertainern und
sonstigen Kiinstlern

114. | 92312210-6 | Dienstleistungen von Verfassern

115. | 92312211-3 | Dienstleistungen von Schreibbiiros

116. | 92312212-0 | Mit der Erstellung von Ausbildungshandbiichern verbundene Dienstleistungen

117. | 92312213-7 | Erstellung von technischen Unterlagen

118. | 92312220-9 | Dienstleistungen von Komponisten

119. | 92312230-2 | Dienstleistungen von Bildhauern

120. | 92312240-5 | Dienstleistungen von Entertainern

121. | 92312250-8 | Dienstleistungen von einzelnen Kiinstlern

122. | 92312251-5 | Dienstleistungen von Diskjockeys

123. | 92320000-0 | Betrieb von kulturellen Einrichtungen

124. | 92330000-3 | Dienstleistungen in Verbindung mit Erholungsgebieten

125. | 92331000-0 | Dienstleistungen in Verbindung mit Jahrmarkten und Vergnigungsparks

126. | 92331100-1 | Dienstleistungen in Verbindung mit Jahrmérkten

127. | 92331200-2 | Dienstleistungen in Verbindung mit Vergniigungsparks

128. | 92331210-5 | Kinderanimation

129. | 92332000-7 | Dienstleistungen an Strdnden

130. | 92340000-6 | Unterhaltungsdienste im Bereich Tanz und sonstige Auffiihrungen

131. | 92341000-3 | Zirkusvorstellungen

132. | 92342000-0 | Dienstleistungen von Tanzschulen
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133. | 92342100-1 | Unterricht in Gesellschaftstdnzen
134. | 92342200-2 | Unterricht in Diskotadnzen
135. | 92350000-9 | Dienstleistungen des Spiel- und Wettbetriebs
136. | 92351000-6 | Dienstleistungen von Spiel- und Wetteinrichtungen
137. | 92351100-7 | Dienstleistungen von Lotterien
138. | 92351200-8 | Dienstleistungen von Spielkasinos
139. | 92352000-3 | Dienstleistungen von Wetteinrichtungen
140. | 92352100-4 | Betrieb von Totalisatoren
141. | 92352200-5 | Buchmacherdienste
142. | 92360000-2 | Dienstleistungen im pyrotechnischen Bereich
143. | 92370000-5 | Dienstleistungen von Tontechnikern
144. | 92400000-5 | Dienstleistungen des Nachrichten- und Pressedienstes
145. | 92500000-6 | Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen kulturellen
Einrichtungen
146. | 92510000-9 | Dienstleistungen von Bibliotheken und Archiven
147. | 92511000-6 | Dienstleistungen von Bibliotheken
148. | 92512000-3 | Dienstleistungen von Archiven
149. | 92512100-4 | Archivzerstérung
150. | 92520000-2 | Dienstleistungen von Museen und zugehérige Dienste
151. | 92521000-9 | Dienstleistungen von Museen
152. | 92521100-0 | Museumsausstellungen
153. | 92521200-1 | Konservierung von Exponaten und Ausstellungsobjekten
154. | 92521210-4 | Konservierung von Exponaten
155. | 92521220-7 | Konservierung von Ausstellungsobjekten
156. | 92522000-6 | Dienstleistungen im Bereich Denkmalschutz
157. | 92522100-7 | MaRnahmen zur Erhaltung von historisch bedeutsamen Statten
158. | 92522200-8 | Malinahmen zur Erhaltung von historischen Gebauden
159. | 92530000-5 | Dienstleistungen von botanischen und zoologischen Gérten sowie
Naturschutzgebieten
160. | 92531000-2 | Dienstleistungen von botanischen Gérten
161. | 92532000-9 | Dienstleistungen von zoologischen Gérten
162. | 92533000-6 | Dienstleistungen von Naturschutzgebieten
163. | 92534000-3 | Dienstleistungen von Tierschutzgebieten
164. | 92600000-7 | Dienstleistungen im Sport
165. | 92610000-0 | Betrieb von Sportanlagen
166. | 92620000-3 | Sporthezogene Dienstleistungen
167. | 92621000-0 | Forderung von Sportveranstaltungen
168. | 92622000-7 | Organisation von Sportveranstaltungen
169. | 92700000-8 | Dienstleistungen von Internet-Cafés
170. | 79950000-8 | Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen
171. | 79951000-5 | Veranstaltung von Seminaren
172. | 79952000-2 | Event-Organisation
173. | 79952100-3 | Organisation von Kulturveranstaltungen
174. | 79953000-9 | Organisation von Festivals
175. | 79954000-6 | Organisation von Parties
176. | 79955000-3 | Organisation von Modenschauen
177. | 79956000-0 | Organisation von Messen und Ausstellungen
C. Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung
[1. ]| 75300000-9 | Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung |

Diese Dienstleistungen unterliegen nicht dem Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes, wenn sie als

nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse organisiert werden.

D. Beihilfen, Unterstitzungsleistungen und Zuwendungen

=

75310000-2

Beihilfen, Unterstitzungsleistungen und Zuwendungen

75311000-9

Krankenkassenleistungen
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3. 75312000-6 | Mutterschaftsbeihilfe
4. 75313000-3 | Unterstiitzung bei Erwerbsunféhigkeit
5. 75313100-4 | Unterstiitzung bei zeitweiliger Erwerbsunfahigkeit
6. 75314000-0 | Arbeitslosenunterstiitzung
7. 75320000-5 | Pensionsregelung fir éffentliche Bedienstete
8. 75330000-8 | Familienbeihilfen
9. 75340000-1 | Kindergeld
E. Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persénliche Dienstleistungen, einschlief3lich
Dienstleistungen von Organisationen
1. 98000000-3 | Sonstige gemeinschaftliche, soziale und personliche Dienste
2. 98120000-0 | Dienstleistungen von Gewerkschaften
3. 98132000-7 | Dienstleistungen von politischen Organisationen
4. 98133110-8 | Dienstleistungen von Jugendverbdnden
5. 98130000-3 | Diverse Dienstleistungen von Organisationen und Vereinen
F. Dienstleistungen von religiosen Vereinigungen
1. | 98131000-0 | Dienstleistungen von religisen Vereinigungen
G. Gaststatten und Beherbergungsgewerbe
1. 55100000-1 | Dienstleistungen von Hotels
2. 55110000-4 | Hotel-Ubernachtungen
3. 55120000-7 | Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels
4, 55130000-0 | Sonstige Hotel-Dienstleistungen
5. 55200000-2 | Campingplétze und andere Unterkiinfte (auler Hotels)
6. 55210000-5 | Dienstleistungen von Jugendherbergen
7. 55220000-8 | Dienstleistungen von Campingplétzen
8. 55221000-5 | Dienstleistungen in Verbindung mit Stellplatzen fir Wohnwagen
9. 55240000-4 | Dienstleistungen in Verbindung mit Ferienzentren und Ferienwohnungen
10. 55241000-1 | Dienstleistungen von Ferienzentren
11. 55242000-8 | Dienstleistungen in Verbindung mit Ferienwohnungen
12, 55243000-5 | Dienstleistungen von Kinderferienlagern
13. 55250000-7 | Vermietung von méblierten Unterkiinften fir Kurzaufenthalte
14. 55260000-0 | Dienstleistungen in Verbindung mit Schlafwagen
15. 55270000-3 | Dienstleistungen von Frihstiickspensionen
16. 55300000-3 | Restaurant- und Bewirtungsdienste
17. 55310000-6 | Restaurantbedienung
18. 55311000-3 | Bedienung in nicht éffentlichen Restaurants
19. 55312000-0 | Bedienung in 6ffentlichen Restaurants
20. 55320000-9 | Servieren von Mahlzeiten
21, 55321000-6 | Zubereitung von Mahlzeiten
22. 55322000-3 | Kochen von Mahlzeiten
23. 55330000-2 | Dienstleistungen von Cafeterias
24. 55400000-4 | Servieren von Getranken
25. 55410000-7 | Ausschankdienste
26. 55521000-8 | Verpflegungsdienste fur Privathaushalte
27. 55521100-9 | Essen auf Radern
28. 55521200-0 | Auslieferung von Mahlzeiten
29, 55520000-1 | Verpflegungsdienste
30. 55522000-5 | Verpflegungsdienste fur Transportunternehmen
31. 55523000-2 | Verpflegungsdienste fur sonstige Unternehmen oder andere Einrichtungen
32. 55524000-9 | Verpflegungsdienste fir Schulen
33. 55510000-8 | Dienstleistungen von Kantinen
34. 55511000-5 | Dienstleistungen von Kantinen und anderen nicht 6ffentlichen Cafeterias
35. 55512000-2 | Betrieb von Kantinen
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36.

| 55523100-3 | Auslieferung von Schulmahlzeiten

H. Dienstleistungen im juristischen Bereich, sofern sie nicht nach den 88 9 Abs. 1 Z 8 bzw. 178

Abs. 1 Z 8 ausgeschlossen sind

1. 79100000-5 | Dienstleistungen im juristischen Bereich
2. 79110000-8 | Juristische Beratung und Vertretung
3. 79111000-5 | Rechtsbheratung
4, 79112000-2 | Vertretung vor Gericht
5. 79112100-3 | Interessenvertretung
6. 79120000-1 | Patent- und Urheberrechtsberatung
7. 79121000-8 | Urheberrechtsberatung
8. 79121100-9 | Software-Urheberrechtsberatung
9. 79130000-4 | Rechtliche Dokumentations- und Beglaubigungsdienste
10. 79131000-1 | Dokumentationsdienste
11. 79132000-8 | Beglaubigungsdienste
12, 79132100-9 | Zertifizierungsdienste elektronischer Signaturen
13. 79140000-7 | Rechtsberatung und —auskunft
14, 75231100-5 | Verwaltungsdienstleistungen bei Gericht
I. Sonstige Dienstleistungen der Verwaltung und fur die 6ffentliche Verwaltung
1. 75100000-7 | Dienstleistungen der Verwaltung
2. 75110000-0 | Dienstleistungen der allgemeinen ¢ffentlichen Verwaltung
3. 75111000-7 | Dienstleistungen der Exekutive und Legislative
4, 75111100-8 | Dienstleistungen der Exekutive
5. 75111200-9 | Dienstleistungen der Legislative
6. 75112000-4 | Verwaltungsdienstleistungen flir Unternehmenstétigkeit
7. 75112100-5 | Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen
8. 75120000-3 | Dienstleistungen von &éffentlichen Behdrden
9. 75123000-4 | Administrative Dienste im Wohnungswesen
10. 75125000-8 | Administrative Dienste im Bereich Fremdenverkehr
11. 75131000-3 | Dienstleistungen fir die 6ffentliche Verwaltung
J. Kommunale Dienstleistungen
1. 75200000-8 | Kommunale Dienstleistungen
2. 75210000-1 | Dienstleistungen im Bereich auswértige Angelegenheiten und sonstige
Dienstleistungen
3. 75211000-8 | Dienstleistungen im Bereich auswartige Angelegenheiten
4. 75211100-9 | Dienstleistungen im diplomatischen Bereich
5. 75211110-2 | Konsulatsdienste
6. 75211200-0 | Wirtschaftshilfe an das Ausland
7. 75211300-1 | Militarhilfe an das Ausland
8. 75220000-4 | Verteidigung
9. 75221000-1 | Militérische Verteidigung
10. 75222000-8 | Zivilverteidigung
11. 75230000-7 | Dienstleistungen im Justizwesen
12. 75231000-4 | Juristische Dienste

K. Dienstleistungen fur Haftanstalten, Dienstleistungen im Bereich ¢ffentliche Sicherheit und
Rettungsdienste, sofern sie nicht nach den 88 9 Abs. 1 Z 16 bzw. 178 Abs. 1 Z 16 ausgeschlossen

sind
1. 75231210-9 | Strafvollzugsdienste
2. 75231220-2 | Begleitung bei Gefangenentransporten
3. 75231230-5 | Dienstleistungen fiir Haftanstalten
4. 75240000-0 | Mit 6ffentlicher Sicherheit und Ordnung verbundene Dienstleistungen
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5. 75241000-7 | Dienstleistungen im Bereich 6ffentliche Sicherheit
6. 75241100-8 | Dienstleistungen der Polizei
7. 75242000-4 | Dienstleistungen im Bereich 6ffentliches Recht und éffentliche Ordnung
8. 75242100-5 | Dienstleistungen im Bereich 6ffentliche Ordnung
9. 75242110-8 | Gerichtsvollzieherdienste
10. 75250000-3 | Dienstleistungen der Feuerwehr und von Rettungsdiensten
11. 75251000-0 | Dienstleistungen der Feuerwehr
12. 75251100-1 | Brandbekampfung
13. 75251110-4 | Brandverhitung
14. 75251120-7 | Waldbrandbekdmpfung
15. 75252000-7 | Rettungsdienste
16. 79430000-7 | Krisenmanagement
17. 98113100-9 | Dienstleistungen im Bereich der nuklearen Sicherheit
. Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten
1. 79700000-1 | Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten
2. 79710000-4 | Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
3. 79711000-1 | Uberwachung von Alarmanlagen
4, 79713000-5 | Bewachungsdienste
5. 79714000-2 | Uberwachungsdienste
6. 79714100-3 | Dienstleistungen in Verbindung mit Suchsystemen
7. 79714110-6 | Fahndung nach Fliichtigen
8. 79715000-9 | Streifendienste
9. 79716000-6 | Ausgabe von Mitarbeiterausweisen
10. 79720000-7 | Ermittlungsdienste
11. 79721000-4 | Dienstleistungen von Detekteien
12. 79722000-1 | Dienstleistungen von Grafologen
13. 79723000-8 | Abfallanalyse
M. Internationale Dienstleistungen
1. 98900000-2 | Von extraterritorialen Organisationen und Kdrperschaften erbrachte Leistungen
2. 98910000-5 | Dienstleistungen von internationalen Organisationen und Korperschaften
N. Postdienste
1. 64000000-6 | Post- und Fernmeldedienste
2. 64100000-7 | Post- und Kurierdienste
3. 64110000-0 | Postdienste
4, 64111000-7 | Postdienste im Zusammenhang mit Zeitungen und Zeitschriften
5. 64112000-4 | Briefpostdienste
6. 64113000-1 | Paketpostdienste
7. 64114000-8 | Post-Schalterdienste
8. 64115000-5 | Vermietung von Postfachern
9. 64116000-2 | Dienste im Zusammenhang mit postlagernden Sendungen
10. 64122000-7 | Interne Biirobotendienste
O. Verschiedene Dienstleistungen
1. 50116510-9 | Reifenrunderneuerung
2. 71550000-8 | Schmiedearbeiten

Anhang XVII
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Dienstleistungsauftrage, die geman den 8§ 152 Abs. 1 oder 313 Abs. 1 partizipatorischen

Organisationen vorbehalten werden kdnnen

1. 75121000-0 | Administrative Dienste im Bildungswesen

2. 75122000-7 | Administrative Dienste im Gesundheitswesen

3. 75123000-4 | Administrative Dienste im Wohnungswesen

4, 79622000-0 | Uberlassung von Haushaltshilfen

5. 79624000-4 | Uberlassung von Pflegepersonal

6. 79625000-1 | Uberlassung von medizinischem Personal

7. 80110000-8 | Vorschulunterricht

8. 80300000-7 | Dienstleistungen von Hochschulen

9. 80420000-4 | E-Learning

10. 80430000-7 | Erwachsenenbildung auf Hochschulebene

11. 80511000-9 | Ausbildung des Personals

12, 80520000-5 | Ausbildungseinrichtungen

13. 80590000-6 | Tutorendienste

14, 85000000-9 | Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

15. 85100000-0 | Dienstleistungen des Gesundheitswesens

16. 85110000-3 | Dienstleistungen von Krankenhdusern und zugehorige Leistungen
17. 85111000-0 | Dienstleistungen von Krankenhdusern

18. 85111100-1 | Chirurgische Eingriffe im Krankenhaus

19. 85111200-2 | Arztliche Versorgung im Krankenhaus

20. 85111300-3 | Gynékologische Versorgung im Krankenhaus

21, 85111310-6 | Kunstliche Befruchtung

22. 85111320-9 | Geburtshilfe im Krankenhaus

23. 85111400-4 | Rehabilitationsmainahmen im Krankenhaus

24, 85111500-5 | Psychiatrische Versorgung im Krankenhaus

25. 85111600-6 | Dienstleistungen im Bereich Orthopéadie

26. 85111700-7 | Sauerstofftherapiedienste

27. 85111800-8 | Pathologiedienste

28. 85111810-1 | Blutuntersuchungen

29. 85111820-4 | Bakteriologische Untersuchungen

30. 85111900-9 | Dialysedienste von Krankenhdusern

31. 85112000-7 | Unterstiitzung von Krankenhusern

32. 85112100-8 | Dienstleistungen im Bereich der Krankenhausbettwédsche
33. 85112200-9 | Ambulante Behandlungen

34. 85120000-6 | Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehérige Dienstleistungen
35. 85121000-3 | Dienstleistungen von Arztpraxen

36. 85121100-4 | Dienstleistungen von praktischen Arzten

37. 85121200-5 | Dienstleistungen von Fachérzten

38. 85121210-8 | Dienstleistungen von Gynakologen oder Geburtshelfern
39. 85121220-1 | Dienstleistungen von Nephrologen oder Neurologen

40. 85121230-4 | Dienstleistungen von Kardiologen oder Lungenspezialisten
41. 85121231-1 | Dienstleistungen von Kardiologen

42. 85121232-8 | Dienstleistungen von Lungenspezialisten

43. 85121240-7 | Dienstleistungen von HNO oder Audiologen

44, 85121250-0 | Dienstleistungen von Gastroenterologen und Geriatrie-Spezialisten
45, 85121251-7 | Dienstleistungen von Gastroenterologen

46. 85121252-4 | Dienstleistungen von Geriatrie-Spezialisten

47. 85121270-6 | Dienstleistungen von Psychiatern oder Psychologen

48. 85121271-3 | Dienstleistungen von Einrichtungen fiir psychisch Kranke
49. 85121280-9 | Dienstleistungen von Ophtalmologen, Dermatologen oder Orthopéden
50. 85121281-6 | Dienstleistungen von Ophtalmologen

51. 85121282-3 | Dienstleistungen von Dermatologen

52. 85121283-0 | Dienstleistungen von Orthopéden

53. 85121290-2 | Dienstleistungen von Kinderérzten oder Urologen

54. 85121291-9 | Dienstleistungen von Kinderérzten

55. 85121292-6 | Dienstleistungen von Urologen

56. 85121300-6 | Dienstleistungen von Chirurgen
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57. 85130000-9 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen und zugehdrige Dienstleistungen

58. 85131000-6 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen

59. 85131100-7 | Dienstleistungen im Bereich Kieferorthopédie

60. 85131110-0 | Chirurgische Behandlung in der Kieferorthopadie

61. 85140000-2 | Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen

62. 85141000-9 | Dienstleistungen von medizinischem Personal

63. 85141100-0 | Dienstleistungen von Hebammen

64. 85141200-1 | Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal

65. 85141210-4 | Medizinische Hausbehandlung

66. 85141211-1 | Hausdialysebehandlung

67. 85141220-7 | Beratungsleistungen von Krankenpflegepersonal

68. 85142000-6 | Dienstleistungen von nichtérztlichem Personal

69. 85142100-7 | Physiotherapiedienste

70. 85142200-8 | Dienstleistungen von Homdopathen

71. 85142300-9 | Hygienedienste

72. 85142400-0 | Hauszustellung von Inkontinenzartikeln

73. 85143000-3 | Einsatz von Krankenwagen

74. 85144000-0 | Dienstleistungen von Krankenanstalten

75. 85144100-1 | Dienstleistungen von Pflegeeinrichtungen

76. 85145000-7 | Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien

77. 85146000-4 | Dienstleistungen von Blutbanken

78. 85146000-4 | Dienstleistungen von Spermabanken

79. 85146200-6 | Dienstleistungen von Organbanken

80. 85147000-1 | Betriebliche Gesundheitsflirsorge

81. 85148000-8 | Medizinische Analysedienste

82. 85149000-5 | Dienstleistungen im pharmazeutischen Bereich

83. 85150000-5 | Dienstleistungen im Bereich medizinische Bildverarbeitung

84. 85160000-8 | Dienstleistungen von Optikern

85. 85170000-1 | Dienstleistungen in den Bereichen Akupunktur und Chiropraktik

86. 85171000-8 | Dienstleistungen im Bereich Akupunktur

87. 85172000-5 | Dienstleistungen im Bereich Chiropraktik

88. 85200000-1 | Dienstleistungen des Veterindrwesens

89. 85210000-3 | Haustierzuchten

90. 85300000-2 | Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehdrige Dienstleistungen

91. 85310000-5 | Dienstleistungen des Sozialwesens

92. 85311000-2 | Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen

93. 85311100-3 | Altenfirsorgeleistungen

94. 85311200-4 | Behindertenfiirsorgeleistungen

95. 85311300-5 | Kinder- und Jugendfirsorgeleistungen

96. 85312000-9 | Dienstleistungen der Sozialflirsorge, ohne Unterbringung

97. 85312100-0 | Betreuung in Tagesstatten

98. 85312110-3 | Betreuungsleistungen in Kinderkrippen

99, 85312120-6 | Betreuungsleistungen fir behinderte Kinder und Jugendliche in Tagesheimen

100. | 85312200-1 | Lebensmittel-Hauslieferungen

101. | 85312300-2 | Orientierungs- und Beratungsdienste

102. | 85312310-5 | Orientierungsdienste

103. | 85312320-8 | Beratungsdienste

104. | 85312330-1 | Familienplanung

105. | 85312400-3 | Nicht in Heimen erbrachte Fiirsorgeleistungen

106. | 85312500-4 | Rehabilitation

107. | 85312510-7 | Berufliche Wiedereingliederung

108. | 85320000-8 | Dienstleistungen im Sozialwesen

109. | 85321000-5 | Verwaltungsdienste im Sozialwesen

110. | 85322000-2 | Kommunales Aktionsprogramm

111. | 85323000-9 | Kommunaler Gesundheitsdienst

112. | 92500000-6 | Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen kulturellen
Einrichtungen

113. | 92600000-7 | Dienstleistungen im Sport
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114.

98133000-4 | Dienstleistungen sozialer Interessenverbénde

115.

98133110-8 | Dienstleistungen von Jugendverbdnden

Anhang XVIII

Verzeichnis der Verfahren, in welchen keine besonderen oder ausschlieRRlichen Rechte

geman § 169 Abs. 2 zuerkannt werden

1. Erteilung einer Genehmigung firr den Betrieb von Erdgasanlagen nach den in Art. 4 der
Richtlinie 2009/73/EG Uber gemeinsame Vorschriften fur den Erdgasbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABI. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 94, bzw. nach den in
den entsprechenden Umsetzungsakten festgelegten Verfahren;

2. Genehmigung  oder  Aufforderung zur  Angebotsabgabe fir den Bau neuer
Stromerzeugungsanlagen geméaR der Richtlinie 2009/72/EG Uber gemeinsame Vorschriften fir
den Elektrizitatsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABI. Nr. L 211 vom
14.08.2009 S. 55, bzw. gemal’ den entsprechenden Umsetzungsakten;

3. Erteilung von Genehmigungen in Bezug auf Postdienste, die nicht reserviert sind oder nicht
reserviert werden dirfen, nach den in Artikel 9 der Richtlinie 97/67/EG festgelegten Verfahren
bzw. gemaR den in den entsprechenden Umsetzungsakten festgelegten Verfahren;

4. Verfahren zur Genehmigung von Tatigkeiten, die mit der Nutzung von Kohlenwasserstoffen
verbunden sind, gemaR der Richtlinie 94/22/EG bzw. gemaR den in den entsprechenden
Umsetzungsakten festgelegten Verfahren;

5. offentliche Dienstleistungsauftrdge im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 fir die
Bereitstellung von Personenverkehrsdiensten mit Bussen, StraBenbahnen, Eisenbahnen oder
Untergrundbahnen, die auf der Grundlage eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens geman
Art. 5 Abs. 3 der Verordnung vergeben wurden und deren Laufzeit nicht den in Art. 4 Abs. 3
oder 4 der Verordnung genannten Zeitraum Ubersteigt;

6. Erteilung von Rechten aufgrund eines Vergabeverfahrens mit vorheriger Bekanntmachung
gemal den Richtlinien 2009/81/EG, 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU bzw. geméal den
in den entsprechenden Umsetzungsakten festgelegten Vergabefahren mit vorheriger
Bekanntmachung.

Anhang XIX

Liste der Unionsvorschriften gemald § 184 Abs. 2 Z 1

FORTLEITUNG ODER ABGABE VON GAS UND WARME

Richtlinie 2009/73/EG Uber gemeinsame Vorschriften fur den Erdgasbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABI. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 94.

ERZEUGUNG, FORTLEITUNG ODER ABGABE VON ELEKTRIZITAT

Richtlinie 2009/72/EG Uber gemeinsame Vorschriften fir den Elektrizitatsbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABI. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55.

GEWINNUNG, FORTLEITUNG ODER ABGABE VON TRINKWASSER

AUFTRAGGEBER IM BEREICH DER EISENBAHNDIENSTE

Schienengiiterverkehr

Richtlinie 2012/34/EU zur Schaffung eines einheitlichen europdischen Eisenbahnraums, ABI.
Nr. L 343 vom 14.12.2012 S. 32, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 63 vom 12.03.2015
S. 32.
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Grenziiberschreitender Schienenpersonenverkehr

Richtlinie 2012/34/EU zur Schaffung eines einheitlichen europdischen Eisenbahnraums, ABI.
Nr. L 343 vom 14.12.2012 S. 32, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 63 vom 12.03.2015
S. 32.

Nationaler Schienenpersonenverkehr

AUFTRAGGEBER IM BEREICH DER STADTISCHEN EISENBAHN-, STRASSENBAHN-,
OBERLEITUNGSBUS- ODER BUSDIENSTE

AUFTRAGGEBER IM BEREICH DER POSTDIENSTE

Richtlinie 97/67/EG Uber gemeinsame Vorschriften fiir die Entwicklung des Binnenmarktes der
Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalitdt, ABI. Nr. L 15 vom
21.01.1998 S 14, zuletzt geéndert durch Richtlinie 2008/6/EG, ABI. Nr. L 52 vom 27.02.2008
S.3.

GEWINNUNG VON ERDOL ODER GAS

Richtlinie 94/22/EG (ber die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion,
Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen, ABI. Nr. L 164 vom 30.06.1994 S. 3.

AUFSUCHUNG UND GEWINNUNG VON KOHLE UND ANDEREN FESTEN
BRENNSTOFFEN

AUFTRAGGEBER IM BEREICH DER SEEHAFEN- ODER BINNENHAFEN- ODER
SONSTIGEN TERMINALEINRICHTUNGEN

AUFTRAGGEBER IM BEREICH DER FLUGHAFENDIENSTE

Anhang XX

In die Bekanntmachung gemaf § 225 und in die Bekanntgabe gemaf § 231
aufzunehmende Angaben

Kapitel A

TEIL A

IN REGELMASSIGEN NICHTVERBINDLICHEN BEKANNTMACHUNGEN
AUFZUFUHRENDE ANGABEN

I. Obligatorische Angaben
1. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

2. Ausgelibte Haupttatigkeit.
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. Bei

a) Lieferauftragen: Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen beziehungsweise zu
liefernden Waren (CPV-Code(s)).

b) Bauauftragen: Art und Umfang der Leistungen, allgemeine Merkmale des Bauwerks oder der
Baulose (CPV- Code(s)).

c) Dienstleistungsauftragen: Voraussichtliches Gesamtvolumen der Auftrdge in den einzelnen
Dienstleistungskategorien (CPV-Code(s)).

Tag der Absendung der Bekanntmachung oder der Ankindigung der Verdffentlichung dieser
Bekanntmachung liber das Beschafferprofil.

Sonstige einschldgige Auskiinfte.

11. Zusatzlich aufzufihrende Angaben, wenn die regelméRige nichtverbindliche Bekanntmachung
als Bekanntmachung dient oder eine Verkiirzung der Fristen fir die Einreichung der Angebote

6.

7.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

20.

beinhaltet

Hinweis darauf, dass interessierte Unternehmer dem Sektorenauftraggeber ihr Interesse an dem
Auftrag beziehungsweise den Auftrdgen bekunden sollten.

E-Mail- oder Internet-Adresse, Uber die die Ausschreibungsunterlagen mit den Spezifikationen
unentgeltlich, uneingeschréankt, vollstdndig und unmittelbar abgerufen werden kénnen. Ist ein
unentgeltlicher, uneingeschrénkter, vollstdndiger und unmittelbarer Zugang nicht méglich, so ist
anzugeben, wie die Ausschreibungsunterlagen abgerufen werden kénnen.

. Gegebenenfalls Angabe dartber, ob der Auftrag fur geschiitzte Werkstétten reserviert oder ob

seine Ausfiihrung Programmen fiir geschiitzte Beschéftigungsverhéltnisse vorbehalten ist.

. Frist fir den Eingang der Antrége auf Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung.
10.

Art und Umfang der zu liefernden Waren oder allgemeine Merkmale der Bauleistung oder
Dienstleistungskategorie und entsprechende Bezeichnung, sowie die Angabe, ob eine oder
mehrere Rahmenvereinbarung/en geplant ist/sind. Inshesondere Angaben Uber Optionen auf
zusétzliche Auftrage und die veranschlagte Frist fir die Austbung dieser Optionen sowie
gegebenenfalls Angaben zu der Anzahl der Verlangerungen. Bei wiederkehrenden Auftrédgen
auch Angaben zu der veranschlagten Frist flir spatere Bekanntmachungen. Angaben darber, ob
es sich um Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf oder eine Kombination davon handelt.

NUTS-Code fir den Haupterfullungsort der Bauarbeiten bei Bauarbeiten beziehungsweise
NUTS-Code fur den Haupterflllungsort der Lieferungen oder Dienstleistungen bei Lieferungen
und Dienstleistungen; bei Aufteilung des Auftrags in mehrere Lose sind diese Informationen fiir
jedes Los anzugeben.

Liefer- oder Ausflihrungsfrist oder Dauer des Auftrags und, soweit mdglich, Tag des
Fristbeginns.

Anschrift der Stelle, bei der die interessierten Unternehmen ihre Interessenbekundung schriftlich
einreichen missen.

Frist fur den Eingang der Interessenbekundungen.
Sprache oder Sprachen, in denen die Bewerbungen beziehungsweise Angebote abzugeben sind.

Wirtschaftliche und technische Anforderungen, finanzielle und technische Sicherheiten, die von
den Lieferanten verlangt werden.

Sofern bekannt, voraussichtliches Datum der Einleitung der Vergabeverfahren;

Art des Vergabeverfahrens (nichtoffenes Verfahren, gleich ob mit dynamischem oder ohne
dynamisches Beschaffungssystem, oder Verhandlungsverfahren).

Gegebenenfalls besondere Bedingungen fir die Ausfiihrung des Auftrags.
Gegebenenfalls Angaben, ob

a) eine elektronische Einreichung der Angebote oder Antrdge auf Teilnahme gefordert
beziehungsweise akzeptiert wird,;

b) Auftrage elektronisch erteilt werden;
¢) die Rechnungstellung elektronisch erfolgt;
d) die elektronische Zahlung akzeptiert wird.

Name und Anschrift des flr Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls fiir Mediationsverfahren
zustandigen Organs. Genaue Hinweise auf die Fristen fir die Einlegung von Rechtsbehelfen oder
erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse des
Dienstes, bei dem diese Informationen erhdltlich sind.
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. Sofern bekannt, die Zuschlagskriterien: Sofern nicht das erfolgreiche Angebot allein aufgrund
des Preises ermittelt wird, missen das Kostenmodell oder die Kriterien fir die Bestimmung des
technisch und wirtschaftlich gilinstigsten Angebots sowie ihre Gewichtung oder gegebenenfalls
die nach ihrer Bedeutung eingestufte Reihenfolge dieser Kriterien genannt werden, falls sie nicht
in den Spezifikationen enthalten oder in der Aufforderung zur Interessensbestatigung oder in der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung angegeben sind.

TEIL B

IN BEKANNTMACHUNGEN UBER DIE VEROFFENTLICHUNG REGELMASSIGER

o b WD

IN

~

10.

NICHTVERBINDLICHER BEKANNTMACHUNGEN IN EINEM
BESCHAFFERPROFIL, DIE NICHT ALS BEKANNTMACHUNG DIENEN,
AUFZUFUHRENDE ANGABEN

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

. Ausgelbte Haupttatigkeit.

. CPV-Codes.

. Internet-Adresse (URL) des Beschafferprofils.

. Datum der Absendung der Bekanntmachung der Vorabinformation zum Beschafferprofil.

Kapitel B

DER BEKANNTMACHUNG UBER DAS BESTEHEN EINES PRUFSYSTEMS
AUFZUFUHRENDE ANGABEN

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

. Ausgelbte Haupttatigkeit.

. Gegebenenfalls Angabe dartber, ob der Auftrag fur geschiitzte Werkstétten reserviert oder ob
seine Ausfiihrung Programmen fiir geschiitzte Beschéftigungsverhaltnisse vorbehalten ist.

. Zweck des Priifsystems (Beschreibung der Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen oder der
entsprechenden Kategorien, die unter Anwendung dieses Systems beschafft werden sollen —
CPV-Codes). NUTS-Code fir den Haupterfullungsort der Bauarbeiten bei Bauarbeiten
beziehungsweise NUTS-Code fir den Haupterfullungsort der Lieferungen oder Dienstleistungen
bei Lieferungen und Dienstleistungen.

. Anforderungen, die die Unternehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation entsprechend dem
System erflillen missen, sowie Methoden, mit denen die Erfullung der einzelnen Anforderungen
Uberprift wird. Ist die Beschreibung dieser Anforderungen und Priifmethoden sehr ausfiihrlich
und basiert sie auf Unterlagen, die flr die interessierten Unternehmer zugénglich sind, reichen
eine Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen und Methoden und ein Verweis auf diese
Unterlagen aus.

. Dauer der Gultigkeit des Prufsystems und Formalitaten fiir seine Verlangerung.
. Angabe dariiber, ob die Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb dient.

. Anschrift der Stelle, bei der zusétzliche Auskiinfte und Unterlagen Uber das Prifsystem
verfligbar sind (wenn es sich um eine andere als die unter Nummer 1 genannten Anschriften
handelt).

. Name und Anschrift des fiir Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls fiir Mediationsverfahren
zustandigen Organs. Genaue Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen
beziehungsweise erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-
Adresse der Stelle, bei der diese Informationen erhéltlich sind.

Sofern bekannt, die Zuschlagskriterien. Sofern nicht das erfolgreiche Angebot allein aufgrund
des Preises ermittelt wird, missen das Kostenmodell oder die Kriterien fir die Bestimmung des
technisch und wirtschaftlich glinstigsten Angebots sowie ihre Gewichtung oder gegebenenfalls
die nach ihrer Bedeutung eingestufte Reihenfolge dieser Kriterien genannt werden, wenn sie
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nicht in den Spezifikationen oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung
enthalten sind.

11. Gegebenenfalls Angaben, ob
a) eine elektronische Einreichung der Angebote oder Antrdge auf Teilnahme gefordert
beziehungsweise akzeptiert wird,;
b) Auftrage elektronisch erteilt werden;
¢) die Rechnungstellung elektronisch erfolgt;
d) die elektronische Zahlung akzeptiert wird.
12. Sonstige einschlagige Auskinfte.

Kapitel C
IN AUFTRAGSBEKANNTMACHUNGEN AUFZUFUHRENDE ANGABEN

A. OFFENE VERFAHREN

1. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

2. Ausgelbte Haupttatigkeit.

3. Ggf. Angabe dariiber, ob der Auftrag flr geschiitzte Werkstatten reserviert oder ob seine
Ausfiihrung Programmen flr geschiitzte Beschaftigungsverhéltnisse vorbehalten ist.

4. Art des Auftrags (Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag; gegebenenfalls ist anzugeben, ob es
sich um eine Rahmenvereinbarung oder ein dynamisches Beschaffungssystem handelt),
Beschreibung (CPV-Codes). Gegebenenfalls Angaben dazu, ob die Angebote im Hinblick auf
Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf oder eine Kombination davon eingeholt werden.

5. NUTS-Code fir den Haupterfillungsort der Bauarbeiten bei Bauarbeiten beziehungsweise
NUTS-Code fur den Haupterflllungsort der Lieferungen oder Dienstleistungen bei Lieferungen
und Dienstleistungen.

6. Bei Liefer- und Bauauftragen:

a) Art und Menge der zu liefernden Waren (CPV-Codes), einschlielich der Optionen auf
zusdtzliche Auftrdge und, sofern mdglich, der veranschlagten Frist fir die Ausubung dieser
Optionen sowie gegebenenfalls der Anzahl der Verlangerungen. Bei wiederkehrenden
Auftragen, wenn moglich, auch Angaben zu der veranschlagten Frist fiir die Veroffentlichung
der Bekanntmachungen spaterer Ausschreibungen fiir die bendtigten Waren beziehungsweise
Angaben zu Art und Umfang der Leistungen und zu den allgemeinen Merkmalen des
Bauwerks (CPV-Codes).

Werden das Bauvorhaben oder der Bauauftrag in mehrere Lose aufgeteilt, Angabe der
GrolRenordnung der verschiedenen Lose und der Mdglichkeit, fur ein Los, flir mehrere oder
sémtliche Lose Angebote zu unterbreiten.

b) Angaben zu der Mdglichkeit der Lieferanten, Angebote fur Teile und/oder die Gesamtheit der
gewiinschten Waren abzugeben.

c¢) Bei Bauauftragen: Angaben zum Zweck des Bauwerks oder des Bauauftrags, wenn dieser
auBerdem die Erstellung von Entwirfen vorsieht.

7. Bei Dienstleistungsauftragen:

a) Art und Menge der zu liefernden Waren, einschliel3lich der Optionen auf zusatzliche Auftrage
und, sofern mdglich, der veranschlagten Frist fir die Austbung dieser Optionen sowie
gegebenenfalls zu der Anzahl der Verlangerungen. Bei wiederkehrenden Auftrdgen, wenn
moglich, auch Angaben zu der veranschlagten Frist fur die Verdffentlichung der
Bekanntmachungen spéaterer Ausschreibungen fiir die benétigten Dienstleistungen.

b) Angabe dariiber, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist.

¢) Hinweis auf die Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

d) Angabe darliber, ob juristische Personen die Namen und die berufliche Qualifikation der
Personen angeben missen, die fir die Ausfuhrung der betreffenden Dienstleistungen
verantwortlich sein sollen.
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e) Angabe darliber, ob Dienstleister Angebote fiir einen Teil der Dienstleistungen unterbreiten
koénnen.

. Falls bekannt, Angabe dariiber, ob die Vorlage von Varianten zuldssig ist oder nicht.
. Liefer- oder Ausfuhrungsfrist oder Dauer des Dienstleistungsauftrags und, soweit moéglich, Tag

des Fristbeginns.

E-Mail- oder Internet-Adresse, Uber die die Ausschreibungsunterlagen unentgeltlich,
uneingeschrénkt, vollstdndig und unmittelbar abgerufen werden kdnnen. Ist ein unentgeltlicher,
uneingeschrankter, vollstdndiger und unmittelbarer Zugang nicht méglich, so ist anzugeben, wie
die Ausschreibungsunterlagen abgerufen werden kénnen.

Frist flr den Eingang der Angebote, samt der Anschrift, an die sie zu richten sind und der
Sprache(n), in der(denen) sie abzufassen sind.

Gegebenenfalls Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein diirfen.

Tag, Uhrzeit und Ort der Offnung der Angebote.

Gegebenenfalls geforderte Kautionen oder Sicherheiten.

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in
denen sie enthalten sind.

Gegebenenfalls Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben
muss.

Wirtschaftliche und technische Mindestanforderungen, die der Unternehmer, an den der Auftrag
vergeben wird, erflllen muss.

Zeitraum, wéhrend dessen der Bieter sein Angebot aufrechterhalten muss (Bindefrist).
Gegebenenfalls besondere Bedingungen fur die Ausfiihrung des Auftrags.

Zuschlagskriterien: Sofern nicht das erfolgreiche Angebot allein aufgrund des Preises ermittelt
wird, missen das Kostenmodell oder die Kriterien fiir die Bestimmung des technisch und
wirtschaftlich glinstigsten Angebots sowie ihre Gewichtung oder gegebenenfalls die nach ihrer
Bedeutung eingestufte Reihenfolge dieser Kriterien genannt werden, wenn sie nicht in den
Spezifikationen enthalten sind.

Gegebenenfalls Zeitpunkt(e) und Hinweis(e) im Hinblick auf die Verdffentlichung der
regelméaRigen Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union oder die Veréffentlichung
dieser Bekanntmachung im Wege eines Beschafferprofils, auf die sich der Auftrag bezieht.

Name und Anschrift des fiir Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls fir Mediationsverfahren
zustandigen Organs. Genaue Hinweise auf die Fristen fir die Einlegung von Rechtsbehelfen oder
erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse der
Stelle, bei der diese Informationen erhaltlich sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den Sektorenauftraggeber.

Sonstige einschlagige Auskinfte.

B. NICHTOFFENE VERFAHREN

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. Ausgelbte Haupttatigkeit.
. Ggf. Angabe dariiber, ob der Auftrag flr geschltzte Werkstatten reserviert oder ob seine

Ausfiihrung Programmen flir geschiitzte Beschaftigungsverhéltnisse vorbehalten ist.

. Art des Auftrags (Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag; gegebenenfalls ist anzugeben, ob es

sich um eine Rahmenvereinbarung handelt). Beschreibung (CPV-Codes). Gegebenenfalls
Angaben dazu, ob die Angebote im Hinblick auf Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf oder eine
Kombination davon eingeholt werden.

. NUTS-Code fir den Haupterfillungsort der Bauarbeiten bei Bauarbeiten beziehungsweise

NUTS-Code fur den Haupterftllungsort der Lieferungen oder Dienstleistungen bei Lieferungen
und Dienstleistungen.

. Bei Liefer- und Bauauftragen:

a) Art und Menge der zu liefernden Waren (CPV-Codes), einschlieflich der Optionen auf
zusétzliche Auftrdge und, sofern mdglich, der veranschlagten Frist fur die Austibung dieser
Optionen sowie gegebenenfalls zu der Anzahl der Verldngerungen. Bei wiederkehrenden
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Auftrédgen, wenn mdglich, auch Angaben zu der veranschlagten Frist fir die Verdffentlichung
der Bekanntmachungen spaterer Ausschreibungen fir die benétigten Waren beziehungsweise
Angaben zu Art und Umfang der Leistungen und zu den allgemeinen Merkmalen des
Bauwerks (CPV-Codes). Werden das Bauvorhaben oder der Bauauftrag in mehrere Lose
aufgeteilt, Angabe der GréRenordnung der verschiedenen Lose und der Mdglichkeit, fir ein
Los, fir mehrere oder sémtliche Lose Angebote zu unterbreiten.

b) Angaben zu der Mdglichkeit der Lieferanten, Angebote fiir Teile und/oder die Gesamtheit der
gewiinschten Waren abzugeben.

c) Angaben zum Zweck des Bauwerks oder des Bauauftrags, wenn dieser auferdem die
Erstellung von Entwiirfen vorsieht.

. Bei Dienstleistungsauftragen:

a) Art und Menge der zu liefernden Waren, einschlieBlich der Optionen auf zusatzliche Auftrage
und, sofern mdglich, der veranschlagten Frist flr die Auslbung dieser Optionen sowie
gegebenenfalls zu der Anzahl der Verlangerungen. Bei wiederkehrenden Auftrdgen, wenn
moglich, auch Angaben zu der veranschlagten Frist fur die Veroffentlichung der
Bekanntmachungen spaterer Ausschreibungen fiir die benétigten Dienstleistungen.

b) Angabe dariiber, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist.

¢) Hinweis auf die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften.

d) Angabe dariiber, ob juristische Personen die Namen und die berufliche Qualifikation der
Personen angeben missen, die fir die Ausfuhrung der betreffenden Dienstleistungen
verantwortlich sein sollen.

e) Angabe darliber, ob Dienstleister Angebote fur einen Teil der Dienstleistungen unterbreiten
kdénnen.

. Falls bekannt, Angabe dariiber, ob die Vorlage von Alternativen zul&ssig ist oder nicht.
. Liefer- oder Ausfiihrungsfrist oder Dauer des Auftrags und, soweit mdoglich, Tag des

Fristbeginns.

Gegebenenfalls Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben
muss.

Frist fUr den Eingang der Teilnahmeantrége samt der Anschrift, an die sie zu richten sind und der
Sprache(n), in der(denen) sie abzufassen sind

Frist fr die Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe.

Gegebenenfalls geforderte Kautionen oder Sicherheiten.

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in
denen sie enthalten sind.

Angaben (ber die besondere Lage des Unternehmers sowie wirtschaftliche oder technische
Mindestanforderungen, die er erftllen muss.

Zuschlagskriterien: Sofern nicht das erfolgreiche Angebot allein aufgrund des Preises ermittelt
wird, missen das Kostenmodell oder die Kriterien fiir die Bestimmung des technisch und
wirtschaftlich gunstigsten Angebots sowie ihre Gewichtung oder gegebenenfalls die nach ihrer
Bedeutung eingestufte Reihenfolge dieser Kriterien genannt werden, wenn sie nicht in den
Spezifikationen oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe enthalten sind.

Gegebenenfalls besondere Bedingungen fir die Ausfiihrung des Auftrags.

Gegebenenfalls Zeitpunkt(e) und Hinweis(e) im Hinblick auf die Veroffentlichung der
regelméaRigen Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union oder die Verdffentlichung
dieser Bekanntmachung im Wege eines Beschafferprofils, auf die sich der Auftrag bezieht.

Name und Anschrift des fir Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls fir Mediationsverfahren
zustandigen Organs. Genaue Hinweise auf die Fristen fir die Einlegung von Rechtsbehelfen oder
erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse des
Dienstes, bei dem diese Informationen erhéltlich sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den Sektorenauftraggeber.

Sonstige einschlagige Auskinfte.

C. VERHANDLUNGSVERFAHREN

. Name, Identifikationshummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
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Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

. Ausgeibte Haupttatigkeit.
. Ggf. Angabe dartiber, ob der Auftrag flr geschiitzte Werkstétten reserviert oder ob seine

Ausfiihrung Programmen flr geschiitzte Beschaftigungsverhéltnisse vorbehalten ist.

. Art des Auftrags (Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag; gegebenenfalls ist anzugeben, ob es

sich um eine Rahmenvereinbarung handelt). Beschreibung (CPV-Codes). Gegebenenfalls
Angaben dazu, ob die Angebote im Hinblick auf Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf oder eine
Kombination davon eingeholt werden.

. NUTS-Code fir den Haupterfillungsort der Bauarbeiten bei Bauarbeiten bzw. NUTS-Code fur

den Haupterfullungsort der Lieferungen oder Dienstleistungen bei Lieferungen und
Dienstleistungen.

. Bei Liefer- und Bauauftragen:

a) Art und Menge der zu liefernden Waren (CPV-Codes), einschlieBlich der Optionen auf
zusatzliche Auftrage und, sofern méglich, der veranschlagten Frist fiir die Auslibung dieser
Optionen sowie gegebenenfalls zu der Anzahl der Verlangerungen. Bei wiederkehrenden
Auftrdgen, wenn mdglich, auch Angaben zu der veranschlagten Frist fir die Veroffentlichung
der Bekanntmachungen spaterer Ausschreibungen fir die bendtigten Waren bzw. Angaben zu
Art und Umfang der Leistungen und zu den allgemeinen Merkmalen des Bauwerks (CPV-
Codes). Werden das Bauvorhaben oder der Bauauftrag in mehrere Lose aufgeteilt, Angabe der
GréRenordnung der verschiedenen Lose und der Maglichkeit, fur ein Los, fur mehrere oder
samtliche Lose Angebote zu unterbreiten.

b) Angaben zu der Mdglichkeit der Lieferanten, Angebote fur Teile und/oder die Gesamtheit der
gewiinschten Waren abzugeben.

c) Bei Bauauftragen: Angaben zum Zweck des Bauwerks oder des Bauauftrags, wenn dieser
aullerdem die Erstellung von Entwiirfen vorsieht.

. Bei Dienstleistungsauftragen:

a) Art und Menge der zu erbringenden Dienstleistungen einschlieBlich der Optionen auf
zusétzliche Auftrage und, sofern mdglich, der veranschlagten Frist fir die Austbung dieser
Optionen sowie gegebenenfalls zu der Anzahl der Verlangerungen. Bei wiederkehrenden
Auftrdgen, wenn mdglich, auch Angaben zu der veranschlagten Frist fir die Veroffentlichung
der Bekanntmachungen spaterer Ausschreibungen fur die benétigten Dienstleistungen.

b) Angabe dartiber, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist.

¢) Hinweis auf die Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

d) Angabe darlber, ob juristische Personen die Namen und die berufliche Qualifikation der
Personen angeben missen, die fir die Ausfuhrung der betreffenden Dienstleistungen
verantwortlich sein sollen.

e) Angabe daruber, ob Dienstleister Angebote fiir einen Teil der Dienstleistungen unterbreiten
kdnnen.

. Falls bekannt, Angabe dartiber, ob die Vorlage von Varianten zuldssig ist oder nicht.
. Liefer- oder Ausfiihrungsfrist oder Dauer des Auftrags und, soweit méglich, Tag des

Fristbeginns.

Gegebenenfalls Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben
muss.

Frist fir den Eingang der Teilnahmeantrage samt der Anschrift, an die sie zu richten sind und der
Sprache(n), in der(denen) sie abzufassen sind

Gegebenenfalls geforderte Kautionen oder Sicherheiten.

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in
denen sie enthalten sind.

Angaben (ber die besondere Lage des Unternehmers sowie wirtschaftliche oder technische
Mindestanforderungen, die er erftillen muss.

Zuschlagskriterien: Sofern nicht das erfolgreiche Angebot allein aufgrund des Preises ermittelt
wird, missen das Kostenmodell oder die Kriterien fur die Bestimmung des technisch und
wirtschaftlich gunstigsten Angebots sowie ihre Gewichtung oder gegebenenfalls die nach ihrer
Bedeutung eingestufte Reihenfolge dieser Kriterien genannt werden, wenn sie nicht in den
Spezifikationen oder in der Aufforderung zur Verhandlung enthalten sind.
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Gegebenenfalls Name und Anschrift der vom Sektorenauftraggeber bereits ausgewdhlten
Unternehmer.

Gegebenenfalls besondere Bedingungen fir die Ausfiihrung des Auftrags.

Gegebenenfalls Zeitpunkt(e) und Hinweis(e) im Hinblick auf die Verdffentlichung der
regelméRigen Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union oder die Verdffentlichung
dieser Bekanntmachung im Wege eines Beschafferprofils, auf die sich der Auftrag bezieht.

Name und Anschrift des fiir Rechtshehelfsverfahren und gegebenenfalls fiir Mediationsverfahren
zustandigen Organs. Genaue Hinweise auf die Fristen flr die Einlegung von Rechtsbehelfen oder
erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse des
Dienstes, bei dem diese Informationen erhdltlich sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den Sektorenauftraggeber.
Sonstige einschlégige Auskiinfte.

Kapitel D
IN DER VERGABEBEKANNTMACHUNG AUFZUFUHRENDE ANGABEN

I. Informationen zur Verdffentlichung im Amtsblatt der Européischen Union

. Name, Identifikationshummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhéltlich sind.

. Ausgelbte Haupttatigkeit.

. Art des Auftrags (Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag; CPV-Codes; gegebenenfalls ist
anzugeben, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung handelt).

. Zumindest eine Zusammenfassung der Art und des Umfangs bzw. der Menge der Erzeugnisse,
Bauarbeiten oder Dienstleistungen.

. Art der Bekanntmachung (Bekanntmachung tber das Bestehen eines Priifsystems, regelméRige
nichtverbindliche Bekanntmachung, Aufruf zur Angebotsabgabe), Zeitpunkt(e) und Hinweis(e)
im Hinblick auf die Veroffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen
Union; bei ohne vorherige Bekanntmachung vergebenen Auftrdgen Angabe der anzuwendenden
Bestimmung gemal § 206.

. Vergabeverfahren (offenes oder nichtoffenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren).

. Anzahl der eingegangenen Angebote unter Angabe
a) der Anzahl der Angebote der KMU,

b) der Anzahl der Angebote aus dem Ausland,

c) der Anzahl der elektronisch Ubermittelten Angebote.

Bei der Vergabe mehrerer Auftrage (Lose, mehrere Rahmenvereinbarungen) sind diese Angaben
fur jede Zuschlagserteilung zu machen.

. Datum des Abschlusses des Auftrags (der Auftrdge) im Anschluss an dessen (deren) Vergabe
bzw. Datum der Rahmenvereinbarung(en) im Anschluss an die Entscheidung Uber deren
Abschluss.

. Fur Gelegenheitskdufe nach § 206 Abs. 1 Z 9 gezahlter Preis.

Fir jede Zuschlagerteilung Name, Anschrift einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und

Faxnummer, E-Mail- und Internet-Adresse des/der erfolgreichen Bieter(s), darunter

a) Angabe, ob der erfolgreiche Bieter ein KMU ist,

b) Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde.

Gegebenenfalls Angabe, ob der Auftrag als Unterauftrag vergeben wurde bzw. vergeben werden

koénnte.

Gezahlter Preis oder niedrigster und hdchster Preis der bei der Zuschlagserteilung

berticksichtigten Angebote.

Name und Anschrift des fiur Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls  fir

Vermittlungsverfahren zustdndigen Organs. Genaue Hinweise auf die Fristen fir die Einlegung

von Rechtsbehelfen oder erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und

E-Mail-Adresse des Dienstes, bei dem diese Informationen erhéltlich sind.
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Fakultative Angaben sind Angaben von Wert und Teil des Auftrags, der als Unterauftrag an
Dritte vergeben wurde oder vergeben werden kdnnte und die Zuschlagskriterien.
I1. Nicht zur Veroéffentlichung bestimmte Angaben

Zahl der vergebenen Auftrdge (wenn ein Auftrag zwischen mehreren Auftragnehmern aufgeteilt
wurde).

Wert jedes vergebenen Auftrags.

Ursprungsland der Ware oder der Dienstleistung (Gemeinschaftsursprung oder
Nichtgemeinschaftsursprung; im letzten Fall nach Drittlandern aufgeschlisselt).

Welche Zuschlagskriterien wurden angewandt?

Wourde der Auftrag an einen Bieter vergeben, der einen Anderungsvorschlag angeboten hat?
Wurden Angebote nicht gewahlt, weil sie aulergewdhnlich niedrig waren?

Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den Sektorenauftraggeber.

Die Informationen der Ziffern 6, 9 und 11 werden als nicht zur Veréffentlichung gedacht eingestuft, wenn
der Sektorenauftraggeber der Meinung ist, dass ihre Veroffentlichung wirtschaftliche Interessen
beeintrachtigen konnte.

Kapitel E

IN BEKANNTMACHUNGEN VON AUFTRAGEN UBER SOZIALE UND ANDERE

BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN AUFZUFUHRENDE ANGABEN

I. Auftragsbekanntmachung

. Name, Identifikationshummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. Ausgelbte Haupttatigkeit.
. Beschreibung der Dienstleistungen oder ihrer Kategorien und gegebenenfalls im Rahmen der

Dienstleistung zu beschaffende Bauarbeiten und Lieferungen unter Angabe der betreffenden
Mengen und Werte und der CPV-Codes.

. NUTS-Code fir den Haupterfullungsort der Dienstleistungen.
. Ggf. Angabe dartiber, ob der Auftrag flr geschiitzte Werkstétten reserviert oder ob seine

Ausfuhrung Programmen fur geschiitzte Beschéftigungsverhaltnisse vorbehalten ist.

. Die wichtigsten, von den Unternehmern zu erfiillenden Teilnahmebedingungen oder

gegebenenfalls die elektronische Anschrift, unter der genaue Informationen abgerufen werden
kénnen.

. Frist(en) flr die Kontaktierung des Sektorenauftraggebers im Hinblick auf die Teilnahme.
. Sonstige einschlagige Auskinfte.

I1. RegelméRige nichtverbindliche Bekanntmachung

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, E-Mail- und Internet-Adresse des Sektorenauftraggebers.

. Kurzbeschreibung des betreffenden Auftrags einschlieBlich der CPV-Codes.
. Soweit bereits bekannt:

a) NUTS-Code fiir den Haupterfillungsort der Bauarbeiten bei Bauarbeiten bzw. NUTS-Code
flr den Haupterfullungsort der Lieferungen oder Dienstleistungen bei Lieferungen und
Dienstleistungen,

b) Zeitrahmen fir die Bereitstellung der Lieferungen bzw. die Ausfihrung der Bauarbeiten oder
Dienstleistungen und, soweit mdglich, Laufzeit des Auftrags,

c¢) Teilnahmebedingungen, darunter gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen Auftrag
handelt, der geschitzten Werkstatten vorbehalten ist oder bei dem die Ausfiihrung nur im
Rahmen von Programmen fiir geschutzte Beschaftigungsverhéltnisse erfolgen darf, und
gegebenenfalls der Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist,

d) Kurzbeschreibung der wichtigsten Merkmale des Vergabeverfahrens.
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. Hinweis darauf, dass interessierte Unternehmer dem Sektorenauftraggeber ihr Interesse an dem

Auftrag (den Auftrdgen) mitteilen missen, sowie Angabe der Frist fir den Eingang der
Interessenbekundungen sowie der Anschrift, an die die Interessenbekundungen zu richten sind.

111. Bekanntmachung tber das Bestehen eines Prifsystems

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, E-Mail- und Internet-Adresse des Sektorenauftraggebers.

. Kurzbeschreibung des betreffenden Auftrags einschlielich der CPV-Codes.
. Soweit bereits bekannt:

a) NUTS-Code fiir den Haupterfiillungsort der Bauarbeiten bei Bauarbeiten bzw. NUTS-Code
fir den Haupterfiillungsort der Lieferungen oder Dienstleistungen bei Lieferungen und
Dienstleistungen,

b) Zeitrahmen fir die Bereitstellung der Lieferungen bzw. die Ausfihrung der Bauarbeiten oder
Dienstleistungen und, soweit maglich, Laufzeit des Auftrags,

c) Teilnahmebedingungen, darunter gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen Auftrag
handelt, der geschiitzten Werkstatten vorbehalten ist oder bei dem die Ausfiihrung nur im
Rahmen von Programmen fiir geschitzte Beschaftigungsverhdltnisse erfolgen darf, und
gegebenenfalls der Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist,

d) Kurzbeschreibung der wichtigsten Merkmale des Vergabeverfahrens.

. Hinweis darauf, dass interessierte Unternehmer dem Sektorenauftraggeber ihr Interesse an dem

Auftrag (den Auftrdgen) mitteilen missen, sowie Angabe der Frist fir den Eingang der
Interessenbekundungen sowie der Anschrift, an die die Interessenbekundungen zu richten sind.

. Dauer der Gultigkeit des Prufsystems und Formalitéten fiir seine Verlangerung.

IV. Bekanntgabe

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse dem
Sektorenauftraggeber und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. Ausgelibte Haupttatigkeit.
. Zumindest eine Zusammenfassung der Art und des Umfangs der Dienstleistungen und

gegebenenfalls der im Rahmen dieser Dienstleistungen anfallenden Bauarbeiten und
Lieferungen.

. Hinweis auf die Vero6ffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union.
. Anzahl der eingegangenen Angebote.

. Name und Anschrift der/des Unternehmer(s).

. Sonstige einschlagige Auskinfte.

Kapitel F

IN WETTBEWERBSBEKANNTMACHUNGEN AUFZUFUHRENDE ANGABEN

1.
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Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift
einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. Ausgelibte Haupttatigkeit.

. Beschreibung des Projekts (CPV-Codes).

. Art der Wettbewerbe: offen oder nichtoffen.

. Bei offenen Wettbewerben: Schlusstermin fiir den Eingang der Projektvorschlége.
. Bei nichtoffenen Wettbewerben:

a) voraussichtliche Zahl der Teilnehmer oder Marge

b) gegebenenfalls Namen der bereits ausgewéhlten Teilnehmer
¢) Kriterien flr die Auswahl der Teilnehmer

d) Schlusstermin fiir den Eingang der Teilnahmeantrage.

. Gegebenenfalls Angabe, ob die Teilnahme einem bestimmten Berufsstand vorbehalten ist.
. Kriterien fiir die Bewertung der Projekte.
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. Gegebenenfalls Namen der Mitglieder des Preisgerichts.
10.
11.
12.
13.
14.

Angabe dariiber, ob die Entscheidung des Preisgerichts fiir die Behorde verbindlich ist.
Gegebenenfalls Anzahl und Wert der Preise.

Gegebenenfalls Angabe der Zahlungen an alle Teilnehmer.

Angabe, ob die Preisgewinner zu Folgeauftragen zugelassen sind.

Name und Anschrift des fir Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls  fir
Vermittlungsverfahren zustandigen Organs. Genaue Hinweise auf die Fristen fur die Einlegung
von Rechtsbehelfen oder erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und
E-Mail-Adresse des Dienstes, bei dem diese Informationen erhéltlich sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung.
Sonstige einschlagige Angaben.

Kapitel G

IN BEKANNTMACHUNGEN UBER DIE ERGEBNISSE VON WETTBEWERBEN
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AUFZUFUHRENDE ANGABEN

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. Ausgelbte Haupttatigkeit.

. Beschreibung des Projekts (CPV-Codes).

. Gesamtzahl der Teilnehmer.

. Zahl auslandischer Teilnehmer.

. Gewinner des Wettbewerbs.

. Gegebenenfalls Preis/e.

. Sonstige Auskunfte.

. Referenz der Bekanntmachung der Wettbewerbe.

.Name und Anschrift des fur Rechtsbehelfsverfahnren und gegebenenfalls  fir

Vermittlungsverfahren zustdndigen Organs. Genaue Hinweise auf die Fristen flir die Einlegung
von Rechtsbehelfen oder erforderlichenfalls Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und
E-Mail-Adresse des Dienstes, bei dem diese Informationen erhaltlich sind.

Tag der Absendung der Bekanntmachung.

Kapitel H

In Bekanntmachungen von Anderungen eines Auftrags wahrend seiner Laufzeit

O 00 N O

aufzufihrende Angaben

. Name, Identifikationsnummer (soweit nach nationalem Recht vorgesehen), Anschrift

einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail- und Internet-Adresse des
Sektorenauftraggebers und, falls abweichend, der Dienststelle, bei der weitere Informationen
erhaltlich sind.

. Ausgelibte Haupttatigkeit
. CPV-Codes.
. NUTS-Code fiir den Haupterfillungsort der Bauarbeiten bei Bauauftrdgen beziehungsweise

NUTS-Code fir den Haupterfillungsort fiir Lieferungen und Leistungen bei Liefer- und
Dienstleistungsauftragen.

. Beschreibung des Auftrags vor und nach der Anderung: Art und Umfang der Bauarbeiten, Art

und Menge beziehungsweise Wert der Lieferungen, Art und Umfang der Dienstleistungen.

. Die etwaige durch die Anderung bedingte Preiserhéhung oder Preisverminderung.

. Beschreibung der Umstande, die die Anderung erforderlich gemacht haben.

. Tag der Entscheidung Uber die Auftragsvergabe.

. Gegebenenfalls Name, Anschrift einschlieBlich NUTS-Code, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-

und Internet-Adresse des (der) neuen Unternehmer(s).
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10. Angaben darlber, ob der Auftrag mit einem aus Mitteln der Union finanzierten Vorhaben
beziehungsweise Programm im Zusammenhang steht.

11. Name und Anschrift der Aufsichtsstelle und der fir Nachprifungen und gegebenenfalls fir
Mediationsverfahren  zustandigen  Stelle. Genaue Angaben zu den Fristen fir
Nachprifungsverfahren beziehungsweise gegebenenfalls Name, Anschrift, Telefon- und
Faxnummer und E-Mail-Adresse der Stelle, bei der diese Informationen erhéltlich sind.

Anhang XXI

Muster fur die Bekanntmachung von Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich

Im offenen Verfahren hat die Bekanntmachung folgende Angaben zu enthalten:
1. Bezeichnung des Auftraggebers (Name und Anschrift);

2. Kategorie (Bauleistung, Lieferung, Dienstleistung) sowie Gegenstand der Leistung mit mdglichst
genauer Angabe von Art und Umfang der Leistung sowie Erfulllungsort und Leistungsfrist;
Umsténde, die eine besondere Eignung erfordern.

3. Hinweis auf das allfallige Erfordernis einer behordlichen Entscheidung fiir die Zulassigkeit der
Ausiibung einer Téatigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung geméaR § 21 Abs. 1.

4. Angabe, wo die Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung gestellt werden bzw. wie diese
bereitgestellt oder Gbermittelt werden;

5. Schlusstermin flir den Eingang der Angebote;
6. Angaben zur elektronischen Kommunikation.

Im nicht offenen, im Verhandlungsverfahren und bei der Innovationspartnerschaft hat die
Bekanntmachung folgende Angaben zu enthalten:

1. Bezeichnung des Auftraggebers (Name und Anschrift);

2. Kategorie (Bauleistung, Lieferung, Dienstleistung) sowie Gegenstand der Leistung mit mdglichst
genauer Angabe von Art und Umfang der Leistung sowie Erfiillungsort und Leistungsfrist;
Umsténde, die eine besondere Eignung erfordern.

3. Hinweis auf das allfallige Erfordernis einer behordlichen Entscheidung fir die Zulassigkeit der
Auslibung einer Tatigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung geméal § 21 Abs. 1.

4. Schlusstermin fur den Eingang der Teilnahmeantrége;

5. Angaben, welche Unterlagen dem Teilnahmeantrag beizuschlieBen sind (insbesondere
Eignungsnachweise);

6. Angabe, wo die Ausschreibungsunterlagen zur Verfugung gestellt werden bzw. wie diese
bereitgestellt oder Ubermittelt werden;

7. Begrenzung der Anzahl der auszuwéhlenden Bewerber;
8. Angaben zur elektronischen Kommunikation.

Bei der vorherigen Bekanntmachung von Wettbewerben hat die Bekanntmachung folgende Angaben
zu enthalten:

1. Bezeichnung des Auftraggebers (Name und Anschrift);

2. Art des Wettbewerbes (Ideen- oder Realisierungswettbewerb);

3. Beschreibung der Leistung mit moglichst genauer Angabe von Art und Umfang der Leistung
sowie gegebenenfalls Erflllungsort und Leistungsfrist; Umsténde, die eine besondere Eignung
erfordern.

4. Hinweis auf das allfallige Erfordernis einer behérdlichen Entscheidung fir die Zulassigkeit der
Auslibung einer Tétigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung gemal § 21 Abs. 1.

5. Bei offenen Wettbewerben: Schlusstermin fur den Eingang der Wettbewerbsarbeiten;

6. Bei nicht offenen Wettbewerben (Wettbewerben mit beschrénkter Teilnehmerzahl): Begrenzung
der Anzahl der auszuwéhlenden Teilnehmer;

Schlusstermin fur den Eingang der Teilnahmeantrége;
7. Teilnahmeberechtigung;

8. Angabe, wo die Wettbewerbsunterlagen zur Verfiigung gestellt werden bzw. wie diese
bereitgestellt oder Gbermittelt werden;
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9. Angabe, ob die Teilnehmer Anspruch auf Kostenerstattung haben;

10.

Angaben zur elektronischen Kommunikation.

D. Beim wetthewerblichen Dialog hat die Bekanntmachung folgende Angaben zu enthalten:

1.
2.
3.

7.
8.

Bezeichnung des Auftraggebers (Name und Anschrift);
Erlauterung der Bedirfnisse und Anforderungen des Auftraggebers.

Hinweis auf das allfallige Erfordernis einer behordlichen Entscheidung fir die Zulassigkeit der
Auslibung einer Tatigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung gemaR § 21 Abs. 1.

. Schlusstermin fir den Eingang der Teilnahmeantrége;
. Angaben, welche Unterlagen dem Teilnahmeantrag beizuschlielen sind (insbesondere

Eignungsnachweise);

. Angabe, wo die Ausschreibungsunterlagen zur Verfugung gestellt werden bzw. wie diese

bereitgestellt oder Ubermittelt werden;
Begrenzung der Anzahl der Teilnehmer am Dialog;
Angaben zur elektronischen Kommunikation.

F. Bei Durchfihrung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung hat die freiwillige
Bekanntmachung folgende Angaben zu enthalten:

1.
2.

3.
4.

Bezeichnung des Auftraggebers (Name und Anschrift);

Kategorie (Bauleistung, Lieferung, Dienstleistung) sowie Gegenstand der Leistung mit méglichst
genauer Angabe von Art und Umfang der Leistung sowie Erfullungsort und Leistungsfrist;

Bezeichnung des Bieters, welchem der Zuschlag erteilt werden soll (Name und Anschrift);

Angabe der maRgeblichen Griinde fiir die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung.

G. Bei Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens zur Vergabe von besonderen Dienstleistungsauftragen
mit vorheriger Bekanntmachung:

1.
2.

3.

[op]

Bezeichnung des Auftraggebers (Name und Anschrift);

Gegenstand der Dienstleistung mit moglichst genauer Angabe von Art und Umfang der Leistung
sowie Erflllungsort und Leistungsfrist;

Hinweis auf das allfallige Erfordernis einer behérdlichen Entscheidung fir die Zulassigkeit der
Auslibung einer Tatigkeit in Osterreich sowie auf die Verpflichtung gemaR § 21 Abs. 1;

. Angabe, wo die Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung gestellt werden bzw. wie diese

bereitgestellt oder Ubermittelt werden;

. Angabe zum Verfahren;
. Angabe, ob die Teilnahme am Verfahren partizipatorischen Organisationen vorbehalten ist;
. Angaben zur elektronischen Kommunikation.



231 von 236

Artikel 2
Anderung des Bundesvergabegesetzes 2017

Das Bundesvergabegesetz 2017 — BVergG 2017, BGBI. | Nr. xx/2017, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis entféllt der Eintrag ,,Anhang XXI: Muster fir die Bekanntmachung von
Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich®.

2. 8 47 Abs. 3 lautet:

»(3) Der offentliche Auftraggeber hat die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsauftrages mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemaR § 64 Abs. 1
und 2 bekannt zu machen.*

3. § 48 Abs. 2 lautet:

»(2) Im Oberschwellenbereich hat die Kommunikation zwischen o6ffentlichem Auftraggeber und
Unternehmer nach MaRgabe der folgenden Absatze elektronisch zu erfolgen. Soweit die Kommunikation
zwischen &ffentlichem Auftraggeber und Unternehmer in einem Vergabeverfahren elektronisch erfolgt
oder zu erfolgen hat, gelten die folgenden Absatze.*

4. § 48 Abs. 2a entfallt.
5. § 59 lautet samt Uberschrift:

»Bekanntmachungen in Osterreich

859. (1) Der offentliche Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich zu
verdffentlichen, indem er die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur
Verflgung stellt bzw. Gbermittelt und darin auf die Informationen gemdaR dem 1. Abschnitt des
Anhanges V111 (Kerndaten fur Bekanntmachungen) verweist. Der offentliche Auftraggeber hat diese
Kerndaten in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz
vollstdndig zur Verfligung zu stellen.

(2) Die Verfugbarkeit der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und der Kerndaten fir
Bekanntmachungen muss zumindest bis zum Ablauf der Angebotsfrist gewéhrleistet sein.

(3) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem 6ffentlichen
Auftraggeber frei.

(4) Sofern der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuldssig ist, kann der
oOffentliche Auftraggeber die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll,
bekanntmachen. Die Verfugbarkeit der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und der
Kerndaten fiir Bekanntmachungen muss zumindest fiir zehn Tage gewahrleistet sein.

(5) Eine Bekanntmachung gemal Abs. 1, 3 oder 4 darf nicht vor dem Tag der Verdffentlichung
durch das Amt fiir Veroffentlichungen verdffentlicht werden. Die Veroffentlichung darf jedoch jedenfalls
dann erfolgen, wenn der offentliche Auftraggeber nicht binnen 48 Stunden nach Bestdtigung des
Einganges der Bekanntmachung beim Amt fur Verodffentlichungen tber die Veroffentlichung unterrichtet
wurde. Die Bekanntmachung darf ausschlielich jene Informationen enthalten, die in der an das Amt fur
Veroffentlichungen abgesendeten Bekanntmachung enthalten sind oder die in einer Vorinformation in
einem Beschafferprofil verdffentlicht wurden. Die Bekanntmachung hat das Datum der Absendung der
Bekanntmachung an das Amt fir Veroffentlichungen bzw. das Datum der Verdffentlichung im
Beschafferprofil anzugeben.

6.8 64 Abs. 1 und 2 lautet:

»(1) Der OoOffentliche Auftraggeber hat Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich zu
verdffentlichen, indem er die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur
Verfiigung stellt bzw. Gbermittelt und darin auf die Kerndaten fiir Bekanntmachungen verweist. Der
oOffentliche Auftraggeber hat diese Kerndaten in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstdndig zur Verfiigung zu stellen. Eine Bekanntmachung im
Beschafferprofil darf nicht vor Verfiigbarkeit der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und
der Kerndaten fur Bekanntmachung erfolgen. Im Beschafferprofil ist das Datum der Zur-Verfugung-
Stellung der Kerndaten anzugeben.
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(2) Die Verflgbarkeit der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und der Kerndaten flr
Bekanntmachungen muss zumindest bis zum Ablauf der Angebotsfrist gewéhrleistet sein.«

7. In 8 64 entfallt Abs. 3 und erhalten die Abs. 4, 5, 6 und 7 die Absatzbezeichnungen ,,(3)%, ,,(4), ,,(5)
und ,(6)“.

8. § 126 Abs. 2 lautet:

,»(2) Angebote sind elektronisch abzugeben, wenn
1. ein Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich durchgefihrt wird, oder
. eine elektronische Auktion durchgefihrt wird, oder
. ein Auftrag im Wege eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll oder
. ein Angebot unter Verwendung eines elektronischen Kataloges abgegeben werden soll oder

. ein Auftrag oder eine Rahmenvereinbarung von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
bzw. abgeschlossen werden soll.

Im Falle der Z 1 und 5 gilt dies nicht, sofern die Kommunikation zwischen &éffentlichem Auftraggeber
und Bieter ausnahmsweise nicht elektronisch erfolgen muss. Im Ubrigen ist die Abgabe von
elektronischen  Angeboten  zugelassen, falls der oOffentliche Auftraggeber dies in den
Ausschreibungsunterlagen nicht ausdriicklich fiir unzuldssig erklart hat.*

g~ WD

9. In §150 Abs.6 und 7 wird die Wortfolge ,,im Internet jeweils durch die Wortfolge ,,gemil den
Vorschriften fur Bekanntmachungen in Osterreich* ersetzt.

10. § 183 Abs. 2 lautet:

»(2) Sektorenauftraggeber im Sinne des Abs. 1 haben dem Amt fir Verdffentlichungen jeden
vergebenen Auftrag und jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung im Oberschwellenbereich bekannt zu
geben. Die Bekanntgabe ist dem Amt fur Verdffentlichungen unter Verwendung des einschlagigen
Standardformulars spatestens 48 Tage nach Zuschlagserteilung oder nach Abschluss der
Rahmenvereinbarung zu Ubermitteln. Der Sektorenauftraggeber hat nach Durchfihrung eines
Vergabeverfahrens jeden vergebenen Auftrag und jede abgeschlossene Rahmenvereinbarung im
Oberschwellenbereich bekannt zu geben, indem er die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren
https://www.data.gv.at/ zur Verfligung stellt bzw. tibermittelt und darin auf die Informationen gemaR dem
2. Abschnitt des Anhanges V111 (Kerndaten fiir Bekanntgaben) verweist. Der Sektorenauftraggeber hat
die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren fir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu stellen und
die Kerndaten fir Bekanntgaben in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter
einer freien Lizenz vollstandig fir mindestens 5 Jahre zur Verfiigung zu stellen.*

11. § 214 Abs. 3 lautet:

»(3) Der Sektorenauftraggeber hat die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder
Dienstleistungsauftrages mittels einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung geméaR § 234
Abs. 1 und 2 bekannt zu machen.*

12. 8§ 217 Abs. 2 lautet:

»(2) Im Oberschwellenbereich hat die Kommunikation zwischen Sektorenauftraggeber und
Unternehmer nach MalRgabe der folgenden Absétze elektronisch zu erfolgen. Soweit die Kommunikation
zwischen Sektorenauftraggeber und Unternehmer in einem Vergabeverfahren elektronisch erfolgt oder zu
erfolgen hat, gelten die folgenden Absétze.*

13. § 217 Abs. 2a entfallt.

14. § 229 lautet samt Uberschrift:
s»Bekanntmachungen in Osterreich

8229. (1) Der Sektorenauftraggeber hat Bekanntmachungen im Oberschwellenbereich zu
verdffentlichen, indem er die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur
Verfugung stellt bzw. Ubermittelt und darin auf die Informationen gemdR dem 1. Abschnitt des
Anhanges VIl (Kerndaten fur Bekanntmachungen) verweist. Der Sektorenauftraggeber hat diese
Kerndaten in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten Format unter einer freien Lizenz
vollstandig zur Verfligung zu stellen.

(2) Die Verflugbarkeit der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und der Kerndaten fiir
Bekanntmachungen muss zumindest bis zum Ablauf der Angebotsfrist gewéhrleistet sein.
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(3) Weitere Bekanntmachungen in sonstigen geeigneten Publikationsmedien stehen dem
Sektorenauftraggeber frei.

(4) Sofern der Sektorenauftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuldssig ist, kann der Sektorenauftraggeber
die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, bekanntmachen. Die Verfiigbarkeit
der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und der Kerndaten fiir Bekanntmachungen muss
zumindest flir zehn Tage gewahrleistet sein.

(5) Eine Bekanntmachung gemall Abs. 1, 3 oder 4 darf nicht vor dem Tag der Verdffentlichung
durch das Amt fur Verdffentlichungen verdffentlicht werden. Die Veréffentlichung darf jedoch jedenfalls
dann erfolgen, wenn der Sektorenauftraggeber nicht binnen 48 Stunden nach Bestétigung des Einganges
der Bekanntmachung beim Amt fur Veréffentlichungen Gber die Veroffentlichung unterrichtet wurde. Die
Bekanntmachung darf ausschlieBlich jene Informationen enthalten, die in der an das Amt fir
Veroffentlichungen abgesendeten Bekanntmachung enthalten sind oder die in einer regelméRigen
nichtverbindlichen Bekanntmachung in einem Beschafferprofil verdffentlicht wurden. Die
Bekanntmachung hat das Datum der Absendung der Bekanntmachung an das Amt fir Verdffentlichungen
bzw. das Datum der Veréffentlichung im Beschafferprofil anzugeben.

15. 8§ 234 Abs. 1 und 2 lautet:

,»(1) Der Sektorenauftraggeber hat Bekanntmachungen im Unterschwellenbereich zu vertffentlichen,
indem er die Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren https://www.data.gv.at/ zur Verfligung
stellt bzw. Ubermittelt und darin auf die Kerndaten fir Bekanntmachungen verweist. Der
Sektorenauftraggeber hat diese Kerndaten in einem offenen und maschinenlesbaren standardisierten
Format unter einer freien Lizenz vollstandig zur Verfiigung zu stellen. Eine Bekanntmachung im
Beschafferprofil darf nicht vor Verfligbarkeit der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und
der Kerndaten fur Bekanntmachung erfolgen. Im Beschafferprofil ist das Datum der Zur-Verfigung-
Stellung der Kerndaten anzugeben.

(2) Die Verflgbarkeit der Metadaten der Kerndaten von Vergabeverfahren und der Kerndaten fiir
Bekanntmachungen muss zumindest bis zum Ablauf der Angebotsfrist gewéhrleistet sein.*

16. In § 234 entféllt Abs. 3 und erhalten die Abs. 4, 5, 6 und 7 die Absatzbezeichnungen ,,(3)%, ,,(4)*, ,,(5)“
und ,(6)“.

17. 8 293 Abs. 2 lautet:

,»(2) Angebote sind elektronisch abzugeben, wenn
1. ein Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich durchgefiihrt wird, oder
. eine elektronische Auktion durchgefiihrt wird, oder
. ein Auftrag im Wege eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden soll oder
. ein Angebot unter Verwendung eines elektronischen Kataloges abgegeben werden soll oder

. ein Auftrag oder eine Rahmenvereinbarung von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
bzw. abgeschlossen werden soll.

Im Falle der Z 1 und 5 gilt dies nicht, sofern die Kommunikation zwischen Sektorenauftraggeber und
Bieter ausnahmsweise nicht elektronisch erfolgen muss. Im Ubrigen ist die Abgabe von elektronischen
Angeboten zugelassen, falls der Sektorenauftraggeber dies in den Ausschreibungsunterlagen nicht
ausdrucklich flr unzuldssig erklart hat.*

OB WD

18. In 8311 Abs. 6 und 7 wird die Wortfolge ,,im Internet* jeweils durch die Wortfolge ,,gemil den
Vorschriften fiir Bekanntmachungen in Osterreich* ersetzt.

19. 8§ 356 Abs. 7 Z 2 lautet:

2. ein Antrag gemal § 353 Abs.1 Z2 — sofern es sich beim Antragsteller nicht um einen im
Vergabeverfahren verbliebenen Bieter handelt — binnen 30 Tagen ab der erstmaligen Verfligbarkeit einer
Bekanntgabe

a) im Oberschwellenbereich gemal § 61 Abs. 1 oder 2 und § 62 Abs. 1 oder 2 bzw. § 231 Abs. 1
oder 2 und § 232 Abs. 1 oder 2 bzw.

b) im Unterschwellenbereich geméal § 66 Abs. 1 oder 2 bzw. § 237 Abs. 1 oder 2, bzw.*

20. In § 356 Abs. 7 Z 3 wird in der lit. a der Verweis ,,59 Abs. 5“ durch den Verweis ,,59 Abs. 4 und der
Verweis ,,229 Abs. 5 durch den Verweis ,229 Abs. 4 ersetzt; in lit. b wird der Verweis ,,64
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Abs. 6“durch den Verweis ,,64 Abs. 5 und der Verweis ,,234 Abs. 6 durch den Verweis ,,234 Abs. 5¢
ersetzt.

21. Dem § 378 wird folgender Abs. 5 angefligt:

»(5) Fir das Inkrafttreten der durch Art.2 des Vergaberechtsreformgesetzes 2017, BGBI. |
Nr. xx/2017, neu gefassten Bestimmungen gilt Folgendes:

1. Die 88 47 Abs. 3, 48 Abs. 2, 59 samt Uberschrift, 64, 126 Abs. 2, 150 Abs. 6 und 7, 183 Abs. 2,
214 Abs. 3, 217 Abs. 2, 229 samt Uberschrift, 234, 293 Abs. 2, 311 Abs. 6 und 7 und § 356
Abs.7 Z2 und 3 treten mit 18. Oktober 2018 in Kraft; gleichzeitig treten der Eintrag zu
Anhang XXI im Inhaltsverzeichnis sowie § 48 Abs. 2a, 8 217 Abs. 2a und Anhang XXI auler
Kraft.

2.Die im Zeitpunkt des In- bzw. AuRerkrafttretens gemal Z 1 bereits eingeleiteten
Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen VVergabeverfahrens
geltenden Rechtslage zu Ende zu fiihren. Die im Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens geman
Z 1 beim Bundesverwaltungsgericht anhangigen Verfahren sind vom Bundesverwaltungsgericht
nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage
fortzufiihren. Hinsichtlich der VVergabeverfahren, die zum Zeitpunkt gemaR Z 1 bereits beendet
sind, richtet sich die Durchfilhrung von Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der
Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.*

22. Anhang XXI entfallt.
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Artikel 3
Anderung des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und Sicherheit 2012

Das Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 — BVergGVS 2012, BGBI. |
Nr. 10/2012, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 7/2016, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag ,,§ 138 Korrekturmechanismus und Verfahren der
Republik Osterreich mit der Kommission* der Eintrag ,,§ 138a Empfang und Verarbeitung elektronischer
Rechnungen® eingefiigt.

2.1n § 2 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,des Bundesgesetzes liber die Vergabe von Auftragen, BVergG 2006,
BGBI. I Nr. 17, durch die Wortfolge ,,des Bundesvergabegesetzes 2017 — BVergG 2017, BGBI. |
Nr. XXX/2017* ersetzt.

3. In den 882 Abs. 2 und 3, 135 und 147 wird der Verweis ,,BVergG 2006 jeweils durch den Verweis
,»BVergG 2017 ersetzt.

4.In 84 Z 4 und 5 wird der Verweis ,,§§ 167 bis 172 BVergG 2006 jeweils durch den Verweis ,,§§ 170
bis 175 BVergG 2017 ersetzt.

5. In 84 Z4 wird der Verweis ,,§ 165 Abs.2 BVergG 2006 durch den Verweis ,,§ 168 Abs. 2
BVergG 2017 ersetzt.

6. In 84 Z5 wird der Verweis ,,§ 166 Abs.2 BVergG 2006 durch den Verweis ,,§ 169 Abs. 2
BVergG 2017 ersetzt.

7.8 327 27 wird durch folgende Z 27 und Z 27a ersetzt:

,27. Qualifizierte elektronische Signatur ist eine elektronische Signatur, die den Anforderungen
von Art.3 Z12 der Verordnung (EU) Nr.910/2014 (ber elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste fur elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/93/EG, ABI. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, entspricht.

27a. Qualifiziertes elektronisches Siegel ist ein elektronisches Siegel, das den Anforderungen von
Art. 3 Z 27 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entspricht.

8. § 3 Z 36 lautet:

,,36. Verbundenes Unternehmen sind Unternehmen geman § 189a Z8 des
Unternehmensgesetzbuches — UGB, dRGBI. S 219/1897, deren Jahresabschluss mit demjenigen
des Auftraggebers, Bewerbers oder Bieters konsolidiert ist; ferner gelten als verbundene
Unternehmen im Sinne dieses Bundesgesetzes diejenigen Unternehmen, auf die der
Auftraggeber, Bewerber oder Bieter unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss
ausiiben kann oder die einen beherrschenden Einfluss auf den Auftraggeber, Bewerber oder
Bieter ausiiben kénnen oder die gemeinsam mit dem Auftraggeber, Bewerber oder Bieter dem
beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens unterliegen, sei es aufgrund der
Eigentumsverhaltnisse, der finanziellen Beteiligung oder der fiir das Unternehmen geltenden
sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist zu vermuten, wenn ein Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines anderen Unternehmens
halt oder (ber die Mehrheit der mit den Anteilen eines anderen Unternehmens verbundenen
Stimmrechte verfiligt oder mehr als die Halfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgans eines anderen Unternehmens bestellen kann.*

9. 8§ 3Z 43 lautet:

»43. Zeitstempel ist ein qualifizierter elektronischer Zeitstempel, der den Anforderungen von Art. 3
Z 34 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entspricht.*

10. § 35 Abs. 4 lautet:

»(4) Ausschreibungsunterlagen, Teilnahmeantrige, Angebote, Dokumente, die im Zusammenhang
mit der Angebotshewertung stehen, sowie Auftragsbestatigungen sind mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur, einem qualifizierten elektronischen Siegel oder einer Amtssignatur geman § 19
Abs. 1 des E-Government-Gesetzes, BGBI. | Nr. 10/2004, zu versehen bzw. hat die Ubermittlung so zu
erfolgen, dass die Vollstdndigkeit, Echtheit und Unverfalschtheit der Ubermittelten Datensatze mit einer
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Qualitat gewéhrleistet ist, die mit der Qualitdt einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw. eines
qualifizierten elektronischen Siegels vergleichbar ist.*

11. In § 137 Abs. 5 wird der Verweis ,,§§ 322, 328 und 332 BVergG 2006 durch den Verweis ,,§§ 344,
350 und 354 BVergG 2017 ersetzt.

12. In 8 137 Abs. 8 wird der Verweis ,.,§ 334 Abs. 2 BVergG 2006“ durch den Verweis ,,§ 356 Abs. 2
BVergG 2017 ersetzt.

13. In § 137 Abs. 8 wird der Verweis ,,§ 334 Abs. 4 oder 5 BVergG 2006 durch den Verweis ,,§ 356
Abs. 4 oder 5 BVergG 2017 ersetzt.

14. Nach § 138 wird folgender § 138a samt Uberschrift eingefugt:
»Empfang und Verarbeitung elektronischer Rechnungen

8 138a. Der Auftraggeber hat bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich elektronische
Rechnungen, die der gemal Art.3 Abs.2 der Richtlinie 2014/55/EU (ber die elektronische
Rechnungsstellung bei offentlichen Auftragen, ABI. Nr. L 133 vom 06.05.2014 S. 1, kundgemachten
européischen Norm fiir die elektronische Rechnungsstellung und einer der von der Kommission
verdffentlichten Syntaxen entsprechen, anzunehmen und zu verarbeiten.*

15. In § 144 Abs. 1 wird der Verweis ,,§ 313 Abs. 1 BVergG 2006“ durch den Verweis ,,§ 336 Abs. 1
BVergG 2017 ersetzt.

16. § 145 werden folgende Abs. 6 und 7 angefligt:

,»(6) Der Eintrag zu § 138a im Inhaltsverzeichnis, 8 2 Abs. 1, 2 und 3, § 3 Z 27, 27a, 36 und 43, § 4
Z 4 und 5, § 35 Abs. 4, § 135, § 137 Abs. 5 und 8, § 138a samt Uberschrift, § 144 Abs. 1, § 147, § 148
Abs. 1 und 4 in der Fassung des Art. 3 des Vergaberechtsreformgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017,
treten mit XX.XX.2017 in Kraft.

(7) §138a tritt fir Auftraggeber im Bereich der Bundesvollziehung 18 Monate, fiir alle tbrigen
Auftraggeber 30 Monate nach Veroffentlichung der Fundstelle der europdischen Norm fir die
elektronische Rechnungsstellung und der Liste der Syntaxen gemdaR Art. 3 Abs.2 der Richtlinie
2014/55/EU im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft. Der Bundeskanzler hat die Fundstelle der
Veroffentlichung der européischen Norm fiir die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der
Syntaxen sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens kundzumachen.*

17.1In § 148 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge ,,110 Abs. 3 und* durch die Wortfolge ,,110 Abs. 3, 145 Abs. 7
und“ ersetzt.

18. In 8 148 Abs. 1 erhalten die Z 2 bis 8 die Ziffernbezeichnungen ,,3., ,4.“, ,,5.%, ,,6., ,,7., ,,8.“ und
,»9.% nach Z 1 wird folgende Z 2 eingefugt:

2. des 8 148 Abs. 4 der Bundeskanzler und der Bundesminister fiir Landesverteidigung und Sport,*

19. § 148 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Der Bundesminister fur Landesverteidigung und Sport ist im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler ermachtigt, mit obersten Behdrden im Verteidigungsbereich von anderen Mitgliedstaaten
der Européischen Union oder von Drittstaaten Verwaltungsiibereinkommen zur Festlegung

1. besonderer Verfahrensregelungen tber die Durchfuhrung von bestimmten Vergabeverfahren oder

2. von Mallnahmen zur Verbesserung der Transparenz bei und des Zuganges zu Vergabeverfahren
der Vertragsparteien

im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes abzuschlieRen.*
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	Anhang XXI
	Muster für die Bekanntmachung von Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich
	Artikel 2
	Änderung des Bundesvergabegesetzes 2017
	1. Im Inhaltsverzeichnis entfällt der Eintrag „Anhang XXI: Muster für die Bekanntmachung von Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich“.
	2. § 47 Abs. 3 lautet:
	3. § 48 Abs. 2 lautet:
	4. § 48 Abs. 2a entfällt.
	5. § 59 lautet samt Überschrift:
	6. § 64 Abs. 1 und 2 lautet:
	7. In § 64 entfällt Abs. 3 und erhalten die Abs. 4, 5, 6 und 7 die Absatzbezeichnungen „(3)“, „(4)“, „(5)“ und „(6)“.
	8. § 126 Abs. 2 lautet:
	9. In § 150 Abs. 6 und 7 wird die Wortfolge „im Internet“ jeweils durch die Wortfolge „gemäß den Vorschriften für Bekanntmachungen in Österreich“ ersetzt.
	10. § 183 Abs. 2 lautet:
	11. § 214 Abs. 3 lautet:
	12. § 217 Abs. 2 lautet:
	13. § 217 Abs. 2a entfällt.
	14. § 229 lautet samt Überschrift:
	15. § 234 Abs. 1 und 2 lautet:
	16. In § 234 entfällt Abs. 3 und erhalten die Abs. 4, 5, 6 und 7 die Absatzbezeichnungen „(3)“, „(4)“, „(5)“ und „(6)“.
	17. § 293 Abs. 2 lautet:
	18. In § 311 Abs. 6 und 7 wird die Wortfolge „im Internet“ jeweils durch die Wortfolge „gemäß den Vorschriften für Bekanntmachungen in Österreich“ ersetzt.
	19. § 356 Abs. 7 Z 2 lautet:
	20. In § 356 Abs. 7 Z 3 wird in der lit. a der Verweis „59 Abs. 5“ durch den Verweis „59 Abs. 4“ und der Verweis „229 Abs. 5“ durch den Verweis „229 Abs. 4“ ersetzt; in lit. b wird der Verweis „64 Abs. 6“durch den Verweis „64 Abs. 5“ und der Verweis „...
	21. Dem § 378 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	22. Anhang XXI entfällt.


	Artikel 3
	Änderung des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und Sicherheit 2012
	1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag „§ 138 Korrekturmechanismus und Verfahren der Republik Österreich mit der Kommission“ der Eintrag „§ 138a Empfang und Verarbeitung elektronischer Rechnungen“ eingefügt.
	2. In § 2 Abs. 1 wird die Wortfolge „des Bundesgesetzes über die Vergabe von Aufträgen, BVergG 2006, BGBl. I Nr. 17,“ durch die Wortfolge „des Bundesvergabegesetzes 2017 – BVergG 2017, BGBl. I Nr. XXX/2017“ ersetzt.
	3. In den §§ 2 Abs. 2 und 3, 135 und 147 wird der Verweis „BVergG 2006“ jeweils durch den Verweis „BVergG 2017“ ersetzt.
	4. In § 4 Z 4 und 5 wird der Verweis „§§ 167 bis 172 BVergG 2006“ jeweils durch den Verweis „§§ 170 bis 175 BVergG 2017“ ersetzt.
	5. In § 4 Z 4 wird der Verweis „§ 165 Abs. 2 BVergG 2006“ durch den Verweis „§ 168 Abs. 2 BVergG 2017“ ersetzt.
	6. In § 4 Z 5 wird der Verweis „§ 166 Abs. 2 BVergG 2006“ durch den Verweis „§ 169 Abs. 2 BVergG 2017“ ersetzt.
	7. § 3 Z 27 wird durch folgende Z 27 und Z 27a ersetzt:
	8. § 3 Z 36 lautet:
	9. § 3 Z 43 lautet:
	10. § 35 Abs. 4 lautet:
	11. In § 137 Abs. 5 wird der Verweis „§§ 322, 328 und 332 BVergG 2006“ durch den Verweis „§§ 344, 350 und 354 BVergG 2017“ ersetzt.
	12. In § 137 Abs. 8 wird der Verweis „§ 334 Abs. 2 BVergG 2006“ durch den Verweis „§ 356 Abs. 2 BVergG 2017“ ersetzt.
	13. In § 137 Abs. 8 wird der Verweis „§ 334 Abs. 4 oder 5 BVergG 2006“ durch den Verweis „§ 356 Abs. 4 oder 5 BVergG 2017“ ersetzt.
	14. Nach § 138 wird folgender § 138a samt Überschrift eingefügt:
	15. In § 144 Abs. 1 wird der Verweis „§ 313 Abs. 1 BVergG 2006“ durch den Verweis „§ 336 Abs. 1 BVergG 2017“ ersetzt.
	16. § 145 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt:
	17. In § 148 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „110 Abs. 3 und“ durch die Wortfolge „110 Abs. 3, 145 Abs. 7 und“ ersetzt.
	18. In § 148 Abs. 1 erhalten die Z 2 bis 8 die Ziffernbezeichnungen „3.“, „4.“, „5.“, „6.“, „7.“, „8.“ und „9.“; nach Z 1 wird folgende Z 2 eingefügt:
	19. § 148 wird folgender Abs. 4 angefügt:



